
    

 

Geltendes Recht Entwurf 

 Referentenentwurf des Bun-
desministeriums der Justiz 

 Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechts der internati-
onalen Rechtshilfe in Strafsachen  

 Vom ... 

 Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz be-
schlossen: 

 Artikel 1 

Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 

Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2632) geändert 
worden ist (IRG) 

(IRG) 
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 A b s c h n i t t  5  

Z u s t e l l u n g  v o n  V e r f a h r e n s u r -

k u n d e n  

 § 285 Unmittelbare Zustellung 
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 A b s c h n i t t  6  

I n f o r m a t i o n s ü b e r m i t t l u n g  m i t  

u n d  o h n e  E r s u c h e n  

 Unterabschnitt 1 

Eingehende Ersuchen 

 § 286 Übermittlung von Informationen einschließlich per-
sonenbezogener Daten an Mitgliedstaaten 

 § 287 Inhalt des Ersuchens 

 § 288 Ablehnungsgründe 

 § 289 Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen 

 § 290 Datenübermittlung ohne Ersuchen 

 § 291 Verpflichtung zur Datenübermittlung ohne Ersuchen 

 Unterabschnitt 2 

Ausgehende Ersuchen 

 § 292 Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 
übermittelten Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten 

 A b s c h n i t t  7  

Ü b e r w a c h u n g  v o n  A u f l a g e n  u n d  

W e i s u n g e n  z u r  V e r m e i d u n g  v o n  

U n t e r s u c h u n g s h a f t  

 § 293 Anwendungsbereich 

 Unterabschnitt 1 

Überwachung ausländischer Auflagen und Weisun-

gen im Inland 

 § 294 Grundsatz 

 § 295 Voraussetzungen der Überwachung 

 § 296 Zwingende Ablehnungsgründe 

 § 297 Unterlagen 

 § 298 Fakultative Ablehnungsgründe 

 § 299 Vorläufige Entscheidung 

 § 300 Gerichtliches Verfahren 

 § 301 Gerichtliche Zulässigkeitsentscheidung 
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 § 302 Übernahme der Überwachung nach gerichtlicher 
Entscheidung 

 § 303 Durchführung der Überwachung 

 § 304 Absehen von der Überwachung 

 § 305 Erneute oder geänderte Auflagen und Weisungen 

 Unterabschnitt 2 

Überwachung inländischer Auflagen und Weisungen 

im Ausland 

 § 306 Übertragung der Überwachung 

 § 307 Rücknahme der Überwachungsübertragung 

 Kapitel 6 

Übernahme der Strafverfolgung 

 A b s c h n i t t  1  

E i n g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 308 Platzhalter 

 § 309 Platzhalter 

 A b s c h n i t t  2  

A u s g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 310 Platzhalter 

 § 311 Platzhalter 

 § 312 Platzhalter 

 § 313 Platzhalter 

 T e i l  4  

R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  

S c h e n g e n - a s s o z i i e r t e n  S t a a -

t e n  

 § 314 Vorrang des Teils 4 

 § 315 Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung 
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 T e i l  5  

R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  i n t e r -

n a t i o n a l e n  E i n r i c h t u n g e n  

 § 316 Anwendungsbereich 

 § 317 Zusammenarbeit 

 § 318 Zuständigkeit des Bundes 

 T e i l  6  

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

 § 319 Anwendungsvorbehalt; Stichtagsregelung 

 § 320 Übergangsvorschrift für die Vollstreckung freiheits-
entziehender Sanktionen 

 § 321 Übergangsvorschrift für Ersuchen um sonstige 
Rechtshilfe 

 § 322 Gleichstellung von ausländischen mit inländischen 
Amtsträgern bei Amtshandlungen in der Bundesre-
publik Deutschland 

 § 323 Ausgleich von Schäden 

 § 324 Einschränkung von Grundrechten 

T e i l  1  T e i l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Anwendungsbereich und Begriffsbe-
stimmungen 

Anwendungsbereich und Begriffsbe-
stimmungen 

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1) Der Rechtshilfeverkehr mit dem 
Ausland in strafrechtlichen Angelegenhei-
ten richtet sich nach diesem Gesetz. 

(1) Nach diesem Gesetz richtet sich 
die internationale Zusammenarbeit in 
strafrechtlichen Angelegenheiten 
(Rechtshilfe) mit  
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(4) Die Unterstützung für ein Verfahren in ei-
ner strafrechtlichen Angelegenheit mit 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Uni-on richtet sich nach diesem Gesetz. 

(5) Die Unterstützung für ein Verfahren in 
einer strafrechtlichen Angelegenheit, 
die den Auslieferungs- und Durchliefe-
rungs-verkehr mit der Republik Island 
oder dem Königreich Norwegen betrifft, 
richtet sich nach diesem Gesetz. 

1. den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und Schengen-assozi-
ierten Staaten, soweit nicht das 
Recht der Europäischen Union un-
mittelbar Anwendung findet, 

 2. den in Nummer 1 nicht genannten aus-
ländischen Staaten sowie 

 3. internationalen Einrichtungen nach 
§ 316. 

 (2) Die Rechtshilfe erfolgt durch  

 1. Auslieferung, Übergabe, Überstellung 
oder Durchlieferung einer verfolgten 
Person zur Strafverfolgung oder zur 
Strafvollstreckung, 

 2. Vollstreckung rechtskräftig verhängter 
strafrechtlicher Sanktionen, 

 3. sonstige Rechtshilfe, 

 4. die Abgabe oder Übernahme der Straf-
verfolgung. 

(3) Regelungen in völkerrechtlichen 
Vereinbarungen gehen, soweit sie unmittel-
bar anwendbares innerstaatliches Recht ge-
worden sind, den Vorschriften dieses Geset-
zes vor. 

(3) Völkerrechtliche Vereinbarungen 
über die Rechtshilfe in Strafsachen ge-
hen, soweit sie innerstaatlich unmittelbar 
anwendbar sind, den Vorschriften dieses 
Gesetzes vor. Soweit die Vorschriften die-
ses Gesetzes der Umsetzung des Rechts 
der Europäischen Union dienen, sind 
völkerrechtliche Vorschriften über die 
Rechtshilfe in Strafsachen anwendbar, 
soweit das Unionsrecht dies bestimmt o-
der zulässt.  
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§ 77 § 2 

Anwendung anderer Verfahrensvor-
schriften 

Anwendung anderer Verfahrensvor-
schriften 

(1) Soweit dieses Gesetz keine beson-
deren Verfahrensvorschriften vorsieht, gel-
ten die Vorschriften… 

(1) Soweit dieses Gesetz keine beson-
deren Verfahrensvorschriften vorsieht, gel-
ten sinngemäß: 

 … des Gerichtsverfassungsgesetzes und 
seines Einführungsgesetzes, … 

1. das Gerichtsverfassungsgesetz und 
sein Einführungsgesetz,  

 …der Strafprozessordnung, … 2. die Strafprozessordnung,  

…des Jugendgerichtsgesetzes, … 3. das Jugendgerichtsgesetz,  

…der Abgabenordnung und… 4. die Abgabenordnung und  

…des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sinngemäß. … 

5. das Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten. 

(2) Bei der Leistung von Rechtshilfe für 
ein ausländisches Verfahren finden die Vor-
schriften zur Immunität, zur Indemnität und 
die Genehmigungsvorbehalte für Durchsu-
chungen und Beschlagnahmen in den Räu-
men eines Parlaments Anwendung, welche 
für deutsche Straf- und Buß-geldverfahren 
gelten. 

(2) Bei eingehenden Ersuchen sind 
diejenigen Vorschriften zur Immunität, zur 
Indemnität und die Genehmigungsvorbe-
halte für Durchsuchungen und Beschlag-
nahmen in den Räumen eines Parlaments 
anzuwenden, welche für Straf- und Buß-
geldverfahren gelten. 

 § 3 

 Begriffsbestimmungen 

 Es bezeichnen die Begriffe: 

 1. „strafrechtliche Angelegenheit“: 

§ 1 (2) Strafrechtliche Angelegen-
heiten im Sinne dieses Gesetzes 
sind auch Verfahren wegen einer 
Tat, die nach deutschem Recht als 
Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
oder die nach ausländischem 
Recht mit einer vergleichbaren 
Sanktion bedroht ist, sofern über 
deren Festsetzung ein auch für 
Strafsachen zuständiges Gericht 
entscheiden kann. 

a) ein Verfahren wegen einer Tat, die 
mit einer strafrechtlichen Sank-
tion bedroht ist, sofern über deren 
Festsetzung ein auch für Strafsa-
chen zuständiges Gericht ent-
scheidet, 
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 b) die Vorbereitung der Entscheidung 
über die Einleitung eines in Buch-
stabe a genannten Verfahrens o-
der 

 c) die Beweiserhebung auf der 
Grundlage von Artikel 44 des 
Grundgesetzes, soweit sie für die 
Aufklärung von Taten nach Buch-
stabe a Bedeutung haben kann; 

 2. „strafrechtliche Sanktion“: 

§ 1 (2) Strafrechtliche Angelegenheiten 
im Sinne dieses Gesetzes sind 
auch Verfahren wegen einer Tat, 
die nach deutschem Recht als Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbuße oder 
die nach ausländischem Recht mit 
einer vergleichbaren Sanktion be-
droht ist, sofern über deren Fest-
setzung ein auch für Strafsachen 
zuständiges Gericht entscheiden 
kann. 

a) Rechtsfolgen der Tat nach dem 
Dritten Abschnitt des Strafge-
setzbuches sowie dem Dritten, 
Fünften und Sechsten Abschnitt 
des Ersten Teils des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten, 
nach den §§ 5 bis 32 des Ju-
gendgerichtsgesetzes, nach den 
besonderen Strafvorschriften 
anderer im Inland geltender Ge-
setze oder  

 b) eine vergleichbare Sanktion nach 
ausländischem Recht; 

 3. „Ersuchen“: 

 jedes auf die Leistung von Rechtshilfe 
gerichtete Verlangen eines anderen 
Staates oder eines internationalen Ge-
richtshofes sowie justizielle Entschei-
dungen eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union, die von anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
nach dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung zu vollstrecken sind; 

 4. „Auslieferung“: 

 die Überantwortung einer verfolgten 
Person an einen anderen Staat, der 
nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist, zur Strafverfolgung oder 
Strafvollstreckung; 

 5. „Überstellung“: 
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 die Überantwortung einer verfolgten 
Person auf Ersuchen einer internationa-
len Einrichtung im Sinne von Teil 5 zur 
Strafverfolgung oder Strafvollstre-
ckung; 

 6. „Übergabe“: 

 den tatsächlichen Akt der Übergabe ei-
ner betroffenen Person an einen ande-
ren Staat oder einen internationalen 
Gerichtshof 

 a) zum Vollzug der Auslieferung, 
Überstellung oder Durchlieferung, 

 b) zur Vollstreckung eines Europäi-
schen Haftbefehls oder 

 c) zum Zwecke der Vollstreckungs-
hilfe oder der sonstigen Rechts-
hilfe; 

 7. „Durchlieferung“: 

 den Transport einer verfolgten Person, 
die einer freiheitsentziehenden Maß-
nahme unterworfen ist, von dem Staat, 
der über Auslieferung, Überstellung o-
der Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls entschieden hat, in den 
Staat oder an eine internationale Ein-
richtung nach Teil 5, der oder die um 
Auslieferung, Überstellung oder Voll-
streckung eines Europäischen Haftbe-
fehls ersucht hat, durch das Territorium 
eines weiteren Staates; 

 8. „Durchbeförderung“: 

 den Transport einer Person, die einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme un-
terworfen ist, von einem Staat in einen 
anderen Staat oder an einen internatio-
nalen Gerichtshof durch das Territorium 
der Bundesrepublik Deutschland zum 
Zwecke der Vollstreckung oder als 
Zeuge; 

 9. „Vollstreckungshilfe“: 
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 die Vollstreckung einer rechtskräftig 
verhängten strafrechtlichen Sanktion o-
der sonstigen vollstreckbaren Entschei-
dung in einer strafrechtlichen Angele-
genheit in einem anderen Staat als dem 
Staat, in dem die Entscheidung ergan-
gen ist, oder die Vollstreckung einer sol-
chen Sanktion oder Entscheidung einer 
internationalen Einrichtung nach Teil 5; 

 10. „sonstige Rechtshilfe“: 

 jede anderweitige, nicht von den 
Nummern 4 bis 9 und 
§ 1 Absatz 2 Nummer 4 erfasste Unter-
stützung eines Staats oder einer inter-
nationalen Einrichtung nach Teil 5 in ei-
ner strafrechtlichen Angelegenheit, un-
abhängig davon, ob diese von einem 
Gericht oder einer Behörde betrieben 
wird und ob die Rechtshilfe von einem 
Gericht oder von einer Behörde vorzu-
nehmen ist; 

 11. „Mitgliedstaat“: 

 einen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union; 

 12. „Schengen-assoziierter Staat“: 

§ 91 (3) Die §§ 92 bis 92b finden auch 
im Rahmen des Rechtshilfeverkehrs 
auf die Staaten Anwendung, welche die 
Bestimmungen des Schengen-Besitz-
standes auf Grund eines Assoziie-
rungsübereinkommens mit der Europä-
ischen Union über die Umsetzung, An-
wendung und Entwicklung des Schen-
gen-Besitzstandes anwenden (Schen-
genassoziierte Staaten). 

einen Drittstaat, welcher Bestimmun-
gen des Schengen-Besitzstandes auf-
grund eines Assoziierungsabkommens 
mit der Europäischen Union über die 
Umsetzung, Anwendung und Entwick-
lung des Schengen-Besitzstandes an-
wendet; 

 13. „Drittstaat“: 

 einen Staat, der nicht Mitgliedstaat 
nach Nummer 11 ist; 

 14. „betroffene Person“: 

 die in den Nummern 15 bis 17 genann-
ten Personen; 

 15. „verfolgte Person“: 
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 eine natürliche oder juristische Person, 
gegen die ein Verfahren in einer straf-
rechtlichen Angelegenheit geführt wird; 

 16. „verurteilte Person“: 

 eine verfolgte Person, gegen die in ei-
ner strafrechtlichen Angelegenheit 
rechtskräftig eine strafrechtliche Sank-
tion verhängt wurde; 

 17. „dritte Person“: 

 eine natürliche oder juristische Person, 
die im Rechtshilfeverfahren Rechte gel-
tend machen kann und nicht verfolgte 
oder verurteilte Person im Sinne der 
Nummern 15 und 16 ist; 

 18. „ausländische Person“: 

 eine natürliche Person, die nicht Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes ist; 

 19. „Stelle“: 

 eine Behörde oder ein Gericht. 

 Satz 1 Nummer 14 bis 17 ist im Anwen-
dungsbereich von 
Teil 3 Kapitel 4 Abschnitt 4 und Kapitel 5 A
bschnitt 3 nicht anzuwenden. 
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 Kapitel 2 

 Zuständigkeit 

 § 4 

 Örtliche Zuständigkeit; Verordnungser-
mächtigung 

§ 61 (2) Örtlich zuständig sind das 
Oberlandesgericht und die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht, in deren 
Bezirk die Rechtshilfe geleistet werden soll 
oder geleistet worden ist. Sind Rechtshilfe-
handlungen in den Bezirken verschiedener 
Oberlandesgerichte vorzunehmen oder vor-
genommen worden, so richtet sich die Zu-
ständigkeit danach, welches Oberlan-des-
gericht oder, solange noch kein Ober-lan-
desgericht befaßt ist, welche Staatsan-walt-
schaft bei dem Oberlandesgericht zu-erst 
mit der Sache befaßt wurde. 

§ 67 (3) Die Beschlagnahme und die 
Durchsuchung werden von dem Amtsge-
richt angeordnet, in dessen Bezirk die Hand-
lungen vorzunehmen sind. § 61 Ab-satz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 66 (4) Die Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht bereitet die Entscheidung über 
die Herausgabe vor und führt die bewilligte 
Herausgabe durch. Örtlich zuständig ist die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht, in 
dessen Bezirk sich die Gegenstände befin-
den. § 61 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(1) Bei eingehenden Ersuchen ist, 
soweit dieses Gesetz keine besonderen 
Regelungen enthält und unbeschadet 
des § 162 Absatz 1 und § 169 der Straf-
prozessordnung, die Stelle örtlich zu-
ständig, in deren Bezirk die für die 
Rechtshilfe erforderlichen Maßnahmen 
vorzunehmen sind oder vorgenommen 
wurden.  



 - 29 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

§§ 14, 44 (2), 51 (1), 87g (2), 91j (2), 
96e (2) 

(2) Soweit zur Bearbeitung eines Ersu-
chens mehrere Maßnahmen erforderlich 
sind, die nach Absatz 1 die Zuständigkeit 
verschiedener Stellen begründen würden, 
ist jede dieser Stellen örtlich zuständig. So-
weit dieses Gesetz keine besonderen Re-
geln enthält, soll die Rechtshilfe in diesem 
Fall von derjenigen Stelle konzentriert erle-
digt werden, in deren Bezirk der Schwer-
punkt der hierzu erforderlichen Maßnahmen 
liegt. Lässt sich ein solcher Schwerpunkt 
nicht feststellen, so soll die Rechtshilfe von 
derjenigen Stelle bearbeitet werden, die mit 
der Sache vorbefasst ist oder, wenn keine 
Stelle vorbefasst ist, von derjenigen, in de-
ren Bezirk der Wohnsitz oder der ständige 
Aufenthaltsort der betroffenen Person liegt. 
Die befasste Stelle kann die Bearbeitung 
des Rechtshilfeersuchens teilweise wegen 
einzelner Vornahmehandlungen an andere 
Stellen abgeben, in deren Bezirk die Hand-
lung vorzunehmen ist. 

§ 92d (1) Örtlich zuständig für Ersuchen 
aus den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die auf eine grenzüberschreitende 
Überwachung des Telekommunikations-
verkehrs gerichtet sind, ohne dass für die 
Durchführung der Überwachung die tech-ni-
sche Hilfe der Bundesrepublik Deutsch-land 
benötigt wird, ist 

(3) Solange eine örtliche Zuständigkeit 
in der Bundesrepublik Deutschland nach 
den vorgenannten Vorschriften nicht festge-
stellt werden kann und dieses Gesetz keine 
besonderen Regelungen vorsieht, sind die 
folgenden Stellen für die Bearbeitung einge-
hender Rechtshilfeersuchen zuständig: 

1. für Ersuchen aus der Französischen 
Republik, dem Königreich Spanien und 
der Portugiesischen Republik das zu-
ständige Gericht am Sitz der Landesre-
gierung von Baden-Württemberg; 

1. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Baden-Württemberg für Er-
suchen aus der Französischen Repub-
lik, dem Königreich Spanien und der 
Portugiesischen Republik; 

2. für Ersuchen aus der Italienischen Re-
publik, der Republik Kroatien, der Re-
publik Malta, der Republik Österreich 
und der Republik Slowenien das zu-
ständige Gericht am Sitz der Landesre-
gierung des Freistaats Bayern; 

2. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung des Freistaats Bayern für Ersu-
chen aus der Italienischen Republik, 
der Republik Kroatien, der Republik 
Malta, der Republik Österreich und der 
Republik Slowenien; 

3. für Ersuchen aus der Republik Estland, 
der Republik Lettland und der Republik 
Litauen das zuständige Gericht am Sitz 
des Senats von Berlin; 

3. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Niedersachsen für Ersuchen 
aus der Republik Estland, der Republik 
Lettland und der Republik Litauen; 

4. für Ersuchen aus der Republik Polen 
das zuständige Gericht am Sitz der 
Landesregierung von Brandenburg; 

4. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Brandenburg für Ersuchen 
aus der Republik Polen; 
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5. für Ersuchen aus Irland das zuständige 
Gericht am Sitz des Senats der Freien 
Hansestadt Bremen; 

5. diejenigen am Sitz des Senats der 
Freien Hansestadt Bremen für Ersu-
chen aus Irland; 

6. für Ersuchen aus dem Königreich 
Schweden das zuständige Gericht am 
Sitz des Senats der Freien und Hanse-
stadt Hamburg; 

6. diejenigen am Sitz des Senats der 
Freien und Hansestadt Hamburg für 
Ersuchen aus dem Königreich Schwe-
den; 

7. für Ersuchen aus der Republik Bulga-
rien und aus Rumänien das zuständige 
Gericht am Sitz der Landesregierung 
von Hessen; 

7. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Hessen für Ersuchen aus der 
Republik Bulgarien und aus Rumänien; 

8. für Ersuchen aus der Republik Finnland 
das zuständige Gericht am Sitz der 
Landesregierung von Mecklenburg-
Vorpommern; 

8. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Mecklenburg-Vorpommern 
für Ersuchen aus der Republik Finn-
land; 

9. für Ersuchen aus dem Königreich der 
Niederlande das zuständige Gericht am 
Sitz der Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen; 

9. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Nordrhein-Westfalen für Er-
suchen aus dem Königreich der Nieder-
lande; 

10. für Ersuchen aus dem Königreich Bel-
gien das zuständige Gericht am Sitz der 
Landesregierung von Rheinland-Pfalz; 

10. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Rheinland-Pfalz für Ersu-
chen aus dem Königreich Belgien; 

11. für Ersuchen aus dem Großherzogtum 
Luxemburg das zuständige Gericht am 
Sitz der Landesregierung des Saarlan-
des; 

11. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung des Saarlandes für Ersuchen aus 
dem Großherzogtum Luxemburg; 

12. für Ersuchen aus der Slowakischen Re-
publik und der Tschechischen Republik 
das zuständige Gericht am Sitz der 
Landesregierung des Freistaats Sach-
sen; 

12. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung des Freistaats Sachsen für Ersu-
chen aus der Slowakischen Republik 
und der Tschechischen Republik; 

13. für Ersuchen aus Ungarn das zustän-
dige Gericht am Sitz der Landesregie-
rung von Sachsen-Anhalt; 

13. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Sachsen-Anhalt für Ersu-
chen aus Ungarn; 

14. für Ersuchen aus dem Königreich Dä-
nemark das zuständige Gericht am Sitz 
der Landesregierung von Schleswig-
Holstein; 

14. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung von Schleswig-Holstein für Er-
suchen aus dem Königreich Dänemark; 

15. für Ersuchen aus der Hellenischen Re-
publik und der Republik Zypern das zu-
ständige Gericht am Sitz der Landesre-
gierung des Freistaats Thüringen; 

15. diejenigen am Sitz der Landesregie-
rung des Freistaats Thüringen für Er-
suchen aus der Hellenischen Republik 
und der Republik Zypern; 
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 16. diejenigen am Sitz der Bundesregie-
rung für Ersuchen aus Staaten, die in 
den Nummern 1 bis 15 nicht genannt 
sind, und für Ersuchen nach Teil 5. 
§ 59 Absatz 5 findet auf Ersuchen nach 
Teil 5 keine Anwendung. 

 (4) Die Zuständigkeit nach Absatz 3 
begründet keine Vorbefassung im Sinne von 
Absatz 2 Satz 3. 

 (5) Ergibt sich die Zuständigkeit einer 
Stelle aus Absatz 3, so gibt diese das Ver-
fahren an eine örtlich zuständige Stelle ab, 
sobald eine Zuständigkeit nach den Absät-
zen 1 oder 2 oder besonderen Vorschriften 
dieses Gesetzes vorliegt und sie alle unauf-
schiebbaren Vornahmehandlungen veran-
lasst hat. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Zuständigkeit einer Stelle entfallen ist und 
eine andere Stelle zuständig geworden ist. 

 (6) § 14 der Strafprozessordnung und 
§ 143 Absatz 3 Satz 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes gelten entsprechend. Dies 
gilt auch für Fälle, in denen sich die örtliche 
Zuständigkeit nach besonderen Regelun-
gen dieses Gesetzes richtet. 

(2) Die Landesregierungen können die 
örtliche Zuständigkeit durch Rechtsverord-
nung abweichend regeln. Die Landesregie-
rungen können diese Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die Landesjustizver-
waltungen übertragen. 

(7) Die Landesregierungen können die 
örtliche Zuständigkeit durch Rechtsverord-
nung anderen als den in 
Absatz 3 Nummer 1 bis 15 genannten 
Stellen innerhalb des jeweiligen Landes 
zuweisen. Die Landesregierungen können 
diese Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. Die nach dem Gerichtsverfas-
sungsgesetz vorgesehenen Möglichkeiten 
zur Zusammenfassung der örtlichen Zu-
ständigkeit für die Bearbeitung eingehender 
Ersuchen bleiben unberührt. 
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 Kapitel 3 

 Rechte im Verfahren 

 A b s c h n i t t  1  

 R e c h t s b e i s t a n d s c h a f t  

 § 5 

 Recht auf Rechtsbeistand 

§ 40 (1) Die verfolgte Person kann 
sich in jeder Lage des Verfahrens eines 
Rechtsbeistands bedienen. 

§ 53 (1) Die verurteilte Person kann sich 
in jeder Lage des Verfahrens eines Rechts-
beistands bedienen. Dies gilt auch für Dritte, 
die im Fall der Vollstreckung von ausländi-
schen Anordnungen der Einziehung den 
Umständen des Falles nach Rechte an dem 
Gegenstand geltend machen könnten. 

§ 87e Die Vorschrift des § 53 über den 
Rechtsbeistand gilt entsprechend. 

§ 96b (5) Der Betroffene kann sich in je-
der Lage des Verfahrens anwaltlichen Bei-
stands bedienen. 

§ 137 StPO (1) Der Beschuldigte kann 
sich in jeder Lage des Verfahrens des Bei-
standes eines Verteidigers bedienen. Die 
Zahl der gewählten Verteidiger darf drei 
nicht übersteigen. (Anm.: Bisher über Ver-
weise anwendbar.) 

(1) Die betroffene Person kann sich 
in jeder Lage des Rechtshilfeverfahrens 
eines Rechtsbeistands bedienen. Die Zahl 
der gewählten Rechtsbeistände darf drei 
nicht übersteigen. 

§ 137 StPO (2) Hat der Beschuldigte 
einen gesetzlichen Vertreter, so kann auch 
dieser selbständig einen Verteidiger wäh-
len. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(Anm.: Bisher über Verweise anwendbar.) 

(2) Hat die betroffene Person einen 
gesetzlichen Vertreter oder Erziehungsbe-
rechtigten, so kann auch dieser selbständig 
einen Rechtsbeistand wählen. 
Absatz 1 Satz 2 ist anwendbar. 
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§ 138 StPO (3) Zu Verteidigern kön-
nen Rechtsanwälte sowie die Rechtslehrer 
an deutschen Hochschulen im Sinne des 
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung 
zum Richteramt gewählt werden. 

(2) Andere Personen können nur mit 
Genehmigung des Gerichts gewählt wer-
den. Gehört die gewählte Person im Fall der 
notwendigen Verteidigung nicht zu den Per-
sonen, die zu Verteidigern bestellt werden 
dürfen, kann sie zudem nur in Gemeinschaft 
mit einer solchen als Wahlverteidiger zuge-
lassen werden. 

(3) Können sich Zeugen, Privatkläger, 
Nebenkläger, Nebenklagebefugte und Ver-
letzte eines Rechtsanwalts als Beistand be-
dienen oder sich durch einen solchen ver-
treten lassen, können sie nach Maßgabe 
der Absätze 1 und 2 Satz 1 auch die übrigen 
dort genannten Personen wählen. (Anm.: 
Bisher über Verweise anwendbar.) 

(3) Zu Rechtsbeiständen können 
Rechtsanwälte sowie Rechtslehrer an deut-
schen Hochschulen im Sinne des Hoch-
schulrahmengesetzes mit Befähigung zum 
Richteramt gewählt werden. § 392 der Ab-
gabenordnung gilt entsprechend. 

 (4) Das Recht auf Verteidigung nach 
Maßgabe der für das Strafverfahren gelten-
den Vorschriften bleibt unberührt. 
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§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 

§ 67a Für Ersuchen eines internationa-
len Strafgerichtshofes und anderer zwi-
schen- und überstaatlicher Einrichtungen 
um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen 
Angelegenheiten gelten die Vorschriften 
des Fünften Teils entsprechend, soweit 
nicht spezialgesetzliche Vorschriften eine 
abschließende Regelung treffen. 

§ 71 (4) …§ 13 Absatz 1 Satz 2, Absatz 
2, § 30 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 
31 Absatz 1 und 4, die §§ 33, 52 Absatz 3, 
§ 53 gelten entsprechend. … 

§ 85a (2) § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. … 

§ 87e Die Vorschrift des § 53 über den 
Rechtsbeistand gilt entsprechend. 

§ 90m § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. 

§ 90o (2) Soweit dieser Abschnitt keine 
besonderen Regelungen enthält, sind die 
allgemeinen Bestimmungen des Ersten und 
Siebenten Teils dieses Gesetzes anzuwen-
den. § 53 gilt entsprechend. 
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 Unterabschnitt 1 

 Eingehende Ersuchen 

 § 6 

 Belehrung 

 (1) Über das Recht nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 ist die von einem einge-
henden Ersuchen betroffene Person nach 
Bekanntgabe des Ersuchens unverzüglich 
zu belehren.  

§ 83c (2) Der Verfolgte ist unverzüg-
lich über das Recht zu unterrichten, im ersu-
chenden Mitgliedstaat einen Rechtsbei-
stand zu benennen. 

(2) In einem Verfahren zur Vollstre-
ckung eines Europäischen Haftbefehls 
ist die verfolgte Person außerdem unver-
züglich nach einer Festnahme über ihr 
Recht zu belehren, im Ausstellungsstaat 
einen Rechtsbeistand zu benennen. Will sie 
von diesem Recht Gebrauch machen, so 
ist die zuständige Stelle im Ausstellungs-
staat umgehend darüber zu unterrichten. 

 § 7 

 Notwendige Rechtsbeistandschaft 

§ 40 (2) Die Auslieferung ist ein Fall 
der notwendigen Rechtsbeistandschaft, 
wenn eine Festnahme der verfolgten Person 
erfolgt. 

(1) Ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft liegt vor, wenn die 
verfolgte Person in einem Verfahren, das 
auf die Vollstreckung eines Europäi-
schen Haftbefehls, auf die Auslieferung 
an einen anderen Staat oder auf die Über-
stellung an einen internationalen Ge-
richtshof gerichtet ist, festgenommen 
wird. 

§ 40 (3) Erfolgt keine Festnahme der 
verfolgten Person, liegt ein Fall der notwen-
digen Rechtsbeistandschaft vor, wenn 

(2) Wird die verfolgte Person in ei-
nem der in Absatz 1 genannten Verfah-
ren nicht festgenommen, so liegt ein Fall 
der notwendigen Rechtsbeistandschaft vor, 
sofern eine der folgenden Bedingungen 
erfüllt ist: 



 - 36 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

1. wegen der Schwierigkeit der Sach- oder 
Rechtslage die Mitwirkung eines 
Rechtsbeistands geboten erscheint, bei 
Verfahren nach Abschnitt 2 des Achten 
Teils insbesondere bei Zweifeln, ob die 
Voraussetzungen der §§ 80 und 81 
Nummer 4 vorliegen, 

1. die Mitwirkung eines Rechtsbei-
stands erscheint wegen der Schwie-
rigkeit der Sach- oder Rechtslage gebo-
ten, 

2. ersichtlich ist, dass die betroffene Per-
son ihre Rechte nicht selbst hinreichend 
wahrnehmen kann oder 

2. die verfolgte Person kann ihre Rechte 
nicht selbst hinreichend wahrnehmen, 

§ 53 (2) Ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft liegt vor, wenn 

… 

3. die verurteilte Person sich außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 
in Haft befindet und Zweifel bestehen, 
ob sie ihre Rechte selbst hinreichend 
wahrnehmen kann. 

3. die verfolgte Person befindet sich be-
reits in Haft und es bestehen deshalb 
Zweifel, ob sie ihre Rechte selbst hinrei-
chend wahrnehmen kann, oder 

§ 40 (3) Erfolgt keine Festnahme der ver-
folgten Person, liegt ein Fall der not-
wendigen Rechtsbeistandschaft vor, 
wenn 

… 

3. die verfolgte Person noch nicht 18 Jah-
re alt ist. 

4. die verfolgte Person ist noch nicht 18 
Jahre alt. 
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§ 31 (2) …Wird der Verfolgte zur münd-
lichen Verhandlung nicht vorgeführt, so muß 
ein Rechtsbeistand (§ 40) seine Rechte in 
der Verhandlung wahrnehmen. In diesem 
Fall ist ihm für die mündliche Verhandlung 
ein Rechtsanwalt als Rechtsbeistand zu be-
stellen, wenn er noch keinen Rechtsbei-
stand hat.  

§ 83j (1) In einem Verfahren zur Voll-
streckung eines Europäischen Haftbefehls 
zum Zwecke der Strafverfolgung liegt ein 
Fall der notwendigen Rechtsbeistandschaft 
vor, wenn 

1. die verfolgte Person zur Unterstüt-
zung ihres Rechtsbeistands im ersuchten 
Mitgliedstaat einen Rechtsbeistand im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes bezeichnet 
und 

2. die Bestellung des weiteren Rechts-
beistands erforderlich ist, um eine wirksame 
Rechtsverfolgung im ersuchten Staat zu ge-
währleisten. 

(2) Liegt ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft nach Absatz 1 vor 
und hat die verfolgte Person noch keinen 
Rechtsbeistand im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zur Unterstützung ihres Rechts-
beistands im ersuchten Mitgliedstaat, so ist 
ihr auf Antrag oder von Amts wegen ein 
Rechtsbeistand zu bestellen. 

§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 

§ 67a Für Ersuchen eines internationa-
len Strafgerichtshofes und anderer zwi-
schen- und überstaatlicher Einrichtungen 
um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen 
Angelegenheiten gelten die Vorschriften 
des Fünften Teils entsprechend, soweit 
nicht spezialgesetzliche Vorschriften eine 
abschließende Regelung treffen. 

§ 71 (4) …§ 13 Absatz 1 Satz 2, Absatz 
2, § 30 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 
31 Absatz 1 und 4, die §§ 33, 52 Absatz 3, 
§ 53 gelten entsprechend. … 

(3) Ein Fall der notwendigen Rechts-
beistandschaft liegt auch vor in einem 
Verfahren, das auf die Leistung von Voll-
streckungshilfe gerichtet ist, wenn eine 
der in Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt ist. In einem 
auf die Durchführung einer Vernehmung 
gerichteten Verfahren gilt dies sinnge-
mäß für die notwendige Rechtsbeistand-
schaft zugunsten der zu vernehmenden 
Person. Absatz 2 Nummer 4 gilt dabei 
nur dann, wenn es sich bei der zu ver-
nehmenden Person auch um die ver-
folgte Person handelt. 
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§ 85a (2) § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. … 

§ 87e Die Vorschrift des § 53 über den 
Rechtsbeistand gilt entsprechend. 

§ 90m § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. 

§ 90o (2) Soweit dieser Abschnitt keine 
besonderen Regelungen enthält, sind die 
allgemeinen Bestimmungen des Ersten und 
Siebenten Teils dieses Gesetzes anzuwen-
den. § 53 gilt entsprechend. 

 § 8 

 Bestellung des Rechtsbeistands auf An-
trag oder von Amts wegen 

§ 40 (4) Liegt ein Fall der notwendi-
gen Rechtsbeistandschaft vor und hat die 
verfolgte Person noch keinen Rechtsbei-
stand, so ist ihr auf Antrag oder von Amts 
wegen ein Rechtsbeistand zu bestellen. Hat 
die verfolgte Person keinen Rechtsbeistand, 
ist sie in den Fällen des Absatzes 3 Nummer 
1 und 2 bei Bekanntgabe des Ersuchens da-
rauf hinzuweisen, dass sie die Bestellung ei-
nes Rechtsbeistands beantragen kann. 

§ 53 (3) Liegt ein Fall der notwendi-
gen Rechtsbeistandschaft vor und hat die 
verurteilte Person noch keinen Rechtsbei-
stand, so ist ihr auf Antrag oder von Amts 
wegen ein Rechtsbeistand zu bestellen. Sie 
ist bei Bekanntgabe der Einleitung des Ver-
fahrens zur Vollstreckung des ausländi-
schen Erkenntnisses darauf hinzuweisen, 
dass sie die Bestellung eines Rechtsbei-
stands beantragen kann. 

(1) Liegt ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft vor und hat die be-
troffene Person keinen Rechtsbeistand, so 
ist ihr auf Antrag oder von Amts wegen ein 
Rechtsbeistand zu bestellen. 

§ 40 (5) Die Bestellung eines Rechts-
beistands erfolgt von Amts wegen 

(2) Die Bestellung von Amts wegen er-
folgt  

1. im Fall des Absatzes 2 unverzüglich nach 
Festnahme, 

1. in den Fällen des § 7 Absatz 1 unver-
züglich nach Festnahme, 
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2. im Fall des Absatzes 3 Nummer 3 unver-
züglich nach Bekanntgabe des Auslie-
ferungsersuchens, 

2. in den Fällen des 
§ 7 Absatz 2 Nummer 4, auch in Ver-
bindung mit § 7 Absatz 3, unverzüg-
lich nach Bekanntgabe des Ersuchens 
und 

3. in den Fällen des Absatzes 3 Nummer 1 
und 2 nach Bekanntgabe des Ausliefe-
rungsersuchens, sobald die dort ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen. 

3. in den Fällen des 
§ 7 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 3, 
auch jeweils in Verbindung mit 
§ 7 Absatz 3, unverzüglich nach Be-
kanntgabe des Ersuchens, sobald die 
dort genannten Voraussetzungen 
vorliegen. 

 Sofern es sich bei der betroffenen Person 
um einen Jugendlichen oder Heranwach-
senden im Sinne des Jugendgerichtsgeset-
zes handelt, sind die §§ 68a und 68b des 
Jugendgerichtsgesetzes entsprechend an-
zuwenden. 

§ 40 (4) Liegt ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft vor und hat die ver-
folgte Person noch keinen Rechtsbeistand, 
so ist ihr auf Antrag oder von Amts wegen 
ein Rechtsbeistand zu bestellen. Hat die 
verfolgte Person keinen Rechtsbeistand, ist 
sie in den Fällen des Absatzes 3 Nummer 1 
und 2 bei Bekanntgabe des Ersuchens da-
rauf hinzuweisen, dass sie die Bestellung ei-
nes Rechtsbeistands beantragen kann. 

§ 142 StPO (1) Der Antrag des Be-
schuldigten nach §141 Absatz 1 Satz 1 ist 
vor Erhebung der Anklage bei den Behör-
den oder Beamten des Polizeidienstes oder 
bei der Staatsanwaltschaft anzubringen. Die 
Staatsanwaltschaft legt ihn mit einer Stel-
lungnahme unverzüglich dem Gericht zur 
Entscheidung vor, sofern sie nicht nach Ab-
satz 4 verfährt. Nach Erhebung der Anklage 
ist der Antrag des Beschuldigten bei dem 
nach Absatz 3 Nummer 3 zuständigen Ge-
richt anzubringen. (Anm.: Bisher über Ver-
weise anwendbar.) 

(3) In den Fällen des 
Absatzes 2 Nummer 3 ist die betroffene 
Person darauf hinzuweisen, dass sie die 
Bestellung eines Rechtsbeistands beantra-
gen kann. Der Antrag der betroffenen Per-
son ist bei den Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes, bei der für das Verfahren 
zuständigen Staatsanwaltschaft oder bei 
der Anerkennungs- und Vollstreckungs-
behörde nach § 225 zu stellen. Diese le-
gen den Antrag mit einer Stellungnahme 
unverzüglich dem nach § 9 Absatz 1 zu-
ständigen Gericht vor, es sei denn, die 
Staatsanwaltschaft verfährt nach 
§ 9 Absatz 3 oder es liegt ein Fall des 
§ 9 Absatz 4 vor.  
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§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 

§ 71 (4) …§ 13 Absatz 1 Satz 2, Absatz 
2, § 30 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 
31 Absatz 1 und 4, die §§ 33, 52 Absatz 3, 
§ 53 gelten entsprechend. … 

§ 85a (2) § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. … 

§ 87e Die Vorschrift des § 53 über den 
Rechtsbeistand gilt entsprechend. 

§ 90m § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. 

§ 90o (2) Soweit dieser Abschnitt keine 
besonderen Regelungen enthält, sind die 
allgemeinen Bestimmungen des Ersten und 
Siebenten Teils dieses Gesetzes anzuwen-
den. § 53 gilt entsprechend. 

 

 § 9 

 Zuständigkeit und Bestellungsverfahren 

§ 40 (6) Über die Bestellung ent-
scheidet 

(1) Über die Bestellung eines Rechts-
beistandes entscheidet in Verfahren zur 
Auslieferung, Überstellung oder der Voll-
streckung eines Europäischen Haftbe-
fehls 

das Gericht, dem die verfolgte Person vor-
zuführen ist oder dem sie vorzuführen 
wäre.   

1. das Gericht, dem die verfolgte Person 
vorzuführen ist oder dem sie vorzufüh-
ren wäre, oder 

Nach einer Antragstellung gemäß § 29 Ab-
satz 1 entscheidet das zuständige 
Ober-landesgericht. 

2. nach einer Antragstellung gemäß 
§ 79 Absatz 1 der Vorsitzende des zu-
ständigen Oberlandesgerichts. 

 (2) In allen anderen Fällen entscheidet  
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§ 53 (4) Über die Bestellung entscheidet das 
Gericht, das für die Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit eines ausländi-
schen Erkenntnisses zuständig ist. 

1. der Vorsitzende des Gerichts, das für 
die Entscheidung über die Vollstreck-
barkeit eines ausländischen Erkennt-
nisses oder für die Durchführung der 
Vernehmung zuständig ist, oder  

 2. der gemäß § 162 oder § 169 der Straf-
prozessordnung zuständige Richter. 

§ 142 StPO (4) Bei besonderer Eil-
bedürftigkeit kann auch die für das Verfah-
ren zuständige Staatsanwaltschaft über die 
Bestellung entscheiden. Sie beantragt un-
verzüglich, spätestens innerhalb einer Wo-
che nach ihrer Entscheidung, die gerichtli-
che Bestätigung der Bestellung oder die Ab-
lehnung des Antrags der betroffenen Per-
son. Die betroffene Person kann jederzeit 
die gerichtliche Entscheidung beantragen. 

(3) Bei besonderer Eilbedürftigkeit 
kann auch die für das Verfahren zuständige 
Staatsanwaltschaft über die Bestellung ent-
scheiden. Sie beantragt unverzüglich, spä-
testens innerhalb einer Woche nach ihrer 
Entscheidung, die gerichtliche Bestätigung 
der Bestellung oder die Ablehnung des An-
trags der betroffenen Person. Die betroffene 
Person kann jederzeit die gerichtliche Ent-
scheidung beantragen. 

 (4) Vor Einleitung des gerichtlichen 
Verfahrens nach Teil 3 Kapitel 4 Abschnitt 3 
ist die Anerkennungs- und Vollstreckungs-
behörde (§ 223) für die Bestellung zustän-
dig. 

§ 142 StPO (5) Vor der Bestellung ei-
nes Pflichtverteidigers ist dem Beschul-dig-
ten Gelegenheit zu geben, innerhalb einer 
zu bestimmenden Frist einen Verteidiger zu 
bezeichnen. § 136 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. Ein von dem Beschuldigten 
innerhalb der Frist bezeichneter Verteidiger 
ist zu bestellen, wenn dem kein wichtiger 
Grund entgegensteht; ein wichtiger Grund 
liegt auch vor, wenn der Verteidiger nicht o-
der nicht rechtzeitig zur Verfügung steht. 

(5) Vor der Bestellung soll der be-
troffenen Person Gelegenheit gegeben 
werden, innerhalb einer zu bestimmenden 
Frist einen Rechtsbeistand zu bezeichnen. 
Es sind ihr Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die es ihr erleichtern, einen 
Rechtsbeistand zu konsultieren. Auf be-
stehende anwaltliche Notdienste ist da-
bei hinzuweisen. Ein innerhalb der Frist be-
zeichneter Rechtsbeistand ist zu bestellen, 
wenn dem kein gewichtiger Grund entge-
gensteht; ein wichtiger Grund liegt auch vor, 
wenn der Rechtsbeistand nicht oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung steht. 
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§ 142 StPO (6) Wird dem Beschul-
digten ein Pflichtverteidiger bestellt, den er 
nicht bezeichnet hat, ist er aus dem Ge-
samtverzeichnis der Bundesrechtsanwalts-
kammer (§ 31 der Bundesrechtsanwaltsord-
nung) auszuwählen. Dabei soll aus den dort 
eingetragenen Rechtsanwälten entweder 
ein Fachanwalt für Strafrecht oder ein ande-
rer Rechtsanwalt, der gegenüber der 
Rechtsanwaltskammer sein Interesse an 
der Übernahme von Pflichtverteidigungen 
angezeigt hat und für die Übernahme der 
Verteidigung geeignet ist, ausgewählt wer-
den. 

(6) Wird der betroffenen Person ein 
Rechtsbeistand bestellt, den sie nicht be-
zeichnet hat, ist er aus dem Gesamtver-
zeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer 
(§ 31 der Bundesrechtsanwaltsordnung) 
auszuwählen. Dabei soll aus den dort einge-
tragenen Rechtsanwälten entweder ein 
Fachanwalt für Strafrecht oder ein Rechts-
anwalt, der gegenüber der Rechtsanwalts-
kammer sein Interesse an der Übernahme 
von Pflichtverteidigungen angezeigt hat und 
für die Übernahme der Rechtsbeistand-
schaft geeignet ist, ausgewählt werden. 

§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 

§ 85a (2) § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. … 

§ 87e Die Vorschrift des § 53 über den 
Rechtsbeistand gilt entsprechend. 

§ 90m § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. 

§ 90o (2) Soweit dieser Abschnitt keine 
besonderen Regelungen enthält, sind die 
allgemeinen Bestimmungen des Ersten und 
Siebenten Teils dieses Gesetzes anzuwen-
den. § 53 gilt entsprechend. 
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 § 10 

 Dauer und Aufhebung der Bestellung 

§ 40 (7) Die Bestellung endet mit der 
Übergabe der verfolgten Person oder mit 
der abschließenden Entscheidung, die ver-
folgte Person nicht zu übergeben. Die Be-
stellung umfasst Verfahren nach § 33. Falls 
keine gerichtliche Entscheidung ergeht, die 
die Auslieferung für unzulässig erklärt, und 
die Person nicht übergeben wird, endet die 
Bestellung mit der Entscheidung der Staats-
anwaltschaft beim Oberlandesgericht, die 
verfolgte Person nicht zu übergeben. Die 
Bestellung kann in den Fällen des Absatzes 
3 Nummer 1 und 2 aufgehoben werden, 
wenn kein Fall der notwendigen Rechtsbei-
standschaft mehr vorliegt. 

§ 53 (5) Die Bestellung kann aufge-
hoben werden, wenn kein Fall der notwen-
digen Rechtsbeistandschaft mehr vorliegt. 

Die Bestellung endet mit der Erledi-
gung oder der Ablehnung des Ersu-
chens. Die Bestellung umfasst Verfahren 
nach den §§ 83 und 84. Die Bestellung 
kann aufgehoben werden, wenn kein Fall 
der notwendigen Rechtsbeistandschaft 
mehr vorliegt. 

§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 

§ 85a (2) § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. … 

§ 87e Die Vorschrift des § 53 über den 
Rechtsbeistand gilt entsprechend. 

§ 90m § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 
1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. 

§ 90o (2) Soweit dieser Abschnitt keine 
besonderen Regelungen enthält, sind die 
allgemeinen Bestimmungen des Ersten und 
Siebenten Teils dieses Gesetzes anzuwen-
den. § 53 gilt entsprechend. 
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 § 11 

 Rechtsmittel 

§ 142 StPO (7) Gerichtliche Ent-
scheidungen über die Bestellung eines 
Pflichtverteidigers sind mit der sofortigen 
Beschwerde anfechtbar. Sie ist ausge-
schlossen, wenn der Beschuldigte einen An-
trag nach § 143a Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 stellen kann.  

§ 40 (8) Die Vorschriften des Elften Ab-
schnittes des Ersten Buches der Strafpro-
zessordnung mit Ausnahme der §§ 139, 
140, 141, 141a, 142 Absatz 2 und 3, von § 
143 Absatz 1 und 2 Satz 2 bis 4 sowie § 
143a Absatz 3 gelten entsprechend. § 142 
Absatz 7, § 143 Absatz 3 und § 143a Absatz 
4 der Strafprozessordnung gelten mit der 
Maßgabe entsprechend, dass über die so-
fortige Beschwerde das Gericht entschei-
det, das für die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit der Auslieferung zuständig ist. 
Entscheidungen des Oberlandesgerichts 
nach Absatz 6 Satz 2 und Absatz 7 Satz 4 
sind unanfechtbar. 

Die Entscheidungen über die Bestel-
lung eines Rechtsbeistands oder deren 
Aufhebung sind mit der sofortigen Be-
schwerde anfechtbar. Zuständig ist das 
Oberlandesgericht. Hat das Oberlandes-
gericht selbst die Entscheidung nach 
Satz 1 getroffen, ist diese unanfechtbar. 
In Fällen des § 169 Absatz 1 Satz 2 der 
Strafprozessordnung richtet sich die Zu-
ständigkeit nach § 135 Absatz 2 Num-
mer 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 
Die sofortige Beschwerde ist ausge-
schlossen, wenn die betroffene Personen 
einen Antrag nach § 143a Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 der Strafprozessordnung in 
Verbindung mit § 12 stellen kann. 

§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 
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 § 12 

 Anwendbare Vorschriften der Strafpro-
zessordnung für die Rechtsbeistand-

schaft 

§ 40 (8) Die Vorschriften des Elften Ab-
schnittes des Ersten Buches der Strafpro-
zessordnung mit Ausnahme der §§ 139, 
140, 141, 141a, 142 Absatz 2 und 3, von § 
143 Absatz 1 und 2 Satz 2 bis 4 sowie § 
143a Absatz 3 gelten entsprechend. § 142 
Absatz 7, § 143 Absatz 3 und § 143a Absatz 
4 der Strafprozessordnung gelten mit der 
Maßgabe entsprechend, dass über die so-
fortige Beschwerde das Gericht entschei-
det, das für die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit der Auslieferung zuständig ist. 
Entscheidungen des Oberlandesgerichts 
nach Absatz 6 Satz 2 und Absatz 7 Satz 4 
sind unanfechtbar. 

Die Vorschriften des Elften Abschnittes 
des Ersten Buches der Strafprozessord-
nung mit Ausnahme der §§ 137, 138, 139 
bis 143 sowie 143a Absatz 3 und 4 gelten 
entsprechend. 

§ 61 (1) …Für das Verfahren vor dem 
Oberlandesgericht gelten die §§ 30, 31 Abs. 
1, 3 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 38 
Abs. 4 Satz 2, § 40 Abs. 1 sowie die Vor-
schriften des 11. Abschnittes des I. Buches 
der Strafprozeßordnung mit Ausnahme der 
§§ 140 bis 143 entsprechend. … 
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 Unterabschnitt 2 

 Ausgehende Ersuchen 

§ 83j § 13 

Rechtsbeistand Rechtsbeistandschaft bei Ersuchen um 
Auslieferung oder zur Vollstreckung ei-

nes Europäischen Haftbefehls 

 (1) Wünscht eine verfolgte Person, die 
auf ein ausgehendes Auslieferungs- oder 
Fahndungsersuchen oder auf einen ausge-
henden Europäischen Haftbefehl hin festge-
nommen wurde und noch nicht über einen 
Rechtsbeistand in der Bundesrepublik 
Deutschland zur Unterstützung ihres 
Rechtsbeistands im ersuchten Staat ver-
fügt, einen solchen Rechtsbeistand zu be-
nennen, so stellt ihr die zuständige Behörde 
Informationen zur Verfügung, die ihr die Be-
nennung erleichtern. Dies erfolgt unverzüg-
lich, nachdem der ersuchte Staat die zu-
ständige Behörde über den Wunsch der ver-
folgten Person nach Satz 1 unterrichtet. 

(1) In einem Verfahren zur Vollstre-
ckung eines Europäischen Haftbefehls zum 
Zwecke der Strafverfolgung liegt ein Fall der 
notwendigen Rechtsbeistandschaft vor, 
wenn 

(2) Dient das Verfahren nach 
Absatz 1 der Strafverfolgung, so liegt ein 
Fall der notwendigen Rechtsbeistandschaft 
vor, wenn die verfolgte Person 

1. die verfolgte Person zur Unterstützung 
ihres Rechtsbeistands im ersuchten 
Mitgliedstaat einen Rechtsbeistand im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes be-
zeichnet und 

1. zur Unterstützung ihres Rechtsbei-
stands im ersuchten Staat einen 
Rechtsbeistand im Inland bezeichnet 
und 

2. die Bestellung des weiteren Rechtsbei-
stands erforderlich ist, um eine wirk-
same Rechtsverfolgung im ersuchten 
Staat zu gewährleisten. 

2. die Bestellung des weiteren Rechtsbei-
stands erforderlich ist, um eine wirk-
same Rechtsverfolgung im ersuchten 
Staat zu gewährleisten. 
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(2) Liegt ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft nach Absatz 1 vor 
und hat die verfolgte Person noch keinen 
Rechtsbeistand im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zur Unterstützung ihres Rechts-
beistands im ersuchten Mitgliedstaat, so ist 
ihr auf Antrag oder von Amts wegen ein 
Rechtsbeistand zu bestellen. 

(3) Liegt ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft nach Absatz 2 vor 
und hat die verfolgte Person keinen Rechts-
beistand im Inland zur Unterstützung ihres 
Rechtsbeistands im ersuchten Staat, so ist 
ihr auf Antrag oder von Amts wegen ein 
Rechtsbeistand zu bestellen. 

(3) Über die Bestellung entscheidet das 
Gericht, das den nationalen Haftbefehl, der 
Grundlage des Europäischen Haftbefehls 
ist, erlassen hat. Nach Erhebung der öffent-
lichen Klage entscheidet der Vorsitzende 
des Gerichts, bei dem das Verfahren anhän-
gig ist. 

(4) Über die Bestellung entscheidet 
das Gericht, das den nationalen Haftbefehl 
erlassen hat, der Grundlage des ausge-
henden Auslieferungs- oder Fahndungs-
ersuchens oder des Europäischen Haftbe-
fehls ist. Nach Erhebung der öffentlichen 
Klage entscheidet der Vorsitzende des Ge-
richts, bei dem das Verfahren anhängig ist. 

(4) Die Bestellung soll aufgehoben wer-
den, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 nicht mehr vorliegen oder die ver-
folgte Person überstellt worden ist. 

(5) Die Bestellung soll aufgehoben 
werden, wenn die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 nicht mehr vorliegen oder die ver-
folgte Person übergeben worden ist. 

(5) Die Vorschriften des Elften Ab-
schnittes des Ersten Buches der Strafpro-
zessordnung mit Ausnahme der §§ 139, 
140, 141, 141a, 142 Absatz 2 und 3, von § 
143 Absatz 1 und 2 Satz 2 bis 4, § 143a Ab-
satz 3 sowie § 144 gelten entsprechend. 

(6) Die Vorschriften des Elften Ab-
schnittes des Ersten Buches der Strafpro-
zessordnung gelten entsprechend; aus-
genommen sind die §§ 137, 138, 139, 140, 
141, 141a, 142 Absatz 2 und 3, § 143 Ab-
satz 1 und 2 Satz 2 bis 4, § 143a Absatz 3 
sowie § 144. 

§ 71 § 14 

Vollstreckung deutscher Erkenntnisse 
im Ausland 

Rechtsbeistandschaft bei der Vollstre-
ckung deutscher Erkenntnisse im Aus-

land 

(4) …§ 13 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, § 
30 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 
Absatz 1 und 4, die §§ 33, 52 Absatz 3, § 53 
gelten entsprechend. … 

In Verfahren zur Vollstreckung eines 
deutschen Erkenntnisses im Ausland 
gelten für die Rechtsbeistandschaft die 
§§ 6 bis 12 entsprechend. 



 - 48 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

 A b s c h n i t t  2  

 D o l m e t s c h e r  u n d  Ü b e r s e t -
z e r  

 § 15 

 Dolmetscher und Übersetzungen 

 (1) Der 15. Titel des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass in Verfahren zur Vollstre-
ckung eines Europäischen Haftbefehls, zur 
Auslieferung oder zur Überstellung in der 
Regel die schriftliche Übersetzung 

 1. des Ersuchens um Auslieferung oder 
Überstellung oder des Europäischen 
Haftbefehls,  

 2. der gerichtlichen Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Auslieferung oder 
Überstellung oder über die Vollstre-
ckung des Europäischen Haftbefehls 
sowie 

 3. der Entscheidung über die Bewilligung 
der Auslieferung oder Überstellung 

 zur Ausübung der Rechte der verfolgten 
Person, die der deutschen Sprache nicht 
mächtig ist, nach § 187 Absatz 2 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes erforderlich ist. 

 (2) Die entsprechende Anwendbarkeit 
der §§ 114a und 114b der Strafprozessord-
nung bleibt unberührt. 
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 A b s c h n i t t  3  

 A k t e n e i n s i c h t  

 § 16 

 Akteneinsicht in die Rechtshilfeakten 

 (1) Für die Gewährung von Einsicht in 
die Rechtshilfeakten der Staatsanwaltschaf-
ten, Gerichte, der Polizei- und Finanzbehör-
den sowie des Bundesamts für Justiz gilt die 
Strafprozessordnung entsprechend. 

 (2) Vor der Gewährung der beantrag-
ten Akteneinsicht ist die ersuchende Stelle 
um Äußerung zu bitten, ob und in welchem 
Umfang Akteneinsicht gewährt werden 
kann. Dies gilt nicht, sofern offenkundig ist, 
dass die Gewährung von Akteneinsicht den 
Zweck des Verfahrens der ersuchenden 
Stelle nicht gefährdet. Offenkundigkeit ist 
insbesondere gegeben, wenn aufgrund des 
Ersuchens bereits eine Ermittlungsmaß-
nahme stattgefunden hat, aufgrund derer 
das Rechtshilfeersuchen sämtlichen Be-
troffenen bekannt ist. 

 Kapitel 4 

 Aktenführung und Kommunikation 
im Verfahren 

 § 17 

 Elektronische Aktenführung; Verord-
nungsermächtigungen 

§ 77a (4) Die Verfahrensakten können 
elektronisch geführt werden, soweit dies 
durch Rechtsverordnung nach § 77b zuge-
lassen ist. … 

(1) Die Verfahrensakten können elekt-
ronisch geführt werden. Das Bundesminis-
terium der Justiz und die Landesregierun-
gen bestimmen jeweils für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung den Zeitpunkt, 
von dem an die Akten elektronisch ge-
führt werden. Sie können dabei  
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 1. bestimmen, dass Akten, die in Papier-
form angelegt wurden, nach Einführung 
der elektronischen Aktenführung elekt-
ronisch oder in Papierform weiterge-
führt werden, sowie 

 2. bestimmen, dass Akten, die elektro-
nisch angelegt wurden, ab einem be-
stimmten Ereignis in Papierform weiter-
geführt werden. 

§ 77b …Die Landesregierungen können die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen. 

Die Einführung der elektronischen Ak-
tenführung nach Satz 2 und die Weiter-
führung der Akten nach 
Satz 3 Nummer 1 und 2 können jeweils 
auf einzelne Gerichte oder Behörden, auf 
allgemein bestimmte Verfahren oder auf 
allgemein bestimmte Verfahrensab-
schnitte beschränkt werden. Wird von 
dieser Beschränkungsmöglichkeit Ge-
brauch gemacht, so kann in der Rechts-
verordnung bestimmt werden, dass 
durch Verwaltungsvorschrift, die öffent-
lich bekannt zu machen ist, geregelt 
wird, in welchen Verfahren oder Verfah-
rensabschnitten die Akten ab dem nach 
Satz 2 bestimmten Zeitpunkt elektro-
nisch zu führen sind und in welchen Ver-
fahren oder Verfahrensabschnitten die 
Akten gegebenenfalls nach 
Satz 3 Nummer 1 und 2 elektronisch o-
der in Papierform weiterzuführen sind. 
Die Rechtsverordnung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz nach den 
Sätzen 2 bis 5 bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung nach den 
Sätzen 2 bis 5 durch Rechtsverordnung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
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§ 32 (2) StPO Die Bundesregierung und 
die Landesregierungen bestimmen jeweils 
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung 
die für die elektronische Aktenführung gel-
tenden organisatorischen und dem Stand 
der Technik entsprechenden technischen 
Rahmenbedingungen einschließlich der ein-
zuhaltenden Anforderungen des Daten-
schutzes, der Datensicherheit und der Bar-
rierefreiheit. Sie können die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung auf die zuständi-
gen Bundes- oder Landesministerien über-
tragen. 

(2) Das Bundesministerium der Justiz 
und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung die für die elektronische Aktenführung 
geltenden organisatorischen und dem 
Stand der Technik entsprechenden techni-
schen Rahmenbedingungen einschließlich 
der einzuhaltenden Anforderungen des Da-
tenschutzes, der Datensicherheit und der 
Barrierefreiheit. Die Rechtsverordnung 
des Bundesministeriums der Justiz nach 
Satz 1 bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates. Die Landesregierungen 
können die Ermächtigung nach Satz 1 
durch Rechtsverordnung auf die Landes-
justizverwaltungen übertragen. 

§ 32 (3) StPO Die Bundesregierung be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die für die Übermitt-
lung elektronischer Akten zwischen Straf-
verfolgungsbehörden und Gerichten gelten-
den Standards. Sie kann die Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates auf die zuständigen Bun-
desministerien übertragen. 

(3) Das Bundesministerium der Jus-
tiz bestimmt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Stan-
dards, die für die Übermittlung elektroni-
scher Akten zwischen den am Rechtshil-
feverkehr beteiligten Stellen gelten. 

 § 18 

 Elektronischer Rechtsverkehr; Verord-
nungsermächtigungen 

§ 32a (1) StPO Elektronische Doku-
mente können bei Strafverfolgungsbehör-
den und Gerichten nach Maßgabe der fol-
genden Absätze eingereicht werden. 

§ 77a (1) Ist nach diesem Gesetz für die 
Leistung von Rechtshilfe die Einreichung 
schriftlicher Unterlagen einschließlich von 
Originalen oder beglaubigten Abschriften 
notwendig, können auch elektronische Do-
kumente vorgelegt werden, soweit dies 
durch Rechtsverordnung nach § 77b zuge-
lassen ist. … 

(1) Elektronische Dokumente können 
bei den am Rechtshilfeverkehr beteilig-
ten deutschen Behörden und Gerichten 
nach Maßgabe der folgenden Absätze ein-
gereicht werden.  
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§ 77b Das Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz und die Lan-
desregierungen bestimmen für ihren Be-
reich durch Rechtsverordnung, 

1. den Zeitpunkt, von dem an elektroni-
sche Dokumente nach § 77a Absatz 1 ein-
gereicht werden können, 

… 

Die Landesregierungen können die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
… 

(2) Das Bundesministerium der Justiz 
und die Landesregierungen bestimmen je-
weils für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung den Zeitpunkt, von dem an elektroni-
sche Dokumente eingereicht werden kön-
nen. Die Zulassung elektronischer Doku-
mente kann auf einzelne Gerichte oder Be-
hörden oder allgemein bestimmte Verfahren 
oder Verfahrensabschnitte beschränkt wer-
den. Die Rechtsverordnung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz nach den 
Sätzen 1 und 2 bedarf nicht der Zustim-
mung des Bundesrates. Die Landesregie-
rungen können die Ermächtigung nach den 
Sätzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung 
auf die Landesjustizverwaltungen übertra-
gen.  

§ 32a (2) StPO Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch die 
Strafverfolgungsbehörde oder das Gericht 
geeignet sein. Die Bundesregierung be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates technische Rah-
menbedingungen für die Übermittlung und 
die Eignung zur Bearbeitung durch die Straf-
verfolgungsbehörde oder das Gericht. 

§ 77a (1) …Die elektronischen Doku-
mente sind mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur zu versehen und müssen für 
die Bearbeitung durch eine Behörde oder 
ein Gericht geeignet sein. … 

(3) Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch die Behörde oder 
das Gericht geeignet sein. Das Bundesmi-
nisterium der Justiz bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates die technischen Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eig-
nung für die Bearbeitung durch deutsche 
Behörden oder Gerichte sowie das Nä-
here zur Verarbeitung von Daten der 
Postfachinhaber nach Absatz 5 Num-
mer 1 in Verbindung mit § 32a Absatz 4 
Satz 1 Nummer 4 und 5 der Strafprozess-
ordnung in einem elektronischen Ver-
zeichnis. 

§ 32a (3) StPO Ein Dokument, das 
schriftlich abzufassen, zu unterschreiben o-
der zu unterzeichnen ist, muss als elektroni-
sches Dokument… 

(4) Ein Dokument, das schriftlich abzu-
fassen, zu unterschreiben oder zu unter-
zeichnen ist, muss als elektronisches Doku-
ment 

§ 32a (3) StPO … mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur der verantwor-
tenden Person versehen sein oder…  

§ 77a (1) …Die elektronischen Dokumente 
sind mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur zu versehen und müs-
sen für die Bearbeitung durch eine Be-
hörde oder ein Gericht geeignet sein. 
Das Gleiche gilt für Erklärungen, An-
träge oder Begründungen, die nach die-
sem Gesetz ausdrücklich schriftlich ab-
zufassen oder zu unterzeichnen sind. 

1. mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person 
versehen sein oder 
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 § 32a (3) StPO …von der verantworten-
den Person signiert und auf einem si-
cheren Übermittlungsweg eingereicht 
werden. 

2. von der verantwortenden Person sig-
niert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg eingereicht werden. 

 Soll ein Dokument, das von einem Verfah-
rensbeteiligten oder einem Dritten schriftlich 
abzufassen, zu unterschreiben oder zu un-
terzeichnen ist, elektronisch eingereicht 
werden, so kann es in ein elektronisches 
Dokument übertragen und durch einen 
Rechtsbeistand oder Rechtsanwalt nach 
Satz 1 übermittelt werden. 

 (5) Sichere Übermittlungswege sind  

 § 77a (7) Im Übrigen gelten für die elekt-
ronische Kommunikation und die elekt-
ronische Aktenführung § 32 Absatz 1 
Satz 3 zweiter Halbsatz und Absatz 2, § 
32a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 5, 
Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 2, § 
32b Absatz 1 bis 4, § 32c Satz 1 bis 4, 
§ 32d Satz 1, § 32e Absatz 2 bis 4, die 
§§ 32f sowie 497 der Strafprozessord-
nung sinngemäß. … 

1. die in § 32a Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 bis 5 der Strafprozessordnung 
genannten Übermittlungswege so-
wie 

 § 32a (4) StPO  

… 

 6. sonstige bundeseinheitliche Übermitt-
lungswege, die durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates festgelegt wer-
den, bei denen die Authentizität und In-
tegrität der Daten sowie die Barrierefrei-
heit gewährleistet sind. … 

2. Übermittlungswege, die durch das Bun-
desministerium der Justiz durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates nach Absatz 3 Satz 2 
festgelegt werden, bei denen die Au-
thenzität und Integrität der Daten sowie 
die Barrierefreiheit gewährleistet sind.  

§ 32a (4) StPO …Das Nähere zu den Über-
mittlungswegen gemäß Satz 1 Nummer 3 
bis 5 regelt die Rechtsverordnung nach Ab-
satz 2 Satz 2. 

Das Nähere zu den Übermittlungswegen 
gemäß Satz 1 Nummer 1 regelt die Rechts-
verordnung nach Absatz 3 Satz 2.  

§ 77a (3) Ein elektronisches Dokument 
ist eingegangen, sobald die für den Emp-
fang bestimmte Einrichtung der Behörde o-
der des Gerichts es aufgezeichnet hat. … 

(6) Ein elektronisches Dokument ist 
eingegangen, sobald es auf der für den 
Empfang bestimmten technischen Einrich-
tung der Behörde oder des Gerichts gespei-
chert ist. Dem Absender ist eine automa-
tisierte Bestätigung über den Zeitpunkt 
des Eingangs zu erteilen.  
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§ 32a (6) StPO Ist ein elektronisches 
Dokument für die Bearbeitung durch die Be-
hörde oder das Gericht nicht geeignet, ist 
dies dem Absender unter Hinweis auf die 
Unwirksamkeit des Eingangs unverzüglich 
mitzuteilen. Das elektronische Dokument 
gilt als zum Zeitpunkt seiner früheren Einrei-
chung eingegangen, sofern der Absender… 

§ 77a (3) …Ist ein übermitteltes elektro-
nisches Dokument zur Bearbeitung nicht ge-
eignet, ist dies dem Absender unter Angabe 
der geltenden technischen Rahmenbedin-
gungen unverzüglich mitzuteilen. Soweit 
nicht die elektronische Aktenführung nach 
Absatz 4 zugelassen ist, ist von dem elekt-
ronischen Dokument unverzüglich ein Ak-
tenauszug zu fertigen. 

(7) Ist ein elektronisches Dokument für 
die Bearbeitung durch die Behörde oder das 
Gericht nicht geeignet, so ist dies dem Ab-
sender unverzüglich unter Hinweis darauf 
mitzuteilen, dass das Dokument nicht 
wirksam eingegangen ist. Ein in geeigne-
ter Form nachgereichtes elektronisches 
Dokument gilt als zum Zeitpunkt seiner 
früheren Einreichung eingegangen, sofern 
der Absender 

§ 32a (6) StPO … es unverzüglich in einer 
für die Behörde oder für das Gericht zur 
Bearbeitung geeigneten Form nach-
reicht und… 

1. es unverzüglich in einer für die Behörde 
oder für das Gericht zur Bearbeitung 
geeigneten Form nachreicht und  

§ 32a (6) StPO … glaubhaft macht, dass es 
mit dem zuerst eingereichten Dokument 
inhaltlich übereinstimmt. 

2. glaubhaft macht, dass es mit dem zu-
erst eingereichten Dokument inhaltlich 
übereinstimmt. 

§ 32b StPO § 19 

Erstellung und Übermittlung strafverfol-
gungsbehördlicher oder gerichtlicher 

Dokumente; Verordnungsermächtigung 

Erstellung und Übermittlung behördli-
cher oder gerichtlicher Dokumente; Ver-

ordnungsermächtigung 

(1) Wird ein strafverfolgungsbehördli-
ches oder gerichtliches Dokument als elekt-
ronisches Dokument erstellt, müssen ihm 
alle verantwortenden Personen ihre Namen 
hinzufügen. Ein Dokument, das zu unter-
schreiben oder zu unterzeichnen ist, muss 
darüber hinaus mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur aller verantwortenden 
Personen versehen sein. 

(1) Wird von den am Rechtshilfever-
kehr beteiligten deutschen Stellen ein 
behördliches oder gerichtliches Dokument 
als elektronisches Dokument erstellt, so 
müssen ihm alle verantwortenden Personen 
ihre Namen hinzufügen. Ein Dokument, das 
zu unterschreiben oder zu unterzeichnen ist, 
muss darüber hinaus mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur aller verantworten-
den Personen versehen sein. Ist die auto-
matisierte Herstellung eines zu signie-
renden elektronischen Dokuments vor-
gesehen, so ist abweichend von Satz 2 
bei der Herstellung statt des Dokuments 
die begleitende Verfügung zu signieren. 
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(3) Werden die Akten elektronisch ge-
führt, sollen Strafverfolgungsbehörden und 
Gerichte einander Dokumente als elektroni-
sches Dokument übermitteln. Die Anklage-
schrift, der Antrag auf Erlass eines Strafbe-
fehls außerhalb einer Hauptverhandlung, 
die Berufung und ihre Begründung, die Re-
vision, ihre Begründung und die Gegener-
klärung sowie als elektronisches Dokument 
erstellte gerichtliche Entscheidungen sind 
als elektronisches Dokument zu übermit-
teln. Ist dies aus technischen Gründen vo-
rübergehend nicht möglich, ist die Übermitt-
lung in Papierform zulässig; auf Anforde-
rung ist ein elektronisches Dokument nach-
zureichen. 

(2) Werden die Akten elektronisch ge-
führt, so sollen die am Rechtshilfeverkehr 
beteiligten deutschen Behörden und Ge-
richte einander Dokumente als elektroni-
sche Dokumente übermitteln. Ist dies aus 
technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, so soll nach der Übermittlung in 
Papierform auf Anforderung ein elektroni-
sches Dokument nachgereicht werden, 
sobald die verhindernden technischen 
Gründe nicht mehr bestehen.  

(2) Ein elektronisches Dokument ist zu 
den Akten gebracht, sobald es von einer 
verantwortenden Person oder auf deren 
Veranlassung in der elektronischen Akte ge-
speichert ist. 

(3) Ein elektronisches Dokument ist zu 
den Akten gebracht, sobald es von einer 
verantwortenden Person oder auf deren 
Veranlassung in der elektronischen Akte ge-
speichert ist. 

(4) Abschriften und beglaubigte Ab-
schriften können in Papierform oder als 
elektronisches Dokument erteilt werden. 
Elektronische beglaubigte Abschriften müs-
sen mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der beglaubigenden Person verse-
hen sein. Wird eine beglaubigte Abschrift in 
Papierform durch Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments erstellt, das mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur verse-
hen ist oder auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg eingereicht wurde, muss der Be-
glaubigungsvermerk das Ergebnis der Prü-
fung der Authentizität und Integrität des 
elektronischen Dokuments enthalten. 

(4) Abschriften und beglaubigte Ab-
schriften können in Papierform oder als 
elektronisches Dokument erteilt werden. Sie 
sind in Papierform zu erteilen, wenn dies 
für die Erledigung eines Ersuchens erfor-
derlich ist. Elektronische beglaubigte Ab-
schriften müssen mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der beglaubigen-
den Person versehen sein. Wird eine be-
glaubigte Abschrift in Papierform durch 
Übertragung eines elektronischen Doku-
ments erstellt, das mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen ist oder 
auf einem sicheren Übermittlungsweg ein-
gereicht wurde, so muss der Beglaubi-
gungsvermerk das Ergebnis der Prüfung der 
Authentizität und Integrität des elektroni-
schen Dokuments enthalten.  

(5) Die Bundesregierung bestimmt 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die für die Erstellung elekt-
ronischer Dokumente und deren Übermitt-
lung zwischen Strafverfolgungsbehörden 
und Gerichten geltenden Standards. Sie 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 
auf die zuständigen Bundesministerien 
übertragen. 

(5) Das Bundesministerium der Jus-
tiz bestimmt durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die Stan-
dards, die für die Erstellung elektroni-
scher Dokumente und deren Übermitt-
lung zwischen Behörden und Gerichten, 
die am Rechtshilfeverkehr beteiligt sind, 
gelten. 
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§ 32c StPO § 20 

Elektronische Formulare; Verordnungs-
ermächtigung 

Elektronische Formulare; Verordnungs-
ermächtigung 

Die Bundesregierung kann durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates elektronische Formulare ein-
führen. … 

(1) Das Bundesministerium der Jus-
tiz kann durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates elektronische 
Formulare zur Verwendung im Zusam-
menhang mit diesem Gesetz einführen.  

…Die Rechtsverordnung kann bestim-
men, … 

(2) Die Rechtsverordnung kann be-
stimmen,  

… dass die in den Formularen enthaltenen 
Angaben ganz oder teilweise in struktu-
rierter maschinenlesbarer Form zu 
übermitteln sind. Die Formulare sind auf 
einer in der Rechtsverordnung zu be-
stimmenden Kommunikationsplattform 
im Internet zur Nutzung bereitzustellen. 
… 

1. dass die in den Formularen enthaltenen 
Angaben ganz oder teilweise in struktu-
rierter maschinenlesbarer Form zu 
übermitteln sind und 

…Die Rechtsverordnung kann bestimmen, 
dass eine Identifikation des Formular-
verwenders abweichend von § 32a Ab-
satz 3 durch Nutzung des elektroni-
schen Identitätsnachweises nach § 18 
des Personalausweisgesetzes, § 12 
des eID-Karte-Gesetzes oder § 78 Ab-
satz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfol-
gen kann. … 

2. dass eine Identifikation des Formular-
verwenders abweichend von § 18 durch 
Nutzung des elektronischen Identitäts-
nachweises nach § 18 des Personal-
ausweisgesetzes, nach § 12 des eID-
Karte-Gesetzes oder nach § 78 Ab-
satz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfol-
gen kann. 

 (3) Die Formulare sind auf einer in der 
Rechtsverordnung zu bestimmenden Kom-
munikationsplattform im Internet zur Nut-
zung bereitzustellen. 
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§ 32d StPO § 21 

Pflicht zur elektronischen Übermittlung Elektronische Übermittlung durch 
Rechtsbeistände 

Verteidiger und Rechtsanwälte sollen 
den Strafverfolgungsbehörden und Gerich-
ten Schriftsätze und deren Anlagen sowie 
schriftlich einzureichende Anträge und Er-
klärungen als elektronisches Dokument 
übermitteln. … 

Rechtsbeistände und Rechtsanwälte 
sollen den am Rechtshilfeverkehr betei-
ligten deutschen Behörden und Gerichten 
Schriftsätze und deren Anlagen sowie 
schriftlich einzureichende Anträge und Er-
klärungen als elektronische Dokumente 
übermitteln, soweit die elektronische Ak-
tenführung zugelassen und der elektro-
nische Rechtsverkehr eröffnet ist. 

 § 22 

 Übertragung von Dokumenten zu Akten-
führungszwecken; Speicherung oder 

Aufbewahrung von Ausgangsdokumen-
ten 

§ 32e (1) StPO Dokumente, die nicht 
der Form entsprechen, in der die Akte ge-
führt wird (Ausgangsdokumente), sind in die 
entsprechende Form zu übertragen. Aus-
gangsdokumente, die als Beweismittel si-
chergestellt sind, können in die entspre-
chende Form übertragen werden. 

§ 77a (4) Die Verfahrensakten können 
elektronisch geführt werden, soweit dies 
durch Rechtsverordnung nach § 77b zuge-
lassen ist. Schriftstücke und Gegenstände 
des Augenscheins (Urschriften), die zu den 
elektronisch geführten Akten eingereicht 
und für eine Übertragung geeignet sind, sind 
zur Ersetzung der Urschrift in ein elektroni-
sches Dokument zu übertragen, soweit die 
Rechtsverordnung nach § 77b nichts ande-
res bestimmt. … 

(1) Ausgangsdokumente sind Doku-
mente, die zu den Akten eingereicht wer-
den und nicht der Form entsprechen, in der 
die Akte geführt wird. Ausgangsdokumente, 
sind, soweit sie für eine Übertragung ge-
eignet sind, in die diejenige Form zu über-
tragen, in der die Akte geführt wird. Do-
kumente, die Ausgangsdokumenten zu 
Beweis- oder Anschauungszwecken bei-
gefügt werden, können ebenfalls in die 
Form übertragen werden, in der die Akte 
geführt wird.  

§ 32e (2) StPO Bei der Übertragung ist 
nach dem Stand der Technik sicherzustel-
len, dass das übertragene Dokument mit 
dem Ausgangsdokument bildlich und inhalt-
lich übereinstimmt. 

(2) Bei der Übertragung ist nach dem 
Stand der Technik sicherzustellen, dass das 
übertragene Dokument mit dem Ausgangs-
dokument bildlich und inhaltlich überein-
stimmt. 
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§ 32e (3) StPO Bei der Übertragung ei-
nes nicht elektronischen Ausgangsdoku-
ments in ein elektronisches Dokument ist 
dieses mit einem Übertragungsnachweis zu 
versehen, der das bei der Übertragung an-
gewandte Verfahren und die bildliche und 
inhaltliche Übereinstimmung dokumentiert. 
Wird ein von den verantwortenden Perso-
nen handschriftlich unterzeichnetes staats-
anwaltschaftliches oder gerichtliches 
Schriftstück übertragen, so ist der Übertra-
gungsnachweis vom Urkundsbeamten der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts mit ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur zu 
versehen. Bei der Übertragung eines mit ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur 
versehenen oder auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereichten elektronischen 
Ausgangsdokuments ist in den Akten zu 
vermerken, welches Ergebnis die Prüfung 
der Authentizität und Integrität des Aus-
gangsdokuments erbracht hat. 

(3) Bei der Übertragung eines nicht 
elektronischen Ausgangsdokuments in ein 
elektronisches Dokument ist Letzteres mit 
einem Übertragungsnachweis zu versehen, 
der das bei der Übertragung angewandte 
Verfahren und die bildliche und inhaltliche 
Übereinstimmung dokumentiert. Wird ein 
von den verantwortenden Personen hand-
schriftlich unterzeichnetes staatsanwalt-
schaftliches oder gerichtliches Schriftstück 
übertragen, so ist der Übertragungsnach-
weis vom Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder einer Person, die eine ver-
gleichbare Aufgabe wahrnimmt, mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur zu 
versehen. Bei der Übertragung eines mit ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur 
versehenen oder auf einem sicheren Über-
mittlungsweg eingereichten elektronischen 
Ausgangsdokuments ist in den Akten zu 
vermerken, welches Ergebnis die Prüfung 
der Authentizität und Integrität des Aus-
gangsdokuments erbracht hat. 
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§ 32e (4) StPO Ausgangsdokumente, 
die nicht als Beweismittel sichergestellt sind, 
müssen während des laufenden Verfahrens 
im Anschluss an die Übertragung mindes-
tens sechs Monate lang gespeichert oder 
aufbewahrt werden. Ist das Verfahren abge-
schlossen oder ist Verjährung eingetreten, 
dürfen Ausgangsdokumente, die nicht als 
Beweismittel sichergestellt sind, längstens 
bis zum Ablauf des zweiten auf den Ab-
schluss des Verfahrens folgenden Kalen-
derjahres gespeichert oder aufbewahrt wer-
den. 

§ 77a (6) Enthält das nach Absatz 1 her-
gestellte elektronische Dokument zusätzlich 
zu dem Vermerk nach Absatz 4 Satz 3 einen 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur versehenen Vermerk darüber, 

1. dass die Wiedergabe auf dem Bild-
schirm mit der Urschrift inhaltlich und bildlich 
übereinstimmt sowie 

2. ob die Urschrift bei der Übertragung 
als Original oder in Abschrift vorgelegen hat, 

kann die Urschrift bereits vor Abschluss 
des Verfahrens vernichtet werden. Verfah-
rensinterne Erklärungen des Betroffenen 
und Dritter sowie ihnen beigefügte einfache 
Abschriften können unter den Vorausset-
zungen von Satz 1 vernichtet werden. 

(4) Ausgangsdokumente, die nicht als 
Beweismittel sichergestellt sind, müssen 
während des laufenden Verfahrens im An-
schluss an die Übertragung mindestens 
sechs Monate lang gespeichert oder aufbe-
wahrt werden. Dies gilt nicht, wenn die 
übertragenen Dokumente zusätzlich ei-
nen mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehenen Vermerk dar-
über enthalten, dass das Ausgangsdoku-
ment mit dem zur Akte zu nehmenden 
Dokument inhaltlich und bildlich über-
einstimmt. Ist das Verfahren abgeschlos-
sen, so dürfen Ausgangsdokumente, die 
nicht als Beweismittel sichergestellt sind, 
längstens bis zum Ablauf des zweiten auf 
den Abschluss des Verfahrens folgenden 
Kalenderjahres gespeichert oder aufbe-
wahrt werden. 
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 § 23 

 Verschlusssachen 

 Dokumente oder Aktenteile, die nach 
den Verschlusssachenanweisungen des 
Bundes oder der Länder als Verschlusssa-
che „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH“ oder höher eingestuft sind, dür-
fen abweichend von den §§ 17 bis 22 in Pa-
pierform übermittelt werden. Dokumente o-
der Aktenteile, die nach den Verschlusssa-
chenanweisungen des Bundes oder der 
Länder als Verschlusssache höher als „VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ ein-
gestuft sind, dürfen darüber hinaus auch in 
Papierform erstellt und geführt werden. Die 
für die Handhabung von Verschlusssachen 
geltenden Geheimschutzvorschriften blei-
ben unberührt.  

 § 24 

 Datenverarbeitung im Auftrag 

 (1) Zum Zweck einer Übermittlung 
elektronischer Dokumente oder elektroni-
scher Akten können andere öffentliche oder 
nicht-öffentliche Stellen mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten beauftragt 
werden. 

 (2) Für die dauerhafte rechtsverbindli-
che Speicherung elektronischer Akten 
durch nicht-öffentliche Stellen gilt § 497 der 
Strafprozessordnung entsprechend. 
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 Kapitel 5 

 Schutz personenbezogener Daten  

§ 77d § 25 

Übermittlung personenbezogener Daten Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten dürfen, 
soweit dies gesetzlich vorgesehen ist und 
vorbehaltlich der Regelungen in den §§ 97a 
und 97b, an öffentliche Stellen anderer 
Staaten sowie an zwischen- oder überstaat-
liche Einrichtungen übermittelt werden, 
wenn 

(1) Personenbezogene Daten dürfen, 
soweit dies gesetzlich vorgesehen ist und 
vorbehaltlich des § 30, an öffentliche Stellen 
anderer Staaten sowie an zwischen- oder 
überstaatliche Einrichtungen übermittelt 
werden, wenn 

1. dies für die Verhütung oder Verfolgung 
von Straftaten oder von Ordnungswid-
rigkeiten oder für die Vollstreckung o-
der den Vollzug von strafrechtlichen 
Sanktionen oder zur Abwehr von Ge-
fahren erforderlich ist, 

1. dies für die Verhütung oder Verfolgung 
von Straftaten oder von Ordnungswid-
rigkeiten oder für die Vollstreckung oder 
den Vollzug von strafrechtlichen Sankti-
onen oder zur Abwehr von Gefahren er-
forderlich ist, 

2. die empfangende Stelle für eine der in 
Nummer 1 genannten Aufgaben zu-
ständig ist, 

2. die empfangende Stelle für eine der in 
Nummer 1 genannten Aufgaben zu-
ständig ist, 

3. in Fällen, in denen die personenbezoge-
nen Daten aus einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder aus 
einem Schengen-assoziierten Staat 
übermittelt wurden, dieser Staat der 
Übermittlung zuvor zugestimmt oder 
auf das Zustimmungserfordernis aus-
drücklich verzichtet hat, 

3. in Fällen, in denen die personenbezo-
genen Daten aus einem anderen Mit-
gliedstaat oder aus einem Schengen-
assoziierten Staat übermittelt wurden, 
dieser Staat der Übermittlung zuvor zu-
gestimmt oder auf die Einholung der 
Zustimmung ausdrücklich verzichtet 
hat, 
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4. die Europäische Kommission nach Artikel 
36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch die zuständigen Behör-
den zum Zwecke der Verhütung, Ermitt-
lung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 9) einen Beschluss zum angemesse-
nen Datenschutzniveau des Empfän-
gerstaats oder der empfangenden zwi-
schen- oder überstaatlichen Einrich-
tung gefasst hat (Angemessenheitsbe-
schluss) oder die Voraussetzungen von 
§ 77f erfüllt sind und 

4. die Europäische Kommission nach Arti-
kel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2016/680 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch die zuständigen Behör-
den zum Zwecke der Verhütung, Ermitt-
lung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 9; L 74 vom 4.3.2021, S. 36) einen 
Beschluss zum angemessenen Daten-
schutzniveau des Empfängerstaats o-
der der empfangenden zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung gefasst hat 
(Angemessenheitsbeschluss) oder die 
Voraussetzungen von § 27 erfüllt sind 
und 

5. die personenbezogenen Daten in Fällen, 
in denen sie zu einem anderen als dem 
der Übermittlung zugrunde liegenden 
Zweck erhoben wurden, mit vergleich-
baren Mitteln auch für den Übermitt-
lungszweck erhoben werden dürften. 

5. die personenbezogenen Daten in Fäl-
len, in denen sie zu einem anderen als 
dem der Übermittlung zugrunde liegen-
den Zweck erhoben wurden, mit ver-
gleichbaren Mitteln auch für den Über-
mittlungszweck erhoben werden dürf-
ten. 

(2) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten unterbleibt, auch unter Berück-
sichtigung eines besonderen öffentlichen In-
teresses an der Datenübermittlung, wenn im 
Einzelfall ein datenschutzrechtlich ange-
messener und die elementaren Menschen-
rechte wahrender Umgang mit den perso-
nenbezogenen Daten im Empfängerstaat o-
der bei der empfangenden zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung nicht hinrei-
chend gesichert ist oder sonst schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person ent-
gegenstehen. 

(2) Die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten unterbleibt, auch unter Berück-
sichtigung eines besonderen öffentlichen In-
teresses an der Datenübermittlung, wenn im 
Einzelfall ein datenschutzrechtlich ange-
messener und die elementaren Menschen-
rechte wahrender Umgang mit den perso-
nenbezogenen Daten im Empfängerstaat o-
der bei der empfangenden zwischen- oder 
überstaatlichen Einrichtung nicht hinrei-
chend gesichert ist oder sonst schutzwür-
dige Interessen der betroffenen Person ent-
gegenstehen. 

(3) Die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten an andere als die in Absatz 
1 Nummer 2 genannten zuständigen Stellen 
oder an nicht-öffentliche Stellen ist unter 
Einhaltung der übrigen Voraussetzungen 
des Absatzes 1 zulässig, wenn 

(3) Die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten an andere als die in Ab-
satz 1 Nummer 2 genannten zuständigen 
Stellen oder an andere, nicht-öffentliche 
Empfänger ist unter Einhaltung der übrigen 
Voraussetzungen des Absatzes 1 zulässig, 
wenn 
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1. dies für die Erfüllung einer der übermit-
telnden Stelle zugewiesenen Aufgabe 
unbedingt erforderlich ist, 

1. dies für die Erfüllung einer der übermit-
telnden Stelle zugewiesenen Aufgabe 
unbedingt erforderlich ist, 

2. die Übermittlung an die zuständige Stelle 
wirkungslos oder ungeeignet wäre, ins-
besondere, weil die Übermittlung nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden könnte, 
und 

2. die Übermittlung an die zuständige 
Stelle wirkungslos oder ungeeignet 
wäre, insbesondere, weil die Übermitt-
lung nicht rechtzeitig durchgeführt wer-
den könnte, und 

3. die empfangende Stelle auf den Zweck 
der Datenübermittlung sowie darauf 
hingewiesen wird, dass die personen-
bezogenen Daten nur verwendet wer-
den dürfen, soweit dies zur Zweckerrei-
chung erforderlich ist. 

3. die empfangende Stelle oder der 
nicht-öffentliche Empfänger auf den 
Zweck der Datenübermittlung sowie da-
rauf hingewiesen wird, dass die perso-
nenbezogenen Daten nur verwendet 
werden dürfen, soweit dies zur Zwe-
ckerreichung erforderlich ist. 

Die zuständige Stelle ist über die Übermitt-
lung unverzüglich zu unterrichten, es sei 
denn, die Unterrichtung wäre wirkungslos o-
der ungeeignet. 

Die zuständige Stelle ist über die Übermitt-
lung unverzüglich zu unterrichten, es sei 
denn, die Unterrichtung wäre wirkungslos o-
der ungeeignet. 

(4) Kann die nach Absatz 1 Nummer 3 
erforderliche vorherige Zustimmung des be-
troffenen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder des betroffenen Schengen-as-
soziierten Staates nicht rechtzeitig eingeholt 
werden, so ist die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten auch ohne Zustim-
mung zulässig, wenn die Übermittlung erfor-
derlich ist zur Abwehr einer gegenwärtigen 
und erheblichen Gefahr 

(4) Kann die nach Absatz 1 Nummer 3 
erforderliche vorherige Zustimmung des be-
troffenen Mitgliedstaates oder Schengen-
assoziierten Staates nicht rechtzeitig einge-
holt werden, so ist die Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten auch ohne Zustim-
mung zulässig, wenn die Übermittlung erfor-
derlich ist zur Abwehr einer gegenwärtigen 
und erheblichen Gefahr 

1. für die öffentliche Sicherheit eines Staa-
tes oder 

1. für die öffentliche Sicherheit eines Staa-
tes oder 

2. für wesentliche Interessen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder 
eines Schengen-assoziierten Staates. 

2. für wesentliche Interessen eines Mit-
gliedstaates oder eines Schengen-as-
soziierten Staates. 

Die für die Erteilung der Zustimmung zu-
ständige Stelle des betroffenen Mitglied-
staates der Europäischen Union oder des 
Schengen-assoziierten Staates ist unver-
züglich zu unterrichten. 

Die für die Erteilung der Zustimmung zu-
ständige Stelle des betroffenen Mitglied-
staates oder Schengen-assoziierten Staa-
tes ist unverzüglich zu unterrichten. 

(5) Die Verantwortung für die Zulässig-
keit der Übermittlung von personenbezoge-
nen Daten trägt die übermittelnde Stelle. Die 
Möglichkeit, die Übermittlung personenbe-
zogener Daten mit Bedingungen zu verse-
hen, bleibt unberührt. 

(5) Die Verantwortung für die Zulässig-
keit der Übermittlung von personenbezoge-
nen Daten trägt die übermittelnde Stelle. Die 
Möglichkeit, die Übermittlung personenbe-
zogener Daten mit Bedingungen zu verse-
hen, bleibt unberührt. 
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(6) Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union im Sinne dieser Vorschrift sind sol-
che, für die die Richtlinie (EU) 2016/680 gilt; 
Schengen-assoziierte Staaten sind solche 
gemäß § 91 Absatz 3. 

(6) Mitgliedstaaten im Sinne dieser 
Vorschrift sind abweichend von § 2 Num-
mer 11 solche, für die die Richtlinie (EU) 
2016/680 gilt. 

§ 77e § 26 

Prüf-, Informations- und Protokollie-
rungspflichten der übermittelnden Stelle 

Prüf-, Informations- und Protokollie-
rungspflichten der übermittelnden Stelle 

(1) Die übermittelnde Stelle (1) Die übermittelnde Stelle 

1. soll personenbezogene Daten vor de-
ren Übermittlung auf Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität überprüfen, 

1. soll personenbezogene Daten vor de-
ren Übermittlung auf Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität überprüfen, 

2. fügt bei der Übermittlung personenbe-
zogener Daten nach Möglichkeit Infor-
mationen bei, die es der empfangenden 
Stelle gestatten, Richtigkeit, Vollstän-
digkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit 
der Daten zu beurteilen, 

2. fügt bei der Übermittlung personenbe-
zogener Daten nach Möglichkeit Infor-
mationen bei, die es der empfangenden 
Stelle gestatten, Richtigkeit, Vollstän-
digkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit 
der Daten zu beurteilen, 

3. weist die empfangende Stelle bei der 
Übermittlung ausdrücklich darauf hin, 
dass die übermittelten personenbezo-
genen Daten nur zu dem Zweck ver-
wendet werden dürfen, zu dem sie 
übermittelt wurden, 

3. weist die empfangende Stelle bei der 
Übermittlung ausdrücklich darauf hin, 
dass die übermittelten personenbezo-
genen Daten nur zu dem Zweck ver-
wendet werden dürfen, zu dem sie 
übermittelt wurden, 

4. weist die empfangende Stelle aus-
drücklich darauf hin, dass eine Weiter-
leitung an andere Staaten oder zwi-
schen- oder überstaatliche Einrichtun-
gen der vorherigen Zustimmung der 
übermittelnden Stelle bedarf, 

4. weist die empfangende Stelle bei der 
Übermittlung ausdrücklich darauf hin, 
dass eine Weiterleitung an andere 
Staaten oder zwischen- oder überstaat-
liche Einrichtungen der vorherigen Zu-
stimmung der übermittelnden Stelle be-
darf, 

5. weist die empfangende Stelle bei der 
Übermittlung auf Bedingungen hin, die 
nach deutschem Recht für die Verarbei-
tung der übermittelten personenbezo-
genen Daten gelten und einzuhalten 
sind, 

5. weist die empfangende Stelle bei der 
Übermittlung auf Bedingungen hin, die 
nach deutschem Recht für die Verarbei-
tung der übermittelten personenbezo-
genen Daten gelten und einzuhalten 
sind, 

6. unterrichtet die empfangende Stelle un-
verzüglich, wenn sich herausstellt, dass 
Daten nicht hätten übermittelt werden 
dürfen oder dass unrichtige Daten über-
mittelt wurden, 

6. unterrichtet die empfangende Stelle un-
verzüglich, wenn sich herausstellt, dass 
Daten nicht hätten übermittelt werden 
dürfen oder dass unrichtige Daten über-
mittelt wurden, 
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7. unterrichtet die zuständige datenschutz-
rechtliche Aufsichtsbehörde über Da-
tenübermittlungen nach § 77d Absatz 3 
und 

7. unterrichtet die zuständige daten-
schutzrechtliche Aufsichtsbehörde über 
Datenübermittlungen nach 
§ 25 Absatz 3 und 

8. dokumentiert jede Übermittlung von 
personenbezogenen Daten nach Maß-
gabe der innerstaatlichen Vorschriften. 

8. dokumentiert jede Übermittlung von 
personenbezogenen Daten nach Maß-
gabe der innerstaatlichen Vorschriften. 

(2) Absatz 1 Nummer 5 gilt entspre-
chend, wenn die übermittelnde Stelle die 
Daten von einem anderen Staat oder von ei-
ner zwischen- oder überstaatlichen Einrich-
tung unter Bedingungen erhalten hat, die 
auch von der empfangenden Stelle einzu-
halten sind. 

(2) Absatz 1 Nummer 5 gilt entspre-
chend, wenn die übermittelnde Stelle die 
Daten von einem anderen Staat oder von ei-
ner zwischen- oder überstaatlichen Einrich-
tung unter Bedingungen erhalten hat, die 
auch von der empfangenden Stelle einzu-
halten sind. Die Hinweis- und Unterrich-
tungspflichten nach Absatz 1 Num-
mer 4 bis 6 gelten in Bezug auf nicht-öf-
fentliche Empfänger nach § 25 Absatz 3 
entsprechend. 

§ 77f § 27 

Verfahren bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses 

Verfahren bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses 

(1) Ohne Angemessenheitsbeschluss 
gemäß § 77d Absatz 1 Nummer 4 dürfen 
personenbezogene Daten übermittelt wer-
den, wenn 

(1) Ohne Angemessenheitsbeschluss 
dürfen personenbezogene Daten übermit-
telt werden, wenn 

1. in einem für den Empfängerstaat oder 
für die empfangende zwischen- oder 
überstaatliche Einrichtung rechtsver-
bindlichen Instrument geeignete Garan-
tien zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen sind oder 

1. in einem für den Empfängerstaat oder 
für die empfangende zwischen- oder 
überstaatliche Einrichtung rechtsver-
bindlichen Instrument geeignete Garan-
tien zum Schutz personenbezogener 
Daten vorgesehen sind oder 

2. die übermittelnde Stelle nach Bewer-
tung aller relevanten Umstände zu der 
Auffassung gelangt, dass geeignete 
Garantien zum Schutz der personenbe-
zogenen Daten bestehen. 

2. die übermittelnde Stelle nach Bewer-
tung aller relevanten Umstände zu der 
Auffassung gelangt, dass geeignete 
Garantien zum Schutz der personenbe-
zogenen Daten bestehen. 

(2) Liegt kein Angemessenheitsbe-
schluss vor und bestehen keine geeigneten 
Garantien gemäß Absatz 1, so dürfen per-
sonenbezogene Daten im Einzelfall nur 
übermittelt werden, wenn dies erforderlich 
ist 

(2) Liegt kein Angemessenheitsbe-
schluss vor und bestehen keine geeigneten 
Garantien gemäß Absatz 1, so dürfen per-
sonenbezogene Daten im Einzelfall nur 
übermittelt werden, wenn dies erforderlich 
ist 
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1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder einer an-
deren Person, 

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen 
der betroffenen Person oder einer an-
deren Person, 

2. zur Wahrung schutzwürdiger Interes-
sen der betroffenen Person, 

2. zur Wahrung schutzwürdiger Interes-
sen der betroffenen Person, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und 
erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit eines Staates, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und 
erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit eines Staates, 

4. zur Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten oder von Ordnungswidrigkei-
ten oder für die Vollstreckung oder den 
Vollzug von strafrechtlichen Sanktionen 
oder 

4. zur Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten oder von Ordnungswidrigkei-
ten oder für die Vollstreckung oder den 
Vollzug von strafrechtlichen Sanktionen 
oder 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit den in Nummer 4 
genannten Zwecken. 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen im 
Zusammenhang mit den in Nummer 4 
genannten Zwecken. 

(3) Die übermittelnde Stelle unterrich-
tet die zuständige datenschutzrechtliche 
Aufsichtsbehörde über Fallgruppen von 
Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2. 

(3) Die übermittelnde Stelle unterrich-
tet die zuständige datenschutzrechtliche 
Aufsichtsbehörde über Fallgruppen von 
Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2. 

§ 77g § 28 

Zustimmung zur Weiterleitung perso-
nenbezogener Daten 

Zustimmung zur Weiterleitung perso-
nenbezogener Daten 

Wird die übermittelnde Stelle von der 
empfangenden Stelle um eine Zustimmung 
zur Weiterleitung der übermittelten perso-
nenbezogenen Daten an andere Staaten o-
der andere zwischen- oder überstaatliche 
Einrichtungen gebeten, so kann die Zustim-
mung erteilt werden, wenn eine entspre-
chende unmittelbare Datenübermittlung ge-
mäß § 77d zulässig wäre. 

Wird die übermittelnde Stelle von der 
empfangenden Stelle oder dem nicht-öf-
fentlichen Empfänger um eine Zustim-
mung zur Weiterleitung der übermittelten 
personenbezogenen Daten an andere Staa-
ten oder andere zwischen- oder überstaatli-
che Einrichtungen gebeten, so kann die Zu-
stimmung erteilt werden, wenn eine entspre-
chende unmittelbare Datenübermittlung ge-
mäß § 25 zulässig wäre. 
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§ 77h § 29 

Verwendung von übermittelten perso-
nenbezogenen Daten 

Verwendung von übermittelten perso-
nenbezogenen Daten 

(1) Personenbezogene Daten, die von 
öffentlichen Stellen anderer Staaten oder 
von zwischen- oder überstaatlichen Einrich-
tungen übermittelt wurden, dürfen, soweit 
dies gesetzlich vorgesehen ist, für andere 
Zwecke als diejenigen, für die sie übermittelt 
wurden, nur verwendet werden, wenn die 
übermittelnde Stelle zuvor zugestimmt hat. 
§ 77d Absatz 4 gilt entsprechend. 

(1) Personenbezogene Daten, die von 
öffentlichen Stellen anderer Staaten oder 
von zwischen- oder überstaatlichen Einrich-
tungen übermittelt wurden, dürfen, soweit 
dies gesetzlich vorgesehen ist, für andere 
Zwecke als diejenigen, für die sie übermittelt 
wurden, nur verwendet werden, wenn die 
übermittelnde Stelle zuvor zugestimmt hat. 
§ 25 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(2) Bedingungen für die Verwendung 
der personenbezogenen Daten, auf die die 
übermittelnde Stelle hingewiesen hat, sind 
zu beachten. 

(2) Bedingungen für die Verwendung 
der personenbezogenen Daten, auf die die 
übermittelnde Stelle hingewiesen hat, sind 
zu beachten. 

(3) Werden personenbezogene Daten 
ohne Ersuchen übermittelt, prüft die emp-
fangende Stelle unverzüglich, ob die Daten 
für den Zweck, für den sie übermittelt wur-
den, benötigt werden. 

(3) Werden personenbezogene Daten 
ohne Ersuchen übermittelt, prüft die emp-
fangende Stelle unverzüglich, ob die Daten 
für den Zweck, für den sie übermittelt wur-
den, benötigt werden. 
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 § 30 

 Übermittlung personenbezogener Daten 
an Mitgliedstaaten oder an Organe, Ein-
richtungen, Ämter und Agenturen der 

Europäischen Union 

§ 97a 

(1) Die Vorschriften dieses Teils sind 
anzuwenden auf personenbezogene Daten, 
die an Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, für die die Richtlinie (EU) 2016/680 
gilt, oder an Organe, Einrichtungen, Ämter 
und Agenturen der Europäischen Union 
übermittelt oder von diesen empfangen wer-
den. 

(3) Soweit dieser Teil keine besonderen 
Regelungen enthält, sind die Bestimmun-
gen des Abschnitts 2 des Siebenten Teils 
anzuwenden. 

§ 97b Für die Übermittlung personen-
bezogener Daten gilt § 77d mit der Maß-
gabe, dass keine Anwendung finden dessen 

Bei der Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Mitgliedstaaten, für die die 
Richtlinie (EU) 2016/680 gilt, an Organe, 
Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 
Europäischen Union oder an Schengen-
assoziierte Staaten finden die folgenden 
Regelungen des § 25 keine Anwendung: 

1. Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung 
mit Absatz 3 und § 77e Absatz 1 Num-
mer 7, 

1. Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbin-
dung mit Absatz 3 und 
§ 26 Absatz 1 Nummer 7, 

2. Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung 
mit Absatz 4 und § 77e Absatz 1 Num-
mer 4, und 

2. Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbin-
dung mit Absatz 4 und 
§ 26 Absatz 1 Nummer 4, und 

3. Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit § 
77f. 

3. Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 
§ 27. 
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§ 97c § 31 

Prüf-, Informations- und Protokollie-
rungspflichten der übermittelnden Stelle 

Prüf-, Informations- und Protokollie-
rungspflichten der übermittelnden Stelle 
bei Übermittlung von oder an Mitglied-

staaten 

Zusätzlich zu den in § 77e genannten 
Pflichten gilt, dass der Stelle eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
von der oder an die personenbezogene Da-
ten übermittelt wurden, bei einer Verletzung 
des Schutzes der personenbezogenen Da-
ten unverzüglich die in § 65 Absatz 3 des 
Bundesdatenschutzgesetzes genannten In-
formationen mitzuteilen sind. 

Zusätzlich zu den in § 26 genannten 
Pflichten gilt, dass der Stelle eines anderen 
Mitgliedstaates, für den die Richtlinie (EU) 
2016/680 gilt, oder eines Schengen-asso-
ziierten Staates, von der oder an die perso-
nenbezogene Daten übermittelt wurden, bei 
einer Verletzung des Schutzes der perso-
nenbezogenen Daten unverzüglich die in 
§ 65 Absatz 3 des Bundesdatenschutzge-
setzes genannten Informationen mitzuteilen 
sind. 
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 T e i l  2  

 R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  
S t a a t e n  a u ß e r h a l b  d e r  

E u r o p ä i s c h e n  U n i o n  

 Kapitel 1 

 Allgemeine Vorschriften 

 A b s c h n i t t  1  

 V o r a u s s e t z u n g e n  

 Unterabschnitt 1 

 Eingehende Ersuchen 

§ 10 § 32 

Auslieferungsunterlagen Ersuchen und Unterlagen 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn wegen der Tat ein Haftbefehl, eine Ur-
kunde mit entsprechender Rechtswirkung o-
der ein vollstreckbares, eine Freiheitsentzie-
hung anordnendes Erkenntnis einer zustän-
digen Stelle des ersuchenden Staates und 
eine Darstellung der anwendbaren gesetzli-
chen Bestimmungen vorgelegt worden sind. 
Wird um Auslieferung zur Verfolgung meh-
rerer Taten ersucht, so genügt hinsichtlich 
der weiteren Taten anstelle eines Haftbe-
fehls oder einer Urkunde mit entsprechen-
der Rechtswirkung die Urkunde einer zu-
ständigen Stelle des ersuchenden Staates, 
aus der sich die dem Verfolgten zur Last ge-
legte Tat ergibt. 

(1) Die Leistung von Rechtshilfe ist 
nur zulässig, wenn das Ersuchen eine 
Prüfung der Zulässigkeit der Rechtshilfe 
ermöglicht. 
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 (2) Vor Ablehnung eines Ersuchens 
soll dem ersuchenden Staat Gelegenheit 
gegeben werden, binnen angemessener 
Frist ergänzende Unterlagen beizubrin-
gen. 

 § 33 

 Beiderseitige Strafbarkeit und beidersei-
tige Sanktionierbarkeit 

§ 3 (1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn die Tat auch nach deutschem Recht 
eine rechtswidrige Tat ist, die den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes verwirklicht, oder 
wenn sie bei sinngemäßer Umstellung des 
Sachverhalts auch nach deutschem Recht 
eine solche Tat wäre. 

43 (3) Die Durchlieferung ist nur zuläs-
sig, wenn 

1. die dem Ersuchen zugrunde liegende 
Tat nach deutschem Recht mit Freiheits-
strafe bedroht ist oder bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts mit Freiheits-
strafe bedroht wäre und… 

(1) Die Auslieferung und die Durch-
lieferung sind nur zulässig, wenn die Tat 
auch nach deutschem Recht eine rechtswid-
rige Tat ist, die den Tatbestand einer Straf-
norm verwirklicht, oder bei sinngemäßer 
Umstellung des Sachverhalts eine solche 
Tat wäre. 

§ 49 (1) Die Vollstreckung ist nur zuläs-
sig, wenn 

… 

3. auch nach deutschem Recht, unge-
achtet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls nach sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts, wegen der Tat, die 
dem ausländischen Erkenntnis zugrunde 
liegt, 

a) eine Strafe, eine Maßregel der Bes-
serung und Sicherung oder eine Geldbuße 
hätte verhängt werden können oder 

b) in Fällen, in denen eine Anordnung 
der Einziehung vollstreckt werden soll, eine 
derartige Anordnung, hätte getroffen wer-
den können, … 

(2) Die Vollstreckungshilfe im Hin-
blick auf freiheitsentziehende Sanktio-
nen und die Durchbeförderung zu deren 
Vollstreckung sind nur zulässig, wenn we-
gen der Tat, die dem ausländischen Er-
kenntnis zugrunde liegt, auch nach deut-
schem Recht ungeachtet etwaiger Verfah-
renshindernisse und gegebenenfalls nach 
sinngemäßer Umstellung des Sachverhalts 
eine Freiheitsstrafe, eine Jugendstrafe o-
der eine freiheitsentziehende Maßregel 
der Besserung und Sicherung hätte ver-
hängt werden können. Satz 1 gilt nicht, 
wenn die verfolgte Person der Vollstre-
ckungshilfe oder der Durchbeförderung 
zugestimmt hat. Für die Abgabe der 
Zustimmung gilt 
§ 101 Absatz 3 Satz 2 bis 4 entsprechend. 
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§ 49 (3) Die Vollstreckung einer frei-
heitsentziehenden Sanktion, die gegen eine 
Person mit deutscher Staatsangehörigkeit 
in einem ausländischen Staat verhängt wor-
den ist, kann abweichend von Absatz 1 
Nummer 2 bis 5 unter Beachtung der Inte-
ressen der verurteilten Person ausnahms-
weise für zulässig erklärt werden, wenn die 
verurteilte Person dies beantragt hat. Der 
Antrag der verurteilten Person nach Satz 1 
ist zu Protokoll eines Richters oder, wenn 
die verurteilte Person im Ausland festgehal-
ten wird, zu Protokoll eines zur Beurkun-
dung von Willenserklärungen ermächtigten 
deutschen Berufskonsularbeamten zu er-
klären. Der Antrag kann nicht zurückgenom-
men werden. Die verurteilte Person ist zuvor 
über die Rechtsfolgen ihres Antrags und 
darüber zu belehren, dass dieser nicht zu-
rückgenommen werden kann. Liegen die in 
Absatz 1 Nummer 3 genannten Vorausset-
zungen nicht vor, so beträgt das Höchstmaß 
bei der Umwandlung der Sanktion nach § 54 
Absatz 1 zwei Jahre Freiheitsentzug. 

§ 65 Für die Durchbeförderung eines 
Ausländers zur Vollstreckung einer Strafe o-
der sonstigen Sanktion aus dem Staat, in 
dem er verurteilt worden ist, durch den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes in einen aus-
ländischen Staat, der die Vollstreckung 
übernommen hat, gelten § 43 Abs. 2 bis 4, 
§§ 44, 45 und 47 entsprechend mit der Maß-
gabe, daß das Ersuchen auch von einer zu-
ständigen Stelle des Urteilsstaates gestellt 
werden kann. 

(3) Bei der Vollstreckung von Ein-
ziehungsentscheidungen gilt Absatz 1 
mit der Maßgabe, dass es ausreicht, 
wenn eine derartige Anordnung nach 
deutschem Recht hätte getroffen werden 
können. Bei der Vollstreckung anderer 
Sanktionen gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass es ausreicht, wenn wegen der 
Tat nach deutschem Recht eine Strafe, 
Maßregel der Besserung und Sicherung 
oder Geldbuße hätte verhängt werden 
können.  
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§ 66 (2) Die Herausgabe ist nur zuläs-
sig, wenn 

1. die dem Ersuchen zugrunde liegende 
Tat auch nach deutschem Recht eine 
rechtswidrige Tat ist, die den Tatbestand ei-
nes Strafgesetzes oder eines Gesetzes ver-
wirklicht, das die Ahndung mit einer Geld-
buße zuläßt, oder wenn sie bei sinngemä-
ßer Umstellung des Sachverhalts auch nach 
deutschem Recht eine solche Tat wäre, … 

§ 59 (3) Die Rechtshilfe darf nur geleis-
tet werden, wenn die Voraussetzungen vor-
liegen, unter denen deutsche Gerichte oder 
Behörden einander in entsprechenden Fäl-
len Rechtshilfe leisten könnten. 

 

(4) Für die sonstige Rechtshilfe gilt 
Absatz 1 entsprechend, wenn die vorzu-
nehmende Maßnahme in einem inländi-
schen Verfahren nur zur Verfolgung ei-
ner Straftat zur Verfügung stünde. 
Stünde die vorzunehmende Maßnahme 
in einem inländischen Verfahren auch 
zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit 
zur Verfügung und setzte sie eine richter-
liche Anordnung voraus, so ist die sons-
tige Rechtshilfe nur zulässig, wenn die 
Tat auch nach deutschem Recht eine 
rechtswidrige Tat ist, die den Tatbestand ei-
ner Strafnorm oder eines Gesetzes ver-
wirklicht, das die Ahndung mit einer Geld-
buße zulässt, oder wenn sie bei sinngemä-
ßer Umstellung des Sachverhalts auch nach 
deutschem Recht eine solche Tat wäre. Die 
Sätze 1 und 2 lassen weitergehende An-
forderungen an die vorzunehmende Maß-
nahme unberührt. 

 § 34 

 Strafmündigkeit 

 (1) Die Auslieferung, die 
Durchlieferung und die sonstige Rechtshilfe 
sind nicht zulässig, wenn die verfolgte Per-
son zur Zeit der Tat, die dem ausländischen 
Ersuchen zugrunde liegt, noch nicht 14 
Jahre alt war. 

 (2) Absatz 1 gilt nicht für die Leistung 
sonstiger Rechtshilfe, wenn der gesetzliche 
Vertreter der verfolgten Person oder diese 
selbst nach Eintritt der Volljährigkeit der vor-
zunehmenden Maßnahme zu richterlichem 
Protokoll zustimmt. Die Zustimmung kann 
nicht widerrufen werden. 
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§ 6 § 35 

Politische Straftaten, politische Verfol-
gung 

Politische oder sonstige diskriminie-
rende Verfolgung 

 (1) Die Auslieferung ist nicht zulässig 
wegen einer politischen Tat oder wegen ei-
ner mit einer solchen zusammenhängenden 
Tat. Sie ist zulässig, wenn der Verfolgte we-
gen vollendeten oder versuchten Völker-
mordes, Mordes oder Totschlags oder we-
gen der Beteiligung hieran verfolgt wird oder 
verurteilt worden ist. 

(2) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn ernstliche Gründe für die Annahme 
bestehen, daß der Verfolgte im Fall seiner 
Auslieferung wegen seiner Rasse, seiner 
Religion, seiner Staatsangehörigkeit, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder seiner politischen Anschauun-
gen verfolgt oder bestraft oder daß seine 
Lage aus einem dieser Gründe erschwert 
werden würde. 

Die Rechtshilfe ist nicht zulässig, wenn 
ernstliche Gründe für die Annahme beste-
hen, dass die betroffene Person wegen ih-
rer Rasse, Religion, Nationalität, politi-
schen Überzeugung oder Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe ver-
folgt oder bestraft oder dass ihre Lage aus 
einem dieser Gründe erschwert werden 
würde. 

§ 9 § 36 

Konkurrierende Gerichtsbarkeit Mehrfachverfolgungsverbot 

Ist für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet, so ist die Ausliefe-
rung nicht zulässig, wenn 

1. ein Gericht oder eine Behörde im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes… 

(1) Ist für die Tat auch die deutsche 
Gerichtsbarkeit begründet, so ist die Leis-
tung der Rechtshilfe nach den 
Kapitel 2 bis 4 nicht zulässig, wenn ein Ge-
richt oder eine Behörde im Inland 

…gegen den Verfolgten wegen der Tat ein 
Urteil oder eine Entscheidung mit ent-
sprechender Rechtswirkung erlassen, 
… 

1. gegen die verfolgte Person wegen der 
Tat ein Urteil oder eine Entscheidung 
mit entsprechender Rechtswirkung er-
lassen hat, 

…die Eröffnung des Hauptverfahrens abge-
lehnt (§ 204 der Strafprozeßordnung), 
… 

2. die Eröffnung des Hauptverfahrens ab-
gelehnt hat (§ 204 der Strafprozessord-
nung), 

 …einen Antrag auf Erhebung der öffentli-
chen Klage verworfen (§ 174 der Straf-
prozeßordnung), … 

3. einen Antrag auf Erhebung der öffentli-
chen Klage verworfen hat (§ 174 der 
Strafprozessordnung),  
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…das Verfahren nach Erfüllung von Aufla-
gen und Weisungen eingestellt (§ 153a 
der Strafprozeßordnung) oder… 

4. das Verfahren nach Erfüllung von Auf-
lagen und Weisungen eingestellt hat 
(§ 153a der Strafprozessordnung) oder 

…nach Jugendstrafrecht von der Verfol-
gung abgesehen oder das Verfahren 
eingestellt hat (§§ 45, 47 des Jugend-
gerichtsgesetzes) oder … 

5. nach Jugendstrafrecht von der Verfol-
gung abgesehen oder das Verfahren 
eingestellt hat (§§ 45 und 47 des Ju-
gendgerichtsgesetzes). 

 (2) Die Leistung der Rechtshilfe nach 
den Kapiteln 2 bis 4 ist auch dann unzuläs-
sig, wenn ein Gericht eines Mitgliedstaates 
oder eines Schengen-assoziierten Staates 
rechtskräftig ein Verfahrenshindernis fest-
gestellt hat, weil wegen der Tat bereits eine 
Entscheidung gegen den Verfolgten ergan-
gen ist, die die Voraussetzungen von Arti-
kel 54 des Übereinkommens vom 19. Juni 
1990 zur Durchführung des Übereinkom-
mens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwi-
schen den Regierungen der Staaten der Be-
nelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Französischen Repub-
lik betreffend den schrittweisen Abbau der 
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen 
(BGBl. 1993 II S. 1010, 1013 – Schengener 
Durchführungsübereinkommen) erfüllt. 

 (3) Die Leistung von Rechtshilfe nach 
Kapitel 5 kann abgelehnt werden, wenn die 
verfolgte Person wegen derselben Tat, die 
dem Ersuchen zugrunde liegt, bereits von 
einem Mitgliedstaat oder Schengen-assozi-
ierten Staat rechtskräftig abgeurteilt wurde 
und im Fall der Verurteilung die Sanktion be-
reits vollstreckt worden ist, gerade voll-
streckt wird oder nach dem Recht des Ur-
teilsstaates nicht mehr vollstreckt werden 
kann. 
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§ 9 § 37 

Konkurrierende Gerichtsbarkeit Ausschluss der Strafverfolgung oder 
Strafvollstreckung 

Ist für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet, so ist die Ausliefe-
rung nicht zulässig, wenn 

… 

2. die Verfolgung oder Vollstreckung 
nach deutschem Recht verjährt oder auf 
Grund eines deutschen Straffreiheitsgeset-
zes ausgeschlossen ist. 

Ist für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet, so ist die Leis-
tung von Rechtshilfe nach Kapitel 2 nicht 
zulässig, wenn die Verfolgung oder Voll-
streckung nach deutschem Recht verjährt o-
der aufgrund eines deutschen Straffrei-
heitsgesetzes ausgeschlossen ist. 

§ 8 § 38 

Todesstrafe Todesstrafe; lebenslange freiheitsent-
ziehende Sanktionen und unerträglich 

harte Sanktionen 

Ist die Tat nach dem Recht des ersu-
chenden Staates mit der Todesstrafe be-
droht, so ist die Auslieferung nur zulässig, 
wenn der ersuchende Staat zusichert, daß 
die Todesstrafe nicht verhängt oder nicht 
vollstreckt werden wird. 

(1) Ist die Tat nach dem Recht des er-
suchenden Staates mit der Todesstrafe be-
droht, so ist die Leistung von Rechtshilfe, 
die zur Verhängung und Vollstreckung 
der Todesstrafe beitragen kann, unzuläs-
sig, es sei denn, der ersuchende Staat si-
chert zu, dass diese Strafe nicht verhängt 
oder vollstreckt wird. 

 (2) Gleiches gilt, wenn der verfolgten 
Person die Verhängung oder Vollstreckung 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder 
sonstigen lebenslangen freiheitsentziehen-
den Sanktion droht, deren Vollstreckung 
nicht auf Antrag oder von Amts wegen nach 
spätestens 25 Jahren überprüft werden 
kann, oder wenn ihr eine unerträglich harte, 
unter jedem Gesichtspunkt unangemes-
sene Sanktion droht. Die Leistung der 
Rechtshilfe kann abweichend von Absatz 1 
auch unter die Bedingung gestellt werden, 
dass eine Strafe nach Satz 1 nicht verhängt 
wird. 
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§ 73 § 39 

Grenze der Rechtshilfe Deutscher Ordre public 

Die Leistung von Rechtshilfe sowie die 
Datenübermittlung ohne Ersuchen ist unzu-
lässig, wenn sie wesentlichen Grundsätzen 
der deutschen Rechtsordnung widerspre-
chen würde. Bei Ersuchen nach dem Ach-
ten, Neunten, Zehnten und Dreizehnten Teil 
ist die Leistung von Rechtshilfe unzulässig, 
wenn die Erledigung zu den in Artikel 6 des 
Vertrages über die Europäische Union ent-
haltenen Grundsätzen im Widerspruch 
stünde. 

Die Leistung von Rechtshilfe sowie die 
Datenübermittlung ohne Ersuchen sind un-
zulässig, wenn sie wesentlichen Grundsät-
zen der deutschen Rechtsordnung wider-
sprechen würden. 

 § 40 

 Zusicherungen und Bedingungen 

 (1) Ist zur Leistung der Rechtshilfe 
eine Zusicherung erforderlich, so setzt die 
Bewilligungsbehörde dem ersuchenden 
Staat eine angemessene Frist zu deren Ab-
gabe. Sie kann erforderliche Bedingungen 
stellen, soweit keine Zusicherung erforder-
lich und die Einhaltung sichergestellt ist. 

 (2) Eine Zusicherung im Sinne des Ab-
satzes 1 muss belastbar sein. Dies setzt ins-
besondere voraus, dass sie konkret formu-
liert ist, von einer zuständigen Stelle abge-
geben wird und ihre Einhaltung nach dem 
Recht und den tatsächlichen Gegebenhei-
ten des ersuchenden Staates möglich und 
zu erwarten ist. Dabei ist zu berücksichti-
gen, ob der ersuchende Staat erfahrungsge-
mäß Zusicherungen einhält und die Einhal-
tung der Zusicherung von deutschen Stellen 
überprüft werden kann.  

 (3) Über eine Zusicherung oder eine 
Bedingung informiert die Stelle, die über die 
Zulässigkeit der Rechtshilfe entscheidet, die 
betroffene Person, soweit deren subjektive 
Rechte betroffen sind. 
§ 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 gilt ent-
sprechend. 
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 Unterabschnitt 2 

 Ausgehende Ersuchen 

 § 41 

 Ordre public 

 Die Stellung eines Ersuchens ist unzu-
lässig, wenn dieses wesentlichen Grundsät-
zen der deutschen Rechtsordnung wider-
sprechen würde oder unverhältnismäßig ist. 

§ 72 § 42 

Bedingungen Zusicherungen und Bedingungen 

Bedingungen, die der ausländische 
Staat an die Rechtshilfe geknüpft hat, sind 
zu beachten. 

(1) Bedingungen, die der ausländische 
Staat an die Rechtshilfe geknüpft hat, und 
Zusicherungen, die die zuständige Stelle 
erteilt hat, sind zu beachten. Die be-
troffene Person kann sich auf die Einhal-
tung von Bedingungen und Zusicherun-
gen berufen, soweit diese dem Schutz ih-
rer subjektiven Rechte dienen. 

 (2) Soweit zur Vollstreckung eines 
deutschen Erkenntnisses im Ausland nach 
Kapitel 4 eine Zusicherung des vollstre-
ckenden Staates oder eine an diesen ge-
richtete Bedingung erforderlich ist, gilt § 40 
entsprechend. 

 A b s c h n i t t  2  

 V e r f a h r e n  

§ 12 § 43 

Bewilligung der Auslieferung Bewilligung 

 (1) Ersuchen können nur gestellt oder 
erledigt werden, wenn sie zuvor bewilligt 
wurden. 
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Die Auslieferung darf, außer im Fall des 
§ 41, nur bewilligt werden, wenn das Gericht 
sie für zulässig erklärt hat. 

(2) Die Bewilligung eines eingehen-
den Ersuchens setzt voraus, dass die er-
suchte Maßnahme zulässig ist. Hat ein 
Gericht festgestellt, dass die Maßnahme 
unzulässig ist, so ist die Bewilligungsbe-
hörde an diese Feststellung gebunden. 

 (3) Hält die Bewilligungsbehörde nach 
der gerichtlichen Entscheidung über die Zu-
lässigkeit eines eingehenden Auslieferungs-
ersuchens weitere Feststellungen für erfor-
derlich, so legt sie die Sache der für das Zu-
lässigkeitsverfahren zuständigen Stelle vor. 

 (4) Die Bewilligungsbehörde soll das 
Ersuchen bewilligen, wenn der Stellung o-
der Erledigung keine außen- oder allge-
meinpolitischen Gründe entgegenstehen. 
Sie kann die Bewilligung zur Wahrung ande-
rer, das Strafverfolgungsinteresse überwie-
gender öffentlicher Interessen ablehnen. 
Bei konkurrierender inländischer Gerichts-
barkeit und bei konkurrierenden Ersuchen 
entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 
der Grundlage einer Abwägung der wider-
streitenden öffentlichen Interessen der ersu-
chenden Staaten und der grundrechtlich ge-
schützten Interessen der verfolgten Person 
und anderer betroffener Personen. 



 - 80 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

§ 74 § 44 

Zuständigkeit des Bundes Bewilligungsbehörde 

(1) Über ausländische Rechtshilfeersu-
chen und über die Stellung von Rechtshil-
feersuchen an ausländische Staaten ent-
scheidet das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz im Einverneh-
men mit dem Auswärtigen Amt und mit an-
deren Bundesministerien, deren Geschäfts-
bereich von der Rechtshilfe betroffen wird. 
Ist für die Leistung der Rechtshilfe eine Be-
hörde zuständig, die dem Geschäftsbereich 
eines anderen Bundesministeriums ange-
hört, so tritt dieses an die Stelle des Bundes-
ministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Die nach den Sätzen 1 und 2 zu-
ständigen Bundesministerien können die 
Ausübung ihrer Befugnisse auf nachgeord-
nete Bundesbehörden übertragen. Über Er-
suchen nach den Unterabschnitten 2 und 3 
von Abschnitt 2 des Neunten Teils dieses 
Gesetzes entscheidet das Bundesamt für 
Justiz. 

(1) Über die Bewilligung von Rechts-
hilfeersuchen entscheidet das Bundesmi-
nisterium der Justiz im Einvernehmen mit 
dem Auswärtigen Amt und mit denjenigen 
anderen Bundesministerien, deren Ge-
schäftsbereich von der Rechtshilfe betroffen 
wird. Ist für die Leistung der Rechtshilfe eine 
Behörde zuständig, die dem Geschäftsbe-
reich eines anderen Bundesministeriums 
angehört, so tritt dieses an die Stelle des 
Bundesministeriums der Justiz. Die nach 
den Sätzen 1 und 2 zuständigen Bundesmi-
nisterien können die Ausübung ihrer Befug-
nisse auf nachgeordnete Bundesbehörden 
übertragen. 

(2) Die Bundesregierung kann die Aus-
übung der Befugnis, über ausländische 
Rechtshilfeersuchen zu entscheiden und an 
ausländische Staaten Rechtshilfeersuchen 
zu stellen, im Wege einer Vereinbarung auf 
die Landesregierungen übertragen. Die 
Landesregierungen haben das Recht zur 
weiteren Übertragung. 

(2) Die Bundesregierung kann die 
Ausübung der Bewilligung im Wege einer 
Vereinbarung auf die Landesregierungen 
übertragen. Die Landesregierungen haben 
das Recht zur weiteren Übertragung. 

(4) Als Ersuchen im Sinne der Absätze 
1 und 2 gelten auch Datenübermittlungen 
nach den §§ 61a und 92c. Datenübermitt-
lungen nach § 61a sind, soweit sie nicht in 
völkerrechtlichen Vereinbarungen nach § 1 
Abs. 3 vorgesehen sind, von der Möglichkeit 
einer Übertragung nach Absatz 2 ausge-
schlossen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für 
Datenübermittlungen nach § 119. Daten-
übermittlungen nach § 119 sind, soweit sie 
nicht in völkerrechtlichen Vereinbarungen 
nach § 1 Absatz 3 vorgesehen sind, von der 
Möglichkeit einer Übertragung nach 
Absatz 2 ausgeschlossen. 
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 § 45 

 Bewilligungsverfahren 

 (1) Wenn die beabsichtigte Bewilli-
gungsentscheidung in subjektive Rechtspo-
sitionen der betroffenen Person eingreift, ist 
sie anzuhören. Dies gilt nur, wenn 

 1. die betroffene Person bereits am Ver-
fahren beteiligt war, 

 2. die betroffene Rechtsposition nicht be-
reits im Rahmen der Zulässigkeitsent-
scheidung berücksichtigt wurde, 

 3. die betroffene Person über die Zuläs-
sigkeitsentscheidung hinaus beschwert 
würde und 

 4. ausgeschlossen werden kann, dass die 
Anhörung den Erfolg der Maßnahme o-
der das zugrunde liegende Strafverfah-
ren gefährden würde. 

 (2) In den Fällen des Absatzes 1 ist die 
Bewilligungsentscheidung zu begründen 
und der betroffenen Person zuzustellen. Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 4 gilt entsprechend. 

 § 46 

 Akteneinsicht in die Bewilligungsakten 

 (1) In den in § 45 Absatz 1 geregelten 
Fällen ist der betroffenen Person auf Antrag 
Einsicht in die Akten der Bewilligungsbe-
hörde zu gewähren. § 16 Absatz 2 gilt ent-
sprechend. 

 (2) Eine Einsicht in die Bewilligungsak-
ten ist ausgeschlossen, 

 1. wenn die Offenlegung der Bewilligungs-
akten nachteilige Auswirkungen haben 
kann auf 

 a) internationale Beziehungen, 
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 b) Belange der inneren oder äußeren 
Sicherheit, 

 c) die Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens,  

 d) den Anspruch einer Person auf ein 
faires Verfahren oder  

 e) die Durchführung strafrechtlicher, 
ordnungswidrigkeitsrechtlicher o-
der disziplinarischer Ermittlungen 
im In- oder Ausland, 

 2. wenn und solange  

 a) die notwendige Vertraulichkeit in-
ternationaler Verhandlungen be-
einträchtigt werden oder  

 b) die Beratungen von Behörden be-
einträchtigt werden, 

 3. soweit Bestandteile der Bewilligungsak-
ten einer durch Rechtsvorschrift oder 
durch die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum materiellen und organisato-
rischen Schutz von Verschlusssachen 
geregelten Geheimhaltungs- oder Ver-
traulichkeitspflicht oder einem Berufs- 
oder besonderen Amtsgeheimnis unter-
liegen, 

 4. soweit vorübergehend beigezogene In-
formationen einer anderen öffentlichen 
Stelle, die nicht Bestandteil der eigenen 
Vorgänge werden soll, betroffen sind. 

 (3) Eine Einsicht in die Bewilligungsak-
ten soll abgelehnt werden für Entwürfe zu 
Entscheidungen sowie für Arbeiten und Be-
schlüsse zur unmittelbaren Vorbereitung 
von Entscheidungen, soweit und solange 
durch ihre vorzeitige Offenlegung der Erfolg 
der Entscheidung oder bevorstehender be-
hördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Er-
gebnisse der Beweiserhebung und Gutach-
ten oder Stellungnahmen, die nicht von öf-
fentlichen Stellen stammen, dienen nicht der 
unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung 
nach Satz 1. 
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 (4) Zugang zu personenbezogenen 
Daten darf nur gewährt werden, soweit das 
Informationsinteresse des Antragstellers 
das schutzwürdige Interesse der Person, 
deren Daten betroffen sind, am Ausschluss 
des Informationszugangs überwiegt oder 
sie eingewilligt hat. 

 (5) Die ablehnende Entscheidung ist 
zu begründen. Gegen die Entscheidung 
kann Beschwerde erhoben werden. 
§ 47 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gilt ent-
sprechend.  

 § 47 

 Rechtsmittel 

 (1) Die betroffene Person kann zur 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Bewil-
ligungsentscheidung binnen einer Frist von 
einer Woche nach Zustellung der Bewilli-
gungsentscheidung Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung stellen. Der Antrag ist zu be-
gründen. Über diesen Antrag entscheidet 
das Gericht, das über die Zulässigkeit ent-
schieden hat oder das für diese Entschei-
dung zuständig wäre. 

 (2) Der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung nach Absatz 1 ist nur zulässig, 
soweit die betroffene Person geltend macht, 
dass sie ausschließlich durch die Bewilli-
gungsentscheidung über die Zulässigkeits-
entscheidung hinaus in ihren Rechten ver-
letzt wurde. 

 (3) Die §§ 297 bis 300 und 302 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Strafpro-
zessordnung über Rechtsmittel und die 
§§ 42 bis 47 der Strafprozessordnung über 
Fristen und Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gelten entsprechend. 

 (4) Eine Beschwerde gegen die ge-
richtliche Entscheidung ist nicht statthaft. 
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 (5) Handelt es sich um ein eingehen-
des Ersuchen und ist der betroffenen Per-
son die Bewilligungsentscheidung zuzustel-
len, so ist dem ersuchenden Staat nicht vor 
Ablauf der Frist des Absatzes 1 und bei ei-
nem Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nicht vor der abschließenden Entscheidung 
über den Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung mitzuteilen, dass sein Ersuchen erle-
digt wird. 

 § 48 

 Nachträglicher Rechtsschutz 

 (1) In den Fällen des 
§ 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 kann die 
betroffene Person binnen einer Frist von ei-
nem Monat ab Erlangung der Kenntnis von 
der Bewilligungsentscheidung unter den Vo-
raussetzungen des § 47 Absatz 1 Satz 1 
bei dem nach § 47 Absatz 1 Satz 3 zustän-
digen Gericht die Feststellung beantragen, 
dass die Bewilligung rechtswidrig war. Der 
Antrag ist schriftlich zu stellen und zu be-
gründen. Der Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
ist glaubhaft zu machen. 

 (2) Wird die Rechtswidrigkeit festge-
stellt, unterrichtet die Bewilligungsbehörde 
auf Antrag der betroffenen Person den ersu-
chenden Staat. 

 A b s c h n i t t  3  

 K o s t e n  

§ 75 § 49 

Kosten Kosten der Rechtshilfe 

Auf die Erstattung von Kosten der 
Rechtshilfe kann gegenüber dem ausländi-
schem Staat verzichtet werden. 

Auf die Erstattung von Kosten der 
Rechtshilfe kann gegenüber dem ausländi-
schem Staat verzichtet werden. 



 - 85 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

 Kapitel 2 

 Auslieferung 

 A b s c h n i t t  1  

 E i n g e h e n d e  E r s u c h e n  

§ 2 § 50 

Grundsatz Grundsatz 

(1) Ein Ausländer, die in einem auslän-
dischen Staat wegen einer Tat, die dort mit 
Strafe bedroht ist, verfolgt wird oder verur-
teilt worden ist, kann diesem Staat auf Ersu-
chen einer zuständigen Stelle zur Verfol-
gung oder zur Vollstreckung einer wegen 
der Tat verhängten Strafe oder sonstigen 
Sanktion ausgeliefert werden. 

(1) Eine ausländische Person, die in 
einem ausländischen Staat wegen einer 
Tat, die dort mit Strafe bedroht ist, verfolgt 
wird oder verurteilt worden ist, kann diesem 
Staat auf Ersuchen einer zuständigen Stelle 
zur Verfolgung oder zur Vollstreckung einer 
wegen der Tat verhängten Strafe oder sons-
tigen Sanktion ausgeliefert werden. 

(2) Ein Ausländer, die in einem auslän-
dischen Staat wegen einer Tat, die dort mit 
Strafe bedroht ist, verurteilt worden ist, kann 
einem anderen ausländischen Staat, der die 
Vollstreckung übernommen hat, auf Ersu-
chen einer zuständigen Stelle dieses Staa-
tes zur Vollstreckung einer wegen der Tat 
verhängten Strafe oder sonstigen Sanktion 
ausgeliefert werden. 

(2) Eine ausländische Person, die in 
einem ausländischen Staat wegen einer 
Tat, die dort mit Strafe bedroht ist, verurteilt 
worden ist, kann einem anderen ausländi-
schen Staat, der die Vollstreckung über-
nommen hat, auf Ersuchen einer zuständi-
gen Stelle dieses Staates zur Vollstreckung 
einer wegen der Tat verhängten Strafe oder 
sonstigen Sanktion ausgeliefert werden. 

 § 51 

 Auslieferung zur Verfolgung oder zur 
Vollstreckung 

§ 3 (2) Die Auslieferung zur Verfolgung 
ist nur zulässig, wenn die Tat nach deut-
schem Recht im Höchstmaß mit Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr bedroht 
ist oder wenn sie bei sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts nach deutschem 
Recht mit einer solchen Strafe bedroht 
wäre. 

(1) Die Auslieferung zur Verfolgung ist 
nur zulässig, wenn die Tat nach deutschem 
Recht im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr bedroht ist oder bei 
sinngemäßer Umstellung des Sachverhalts 
nach deutschem Recht mit einer solchen 
Strafe bedroht wäre. 
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§ 3 (3) Die Auslieferung zur Vollstre-
ckung ist nur zulässig, wenn… 

 

(2) Die Auslieferung zur Vollstreckung 
ist nur zulässig, wenn  

…wegen der Tat die Auslieferung zur Ver-
folgung zulässig wäre und… 

1. wegen der Tat die Auslieferung zur Ver-
folgung nach Absatz 1 zulässig wäre, 

…wenn eine freiheitsentziehende Sanktion 
zu vollstrecken ist. … 

2. eine freiheitsentziehende Sanktion zu 
vollstrecken ist und 

…Sie ist ferner nur zulässig, wenn zu erwar-
ten ist, daß die noch zu vollstreckende 
freiheitsentziehende Sanktion oder die 
Summe der noch zu vollstreckenden 
freiheitsentziehenden Sanktionen min-
destens vier Monate beträgt. … 

3. das Maß der noch zu vollstreckenden 
freiheitsentziehenden Sanktion min-
destens vier Monate beträgt. 

§ 4 § 52 

Akzessorische Auslieferung Akzessorische Auslieferung 

Ist die Auslieferung zulässig, so ist sie 
wegen einer weiteren Tat auch dann zuläs-
sig, wenn für diese 

Ist die Auslieferung zulässig, so ist sie 
wegen einer weiteren Tat auch dann zuläs-
sig, 

1. die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 oder 
3 nicht vorliegen oder 

1. wenn für diese die Voraussetzungen 
des § 51 Absatz 1 und 2 nicht vorlie-
gen oder 

2. die Voraussetzungen des § 2 oder des § 
3 Abs. 1 deshalb nicht vorliegen, weil 
die weitere Tat nur mit einer Sanktion 
im Sinne des § 1 Abs. 2 bedroht ist. 

2. wenn die Voraussetzungen des 
§ 33 Absatz 1 oder des § 50 deshalb 
nicht vorliegen, weil die weitere Tat nur 
mit einer Sanktion im Sinne des 
§ 3 Nummer 2 bedroht ist. 

§ 83 § 53 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

Urteile in Abwesenheit 

(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn 

… 

3. bei Ersuchen zum Zweck der Straf-
vollstreckung die verurteilte Person zu der 
dem Urteil zugrunde liegenden Verhandlung 
nicht persönlich erschienen ist oder… 

(1) Die Auslieferung zum Zweck der 
Strafvollstreckung ist vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 4 nicht zulässig, wenn die 
verurteilte Person zu der dem Urteil zu-
grunde liegenden Verhandlung nicht per-
sönlich erschienen ist. 
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(2) Die Auslieferung ist abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 jedoch zulässig, wenn 

(2) Die Auslieferung ist abweichend 
von Absatz 1 zulässig, wenn 

1. die verurteilte Person 1. die verurteilte Person 

a) rechtzeitig 

aa) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu dem Urteil geführt hat, geladen 
wurde oder 

bb) auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Urteil geführt hat, in Kenntnis 
gesetzt wurde, sodass zweifelsfrei 
nachgewiesen wurde, dass die ver-
urteilte Person von der anberaum-
ten Verhandlung Kenntnis hatte, 
und 

a) rechtzeitig entweder persönlich zu 
der Verhandlung, die zu dem Urteil 
geführt hat, geladen wurde oder 
auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Urteil geführt hat, in Kenntnis 
gesetzt wurde, so dass zweifelsfrei 
nachgewiesen wurde, dass die ver-
urteilte Person von der anberaum-
ten Verhandlung Kenntnis hatte, 
und 

b) dabei darauf hingewiesen wurde, 
dass ein Urteil auch in ihrer Abwe-
senheit ergehen kann, 

b) rechtzeitig darauf hingewiesen 
wurde, dass ein Urteil auch in ihrer 
Abwesenheit ergehen kann, 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des ge-
gen sie gerichteten Verfahrens, an dem 
ein Verteidiger beteiligt war, eine per-
sönliche Ladung durch Flucht verhin-
dert hat oder 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des 
gegen sie gerichteten Verfahrens, an 
dem ein Verteidiger beteiligt war, sich 
einer persönlichen Ladung durch 
Flucht entzogen hat oder 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der an-
beraumten Verhandlung einen Verteidi-
ger bevollmächtigt hat, sie in der Ver-
handlung zu verteidigen, und sie durch 
diesen in der Verhandlung tat-sächlich 
verteidigt wurde. 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der 
anberaumten Verhandlung einen Ver-
teidiger bevollmächtigt hat, sie in der 
Verhandlung zu verteidigen, und sie 
durch diesen in der Verhandlung tat-
sächlich verteidigt wurde. 

(3) Die Auslieferung ist abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 auch zulässig, wenn die 
verurteilte Person nach Zustellung des Ur-
teils 

(3) Die Auslieferung ist abweichend 
von Absatz 1 auch zulässig, wenn die verur-
teilte Person nach Zustellung des Urteils 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Urteil nicht anzufechten, oder 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Urteil nicht anzufechten, oder 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wieder-
aufnahme des Verfahrens oder kein Be-
rufungsverfahren beantragt hat. 

2. innerhalb geltender Fristen weder die 
Wiederaufnahme des Verfahrens noch 
ein Berufungsverfahren beantragt hat. 
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Die verurteilte Person muss zuvor ausdrück-
lich über ihr Recht auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens oder auf ein Berufungsverfah-
ren, an dem sie teilnehmen kann und bei 
dem der Sachverhalt, einschließlich neuer 
Beweismittel, erneut geprüft und das ur-
sprüngliche Urteil aufgehoben werden kann, 
belehrt worden sein. 

Die verurteilte Person muss vor der Erklä-
rung nach Nummer 1 oder vor Ablauf der 
in Nummer 2 genannten Fristen ausdrück-
lich belehrt worden sein über ihr Recht auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder ihr 
Recht auf ein Berufungsverfahren, an dem 
sie teilnehmen kann und bei dem der Sach-
verhalt, einschließlich neuer Beweismittel, 
erneut geprüft und das ursprüngliche Urteil 
aufgehoben werden kann. 

(4) Die Auslieferung ist abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 ferner zulässig, wenn 
der verurteilten Person unverzüglich nach 
ihrer Übergabe an den ersuchenden Mit-
gliedstaat das Urteil persönlich zugestellt 
werden wird und die verurteilte Person über 
ihr in Absatz 3 Satz 2 genanntes Recht auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder ein 
Berufungsverfahren sowie über die hierfür 
geltenden Fristen belehrt werden wird. 

(4) Die Auslieferung kann abweichend 
von Absatz 1 auch dann für zulässig er-
klärt werden, wenn durch Zusicherungen 
nach § 40 gewährleistet ist, dass der ver-
urteilten Person unverzüglich nach ihrer 
Übergabe an den ersuchenden Drittstaat 
das Urteil persönlich zugestellt werden wird, 
der verurteilten Person das in Absatz 3 
Satz 2 genannte Recht auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens oder ein Berufungs-
verfahren zusteht und sie über dieses 
Recht sowie über die hierfür geltenden Fris-
ten belehrt werden wird. 

 § 54 

 Auslieferungshindernis wegen drohen-
der Mehrfachverfolgung 

 Die Bindungswirkung der in 
§ 36 Absatz 2 genannten ausländischen 
Feststellungsentscheidung entfällt, wenn 
berechtigte Gründe für die Annahme beste-
hen, dass die bereits gegen die verfolgte 
Person ergangene Entscheidung mit den 
Verpflichtungen des entscheidenden Staa-
tes nach Artikel 6 des Vertrages über die 
Europäische Union und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union un-
vereinbar ist oder keine tatsächliche Prü-
fung in der Sache enthält.  
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§ 9a § 55 

Auslieferung und Verfahren vor interna-
tionalen Strafgerichtshöfen 

Auslieferung und Verfahren vor interna-
tionalen Strafgerichtshöfen 

 (1) Die Auslieferung ist nicht zuläs-
sig, wenn ein internationaler Strafgerichts-
hof, der durch einen für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Rechtsakt er-
richtet wurde, gegen den Verfolgten wegen 
der Tat ein rechtskräftiges Strafurteil oder 
eine Entscheidung mit entsprechender 
Rechtswirkung erlassen oder das Strafver-
fahren unanfechtbar eingestellt hat und 
nach dem Errichtungsakt in diesem Falle die 
Verfolgung durch andere Stellen untersagt 
ist. Führt der in Satz 1 bezeichnete Gerichts-
hof wegen der Tat ein Strafverfahren und 
liegt eine Entscheidung im Sinne des Satzes 
1 des Gerichtshofes bei Eingang des Aus-
lieferungsersuchens noch nicht vor, wird die 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Aus-
lieferung zurückgestellt. Eine vorüberge-
hende Auslieferung (§ 37) scheidet aus.
  

(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn ein internationaler Strafgerichtshof, 
der durch einen für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Rechtsakt er-
richtet wurde, gegen die verfolgte Person 
wegen der Tat ein rechtskräftiges Strafurteil 
oder eine Entscheidung mit entsprechender 
Rechtswirkung erlassen oder das Strafver-
fahren unanfechtbar eingestellt hat und 
nach dem Errichtungsakt in diesem Falle die 
Verfolgung durch andere Stellen untersagt 
ist. Führt ein Gerichtshof im Sinne des Sat-
zes 1 wegen der Tat ein Strafverfahren und 
liegt eine Entscheidung im Sinne des Satzes 
1 des Gerichtshofes bei Eingang des Aus-
lieferungsersuchens noch nicht vor, wird die 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Aus-
lieferung zurückgestellt. Eine vorüberge-
hende Auslieferung (§ 88) scheidet aus. 

(2) Ersuchen sowohl ein ausländischer 
Staat als auch ein Gerichtshof im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 um Übergabe des Ver-
folgten zur Strafverfolgung oder Strafvoll-
streckung (konkurrierende Ersuchen) und 
enthält der Errichtungsakt des Gerichtsho-
fes oder enthalten die zu seiner Ausführung 
erlassenen Rechtsvorschriften Bestimmun-
gen, die die Behandlung mehrerer Ersuchen 
regeln, so richtet sich die Behandlung der 
Ersuchen nach diesen Bestimmungen. Ent-
halten weder der Errichtungsakt noch die zu 
seiner Ausführung erlassenen Rechtsvor-
schriften Bestimmungen zur Behandlung 
konkurrierender Ersuchen, räumt aber der 
Errichtungsakt dem Verfahren des Gerichts-
hofes Vorrang vor dem Verfahren des aus-
ländischen Staates ein, wird dem Ersuchen 
des Gerichtshofes Vorrang gegeben. 

(2) Wenn sowohl ein ausländischer 
Staat als auch ein Gerichtshof nach Ab-
satz 1 Satz 1 um Übergabe des Verfolgten 
zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung 
ersucht und der Errichtungsakt des Ge-
richtshofes oder die zu seiner Ausführung 
erlassenen Rechtsvorschriften Bestimmun-
gen enthalten, die die Behandlung mehre-
rer Ersuchen regeln, so richtet sich die Be-
handlung konkurrierender Ersuchen nach 
diesen Bestimmungen. Enthalten weder der 
Errichtungsakt noch die zu seiner Ausfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschriften Bestim-
mungen zur Behandlung konkurrierender 
Ersuchen, räumt aber der Errichtungsakt 
dem Verfahren des Gerichtshofes Vorrang 
vor dem Verfahren des ausländischen Staa-
tes ein, wird dem Ersuchen des Gerichtsho-
fes Vorrang gegeben. 
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§ 10 § 56 

Auslieferungsunterlagen Auslieferungsunterlagen 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn wegen der Tat… 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn wegen der Tat Folgendes vorgelegt 
worden ist: 

…ein Haftbefehl, eine Urkunde mit entspre-
chender Rechtswirkung oder ein voll-
streckbares, eine Freiheitsentziehung 
anordnendes Erkenntnis einer zustän-
digen Stelle des ersuchenden Staates 
und… 

1. ein Haftbefehl, eine Urkunde mit ent-
sprechender Rechtswirkung oder ein 
vollstreckbares, eine Freiheitsentzie-
hung anordnendes Erkenntnis einer zu-
ständigen Stelle des ersuchenden 
Staates und 

…eine Darstellung der anwendbaren ge-
setzlichen Bestimmungen vorgelegt 
worden sind. … 

2. eine Darstellung der anwendbaren ge-
setzlichen Bestimmungen. 

…Wird um Auslieferung zur Verfolgung 
mehrerer Taten ersucht, so genügt hinsicht-
lich der weiteren Taten anstelle eines Haft-
befehls oder einer Urkunde mit entspre-
chender Rechtswirkung die Urkunde einer 
zuständigen Stelle des ersuchenden Staa-
tes, aus der sich die dem Verfolgten zur Last 
gelegte Tat ergibt. 

Wird um Auslieferung zur Verfolgung meh-
rerer Taten ersucht, so genügt hinsichtlich 
der weiteren Taten anstelle eines Haftbe-
fehls oder einer Urkunde mit entsprechen-
der Rechtswirkung die Urkunde einer zu-
ständigen Stelle des ersuchenden Staates, 
aus der sich die der verfolgten Person zur 
Last gelegte Tat ergibt. 

(2) Geben besondere Umstände des 
Falles Anlaß zu der Prüfung, ob der Ver-
folgte der ihm zur Last gelegten Tat hinrei-
chend verdächtig erscheint, so ist die Aus-
lieferung ferner nur zulässig, wenn eine Dar-
stellung der Tatsachen vorgelegt worden ist, 
aus denen sich der hinreichende Tatver-
dacht ergibt. 

(2) Geben besondere Umstände des 
Falles Anlass zu der Prüfung, ob die ver-
folgte Person der ihr zur Last gelegten Tat 
hinreichend verdächtig erscheint, so ist die 
Auslieferung ferner nur zulässig, wenn eine 
Darstellung der Tatsachen vorgelegt wor-
den ist, aus denen sich der hinreichende 
Tatverdacht ergibt. 

(3) Die Auslieferung zur Vollstreckung 
einer Strafe oder einer sonstigen Sanktion, 
die in einem dritten Staat verhängt wurde, ist 
nur zulässig, wenn 

(3) Die Auslieferung zur Vollstreckung 
einer Strafe oder einer sonstigen Sanktion, 
die in einem dritten Staat verhängt wurde, ist 
nur zulässig, wenn Folgendes vorgelegt 
worden ist: 

1. das vollstreckbare, eine Freiheitsentzie-
hung anordnende Erkenntnis und eine 
Urkunde des dritten Staates, aus der 
sich sein Einverständnis mit der Voll-
streckung durch den Staat ergibt, der 
die Vollstreckung übernommen hat, 

1. das vollstreckbare, eine Freiheitsent-
ziehung anordnende Erkenntnis und 
eine Urkunde des dritten Staates, aus 
der sich dessen Einverständnis mit der 
Vollstreckung durch den Staat ergibt, 
der die Vollstreckung übernommen hat, 
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2. eine Urkunde einer zuständigen Stelle 
des Staates, der die Vollstreckung 
übernommen hat, nach der die Strafe o-
der sonstige Sanktion dort vollstreckbar 
ist, 

2. eine Urkunde einer zuständigen Stelle 
des Staates, der die Vollstreckung 
übernommen hat, nach der die Strafe o-
der sonstige Sanktion dort vollstreckbar 
ist, und 

3. eine Darstellung der anwendbaren ge-
setzlichen Bestimmungen sowie 

3. eine Darstellung der anwendbaren ge-
setzlichen Bestimmungen sowie 

4. im Fall des Absatzes 2 eine Darstellung 
im Sinne dieser Vorschrift 

vorgelegt worden sind. 

4. im Fall des Absatzes 2 eine Darstellung 
im Sinne dieser Vorschrift.  

§ 11 § 57 

Spezialität Spezialität 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, daß der Verfolgte 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, dass die verfolgte 
Person 

1. in dem ersuchenden Staat ohne deutsche 
Zustimmung aus keinem vor seiner 
Überstellung eingetretenen Grund mit 
Ausnahme der Tat, derentwegen die 
Auslieferung bewilligt worden ist, be-
straft, einer Beschränkung seiner per-
sönlichen Freiheit unterworfen oder 
durch Maßnahmen, die nicht auch in 
seiner Abwesenheit getroffen werden 
können, verfolgt werden wird 

1. in dem ersuchenden Staat ohne deut-
sche Zustimmung aus keinem vor ihrer 
Übergabe eingetretenen Grund mit 
Ausnahme der Tat, derentwegen die 
Auslieferung bewilligt worden ist, be-
straft, einer Beschränkung ihrer per-
sönlichen Freiheit unterworfen oder 
durch Maßnahmen, die nicht auch in ih-
rer Abwesenheit getroffen werden kön-
nen, verfolgt werden wird, 

2. nicht ohne deutsche Zustimmung an ei-
nen dritten Staat weitergeliefert, über-
stellt oder in einen dritten Staat abge-
schoben werden wird und 

2. nicht ohne deutsche Zustimmung an ei-
nen dritten Staat weitergeliefert, über-
geben oder in einen dritten Staat abge-
schoben werden wird und 

3. den ersuchenden Staat nach dem endgül-
tigen Abschluß des Verfahrens, des-
sentwegen seine Auslieferung bewilligt 
worden ist, verlassen darf. 

3. den ersuchenden Staat nach dem end-
gültigen Abschluss des Verfahrens, 
dessentwegen ihre Auslieferung bewil-
ligt worden ist, verlassen darf. 

(2) Die Bindung des ersuchenden Staa-
tes an die Spezialität darf nur entfallen, 
wenn 

(2) Die Bindung des ersuchenden 
Staates an die Spezialität darf nur entfallen, 
wenn 
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1. die deutsche Zustimmung zur Verfolgung 
oder zur Vollstreckung einer Strafe oder 
einer sonstigen Sanktion hinsichtlich ei-
ner weiteren Tat (§ 35) oder zur Weiter-
lieferung, Überstellung oder Abschie-
bung an einen anderen ausländischen 
Staat (§ 36) erteilt worden ist, 

1. die deutsche Zustimmung zur Verfol-
gung oder zur Vollstreckung einer 
Strafe oder einer sonstigen Sanktion 
hinsichtlich einer weiteren Tat (§ 86) o-
der zur Weiterlieferung, Übergabe oder 
Abschiebung an einen anderen auslän-
dischen Staat (§ 87) erteilt worden ist, 

2. der Verfolgte den ersuchenden Staat in-
nerhalb eines Monats nach dem end-
gültigen Abschluß des Verfahrens, des-
sentwegen seine Auslieferung bewilligt 
worden ist, nicht verlassen hat, obwohl 
er dazu das Recht und die Möglichkeit 
hatte, oder 

2. die verfolgte Person den ersuchenden 
Staat innerhalb von 45 Tagen nach dem 
endgültigen Abschluss des Verfahrens, 
dessentwegen ihre Auslieferung bewil-
ligt worden ist, nicht verlassen hat, ob-
wohl sie dazu das Recht und die Mög-
lichkeit hatte, oder 

3. der Verfolgte, nachdem er den ersuchen-
den Staat verlassen hatte, dorthin zu-
rückgekehrt ist oder von einem dritten 
Staat zurücküberstellt worden ist… 

3. die verfolgte Person, nachdem sie 
den ersuchenden Staat verlassen hatte, 
dorthin zurückgekehrt ist oder von ei-
nem dritten Staat zurückübergeben 
worden ist. 

3. … Das Recht des ersuchenden Staates, 
den Verfolgten zur Vorbereitung eines Ersu-
chens nach § 35 zu vernehmen, bleibt un-
berührt. 

Das Recht des ersuchenden Staates, die 
verfolgte Person zur Vorbereitung eines 
Ersuchens nach § 86 zu vernehmen, bleibt 
unberührt. 

(3) Eine bedingte Freilassung ohne eine 
die Bewegungsfreiheit des Verfolgten ein-
schränkende Anordnung steht dem endgül-
tigen Abschluß des Verfahrens nach Absatz 
1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 gleich. 

(3) Eine bedingte Freilassung ohne 
eine die Bewegungsfreiheit der verfolgten 
Person einschränkende Anordnung steht 
dem endgültigen Abschluss des Verfahrens 
nach Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 gleich. 

§ 13 § 58 

Sachliche Zuständigkeit Sachliche Zuständigkeit 

(1) Die gerichtlichen Entscheidungen 
erläßt vorbehaltlich der §§ 21, 22 und 39 
Abs. 2 das Oberlandesgericht. Die Entschei-
dungen des Oberlandesgerichts sind unan-
fechtbar. 

(1) Die gerichtlichen Entscheidungen 
erlässt vorbehaltlich der 
§§ 71, 72 und 90 Absatz 2 das Oberlan-
desgericht. Die Entscheidungen des Ober-
landesgerichts sind unanfechtbar. § 83 
bleibt unberührt. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht bereitet die Entschei-
dung über die Auslieferung vor und führt die 
bewilligte Auslieferung durch. 

(2) Die Generalstaatsanwaltschaft 
bereitet die Entscheidung über die Ausliefe-
rung vor und führt die bewilligte Auslieferung 
durch. 
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§ 14 § 59 

Örtliche Zuständigkeit Örtliche Zuständigkeit 

(1) Örtlich zuständig sind das Oberlan-
desgericht und die Staatsanwaltschaft bei 
dem Oberlandesgericht, in deren Bezirk der 
Verfolgte zum Zweck der Auslieferung er-
griffen oder, falls eine Ergreifung nicht er-
folgt, zuerst ermittelt wird. 

(1) Örtlich zuständig sind das Oberlan-
desgericht und die Generalstaatsanwalt-
schaft, in deren Bezirk die verfolgte Per-
son zum Zweck der Auslieferung ergriffen 
wird. Liegt bereits ein Auslieferungshaft-
befehl vor, so bleibt das Oberlandesge-
richt zuständig, das diesen erlassen hat. 
Erfolgt keine Ergreifung, so sind das 
Oberlandesgericht und die General-
staatsanwaltschaft zuständig, in deren 
Bezirk der Verfolgte sich tatsächlich auf-
hält. 

 (2) Ein nach Absatz 1 zuständiges 
Oberlandesgericht ist auch für weitere Aus-
lieferungsersuchen gegen dieselbe Person 
bis zum Abschluss der Verfahren zuständig. 

(2) Werden mehrere Verfolgte, die we-
gen Beteiligung an derselben Tat oder im 
Zusammenhang damit wegen Begünsti-
gung, Strafvereitelung oder Hehlerei ausge-
liefert werden sollen, in den Bezirken ver-
schiedener Oberlandesgerichte zum Zweck 
der Auslieferung ergriffen oder ermittelt, so 
richtet sich die Zuständigkeit danach, wel-
ches Oberlandesgericht oder, solange noch 
kein Oberlandesgericht befaßt ist, welche 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt zuerst mit der Sache befaßt wurde. 

(3) Werden mehrere verfolgte Perso-
nen, die wegen Beteiligung an derselben 
Tat oder im Zusammenhang damit wegen 
Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehle-
rei ausgeliefert werden sollen, in den Bezir-
ken verschiedener Oberlandesgerichte zum 
Zweck der Auslieferung ergriffen oder ermit-
telt, so richtet sich die Zuständigkeit danach, 
welches Oberlandesgericht oder, solange 
noch kein Oberlandesgericht befasst ist, 
welche Generalstaatsanwaltschaft zuerst 
mit der Sache befasst wurde. 

 (4) Solange eine Zuständigkeit nach 
den Absätzen 1 bis 3 nicht besteht, sind das 
Oberlandesgericht und die Generalstaats-
anwaltschaft zuständig, in deren Bezirk An-
haltspunkte für einen Aufenthaltsort der ver-
folgten Person bestehen. 

(3) Ist der Aufenthalt des Verfolgten 
nicht bekannt, so bestimmt der Bundesge-
richtshof das zuständige Oberlandesgericht. 

(5) Sind keine Anhaltspunkte für ei-
nen Aufenthaltsort der verfolgten Person 
gegeben, so sind das Oberlandesgericht 
und die Generalstaatsanwaltschaft zu-
ständig, in deren Bezirk das Bundeskri-
minalamt seinen Hauptsitz hat, solange 
eine Zuständigkeit nach den 
Absätzen 1 bis 3 nicht begründet ist. 

 (6) Die Zuständigkeit endet,  
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 1. wenn die verfolgte Person übergeben 
ist, 

 2. wenn die Bewilligung der Auslieferung 
abgelehnt ist oder 

 3. wenn das Oberlandesgericht die Auslie-
ferung für unzulässig erachtet hat und 
die Frist zur Stellung eines Antrags ge-
mäß § 83 abgelaufen ist oder für den 
Fall, dass ein solcher Antrag einge-
reicht worden ist, nach der Entschei-
dung im Verfahren gemäß § 83. 

§ 15 § 60 

Auslieferungshaft Auslieferungshaft 

(1) Nach dem Eingang des Ausliefe-
rungsersuchens kann gegen den Verfolgten 
die Auslieferungshaft angeordnet werden, 
wenn 

(1) Nach dem Eingang des Ausliefe-
rungsersuchens kann gegen die verfolgte 
Person die Auslieferungshaft angeordnet 
werden, wenn aufgrund bestimmter Tat-
sachen 

1. die Gefahr besteht, daß er sich dem Aus-
lieferungsverfahren oder der Durchfüh-
rung der Auslieferung entziehen werde, 
oder 

1. bei Würdigung der Umstände des 
Einzelfalles die Gefahr besteht, dass 
sie sich dem Auslieferungsverfahren o-
der der Durchführung der Auslieferung 
entziehen werde, oder 

2. auf Grund bestimmter Tatsachen der drin-
gende Verdacht begründet ist, daß der 
Verfolgte die Ermittlung der Wahrheit in 
dem ausländischen Verfahren oder im 
Auslieferungsverfahren erschweren 
werde. 

2. der dringende Verdacht begründet ist, 
dass die verfolgte Person die Ermitt-
lung der Wahrheit in dem ausländi-
schen Verfahren oder im Auslieferungs-
verfahren erschweren werde. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Auslie-
ferung von vornherein unzulässig erscheint. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Auslie-
ferung offensichtlich unzulässig ist. 

§ 16 § 61 

Vorläufige Auslieferungshaft Vorläufige Auslieferungshaft 

(1) Die Auslieferungshaft kann unter 
den Voraussetzungen des § 15 schon vor 
dem Eingang des Auslieferungsersuchens 
angeordnet werden, wenn 

(1) Die Auslieferungshaft kann unter 
den Voraussetzungen des § 60 schon vor 
dem Eingang des Auslieferungsersuchens 
angeordnet werden, wenn 
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1. eine zuständige Stelle des ersuchenden 
Staates darum ersucht oder 

1. eine zuständige Stelle des ersuchen-
den Staates darum ersucht oder 

2. ein Ausländer einer Tat, die zu seiner 
Auslieferung Anlaß geben kann, auf 
Grund bestimmter Tatsachen dringend 
verdächtig ist. 

2. eine ausländische Person einer Tat, 
die zu ihrer Auslieferung Anlass geben 
kann, aufgrund bestimmter Tatsachen 
dringend verdächtig ist. 

(2) Der Auslieferungshaftbefehl ist auf-
zuheben, wenn der Verfolgte seit dem Tag 
der Ergreifung oder der vorläufigen Fest-
nahme insgesamt zwei Monate zum Zweck 
der Auslieferung in Haft ist, ohne daß das 
Auslieferungsersuchen und die Ausliefe-
rungsunterlagen bei der in § 74 bezeichne-
ten Behörde oder bei einer sonst zu ihrer 
Entgegennahme zuständigen Stelle einge-
gangen sind. Hat ein außereuropäischer 
Staat um Anordnung der vorläufigen Auslie-
ferungshaft ersucht, so beträgt die Frist drei 
Monate. 

(2) Der Auslieferungshaftbefehl ist auf-
zuheben, wenn die verfolgte Person seit 
dem Tag der Ergreifung oder der vorläufigen 
Festnahme insgesamt zwei Monate zum 
Zweck der Auslieferung in Haft ist, ohne 
dass das Auslieferungsersuchen und die 
Auslieferungsunterlagen bei der in § 44 be-
zeichneten Behörde oder bei einer sonsti-
gen zu ihrer Entgegennahme zuständigen 
Stelle eingegangen sind.  

(3) Nach dem Eingang des Ausliefe-
rungsersuchens und der Auslieferungsun-
terlagen entscheidet das Oberlandesgericht 
unverzüglich über die Fortdauer der Haft. 

(3) Nach dem Eingang des Ausliefe-
rungsersuchens und der Auslieferungsun-
terlagen entscheidet das Oberlandesgericht 
unverzüglich über die Fortdauer der Haft. 

§ 17 § 62 

Auslieferungshaftbefehl Auslieferungshaftbefehl 

(1) Die vorläufige Auslieferungshaft und 
die Auslieferungshaft werden durch schriftli-
chen Haftbefehl (Auslieferungshaftbefehl) 
des Oberlandesgerichts angeordnet. 

(1) Die vorläufige Auslieferungshaft 
und die Auslieferungshaft werden durch 
schriftlichen Haftbefehl (Auslieferungshaft-
befehl) des Oberlandesgerichts angeordnet. 

(2) In dem Auslieferungshaftbefehl sind 
anzuführen 

(2) In dem Auslieferungshaftbefehl 
sind anzuführen: 

1. der Verfolgte, 1. Angaben zur verfolgten Person, 

2. der Staat, an den die Auslieferung nach 
den Umständen des Falles in Betracht 
kommt, 

2. der Staat, an den die Auslieferung nach 
den Umständen des Falles in Betracht 
kommt, 

3. die dem Verfolgten zur Last gelegte Tat, 3. die der verfolgten Person zur Last ge-
legte Tat, 
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4. das Ersuchen oder im Fall des § 16 Abs. 
1 Nr. 2 die Tatsachen, aus denen sich 
ergibt, daß der Verfolgte einer Tat, die 
zu seiner Auslieferung Anlaß geben 
kann, dringend verdächtig ist, sowie 

4. das Ersuchen oder im Fall des 
§ 61 Absatz 1 Nummer 2 die Tatsa-
chen, aus denen sich ergibt, dass die 
verfolgte Person einer Tat, die zu ih-
rer Auslieferung Anlass geben kann, 
dringend verdächtig ist, sowie 

5. der Haftgrund und die Tatsachen, aus de-
nen er sich ergibt. 

5. der Haftgrund und die Tatsachen, aus 
denen er sich ergibt. 

§ 18 § 63 

Fahndungsmaßnahmen Fahndungsmaßnahmen 

Liegt ein Auslieferungsersuchen vor 
und ist der Aufenthalt des Verfolgten nicht 
bekannt, so können die erforderlichen Maß-
nahmen zur Feststellung des Aufenthaltes 
und zur Festnahme des Verfolgten ergriffen 
werden. Zur Anordnung einzelner Fahn-
dungsmaßnahmen bedarf es keines geson-
derten Ersuchens. Zuständig für die Aus-
schreibung zur Festnahme ist die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht. Die 
Vorschriften des Abschnitts 9a der Strafpro-
zessordnung sind entsprechend anwend-
bar. 

(1) Liegen ein Ersuchen um Fahn-
dung mit dem Ziel der Festnahme einer 
Person, ein Auslieferungsersuchen oder 
ein Fall des 
§ 60 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 vor, so 
kann nach der Person im Inland mit dem 
Ziel der Festnahme gefahndet werden, 
wenn die Voraussetzungen von Absatz 2 
oder 3 erfüllt sind und die Verhängung 
von vorläufiger Auslieferungshaft nach 
§ 61 nicht offensichtlich abzulehnen 
wäre.  

 (2) Betrifft ein Fahndungsersuchen 
nach Absatz 1 eine Person, deren Aufent-
haltsort nicht bekannt ist, richten sich die 
Befugnisse des Bundeskriminalamtes nach 
§ 33 Absatz 1 Nummer 1 sowie Absatz 3 
und 7 des Bundeskriminalamtgesetzes. 

 (3) In den nicht von Absatz 2 erfassten 
Fällen entscheidet die Generalstaatsanwalt-
schaft über die Fahndung im Inland. 

 (4) Die Generalstaatsanwaltschaft ist 
zuständig für die Anordnung oder Beantra-
gung ergänzender Fahndungsmaßnahmen, 
die nicht nach Kapitel 5 Abschnitt 3 ange-
ordnet werden können. Dazu bedarf es kei-
nes gesonderten Ersuchens. 
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 § 64 

 Feststellung drohender Mehrfachverfol-
gung nach Artikel 54 des Schengener 

Durchführungsübereinkommens 

 (1) Eine Person, nach der durch einen 
Drittstaat, der nicht Schengen-assoziierter 
Staat ist, im In- oder Ausland gefahndet o-
der gegen die ein Auslieferungsverfahren 
betrieben wird, kann die Feststellung bean-
tragen, dass eine Auslieferung und eine 
Fahndung nicht zulässig sind, weil die Vo-
raussetzungen des Artikels 54 des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens hin-
sichtlich der verfolgten Tat vorliegen. 

 (2) Der Antrag setzt voraus, dass die in 
Absatz 1 genannte Person 

 1. wegen der Tat, die Gegenstand des 
Fahndungsersuchens oder des Auslie-
ferungsverfahrens ist, im Inland rechts-
kräftig abgeurteilt wurde oder gegen sie 
im Inland eine Entscheidung mit ent-
sprechender Rechtswirkung ergangen 
ist oder  

 2. im Inland inhaftiert ist und sie wegen 
der Tat, die Gegenstand des Fahn-
dungsersuchens oder des Ausliefe-
rungsverfahrens ist, in einem Mitglied-
staat oder in einem Schengen-assozi-
ierten Staat rechtskräftig abgeurteilt 
wurde oder gegen sie in einem Mitglied-
staat oder einem Schengen-assoziier-
ten Staat eine Entscheidung mit ent-
sprechender Rechtswirkung ergangen 
ist.  
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 (3) Über den Antrag entscheidet das 
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk die an-
tragstellende Person rechtskräftig abgeur-
teilt wurde, in dem die Entscheidung mit ent-
sprechender Rechtswirkung ergangen ist o-
der, falls eine Entscheidung im Ausland ge-
troffen wurde, in dem sie inhaftiert ist. So-
bald eine Zuständigkeit nach 
§ 59 Absatz 1 bis 3 gegeben ist, entschei-
det dieses Gericht. Der Antrag ist schriftlich 
in deutscher Sprache zu stellen. Er muss 
den Gegenstand und den Stand des wegen 
der Tat geführten Verfahrens darlegen. 
Dazu wird in der Regel vorzulegen sein: 

 1. die Entscheidung, durch die die Tat 
rechtskräftig abgeurteilt wurde oder die 
Entscheidung mit entsprechender 
Rechtswirkung und 

 2. das ausländische Fahndungsersuchen, 
das Auslieferungsersuchen oder ein 
sonstiges Dokument, das über den Ge-
genstand und den Stand des Verfah-
rens Auskunft gibt.  

 Ergangene Urteile oder Entscheidungen mit 
entsprechender Rechtswirkung sind in be-
glaubigter Übersetzung in deutscher Spra-
che beizufügen. 

 (4) Die Generalstaatsanwaltschaft be-
reitet die Entscheidung vor. Sie informiert 
das Bundeskriminalamt über die Entschei-
dung, das die übrigen Mitgliedstaaten und 
Schengen-assoziierten Staaten informiert. 
Im Falle der Feststellung gemäß Absatz 1 
veranlasst sie zudem, dass eine nationale 
Fahndung nicht durchgeführt wird. 

 (5) Der Feststellungsantrag nach Ab-
satz 1 ist nicht zulässig, wenn bereits ein an-
deres Oberlandesgericht oder ein Gericht 
eines Mitgliedstaates oder eines Schengen-
assoziierten Staates rechtskräftig über das 
Vorliegen der Voraussetzungen des Arti-
kels 54 des Schengener Durchführungs-
übereinkommens entschieden hat. 

 (6) Die §§ 83 und 84 Absatz 1 gelten 
entsprechend. 
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 § 65 

 Pflichten inländischer Gerichte und Be-
hörden 

 Ist in einem anderen Mitgliedstaat oder 
einem Schengen-assoziierten Staat ein Ver-
fahren zur Feststellung des Vorliegens der 
Voraussetzungen des Artikels 54 des 
Schengener Durchführungsübereinkom-
mens anhängig, so sind diesem die erfor-
derlichen Informationen und Auskünfte aus 
den Akten zu erteilen, wenn ein Gericht oder 
eine Behörde im Inland wegen der Tat eine 
rechtskräftige Aburteilung oder Entschei-
dung mit entsprechender Rechtswirkung er-
lassen hat. 

§ 19 § 66 

Vorläufige Festnahme Vorläufige Festnahme 

Liegen die Voraussetzungen eines Aus-
lieferungshaftbefehls vor, so sind die Staats-
anwaltschaft und die Beamten des Polizei-
dienstes zur vorläufigen Festnahme befugt. 
Unter den Voraussetzungen des § 127 Abs. 
1 Satz 1 der Strafprozeßordnung ist jeder-
mann zur vorläufigen Festnahme berechtigt. 

Liegen die Voraussetzungen eines Aus-
lieferungshaftbefehls vor, so sind die Staats-
anwaltschaft und die Beamten des Polizei-
dienstes zur vorläufigen Festnahme befugt. 
Unter den Voraussetzungen des § 127 Ab-
satz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung ist 
jedermann zur vorläufigen Festnahme be-
fugt. 

 § 67 

 Auslieferung von Angehörigen anderer 
Mitgliedstaaten zur Strafverfolgung 

 Bezieht sich das Auslieferungsersu-
chen zur Strafverfolgung auf eine Person, 
die die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates besitzt und die im Inland angetroffen 
wird, so ist der Mitgliedstaat, dessen Staats-
angehörigkeit die Person besitzt, über das 
Ersuchen zu informieren und ihm Gelegen-
heit zu geben, binnen angemessener Frist 
einen Europäischen Haftbefehl zu übermit-
teln. Der ersuchende Drittstaat ist hiervon zu 
unterrichten. 
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 § 68 

 Auslieferung von Angehörigen anderer 
Mitgliedstaaten zur Strafvollstreckung 

 (1) Bezieht sich das Auslieferungser-
suchen zur Strafvollstreckung auf eine Per-
son, die die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaates besitzt und die in der Bundes-
republik Deutschland ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, so ist die Zustimmung des 
ersuchenden Drittstaates zur Vollstreckung 
im Inland einzuholen, sofern 

 1. die Übernahme der Strafvollstreckung 
im Inland nicht ausgeschlossen ist und  

 2. die betroffene Person einer vereinfach-
ten Auslieferung nicht zugestimmt hat. 

 (2) Der ersuchende Drittstaat ist für 
den Fall der Zustimmung zu bitten, binnen 
angemessener Frist die zur Beurteilung der 
Zulässigkeit der Vollstreckung erforderli-
chen Unterlagen (§ 101 Absatz 1) zu über-
senden. Übermittelt der ersuchende Dritt-
staat die Unterlagen, so prüft das Oberlan-
desgericht das Vorliegen der Voraussetzun-
gen für die Übernahme (§ 104). Die Gene-
ralstaatsanwaltschaft und das Oberlandes-
gericht treten insoweit an die Stelle des 
Landgerichts und der Staatsanwaltschaft. 
Stellt das Oberlandesgericht auf dieser 
Grundlage sowie nach Anhörung der ver-
folgten Person gemäß § 101 Absatz 3 erste 
Alternative fest, dass die Voraussetzungen 
für die Übernahme der Strafvollstreckung 
vorliegen, ist die Auslieferung unzulässig. 

 (3) Werden die Unterlagen nicht über-
sandt, entscheidet das Oberlandesgericht 
nur über die Zulässigkeit der Auslieferung. 
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 § 69 

 Auslieferung nach Übergabe aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls 

 Wurde eine Person von einem Mitglied-
staat an Deutschland übergeben und er-
sucht ein Drittstaat um die Auslieferung die-
ser Person, so kann die Auslieferung nur er-
folgen, wenn der Mitgliedstaat, der die Per-
son übergeben hat, zustimmt. 

§ 20 § 70 

Bekanntgabe Bekanntgabe 

(1) Wird der Verfolgte festgenommen, 
so ist ihm der Grund der Festnahme mitzu-
teilen. 

(1) Wird die verfolgte Person festge-
nommen, so ist ihr der Grund der Fest-
nahme mitzuteilen. 

(2) Liegt ein Auslieferungshaftbefehl 
vor, so ist er dem Verfolgten unverzüglich 
bekanntzugeben. Der Verfolgte erhält eine 
Abschrift. 

(2) Liegt ein Auslieferungshaftbefehl 
vor, so ist er der verfolgten Person unver-
züglich bekanntzugeben. Die verfolgte 
Person erhält eine Abschrift. 

 (3) Die §§ 114a bis 114c der Strafpro-
zessordnung und die §§ 67a, 70a und 70b 
des Jugendgerichtsgesetzes gelten ent-
sprechend. 

§ 21 § 71 

Verfahren nach Ergreifung aufgrund ei-
nes Auslieferungshaftbefehls 

Verfahren nach Ergreifung aufgrund ei-
nes Auslieferungshaftbefehls 

(1) Wird der Verfolgte auf Grund eines 
Auslieferungshaftbefehls ergriffen, so ist er 
unverzüglich, spätestens am Tag nach der 
Ergreifung, dem Richter des nächsten Amts-
gerichts vorzuführen. 

(1) Wird die verfolgte Person auf-
grund eines Auslieferungshaftbefehls ergrif-
fen, so ist sie unverzüglich, spätestens am 
Tag nach der Ergreifung, dem Richter des 
nächsten Amtsgerichts vorzuführen. 
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(2) Der Richter beim Amtsgericht ver-
nimmt den Verfolgten unverzüglich nach der 
Vorführung, spätestens am nächsten Tag, 
über seine persönlichen Verhältnisse, ins-
besondere über seine Staatsangehörigkeit. 
Er weist ihn darauf hin, daß er sich in jeder 
Lage des Verfahrens eines Rechtsbei-
stands (§ 40) bedienen kann und daß es ihm 
freisteht, sich zu der ihm zur Last gelegten 
Tat zu äußern oder dazu nicht auszusagen. 
Sodann befragt er ihn, ob und gegebenen-
falls aus welchen Gründen er Einwendun-
gen gegen die Auslieferung, gegen den 
Auslieferungshaftbefehl oder gegen dessen 
Vollzug erheben will. Im Fall des § 16 Abs. 
1 Nr. 2 erstreckt sich die Vernehmung auch 
auf den Gegenstand der Beschuldigung; in 
den übrigen Fällen sind die Angaben, die 
der Verfolgte von sich aus hierzu macht, in 
das Protokoll aufzunehmen. 

(2) Der Richter beim Amtsgericht ver-
nimmt die verfolgte Person unverzüglich 
nach der Vorführung, spätestens am nächs-
ten Tag, über ihre persönlichen Verhält-
nisse, insbesondere über ihre Staatsange-
hörigkeit. Er weist sie darauf hin, dass sie 
sich in jeder Lage des Verfahrens eines 
Rechtsbeistands bedienen kann und dass 
es ihr freisteht, sich zu der ihr zur Last ge-
legten Tat zu äußern oder dazu nicht auszu-
sagen. Darüber hinaus belehrt er sie über 
die Möglichkeit der vereinfachten Auslie-
ferung und deren Rechtsfolgen (§ 91). 
Sodann befragt er sie, ob und gegebenen-
falls aus welchen Gründen sie Einwendun-
gen gegen die Auslieferung, gegen den 
Auslieferungshaftbefehl oder gegen dessen 
Vollzug erheben will. Im Fall des 
§ 61 Absatz 1 Nummer 2 erstreckt sich die 
Vernehmung auch auf den Gegenstand der 
Beschuldigung; in den übrigen Fällen sind 
die Angaben, die die verfolgte Person von 
sich aus hierzu macht, in das Protokoll auf-
zunehmen. 

(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, 
daß 

(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, 
dass 

1. der Ergriffene nicht die in dem Ausliefe-
rungshaftbefehl bezeichnete Person ist, 

1. die ergriffene Person nicht die in dem 
Auslieferungshaftbefehl bezeichnete 
Person ist, 

2. der Auslieferungshaftbefehl aufgeho-
ben ist oder 

2. der Auslieferungshaftbefehl aufgeho-
ben ist oder 

3. der Vollzug des Auslieferungshaftbe-
fehls ausgesetzt ist, 

3. der Vollzug des Auslieferungshaftbe-
fehls ausgesetzt ist, 

so ordnet der Richter beim Amtsgericht die 
Freilassung an. 

so ordnet der Richter beim Amtsgericht die 
Freilassung der ergriffenen Person an. 

(4) Ist der Auslieferungshaftbefehl auf-
gehoben oder der Vollzug ausgesetzt, so 
ordnet der Richter beim Amtsgericht an, daß 
der Verfolgte bis zur Entscheidung des 
Oberlandesgerichts festzuhalten ist, wenn 

(4) Ist der Auslieferungshaftbefehl auf-
gehoben oder der Vollzug ausgesetzt, so 
ordnet der Richter beim Amtsgericht an, 
dass die verfolgte Person bis zur Entschei-
dung des Oberlandesgerichts festzuhalten 
ist, wenn  

1. die Voraussetzungen eines neuen Aus-
lieferungshaftbefehls wegen der Tat 
vorliegen oder 

1. die Voraussetzungen eines neuen Aus-
lieferungshaftbefehls wegen der Tat 
vorliegen oder 
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2. Gründe dafür vorliegen, den Vollzug 
des Auslieferungshaftbefehls anzuord-
nen. 

2. Gründe dafür vorliegen, den Vollzug 
des Auslieferungshaftbefehls anzuord-
nen. 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht führt unverzüglich die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts herbei. 

Die Entscheidung ist schriftlich zu be-
gründen. Die Generalstaatsanwaltschaft 
führt unverzüglich die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts herbei. 

(5) Erhebt der Verfolgte gegen den Aus-
lieferungshaftbefehl oder gegen dessen 
Vollzug sonstige Einwendungen, die nicht 
offensichtlich unbegründet sind, oder hat 
der Richter beim Amtsgericht Bedenken ge-
gen die Aufrechterhaltung der Haft, so teilt 
er dies der Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht unverzüglich und auf 
dem schnellsten Weg mit. Die Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht führt un-
verzüglich die Entscheidung des Oberlan-
desgerichts herbei. 

(5) Erhebt die verfolgte Person ge-
gen den Auslieferungshaftbefehl oder ge-
gen dessen Vollzug sonstige Einwendun-
gen, die nicht offensichtlich unbegründet 
sind, oder hat der Richter beim Amtsgericht 
Bedenken gegen die Aufrechterhaltung der 
Haft, so teilt er dies der Generalstaatsan-
waltschaft unverzüglich und auf dem 
schnellsten Weg mit. Die Generalstaatsan-
waltschaft führt unverzüglich die Entschei-
dung des Oberlandesgerichts herbei. 

(6) Erhebt der Verfolgte gegen die Aus-
lieferung keine Einwendungen, so belehrt 
ihn der Richter beim Amtsgericht über die 
Möglichkeit der vereinfachten Auslieferung 
und deren Rechtsfolgen (§ 41) und nimmt 
sodann dessen Erklärung zu Protokoll. 

(6) Stimmt die verfolgte Person der 
vereinfachten Auslieferung zu, nimmt der 
Richter beim Amtsgericht ihre Erklärung 
zum vereinfachten Verfahren zu Protokoll. 

(7) Die Entscheidung des Richters beim 
Amtsgericht ist unanfechtbar. Die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht kann 
die Freilassung des Verfolgten anordnen. 

(7) Die Entscheidung des Richters 
beim Amtsgericht ist unanfechtbar. Die Ge-
neralstaatsanwaltschaft kann die Freilas-
sung der verfolgten Person anordnen. 

§ 22 § 72 

Verfahren bei vorläufiger Festnahme Verfahren bei vorläufiger Festnahme 

(1) Wird der Verfolgte vorläufig festge-
nommen, so ist er unverzüglich, spätestens 
am Tag nach der Festnahme, dem Richter 
des nächsten Amtsgerichts vorzuführen. 

(1) Wird die verfolgte Person vorläu-
fig festgenommen, so ist sie unverzüglich, 
jedoch spätestens am Tag nach der Fest-
nahme, dem Richter des nächsten Amtsge-
richts vorzuführen. 
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(2) Der Richter beim Amtsgericht ver-
nimmt den Verfolgten unverzüglich nach der 
Vorführung, spätestens am nächsten Tag, 
über seine persönlichen Verhältnisse, ins-
besondere über seine Staatsangehörigkeit. 
Er weist ihn darauf hin, daß er sich in jeder 
Lage des Verfahrens eines Rechtsbei-
stands (§ 40) bedienen kann und daß es ihm 
freisteht, sich zu der ihm zur Last gelegten 
Tat zu äußern oder dazu nicht auszusagen. 
Sodann befragt er ihn, ob und gegebenen-
falls aus welchen Gründen er Einwendun-
gen gegen die Auslieferung oder gegen 
seine vorläufige Festnahme erheben will. § 
21 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) § 71 Absatz 2 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass sich die Befra-
gung nach Satz 4 auf Einwendungen der 
verfolgten Person gegen die Auslieferung 
oder gegen die vorläufige Festnahme rich-
tet. 

(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, daß 
der Ergriffene nicht die Person ist, auf die 
sich das Ersuchen oder die Tatsachen im 
Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 4 beziehen, so 
ordnet der Richter beim Amtsgericht seine 
Freilassung an. Andernfalls ordnet der Rich-
ter beim Amtsgericht an, daß der Verfolgte 
bis zur Entscheidung des Oberlandesge-
richts festzuhalten ist. § 21 Abs. 4 Satz 2, 
Abs. 6 und 7 gilt entsprechend. 

(3) Ist offensichtlich, dass die Aus-
lieferung unzulässig ist oder ein Haft-
grund nicht vorliegt, so ordnet der Richter 
beim Amtsgericht die Freilassung an. Vor 
der Entscheidung ist die Generalstaats-
anwaltschaft anzuhören. Andernfalls ord-
net der Richter beim Amtsgericht an, dass 
die verfolgte Person bis zur Entscheidung 
des Oberlandesgerichts, längstens jedoch 
für 14 Tage, festzuhalten ist. Die Entschei-
dung ist schriftlich zu begründen. 
§ 71 Absatz 4 Satz 3, Absatz 6 und 7 gilt 
entsprechend. 
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§ 23 § 73 

Entscheidung über Einwendungen des 
Verfolgten 

Entscheidung über Einwendungen der 
verfolgten Person 

Über Einwendungen des Verfolgten ge-
gen den Auslieferungshaftbefehl oder ge-
gen dessen Vollzug entscheidet das Ober-
landesgericht. 

Über Einwendungen der verfolgten 
Person gegen den Auslieferungshaftbefehl 
oder gegen dessen Vollzug entscheidet das 
Oberlandesgericht. Auf Antrag der verfolg-
ten Person ist diese mündlich durch das 
Oberlandesgericht anzuhören. Sofern 
die verfolgte Person sich hiermit einver-
standen erklärt, kann das Gericht anord-
nen, dass die mündliche Anhörung in der 
Weise erfolgt, dass sich die verfolgte 
Person an einem anderen Ort als das Ge-
richt aufhält und die Anhörung zeitgleich 
in Bild und Ton an den anderen Ort und 
in das Anhörungszimmer übertragen 
wird. Das Gericht soll die Bild- und Ton-
übertragung nur mit der Maßgabe anord-
nen, dass sich die verfolgte Person bei 
der mündlichen Anhörung in einem 
Dienstraum oder in einem Geschäfts-
raum eines Rechtsbeistands oder 
Rechtsanwalts aufhält. 

§ 24 § 74 

Aufhebung des Auslieferungshaftbe-
fehls 

Aufhebung des Auslieferungshaftbe-
fehls 

(1) Der Auslieferungshaftbefehl ist auf-
zuheben, sobald die Voraussetzungen der 
vorläufigen Auslieferungshaft oder der Aus-
lieferungshaft nicht mehr vorliegen oder die 
Auslieferung für unzulässig erklärt wird. 

(1) Der Auslieferungshaftbefehl ist auf-
zuheben, sobald die Voraussetzungen der 
vorläufigen Auslieferungshaft oder der Aus-
lieferungshaft nicht mehr vorliegen oder die 
Auslieferung für unzulässig erklärt wird. 

(2) Der Auslieferungshaftbefehl ist auch 
aufzuheben, wenn die Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht dies beantragt. 
Gleichzeitig mit dem Antrag ordnet sie die 
Freilassung des Verfolgten an. 

(2) Der Auslieferungshaftbefehl ist 
auch aufzuheben, wenn die Generalstaats-
anwaltschaft dies beantragt. Gleichzeitig 
mit dem Antrag ordnet sie die Freilassung 
der verfolgten Person an. 
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§ 25 § 75 

Aussetzung des Vollzugs des Ausliefe-
rungshaftbefehls 

Aussetzung des Vollzugs des Ausliefe-
rungshaftbefehls 

(1) Das Oberlandesgericht kann den 
Vollzug des Auslieferungshaftbefehls aus-
setzen, wenn weniger einschneidende Maß-
nahmen die Gewähr bieten, daß der Zweck 
der vorläufigen Auslieferungshaft oder der 
Auslieferungshaft auch durch sie erreicht 
wird. 

(1) Das Oberlandesgericht hat den 
Vollzug des Auslieferungshaftbefehls aus-
zusetzen, wenn weniger einschneidende 
Maßnahmen die Erwartung hinreichend 
begründen, dass der Zweck der vorläufigen 
Auslieferungshaft oder der Auslieferungs-
haft auch durch sie erreicht wird. 

(2) § 116 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4, §§ 116a, 
123 und 124 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 
der Strafprozeßordnung sowie § 72 Abs. 1, 
4 Satz 1 des Jugendgerichtsgesetzes gelten 
entsprechend. 

(2) § 116 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 4, die §§ 116a, 123 und 124 Ab-
satz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 der Strafpro-
zessordnung sowie § 72 Absatz 1 und 4 
des Jugendgerichtsgesetzes gelten ent-
sprechend. 

§ 26 § 76 

Haftprüfung Haftprüfung 

(1) Befindet sich der Verfolgte in Auslie-
ferungshaft, so entscheidet das Oberlan-
desgericht über deren Fortdauer, wenn der 
Verfolgte seit dem Tag der Ergreifung, der 
vorläufigen Festnahme oder der letzten Ent-
scheidung über die Fortdauer der Haft ins-
gesamt zwei Monate zum Zweck der Auslie-
ferung in Haft ist. Die Haftprüfung wird je-
weils nach zwei Monaten wiederholt. Das 
Oberlandesgericht kann anordnen, daß die 
Haftprüfung innerhalb einer kürzeren Frist 
vorgenommen wird. 

(1) Befindet sich die verfolgte Person 
in Auslieferungshaft, so entscheidet das 
Oberlandesgericht über deren Fortdauer, 
spätestens wenn die verfolgte Person seit 
dem Tag der Ergreifung, der vorläufigen 
Festnahme oder der letzten Entscheidung 
über die Fortdauer der Haft insgesamt zwei 
Monate zum Zweck der Auslieferung in Haft 
ist. Die Haftprüfung wird jeweils nach zwei 
Monaten wiederholt. Das Oberlandesgericht 
kann anordnen, dass die Haftprüfung inner-
halb einer kürzeren Frist vorgenommen 
wird.  
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 (2) Auf Antrag der verfolgten Person 
ist diese durch das Oberlandesgericht 
mündlich anzuhören. Sofern die verfolgte 
Person sich hiermit einverstanden erklärt, 
kann dass das Gericht anordnen, dass die 
mündliche Anhörung in der Weise erfolgt, 
dass sich die verfolgte Person an einem an-
deren Ort als das Gericht aufhält und die An-
hörung zeitgleich in Bild und Ton an den an-
deren Ort und in das Anhörungszimmer 
übertragen wird. Das Gericht soll die Bild- 
und Tonübertragung nur mit der Maßgabe 
anordnen, dass sich die verfolgte Person bei 
der mündlichen Anhörung in einem Dienst-
raum oder in einem Geschäftsraum eines 
Rechtsbeistands oder Rechtsanwalts auf-
hält. 

(2) Befindet sich der Verfolgte in vorläu-
figer Auslieferungshaft oder in einstweiliger 
Unterbringung in einem Erziehungsheim (§ 
71 Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes), so 
gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Befindet sich die verfolgte Person 
in vorläufiger Auslieferungshaft oder in 
einstweiliger Unterbringung in einem Heim 
der Jugendhilfe (§ 71 Absatz 2 des Ju-
gendgerichtsgesetzes), so gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 

§ 27 § 77 

Vollzug der Haft Vollzug und Vollstreckung der Haft 

(1) Für den Vollzug der vorläufigen Aus-
lieferungshaft, der Auslieferungshaft und 
der Haft auf Grund einer Anordnung des 
Richters beim Amtsgericht gelten die Vor-
schriften über den Vollzug der Untersu-
chungshaft sowie § 119 der Strafprozess-
ordnung entsprechend. 

(1) Für den Vollzug und die Vollstre-
ckung der vorläufigen Auslieferungshaft, 
der Auslieferungshaft und der Haft auf-
grund einer Anordnung des Richters beim 
Amtsgericht gelten die Vorschriften über 
den Vollzug der Untersuchungshaft sowie 
§ 119 der Strafprozessordnung und § 89c 
des Jugendgerichtsgesetzes entspre-
chend. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht bestimmt die Anstalt, in 
welcher der Verfolgte zu verwahren ist. 

(2) Die Generalstaatsanwaltschaft be-
stimmt die Anstalt, in welcher die verfolgte 
Person zu verwahren ist. 

(3) Die richterlichen Verfügungen trifft 
der Vorsitzende des zuständigen Senats 
des Oberlandesgerichts. 

(3) Die richterlichen Verfügungen trifft 
der Vorsitzende des zuständigen Senats 
des Oberlandesgerichts. 
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§ 28 § 78 

Vernehmung des Verfolgten Vernehmung der verfolgten Person 

(1) Nach dem Eingang des Ausliefe-
rungsersuchens beantragt die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht die 
Vernehmung des Verfolgten bei dem Amts-
gericht, in dessen Bezirk er sich befindet. 

(1) Nach dem Eingang des Ausliefe-
rungsersuchens beantragt die General-
staatsanwaltschaft die Vernehmung der 
verfolgten Person bei dem Amtsgericht, in 
dessen Bezirk sie sich befindet.  

(2) Der Richter beim Amtsgericht ver-
nimmt den Verfolgten über seine persönli-
chen Verhältnisse, insbesondere über seine 
Staatsangehörigkeit. Er weist ihn darauf hin, 
daß er sich in jeder Lage des Verfahrens ei-
nes Rechtsbeistands (§ 40) bedienen kann 
und daß es ihm freisteht, sich zu der ihm zur 
Last gelegten Tat zu äußern oder dazu nicht 
auszusagen. … 

(3) Erhebt der Verfolgte gegen die Aus-
lieferung keine Einwendungen, so belehrt 
ihn der Richter beim Amtsgericht über die 
Möglichkeit der vereinfachten Auslieferung 
und deren Rechtsfolgen (§ 41) und nimmt 
sodann dessen Erklärung zu Protokoll. 

(2) Der Richter beim Amtsgericht ver-
nimmt die verfolgte Person über ihre per-
sönlichen Verhältnisse, insbesondere über 
ihre Staatsangehörigkeit. Er weist sie da-
rauf hin, dass sie sich in jeder Lage des Ver-
fahrens eines Rechtsbeistands bedienen 
kann und dass es ihr freisteht, sich zu der 
ihr zur Last gelegten Tat zu äußern oder 
dazu nicht auszusagen. Darüber hinaus be-
lehrt er sie über die Möglichkeit der verein-
fachten Auslieferung und deren Rechtsfol-
gen (§ 91). 

(2) …Sodann befragt er ihn, ob und ge-
gebenenfalls aus welchen Gründen er Ein-
wendungen gegen die Auslieferung erhe-
ben will. Zu dem Gegenstand der Beschul-
digung ist der Verfolgte nur zu vernehmen, 
wenn die Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht dies beantragt; in den übrigen 
Fällen sind die Angaben, die der Verfolgte 
von sich aus hierzu macht, in das Protokoll 
aufzunehmen. 

(3) Sodann befragt der Richter beim 
Amtsgericht die verfolgte Person, ob und 
gegebenenfalls aus welchen Gründen sie 
Einwendungen gegen die Auslieferung er-
heben will. Zu dem Gegenstand der Be-
schuldigung ist die verfolgte Person nur zu 
vernehmen, wenn die Generalstaatsan-
waltschaft dies beantragt; in den übrigen 
Fällen sind die Angaben, die die verfolgte 
Person von sich aus hierzu macht, in das 
Protokoll aufzunehmen. 

(3) Erhebt der Verfolgte gegen die Aus-
lieferung keine Einwendungen, so belehrt 
ihn der Richter beim Amtsgericht über die 
Möglichkeit der vereinfachten Auslieferung 
und deren Rechtsfolgen (§ 41) und nimmt 
sodann dessen Erklärung zu Protokoll. 

(4) Stimmt die verfolgte Person der 
vereinfachten Auslieferung zu, nimmt der 
Richter beim Amtsgericht ihre Erklärung 
zum vereinfachten Verfahren zu Protokoll. 
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§ 29 § 79 

Antrag auf Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit der Auslieferung 

Antrag auf Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit der Auslieferung 

(1) Hat sich der Verfolgte nicht mit der 
vereinfachten Auslieferung (§ 41) einver-
standen erklärt, so beantragt die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht die 
Entscheidung des Oberlandesgerichts dar-
über, ob die Auslieferung zulässig ist. 

(1) Die Generalstaatsanwaltschaft 
beantragt die Entscheidung des Oberlan-
desgerichts darüber, ob die Auslieferung zu-
lässig ist.  

 (2) Die Entscheidung nach Absatz 1 
muss auch erfolgen, soweit die General-
staatsanwaltschaft die Feststellung der Un-
zulässigkeit der Auslieferung beantragt. 

§ 30 § 80 

Vorbereitung der Entscheidung Vorbereitung der Entscheidung 

(1) Reichen die Auslieferungsunterla-
gen zur Beurteilung der Zulässigkeit der 
Auslieferung nicht aus, so entscheidet das 
Oberlandesgericht erst, wenn dem ersu-
chenden Staat Gelegenheit gegeben wor-
den ist, ergänzende Unterlagen beizubrin-
gen. Für ihre Beibringung kann eine Frist 
gesetzt werden. 

(1) Reichen die Auslieferungsunterla-
gen zur Beurteilung der Zulässigkeit der 
Auslieferung nicht aus, so entscheidet das 
Oberlandesgericht erst, wenn dem ersu-
chenden Staat Gelegenheit gegeben wor-
den ist, ergänzende Unterlagen beizubrin-
gen. Für ihre Beibringung kann eine Frist 
gesetzt werden. 

(2) Das Oberlandesgericht kann den 
Verfolgten vernehmen. Es kann sonstige 
Beweise über die Zulässigkeit der Ausliefe-
rung erheben. Im Fall des § 10 Abs. 2 er-
streckt sich die Beweiserhebung über die 
Zulässigkeit der Auslieferung auch darauf, 
ob der Verfolgte der ihm zur Last gelegten 
Tat hinreichend verdächtig erscheint. Art 
und Umfang der Beweisaufnahme bestimmt 
das Oberlandesgericht, ohne durch An-
träge, Verzichte oder frühere Beschlüsse 
gebunden zu sein. 

(2) Das Oberlandesgericht kann die 
verfolgte Person vernehmen. Es kann 
sonstige Beweise über die Zulässigkeit der 
Auslieferung erheben. Im Fall des 
§ 56 Absatz 2 erstreckt sich die Beweiser-
hebung über die Zulässigkeit der Ausliefe-
rung auch darauf, ob die verfolgte Person 
der ihr zur Last gelegten Tat hinreichend 
verdächtig erscheint. Art und Umfang der 
Beweisaufnahme bestimmt das Oberlan-
desgericht, ohne durch Anträge, Verzichte 
oder frühere Beschlüsse gebunden zu sein. 
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 (3) Auf Antrag der verfolgten Person 
ist diese durch das Oberlandesgericht 
mündlich anzuhören. Sofern die verfolgte 
Person sich hiermit einverstanden erklärt, 
kann das Gericht anordnen, dass die münd-
liche Anhörung in der Weise erfolgt, dass 
sich die verfolgte Person an einem anderen 
Ort als das Gericht aufhält und die Anhörung 
zeitgleich in Bild und Ton an den anderen 
Ort und in das Anhörungszimmer übertra-
gen wird.  

(3) Das Oberlandesgericht kann eine 
mündliche Verhandlung durchführen.  

(4) Das Oberlandesgericht kann eine 
mündliche Verhandlung durchführen.  

§ 31 § 81 

Durchführung der mündlichen Verhand-
lung 

Durchführung der mündlichen Verhand-
lung 

(1) Von Ort und Zeit der mündlichen 
Verhandlung sind die Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht, der Verfolgte 
und sein Rechtsbeistand (§ 40) zu benach-
richtigen. Bei der mündlichen Verhandlung 
muß ein Vertreter der Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht anwesend sein. 

(1) Die Generalstaatsanwaltschaft, 
die verfolgte Person und ihr Rechtsbei-
stand sind über Ort und Zeit der mündli-
chen Verhandlung zu informieren. Bei der 
mündlichen Verhandlung muss ein Vertreter 
der Generalstaatsanwaltschaft anwesend 
sein. 

(2) Befindet sich der Verfolgte in Haft, 
so ist er vorzuführen, es sei denn, daß er auf 
die Anwesenheit in der Verhandlung ver-
zichtet hat oder daß der Vorführung weite 
Entfernung, Krankheit oder andere nicht zu 
beseitigende Hindernisse entgegenstehen. 
Wird der Verfolgte zur mündlichen Verhand-
lung nicht vorgeführt, so muß ein Rechtsbei-
stand (§ 40) seine Rechte in der Verhand-
lung wahrnehmen. In diesem Fall ist ihm für 
die mündliche Verhandlung ein Rechtsan-
walt als Rechtsbeistand zu bestellen, wenn 
er noch keinen Rechtsbeistand hat. 

(2) Befindet sich die verfolgte Person 
in Haft, so ist sie vorzuführen, es sei denn, 
dass sie auf die Anwesenheit in der Ver-
handlung verzichtet hat oder dass der Vor-
führung große Entfernung, Krankheit oder 
andere nicht zu beseitigende Hindernisse 
entgegenstehen. Das Gericht kann anord-
nen, dass sich die verfolgte Person an ei-
nem anderen Ort als das Gericht aufhält 
und die Verhandlung zeitgleich in Bild 
und Ton an den Ort, an dem sich die ver-
folgte Person aufhält, und in das Sit-
zungszimmer übertragen wird. Das Ge-
richt soll die Bild- und Tonübertragung 
nur mit der Maßgabe anordnen, dass 
sich die verfolgte Person bei der mündli-
chen Anhörung in einem Dienstraum o-
der in einem Geschäftsraum eines 
Rechtsbeistands oder Rechtsanwalts 
aufhält. Wird die verfolgte Person zur 
mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt 
und wird nicht nach Satz 2 verfahren, so 
muss ein Rechtsbeistand ihre Rechte in der 
Verhandlung wahrnehmen 
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(3) Befindet sich der Verfolgte auf 
freiem Fuß, so kann das Oberlandesgericht 
sein persönliches Erscheinen anordnen. Er-
scheint der ordnungsgemäß geladene Ver-
folgte nicht und ist sein Fernbleiben nicht 
genügend entschuldigt, so kann das Ober-
landesgericht die Vorführung anordnen. 

(3) Befindet sich die verfolgte Person 
auf freiem Fuß, so kann das Oberlandesge-
richt ihr persönliches Erscheinen anordnen. 
Erscheint die ordnungsgemäß geladene 
verfolgte Person nicht und ist ihr Fernblei-
ben nicht genügend entschuldigt, so kann 
das Oberlandesgericht die Vorführung an-
ordnen. 

(4) In der mündlichen Verhandlung sind 
die anwesenden Beteiligten zu hören. Über 
die Verhandlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men. 

(4) Inhalt und Umfang der mündli-
chen Verhandlung bestimmt das Ober-
landesgericht. Die anwesenden Beteiligten 
sind zu hören. Über die Verhandlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen. 

§ 32 § 82 

Entscheidung über die Zulässigkeit Entscheidung über die Zulässigkeit 

Der Beschluß über die Zulässigkeit der 
Auslieferung ist zu begründen. Er wird der 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesge-
richt, dem Verfolgten und seinem Rechts-
beistand (§ 40) bekanntgemacht. Der Ver-
folgte erhält eine Abschrift. 

(1) Der Beschluss über die Zulässig-
keit der Auslieferung ist zu begründen. Er 
wird der Generalstaatsanwaltschaft, der 
verfolgten Person und ihrem Rechtsbei-
stand bekanntgemacht. Die verfolgte Per-
son erhält eine Abschrift. 

 (2) Beim Zusammentreffen eines Eu-
ropäischen Haftbefehls mit einem Ausliefe-
rungsersuchen eines Drittstaates ist 
§ 157 Absatz 2 anzuwenden. 

 (3) Die verfolgte Person ist über die 
Möglichkeit einer Antragstellung gemäß 
§ 83 zu belehren. 

 § 83 

 Rechtsbehelf gegen die Zulässigkeits-
entscheidung 

 (1) Gegen die Zulässigkeitsentschei-
dung nach § 82 können die verfolgte Person 
und die Generalstaatsanwaltschaft die er-
neute Entscheidung des Oberlandesge-
richts beantragen. 
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 (2) Der Antrag ist binnen einer Woche 
zu stellen; die Frist beginnt mit der Bekannt-
machung der Entscheidung (§ 35 der Straf-
prozessordnung). Der Antrag hat aufschie-
bende Wirkung. 

 (3) Der zuständige Senat entscheidet 
in einer Besetzung mit fünf Richtern ein-
schließlich des Vorsitzenden durch Be-
schluss. 

§ 33 § 84 

Erneute Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit 

Erneute Entscheidung bei Eintreten o-
der Bekanntwerden neuer Umstände 

(1) Treten nach der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts über die Zulässigkeit 
der Auslieferung Umstände ein, die eine an-
dere Entscheidung über die Zulässigkeit zu 
begründen geeignet sind, so entscheidet 
das Oberlandesgericht von Amts wegen, auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht oder auf Antrag des Ver-
folgten erneut über die Zulässigkeit der Aus-
lieferung. 

(2) Werden nach der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Umstände bekannt, die 
eine andere Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit zu begründen geeignet sind, so kann 
das Oberlandesgericht erneut über die Zu-
lässigkeit der Auslieferung entscheiden. 

(1) Treten nach der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts über die Zulässigkeit 
der Auslieferung Umstände ein, die eine an-
dere Entscheidung über die Zulässigkeit zu 
begründen geeignet sind, oder wird das 
Eintreten solcher nach der Entscheidung 
bekannt, so entscheidet das Oberlandes-
gericht von Amts wegen, auf Antrag der Ge-
neralstaatsanwaltschaft oder auf Antrag 
der verfolgten Person erneut über die Zu-
lässigkeit der Auslieferung. 

(4) Das Oberlandesgericht kann den 
Aufschub der Auslieferung anordnen. 

(2) Das Oberlandesgericht kann 
anordnen, dass die Auslieferung bis zur 
erneuten Entscheidung aufzuschieben 
ist. 

(3) § 30 Abs. 2 und 3, §§ 31, 32 gelten 
entsprechend. 

(3) § 80 Absatz 2 und 4 sowie die 
§ 82 gelten entsprechend. 

 (4) Gegen die erneute Entscheidung 
nach Absatz 1 ist der Rechtsbehelf nach § 
83 statthaft. 
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§ 34 § 85 

Haft zur Durchführung der Auslieferung Haft zur Durchführung der Auslieferung 

(1) Befindet sich der Verfolgte nach der 
Bewilligung der Auslieferung auf freiem Fuß 
und ist die Durchführung der Auslieferung 
nicht auf andere Weise gewährleistet, so 
ordnet das Oberlandesgericht durch schrift-
lichen Haftbefehl die Haft zur Durchführung 
der Auslieferung an, sofern nicht der Vollzug 
eines bestehenden Auslieferungshaftbe-
fehls (§ 17) angeordnet werden kann. 

(1) Ist nach der Bewilligung der Aus-
lieferung die Durchführung der Ausliefe-
rung nicht auf andere Weise gewährleistet, 
so ordnet das Oberlandesgericht durch 
schriftlichen Haftbefehl die Haft zur Durch-
führung der Auslieferung an, sofern die 
Auslieferung unmittelbar bevorsteht und 
nicht der Vollzug eines bestehenden Auslie-
ferungshaftbefehls (§ 62) angeordnet wer-
den kann. 

(2) In dem Haftbefehl sind anzuführen (2) In dem Haftbefehl sind anzuführen: 

1. der Verfolgte, 1. Angaben zur verfolgten Person, 

2. die Entscheidung, durch welche die 
Auslieferung bewilligt worden ist, sowie 

2. die Entscheidung, durch welche die 
Auslieferung bewilligt worden ist, sowie 

3. der Haftgrund und die Tatsachen, aus 
denen er sich ergibt. 

3. der Haftgrund und die Tatsachen, aus 
denen er sich ergibt. 

(3) Die §§ 18 bis 20 und 23 bis 27 gelten 
entsprechend. 

(3) Die §§ 63, 66, 70, 73 bis 77 gelten 
entsprechend. 

§ 35 § 86 

Erweiterung der Auslieferungsbewilli-
gung 

Erweiterung der Auslieferungsbewilli-
gung 

(1) Ist die Auslieferung durchgeführt 
und ersucht der Staat, an den der Verfolgte 
ausgeliefert worden ist, wegen einer weite-
ren Tat um Zustimmung zur Verfolgung oder 
zur Vollstreckung einer Strafe oder einer 
sonstigen Sanktion, so kann die Zustim-
mung erteilt werden, wenn 

(1) Ist die Auslieferung durchgeführt 
und ersucht der Staat, an den die verfolgte 
Person ausgeliefert worden ist, wegen einer 
weiteren Tat um Zustimmung zur Verfol-
gung oder zur Vollstreckung einer Strafe o-
der einer sonstigen Sanktion, so kann die 
Zustimmung erteilt werden, wenn nachge-
wiesen worden ist, 

1. nachgewiesen worden ist, daß der Aus-
gelieferte Gelegenheit hatte, sich zu 
dem Ersuchen zu äußern, und das 
Oberlandesgericht entschieden hat, 
daß wegen der Tat die Auslieferung zu-
lässig wäre, oder 

1. dass der Ausgelieferte Gelegenheit 
hatte, sich zu dem Ersuchen zu äußern, 
und das Oberlandesgericht entschie-
den hat, dass wegen der Tat die Auslie-
ferung zulässig wäre, oder 
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2. nachgewiesen worden ist, daß der Aus-
gelieferte sich zu Protokoll eines Rich-
ters des ersuchenden Staates mit der 
Verfolgung oder mit der Vollstreckung 
der Strafe oder der sonstigen Sanktion 
einverstanden erklärt hat, und wegen 
der Tat die Auslieferung zulässig wäre. 

2. dass der Ausgelieferte sich zu Protokoll 
eines Richters des ersuchenden Staa-
tes mit der Verfolgung oder mit der Voll-
streckung der Strafe oder der sonstigen 
Sanktion einverstanden erklärt hat, und 
wegen der Tat die Auslieferung zulässig 
wäre. 

Wird um Zustimmung zur Verfolgung er-
sucht, so genügt anstelle eines Haftbefehls 
oder einer Urkunde mit entsprechender 
Rechtswirkung (§ 10 Abs. 1 Satz 1) die Ur-
kunde einer zuständigen Stelle des ersu-
chenden Staates, aus der sich die dem Ver-
folgten zur Last gelegte Tat ergibt. 

Wird um Zustimmung zur Verfolgung er-
sucht, so genügt anstelle eines Haftbefehls 
oder einer Urkunde mit entsprechender 
Rechtswirkung (§ 56 Absatz 1 Satz 1) die 
Urkunde einer zuständigen Stelle des ersu-
chenden Staates, aus der sich die der ver-
folgten Person zur Last gelegte Tat ergibt. 

(2) Für das Verfahren gelten § 29 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Einver-
ständnisses des Verfolgten mit der verein-
fachten Auslieferung sein Einverständnis im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 tritt, so-
wie § 30 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 bis 4, Abs. 3, 
§ 31 Abs. 1 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1 und 2 
entsprechend. Zuständig für die gerichtliche 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist 
das Oberlandesgericht, das im Ausliefe-
rungsverfahren zur Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Auslieferung zuständig war. 

(2) Für das Verfahren im Falle des 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gelten die 
§§ 79, 80 Absatz 1 und 2 Satz 2 bis 4 un
d Absatz 4, § 81 Absatz 1 und 4 sowie die 
§§ 82, 84 Absatz 1 entsprechend. Zustän-
dig für die gerichtliche Entscheidung ist das 
Oberlandesgericht, das im Auslieferungs-
verfahren zur Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit der Auslieferung zuständig war. 

§ 36 § 87 

Weiterlieferung Weiterlieferung 

(1) Ist die Auslieferung durchgeführt 
und ersucht eine zuständige Stelle eines 
ausländischen Staates wegen der Tat, de-
rentwegen die Auslieferung bewilligt worden 
ist, oder wegen einer weiteren Tat um Zu-
stimmung zur Weiterlieferung, zur Überstel-
lung des Ausgelieferten zum Zweck der 
Vollstreckung einer Strafe oder einer sonsti-
gen Sanktion oder zur Abschiebung, so gilt 
§ 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 entsprechend mit 
der Maßgabe, daß wegen der Tat die Aus-
lieferung an den Staat, an den der Ausgelie-
ferte weitergeliefert oder überstellt werden 
soll, zulässig sein müßte. 

(1) Ist die Auslieferung durchgeführt 
und ersucht eine zuständige Stelle eines 
ausländischen Staates wegen der Tat, de-
rentwegen die Auslieferung bewilligt worden 
ist, oder wegen einer weiteren Tat um Zu-
stimmung zur Weiterlieferung, zur Über-
gabe des Ausgelieferten zum Zweck der 
Vollstreckung einer Strafe oder einer sonsti-
gen Sanktion oder zur Abschiebung, so gilt 
§ 86 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass wegen 
der Tat die Auslieferung an den Staat, an 
den die ausgelieferte Person weitergelie-
fert oder übergeben werden soll, zulässig 
sein müsste. 
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(2) Ist die Auslieferung noch nicht 
durchgeführt, so kann auf ein Ersuchen der 
in Absatz 1 bezeichneten Art die Zustim-
mung erteilt werden, wenn wegen der Tat 
die Auslieferung an den Staat, an den der 
Ausgelieferte weitergeliefert oder überstellt 
werden soll, zulässig wäre. Für das Verfah-
ren gelten die §§ 28 bis 33 entsprechend. 

(2) Ist die Auslieferung noch nicht 
durchgeführt, so kann auf ein Ersuchen der 
in Absatz 1 bezeichneten Art die Zustim-
mung erteilt werden, wenn wegen der Tat 
die Auslieferung an den Staat, an den die 
verfolgte Person weitergeliefert oder über-
geben werden soll, zulässig wäre. Für das 
Verfahren gelten die §§ 78 bis 84 entspre-
chend. 

§ 37 § 88 

Vorübergehende Auslieferung Vorübergehende Auslieferung 

(1) Wird die bewilligte Auslieferung auf-
geschoben, weil im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gegen den Verfolgten ein Straf-
verfahren geführt wird oder eine Freiheits-
strafe oder eine freiheitsentziehende Maß-
regel der Besserung und Sicherung zu voll-
strecken ist, so kann der Verfolgte vorüber-
gehend ausgeliefert werden, wenn eine zu-
ständige Stelle des ersuchenden Staates 
hierum ersucht und zusichert, ihn bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt oder auf Anfor-
derung zurückzuliefern. 

(1) Wird die bewilligte Auslieferung 
aufgeschoben, weil im Inland gegen die 
verfolgte Person ein Strafverfahren geführt 
wird oder eine Freiheitsstrafe oder eine frei-
heitsentziehende Maßregel der Besserung 
und Sicherung zu vollstrecken ist, so kann 
die verfolgte Person vorübergehend aus-
geliefert werden, wenn eine zuständige 
Stelle des ersuchenden Staates hierum er-
sucht und zusichert, sie bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt oder auf Anforderung 
zurückzuliefern. 

(2) Auf die Rücklieferung des Verfolgten 
kann verzichtet werden. 

(2) Auf die Rücklieferung der verfolg-
ten Person kann verzichtet werden. 

(3) Wird in dem Verfahren, dessentwe-
gen die Auslieferung aufgeschoben wurde, 
zeitige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe ver-
hängt, so wird die in dem ersuchenden Staat 
bis zur Rücklieferung oder bis zum Verzicht 
auf die Rücklieferung erlittene Freiheitsent-
ziehung darauf angerechnet. Ist die Auslie-
ferung aufgeschoben worden, weil gegen 
den Verfolgten zeitige Freiheitsstrafe zu 
vollstrecken ist, so gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Wird in dem Verfahren, dessentwe-
gen die Auslieferung aufgeschoben wurde, 
zeitige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe ver-
hängt, so wird die in dem ersuchenden Staat 
bis zur Rücklieferung oder bis zum Verzicht 
auf die Rücklieferung erlittene Freiheitsent-
ziehung darauf angerechnet. Ist die Auslie-
ferung aufgeschoben worden, weil gegen 
die verfolgte Person zeitige Freiheitsstrafe 
zu vollstrecken ist, so gilt Satz 1 entspre-
chend. 

(4) Die für die Anrechnung nach Absatz 
3 zuständige Stelle bestimmt nach Anhö-
rung der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht den Maßstab nach ihrem Er-
messen. Sie kann anordnen, daß die An-
rechnung ganz oder zum Teil unterbleibt, 
wenn 

(4) Die für die Anrechnung nach Ab-
satz 3 zuständige Stelle bestimmt nach An-
hörung der Generalstaatsanwaltschaft 
den Maßstab nach ihrem Ermessen. Sie 
kann anordnen, dass die Anrechnung ganz 
oder zum Teil unterbleibt, wenn 
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1. die in dem ersuchenden Staat erlittene 
Freiheitsentziehung ganz oder zum Teil 
auf eine dort verhängte oder zu vollstre-
ckende Strafe oder sonstige Sanktion 
angerechnet worden ist oder 

1. die in dem ersuchenden Staat erlittene 
Freiheitsentziehung ganz oder zum Teil 
auf eine dort verhängte oder zu vollstre-
ckende Strafe oder sonstige Sanktion 
angerechnet worden ist oder 

2. die Anrechnung im Hinblick auf das Ver-
halten des Verfolgten nach der Über-
gabe nicht gerechtfertigt ist. 

2. die Anrechnung im Hinblick auf das 
Verhalten der verfolgten Person nach 
der Übergabe nicht gerechtfertigt ist. 

§ 38 § 89 

Herausgabe von Gegenständen im Aus-
lieferungsverfahren 

Herausgabe von Gegenständen im Aus-
lieferungsverfahren 

(1) Im Zusammenhang mit einer Auslie-
ferung können an den ersuchenden Staat 
ohne besonderes Ersuchen Gegenstände 
herausgegeben werden, 

(1) Im Zusammenhang mit einer Aus-
lieferung können an den ersuchenden Staat 
ohne besonderes Ersuchen solche Gegen-
stände herausgegeben werden, 

1. die als Beweismittel für das ausländi-
sche Verfahren dienen können oder 

1. die als Beweismittel für das ausländi-
sche Verfahren dienen können oder 

2. die der Verfolgte oder ein Beteiligter 
durch die Tat, derentwegen die Auslie-
ferung bewilligt worden ist, für sie oder 
als Entgelt für solche Gegenstände er-
langt hat. 

2. die die verfolgte Person oder ein Be-
teiligter durch die Tat, derentwegen die 
Auslieferung bewilligt worden ist, für die 
Tat oder als Entgelt für solche Gegen-
stände erlangt hat. 

(2) Die Herausgabe ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, daß Rechte Dritter 
unberührt bleiben und unter Vorbehalt her-
ausgegebene Gegenstände auf Verlangen 
unverzüglich zurückgegeben werden. 

(2) Die Herausgabe ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, dass Rechte dritter 
Personen unberührt bleiben und unter Vor-
behalt herausgegebene Gegenstände auf 
Verlangen unverzüglich zurückgegeben 
werden. 

(3) Unter den Voraussetzungen der Ab-
sätze 1 und 2 können Gegenstände auch 
dann herausgegeben werden, wenn die be-
willigte Auslieferung aus tatsächlichen 
Gründen nicht vollzogen werden kann. 

(3) Unter den Voraussetzungen der 
Absätze 1 und 2 können Gegenstände auch 
dann herausgegeben werden, wenn die be-
willigte Auslieferung aus tatsächlichen 
Gründen nicht vollzogen werden kann. 
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(4) Über die Zulässigkeit der Heraus-
gabe entscheidet auf Einwendungen des 
Verfolgten, auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht oder auf 
Antrag desjenigen, der geltend macht, er 
würde durch die Herausgabe in seinen 
Rechten verletzt werden, das Oberlandes-
gericht. Erklärt das Oberlandesgericht die 
Herausgabe für zulässig, so kann es demje-
nigen, der seine Entscheidung beantragt 
hat, die der Staatskasse erwachsenen Kos-
ten auferlegen. Die Herausgabe darf nicht 
bewilligt werden, wenn das Oberlandesge-
richt sie für unzulässig erklärt hat. 

(4) Über die Zulässigkeit der Heraus-
gabe entscheidet auf Einwendungen der 
verfolgten Person, auf Antrag der Gene-
ralstaatsanwaltschaft oder auf Antrag drit-
ter Personen das Oberlandesgericht. Erklärt 
das Oberlandesgericht die Herausgabe für 
zulässig, so kann es demjenigen, der seine 
Entscheidung beantragt hat, die der Staats-
kasse erwachsenen Kosten auferlegen. Die 
Herausgabe darf nicht bewilligt werden, 
wenn das Oberlandesgericht sie für unzu-
lässig erklärt hat. 

§ 39 § 90 

Beschlagnahme und Durchsuchung Beschlagnahme und Durchsuchung 

(1) Gegenstände, deren Herausgabe 
an einen ausländischen Staat in Betracht 
kommt, können, auch schon vor Eingang 
des Auslieferungsersuchens, beschlag-
nahmt oder sonst sichergestellt werden. Zu 
diesem Zweck kann auch eine Durchsu-
chung vorgenommen werden. 

(1) Gegenstände, deren Herausgabe 
an einen ausländischen Staat nach § 89 in 
Betracht kommt, können, auch schon vor 
Eingang des Auslieferungsersuchens, be-
schlagnahmt oder sonst sichergestellt wer-
den. Zu diesem Zweck kann auch eine 
Durchsuchung vorgenommen werden. 

(2) Ist noch kein Oberlandesgericht mit 
dem Auslieferungsverfahren befaßt, so wer-
den die Beschlagnahme und die Durchsu-
chung zunächst von dem Amtsgericht ange-
ordnet, in dessen Bezirk die Handlungen 
vorzunehmen sind. 

(2) Ist noch kein Oberlandesgericht mit 
dem Auslieferungsverfahren befasst, so 
werden die Beschlagnahme und die Durch-
suchung zunächst von dem Amtsgericht an-
geordnet, in dessen Bezirk die Handlungen 
vorzunehmen sind. 

(3) Bei Gefahr im Verzug sind die 
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsper-
sonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) befugt, die Beschlagnahme und die 
Durchsuchung anzuordnen 

(3) Bei Gefahr im Verzug sind die 
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsper-
sonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) befugt, die Beschlagnahme und die 
Durchsuchung anzuordnen. 
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§ 41 § 91 

Vereinfachte Auslieferung Vereinfachte Auslieferung 

(1) Die Auslieferung eines Verfolgten, 
gegen den ein Auslieferungshaftbefehl be-
steht, kann auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle eines ausländischen Staates um Aus-
lieferung oder um vorläufige Festnahme 
zum Zweck der Auslieferung ohne Durch-
führung des förmlichen Auslieferungsver-
fahrens bewilligt werden, wenn sich der Ver-
folgte nach Belehrung zu richterlichem Pro-
tokoll mit dieser vereinfachten Auslieferung 
einverstanden erklärt hat. 

(1) Hat sich eine verfolgte Person, 
gegen die ein Auslieferungshaftbefehl 
besteht, nach Belehrung zu richterli-
chem Protokoll mit der vereinfachten 
Auslieferung einverstanden erklärt, so 
stellt die Generalstaatsanwaltschaft un-
verzüglich einen Antrag an das Oberlan-
desgericht, über die Zulässigkeit der ver-
einfachten Auslieferung zu entscheiden. 
Das Oberlandesgericht entscheidet ohne 
Anforderung der Unterlagen nach § 56. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 kann auf die 
Beachtung der Voraussetzungen des § 11 
verzichtet werden, wenn sich der Verfolgte 
nach Belehrung zu richterlichem Protokoll 
damit einverstanden erklärt hat. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 kann auf die 
Beachtung der Voraussetzungen des § 57 
verzichtet werden, wenn sich die verfolgte 
Person nach Belehrung zu richterlichem 
Protokoll damit einverstanden erklärt hat. 

(3) Das Einverständnis kann nicht wi-
derrufen werden. 

(3) Das Einverständnis kann nicht wi-
derrufen werden. 

(4) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht belehrt der Rich-
ter beim Amtsgericht den Verfolgten über 
die Möglichkeit der vereinfachten Ausliefe-
rung und deren Rechtsfolgen (Absätze 1 bis 
3) und nimmt sodann dessen Erklärung zu 
Protokoll. Zuständig ist der Richter bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der Ver-
folgte befindet. 

(4) Unbeschadet des 
§ 71 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung 
mit § 72 Absatz 2, und des 
§ 78 Absatz 2 Satz 3 wird die verfolgte 
Person über die Möglichkeit der vereinfach-
ten Auslieferung und deren Rechtsfolgen 
(Absätze 1 bis 3) auch auf Antrag der Ge-
neralstaatsanwaltschaft belehrt. Zustän-
dig für die Belehrung sowie die Protokol-
lierung ist der Richter bei dem Amtsgericht, 
in dessen Bezirk sich die verfolgte Person 
befindet, im Fall des § 80 Absatz 3 und 4 
der Richter beim Oberlandesgericht. 
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§ 42 § 92 

Anrufung des Bundesgerichtshofes Anrufung des Bundesgerichtshofes 

(1) Hält das Oberlandesgericht eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes für 
geboten, um eine Rechtsfrage von grund-
sätzlicher Bedeutung zu klären, oder will es 
von einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofes oder einer nach dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes ergangenen Entschei-
dung eines anderen Oberlandesgerichts 
über eine Rechtsfrage in Auslieferungssa-
chen abweichen, so begründet es seine Auf-
fassung und holt die Entscheidung des Bun-
desgerichtshofes über die Rechtsfrage ein. 

(1) Hält es das Oberlandesgericht zur 
Fortbildung des Rechts oder zur Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung 
für geboten, dass der Bundesgerichtshof 
über die Klärung einer für die Zulässig-
keit der Auslieferung maßgeblichen 
Rechtsfrage entscheidet, so begründet es 
seine Auffassung und holt die Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes über die Rechts-
frage ein. 

(2) Die Entscheidung des Bundesge-
richtshofes wird auch eingeholt, wenn der 
Generalbundesanwalt oder die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht dies 
zur Klärung einer Rechtsfrage beantragt. 

(2) Das Oberlandesgericht holt die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofes 
nach Absatz 1 auch ein, wenn die ver-
folgte Person, der Generalbundesanwalt o-
der die Generalstaatsanwaltschaft dies 
beantragen. Der Antrag kann nur im Ver-
fahren nach § 83 gestellt werden. 

 (3) In dem Antrag ist anzugeben, aus 
welchen Gründen die in Absatz 1 bezeich-
neten Voraussetzungen vorliegen. Seitens 
der verfolgten Person kann dies nur in einer 
von dem Rechtsbeistand unterzeichneten 
Schrift geschehen. 

(3) Der Bundesgerichtshof gibt dem 
Verfolgten Gelegenheit zur Äußerung. Die 
Entscheidung ergeht ohne mündliche Ver-
handlung. 

(4) Der Bundesgerichtshof entschei-
det durch Beschluss. Er gibt der verfolg-
ten Person Gelegenheit zur Äußerung.  
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 A b s c h n i t t  2  

 A u s g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 93 

 Ersuchen 

 (1) Die nach § 131 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung zuständige Stelle entschei-
det über die Einleitung einer Fahndung und 
die Stellung eines Auslieferungsersuchens. 

 (2) Um Fahndung und Auslieferung 
kann nur ersucht werden, wenn wegen der 
Tat ein nationaler Haftbefehl oder Unterbrin-
gungsbefehl vorliegt. 

§ 68 § 94 

Rücklieferung Rücklieferung 

(1) Ein Verfolgter, der für ein im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gegen ihn 
geführtes Strafverfahren auf Ersuchen unter 
der Bedingung späterer Rücklieferung vo-
rübergehend ausgeliefert worden ist, wird 
zum vereinbarten Zeitpunkt an den ersuch-
ten Staat zurückgeliefert, sofern dieser nicht 
darauf verzichtet. Zuständig für die Anord-
nung und Durchführung der Rücklieferung 
ist die Staatsanwaltschaft, die an dem in 
Satz 1 bezeichneten Strafverfahren beteiligt 
ist. 

(1) Eine verfolgte Person, die für ein 
im Inland gegen sie geführtes Strafverfah-
ren auf Ersuchen unter der Bedingung spä-
terer Rücklieferung vorübergehend ausge-
liefert worden ist, wird zum vereinbarten 
Zeitpunkt an den ersuchten Staat zurückge-
liefert, sofern dieser nicht darauf verzichtet. 
Zuständig für die Anordnung und Durchfüh-
rung der Rücklieferung ist die Staatsanwalt-
schaft, die an dem in Satz 1 bezeichneten 
Strafverfahren beteiligt ist. 

(2) Gegen den Verfolgten kann durch 
schriftlichen Haftbefehl die Haft angeordnet 
werden, wenn die Rücklieferung sonst nicht 
gewährleistet wäre. In dem Haftbefehl sind 
anzuführen 

(2) Gegen die verfolgte Person kann 
durch schriftlichen Haftbefehl die Haft ange-
ordnet werden, wenn die Rücklieferung 
sonst nicht gewährleistet wäre. In dem Haft-
befehl sind anzuführen: 

1. der Verfolgte, 1. Angaben zur verfolgten Person, 

2. der Staat, an den die Rücklieferung er-
folgen soll, sowie 

2. der Staat, an den die Rücklieferung er-
folgen soll, sowie 

3. die Gründe, welche die Haftanordnung 
rechtfertigen. 

3. die Gründe, welche die Haftanordnung 
rechtfertigen. 
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(3) Die Haftentscheidung trifft das Ge-
richt, das in dem in Absatz 1 Satz 1 bezeich-
neten Strafverfahren für die Anordnung von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen jeweils 
zuständig ist. Die Entscheidung ist unan-
fechtbar. 

(3) Die Haftentscheidung trifft das Ge-
richt, das in dem in Absatz 1 Satz 1 bezeich-
neten Strafverfahren für die Anordnung von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen jeweils 
zuständig ist. Die Entscheidung ist unan-
fechtbar. 

(4) Die §§ 18, 19, 24, 25, 27 und 45 Abs. 
4 gelten entsprechend. 

(4) Die 
§§ 63, 66, 74, 75, 77 und 97 Absatz 4 gel-
ten entsprechend. 

 Kapitel 3 

 Durchlieferung 

§ 43 § 95 

Zulässigkeit der Durchlieferung  Zulässigkeit der Durchlieferung  

(1) Ein Ausländer, der in einem auslän-
dischen Staat wegen einer Tat, die dort mit 
Strafe bedroht ist, verfolgt wird oder verur-
teilt worden ist, kann auf Ersuchen einer zu-
ständigen Stelle dieses Staates zur Verfol-
gung oder zur Vollstreckung einer wegen 
der Tat verhängten Strafe oder sonstigen 
Sanktion durch den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes durchgeliefert werden. 

(1) Eine ausländische Person, die in 
einem ausländischen Staat wegen einer 
Tat, die dort mit Strafe bedroht ist, verfolgt 
wird oder verurteilt worden ist, kann auf Er-
suchen einer zuständigen Stelle dieses 
Staates zur Verfolgung oder zur Vollstre-
ckung einer wegen der Tat verhängten 
Strafe oder sonstigen Sanktion durch das 
Inland durchgeliefert werden. 

(2) Ein Ausländer, der in einem auslän-
dischen Staat wegen einer Tat, die dort mit 
Strafe bedroht ist, verurteilt worden ist, kann 
auf Ersuchen einer zuständigen Stelle eines 
anderen ausländischen Staates, der die 
Vollstreckung übernommen hat, zur Voll-
streckung einer wegen der Tat verhängten 
Strafe oder sonstigen Sanktion durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes durchge-
liefert werden. 

(2) Eine ausländische Person, die in 
einem ausländischen Staat wegen einer 
Tat, die dort mit Strafe bedroht ist, verurteilt 
worden ist, kann auf Ersuchen einer zustän-
digen Stelle eines anderen ausländischen 
Staates, der die Vollstreckung übernommen 
hat, zur Vollstreckung einer wegen der Tat 
verhängten Strafe oder sonstigen Sanktion 
durch das Inland durchgeliefert werden. 

(3) Die Durchlieferung ist nur zulässig, 
wenn 

(3) Die Durchlieferung ist nur zulässig, 
wenn 

… 

2. wegen der dem Ersuchen zugrunde lie-
genden Tat 

wegen der dem Ersuchen zugrunde liegen-
den Tat die folgenden Unterlagen vorge-
legt worden sind: 
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a) im Fall des Absatzes 1 die in § 10 Abs. 1 
Satz 1 oder 

1. im Fall des Absatzes 1 die in 
§ 56 Absatz 1 Satz 1bezeichneten 
Unterlagen und 

b) im Fall des Absatzes 2 die in § 10 Abs. 3 
Nr. 1 bis 3 

bezeichneten Unterlagen vorgelegt worden 
sind.  

2. im Fall des Absatzes 2 die in 
§ 56 Absatz 3 Nummer 1 bis 3 be-
zeichneten Unterlagen. 

Wird um Durchlieferung wegen mehrerer 
Taten ersucht, so genügt es, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 für mindestens 
eine der dem Ersuchen zugrunde liegenden 
Taten vorliegen. 

Wird um Durchlieferung wegen mehrerer 
Taten ersucht, so genügt es, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 und des 
§ 33 Absatz 2 Satz 1 für mindestens eine 
der dem Ersuchen zugrunde liegenden Ta-
ten vorliegen. 

§ 44 § 96 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

(1) Die gerichtlichen Entscheidungen 
erläßt das Oberlandesgericht. § 13 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 gilt entsprechend. 

(1) Die gerichtlichen Entscheidungen 
erlässt das Oberlandesgericht. 
§ 58 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

(2) Örtlich zuständig ist (2) Örtlich zuständig ist 

1. im Fall der Durchlieferung auf dem Land- 
oder Seeweg das Oberlandesgericht, in 
dessen Bezirk der Verfolgte voraus-
sichtlich in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes überstellt werden wird, 

1. im Fall der Durchlieferung auf dem 
Land- oder Seeweg das Oberlandesge-
richt, in dessen Bezirk die verfolgte 
Person voraussichtlich in das Inland 
übergeben werden wird, 

2. im Fall der Durchlieferung auf dem Luft-
weg das Oberlandesgericht, in dessen 
Bezirk die erste Zwischenlandung statt-
finden soll. 

2. im Fall der Durchlieferung auf dem Luft-
weg das Oberlandesgericht, in dessen 
Bezirk voraussichtlich die erste Zwi-
schenlandung stattfinden soll. 

(3) Ist eine Zuständigkeit nach Ab-
satz 2 Nr. 2 nicht begründet, so ist das 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu-
ständig. 

(3) Soweit sich eine Zuständigkeit 
nach Absatz 2 auch bei Einholung von nach-
träglichen Auskünften des ersuchenden 
Staates nicht ermitteln lässt, ist das Ober-
landesgericht Frankfurt am Main zuständig. 
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§ 45 § 97 

Durchlieferungsverfahren Durchlieferungsverfahren 

(1) Erscheint die Durchlieferung zuläs-
sig, so wird der Verfolgte zu ihrer Sicherung 
in Haft gehalten. 

(1) Die verfolgte Person wird zu ihrer 
Sicherung in Haft gehalten, wenn die 
Durchlieferung nicht offensichtlich unzu-
lässig ist. 

(2) Die Haft wird durch schriftlichen 
Haftbefehl (Durchlieferungshaftbefehl) des 
Oberlandesgerichts angeordnet. § 17 Abs. 
2, § 30 Abs. 1 gelten entsprechend. 

(2) Die Haft wird durch schriftlichen 
Haftbefehl (Durchlieferungshaftbefehl) des 
Oberlandesgerichts angeordnet.§ 62 Ab-
satz 2 und § 80 Absatz 1 gelten entspre-
chend. 

(3) Die Durchlieferung darf nur bewilligt 
werden, wenn ein Durchlieferungshaftbefehl 
erlassen worden ist. 

(3) Die Durchlieferung darf nur bewil-
ligt werden, wenn ein Durchlieferungshaft-
befehl erlassen worden ist. 

(4) Der Durchlieferungshaftbefehl ist 
dem Verfolgten unverzüglich nach seinem 
Eintreffen im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes bekanntzugeben. Der Verfolgte er-
hält eine Abschrift. 

(4) Der Durchlieferungshaftbefehl ist 
der verfolgten Person unverzüglich nach 
ihrem Eintreffen im Inland bekanntzuge-
ben. Die verfolgte Person erhält eine Ab-
schrift des Durchlieferungshaftbefehls. 
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(5) Kann die Durchlieferung voraus-
sichtlich nicht bis zum Ablauf des auf die 
Überstellung folgenden Tages abgeschlos-
sen werden, so ist der Verfolgte unverzüg-
lich, spätestens am Tag nach seinem Ein-
treffen im Geltungsbereich dieses Geset-
zes, dem Richter des nächsten Amtsge-
richts vorzuführen. Der Richter beim Amts-
gericht vernimmt ihn über seine persönli-
chen Verhältnisse, insbesondere über seine 
Staatsangehörigkeit. Er weist ihn darauf hin, 
daß er sich in jeder Lage des Verfahrens ei-
nes Rechtsbeistands (§ 40) bedienen kann 
und daß es ihm freisteht, sich zu der ihm zur 
Last gelegten Tat zu äußern oder dazu nicht 
auszusagen. Sodann befragt er ihn, ob und 
gegebenenfalls aus welchen Gründen er 
Einwendungen gegen den Durchlieferungs-
haftbefehl oder gegen die Zulässigkeit der 
Durchlieferung erheben will. Erhebt der Ver-
folgte Einwendungen, die nicht offensicht-
lich unbegründet sind, oder hat der Richter 
beim Amtsgericht Bedenken gegen die Auf-
rechterhaltung der Haft oder gegen die Zu-
lässigkeit der Durchlieferung, so teilt er dies 
der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht unverzüglich und auf dem 
schnellsten Weg mit. Diese führt unverzüg-
lich die Entscheidung des Oberlandesge-
richts herbei. 

(5) Kann die Durchlieferung voraus-
sichtlich nicht bis zum Ablauf des auf die 
Übergabe folgenden Tages abgeschlossen 
werden, so ist die verfolgte Person unver-
züglich, spätestens jedoch am Tag nach ih-
rem Eintreffen im Inland, dem Richter des 
nächsten Amtsgerichts vorzuführen. Der 
Richter beim Amtsgericht vernimmt sie über 
ihre persönlichen Verhältnisse, insbeson-
dere über ihre Staatsangehörigkeit. Er weist 
sie darauf hin, dass sie sich in jeder Lage 
des Verfahrens eines Rechtsbeistands be-
dienen kann und dass es ihr freisteht, sich 
zu der ihr zur Last gelegten Tat zu äußern 
oder dazu nicht auszusagen. Sodann be-
fragt er sie, ob und gegebenenfalls aus wel-
chen Gründen sie Einwendungen gegen 
den Durchlieferungshaftbefehl oder gegen 
die Zulässigkeit der Durchlieferung erheben 
will. Erhebt die verfolgte Person Einwen-
dungen, die nicht offensichtlich unbegründet 
sind, oder hat der Richter beim Amtsgericht 
Bedenken gegen die Aufrechterhaltung der 
Haft oder gegen die Zulässigkeit der Durch-
lieferung, so teilt er dies der Generalstaats-
anwaltschaft unverzüglich und auf dem 
schnellsten Weg mit. Diese führt unverzüg-
lich die Entscheidung des Oberlandesge-
richts herbei. 

(6) Die §§ 24, 27, 33 Abs. 1, 2 und 4, § 
42 gelten entsprechend, ebenso § 26 Abs. 1 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Frist 
von zwei Monaten eine Frist von einem Mo-
nat tritt. § 40 gilt mit der Maßgabe entspre-
chend, dass ein Fall der notwendigen 
Rechtsbeistandschaft nur bei Vorliegen der 
Voraussetzungen nach dessen Absatz 3 
vorliegt. 

(6) Die 
§§ 74, 77, 83, 84 Absatz 1, 2 und § 92 gel-
ten entsprechend, ebenso § 76 Absatz 1 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der 
Frist von zwei Monaten eine Frist von einem 
Monat tritt.  

(7) Die bei einer Durchlieferung über-
nommenen Gegenstände können ohne be-
sonderes Ersuchen gleichzeitig mit der 
Überstellung des Verfolgten herausgege-
ben werden. 

(7) Die bei einer Durchlieferung über-
nommenen Gegenstände können ohne be-
sonderes Ersuchen gleichzeitig mit der 
Übergabe der verfolgten Person heraus-
gegeben werden. 
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§ 46 § 98 

Durchlieferung bei vorübergehender 
Auslieferung 

Durchlieferung bei vorübergehender 
Auslieferung 

(1) Ist die Durchlieferung bewilligt wor-
den, so kann der Verfolgte auf Ersuchen ei-
ner zuständigen Stelle des ersuchenden 
Staates zunächst zum Vollzug einer vo-
rübergehenden Auslieferung und einer 
nachfolgenden Rücklieferung durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes durchge-
liefert werden. 

(1) Ist die Durchlieferung bewilligt wor-
den, so kann die verfolgte Person auf Er-
suchen einer zuständigen Stelle des ersu-
chenden Staates zunächst zum Vollzug ei-
ner vorübergehenden Auslieferung und ei-
ner nachfolgenden Rücklieferung durch das 
Inland durchgeliefert werden. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 ist der Durch-
lieferungshaftbefehl auch auf die weiteren 
Überstellungsfälle zu erstrecken. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 ist der 
Durchlieferungshaftbefehl auch auf die wei-
teren Übergabefälle zu erstrecken. 

§ 47 § 99 

Unvorhergesehene Zwischenlandung 
bei Beförderung auf dem Luftweg 

Unvorhergesehene Zwischenlandung 
bei Beförderung auf dem Luftweg 

(1) Hat eine zuständige Stelle eines 
ausländischen Staates angekündigt, sie 
werde einen Ausländer zum Zweck der Aus-
lieferung auf dem Luftweg ohne Zwischen-
landung durch den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes befördern lassen, und mitgeteilt, 
daß die gemäß § 43 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 
Satz 2 erforderlichen Unterlagen vorliegen, 
so wird die Ankündigung im Fall einer unvor-
hergesehenen Zwischenlandung als Ersu-
chen um Durchlieferung behandelt. 

(1) Hat eine zuständige Stelle eines 
ausländischen Staates angekündigt, sie 
werde eine ausländische Person zum 
Zweck der Auslieferung auf dem Luftweg 
ohne Zwischenlandung durch das Inland 
befördern lassen, und mitgeteilt, dass die 
gemäß § 95 Absatz 3 erforderlichen Unter-
lagen vorliegen, so wird die Ankündigung im 
Fall einer unvorhergesehenen Zwischenlan-
dung als Ersuchen um Durchlieferung be-
handelt. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vor, so sind die Staatsanwalt-
schaft und die Beamten des Polizeidienstes 
zur vorläufigen Festnahme befugt. 

(2) Im Fall einer unvorhergesehenen 
Zwischenlandung und unter den übrigen 
Voraussetzungen des Absatzes 1 sind die 
Staatsanwaltschaft und die Beamten des 
Polizeidienstes zur vorläufigen Festnahme 
befugt. 
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(3) Der Verfolgte ist unverzüglich, spä-
testens am Tag nach der Festnahme, dem 
Richter des nächsten Amtsgerichts vorzu-
führen. Der Richter beim Amtsgericht ver-
nimmt ihn über seine persönlichen Verhält-
nisse, insbesondere über seine Staatsange-
hörigkeit. Er weist ihn darauf hin, daß er sich 
in jeder Lage des Verfahrens eines Rechts-
beistands (§ 40) bedienen kann und daß es 
ihm freisteht, sich zu der ihm zur Last geleg-
ten Tat zu äußern oder dazu nicht auszusa-
gen. Sodann befragt er ihn, ob und gegebe-
nenfalls aus welchen Gründen er Einwen-
dungen gegen die Durchlieferung oder da-
gegen erheben will, daß er festgehalten 
wird. 

(3) Die verfolgte Person ist unverzüg-
lich, spätestens jedoch am Tag nach der 
Festnahme, dem Richter des nächsten 
Amtsgerichts vorzuführen. Der Richter beim 
Amtsgericht vernimmt sie über ihre persön-
lichen Verhältnisse, insbesondere über ihre 
Staatsangehörigkeit. Er weist sie darauf hin, 
dass sie sich in jeder Lage des Verfahrens 
eines Rechtsbeistands bedienen kann und 
dass es ihr freisteht, sich zu der ihr zur Last 
gelegten Tat zu äußern oder dazu nicht aus-
zusagen. Sodann befragt er sie, ob und ge-
gebenenfalls aus welchen Gründen sie Ein-
wendungen gegen die Durchlieferung oder 
dagegen erheben will, dass sie festgehalten 
wird. 

(4) Ergibt sich bei der Vernehmung, daß 
der Vorgeführte nicht die in der Ankündi-
gung bezeichnete Person ist, so ordnet der 
Richter beim Amtsgericht seine Freilassung 
an. Andernfalls ordnet der Richter beim 
Amtsgericht an, daß der Verfolgte bis zur 
Entscheidung des Oberlandesgerichts fest-
zuhalten ist. § 21 Abs. 4 Satz 2, Abs. 7 gilt 
entsprechend. 

(4) Ist offensichtlich, dass die 
Durchlieferung unzulässig ist, so ordnet 
der Richter beim Amtsgericht die Freilas-
sung der verfolgten Person an. Andern-
falls ordnet der Richter beim Amtsgericht an, 
dass sie bis zur Entscheidung des Oberlan-
desgerichts festzuhalten ist. 
§ 71 Absatz 4 Satz 3 und Absatz 7 gilt ent-
sprechend. 

(5) Der Durchlieferungshaftbefehl kann 
schon vor Eingang der in § 43 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 aufgeführten Unterlagen erlassen wer-
den. Er ist dem Verfolgten unverzüglich be-
kanntzugeben. Der Verfolgte erhält eine Ab-
schrift. 

(5) Der Durchlieferungshaftbefehl 
kann schon vor Eingang der in 
§ 95 Absatz 3 Satz 1 aufgeführten Unterla-
gen erlassen werden. Er ist der verfolgten 
Person unverzüglich bekanntzugeben. Die 
verfolgte Person erhält eine Abschrift. 

(6) Der Durchlieferungshaftbefehl ist 
aufzuheben, wenn der Verfolgte seit dem 
Tag der vorläufigen Festnahme insgesamt 
45 Tage zum Zweck der Durchlieferung in 
Haft ist, ohne daß die Durchlieferungsunter-
lagen eingegangen sind. Hat ein außereuro-
päischer Staat die Beförderung gemäß Ab-
satz 1 angekündigt, so beträgt die Frist zwei 
Monate. 

(6) Der Durchlieferungshaftbefehl ist 
aufzuheben, wenn die verfolgte Person 
seit dem Tag der vorläufigen Festnahme 
insgesamt zwei Monate zum Zweck der 
Durchlieferung in Haft ist, ohne dass die 
Durchlieferungsunterlagen eingegangen 
sind. 
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(7) Nach dem Eingang der Unterlagen 
beantragt die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht die Vernehmung des 
Verfolgten durch den Richter des Amtsge-
richts, in dessen Bezirk sich der Verfolgte 
befindet. § 45 Abs. 5 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Sodann beantragt die Staatsan-
waltschaft bei dem Oberlandesgericht die 
Entscheidung des Oberlandesgerichts dar-
über, ob der Durchlieferungshaftbefehl auf-
rechtzuerhalten ist. 

(7) Nach dem Eingang der Unterlagen 
beantragt die Generalstaatsanwaltschaft 
die Vernehmung der verfolgten Person 
durch den Richter des Amtsgerichts, in des-
sen Bezirk sich die verfolgte Person befin-
det. § 97 Absatz 5 Satz 2, 3 und 4 gilt ent-
sprechend. Sodann beantragt die General-
staatsanwaltschaft die Entscheidung des 
Oberlandesgerichts darüber, ob der Durch-
lieferungshaftbefehl aufrechtzuerhalten ist. 

(8) Die Durchlieferung darf nur bewilligt 
werden, wenn das Oberlandesgericht den 
Durchlieferungshaftbefehl aufrechterhalten 
hat. 

(8) Die Durchlieferung darf nur bewil-
ligt werden, wenn das Oberlandesgericht 
den Durchlieferungshaftbefehl aufrecht-
erhalten hat. 

 Kapitel 4 

 Vollstreckungshilfe 

 A b s c h n i t t  1  

 V o l l s t r e c k u n g  a u s l ä n d i -
s c h e r  E r k e n n t n i s s e  i n  d e r  
B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h -

l a n d  

§ 48 § 100 

Grundsatz Grundsatz 

Rechtshilfe kann für ein Verfahren in ei-
ner strafrechtlichen Angelegenheit durch 
Vollstreckung einer im Ausland rechtskräftig 
verhängten Strafe oder sonstigen Sanktion 
geleistet werden. Der Vierte Teil dieses Ge-
setzes ist auch auf die Vollstreckung einer 
Anordnung der Einziehung anzuwenden, 
die ein nicht für strafrechtliche Angelegen-
heiten zuständiges Gericht eines ausländi-
schen Staates getroffen hat, sofern der An-
ordnung eine mit Strafe bedrohte Tat zu-
grunde liegt. 

Rechtshilfe kann für ein Verfahren in ei-
ner strafrechtlichen Angelegenheit durch 
Vollstreckung einer im Ausland rechtskräftig 
verhängten Strafe oder sonstigen Sanktion 
geleistet werden. Teil 2 Kapitel 4 ist auch 
auf die Vollstreckung einer Anordnung der 
Einziehung anzuwenden, die ein nicht für 
strafrechtliche Angelegenheiten zuständi-
ges Gericht eines ausländischen Staates 
getroffen hat, sofern der Anordnung eine mit 
Strafe bedrohte Tat zugrunde liegt. 



 - 128 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

§ 49 § 101 

Weitere Voraussetzungen der Zulässig-
keit 

Weitere Voraussetzungen der Zulässig-
keit 

(1) Die Vollstreckung ist nur zulässig, 
wenn 

(1) Eine im Ausland rechtskräftig 
verhängte Strafe oder sonstige Sanktion 
kann nur für vollstreckbar erklärt wer-
den, wenn 

1. ein vollständiges rechtskräftiges und 
vollstreckbares Erkenntnis vorliegt, 

1. ein vollständiges rechtskräftiges und 
vollstreckbares Erkenntnis vorliegt, 

2. das ausländische Erkenntnis in einem 
Verfahren ergangen ist, welches mit der 
Europäischen Konvention vom 4. No-
vember 1950 zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ein-
schließlich ihrer Zusatzprotokolle, so-
weit sie für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft getreten sind, im 
Einklang steht, 

2. das ausländische Erkenntnis in einem 
Verfahren ergangen ist, welches mit der 
Konvention vom 4. November 1950 
zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten einschließlich ihrer Zu-
satzprotokolle, soweit sie für die Bun-
desrepublik Deutschland in Kraft getre-
ten sind, im Einklang steht, 

3. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls nach sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
Tat, die dem ausländischen Erkenntnis 
zugrunde liegt, 

3. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls nach sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
Tat, die dem ausländischen Erkenntnis 
zugrunde liegt, 

a) eine Strafe, eine Maßregel der 
Besserung und Sicherung oder 
eine Geldbuße hätte verhängt wer-
den können oder 

a) eine Strafe, eine Maßregel der 
Besserung und Sicherung oder 
eine Geldbuße hätte verhängt wer-
den können oder 

b) in Fällen, in denen eine Anordnung 
der Einziehung vollstreckt werden 
soll, eine derartige Anordnung, 
hätte getroffen werden können, 

b) in Fällen, in denen eine Anordnung 
der Einziehung vollstreckt werden 
soll, eine derartige Anordnung, 
hätte getroffen werden können, 

4. keine Entscheidung der in § 9 Nummer 1 
genannten Art ergangen ist, es sei 
denn, in Fällen, in denen eine Anord-
nung der Einziehung vollstreckt werden 
soll, könnte eine solche Anordnung ent-
sprechend § 76a des Strafgesetzbuchs 
selbständig angeordnet werden, und 

4. keine Entscheidung der in 
§ 36 Absatz 1 genannten Art ergangen 
ist, es sei denn, in Fällen, in denen eine 
Anordnung der Einziehung vollstreckt 
werden soll, könnte eine solche Anord-
nung entsprechend § 76a des Strafge-
setzbuches selbständig angeordnet 
werden, und 



 - 129 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

5. die Vollstreckung nicht nach deutschem 
Recht verjährt ist oder bei sinngemäßer 
Umstellung des Sachverhalts verjährt 
wäre; ungeachtet dessen ist die Voll-
streckung einer Anordnung der Einzie-
hung zulässig, wenn 

5. die Vollstreckung nicht nach deutschem 
Recht verjährt ist oder bei sinngemäßer 
Umstellung des Sachverhalts verjährt 
wäre; ungeachtet dessen ist die Voll-
streckung einer Anordnung der Einzie-
hung zulässig, wenn 

a) für die der Anordnung zugrunde lie-
gende Tat deutsches Strafrecht 
nicht gilt oder 

a) für die der Anordnung zugrunde lie-
gende Tat deutsches Strafrecht 
nicht gilt oder 

b) eine solche Anordnung, gegebe-
nenfalls bei sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts, nach § 76a 
Absatz 2 Nummer 1 des Strafge-
setzbuches erfolgen könnte. 

b) eine solche Anordnung, gegebe-
nenfalls bei sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts, nach § 76a 
Absatz 2 des Strafgesetzbuches 
erfolgen könnte. 

(2) Ist in einem ausländischen Staat 
eine freiheitsentziehende Sanktion verhängt 
worden und hält die verurteilte Person sich 
dort auf, so ist die Vollstreckung ferner nur 
zulässig, wenn sich die verurteilte Person 
nach Belehrung zu Protokoll eines Richters 
des ausländischen Staates oder eines zur 
Beurkundung von Willenserklärungen er-
mächtigten deutschen Berufskonsularbe-
amten damit einverstanden erklärt hat. Das 
Einverständnis kann nicht widerrufen wer-
den. 

(2) Ist in einem ausländischen Staat 
eine freiheitsentziehende Sanktion verhängt 
worden und hält die verurteilte Person sich 
dort auf, so ist die Vollstreckung ferner nur 
zulässig, wenn sich die verurteilte Person 
nach Belehrung zu Protokoll eines Richters 
des ausländischen Staates oder eines zur 
Beurkundung von Willenserklärungen er-
mächtigten deutschen Berufskonsularbe-
amten damit einverstanden erklärt hat. Das 
Einverständnis kann nicht widerrufen wer-
den. 



 - 130 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

(3) Die Vollstreckung einer freiheitsent-
ziehenden Sanktion, die gegen eine Person 
mit deutscher Staatsangehörigkeit in einem 
ausländischen Staat verhängt worden ist, 
kann abweichend von Absatz 1 Nummer 2 
bis 5 unter Beachtung der Interessen der 
verurteilten Person ausnahmsweise für zu-
lässig erklärt werden, wenn die verurteilte 
Person dies beantragt hat. Der Antrag der 
verurteilten Person nach Satz 1 ist zu Proto-
koll eines Richters oder, wenn die verurteilte 
Person im Ausland festgehalten wird, zu 
Protokoll eines zur Beurkundung von Wil-
lenserklärungen ermächtigten deutschen 
Berufskonsularbeamten zu erklären. Der 
Antrag kann nicht zurückgenommen wer-
den. Die verurteilte Person ist zuvor über die 
Rechtsfolgen ihres Antrags und darüber zu 
belehren, dass dieser nicht zurückgenom-
men werden kann. Liegen die in Absatz 1 
Nummer 3 genannten Voraussetzungen 
nicht vor, so beträgt das Höchstmaß bei der 
Umwandlung der Sanktion nach § 54 Absatz 
1 zwei Jahre Freiheitsentzug. 

(3) Die Vollstreckung einer freiheits-
entziehenden Sanktion, die gegen eine Per-
son mit deutscher Staatsangehörigkeit in ei-
nem ausländischen Staat verhängt worden 
ist, kann abweichend von Absatz 1 Num-
mer 2 bis 5 unter Beachtung der Interessen 
der verurteilten Person ausnahmsweise für 
vollstreckbar erklärt werden, wenn die ver-
urteilte Person dies beantragt hat. Der An-
trag der verurteilten Person nach Satz 1 ist 
zu Protokoll eines Richters oder, wenn die 
verurteilte Person im Ausland festgehalten 
wird, zu Protokoll eines zur Beurkundung 
von Willenserklärungen ermächtigten deut-
schen Berufskonsularbeamten zu erklären. 
Der Antrag kann nicht zurückgenommen 
werden. Die verurteilte Person ist zuvor über 
die Rechtsfolgen ihres Antrags und darüber 
zu belehren, dass dieser nicht zurückge-
nommen werden kann. Liegen die in Ab-
satz 1 Nummer 3 genannten Voraussetzun-
gen nicht vor, so beträgt das Höchstmaß bei 
der Umwandlung der Sanktion nach 
§ 105 Absatz 1 zwei Jahre Freiheitsentzug. 

(4) Sieht das im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes geltende Recht Sanktionen, die 
der im ausländischen Staat verhängten 
Sanktion ihrer Art nach entsprechen, nicht 
vor, so ist die Vollstreckung nicht zulässig. 

(4) Sieht das im Inland geltende Recht 
Sanktionen, die der im ausländischen Staat 
verhängten Sanktion ihrer Art nach entspre-
chen, nicht vor, so ist die Vollstreckung nicht 
zulässig. 

(5) Soweit in der ausländischen Anord-
nung der Einziehung eine Entscheidung hin-
sichtlich der Rechte dritter Personen getrof-
fen wurde, so ist diese bindend, es sei denn, 

(5) Soweit in der ausländischen Anord-
nung der Einziehung eine Entscheidung hin-
sichtlich der Rechte dritter Personen ge-
troffen wurde, so ist diese bindend, es sei 
denn, 

a) dem Dritten wurde keine ausreichende 
Gelegenheit gegeben, seine Rechte 
geltend zu machen, oder 

1. der dritten Person wurde keine ausrei-
chende Gelegenheit gegeben, ihre 
Rechte geltend zu machen, 

b) die Entscheidung ist unvereinbar mit ei-
ner im Geltungsbereich dieses Geset-
zes getroffenen zivilrechtlichen Ent-
scheidung in derselben Sache, oder 

2. die Entscheidung ist unvereinbar mit ei-
ner im Inland getroffenen zivilrechtli-
chen Entscheidung in derselben Sache 
oder 

c) die Entscheidung bezieht sich auf Rechte 
Dritter an einem im Bundesgebiet bele-
genen Grundstück oder Grundstücks-
recht; zu den Rechten Dritter gehören 
auch Vormerkungen. 

3. die Entscheidung bezieht sich auf 
Rechte dritter Personen an einem im 
Bundesgebiet belegenen Grundstück 
oder Grundstücksrecht; zu den Rechten 
dritter Personen gehören auch Vor-
merkungen. 
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(6) Der Entzug oder die Aussetzung ei-
nes Rechts, ein Verbot sowie der Verlust ei-
ner Fähigkeit werden auf den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes erstreckt, wenn eine 
nach Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes 
durch Gesetz gebilligte völkerrechtliche Ver-
einbarung dies vorsieht. 

(6) Der Entzug oder die Aussetzung ei-
nes Rechts, ein Verbot sowie der Verlust ei-
ner Fähigkeit werden auf das Inland er-
streckt, wenn eine nach Artikel 59 Absatz 2 
des Grundgesetzes durch Gesetz gebilligte 
völkerrechtliche Vereinbarung dies vorsieht. 

§ 50 § 102 

Sachliche Zuständigkeit Sachliche Zuständigkeit 

Über die Vollstreckbarkeit eines auslän-
dischen Erkenntnisses entscheidet das 
Landgericht. Die Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht bereitet die Entscheidung 
vor. 

Über die Vollstreckbarkeit eines auslän-
dischen Erkenntnisses entscheidet das 
Landgericht. Die Staatsanwaltschaft berei-
tet die Entscheidung vor. 

§ 51 § 103 

Örtliche Zuständigkeit Örtliche Zuständigkeit 

(1) Die örtliche Zuständigkeit für die 
Entscheidung über die Vollstreckbarkeit ei-
nes ausländischen Erkenntnisses richtet 
sich nach dem Wohnsitz der verurteilten 
Person. 

(1) Die örtliche Zuständigkeit für die 
Entscheidung über die Vollstreckbarkeit ei-
nes ausländischen Erkenntnisses richtet 
sich nach dem Wohnsitz der verurteilten 
Person. 

(2) Hat die verurteilte Person keinen 
Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Geset-
zes, so richtet sich die Zuständigkeit… 

(2) Hat die verurteilte Person keinen 
Wohnsitz im Inland, so richtet sich die Zu-
ständigkeit in folgender Reihenfolge  

…nach ihrem gewöhnlichen Aufenthalt, o-
der, wenn ein solcher nicht bekannt 
ist… 

1. nach ihrem gewöhnlichen Aufenthalt, 

…nach ihrem letzten Wohnsitz, sonst… 2. nach ihrem letzten Wohnsitz, wenn ein 
gewöhnlicher Aufenthalt nicht be-
kannt ist,  

…nach dem Ort, wo sie ergriffen oder, falls 
eine Ergreifung nicht erfolgt, zuerst er-
mittelt wird. … 

3. nach dem Ort, wo sie ergriffen oder, 
falls eine Ergreifung nicht erfolgt, zuerst 
ermittelt wird.  
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…Für den Fall der ausschließlichen Vollstre-
ckung einer Anordnung der Einziehung oder 
einer Geldstrafe oder einer Geldbuße ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Ge-
genstand belegen ist, auf den sich die Ein-
ziehung bezieht, oder, wenn sich die Einzie-
hung nicht auf einen bestimmten Gegen-
stand bezieht und bei der Vollstreckung von 
Geldstrafen und Geldbußen, das Gericht, in 
dessen Bezirk sich Vermögen der verurteil-
ten Person befindet. Befindet sich Vermö-
gen der verurteilten Person in den Bezirken 
verschiedener Landgerichte, so richtet sich 
die Zuständigkeit danach, welches Landge-
richt oder, solange noch kein Landgericht 
befaßt ist, welche Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht zuerst mit der Sache be-
faßt wurde. 

Für den Fall der ausschließlichen Vollstre-
ckung einer Anordnung der Einziehung oder 
einer Geldstrafe oder einer Geldbuße ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Ge-
genstand belegen ist, auf den sich die Ein-
ziehung bezieht, oder, wenn sich die Einzie-
hung nicht auf einen bestimmten Gegen-
stand bezieht und bei der Vollstreckung von 
Geldstrafen und Geldbußen das Gericht, in 
dessen Bezirk sich Vermögen der verurteil-
ten Person befindet. Befindet sich Vermö-
gen der verurteilten Person in den Bezirken 
verschiedener Landgerichte, so richtet sich 
die Zuständigkeit danach, welches Landge-
richt oder, solange noch kein Landgericht 
befasst ist, welche Staatsanwaltschaft zu-
erst mit der Sache befasst wurde. 

§ 52 § 104 

Vorbereitung der Entscheidung Vorbereitung der Entscheidung 

(1) Reichen die übermittelten Unterla-
gen zur Beurteilung der Zulässigkeit der 
Vollstreckung nicht aus, so entscheidet das 
Gericht erst, wenn dem ausländischen Staat 
Gelegenheit gegeben worden ist, ergän-
zende Unterlagen beizubringen. 

(1) Reichen die übermittelten Unterla-
gen zur Beurteilung der Zulässigkeit der 
Vollstreckung nicht aus, so entscheidet das 
Gericht erst, wenn dem ausländischen Staat 
Gelegenheit gegeben worden ist, ergän-
zende Unterlagen beizubringen. 

(2) § 30 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 
und 4, Abs. 3, § 31 Abs. 1 und 4 gelten 
entsprechend. Befindet sich die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, so gelten auch § 30 Abs. 2 Satz 
1, § 31 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

(2) § 80 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 S
atz 2 und 4, Absatz 3, 4 und § 81 Absatz 
1 und 4 gelten entsprechend. Befindet sich 
die verurteilte Person im Inland, so gelten 
auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 und § 81 Absatz 2 u
nd 3 entsprechend. 

(3) Die verurteilte Person sowie Dritte, 
die im Falle der Vollstreckung von ausländi-
schen Anordnungen der Einziehung den 
Umständen des Falles nach Rechte an dem 
Gegenstand geltend machen könnten, müs-
sen vor der Entscheidung Gelegenheit er-
halten, sich zu äußern. 

(3) Die verurteilte Person sowie dritte 
Personen, die im Falle der Vollstreckung 
von ausländischen Anordnungen der Ein-
ziehung den Umständen des Falles nach 
Rechte an dem Gegenstand geltend ma-
chen könnten, müssen vor der Entschei-
dung Gelegenheit erhalten, sich zu äußern. 
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§ 54 § 105 

Umwandlung der ausländischen Sank-
tion 

Umwandlung der ausländischen Sank-
tion 

(1) Soweit die Vollstreckung des aus-
ländischen Erkenntnisses zulässig ist, wird 
es für vollstreckbar erklärt. Zugleich ist die 
insoweit verhängte Sanktion in die ihr im 
deutschen Recht am meisten entspre-
chende Sanktion umzuwandeln. Für die 
Höhe der festzusetzenden Sanktion ist das 
ausländische Erkenntnis maßgebend; sie 
darf jedoch das Höchstmaß der im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes für die Tat 
angedrohten Sanktion nicht überschreiten. 
An die Stelle dieses Höchstmaßes tritt ein 
Höchstmaß von zwei Jahren Freiheitsent-
zug, wenn die Tat im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes 

(1) Soweit die Vollstreckung des aus-
ländischen Erkenntnisses zulässig ist, wird 
es für vollstreckbar erklärt. Zugleich ist die 
insoweit verhängte Sanktion in die Sanktion 
im deutschen Recht umzuwandeln, die ihr 
am meisten entspricht. Für die Höhe der 
festzusetzenden Sanktion ist das ausländi-
sche Erkenntnis maßgebend; sie darf je-
doch das Höchstmaß der im Inland für die 
Tat angedrohten Sanktion nicht überschrei-
ten. An die Stelle dieses Höchstmaßes tritt 
ein Höchstmaß von zwei Jahren Freiheits-
entzug, wenn die Tat im Inland 

1. im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bedroht ist oder 

1. im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bedroht ist oder 

2. als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bedroht ist, die ausländische Sanktion 
jedoch nach Satz 2 in eine freiheitsent-
ziehende Sanktion umzuwandeln ist. 

2. als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bedroht ist, die ausländische Sanktion 
jedoch nach Satz 2 in eine freiheitsent-
ziehende Sanktion umzuwandeln ist. 

(2) Bei der Umwandlung einer Geld-
strafe oder einer Geldbuße wird der in aus-
ländischer Währung berechnete Geldbetrag 
nach dem im Zeitpunkt des ausländischen 
Erkenntnisses maßgeblichen Kurswert in 
Euro umgerechnet. 

(2) Bei der Umwandlung einer Geld-
strafe oder einer Geldbuße wird der in aus-
ländischer Währung berechnete Geldbetrag 
nach dem im Zeitpunkt des ausländischen 
Erkenntnisses maßgeblichen Kurswert in 
Euro umgerechnet. 

(2a) Soweit eine Anordnung der Einzie-
hung, die einen bestimmten Gegenstand 
betrifft, umzuwandeln ist, bezieht sich die 
Erklärung der Vollstreckbarkeit auf diesen 
Gegenstand. Statt auf den bestimmten Ge-
genstand kann sich die Erklärung der Voll-
streckbarkeit auch auf einen dem Wert des 
Gegenstandes entsprechenden Geldbetrag 
beziehen, wenn 

(3) Soweit eine Anordnung der Einzie-
hung, die einen bestimmten Gegenstand 
betrifft, umzuwandeln ist, bezieht sich die 
Erklärung der Vollstreckbarkeit auf diesen 
Gegenstand. Statt auf den bestimmten Ge-
genstand kann sich die Erklärung der Voll-
streckbarkeit auch auf einen dem Wert des 
Gegenstandes entsprechenden Geldbetrag 
beziehen, wenn 

1. der ausländische Staat darum ersucht 
hat und 

1. der ausländische Staat darum ersucht 
hat und 

2. die Voraussetzungen des § 76 des 
Strafgesetzbuches in entsprechender 
Anwendung vorliegen. 

2. die Voraussetzungen des § 76 des 
Strafgesetzbuches in entsprechender 
Anwendung vorliegen. 
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Ist die Anordnung der Einziehung dem Wert 
nach bestimmt, ist Absatz 2 entsprechend 
anzuwenden. 

Ist die Anordnung der Einziehung dem Wert 
nach bestimmt, so ist Absatz 2 entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Bei der Umwandlung einer gegen ei-
nen Jugendlichen oder einen Heranwach-
senden verhängten Sanktion gelten die Vor-
schriften des Jugendgerichtsgesetzes ent-
sprechend. 

(4) Bei der Umwandlung einer gegen 
einen Jugendlichen oder einen Heranwach-
senden im Sinne des Jugendgerichtsgeset-
zes verhängten Sanktion gelten die Vor-
schriften des Jugendgerichtsgesetzes ent-
sprechend. 

(4) Auf die festzusetzende Sanktion 
sind der Teil der Sanktion, der in einem aus-
ländischen Staat gegen die verurteilte Per-
son wegen der Tat bereits vollstreckt wor-
den ist, sowie nach § 58 erlittene Haft anzu-
rechnen. Ist die Anrechnung bei der Ent-
scheidung über die Vollstreckbarkeit unter-
blieben oder treten danach die Vorausset-
zungen für die Anrechnung ein, so ist die 
Entscheidung zu ergänzen. 

(5) Auf die festzusetzende Sanktion 
sind der Teil der Sanktion, der in einem aus-
ländischen Staat gegen die verurteilte Per-
son wegen der Tat bereits vollstreckt wor-
den ist, sowie nach § 128 erlittene Haft an-
zurechnen. Ist die Anrechnung bei der Ent-
scheidung über die Vollstreckbarkeit unter-
blieben oder treten danach die Vorausset-
zungen für die Anrechnung ein, so ist die 
Entscheidung zu ergänzen. 

§ 54a § 106 

Vollstreckung langer freiheitsentziehen-
der Sanktionen 

Vollstreckung langer freiheitsentziehen-
der Sanktionen 

(1) Hat der Urteilsstaat die Bedingung 
gestellt, dass ab der Überstellung einer Per-
son mit deutscher Staatsangehörigkeit die 
freiheitsentziehende Sanktion noch für ei-
nen bestimmten Zeitraum in der Bundesre-
publik Deutschland vollstreckt wird, kann 
das Gericht unter Beachtung der Interessen 
der verurteilten Person ausnahmsweise 

(1) Hat der Urteilsstaat die Bedingung 
gestellt, dass ab der Übergabe einer Per-
son mit deutscher Staatsangehörigkeit die 
freiheitsentziehende Sanktion noch für ei-
nen bestimmten Zeitraum in der Bundesre-
publik Deutschland vollstreckt wird, so kann 
das Gericht unter Beachtung der Interessen 
der verurteilten Person ausnahmsweise 

1. abweichend von § 54 Absatz 1 Satz 3 
auch eine Sanktion festsetzen, die das 
Höchstmaß der im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes für die Tat angedrohten 
Sanktion überschreitet, und 

1. abweichend von 
§ 105 Absatz 1 Satz 3 auch eine Sank-
tion festsetzen, die das Höchstmaß der 
im Inland für die Tat angedrohten Sank-
tion überschreitet, und 

2. die Vollstreckung des Restes der in der 
Bundesrepublik Deutschland vollstreck-
baren Freiheitsstrafe gemäß § 57 Ab-
satz 2 nur nach Zustimmung des Ur-
teilsstaates zur Bewährung aussetzen. 

2. die Vollstreckung des Restes der in der 
Bundesrepublik Deutschland vollstreck-
baren Freiheitsstrafe gemäß 
§ 111 Absatz 2 nur nach Zustimmung 
des Urteilsstaates zur Bewährung aus-
setzen. 
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(2) Eine Entscheidung des Gerichts 
nach Absatz 1 kann nur ergehen, wenn die 
verurteilte Person dies beantragt hat. Der 
Antrag der verurteilten Person nach Satz 1 
ist zu Protokoll eines Richters oder, wenn 
die verurteilte Person im Ausland festgehal-
ten wird, zu Protokoll eines zur Beurkun-
dung von Willenserklärungen ermächtigten 
deutschen Berufskonsularbeamten zu er-
klären. Der Antrag kann nicht zurückgenom-
men werden. Die verurteilte Person ist zuvor 
über die Rechtsfolgen ihres Antrags und 
darüber zu belehren, dass dieser nicht zu-
rückgenommen werden kann. 

(2) Eine Entscheidung des Gerichts 
nach Absatz 1 kann nur ergehen, wenn die 
verurteilte Person diese beantragt hat. Der 
Antrag der verurteilten Person nach Satz 1 
ist zu Protokoll eines Richters oder, wenn 
die verurteilte Person im Ausland festgehal-
ten wird, zu Protokoll eines zur Beurkun-
dung von Willenserklärungen ermächtigten 
deutschen Berufskonsularbeamten zu er-
klären. Der Antrag kann nicht zurückgenom-
men werden. Die verurteilte Person ist zuvor 
über die Rechtsfolgen ihres Antrags und 
darüber zu belehren, dass dieser nicht zu-
rückgenommen werden kann. 

(3) Hat der Urteilsstaat nach einer Ent-
scheidung des Gerichts gemäß § 54 Absatz 
1 oder § 54a Absatz 1 die Bedingung ge-
stellt, dass ab der Überstellung die freiheits-
entziehende Sanktion noch für einen be-
stimmten Zeitraum in der Bundesrepublik 
Deutschland vollstreckt wird, so trifft das 
Gericht von Amts wegen, auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft oder auf Antrag der ver-
urteilten Person erneut eine Entscheidung 
gemäß Absatz 1. 

(3) Hat der Urteilsstaat nach einer Ent-
scheidung des Gerichts gemäß Absatz 1 o-
der nach § 105 Absatz 1 die Bedingung 
gestellt, dass ab der Übergabe die freiheits-
entziehende Sanktion noch für einen be-
stimmten Zeitraum in der Bundesrepublik 
Deutschland vollstreckt wird, so trifft das 
Gericht von Amts wegen, auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft oder auf Antrag der ver-
urteilten Person erneut eine Entscheidung 
gemäß Absatz 1. 

§ 55 § 107 

Entscheidung über die Vollstreckbarkeit Entscheidung über die Vollstreckbarkeit 

(1) Über die Vollstreckbarkeit ent-
scheidet das Landgericht durch Beschluß. 
Soweit das ausländische Erkenntnis für voll-
streckbar erklärt wird, sind das Erkenntnis 
sowie Art und Höhe der zu vollstreckenden 
Sanktion in der Entscheidungsformel anzu-
geben. 

(1) Über die Vollstreckbarkeit ent-
scheidet das Landgericht durch Beschluss. 
Soweit das ausländische Erkenntnis für voll-
streckbar erklärt wird, sind das Erkenntnis 
sowie Art und Höhe der zu vollstreckenden 
Sanktion in der Entscheidungsformel anzu-
geben. 

(2) Gegen den Beschluß des Landge-
richts können die Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht, die verurteilte Person und 
Dritte, die für den Fall der Vollstreckung von 
ausländischen Anordnungen der Einzie-
hung Rechte an einem Gegenstand geltend 
gemacht haben, sofortige Beschwerde ein-
legen. Für das weitere Verfahren gilt § 42 
entsprechend. 

(2) Gegen den Beschluss des Landge-
richts können die Staatsanwaltschaft, die 
verurteilte Person und dritte Personen, die 
für den Fall der Vollstreckung von ausländi-
schen Anordnungen der Einziehung Rechte 
an einem Gegenstand geltend gemacht ha-
ben, sofortige Beschwerde einlegen. Für 
das weitere Verfahren gilt § 92 entspre-
chend. 
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(3) Die rechtskräftigen Entscheidungen 
des Gerichts sind dem Bundeszentralregis-
ter durch Übersendung einer Ausfertigung 
mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit die in dem 
ausländischen Erkenntnis verhängte Sank-
tion in eine Geldbuße umgewandelt worden 
ist oder die rechtskräftige Entscheidung 
ausschließlich eine Anordnung der Einzie-
hung zum Gegenstand hatte. Ist das auslän-
dische Erkenntnis im Bundeszentralregister 
einzutragen, so ist die Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit bei der Eintragung zu 
vermerken. Die §§ 12 bis 16 des Bundes-
zentralregistergesetzes gelten entspre-
chend. 

(3) Die rechtskräftigen Entscheidun-
gen des Gerichts sind dem Bundeszentral-
register unverzüglich durch Übersendung 
einer beglaubigten Abschrift mitzuteilen. 
Dies gilt nicht, soweit die in dem ausländi-
schen Erkenntnis verhängte Sanktion in 
eine Geldbuße umgewandelt worden ist o-
der die rechtskräftige Entscheidung aus-
schließlich eine Anordnung der Einziehung 
zum Gegenstand hatte. Ist das ausländi-
sche Erkenntnis im Bundeszentralregister 
einzutragen, so ist die Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit bei der Eintragung zu 
vermerken. Die §§ 12 bis 16 des Bundes-
zentralregistergesetzes gelten entspre-
chend. 

§ 56 § 108 

Bewilligung der Rechtshilfe Bewilligung der Rechtshilfe 

(1) Die Rechtshilfe darf nur bewilligt 
werden, wenn das ausländische Erkenntnis 
für vollstreckbar erklärt worden ist. 

(1) Die Rechtshilfe darf nur bewilligt 
werden, wenn das ausländische Erkenntnis 
für vollstreckbar erklärt worden ist. 

(2) Die Entscheidung über die Bewilli-
gung der Rechtshilfe ist dem Bundeszentral-
register mitzuteilen. § 55 Abs. 3 Satz 2 bis 4 
gilt entsprechend. 

(2) Die Entscheidung über die Bewilli-
gung der Rechtshilfe ist dem Bundeszentral-
register mitzuteilen. 
§ 107 Absatz 3 Satz 2, 3 und 4 gilt ent-
sprechend. 

(3) Wird die Vollstreckung einer Geld- 
oder Freiheitsstrafe bewilligt, darf die Tat 
nach deutschem Recht nicht mehr verfolgt 
werden. 

(3) Wird die Vollstreckung einer Geld- 
oder Freiheitsstrafe bewilligt, darf die Tat 
nach deutschem Recht nicht mehr verfolgt 
werden. 

(4) Die Bewilligung der Vollstreckung 
einer Anordnung der Einziehung steht der 
rechtskräftigen Anordnung und Entschei-
dung im Sinne der §§ 73 und 74 des Straf-
gesetzbuches gleich. § 433 der Strafpro-
zessordnung gilt entsprechend. 

(4) Die Bewilligung der Vollstreckung 
einer Anordnung der Einziehung steht der 
rechtskräftigen Anordnung und Entschei-
dung im Sinne der §§ 73 und 74 des Straf-
gesetzbuches gleich. § 433 der Strafpro-
zessordnung gilt entsprechend. 
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§ 56a § 109 

Entschädigung der verletzten Person Entschädigung der verletzten Person 

(1) Wurde aus einer ausländischen An-
ordnung der Einziehung von Taterträgen im 
Inland in Vermögenswerte der verurteilten 
Person vollstreckt, wird die durch die der 
ausländischen Anordnung zugrunde lie-
gende Straftat verletzte Person auf Antrag 
aus der Staatskasse entschädigt, wenn 

(1) Wurde aus einer ausländischen 
Anordnung der Einziehung von Taterträgen 
im Inland in Vermögenswerte der verurteil-
ten Person vollstreckt, so wird die durch die 
der ausländischen Anordnung zugrunde lie-
gende Straftat verletzte Person auf Antrag 
aus der Staatskasse entschädigt, soweit 

1. ein deutsches oder ausländisches Gericht 
gegen die verurteilte Person eine 
rechtskräftige Entscheidung über den 
Anspruch auf Schadenersatz erlassen 
hat oder sich diese durch einen Voll-
streckungstitel gegenüber der verletz-
ten Person zur Zahlung verpflichtet hat, 

1. ein deutsches oder ausländisches Ge-
richt gegen die verurteilte Person eine 
rechtskräftige Entscheidung über den 
Anspruch auf Schadenersatz erlassen 
hat oder sich diese durch einen Voll-
streckungstitel gegenüber der verletz-
ten Person zur Zahlung verpflichtet hat, 

2. der Titel im Inland vollstreckbar ist, 2. der Vollstreckungstitel nach Num-
mer 1 im Inland vollstreckbar ist, 

3. die verletzte Person glaubhaft macht, 
dass der Vollstreckungstitel den Scha-
denersatz aus der der Anordnung der 
Einziehung von Taterträgen zugrunde 
liegenden Straftat umfasst und 

3. die verletzte Person glaubhaft macht, 
dass der Vollstreckungstitel nach Num-
mer 1 den Schadenersatz aus der der 
Anordnung der Einziehung von Tater-
trägen zugrunde liegenden Straftat um-
fasst und 

4. die verletzte Person glaubhaft macht, 
dass sie durch die Vollstreckung aus 
dem Titel ihre Befriedigung nicht voll-
ständig erlangen könne. 

4. die verletzte Person glaubhaft macht, 
dass sie durch die Vollstreckung aus 
dem Vollstreckungstitel nach Num-
mer 1 ihre Befriedigung nicht vollstän-
dig erlangen könne. 

Die Entschädigung ist gegen Abtretung des 
Anspruchs auf Schadenersatz in entspre-
chender Höhe zu leisten. 

Die Entschädigung ist gegen Abtretung des 
Anspruchs auf Schadenersatz in entspre-
chender Höhe zu leisten. 

(2) Eine Entschädigung wird nicht ge-
währt, wenn die Rechte der verletzten Per-
son gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 des Straf-
gesetzbuches fortbestehen. 

(2) Eine Entschädigung wird nicht ge-
währt, wenn die Rechte der verletzten Per-
son gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 des Straf-
gesetzbuches fortbestehen. 
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(3) Der Umfang der Entschädigung ist 
durch den der deutschen Staatskasse ver-
bleibenden Erlös des aus der Anordnung 
der Einziehung von Taterträgen im Inland 
vollstreckten Vermögenswertes begrenzt. 
Haben mehrere Verletzte einen Antrag ge-
mäß Absatz 1 gestellt, so bestimmt sich de-
ren Entschädigung nach der Reihenfolge ih-
rer Anträge. Gehen mehrere Anträge am 
gleichen Tag ein und reicht der Erlös nicht 
zur Entschädigung dieser Personen aus, 
sind sie anteilig nach der Höhe ihrer Scha-
denersatzansprüche zu entschädigen. 

(3) Der Umfang der Entschädigung ist 
durch den der deutschen Staatskasse ver-
bleibenden Erlös des aus der Anordnung 
der Einziehung von Taterträgen im Inland 
vollstreckten Vermögenswertes begrenzt. 
Haben mehrere Verletzte einen Antrag ge-
mäß Absatz 1 gestellt, so bestimmt sich de-
ren Entschädigung nach der Reihenfolge ih-
rer Anträge. Gehen mehrere Anträge am 
gleichen Tag ein und reicht der Erlös nicht 
zur Entschädigung dieser Personen aus, so 
sind sie anteilig nach der Höhe ihrer Scha-
denersatzansprüche zu entschädigen. 

(4) Der Antrag ist an die zuständige 
Vollstreckungsbehörde zu richten. Er kann 
abgelehnt werden, wenn sechs Monate 
nach Beendigung der Vollstreckung in den 
Vermögenswert, aus dem die Entschädi-
gung geleistet werden könnte, vergangen 
sind. Die Vollstreckungsbehörde kann an-
gemessene Fristen setzen, binnen deren 
die verletzte Person erforderliche Unterla-
gen beizubringen hat. 

(4) Der Antrag ist an die zuständige 
Vollstreckungsbehörde zu richten. Er kann 
abgelehnt werden, wenn sechs Monate 
nach Beendigung der Vollstreckung in den 
Vermögenswert, aus dem die Entschädi-
gung geleistet werden könnte, vergangen 
sind. Die Vollstreckungsbehörde kann an-
gemessene Fristen setzen, binnen deren 
die verletzte Person erforderliche Unterla-
gen beizubringen hat. 

(5) Gegen die Entscheidung der Voll-
streckungsbehörde ist der Rechtsweg zu 
den Zivilgerichten eröffnet. 

(5) Gegen die Entscheidung der Voll-
streckungsbehörde ist der Rechtsweg zu 
den Zivilgerichten eröffnet. 

§ 56b § 110 

Vereinbarung über die Verwertung, Her-
ausgabe und Aufteilung des abge-

schöpften Vermögens 

Vereinbarung über Verwertung, Heraus-
gabe und Aufteilung des abgeschöpften 

Vermögens 

(1) Die für die Bewilligung zuständige 
Behörde kann mit der zuständigen Behörde 
des ausländischen Staates für den Einzelfall 
eine Vereinbarung über die Verwertung, 
Herausgabe und Aufteilung der aus der Voll-
streckung einer Anordnung der Einziehung 
stammenden Vermögenswerte treffen, so-
weit die Gegenseitigkeit zugesichert ist. 

(1) Die für die Bewilligung zuständige 
Behörde kann mit der zuständigen Behörde 
des ausländischen Staates für den Einzelfall 
eine Vereinbarung über Verwertung, Her-
ausgabe und Aufteilung der aus der Voll-
streckung einer Anordnung der Einziehung 
stammenden Vermögenswerte treffen, so-
weit die Gegenseitigkeit zugesichert ist. 

(2) Vereinbarungen, die sich auf natio-
nales Kulturgut nach § 6 Absatz 1 Nummer 
1 des Kulturgutschutzgesetzes vom 31. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1914) beziehen, bedürfen 
der Einwilligung der für Kultur und Medien 
zuständigen obersten Bundesbehörde. 

(2) Vereinbarungen, die sich auf natio-
nales Kulturgut nach § 6 Absatz 1 Num-
mer 1 des Kulturgutschutzgesetzes bezie-
hen, bedürfen der Einwilligung der für Kultur 
und Medien zuständigen obersten Bundes-
behörde. 
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§ 57 § 111 

Vollstreckung Vollstreckung 

(1) Nach Bewilligung der Rechtshilfe 
führt die nach § 50 Satz 2 zuständige 
Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbe-
hörde die Vollstreckung durch, soweit der 
ausländische Staat mit der Vollstreckung 
einverstanden ist. Die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung einer Sanktion, die in eine 
nach dem Jugendgerichtsgesetz zulässige 
Sanktion umgewandelt worden ist, richtet 
sich nach den Bestimmungen des Jugend-
gerichtsgesetzes. 

(1) Nach Bewilligung der Rechtshilfe 
führt die nach § 102 Satz 2 zuständige 
Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbe-
hörde die Vollstreckung durch, soweit der 
ausländische Staat mit der Vollstreckung 
einverstanden ist. Die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung einer Sanktion, die in eine 
nach dem Jugendgerichtsgesetz zulässige 
Sanktion umgewandelt worden ist, richtet 
sich nach den Bestimmungen des Jugend-
gerichtsgesetzes. 

(2) Die Vollstreckung des Restes einer 
freiheitsentziehenden Sanktion kann zur 
Bewährung ausgesetzt werden. Die Vor-
schriften des Strafgesetzbuches gelten ent-
sprechend. Würde bei zeitiger Freiheits-
strafe der Zeitraum, nach dem zwei Drittel 
der Strafe verbüßt sind, mehr als 15 Jahre 
betragen, findet zusätzlich § 57a des Straf-
gesetzbuchs mit Ausnahme von Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 entsprechend Anwen-
dung. 

(2) Die Vollstreckung des Restes einer 
freiheitsentziehenden Sanktion kann zur 
Bewährung ausgesetzt werden. Die Vor-
schriften des Strafgesetzbuches und des 
Jugendgerichtsgesetzes gelten entspre-
chend. Würde bei zeitiger Freiheitsstrafe der 
Zeitraum, nach dem zwei Drittel der Strafe 
verbüßt sind, mehr als 15 Jahre betragen, 
ist zusätzlich § 57a des Strafgesetzbu-
ches mit Ausnahme von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 
und die nachträglichen Entscheidungen, die 
sich auf eine Strafaussetzung zur Bewäh-
rung beziehen, trifft das nach § 462a Abs. 1 
Satz 1 und 2 der Strafprozeßordnung zu-
ständige Gericht oder, falls eine Zuständig-
keit nach dieser Vorschrift nicht begründet 
ist, das für die Entscheidung nach § 50 zu-
ständige Gericht. 

(3) Die Entscheidung nach Absatz 2 
und die nachträglichen Entscheidungen, die 
sich auf eine Strafaussetzung zur Bewäh-
rung beziehen, trifft das nach § 462a Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung oder nach § 82 Absatz 1 des Ju-
gendgerichtsgesetzes zuständige Gericht 
oder, falls eine Zuständigkeit nach dieser 
Vorschrift nicht begründet ist, das für die 
Entscheidung nach § 102 zuständige Ge-
richt. 

(4) Die Vollstreckung der umgewandel-
ten Sanktion richtet sich nach den Vorschrif-
ten, die auf eine entsprechende in der Bun-
desrepublik Deutschland verhängte Sank-
tion anwendbar wären. 

(4) Die Vollstreckung der umgewan-
delten Sanktion richtet sich nach den Vor-
schriften, die auf eine entsprechende, in der 
Bundesrepublik Deutschland verhängte 
Sanktion anwendbar wären. 
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(5) Die Vollstreckung eines Geldbetra-
ges ist einzustellen oder zu beschränken, 
wenn die verurteilte Person eine Urkunde 
vorlegt, aus der sich ergibt, dass der Geld-
betrag in einem anderen Staat vollstreckt 
wurde oder dies der Vollstreckungsbehörde 
auf andere Weise bekannt wird. 

(5) Die Vollstreckung eines Geldbetra-
ges ist einzustellen oder zu beschränken, 
wenn die verurteilte Person eine Urkunde 
vorlegt, aus der sich ergibt, dass der Geld-
betrag in einem anderen Staat vollstreckt 
wurde oder dies der Vollstreckungsbehörde 
auf andere Weise bekannt wird. 

(6) Von der Vollstreckung ist abzuse-
hen, wenn eine zuständige Stelle des aus-
ländischen Staates mitteilt, daß die Voraus-
setzungen für die Vollstreckung entfallen 
sind. 

(6) Von der Vollstreckung ist abzuse-
hen, wenn eine zuständige Stelle des aus-
ländischen Staates mitteilt, dass die Voraus-
setzungen für die Vollstreckung entfallen 
sind. 

(7) Wurde eine ausländische Anord-
nung der Einziehung von Taterträgen voll-
streckt und ergeben sich aus ihr Anhalts-
punkte dafür, dass eine namentlich be-
kannte Person gegen die verurteilte Person 
aus der der Anordnung zugrunde liegenden 
Tat einen Schadenersatzanspruch haben 
könnte, so ist diese durch die Vollstre-
ckungsbehörde unverzüglich durch einfa-
chen Brief an die letzte bekannte Anschrift 
über die Rechte nach § 56a zu belehren. 
Davon kann abgesehen werden, wenn die 
in § 56a Absatz 4 Satz 2 genannte Frist ver-
strichen ist. 

(7) Wurde eine ausländische Anord-
nung der Einziehung von Taterträgen voll-
streckt und ergeben sich aus ihr Anhalts-
punkte dafür, dass eine namentlich be-
kannte Person gegen die verurteilte Person 
aus der der Anordnung zugrunde liegenden 
Tat einen Schadenersatzanspruch haben 
könnte, so ist diese durch die Vollstre-
ckungsbehörde unverzüglich durch einfa-
chen Brief an die letzte bekannte Anschrift 
über die Rechte nach § 109 zu belehren. 
Davon kann abgesehen werden, wenn die 
in § 109 Absatz 4 Satz 2 genannte Frist 
verstrichen ist. 

§ 57a § 112 

Kosten der Vollstreckung Kosten der Vollstreckung 

Die verurteilte Person trägt die Kosten 
der Vollstreckung. Sie trägt auch die not-
wendigen Kosten ihrer Überstellung, sofern 
die Überstellung nur mit ihrem Einverständ-
nis erfolgen kann. Von der Auferlegung der 
Kosten ist abzusehen, wenn dies im Hinblick 
auf die persönlichen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der verurteilten Person und deren 
Haftbedingungen im Ausland eine unerträg-
liche Härte darstellen würde. 

Die verurteilte Person trägt die Kosten 
der Vollstreckung. Sie trägt auch die not-
wendigen Kosten ihrer Übergabe, sofern die 
Übergabe nur mit ihrem Einverständnis er-
folgen kann. Von der Auferlegung der Kos-
ten ist abzusehen, wenn dies im Hinblick auf 
die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse der verurteilten Person und deren 
Haftbedingungen im Ausland eine unerträg-
liche Härte darstellen würde. § 74 des Ju-
gendgerichtsgesetzes findet entspre-
chende Anwendung. Die Kostenent-
scheidung ist in dem Beschluss nach 
§ 107 Absatz 1 zu tenorieren. 
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 A b s c h n i t t  2  

 V o l l s t r e c k u n g  d e u t s c h e r  
E r k e n n t n i s s e  i n  e i n e m  a n -

d e r e n  D r i t t s t a a t  

§ 71 § 113 

Vollstreckung deutscher Erkenntnisse 
im Ausland 

Vollstreckung deutscher Erkenntnisse 
im Ausland 

(1) Die Vollstreckung einer im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes gegen eine aus-
ländische Person verhängten Strafe oder 
sonstigen Sanktion kann auf einen auslän-
dischen Staat übertragen werden, wenn 

(1) Die Vollstreckung einer im Inland 
gegen eine ausländische Person verhäng-
ten strafrechtlichen Sanktion kann auf ei-
nen ausländischen Staat übertragen wer-
den, wenn  

1. die verurteilte Person in dem ausländi-
schen Staat ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder sich 
dort aufhält und nicht ausgeliefert wird, 
weil ein Auslieferungsersuchen nicht 
gestellt oder abgelehnt wird oder die 
Auslieferung nicht ausführbar ist, oder 

1. die verurteilte Person in dem ausländi-
schen Staat ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder sich 
dort aufhält und nicht ausgeliefert wird, 
weil ein Auslieferungsersuchen nicht 
gestellt oder abgelehnt wird oder die 
Auslieferung nicht ausführbar ist, oder 

2. die Vollstreckung in dem ausländischen 
Staat im Interesse der verurteilten Per-
son oder im öffentlichen Interesse liegt. 

2. die Vollstreckung in dem ausländischen 
Staat im Interesse der verurteilten Per-
son oder im öffentlichen Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland liegt. 

Die Überstellung der verurteilten Person 
darf nur zur Vollstreckung einer freiheitsent-
ziehenden Sanktion erfolgen; § 6 Absatz 2, 
§ 11 gelten entsprechend. 

Die Übergabe der verurteilten Person darf 
nur zur Vollstreckung einer freiheitsentzie-
henden Sanktion erfolgen; die§§ 35 und 57 
gelten entsprechend. 

(2) Die Vollstreckung einer im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes gegen eine Person 
mit deutscher Staatsangehörigkeit verhäng-
ten nicht freiheitsentziehenden Strafe oder 
Sanktion kann auf einen ausländischen 
Staat übertragen werden, wenn dies im öf-
fentlichen Interesse liegt. Ferner kann die 
Vollstreckung einer im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes gegen eine Person mit deut-
scher Staatsangehörigkeit verhängten frei-
heitsentziehenden Strafe oder sonstigen 
Sanktion auf einen ausländischen Staat 
übertragen werden, wenn 

(2) Die Vollstreckung einer im Inland 
gegen eine Person mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit verhängten nicht freiheitsentzie-
henden strafrechtlichen Sanktion kann auf 
einen ausländischen Staat übertragen wer-
den, wenn dies im öffentlichen Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland liegt. Ferner 
kann die Vollstreckung einer im Inland ge-
gen eine Person mit deutscher Staatsange-
hörigkeit verhängten strafrechtlichen 
Sanktion auf einen ausländischen Staat 
übertragen werden, wenn 
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1. die verurteilte Person in dem ausländi-
schen Staat ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder sich 
dort aufhält, 

1. die verurteilte Person in dem ausländi-
schen Staat ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder sich 
dort aufhält, 

2. die verurteilte Person nicht ausgeliefert 
wird, weil ein Auslieferungsersuchen 
nicht gestellt oder abgelehnt wird oder 
die Auslieferung nicht ausführbar ist, 
und 

2. die verurteilte Person nicht ausgeliefert 
wird, weil ein Auslieferungsersuchen 
nicht gestellt oder abgelehnt wird oder 
die Auslieferung nicht ausführbar ist, 
und 

3. der verurteilten Person durch die Voll-
streckung in dem ausländischen Staat 
keine erheblichen, außerhalb des Straf-
zwecks liegenden Nachteile erwach-
sen. 

3. der verurteilten Person durch die Voll-
streckung in dem ausländischen Staat 
keine erheblichen, außerhalb des Straf-
zwecks liegenden Nachteile erwach-
sen. 

Hält sich die verurteilte Person nicht in dem 
ausländischen Staat auf, so darf die Voll-
streckung einer freiheitsentziehenden Sank-
tion ferner nur übertragen werden, wenn 
sich die verurteilte Person nach Belehrung 
zu Protokoll eines Richters oder eines zur 
Beurkundung von Willenserklärungen er-
mächtigten Berufskonsularbeamten damit 
einverstanden erklärt hat. Das Einverständ-
nis kann nicht widerrufen werden. 

Hält sich die verurteilte Person nicht in dem 
ausländischen Staat auf, so darf die Voll-
streckung einer freiheitsentziehenden straf-
rechtlichen Sanktion ferner nur übertragen 
werden, wenn sich die verurteilte Person 
nach Belehrung zu Protokoll eines Richters 
oder eines zur Beurkundung von Willenser-
klärungen ermächtigten Berufskonsularbe-
amten damit einverstanden erklärt hat. Das 
Einverständnis kann nicht widerrufen wer-
den. 

(3) Die Vollstreckung darf nur übertra-
gen werden, wenn gewährleistet ist, dass 
der ausländische Staat eine Rücknahme o-
der eine Beschränkung der Übertragung be-
achten wird. 

(3) Die Vollstreckung darf nur übertra-
gen werden, wenn gewährleistet ist, dass 
der ausländische Staat eine Rücknahme o-
der eine Beschränkung der Übertragung be-
achten wird. 
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(4) Die Vollstreckung einer freiheitsent-
ziehenden Sanktion darf nur übertragen 
werden, wenn das Gericht die Vollstreckung 
in dem ausländischen Staat für zulässig er-
klärt hat. Über die Zulässigkeit entscheidet 
das Oberlandesgericht durch Beschluss. 
Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach 
dem Sitz des Gerichts, das die zu vollstre-
ckende Strafe oder sonstige Sanktion ver-
hängt hat, oder, wenn gegen die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses Geset-
zes eine Freiheitsstrafe vollstreckt wird, 
nach § 462a Absatz 1 Satz 1 und 2 der Straf-
prozessordnung. § 13 Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2, § 30 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 
3, § 31 Absatz 1 und 4, die §§ 33, 52 Absatz 
3, § 53 gelten entsprechend. Befindet sich 
die verurteilte Person im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, so gelten auch § 30 Ab-
satz 2 Satz 1, § 31 Absatz 2 und 3 entspre-
chend. 

(4) Die Vollstreckung einer freiheits-
entziehenden strafrechtlichen Sanktion 
darf nur übertragen werden, wenn das Ge-
richt die Vollstreckung in dem ausländi-
schen Staat für zulässig erklärt hat. Über die 
Zulässigkeit entscheidet das Oberlandesge-
richt durch Beschluss. Die örtliche Zustän-
digkeit richtet sich nach dem Sitz des Ge-
richts, das die zu vollstreckende strafrecht-
liche Sanktion verhängt hat, oder, wenn ge-
gen die verurteilte Person im Inland eine 
Freiheitsstrafe vollstreckt wird, nach § 462a 
Absatz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung und nach den §§ 82 bis 85 des Ju-
gendgerichtsgesetzes. § 58 Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2, § 80 Ab-
satz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, 4, § 81 Ab-
satz 1 und 4 sowie die 
§§ 84 und 104 Absatz 3 gelten entspre-
chend. Befindet sich die verurteilte Person 
im Inland, so gelten auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 und § 81 Absatz 2 u
nd 3 entsprechend. 

(5) Die deutsche Vollstreckungsbe-
hörde sieht von der Vollstreckung ab, soweit 
der ausländische Staat sie übernommen 
und durchgeführt hat. Sie kann die Vollstre-
ckung fortsetzen, soweit der ausländische 
Staat sie nicht zu Ende geführt hat. 

(5) Die deutsche Vollstreckungsbe-
hörde sieht von der Vollstreckung ab, soweit 
der ausländische Staat sie übernommen 
und durchgeführt hat. Sie kann die Vollstre-
ckung fortsetzen, soweit der ausländische 
Staat sie nicht zu Ende geführt hat. 

§ 71a § 114 

Vereinbarung über die Verwertung, Her-
ausgabe und Aufteilung des abge-

schöpften Vermögens 

Vereinbarung über Verwertung, Heraus-
gabe und Aufteilung des abgeschöpften 

Vermögens 

Für den Fall der Vollstreckung einer An-
ordnung der Einziehung in einem ausländi-
schen Staat gilt § 56b Absatz 1 entspre-
chend. 

Für den Fall der Vollstreckung einer An-
ordnung der Einziehung in einem ausländi-
schen Staat gilt § 110 Absatz 1 entspre-
chend. 
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 Kapitel 5 

 Sonstige Rechtshilfe 

 A b s c h n i t t  1  

 E i n g e h e n d e  E r s u c h e n  

§ 59 § 115 

Zulässigkeit der Rechtshilfe Zulässigkeit der Rechtshilfe 

(1) Auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle eines ausländischen Staates kann 
sonstige Rechtshilfe in einer strafrechtlichen 
Angelegenheit geleistet werden. 

(1) Auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle eines ausländischen Staates kann 
sonstige Rechtshilfe in einer strafrechtlichen 
Angelegenheit geleistet werden. 

(3) Die Rechtshilfe darf nur geleistet 
werden, wenn die Voraussetzungen vorlie-
gen, unter denen deutsche Gerichte oder 
Behörden einander in entsprechenden Fäl-
len Rechtshilfe leisten könnten. 

(2) Auf die Vornahme der für die 
Rechtshilfe erforderlichen Maßnahme 
findet deutsches Recht Anwendung. Die 
Rechtshilfe darf nur geleistet werden, wenn 
auch die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen deutsche Gerichte oder Behörden ei-
nander in entsprechenden Fällen Rechts-
hilfe leisten könnten. 

§ 61 § 116 

Gerichtliche Entscheidung Bewilligung 

 (1) Die Bewilligungsbehörde prüft 
nach Eingang eines Ersuchens vorläufig, ob 
die Rechtshilfe offensichtlich unzulässig ist 
oder der Bewilligung anderweitige Beden-
ken entgegenstehen. Ist das nicht der Fall, 
ersucht sie die zuständige Behörde oder 
das Gericht um Prüfung der Zulässigkeit der 
Rechtshilfe und Vornahme der Rechtshil-
femaßnahme. Stehen Bedenken entgegen, 
lehnt sie die Rechtshilfe ab.  

 (2) Die Bewilligungsbehörde entschei-
det nach Vornahme der Maßnahme und 
Vorliegen der Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit abschließend über die Leistung der 
Rechtshilfe. 
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(4) Die Rechtshilfe darf nicht bewilligt 
werden, wenn das Oberlandesgericht ent-
schieden hat, daß die Voraussetzungen für 
die Leistung der Rechtshilfe nicht vorliegen. 

(3) Die Rechtshilfe darf nicht nach 
Absatz 2 bewilligt werden, wenn ein Ge-
richt entschieden hat, dass die Rechts-
hilfe nicht zulässig ist. Hält die Bewilli-
gungsbehörde die Rechtshilfe abwei-
chend von der Entscheidung über die Zu-
lässigkeit für unzulässig, lehnt sie die 
Rechtshilfe ab. 

 (4) § 47 ist auf die abschließende Be-
willigungsentscheidung anzuwenden. 

 § 117 

 Vornahme der Maßnahme 

§ 60 Hält die für die Bewilligung der 
Rechtshilfe zuständige Behörde die Voraus-
setzungen für die Leistung der Rechtshilfe 
für gegeben, so ist die für die Leistung der 
Rechtshilfe zuständige Behörde hieran ge-
bunden. § 61 bleibt unberührt. 

 

(1) Eine Behörde oder ein Gericht, 
das für die Vornahme der Maßnahme zu-
ständig oder darin eingebunden ist, ent-
scheidet auch über die Zulässigkeit der 
Rechtshilfe. 

 (2) Hält die Behörde oder das Gericht 
die Rechtshilfe für zulässig, nimmt sie die 
Maßnahme vor. Treten nach der Entschei-
dung nach Satz 1 Umstände ein, die eine 
andere Entscheidung über die Zulässigkeit 
zu begründen geeignet sind oder werden 
solche bekannt, so entscheidet die Behörde 
oder das Gericht von Amts wegen erneut 
über die Zulässigkeit der Rechtshilfe. 
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 § 118 

 Rechtsbehelf 

 (1) Gegen die Entscheidung über die 
Zulässigkeit sind die gleichen Rechtsbe-
helfe statthaft wie gegen die jeweilige Maß-
nahme. Ein Gericht, das über einen gegen 
die Maßnahme gerichteten Rechtsbehelf 
entscheidet, entscheidet auch über die Zu-
lässigkeit der Rechtshilfe zum Zeitpunkt die-
ser Entscheidung. Die Entscheidung über 
die Zulässigkeit und die Maßnahme können 
gemeinsam mit dem Rechtsbehelf ange-
fochten werden, der gegen die Maßnahme 
zulässig ist. 

 (2) Soweit für eine betroffene Person 
kein Rechtsbehelf gegen die Maßnahme 
statthaft ist, kann diese Person zur Überprü-
fung der Zulässigkeit die gerichtliche Ent-
scheidung beantragen. Für die Zuständig-
keit gelten die §§ 162 und 169 der Strafpro-
zessordnung entsprechend. Die gerichtliche 
Entscheidung kann bereits vor der Entschei-
dung über die Zulässigkeit beantragt wer-
den, wenn dies zur Wahrung der Rechte der 
betroffenen Person erforderlich ist. 

 (3) Der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung nach Absatz 2 hat keine auf-
schiebende Wirkung. Das Gericht kann je-
doch vorläufige Anordnungen treffen. 

 (4) Gegen die Entscheidung des Ge-
richts nach Absatz 2 ist die Beschwerde 
statthaft. Die Vorschriften der Strafprozess-
ordnung für die Beschwerde gelten entspre-
chend. Es kann auch die für die Maßnahme 
zuständige Stelle Beschwerde erheben. 
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§ 61a § 119 

Datenübermittlung ohne Ersuchen Datenübermittlung ohne Ersuchen 

(1) Gerichte und Staatsanwaltschaften 
dürfen ohne ein Ersuchen personenbezo-
gene Daten aus strafprozessualen Ermitt-
lungen an öffentliche Stellen anderer Staa-
ten sowie zwischen- und überstaatliche 
Stellen übermitteln, 

(1) Ohne ein Ersuchen dürfen Daten, 
die den Verdacht einer Straftat begrün-
den, an öffentliche Stellen anderer Staaten 
sowie zwischen- und überstaatliche Stellen 
übermittelt werden. Über die Zulässigkeit 
der Übermittlung entscheidet die Stelle, 
die für ein hierauf gerichtetes Ersuchen 
zuständig wäre.  

soweit (2) Die Übermittlung setzt voraus, 
dass 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Übermittlung erforderlich ist, 
um 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Übermittlung erforderlich ist, 
um 

a) ein Ersuchen des Empfängerstaates 
um Rechtshilfe in einem Verfahren 
zur Strafverfolgung oder zur Straf-
vollstreckung wegen einer im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes im 
Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von 
mehr als fünf Jahren bedrohten 
Straftat vorzubereiten und die Vo-
raussetzungen zur Leistung von 
Rechtshilfe auf Ersuchen vorlägen, 
wenn ein solches gestellt würde, o-
der… 

a) ein Strafverfahren in einem an-
deren Staat oder seitens einer 
zwischen- und überstaatlichen 
Stelle einzuleiten oder 

 b) ein in einem anderen Staat bereits 
eingeleitetes Strafverfahren zu för-
dern, und  

 c) in dem Fall des Buchstabens a o-
der b eine Straftat von auch im Ein-
zelfall erheblicher Bedeutung nach 
deutschem Recht anzunehmen ist, 

3. die Stelle, an die die Daten übermittelt 
werden, für die zu treffende Maßnahme 
nach Nummer 2 zuständig ist. … 

2. die Stelle, an die die Daten übermittelt 
werden, für die zu treffende Maßnahme 
nach Nummer 1 zuständig ist, und 

 3. im Falle der Übermittlung personenbe-
zogener Daten die Voraussetzungen 
der §§ 25 bis 29 erfüllt sind. 
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1. eine Übermittlung ohne Ersuchen an 
ein deutsches Gericht oder eine deutsche 
Staatsanwaltschaft zulässig wäre 

(3) Die Übermittlung unterbleibt, 
wenn ein auf Übermittlung der Daten ge-
richtetes Rechtshilfeersuchen abzu-
lehnen wäre, insbesondere soweit die 
§§ 33 bis 39 entgegenstehen. Sie unter-
bleibt auch, wenn 

  1. es sich bei den Daten um andere per-
sonenbezogene Daten handelt als jene, 
die unter die je Kategorie von betroffe-
nen Personen bereitgestellten perso-
nenbezogenen Daten fallen, die ge-
nannt werden in Anhang II Abschnitt B 
der Verordnung (EU) 2016/794 in Ver-
ordnung (EU) 2016/794 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2016 über die Agentur der Eu-
ropäischen Union für die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
(Europol) und zur Ersetzung und Aufhe-
bung der Beschlüsse 2009/371/JI, 
2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI 
und 2009/968/JI des Rates (Abl. L 135 
vom 24.5.2016, S. 53) ), die durch die 
Verordnung (EU) 2022/991 (ABl. L 169 
vom 27.6.2022, S. 1) geändert worden 
ist, 

 2. die Daten sich als unrichtig, unvollstän-
dig oder nicht mehr aktuell erwiesen ha-
ben, 

 3. objektive Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die Bereitstellung der Daten 

 a) den grundlegenden Interessen der 
nationalen Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland oder der Län-
der zuwiderlaufen oder sie schädi-
gen würde, 

 b) den Erfolg laufender Ermittlungen 
zu einer Straftat oder die Sicherheit 
einer Person gefährden würde oder 

 c) den geschützten wichtigen Interes-
sen einer juristischen Person unge-
bührlich schaden würde. 
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 (4) Bei der Übermittlung nach Absatz 1 
ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren unzu-
lässig ist, es sei denn, die Staatsanwalt-
schaft, die für ein Ersuchen nach § 4 örtlich 
zuständig wäre, hat ihre Zustimmung zur 
Verwendung als Beweismittel erteilt. Die 
Verwendung als Beweismittel kann auf Er-
suchen auch nachträglich genehmigt wer-
den. 

§ 61c § 120 

Audiovisuelle Vernehmung Vernehmung von Beschuldigten, Zeu-
gen und Sachverständigen unter gleich-

zeitiger Übertragung in Bild und Ton 

Die Auferlegung von Kosten oder die 
Festsetzung eines Ordnungsmittels gegen 
einen Zeugen oder Sachverständigen, der 
einer Ladung zur Einvernahme durch eine 
ausländische Justizbehörde im Wege der 
Videokonferenz keine Folge leistet, unter-
bleibt. 

(1) Die Vernehmung von Beschul-
digten, Zeugen und Sachverständigen 
kann auch unter gleichzeitiger Direkt-
übertragung in Bild und Ton in den ersu-
chenden Staat erfolgen. Sie ist durch ein 
Gericht durchzuführen, soweit dies dem 
Ersuchen zu entnehmen ist oder das Er-
suchen von einem Gericht gestellt 
wurde. 

 (2) Die Vernehmung richtet sich nach 
der Strafprozessordnung und dem Jugend-
gerichtsgesetz. Die Sachleitung obliegt der 
deutschen Justizbehörde. Neben den nach 
deutschem Recht bestehenden Zeugnis- 
und Aussageverweigerungsrechten sind 
auch vom ersuchenden Staat mitgeteilte, 
nach seinem Recht bestehende Zeugnis- 
und Aussageverweigerungsrechte zu be-
achten. 

 (3) Die Verpflichtung, einer entspre-
chenden Ladung Folge zu leisten, gilt nur in 
dem Umfang, in dem die zu vernehmende 
Person auch nach deutschem Recht hierzu 
verpflichtet wäre. 
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§ 62 § 121 

Vorübergehende Überstellung in das 
Ausland für ein ausländisches Verfah-

ren 

Vorübergehende Übergabe in das Aus-
land für ein ausländisches Verfahren 

(1) Wer sich im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in Untersuchungs- oder Strafhaft 
befindet oder auf Grund der Anordnung ei-
ner freiheitsentziehenden Maßregel der 
Besserung und Sicherung untergebracht ist, 
kann an einen ausländischen Staat auf Er-
suchen einer zuständigen Stelle dieses 
Staates für ein dort anhängiges Verfahren 
als Zeuge zur Vernehmung, zur Gegenüber-
stellung oder zur Einnahme eines Augen-
scheins vorübergehend überstellt werden, 
wenn 

(1) Eine Person, die sich im Inland in 
Untersuchungs- oder Strafhaft befindet oder 
aufgrund der Anordnung einer freiheitsent-
ziehenden Maßregel der Besserung und Si-
cherung untergebracht ist, kann an einen 
ausländischen Staat auf Ersuchen einer zu-
ständigen Stelle dieses Staates für ein dort 
anhängiges Verfahren als Zeuge zur Ver-
nehmung, zur Gegenüberstellung oder zur 
Einnahme eines Augenscheins vorüberge-
hend übergeben werden, wenn 

1. er sich nach Belehrung zu Protokoll ei-
nes Richters damit einverstanden er-
klärt hat, 

1. sie sich nach Belehrung zu Protokoll ei-
nes Richters damit einverstanden er-
klärt hat, 

2. nicht zu erwarten ist, daß infolge der 
Überstellung die Freiheitsentziehung 
verlängert oder der Zweck des Strafver-
fahrens beeinträchtigt werden wird, 

2. nicht zu erwarten ist, dass infolge der 
Übergabe die Freiheitsentziehung ver-
längert oder der Zweck des Strafverfah-
rens beeinträchtigt werden wird, 

3. gewährleistet ist, daß der Betroffene wäh-
rend der Zeit seiner Überstellung nicht 
bestraft, einer sonstigen Sanktion un-
terworfen oder durch Maßnahmen, die 
nicht auch in seiner Abwesenheit ge-
troffen werden können, verfolgt werden 
wird und … 

3. gewährleistet ist, dass sie während ih-
res vorübergehenden Aufenthaltes 
im ersuchenden Staat nicht bestraft, 
einer sonstigen Sanktion unterworfen o-
der durch Maßnahmen, die nicht auch 
in ihrer Abwesenheit getroffen werden 
können, verfolgt werden wird, 

…daß er im Fall seiner Freilassung den er-
suchenden Staat verlassen darf, und 

4. gewährleistet ist, dass sie im Fall ih-
rer Freilassung den ersuchenden Staat 
verlassen darf, und 

4. gewährleistet ist, daß der Betroffene un-
verzüglich nach der Beweiserhebung 
zurücküberstellt werden wird, es sei 
denn, daß darauf verzichtet worden ist. 

5. gewährleistet ist, dass sie unverzüglich 
nach der Beweiserhebung zurück-
übergeben werden wird, es sei denn, 
dass sie darauf verzichtet hat. 

Das Einverständnis (Satz 1 Nr. 1) kann nicht 
widerrufen werden. 

Das Einverständnis nach Satz 1 Nummer 1 
kann nicht widerrufen werden. 
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(2) Die Staatsanwaltschaft bei dem 
Oberlandesgericht bereitet die Überstellung 
vor und führt sie durch. Örtlich zuständig ist 
die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlan-
desgericht, in dessen Bezirk die Freiheits-
entziehung vollzogen wird. 

(2) Die Generalstaatsanwaltschaft 
bereitet die Übergabe vor und führt sie 
durch. Örtlich zuständig ist die General-
staatsanwaltschaft, in deren Bezirk die 
Freiheitsentziehung vollzogen wird. 

(3) Die in dem ersuchenden Staat erlit-
tene Freiheitsentziehung wird auf die im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zu voll-
ziehende Freiheitsentziehung angerechnet. 
§ 37 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Die in dem ersuchenden Staat erlit-
tene Freiheitsentziehung wird auf die im In-
land zu vollziehende Freiheitsentziehung 
angerechnet. § 88 Absatz 4 gilt entspre-
chend. 

§ 63 § 122 

Vorübergehende Überstellung aus dem 
Ausland für ein ausländisches Verfah-

ren 

Vorübergehende Übergabe aus dem 
Ausland für ein ausländisches Verfah-

ren 

(1) Wer sich in einem ausländischen 
Staat in Untersuchungs- oder Strafhaft be-
findet oder auf Grund der Anordnung einer 
freiheitsentziehenden Maßregel unterge-
bracht ist, kann für ein dort anhängiges Ver-
fahren auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle dieses Staates zu einer Beweiserhe-
bung vorübergehend in den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes übernommen und 
nach der Beweiserhebung zurücküberstellt 
werden. Zur Sicherung seiner Rücküberstel-
lung wird der Betroffene in Haft gehalten. 

(1) Wer sich in einem ausländischen 
Staat in Untersuchungs- oder Strafhaft be-
findet oder aufgrund der Anordnung einer 
freiheitsentziehenden Maßregel unterge-
bracht ist, kann für ein dort anhängiges Ver-
fahren auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle dieses Staates zu einer Beweiserhe-
bung vorübergehend in das Inland überge-
ben und nach der Beweiserhebung zurück-
übergeben werden. Zur Sicherung ihrer 
Rückübergabe wird die betroffene Per-
son in Haft gehalten. 

(2) Die Haft wird durch schriftlichen 
Haftbefehl angeordnet. In dem Haftbefehl 
sind anzuführen 

(2) Die Haft wird durch schriftlichen 
Haftbefehl angeordnet. In dem Haftbefehl 
sind anzuführen 

1. der Betroffene, 1. die Angaben zur betroffenen Person, 

2. das Ersuchen um Beweiserhebung in An-
wesenheit des Betroffenen sowie 

2. das Ersuchen um Beweiserhebung in 
Anwesenheit der betroffenen Person 
sowie 

3. der Haftgrund. 3. der Haftgrund. 

(3) Die Haftentscheidung trifft der Rich-
ter, der die Rechtshilfehandlung vornehmen 
soll, oder der Richter bei dem Amtsgericht, 
in dessen Bezirk die Behörde ihren Sitz hat, 
welche die Rechtshilfehandlung vornehmen 
soll. Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

(3) Die Haftentscheidung trifft der 
Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die örtliche Zuständigkeit nach § 4 
begründet ist. Die Entscheidung ist unan-
fechtbar. 



 - 152 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

(4) Die §§ 27, 45 Abs. 4 und § 62 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1 gel-
ten entsprechend. 

(4) Die §§ 76 und 97 Absatz 4 so-
wie § 121 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und Absatz 2 Satz 1 gelten entspre-
chend. 

§ 64 § 123 

Durchbeförderung von Zeugen Durchbeförderung von Zeugen 

(1) Ein Ausländer, der sich in einem 
ausländischen Staat in Untersuchungs- o-
der Strafhaft befindet oder auf Grund der 
Anordnung einer freiheitsentziehenden 
Maßregel untergebracht ist, kann auf Ersu-
chen einer zuständigen Stelle als Zeuge zur 
Vernehmung, zur Gegenüberstellung oder 
zur Einnahme eines Augenscheins durch 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes in ei-
nen dritten Staat befördert und nach der Be-
weiserhebung zurückbefördert werden. 

(1) Eine ausländische Person, die 
sich in einem ausländischen Staat in Unter-
suchungs- oder Strafhaft befindet oder auf-
grund der Anordnung einer freiheitsentzie-
henden Maßregel untergebracht ist, kann 
auf Ersuchen einer zuständigen Stelle als 
Zeuge zur Vernehmung, zur Gegenüber-
stellung oder zur Einnahme eines Augen-
scheins durch das Inland in einen dritten 
Staat durchbefördert und nach der Beweis-
erhebung zurückbefördert werden. 

(2) Zur Sicherung der Durchbeförde-
rung wird der Betroffene in Haft gehalten. 
Die §§ 27, 30 Abs. 1, §§ 42, 44, 45 Abs. 3 
und 4, §§ 47, 63 Abs. 2 gelten entspre-
chend. 

(2) Zur Sicherung der Durchbeförde-
rung wird der Betroffene in Haft gehalten. 
Die §§ 77 und 79 Absatz 1, § 92, die 
§§ 96 und 97 Absatz 3 und 4 sowie die 
§§ 99 und 122 Absatz 2 gelten entspre-
chend. 

§ 65 § 124 

Durchbeförderung zur Vollstreckung Durchbeförderung zur Vollstreckung 

Für die Durchbeförderung eines Aus-
länders zur Vollstreckung einer Strafe oder 
sonstigen Sanktion aus dem Staat, in dem 
er verurteilt worden ist, durch den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes in einen ausländi-
schen Staat, der die Vollstreckung über-
nommen hat, gelten § 43 Abs. 2 bis 4, §§ 44, 
45 und 47 entsprechend mit der Maßgabe, 
daß das Ersuchen auch von einer zuständi-
gen Stelle des Urteilsstaates gestellt werden 
kann. 

Für die Durchbeförderung einer aus-
ländischen Person zur Vollstreckung einer 
Strafe oder sonstigen Sanktion aus dem 
Staat, in dem sie verurteilt worden ist, durch 
das Inland in einen ausländischen Staat, 
der die Vollstreckung übernommen hat, gel-
ten § 95 Absatz 2 und 3, sowie die 
§§ 96, 97 und 99 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass das Ersuchen auch von ei-
ner zuständigen Stelle des Urteilsstaates 
gestellt werden kann. 
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§ 66 § 125 

Herausgabe von Gegenständen Herausgabe von Beweismitteln 

(1) Auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle eines ausländischen Staates können 
Gegenstände herausgegeben werden, 

1. die als Beweismittel für ein ausländi-
sches Verfahren dienen können… 

(1) Auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle eines ausländischen Staates können 
Gegenstände und Daten herausgegeben 
werden, die als Beweismittel für ein auslän-
disches Verfahren dienen können. Soweit 
das Ersuchen Kulturgüter betrifft, sind 
insofern bestehende Sonderregeln zu 
beachten. 

(2) Die Herausgabe ist nur zulässig, 
wenn 

(2) Die Herausgabe ist nur zulässig, 
wenn 

1. die dem Ersuchen zugrunde liegende Tat 
auch nach deutschem Recht eine 
rechtswidrige Tat ist, die den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes oder eines 
Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung 
mit einer Geldbuße zuläßt, oder wenn 
sie bei sinngemäßer Umstellung des 
Sachverhalts auch nach deutschem 
Recht eine solche Tat wäre, 

1. die dem Ersuchen zugrunde liegende 
Tat auch nach deutschem Recht eine 
rechtswidrige Tat ist, die den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes oder eines 
Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung 
mit einer Geldbuße zulässt, oder wenn 
sie bei sinngemäßer Umstellung des 
Sachverhalts auch nach deutschem 
Recht eine solche Tat wäre, 

2. eine Beschlagnahmeanordnung einer zu-
ständigen Stelle des ersuchenden 
Staates vorgelegt wird oder aus einer 
Erklärung einer solchen Stelle hervor-
geht, daß die Voraussetzungen der Be-
schlagnahme vorlägen, wenn die Ge-
genstände sich im ersuchenden Staat 
befänden, und 

2. eine Beschlagnahmeanordnung einer 
zuständigen Stelle des ersuchenden 
Staates vorgelegt wird oder aus einer 
Erklärung einer solchen Stelle hervor-
geht, dass die Voraussetzungen der 
Beschlagnahme vorlägen, wenn die 
Gegenstände sich im ersuchenden 
Staat befänden, und 

3. gewährleistet ist, daß Rechte Dritter un-
berührt bleiben und unter Vorbehalt 
herausgegebene Gegenstände auf 
Verlangen unverzüglich zurückgege-
ben werden. 

3. gewährleistet ist, dass Rechte dritter 
Personen angemessen berücksich-
tigt werden und unter Vorbehalt her-
ausgegebene Gegenstände auf Verlan-
gen unverzüglich zurückgegeben wer-
den. 

(4) Die Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht bereitet die Entscheidung über 
die Herausgabe vor und führt die bewilligte 
Herausgabe durch. Örtlich zuständig ist die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht, in 
dessen Bezirk sich die Gegenstände befin-
den. § 61 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die nach § 4 zuständige Staats-
anwaltschaft bereitet die Entscheidung 
über die Herausgabe vor und führt die be-
willigte Herausgabe herbei. 
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§ 67 § 126 

Beschlagnahme und Durchsuchung Beschlagnahme, Erhebung, Sicherstel-
lung und Durchsuchung 

(1) Gegenstände, deren Herausgabe 
an einen ausländischen Staat in Betracht 
kommt, können, auch schon vor Eingang 
des Ersuchens um Herausgabe, beschlag-
nahmt oder sonst sichergestellt werden. Zu 
diesem Zweck kann auch eine Durchsu-
chung vorgenommen werden. 

(1) Gegenstände und Daten, deren 
Herausgabe an einen ausländischen Staat 
in Betracht kommt und nicht von vornhe-
rein unzulässig erscheint, können auch 
schon vor Eingang eines zu erwartenden 
Ersuchens um Herausgabe erhoben, be-
schlagnahmt oder sonst sichergestellt wer-
den. Zu diesem Zweck kann auch eine 
Durchsuchung vorgenommen werden. 

(2) Gegenstände können unter den Vo-
raussetzungen des § 66 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
Nr. 1 auch dann beschlagnahmt oder sonst 
sichergestellt werden, wenn dies zur Erledi-
gung eines nicht auf Herausgabe der Ge-
genstände gerichteten Ersuchens erforder-
lich ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Gegenstände und Daten können 
unter den Voraussetzungen des 
§ 125 Absatz 1 und 2 Nummer 1 auch 
dann erhoben, beschlagnahmt oder sonst 
sichergestellt werden, wenn dies zur Erledi-
gung eines nicht auf Herausgabe der Ge-
genstände oder Daten gerichteten Ersu-
chens erforderlich ist. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(3) Die Beschlagnahme und die Durch-
suchung werden von dem Amtsgericht an-
geordnet, in dessen Bezirk die Handlungen 
vorzunehmen sind. § 61 Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

(3) Die Zuständigkeit für die Anord-
nung richtet sich nach den §§ 162 und 
169 der Strafprozessordnung, soweit 
nicht die Strafprozessordnung für die je-
weilige Maßnahme die Zuständigkeit ei-
nes anderen Gerichts vorsieht.  

(4) Bei Gefahr im Verzug sind die 
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsper-
sonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) befugt, die Beschlagnahme und die 
Durchsuchung anzuordnen. 

(4) Bei Gefahr im Verzug sind die 
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungsper-
sonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) befugt, die Beschlagnahme und die 
Durchsuchung anzuordnen. 
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 § 127 

 Sicherstellung von Vermögenswerten 
zur Sicherung der Vollstreckung einer 

Geldstrafe, Geldbuße oder Einziehungs-
entscheidung 

§ 58 (3) Für den Fall der Vollstreckung 
einer Geldstrafe, einer Geldbuße oder einer 
Anordnung der Einziehung oder für den Fall, 
dass eine zuständige Stelle des ausländi-
schen Staates unter Angabe der verdächti-
gen Person, der Zuwiderhandlung, wegen 
derer das Strafverfahren geführt wird, und 
der Zeit und des Ortes ihrer Begehung in ei-
nem solchen Fall vor Eingang des vollstän-
digen rechtskräftigen und vollstreckbaren 
Erkenntnisses um eine Sicherstellungsmaß-
nahme nach den §§ 111b bis 111h der Straf-
prozessordnung ersucht, findet § 67 Absatz 
1 entsprechend Anwendung. … 

(1) Zur Sicherung der Vollstreckung 
einer Geldstrafe, Geldbuße oder einer Ein-
ziehungsentscheidung können Sicher-
stellungsmaßnahmen nach den §§ 111b 
bis 111h der Strafprozessordnung ge-
troffen werden. Dies gilt auch vor Ein-
gang der zu vollstreckenden Entschei-
dung im Sinne von 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1, sofern eine zu-
ständige Stelle des ausländischen Staates 
unter Angabe der verdächtigen Person, der 
Zuwiderhandlung, wegen derer das Straf-
verfahren geführt wird, und der Zeit und des 
Ortes ihrer Begehung hierum ersucht. 

§ 58 (3) …Zur Vorbereitung einer Ein-
ziehungsentscheidung im ausländischen 
Staat, die sich auch auf den Wertersatz be-
ziehen kann, können unter den Vorausset-
zungen des § 66 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Sicher-
stellungsmaßnahmen nach den §§ 111b bis 
111h der Strafprozessordnung getroffen 
werden. 

(2) Zur Sicherung der Vollstreckung 
einer erst noch zu treffenden oder noch 
nicht die Voraussetzungen von 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1 erfüllenden 
Entscheidung über eine Geldstrafe, 
Geldbuße oder Einziehung können unter 
den Voraussetzungen des 
§ 125 Absatz 2 Nummer 1 und 2 Sicher-
stellungsmaßnahmen nach den §§ 111b bis 
111h der Strafprozessordnung getroffen 
werden. 

 (3) Für die Anordnung der Sicherstel-
lungsmaßnahme gilt § 126 Absatz 3 und 4 
entsprechend. 

§ 58 (4) Die Absätze 1 und 3 gelten 
nicht, wenn die Vollstreckung von vornhe-
rein unzulässig erscheint. 
 

§ 15 (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die 
Auslieferung von vornherein unzulässig er-
scheint. 

(4) Sicherstellungsmaßnahmen 
sind ausgeschlossen, wenn die Vollstre-
ckung von vornherein unzulässig erscheint. 
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§ 66 (1) Auf Ersuchen einer zuständi-
gen Stelle eines ausländischen Staates kön-
nen Gegenstände herausgegeben werden, 

1. die als Beweismittel für ein ausländi-
sches Verfahren dienen können, 

2. die der Betroffene oder ein Beteiligter 
für die dem Ersuchen zu Grunde liegende 
Tat oder durch sie erlangt hat, 

3. die der Betroffene oder ein Beteiligter 
durch die Veräußerung eines erlangten Ge-
genstandes oder als Ersatz für dessen Zer-
störung, Beschädigung oder Entziehung o-
der aufgrund eines erlangten Rechtes erhal-
ten oder als Nutzungen gezogen hat oder 

4. die durch die dem Ersuchen zu 
Grunde liegende Tat hervorgebracht oder 
zu ihrer Begehung oder Vorbereitung ge-
braucht worden oder bestimmt gewesen 
sind. 

(5) Eine Herausgabe nach Absatz 2 
sichergestellter Vermögenswerte an die 
zuständige Stelle des ausländischen 
Staates kann erst im Rahmen der Voll-
streckung einer rechtskräftigen und voll-
streckbaren ausländischen Entschei-
dung im Sinne des 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1 Absatz 1 
Nummer 1 erfolgen. 

 § 128 

 Sicherung der Vollstreckung freiheits-
entziehender Sanktionen 

§ 58 (1) Liegt ein vollständiges rechts-
kräftiges und vollstreckbares Erkenntnis im 
Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 1 vor oder 
hat eine zuständige Stelle des ausländi-
schen Staates unter Angabe der Zuwider-
handlung, die zu der Verurteilung geführt 
hat, Zeit und Ort ihrer Begehung und mög-
lichst genauer Beschreibung der verurteilten 
Person vor dessen Eingang darum ersucht, 
so kann zur Sicherung der Vollstreckung ei-
ner freiheitsentziehenden Sanktion gegen 
die verurteilte Person die Haft angeordnet 
werden, wenn auf Grund bestimmter Tatsa-
chen 

(1) Liegt ein vollständiges rechtskräfti-
ges und vollstreckbares Erkenntnis im Sinne 
des § 101 Absatz 1 Nummer 1 vor oder hat 
eine zuständige Stelle des ausländischen 
Staates unter Angabe der Zuwiderhand-
lung, die zu der Verurteilung geführt hat, Zeit 
und Ort ihrer Begehung und möglichst ge-
nauer Beschreibung der verurteilten Person 
vor dessen Eingang darum ersucht, so kann 
zur Sicherung der Vollstreckung einer frei-
heitsentziehenden Sanktion gegen die ver-
urteilte Person die Haft angeordnet werden, 
wenn aufgrund bestimmter Tatsachen 

1. der Verdacht begründet ist, dass sie 
sich dem Verfahren über die Vollstreck-
barkeit oder der Vollstreckung entzie-
hen werde, oder 

1. der Verdacht begründet ist, dass sie 
sich dem Verfahren über die Vollstreck-
barkeit oder der Vollstreckung entzie-
hen werde, oder 
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2. der dringende Verdacht begründet ist, 
dass sie in dem Verfahren über die Voll-
streckbarkeit in unlauterer Weise die 
Ermittlung der Wahrheit erschweren 
werde. 

2. der dringende Verdacht begründet ist, 
dass sie in dem Verfahren über die Voll-
streckbarkeit in unlauterer Weise die 
Ermittlung der Wahrheit erschweren 
werde. 

§ 58 (2) Die Haftentscheidung trifft das 
für die Entscheidung nach § 50 zuständige 
Gericht. Die §§ 17, 18, 20, 23 bis 27 gelten 
entsprechend. An die Stelle des Oberlan-
desgerichts tritt das Landgericht, an die 
Stelle der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht die Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht. Gegen die Entscheidun-
gen des Landgerichts ist die Beschwerde 
zulässig. 

(2) Die Haftentscheidung trifft das für 
die Entscheidung nach § 102 zuständige 
Gericht. Die §§ 61, 62, 69 und 72 bis 76 
gelten entsprechend. An die Stelle des 
Oberlandesgerichts tritt das Landgericht, an 
die Stelle der Generalstaatsanwaltschaft die 
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht. 
Gegen die Entscheidungen des Landge-
richts ist die Beschwerde zulässig. 

§ 58 (4) Die Absätze 1 und 3 gelten 
nicht, wenn die Vollstreckung von vornhe-
rein unzulässig erscheint. 

§ 15 (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die 
Auslieferung von vornherein unzulässig er-
scheint. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, 
wenn die Vollstreckung von vornherein un-
zulässig erscheint. 

 A b s c h n i t t  2  

 A u s g e h e n d e  E r s u c h e n  

§ 69 § 129 

Vorübergehende Überstellung aus dem 
Ausland für ein deutsches Verfahren 

Vorübergehende Übergabe aus dem 
Ausland für ein deutsches Verfahren 

(1) Eine in einem ausländischen Staat 
in Untersuchungs- oder Strafhaft befindliche 
oder auf Grund der Anordnung einer frei-
heitsentziehenden Maßregel unterge-
brachte Person, die einem deutschen Ge-
richt oder einer deutschen Behörde auf Er-
suchen als Zeuge zur Vernehmung, zur Ge-
genüberstellung oder zur Einnahme eines 
Augenscheins vorübergehend überstellt 
worden ist, wird während ihres Aufenthalts 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Si-
cherung ihrer Rücküberstellung in Haft ge-
halten. 

(1) Eine in einem ausländischen Staat 
in Untersuchungs- oder Strafhaft befindliche 
oder aufgrund der Anordnung einer frei-
heitsentziehenden Maßregel unterge-
brachte Person, die einem deutschen Ge-
richt oder einer deutschen Behörde auf Er-
suchen als Zeuge zur Vernehmung, zur Ge-
genüberstellung oder zur Einnahme eines 
Augenscheins vorübergehend übergeben 
worden ist, wird während ihres Aufenthalts 
im Inland zur Sicherung ihrer Rücküber-
gabe in Haft gehalten. 
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(2) Die Haftentscheidung trifft das Ge-
richt, das mit der Sache befaßt ist, im vorbe-
reitenden Verfahren der Richter bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die das Ver-
fahren führende Staatsanwaltschaft ihren 
Sitz hat. Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

(2) Die Haftentscheidung trifft das Ge-
richt, das mit der Sache befasst ist, im vor-
bereitenden Verfahren der Richter bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die das Ver-
fahren führende Staatsanwaltschaft ihren 
Sitz hat. Die Entscheidung ist unanfechtbar. 

 (3) Die das Verfahren führende Staats-
anwaltschaft bestimmt die Anstalt, in wel-
cher die betroffene Person zu verwahren ist. 

(3) Die §§ 27, 45 Abs. 4, § 62 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1, § 63 
Abs. 2 gelten entsprechend. 

(4) Die §§ 77 und 97 Ab-
satz 4, § 121 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und 4 und Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 122 Absatz 2 gelten entsprechend. 

§ 70 § 130 

Vorübergehende Überstellung in das 
Ausland für ein deutsches Verfahren 

Vorübergehende Übergabe an das Aus-
land für ein deutsches Verfahren 

Wer sich im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in Untersuchungs- oder Strafhaft 
befindet oder auf Grund der Anordnung ei-
ner freiheitsentziehenden Maßregel der 
Besserung und Sicherung untergebracht ist, 
kann zu einer Beweiserhebung für ein im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes geführtes 
Strafverfahren an einen ausländischen 
Staat überstellt werden, wenn die Voraus-
setzungen des § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 
und 4 vorliegen. § 62 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. 

Wer sich im Inland in Untersuchungs- 
oder Strafhaft befindet oder aufgrund der 
Anordnung einer freiheitsentziehenden 
Maßregel der Besserung und Sicherung un-
tergebracht ist, kann zu einer Beweiserhe-
bung für ein im Inland geführtes Strafver-
fahren vorübergehend an einen ausländi-
schen Staat übergeben werden, wenn die 
Voraussetzungen des 
§ 121 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 3, 4 od
er 5 vorliegen. 
§ 121 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

 A b s c h n i t t  3  

 P o l i z e i l i c h e  R e c h t s h i l f e  

§ 74 § 131 

Zuständigkeit des Bundes Zulässigkeit 

 (1) Die Polizei- und Finanzbehörden 
dürfen im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ersu-
chen stellen oder eingehende Ersuchen er-
ledigen. 
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 (2) Ersuchen nach Absatz 1 können 
auf die folgenden Maßnahmen gerichtet 
sein:  

(3) Die Befugnisse des Bundeskriminalam-
tes zur Datenübermittlung, Ausschrei-
bung und Identitätsfeststellung auf aus-
ländisches Ersuchen richten sich nach 
§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 
33 Absatz 1 bis 4 des Bundeskriminal-
amtgesetzes. 

1. Maßnahmen nach § 33 Absatz 1 des 
Bundeskriminalamtgesetzes, soweit 
diese nicht unter § 63 dieses Gesetzes 
fallen,  

 2. sonstige Fahndungsmaßnahmen,  

 3. Personenfeststellungsmaßnahmen,  

 4. Auskünfte aus Registern, Dateien und 
sonstigen Sammlungen sowie aus kri-
minalpolizeilichen Unterlagen,  

 5. die Erstattung kriminaltechnischer Gut-
achten,  

 6. polizeiliche Abklärungen,  

 7. die Vorbereitung justizieller Ersuchen 
sowie 

 8. alle anderen Maßnahmen, die nach 
deutschem Recht im Bereich strafrecht-
licher Angelegenheiten in die Zustän-
digkeit der Polizei- und Finanzbehörden 
fallen. 

 (3) Die Stellung und Erledigung von 
Ersuchen nach den Absätzen 1 und 2 ist 
ausgeschlossen, wenn sich diese auf Maß-
nahmen richten, deren Durchführung nach 
deutschem Recht eine staatsanwaltschaftli-
che oder richterliche Entscheidung voraus-
setzt. Dies gilt nicht für Maßnahmen nach 
§ 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Bundes-
kriminalamtgesetzes. 

 (4) § 38 Absatz 2 findet auf die Erledi-
gung von Ersuchen nach diesem Abschnitt 
keine Anwendung. 

 (5) § 115 Absatz 2 sowie die 
§§ 116, 117 und 119 gelten entsprechend. 
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 (6) Anstelle der Regelungen in 
Teil 1 Kapitel 4 und 5 sind für die Tätigkeit 
des Bundeskriminalamtes nach diesem Ab-
schnitt die entsprechenden Regelungen des 
Bundeskriminalamtgesetzes anzuwenden. 
Für die Tätigkeit des Zollkriminalamts nach 
diesem Abschnitt gelten die entsprechen-
den Regelungen des Zollfahndungsdienst-
gesetzes. 

 § 132 

 Besondere Verfahrensregelungen 

 (1) Sofern ein ausgehendes Ersuchen 
oder die Erledigung eines eingehenden Er-
suchens ein innerstaatliches Ermittlungs- o-
der Strafverfahren betrifft, ist die Sachlei-
tung der Staatsanwaltschaft zu beachten. 

 (2) Fälle, denen besondere Bedeutung 
in politischer, tatsächlicher oder rechtlicher 
Beziehung zukommt, sind vor der Stellung 
oder Erledigung eines Ersuchens der obers-
ten Justizbehörde zur Entscheidung vorzu-
legen. § 33 Absatz 3 des Bundeskriminal-
amtgesetzes bleibt unberührt. 

 (3) Für die Zusammenarbeit der Poli-
zeibehörden gelten die in § 3 des Bundes-
kriminalamtgesetzes geregelten Dienst-
wege. Für die Zusammenarbeit der Behör-
den der Zollverwaltung gelten die in § 3 Ab-
satz 6 des Zollfahndungsdienstgesetzes ge-
regelten Dienstwege. 
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§ 92 § 133 

Übermittlung von Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 
an Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 

Verwendung der übermittelten Informati-
onen 

(2) Bei der Übermittlung nach Absatz 1 
ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren unzu-
lässig ist, es sei denn, die für Entscheidun-
gen über Ersuchen nach dem Fünften Teil 
zuständige Bewilligungsbehörde hat ihre 
Zustimmung zur Verwendung als Beweis-
mittel erteilt. Entsprechend entscheidet die 
für Ersuchen nach dem Fünften Teil zustän-
dige Behörde auch über ein Ersuchen um 
nachträgliche Genehmigung der Verwert-
barkeit als Beweismittel. 

(1) Bei der Stellung oder Erledigung 
von Ersuchen ist der empfangenden 
Stelle die Bedingung zu stellen, dass die 
übermittelten Informationen ohne vorhe-
rige Zustimmung der Stelle, die bei ei-
nem Ersuchen nach Abschnitt 1 für die 
Bewilligung zuständig wäre, nicht als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren 
verwendet werden dürfen.  

(2) Bei der Übermittlung nach Absatz 1 
ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren unzu-
lässig ist, es sei denn, die für Entscheidun-
gen über Ersuchen nach dem Fünften Teil 
zuständige Bewilligungsbehörde hat ihre 
Zustimmung zur Verwendung als Beweis-
mittel erteilt. Entsprechend entscheidet die 
für Ersuchen nach dem Fünften Teil zustän-
dige Behörde auch über ein Ersuchen um 
nachträgliche Genehmigung der Verwert-
barkeit als Beweismittel. 

(2) Eine Zustimmung kann durch 
die in Absatz 1 bezeichnete Stelle vorab 
oder auf Ersuchen des empfangenden 
Staates erteilt werden. Wird sie vor Über-
mittlung der Information erteilt, kann auf 
die Bedingung nach Absatz 1 verzichtet 
werden. 

 § 134 

 Ergänzende Befugnisse 

 Ergänzend zu den in 
§ 131 Absatz 1 und 2 bestimmten Befugnis-
sen und sofern die Bundesregierung hierzu 
allgemein oder für den Einzelfall die Geneh-
migung erteilt hat  

 1. darf das Bundeskriminalamt im Rah-
men seiner originären und Auftragszu-
ständigkeit nach dem Bundeskriminal-
amtgesetz Ersuchen stellen oder einge-
hende Ersuchen erledigen oder von ei-
ner anderen Polizeibehörde erledigen 
lassen und 
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 2. darf das Zollkriminalamt im Rahmen 
seiner originären und Auftragszustän-
digkeit nach dem Zollfahndungsdienst-
gesetz Ersuchen stellen oder einge-
hende Ersuchen erledigen oder von ei-
nem anderen Zollfahndungsamt erledi-
gen lassen. 

 A b s c h n i t t  4  

 G e m e i n s a m e  E r m i t t l u n g s -
g r u p p e n  

§ 61b § 135 

Gemeinsame Ermittlungsgruppen Gemeinsame Ermittlungsgruppen 

(1) Wenn eine völkerrechtliche Verein-
barung dies vorsieht, kann eine gemein-
same Ermittlungsgruppe gebildet werden. 
… 

(1) Mit einem anderen Staat oder 
mehreren Staaten kann durch eine Er-
richtungsvereinbarung mit der zuständi-
gen Behörde des anderen Staates oder 
der anderen Staaten eine gemeinsame 
Ermittlungsgruppe gebildet werden, 
wenn eine völkerrechtliche Vereinbarung 
dies vorsieht. 

(1) …Einem von einem anderen Staat 
in eine gemeinsame Ermittlungsgruppe ent-
sandten Mitglied kann unter der Leitung des 
zuständigen deutschen Mitglieds die Durch-
führung von Ermittlungsmaßnahmen über-
tragen werden, sofern dies vom entsenden-
den Staat gebilligt worden ist. 

(2) Einem von einem dieser Staaten 
in eine gemeinsame Ermittlungsgruppe ent-
sandten Mitglied kann unter der Leitung des 
zuständigen deutschen Mitglieds die Durch-
führung von Ermittlungsmaßnahmen über-
tragen werden, sofern dies vom entsenden-
den Staat gebilligt worden ist. 

(2) Anderen Personen kann die Teil-
nahme an einer gemeinsamen Ermittlungs-
gruppe nach Maßgabe der Rechtsvorschrif-
ten der teilnehmenden Staaten oder einer 
zwischen ihnen anwendbaren Übereinkunft 
gestattet werden. 

(3) Anderen Personen sowie den in 
§ 316 genannten Einrichtungen kann die 
Teilnahme an einer gemeinsamen Ermitt-
lungsgruppe nach Maßgabe der Rechtsvor-
schriften der die Ermittlungsgruppe bil-
denden Staaten oder nach Maßgabe einer 
zwischen ihnen anwendbaren Übereinkunft 
gestattet werden. Die den Mitgliedern ver-
liehenen Rechte gelten für die teilneh-
menden Personen und Stellen nur inso-
weit, als die Errichtungsvereinbarung 
dies ausdrücklich vorsieht.  
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(3) Die an der gemeinsamen Ermitt-
lungsgruppe beteiligten Beamten und Be-
amtinnen dürfen den von anderen Staaten 
entsandten Mitgliedern oder anderen teil-
nehmenden Personen dienstlich erlangte 
Informationen einschließlich personenbezo-
gener Daten unmittelbar übermitteln, soweit 
dies für die Tätigkeit der gemeinsamen Er-
mittlungsgruppe erforderlich ist. 

(4) Die an die gemeinsame Ermitt-
lungsgruppe entsandten Mitglieder dürfen 
den von anderen Staaten entsandten Mit-
gliedern dienstlich erlangte Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten 
unmittelbar übermitteln, soweit dies für die 
Tätigkeit der gemeinsamen Ermittlungs-
gruppe erforderlich ist. Die unmittelbare 
Datenübermittlung an teilnehmende Per-
sonen und Stellen richtet sich nach Ab-
satz 3 Satz 2. 

 (5) Für den Abschluss einer Errich-
tungsvereinbarung ist die Staatsanwalt-
schaft zuständig. Die abzuschließende Ver-
einbarung soll insbesondere Regelungen 
enthalten 

 1. zu den Leitern und zu den Mitgliedern 
der jeweiligen Delegation,  

 2. zu Ziel, Zweck und Dauer der gemein-
samen Ermittlungen,  

 3. zu den Rechten der Mitglieder auf dem 
Hoheitsgebiet des jeweils anderen 
Staates und  

 4. zu den Regelungen zur Akteneinsicht 
gegenüber den Verfahrensbeteiligten. 



 - 164 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

 Kapitel 6 

 Übernahme der Strafverfolgung 

 A b s c h n i t t  1  

 E i n g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 136 

 Unterrichtung des ersuchenden Staates 

 Wird die Strafverfolgung aufgrund eines 
ausländischen Ersuchens von einer deut-
schen Behörde übernommen, so unterrich-
tet diese die ersuchende Behörde über die 
Einleitung und den Ausgang des Strafver-
fahrens. 

 A b s c h n i t t  2  

 A u s g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 137 

 Zuständigkeit 

 Für Ersuchen um Übernahme der Straf-
verfolgung ist die Staatsanwaltschaft zu-
ständig, die das Ermittlungsverfahren führt. 

 § 138 

 Verfahren 

 (1) Soweit eine völkerrechtliche Rege-
lung nichts anderes bestimmt, ist das Ersu-
chen schriftlich unter Beifügung einer für die 
ausländischen Behörden bestimmten Sach-
verhaltsdarstellung, einer Mehrfertigung der 
Verfahrensakte und einer Übersetzung ihrer 
wesentlichen Verfahrensbestandteile zu 
übersenden. 
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 (2) Die Sachverhaltsdarstellung muss 
Angaben über die Person und die Staatsan-
gehörigkeit der beschuldigten Person, über 
das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen 
und über die etwa sonst zur Vorbereitung 
der Verfolgung getroffenen Maßnahmen 
enthalten. Soweit sich diese Angaben be-
reits aus einer gegen die beschuldigte Per-
son erhobenen Anklage oder aus einem ge-
gen diese ergangenen Urteil ergeben, kann 
in der Sachverhaltsdarstellung auf die bei-
zufügende Anklage oder das Urteil Bezug 
genommen werden, es sei denn, dass eine 
Übersetzung nach § 140 beizufügen ist. Hat 
die beschuldigte Person wegen der Tat Un-
tersuchungs- oder Strafhaft erlitten, so ist 
deren Dauer mitzuteilen. Die auf den Fall 
anwendbaren deutschen Bestimmungen 
sind im Wortlaut wiederzugeben. 

 § 139 

 Übersetzungen 

 Wurde kein Übersetzungsverzicht ver-
einbart, so sind dem Ersuchen zwei Ferti-
gungen einer Übersetzung der Sachver-
haltsdarstellung und eine Übersetzung der 
wesentlichen Bestandteile der Verfahrens-
akte beizufügen. 

 § 140 

 Inländisches Verfahren 

 (1) Wurde eine ausländische Behörde 
um Übernahme der Strafverfolgung ersucht, 
so ist das Verfahren vorläufig einzustellen.  

 (2) Die Ermittlungen können wieder-
aufgenommen werden, wenn weitere Maß-
nahmen erforderlich sind, um den Untersu-
chungszweck nicht zu gefährden, oder 
wenn das Verfahren nicht in angemessener 
Zeit übernommen wurde. 
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 (3) Ergeht in einem ersuchten Staat, 
der nicht Vertragspartei des Schengener 
Durchführungsübereinkommens ist, eine 
das Verfahren abschließende Entschei-
dung, so kann die Staatsanwaltschaft das 
Verfahren endgültig einstellen oder die Er-
mittlungen wieder aufnehmen. Gleiches gilt, 
wenn in einem Schengen-assoziierten Staat 
eine das Verfahren abschließende Ent-
scheidung ergeht, die die Voraussetzungen 
des Artikels 54 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens nicht erfüllt. 

 T e i l  3  

 R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  
M i t g l i e d s t a a t e n  d e r  E u -

r o p ä i s c h e n  U n i o n  

 Kapitel 1 

 Allgemeine Vorschriften 

§ 73 § 141 

Grenzen der Rechtshilfe Grundsatz gegenseitiger Anerkennung, 
Europäischer Ordre public 

 (1) Soweit sich aus den folgenden Re-
gelungen dieses Teils nichts anderes ergibt, 
sind eingehende Ersuchen nach diesem Teil 
gemäß dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung anzuerkennen und zu voll-
strecken. 

Die Leistung von Rechtshilfe sowie die 
Datenübermittlung ohne Ersuchen ist unzu-
lässig, wenn sie wesentlichen Grundsätzen 
der deutschen Rechtsordnung widerspre-
chen würde. Bei Ersuchen nach dem Ach-
ten, Neunten, Zehnten und Dreizehnten Teil 
ist die Leistung von Rechtshilfe unzulässig, 
wenn die Erledigung zu den in Artikel 6 des 
Vertrages über die Europäische Union ent-
haltenen Grundsätzen im Widerspruch 
stünde. 

(2) Die Anerkennung und Vollstre-
ckung setzt voraus, dass die Erledigung 
zu den in Artikel 6 des Vertrages über die 
Europäische Union enthaltenen Grundsät-
zen nicht im Widerspruch steht. 
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 (3) Ausgehende Ersuchen nach die-
sem Teil sind unzulässig, wenn ernstliche 
Gründe für die Annahme bestehen, dass 
ihre Erledigung zu den in Artikel 6 des Ver-
trages über die Europäische Union enthalte-
nen Grundsätzen im Widerspruch stünde. 

 (4) Rechtshilfeersuchen, die sich auf 
Maßnahmen richten, die ihrer Art nach von 
dem Anwendungsbereich der folgenden Re-
gelungen dieses Teils nicht erfasst sind, 
können nach Maßgabe von Teil 2 Kapitel 5 
gestellt oder erledigt werden. 

§ 79 § 142 

Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung; 
Vorabentscheidung 

Verfahren 

(2) Vor der Zulässigkeitsentscheidung 
des Oberlandesgerichts entscheidet die für 
die Bewilligung zuständige Stelle, ob sie be-
absichtigt, Bewilligungshindernisse nach § 
83b geltend zu machen. Die Entscheidung, 
keine Bewilligungshindernisse geltend zu 
machen, ist zu begründen. Sie unterliegt der 
Überprüfung durch das Oberlandesgericht 
im Verfahren nach § 29; die Beteiligten sind 
zu hören. Bei der Belehrung nach § 41 Abs. 
4 ist der Verfolgte auch darauf hinzuweisen, 
dass im Falle der vereinfachten Ausliefe-
rung eine gerichtliche Überprüfung nach 
Satz 3 nicht stattfindet. 

Über eingehende und ausgehende 
Ersuchen nach diesem Teil entscheiden 
die jeweils zuständigen Stellen im Sinne 
der Kapitel 2 bis 6, ohne dass es einer 
Bewilligung bedarf. 

§ 91h § 143 

Erledigung des Ersuchens Maßgebliches Recht bei der Ausführung 
von Ersuchen 

(1) Liegen die Voraussetzungen für die 
Leistung der Rechtshilfe vor, ist das Ersu-
chen nach § 91d Absatz 1 nach denselben 
Vorschriften auszuführen, die gelten wür-
den, wenn das Ersuchen von einer deut-
schen Stelle gestellt worden wäre; dies gilt 
auch für Zwangsmaßnahmen, die bei der 
Erledigung des Ersuchens notwendig wer-
den. 

(1) Die Vornahme von Maßnahmen, 
die zur Vollstreckung von Ersuchen nach 
diesem Teil erforderlich sind, richtet sich 
nach deutschem Recht, soweit nicht in 
Rechtsakten des Unionsrechts, deren 
Umsetzung in den folgenden Kapiteln o-
der in Absatz 2 etwas anderes bestimmt 
ist. 
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(2) Soweit die Richtlinie Europäische 
Ermittlungsanordnung nicht etwas anderes 
bestimmt und wesentliche Grundsätze der 
deutschen Rechtsordnung nicht entgegen-
stehen, 

(2) Bei eingehenden Ersuchen 

1. sind besondere Formvorschriften oder 
Verfahrensvorschriften, die in dem Er-
suchen nach § 91d Absatz 1 angege-
ben wurden, einzuhalten und 

1. sind besondere Form- oder Verfahrens-
vorschriften, die in dem Ersuchen ange-
geben wurden, einzuhalten und 

2. ist Bitten um Teilnahme von Behörden 
des ersuchenden Mitgliedstaates an ei-
ner Amtshandlung zu entsprechen. … 

2. ist Bitten um die Teilnahme von Be-
diensteten des ersuchenden Mitglied-
staates an einer Amtshandlung zu ent-
sprechen; für sie gelten Absatz 1 und 
Nummer 1 entsprechend. 

(2) …Können besondere Formvor-
schriften oder Verfahrensvorschriften nach 
Satz 1 Nummer 1 nicht eingehalten werden 
oder kann Bitten nach Satz 1 Nummer 2 
nicht entsprochen werden, ist die zustän-
dige Stelle des ersuchenden Mitgliedstaates 
unverzüglich zu unterrichten; § 91d Absatz 
3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit die in 
Artikel 6 des Vertrags über die Europäi-
sche Union genannten Grundsätze oder 
wesentliche Grundsätze der deutschen 
Rechtsordnung entgegenstehen. Können 
besondere Form- oder Verfahrensvorschrif-
ten nach Absatz 2 Nummer 1 nicht einge-
halten oder kann Bitten nach Absatz 2 
Nummer 2 nicht entsprochen werden, so ist 
die zuständige Stelle des ersuchenden Mit-
gliedstaates unverzüglich zu unterrichten. 
Die Unterrichtung soll einen schriftlichen 
Nachweis ermöglichen. 

 (4) In ausgehenden Ersuchen sollen 
nach deutschem Recht zu beachtende 
Form- und Verfahrensvorschriften angege-
ben werden. Es soll darum gebeten werden, 
die Teilnahme eines deutschen Amtsträgers 
an der Maßnahme zu gestatten, wenn dies 
zur Förderung des Verfahrens zweckmäßig 
erscheint. 

 § 144 

 Kosten 

 (1) Bei eingehenden Ersuchen findet 
grundsätzlich keine Erstattung der Kosten 
statt, die bei der Vollstreckung des Ersu-
chens im Inland entstehen. 
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 (2) Soweit die Vornahme der Rechts-
hilfe im Einzelfall mit außergewöhnlichen 
Kosten verbunden ist oder voraussichtlich 
wäre, ist bei eingehenden und ausgehenden 
Ersuchen eine Kostenteilung zwischen der 
ersuchenden und der für die Ausführung 
des Ersuchens zuständigen Stelle anzustre-
ben. Dies gilt nicht für Vollstreckung von Er-
suchen nach den Kapiteln 2, 3 und 5 Ab-
schnitt 6. 

 § 145 

 Rechtsbehelf nach Artikel 6 Absatz 8 
der Verordnung (EU) 2023/2844  

 (1) In Verfahren nach den Kapiteln 2, 
Kapitel 3, Kapitel 4 Abschnitt 1, 2 und 4 so-
wie Kapitel 5 Abschnitt 3 und 7 kann eine 
betroffene Person eine gerichtliche Ent-
scheidung über das Vorliegen eines Versto-
ßes im Sinne des Artikels 6 Absatz 8 der 
Verordnung (EU) 2023/2844 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2023 über die Digitalisierung der 
justiziellen Zusammenarbeit und des Zu-
gangs zur Justiz in grenzüberschreitenden 
Zivil-, Handels- und Strafsachen und zur Än-
derung bestimmter Rechtsakte im Bereich 
der justiziellen Zusammenarbeit (ABl. L, 
2023/2844, 27.12.2023) beantragen, wenn  

 1. eine Staatsanwaltschaft die Anhörung 
der betroffenen Person im Sinne von 
Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2023/2844 beantragt oder gestattet hat, 
und  

 2. die betroffene Person einen Verstoß im 
Sinne von Artikel 6 Absatz 8 der Verord-
nung (EU) 2023/2844 geltend macht. 

 (2) Zuständig ist das für Ersuchen 
nach dem jeweiligen Verfahren im Sinne 
von Absatz 1 Nummer 1 zuständige Ge-
richt. Im Fall des § 164 Absatz 2 ist das 
Oberlandesgericht für die Entscheidung 
nach Absatz 1 zuständig. 
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 (3) Hat die Anhörung noch nicht statt-
gefunden, kann das nach Absatz 2 zustän-
dige Gericht die aufschiebende Wirkung des 
Antrages anordnen. Hat die Anhörung be-
reits stattgefunden, stellt das Gericht in sei-
ner Entscheidung fest, ob Verstöße gegen 
die Anforderungen und Garantien des Arti-
kels 6 der Verordnung EU 2023/2844 vorla-
gen. 

 Kapitel 2 

 Europäischer Haftbefehl und Über-
gabeverfahren mit den Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union 

§ 78 § 146 

Vorrang des Achten Teils Anwendungsbereich 

 (1) Nach diesem Teil richtet sich die 
Übergabe und Durchlieferung von Personen 
zwischen den Mitgliedstaaten aufgrund ei-
nes Europäischen Haftbefehls nach Maß-
gabe des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI 
des Rates vom 13. Juni 2002 über den Eu-
ropäischen Haftbefehl und die Übergabe-
verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
(ABl. L 190 vom 18. 7. 2002, S. 1), der durch 
den Rahmenbeschluss 2009/299/JI (ABl. L 
81 vom 27.3.2009, S. 24) geändert worden 
ist (Rahmenbeschluss Europäischer Haft-
befehl). 

(1) Soweit dieser Teil keine besonderen 
Regelungen enthält, finden die übrigen 
Bestimmungen dieses Gesetzes auf den 
Auslieferungs- und Durchlieferungsverkehr 
mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union Anwendung. 

(2) Soweit dieser Teil keine besonde-
ren Regelungen enthält, gelten die Bestim-
mungen des Teils 2 Kapitel 1 bis 3 ent-
sprechend. Insbesondere finden die Re-
gelungen für die Anrufung des Bundes-
gerichtshofes, zu den Rechten der ver-
folgten Person und zur Fahndung, Haft 
und Vernehmung entsprechende Anwen-
dung. § 56 ist nicht anzuwenden. 

 (3) § 2 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass die für die Aufhebung des Immunitäts- 
oder Indemnitätsschutzes zuständige inlän-
dische Behörde unverzüglich mit einem ent-
sprechenden Ersuchen zu befassen ist. 
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 (4) Im Sinne dieses Teils bedeutet Eu-
ropäischer Haftbefehl eine justizielle Ent-
scheidung eines Mitgliedstaates, die auf die 
Festnahme und Übergabe einer verfolgten 
Person durch einen anderen Mitgliedstaat 
zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung 
gerichtet ist. 

 A b s c h n i t t  1  

 D i e  V o l l s t r e c k u n g  e i n e s  
E u r o p ä i s c h e n  H a f t b e f e h l s  

 Unterabschnitt 1 

 Voraussetzungen 

§ 79 § 147 

Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung; 
Vorabentscheidung 

Grundsatz 

(1) Zulässige Ersuchen eines Mitglied-
staates um Auslieferung oder Durchliefe-
rung können nur abgelehnt werden, soweit 
dies in diesem Teil vorgesehen ist. Die ab-
lehnende Bewilligungsentscheidung ist zu 
begründen. 

(1) Ein Europäischer Haftbefehl, der 
die Anforderungen der §§ 148 bis 150 er-
füllt, ist nach dem Grundsatz der gegen-
seitigen Anerkennung und gemäß den 
Bestimmungen dieses Abschnitts zu 
vollstrecken. 

 (2) Die Vollstreckung des Europäi-
schen Haftbefehls ist abzulehnen, wenn ei-
ner der in § 151 genannten zwingenden Ab-
lehnungsgründe vorliegt. 

 (3) Die Vollstreckung des Europäi-
schen Haftbefehls kann abgelehnt werden, 
wenn einer der in den §§ 152 bis 156 ge-
nannten fakultativen Ablehnungsgründen 
vorliegt. 
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§ 83a § 148 

Auslieferungsunterlagen Inhalt und Form 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn die in § 10 genannten Unterlagen oder 
ein Europäischer Haftbefehl übermittelt wur-
den, der die folgenden Angaben enthält: 

(1) Die Vollstreckung des Europäi-
schen Haftbefehls setzt voraus, dass er 
von der ausstellenden Justizbehörde un-
ter Verwendung des im Anhang des Rah-
menbeschlusses Europäischer Haftbe-
fehl wiedergegebenen Formblatts ausge-
stellt wurde und die folgenden Angaben 
enthält: 

1. die Identität, wie sie im Anhang zum Rah-
menbeschluss Europäischer Haftbefehl 
näher beschrieben wird, und die Staats-
angehörigkeit des Verfolgten, 

1. die Identität und die Staatsangehörig-
keit der verfolgten Person; 

2. die Bezeichnung und die Anschrift der 
ausstellenden Justizbehörde, 

2. die Bezeichnung und die Anschrift der 
ausstellenden Justizbehörde sowie 
ausreichende Kontaktdaten; 

3. die Angabe, ob ein vollstreckbares Ur-
teil, ein Haftbefehl oder eine andere 
vollstreckbare justizielle Entscheidung 
mit gleicher Rechtswirkung vorliegt, 

3. die Angabe, ob ein vollstreckbares Ur-
teil, ein Haftbefehl oder eine andere 
vollstreckbare justizielle Entscheidung 
mit gleicher Rechtswirkung vorliegt; 

4. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat, einschließlich der gesetzlichen 
Bestimmungen, 

4. die Art und die rechtliche Würdigung 
der Straftat; 

5. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit, des Tatortes 
und der Tatbeteiligung der gesuchten 
Person, und 

5. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit, des Tatortes 
und der Art der Tatbeteiligung der ver-
folgten Person; 

6. die für die betreffende Straftat im Aus-
stellungsmitgliedstaat gesetzlich vorge-
sehene Höchststrafe oder im Fall des 
Vorliegens eines rechtskräftigen Urteils 
die verhängte Strafe. 

6. die für die betreffende Straftat im Aus-
stellungsstaat gesetzlich vorgesehene 
Höchststrafe oder im Fall des Vorlie-
gens eines rechtskräftigen Urteils die 
verhängte Strafe. 
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(2) Die Ausschreibung zur Festnahme 
zwecks Überstellung oder Auslieferung 
nach der Verordnung (EU) 2018/1862 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. November 2018 über die Einrich-
tung, den Betrieb und die Nutzung des 
Schengener Informationssystems (SIS) im 
Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit 
und der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung 
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1986/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und des Beschlusses 
2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 
vom 7.12.2018, S. 56), die die unter Absatz 
1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten Angaben enthält 
oder der diese Angaben nachgereicht wur-
den, gilt als Europäischer Haftbefehl. 

(2) Als Europäischer Haftbefehl gilt 
eine Ausschreibung zur Festnahme zwecks 
Überstellung oder Auslieferung nach der 
Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. 
November 2018 über die Einrichtung, den 
Betrieb und die Nutzung des Schengener In-
formationssystems (SIS) im Bereich der po-
lizeilichen Zusammenarbeit und der justizi-
ellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur 
Änderung und Aufhebung des Beschlusses 
2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates und 
des Beschlusses 2010/261/EU der Kommis-
sion (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56; L 
316l vom 6.12.2019, S. 4; L 336 vom 
23.9.2021, 51; L 181 vom 7.7.2022, 37), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2022/1190 (ABl. L 185 vom 12.7.2022, S. 
1) geändert worden ist, die die in Absatz 1 
bezeichneten Angaben enthält oder ergän-
zend zu der diese Angaben nachgereicht 
wurden. 

 (3) Ist der Europäische Haftbefehl 
nicht in deutscher Sprache abgefasst, muss 
ihm eine Übersetzung ins Deutsche beige-
fügt werden. Satz 1 gilt nicht, wenn der Aus-
stellungsstaat Europäische Haftbefehle in 
deutscher Sprache akzeptiert. 

 § 149 

 Vorliegen einer vollstreckbaren justiziel-
len Entscheidung 

 (1) Die Vollstreckung eines Europäi-
schen Haftbefehls zur Strafverfolgung setzt 
voraus, dass im Ausstellungsstaat ein Haft-
befehl oder eine andere vollstreckbare justi-
zielle Entscheidung mit gleicher Rechtswir-
kung erlassen wurde. 

 (2) Die Vollstreckung eines Europäi-
schen Haftbefehls zur Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion 
setzt voraus, dass ein vollstreckbares Urteil 
ergangen ist. 
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 (3) Bestehen Zweifel über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach den Absät-
zen 1 und 2, so sind ergänzende Informati-
onen bei der ausstellenden Justizbehörde 
anzufordern. 

 § 150 

 Mindeststraferwartung und Mindest-
strafmaß; akzessorische Übergabe 

§ 81 § 3 findet mit den Maßgaben An-
wendung, dass  

1. die Auslieferung zur Verfolgung nur 
zulässig ist, wenn die Tat nach dem Recht 
des ersuchenden Mitgliedstaates mit einer 
Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion im 
Höchstmaß von mindestens zwölf Monaten 
bedroht ist, … 

(1) Die Vollstreckung eines Europä-
ischen Haftbefehls zur Strafverfolgung 
setzt voraus, dass die Tat nach dem Recht 
des Ausstellungsstaats mit einer frei-
heitsentziehenden strafrechtlichen Sank-
tion im Höchstmaß von mindestens zwölf 
Monaten bedroht ist. 

§ 81 … 

2. die Auslieferung zur Vollstreckung 
nur zulässig ist, wenn nach dem Recht des 
ersuchenden Mitgliedstaates eine freiheits-
entziehende Sanktion zu vollstrecken ist, 
deren Maß mindestens vier Monate beträgt, 

(2) Die Vollstreckung eines Europä-
ischen Haftbefehls zur Strafvollstre-
ckung setzt voraus, dass nach dem Recht 
des Ausstellungsstaats eine freiheitsent-
ziehende strafrechtliche Sanktion zu voll-
strecken ist, deren Maß mindestens vier Mo-
nate beträgt. 

§ 4 Ist die Auslieferung zulässig, so ist 
sie wegen einer weiteren Tat auch dann zu-
lässig, wenn für diese 

1. die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 
oder 3 nicht vorliegen oder 

2. die Voraussetzungen des § 2 oder 
des § 3 Abs. 1 deshalb nicht vorliegen, weil 
die weitere Tat nur mit einer Sanktion im 
Sinne des § 1 Abs. 2 bedroht ist. 

(3) Liegen die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 1 oder 2 vor, so kann 
die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls zusätzlich auch zur Verfol-
gung wegen weiterer Straftaten oder zur 
Vollstreckung weiterer freiheitsentzie-
hender strafrechtlicher Sanktionen erfol-
gen, die die Voraussetzungen nach den 
Absätzen 1 oder 2 nicht erfüllen. 

 § 151 

 Zwingende Ablehnungsgründe 

 Die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls ist abzulehnen, 
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§ 9 Ist für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet, so ist die Aus-
lieferung nicht zulässig, wenn 

 … 

2. die Verfolgung oder Vollstreckung nach 
deutschem Recht verjährt oder auf 
Grund eines deutschen Straffreiheits-
gesetzes ausgeschlossen ist. 

1. wenn für die Tat, die dem Europäi-
schen Haftbefehl zugrunde liegt, 
auch die deutsche Gerichtsbarkeit be-
gründet ist und die Verfolgung oder 
Vollstreckung aufgrund eines deut-
schen Straffreiheitsgesetzes ausge-
schlossen ist, 

§ 83 (1) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn 

1. der Verfolgte wegen derselben Tat, die 
dem Ersuchen zugrunde liegt, bereits 
von einem anderen Mitgliedstaat 
rechtskräftig abgeurteilt worden ist, vo-
rausgesetzt, dass im Fall der Verurtei-
lung die Sanktion bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird oder 
nach dem Recht des Urteilsstaates 
nicht mehr vollstreckt werden kann, … 

2. wenn die verfolgte Person wegen der-
selben Tat, die dem Europäischen 
Haftbefehl zugrunde liegt, bereits von 
einem anderen Mitgliedstaat oder von 
einem Schengen-assoziierten Staat 
rechtskräftig abgeurteilt worden ist, vo-
rausgesetzt, dass im Fall der Verurtei-
lung die Sanktion bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird oder 
nach dem Recht des Urteilsstaates 
nicht mehr vollstreckt werden kann, o-
der 

§ 83 (1) … 

2. der Verfolgte zur Tatzeit nach § 19 des 
Strafgesetzbuchs schuldunfähig war o-
der 

3. wenn die verfolgte Person zur Zeit 
der Tat noch nicht 14 Jahre alt war. 

 § 152 

 Fakultative Ablehnungsgründe 

 Die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls kann abgelehnt werden, wenn 

§ 83b (1) Die Bewilligung der Auslieferung 
kann abgelehnt werden, wenn 

1. gegen den Verfolgten wegen derselben 
Tat, die dem Auslieferungsersuchen zu-
grunde liegt, im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ein strafrechtliches Verfahren 
geführt wird, … 

1. gegen die verfolgte Person wegen 
derselben Tat, die dem Europäischen 
Haftbefehl zugrunde liegt, im Inland 
ein strafrechtliches Verfahren geführt 
wird, 
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§ 83b (1) Die Bewilligung der Auslieferung 
kann abgelehnt werden, wenn 

 … 

2. die Einleitung eines strafrechtlichen Ver-
fahrens wegen derselben Tat, die dem 
Auslieferungsersuchen zugrunde liegt, 
abgelehnt wurde oder ein bereits einge-
leitetes Verfahren eingestellt wurde, 

2. die Einleitung eines strafrechtlichen 
Verfahrens wegen derselben Tat, die 
dem Europäischen Haftbefehl zu-
grunde liegt, abgelehnt wurde oder ein 
bereits eingeleitetes Verfahren einge-
stellt wurde, 

§ 9 Ist für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet, so ist die Aus-
lieferung nicht zulässig, wenn 

1. ein Gericht oder eine Behörde im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gegen 
den Verfolgten wegen der Tat ein Urteil 
oder eine Entscheidung mit entspre-
chender Rechtswirkung erlassen, die 
Eröffnung des Hauptverfahrens abge-
lehnt (§ 204 der Strafprozeßordnung), 
einen Antrag auf Erhebung der öffentli-
chen Klage verworfen (§ 174 der Straf-
prozeßordnung), das Verfahren nach 
Erfüllung von Auflagen und Weisungen 
eingestellt (§ 153a der Strafprozeßord-
nung) oder nach Jugendstrafrecht von 
der Verfolgung abgesehen oder das 
Verfahren eingestellt hat (§§ 45, 47 des 
Jugendgerichtsgesetzes) oder… 

3. gegen die verfolgte Person in einem 
Mitgliedstaat oder in einem Schen-
gen-assoziierten Staat wegen dersel-
ben Tat, die dem Europäischen Haft-
befehl zugrunde liegt, eine rechts-
kräftige Entscheidung ergangen ist, 
die einer weiteren Strafverfolgung 
entgegensteht, oder 

§ 9 Ist für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet, so ist die Aus-
lieferung nicht zulässig, wenn 

 … 

2. die Verfolgung oder Vollstreckung nach 
deutschem Recht verjährt oder auf 
Grund eines deutschen Straffreiheits-
gesetzes ausgeschlossen ist. 

4. für die Tat auch die deutsche Gerichts-
barkeit begründet ist und die Verfol-
gung oder Vollstreckung nach deut-
schem Recht verjährt ist. 
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§ 83 § 153 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

Urteile in Abwesenheit 

(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn 

 … 

3. bei Ersuchen zum Zweck der Straf-
vollstreckung die verurteilte Person zu der 
dem Urteil zugrunde liegenden Verhandlung 
nicht persönlich erschienen ist oder 

(1) Die Vollstreckung eines Europä-
ischen Haftbefehls zum Zweck der Straf-
vollstreckung kann vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 4 abgelehnt werden, wenn die 
verurteilte Person zu der dem Urteil zu-
grunde liegenden Verhandlung nicht per-
sönlich erschienen ist. 

(2) Die Auslieferung ist abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 jedoch zulässig, wenn 

(2) Absatz 1 findet keine Anwen-
dung, wenn 

1. die verurteilte Person 1. die verurteilte Person 

a) rechtzeitig 

aa) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu dem Urteil geführt hat, geladen 
wurde oder 

bb) auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Urteil geführt hat, in Kenntnis 
gesetzt wurde, sodass zweifelsfrei 
nachgewiesen wurde, dass die ver-
urteilte Person von der anberaum-
ten Verhandlung Kenntnis hatte, 
und 

a) rechtzeitig entweder persönlich zu 
der Verhandlung, die zu dem Urteil 
geführt hat, geladen wurde oder 
auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Urteil geführt hat, in Kenntnis 
gesetzt wurde, und zwar auf eine 
Weise, dass zweifelsfrei nachge-
wiesen werden kann, dass die ver-
urteilte Person von der anberaum-
ten Verhandlung Kenntnis hatte, 
und 

b) dabei darauf hingewiesen wurde, 
dass ein Urteil auch in ihrer Abwe-
senheit ergehen kann, 

b) rechtzeitig darauf hingewiesen 
wurde, dass ein Urteil auch in ihrer 
Abwesenheit ergehen kann, 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des ge-
gen sie gerichteten Verfahrens, an dem 
ein Verteidiger beteiligt war, eine per-
sönliche Ladung durch Flucht verhin-
dert hat oder 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des 
gegen sie gerichteten Verfahrens, an 
dem ein Verteidiger beteiligt war, sich 
einer persönlichen Ladung durch 
Flucht entzogen hat oder 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der an-
beraumten Verhandlung einen Verteidi-
ger bevollmächtigt hat, sie in der Ver-
handlung zu verteidigen, und sie durch 
diesen in der Verhandlung tatsächlich 
verteidigt wurde. 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der 
anberaumten Verhandlung einen Ver-
teidiger bevollmächtigt hat, sie in der 
Verhandlung zu verteidigen, und sie 
durch diesen in der Verhandlung tat-
sächlich verteidigt wurde. 
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(3) Die Auslieferung ist abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 auch zulässig, wenn die 
verurteilte Person nach Zustellung des Ur-
teils 

(3) Absatz 1 findet auch keine An-
wendung, wenn die verurteilte Person nach 
Zustellung des Urteils 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Urteil nicht anzufechten, oder 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Urteil nicht anzufechten, oder 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wieder-
aufnahme des Verfahrens oder kein Be-
rufungsverfahren beantragt hat. 

2. innerhalb geltender Fristen weder die 
Wiederaufnahme des Verfahrens noch 
ein Berufungsverfahren beantragt hat. 

Die verurteilte Person muss zuvor ausdrück-
lich über ihr Recht auf Wiederaufnahme des 
Verfahren oder auf ein Berufungsverfahren, 
an dem sie teilnehmen kann und bei dem 
der Sachverhalt, einschließlich neuer Be-
weismittel, erneut geprüft und das ursprüng-
liche Urteil aufgehoben werden kann belehrt 
worden sein. 

Die verurteilte Person muss vor der Erklä-
rung nach Nummer 1 oder vor dem An-
trag nach Nummer 2 ausdrücklich belehrt 
worden sein über ihr Recht auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens oder auf ein Beru-
fungsverfahren, an dem sie teilnehmen 
kann und bei dem der Sachverhalt, ein-
schließlich neuer Beweismittel, erneut ge-
prüft und das ursprüngliche Urteil aufgeho-
ben werden kann. 

Die Auslieferung ist abweichend von 
Absatz 1 Nummer 3 ferner zulässig, wenn 
der verurteilten Person unverzüglich nach 
ihrer Übergabe an den ersuchenden Mit-
gliedstaat das Urteil persönlich zugestellt 
werden wird und die verurteilte Person über 
ihr in Absatz 3 Satz 2 genanntes Recht auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder ein 
Berufungsverfahren sowie über die hierfür 
geltenden Fristen belehrt werden wird. 

(4) Absatz 1 findet ebenso keine An-
wendung, wenn der verurteilten Person un-
verzüglich nach ihrer Übergabe an den Aus-
stellungsstaat das Urteil persönlich zuge-
stellt werden wird und die verurteilte Person 
über ihr in Absatz 3 Satz 2 genanntes Recht 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder 
ein Berufungsverfahren sowie über die hier-
für geltenden Fristen belehrt werden wird. 

 § 154 

 Beiderseitige Strafbarkeit 

§ 3 (1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn die Tat auch nach deutschem Recht 
eine rechtswidrige Tat ist, die den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes verwirklicht, oder 
wenn sie bei sinngemäßer Umstellung des 
Sachverhalts auch nach deutschem Recht 
eine solche Tat wäre. 

(1) Die Vollstreckung des Europäi-
schen Haftbefehls kann vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 abgelehnt werden, wenn 
die Tat, die dem Europäischen Haftbefehl 
zugrunde liegt, nach deutschem Recht 
keine rechtswidrige Tat ist, die den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes verwirklicht, oder 
wenn sie bei sinngemäßer Umstellung des 
Sachverhalts nach deutschem Recht keine 
solche Tat wäre. 
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§ 81 § 3 findet mit den Maßgaben An-
wendung, dass 

 … 

4. die beiderseitige Strafbarkeit nicht zu 
prüfen ist, wenn die dem Ersuchen zu-
grunde liegende Tat nach dem Recht des 
ersuchenden Staates mit einer freiheitsent-
ziehenden Sanktion im Höchstmaß von min-
destens drei Jahren bedroht ist und den in 
Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 
über den Europäischen Haftbefehl und die 
Übergabeverfahren zwischen den Mitglied-
staaten (ABl. L 190 vom 18. 7. 2002, S. 1), 
der durch den Rahmenbeschluss 
2009/299/JI (ABl. L 81 vom 27.3.2009, S. 
24) geändert worden ist, (Rahmenbe-
schluss Europäischer Haftbefehl) aufgeführ-
ten Deliktsgruppen zugehörig ist. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Tat, 
die dem Europäischen Haftbefehl zu-
grunde liegt, nach dem Recht des Ausstel-
lungsstaats mit einer Freiheitsstrafe oder 
sonstigen Sanktion im Höchstmaß von 
mindestens drei Jahren bedroht ist und den 
Deliktsgruppen zugehörig ist, die in Arti-
kel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 
2002/584/JI aufgeführt sind. 

§ 81 … 

3. die Auslieferung in Steuer-, Zoll- und 
Währungsangelegenheiten auch zulässig 
ist, wenn das deutsche Recht keine gleich-
artigen Steuern vorschreibt oder keine 
gleichartigen Steuer-, Zoll und Währungs-
bestimmungen enthält wie das Recht des 
ersuchenden Mitgliedstaates, 

(3) Absatz 1 findet in Steuer-, Zoll- 
und Währungsangelegenheiten mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die An-
nahme der beiderseitigen Strafbarkeit 
nicht voraussetzt, dass das deutsche 
Recht eine gleichartige Steuer vorschreibt 
oder gleichartige Steuer-, Zoll- und Wäh-
rungsbestimmungen enthält wie das Recht 
des Ausstellungsstaats. 

§ 80 § 155 

Auslieferung deutscher Staatsangehöri-
ger 

Ablehnung des Europäischen Haftbe-
fehls bei Inlandstaten, bei Taten außer-
halb des Hoheitsgebietes des Ausstel-

lungsstaates und bei Übergabe von Per-
sonen mit deutscher Staatsangehörig-
keit oder mit gewöhnlichem Aufenthalt 

im Inland zur Strafverfolgung 

(1) Die Auslieferung eines Deutschen 
zum Zwecke der Strafverfolgung ist nur zu-
lässig, wenn 

… 

(1) Die Vollstreckung eines Europä-
ischen Haftbefehls zum Zwecke der 
Strafverfolgung kann abgelehnt werden, 
wenn er sich auf eine Tat erstreckt, die 

2. die Tat einen maßgeblichen Bezug zum 
ersuchenden Mitgliedstaat aufweist. 

1. ganz oder zum Teil im Inland began-
gen wurde oder 
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Ein maßgeblicher Bezug der Tat zum 
ersuchenden Mitgliedstaat liegt in der 
Regel vor, wenn die Tathandlung voll-
ständig oder in wesentlichen Teilen auf 
seinem Hoheitsgebiet begangen wurde 
und der Erfolg zumindest in wesentli-
chen Teilen dort eingetreten ist, oder 
wenn es sich um eine schwere Tat mit 
typisch grenzüberschreitendem Cha-
rakter handelt, die zumindest teilweise 
auch auf seinem Hoheitsgebiet began-
gen wurde. 

2. außerhalb des Hoheitsgebietes des 
Ausstellungsmitgliedstaates began-
gen wurde und das deutsche Straf-
recht die Verfolgung von außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Ge-
setzes begangenen Straftaten glei-
cher Art nicht zulässt.  

(2) Liegen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 nicht vor, ist die 
Auslieferung eines Deutschen zum Zwecke 
der Strafverfolgung nur zulässig, wenn 

… 

3. auch nach deutschem Recht eine 
rechtswidrige Tat ist, die den Tatbestand ei-
nes Strafgesetzes verwirklicht oder bei sinn-
gemäßer Umstellung des Sachverhalts 
auch nach deutschem Recht eine solche Tat 
wäre, und bei konkreter Abwägung der wi-
derstreitenden Interessen das schutzwür-
dige Vertrauen des Verfolgten in seine 
Nichtauslieferung nicht überwiegt. Ein maß-
geblicher Bezug der Tat zum Inland liegt in 
der Regel vor, wenn die Tathandlung voll-
ständig oder in wesentlichen Teilen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes begangen 
wurde und der Erfolg zumindest in wesentli-
chen Teilen dort eingetreten ist. Bei der Ab-
wägung sind insbesondere der Tatvorwurf, 
die praktischen Erfordernisse und Möglich-
keiten einer effektiven Strafverfolgung und 
die grundrechtlich geschützten Interessen 
des Verfolgten unter Berücksichtigung der 
mit der Schaffung eines Europäischen 
Rechtsraums verbundenen Ziele zu gewich-
ten und zueinander ins Verhältnis zu setzen. 
Liegt wegen der Tat, die Gegenstand des 
Auslieferungsersuchens ist, eine Entschei-
dung einer Staatsanwaltschaft oder eines 
Gerichts vor, ein deutsches strafrechtliches 
Verfahren einzustellen oder nicht einzulei-
ten, so sind diese Entscheidung und ihre 
Gründe in die Abwägung mit einzubeziehen; 
Entsprechendes gilt, wenn ein Gericht das 
Hauptverfahren eröffnet oder einen Strafbe-
fehl erlassen hat. 

(2) Bei der Ermessensentscheidung 
nach Absatz 1 berücksichtigt das Ober-
landesgericht insbesondere, ob die Voll-
streckung eines Europäischen Haftbe-
fehls gegen eine Person mit deutscher 
Staatsangehörigkeit oder mit gewöhnli-
chem Aufenthalt im Inland erfolgen soll. 
In diesem Fall wägt es insbesondere ab, 
ob die Tat einen maßgeblichen Bezug 
zum Inland aufweist oder das schutzwür-
dige Vertrauen der verfolgten Person in 
ihre Nichtauslieferung bei konkreter Ab-
wägung der widerstreitenden Interessen 
unter besonderer Berücksichtigung ei-
ner etwaigen grenzüberschreitenden Di-
mension der Tat sowie des Tat- und Er-
folgsortes überwiegt. Ein maßgeblicher 
Bezug der Tat zum Inland liegt in der Regel 
vor, wenn die Tathandlung vollständig oder 
in wesentlichen Teilen im Inland begangen 
wurde und der tatbestandliche Erfolg zu-
mindest in wesentlichen Teilen dort einge-
treten ist. 
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(1) Die Auslieferung eines Deutschen 
zum Zwecke der Strafverfolgung ist nur zu-
lässig, wenn 

1. gesichert ist, dass der ersuchende 
Mitgliedstaat nach Verhängung einer 
rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder sonsti-
gen Sanktion anbieten wird, den Verfolgten 
auf seinen Wunsch zur Vollstreckung in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zurück-
zuüberstellen, und… 

(3) Die Übergabe einer Person mit 
deutscher Staatsangehörigkeit oder ge-
wöhnlichem Aufenthalt im Inland zum 
Zwecke der Strafverfolgung kann davon 
abhängig gemacht werden, dass der Aus-
stellungsstaat zusichert, die verfolgte Per-
son nach Verhängung einer rechtskräftigen 
Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion auf 
ihren Wunsch zur Vollstreckung in das In-
land zurückzuübergeben. 

§ 83b § 156 

Bewilligungshindernisse Übernahme der Strafvollstreckung bei 
Personen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, mit Wohnsitz oder mit gewöhnli-

chem Aufenthalt im Inland 

(2) Die Bewilligung der Auslieferung ei-
nes Ausländers, der im Inland seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, kann ferner ab-
gelehnt werden, wenn 

1. bei einer Auslieferung zum Zwecke 
der Strafverfolgung die Auslieferung eines 
Deutschen gemäß § 80 Abs. 1 und 2 nicht 
zulässig wäre, 

2. bei einer Auslieferung zum Zwecke 
der Strafvollstreckung er dieser nach Beleh-
rung zu richterlichem Protokoll nicht zu-
stimmt und sein schutzwürdiges Interesse 
an der Strafvollstreckung im Inland über-
wiegt; § 41 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend. 

(1) Die Vollstreckung eines Europä-
ischen Haftbefehls zur Strafvollstre-
ckung gegen eine Person mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, mit Wohnsitz oder 
mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland 
kann abgelehnt werden, wenn das Ober-
landesgericht nach Einholung der Unter-
lagen gemäß § 188 sowie Anhörung der 
verurteilten Person gemäß 
§ 191 Absatz 2 feststellt, dass die Vo-
raussetzungen für die Übernahme der 
Strafvollstreckung vorliegen. 

 (2) Bei der Ermessensentscheidung 
nach Absatz 1 berücksichtigt das Oberlan-
desgericht insbesondere, ob das schutzwür-
dige Interesse der verurteilten Person an ei-
ner Strafvollstreckung im Inland überwiegt 
und wo die Resozialisierung besser gelin-
gen kann. 

 (3) Für die Übermittlung der Unterla-
gen gemäß § 188 setzt das Oberlandesge-
richt dem Ausstellungsstaat eine angemes-
sene Frist. Übermittelt der Ausstellungs-
staat innerhalb dieser Frist die Unterlagen 
nicht, so erfolgt die Feststellung nach Ab-
satz 1 ohne diese Unterlagen.  
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 (4) Lehnt das Oberlandesgericht die 
Vollstreckung des Europäischen Haftbe-
fehls ab, so unterrichtet die Generalstaats-
anwaltschaft den Ausstellungsstaat über 
diese Ablehnungsentscheidung. Im Fall ei-
ner Feststellung nach Absatz 3 Satz 2 for-
dert sie ihn zugleich auf, die Unterlagen 
nach § 188 an das zuständige Landgericht 
zu übermitteln. Übermittelt der Ausstel-
lungsstaat die Unterlagen, so entscheidet 
das Landgericht gemäß §§ 189 bis 194 
über die Übernahme der Strafvollstreckung.  

 (5) Stellt das Oberlandesgericht ge-
mäß Absatz 1 fest, dass die Voraussetzun-
gen für die Übernahme der Strafvollstre-
ckung vorliegen, so gelten die 
§§ 185, 187 und 188 mit der Maßgabe ent-
sprechend, dass das Oberlandesgericht 
und die Generalstaatsanwaltschaft an die 
Stelle des Landgerichts und der Staatsan-
waltschaft treten. 

 (6) Lehnt das Oberlandesgericht die 
Vollstreckung des Europäischen Haftbe-
fehls nach Absatz 1 ab, so kann es zur Si-
cherung der Strafvollstreckung die Haft ge-
gen die verurteilte Person nach § 195 an-
ordnen. Im Fall des Absatzes 3 Satz 2 gilt 
§ 195 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
die Haft spätestens dann beendet wird, 
wenn das Inhaftnahmeersuchen gemäß 
§ 195 Nummer 3 nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist eingeht. Hierüber informiert 
die Generalstaatsanwaltschaft den Ausstel-
lungsstaat zeitgleich mit der Aufforderung 
nach Absatz 4 Satz 2.  
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§ 83b § 157 

Bewilligungshindernisse Mehrfachersuchen 

(1) Die Bewilligung der Auslieferung 
kann abgelehnt werden, wenn 

 … 

3. dem Auslieferungsersuchen eines 
dritten Staates Vorrang eingeräumt werden 
soll, … 

(1) Bei Zusammentreffen mehrerer 
Europäischer Haftbefehle, die dieselbe 
Person betreffen, entscheidet das Ober-
landesgericht, welcher Europäische 
Haftbefehl Vorrang hat. Bei der Entschei-
dung über den Vorrang sind alle Um-
stände des Einzelfalls zu berücksichti-
gen, insbesondere die Schwere und der 
Ort der Straftat, der jeweilige Zeitpunkt, 
in dem die Übergabe- oder Ausliefe-
rungsersuchen erlassen wurden, sowie 
die Tatsache, dass das Ersuchen zur 
Strafverfolgung oder zur Vollstreckung 
einer Freiheitsstrafe oder einer freiheits-
entziehenden Maßregel der Sicherung 
ausgestellt wurde. 

 (2) Bei Zusammentreffen eines Euro-
päischen Haftbefehls mit einem Ausliefe-
rungsersuchen eines Drittstaats entscheidet 
das Oberlandesgericht, welches Ersuchen 
Vorrang hat. Neben den in Absatz 1 ge-
nannten sind insbesondere auch die in dem 
anwendbaren Übereinkommen oder Ab-
kommen beschriebenen Umstände zu be-
rücksichtigen. Der Vollstreckung eines Eu-
ropäischen Haftbefehls zur Strafverfolgung 
ist Vorrang einzuräumen, wenn er von dem 
Mitgliedstaat ausgestellt wurde, dessen 
Staatsangehörigkeit die verfolgte Person 
besitzt, und er denselben Sachverhalt be-
trifft wie das Auslieferungsersuchen des 
Drittstaates. 
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§ 83 § 158 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

Garantie bei lebenslanger Freiheits-
strafe 

(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn 

 … 

4. die dem Ersuchen zugrunde liegende 
Tat nach dem Recht des ersuchenden Mit-
gliedstaates mit lebenslanger Freiheits-
strafe oder einer sonstigen lebenslangen 
freiheitsentziehenden Sanktion bedroht ist 
oder der Verfolgte zu einer solchen Strafe 
verurteilt worden war und eine Überprüfung 
der Vollstreckung der verhängten Strafe o-
der Sanktion auf Antrag oder von Amts we-
gen nicht spätestens nach 20 Jahren erfolgt. 

(1) Ist die Tat, die dem Europäi-
schen Haftbefehl zugrunde liegt, nach 
dem Recht des Ausstellungsstaates mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe oder einer 
sonstigen lebenslangen freiheitsentziehen-
den Sanktion bedroht oder ist die verfolgte 
Person zu einer solchen Strafe verurteilt 
worden, so kann die Vollstreckung des 
Europäischen Haftbefehls davon abhän-
gig gemacht werden, dass eine Überprü-
fung der Vollstreckung der verhängten 
Strafe oder Sanktion auf Antrag oder von 
Amts wegen spätestens nach 20 Jahren er-
folgt. 

 (2) Vor einer Ablehnung aufgrund feh-
lender Garantie nach Absatz 1 ist dem Aus-
stellungsstaat Gelegenheit zur Beibringung 
der Garantie zu geben. 

 Unterabschnitt 2 

 Verfahren 

§ 79 § 159 

Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung; 
Vorabentscheidung 

Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Zulässige Ersuchen eines Mitglied-
staates um Auslieferung oder Durchliefe-
rung können nur abgelehnt werden, soweit 
dies in diesem Teil vorgesehen ist. Die ab-
lehnende Bewilligungsentscheidung ist zu 
begründen. 

(1) Über die Vollstreckung eines Eu-
ropäischen Haftbefehls entscheidet das 
Oberlandesgericht auf Antrag der Gene-
ralstaatsanwaltschaft innerhalb der in 
§ 163 genannten Fristen. Die Entschei-
dung ist zu begründen. Sie wird der Gene-
ralstaatsanwaltschaft, der verfolgten 
Person und ihrem Rechtsbeistand be-
kanntgemacht. Die verfolgte Person er-
hält eine Abschrift. Die verfolgte Person 
ist über die Möglichkeit einer Antragstel-
lung gemäß § 161 zu belehren.  
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 (2) Die Generalstaatsanwaltschaft be-
reitet die Entscheidung des Oberlandesge-
richts vor und ist nach der Entscheidung für 
die weiteren Maßnahmen zuständig. Soweit 
dies für eine Maßnahme nach Satz 1 erfor-
derlich ist, beantragt die Generalstaatsan-
waltschaft die Entscheidung des nach den 
Absätzen 1 und 4 zuständigen Gerichts. 

 (3) Reichen die vom Ausstellungsstaat 
übermittelten Informationen zur Entschei-
dung über die Vollstreckung des Europäi-
schen Haftbefehls nicht aus, so ist dem Aus-
stellungsstaat Gelegenheit zu geben, die 
notwendigen zusätzlichen Informationen zu 
übermitteln. Für die Übermittlung kann eine 
angemessene Frist gesetzt werden. Die 
Fristen nach § 163 bleiben hiervon unbe-
rührt. 

 (4) Die örtliche Zuständigkeit für einge-
hende Ersuchen nach diesem Teil richtet 
sich nach § 59. 

§ 41 § 160 

Vereinfachte Auslieferung Verfahren bei Zustimmung der verfolg-
ten Person  

(1) Die Auslieferung eines Verfolgten, 
gegen den ein Auslieferungshaftbefehl be-
steht, kann auf Ersuchen einer zuständigen 
Stelle eines ausländischen Staates um Aus-
lieferung oder um vorläufige Festnahme 
zum Zweck der Auslieferung ohne Durch-
führung des förmlichen Auslieferungsver-
fahrens bewilligt werden, wenn sich der Ver-
folgte nach Belehrung zu richterlichem Pro-
tokoll mit dieser vereinfachten Auslieferung 
einverstanden erklärt hat. 

(1) Stimmt die verfolgte Person ih-
rer Übergabe nach Belehrung zu richterli-
chem Protokoll zu, so stellt die General-
staatsanwaltschaft unverzüglich einen 
Antrag an das Oberlandesgericht, über 
die Zulässigkeit der Vollstreckung des 
Europäischen Haftbefehls zu entschei-
den. Die Entscheidung erfolgt innerhalb 
der in § 163 Absatz 2 genannten Frist.  

(3) Das Einverständnis kann nicht wi-
derrufen werden. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 kann auf die 
Beachtung der Voraussetzungen des § 11 
verzichtet werden, wenn sich der Verfolgte 
nach Belehrung zu richterlichem Protokoll 
damit einverstanden erklärt hat. 

(2) Die Zustimmung kann nicht wider-
rufen werden. Im Fall der Zustimmung 
kann auf den Schutz der Spezialität (§ 57) 
verzichtet werden, wenn sich die verfolgte 
Person nach Belehrung zu richterlichem 
Protokoll damit einverstanden erklärt hat.  
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(4) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
bei dem Oberlandesgericht belehrt der Rich-
ter beim Amtsgericht den Verfolgten über 
die Möglichkeit der vereinfachten Ausliefe-
rung und deren Rechtsfolgen (Absätze 1 bis 
3) und nimmt sodann dessen Erklärung zu 
Protokoll. Zuständig ist der Richter bei dem 
Amtsgericht, in dessen Bezirk sich der Ver-
folgte befindet. 

(3) Die Belehrung über die Möglich-
keit der Zustimmung und deren Rechtsfol-
gen (Absätze 1 und 2) erfolgt von Amts 
wegen oder auf Antrag der General-
staatsanwaltschaft. Zuständig für die Be-
lehrung sowie die Protokollierung ist der 
Richter beim Amtsgericht, in dessen Bezirk 
sich die verfolgte Person befindet, im Fall 
des § 80 Absatz 3 und 4 der Richter beim 
Oberlandesgericht.  

 § 161 

 Rechtsbehelf gegen die Zulässigkeits-
entscheidung 

 (1) Gegen die Zulässigkeitsentschei-
dung nach § 159 und die Entscheidung 
nach § 162 können die verfolgte Person und 
die Generalstaatsanwaltschaft die erneute 
Entscheidung des Oberlandesgerichts be-
antragen. 

 (2) Der Antrag ist binnen einer Woche 
zu stellen; die Frist beginnt mit der Bekannt-
machung der Entscheidung (§ 35 Strafpro-
zessordnung). Der Antrag hat aufschie-
bende Wirkung. 

 (3) Der zuständige Senat entscheidet 
in einer Besetzung mit fünf Richtern ein-
schließlich des Vorsitzenden durch Be-
schluss. 

 § 162 

 Erneute Entscheidung bei Eintreten o-
der Bekanntwerden neuer Umstände 

 (1) Treten nach der Entscheidung des 
Oberlandesgerichts über die Zulässigkeit 
nach § 159 oder § 161 Umstände ein, die 
eine andere Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit zu begründen geeignet sind, oder 
werden solche bekannt, so entscheidet das 
Oberlandesgericht von Amts wegen, auf An-
trag der Generalstaatsanwaltschaft oder auf 
Antrag der verfolgten Person erneut über 
die Zulässigkeit der Auslieferung. 
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 (2) Das Oberlandesgericht kann den 
Aufschub der Übergabe anordnen. 

§ 83c § 163 

Verfahren und Fristen Fristen für die Entscheidung über die 
Vollstreckung 

(1) Über die Auslieferung soll spätes-
tens innerhalb von 60 Tagen nach der Fest-
nahme des Verfolgten entschieden werden. 

(1) Über die Vollstreckung des Euro-
päischen Haftbefehls soll spätestens in-
nerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme 
der verfolgten Person entschieden wer-
den. 

(3) Erklärt sich der Verfolgte mit der ver-
einfachten Auslieferung einverstanden, soll 
eine Entscheidung über die Auslieferung 
spätestens innerhalb von zehn Tagen nach 
Erteilung der Zustimmung ergehen. 

(2) Stimmt die verfolgte Person der 
Übergabe nach § 160 zu, so soll die Ent-
scheidung über die Vollstreckung des Eu-
ropäischen Haftbefehls spätestens inner-
halb von zehn Tagen nach Erteilung der Zu-
stimmung ergehen. 

(6) Über ein Ersuchen um Erweiterung 
der Auslieferungsbewilligung soll innerhalb 
von 30 Tagen nach Eingang des Ersuchens 
entschieden werden. 

(3) Über ein Ersuchen des Ausstel-
lungsstaats um Zustimmung zur Straf-
verfolgung wegen anderer Straftaten soll 
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des 
Ersuchens entschieden werden. 

(4) Nach der Bewilligung der Ausliefe-
rung ist mit dem ersuchenden Mitgliedstaat 
ein Termin zur Übergabe des Verfolgten zu 
vereinbaren. Der Übergabetermin soll spä-
testens zehn Tage nach der Entscheidung 
über die Bewilligung liegen. Ist die Einhal-
tung des Termins aufgrund von Umständen 
unmöglich, die sich dem Einfluss der betei-
ligten Staaten entziehen, so ist ein neuer 
Termin zu vereinbaren, nach dem die Über-
gabe innerhalb von zehn Tagen zu erfolgen 
hat. Die Vereinbarung eines Übergabeter-
mins kann im Hinblick auf eine gegen den 
Verfolgten im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes laufende strafrechtliche Verfolgung 
oder Vollstreckung oder aus schwerwiegen-
den humanitären Gründen aufgeschoben 
werden. 

(4) Kann in Sonderfällen die Ent-
scheidung über die Vollstreckung des 
Europäischen Haftbefehls nicht inner-
halb der in den Absätzen 1 und 2 genann-
ten Fristen ergehen, so setzt das Ober-
landesgericht die ausstellende Justizbe-
hörde von diesem Umstand und von den 
jeweiligen Gründen unverzüglich in 
Kenntnis. In diesem Fall können die Fris-
ten um weitere 30 Tage verlängert wer-
den. 
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(5) Können bei Vorliegen außerge-
wöhnlicher Umstände die in dieser Vor-
schrift enthaltenen Fristen nicht eingehalten 
werden, so setzt die Bundesregierung Eu-
rojust von diesem Umstand und von den 
Gründen der Verzögerung in Kenntnis; per-
sonenbezogene Daten dürfen nicht übermit-
telt werden. 

(5) Können bei Vorliegen außerge-
wöhnlicher Umstände die in dieser Vor-
schrift enthaltenen Fristen nicht eingehalten 
werden, so setzt die Generalstaatsanwalt-
schaft Eurojust von diesem Umstand und 
von den Gründen der Verzögerung in Kennt-
nis; personenbezogene Daten dürfen nicht 
übermittelt werden. 

§ 83e § 164 

Vernehmung des Verfolgten Vorläufige Übergabe und Vernehmung 
der verfolgten Person 

(1) Solange eine Entscheidung über die 
Auslieferung noch nicht ergangen ist, … 

(1) Solange eine Entscheidung über 
die Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls noch nicht ergangen ist, hat 
das Oberlandesgericht einem Ersuchen 
nachzukommen, wenn dieses gerichtet 

(1) …ist ein Ersuchen des ersuchenden Mit-
gliedstaates um Vernehmung des Ver-
folgten als Beschuldigter zu bewilligen. 

1. auf Vernehmung der verfolgten Per-
son als Beschuldigter oder auf Ver-
nehmung nach Artikel 6 der Verord-
nung 2023/2844 gerichtet ist oder 

 2. auf vorläufige Übergabe der verfolgten 
Person. 

(2) Bei der Vernehmung ist auf Ersu-
chen Vertretern des ersuchenden Mitglied-
staates die Anwesenheit zu gestatten. 

(2) Die Durchführung der Verneh-
mung nach Absatz 1 Nummer 1 erfolgt 
durch die Generalstaatsanwaltschaft. 
Vertretern des Ausstellungsstaates ist auf 
deren Ersuchen die Anwesenheit bei der 
Vernehmung zu gestatten. 

 (3) Die Bedingungen und die Dauer 
der vorläufigen Übergabe werden in gegen-
seitigem Einvernehmen mit dem Ausstel-
lungsstaat festgelegt. Die verfolgte Person 
muss Gelegenheit haben, in den Vollstre-
ckungsstaat zurückzukehren, um dort den 
sie betreffenden Gerichtsverhandlungen, 
die im Rahmen des Übergabeverfahrens 
stattfinden, beizuwohnen. Im Falle eines Eu-
ropäischen Haftbefehls, der gegen eine Per-
son mit deutscher Staatsangehörigkeit oder 
mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland zur 
Strafverfolgung ergangen ist, gilt 
§ 155 Absatz 3 entsprechend. 
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 Unterabschnitt 3 

 Übergabe 

 § 165 

 Fristen für die Übergabe; Entlassung 
der verfolgten Person 

§ 83c (4) Nach der Bewilligung der Aus-
lieferung ist mit dem ersuchenden Mitglied-
staat ein Termin zur Übergabe des Verfolg-
ten zu vereinbaren. Der Übergabetermin soll 
spätestens zehn Tage nach der Entschei-
dung über die Bewilligung liegen. … 

(1) Nach dem Ablauf der Frist zur 
Stellung eines Antrags gemäß § 161 oder 
nach der Entscheidung im Verfahren ge-
mäß § 161 ist mit dem Ausstellungsstaat 
ein Termin zur Übergabe der verfolgten 
Person zu vereinbaren. Die Übergabe hat 
spätestens zehn Tage nach dem gemäß 
Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt zu erfol-
gen. 

§ 83c (4) …Ist die Einhaltung des Ter-
mins aufgrund von Umständen unmöglich, 
die sich dem Einfluss der beteiligten Staaten 
entziehen, so ist ein neuer Termin zu verein-
baren, nach dem die Übergabe innerhalb 
von zehn Tagen zu erfolgen hat. … 

(2) Ist die Einhaltung des Termins der 
Übergabe aufgrund von Umständen un-
möglich, die sich dem Einfluss der beteilig-
ten Staaten entziehen, so ist ein neuer Ter-
min zu vereinbaren, nach dem die Übergabe 
innerhalb von zehn Tagen zu erfolgen hat. 
Über die Unmöglichkeit der Einhaltung 
des ersten Termins der Übergabe nach 
Satz 1 entscheidet das zuständige Ober-
landesgericht auf Antrag der General-
staatsanwaltschaft. 

§ 83c (4) …Die Vereinbarung eines 
Übergabetermins kann im Hinblick auf eine 
gegen den Verfolgten im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes laufende strafrechtliche 
Verfolgung oder Vollstreckung oder aus 
schwerwiegenden humanitären Gründen 
aufgeschoben werden. 

(3) Die Übergabe kann aus schwer-
wiegenden humanitären Gründen ausge-
setzt werden. Sobald diese Gründe nicht 
mehr gegeben sind, ist ein neuer Termin 
zu vereinbaren, nach dem die Übergabe 
innerhalb von zehn Tagen zu erfolgen 
hat. Über das Vorliegen der schwerwie-
genden humanitären Gründe entscheidet 
das zuständige Oberlandesgericht auf 
Antrag der Generalstaatsanwaltschaft. 
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§ 83d Wurde der Verfolgte innerhalb 
von zehn Tagen nach Ablauf eines nach § 
83c Absatz 4 vereinbarten Übergabetermins 
nicht übernommen, so ist er aus der Auslie-
ferungshaft zu entlassen, wenn kein neuer 
Übergabetermin vereinbart wurde. 

(4) Wurde die verfolgte Person inner-
halb der in den Absätzen 1 bis 3 genann-
ten Fristen nicht übergeben, so ist sie aus 
der Haft zu entlassen. Zu diesem Zweck 
setzt das zuständige Oberlandesgericht 
von Amts wegen oder auf Antrag der Ge-
neralstaatsanwaltschaft den Haftbefehl 
nach § 75 Absatz 1 außer Vollzug; 
§ 75 Absatz 2 gilt entsprechend. Wenn 
jegliche weitere Beschränkung unver-
hältnismäßig wäre, ist der Haftbefehl auf-
zuheben. 

 § 166 

 Aufgeschobene und bedingte Übergabe 

§ 83c (4) …Die Vereinbarung eines 
Übergabetermins kann im Hinblick auf eine 
gegen den Verfolgten im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes laufende strafrechtliche 
Verfolgung oder Vollstreckung oder aus 
schwerwiegenden humanitären Gründen 
aufgeschoben werden. 

(1) Das zuständige Oberlandesge-
richt kann die Übergabe der verfolgten 
Person im Hinblick auf eine gegen diese 
gerichtete strafrechtliche Verfolgung oder 
Vollstreckung im Inland auf Antrag der Ge-
neralstaatsanwaltschaft aufschieben. 

§ 37 

(1) Wird die bewilligte Auslieferung auf-
geschoben, weil im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gegen den Verfolgten ein Straf-
verfahren geführt wird oder eine Freiheits-
strafe oder eine freiheitsentziehende Maß-
regel der Besserung und Sicherung zu voll-
strecken ist, so kann der Verfolgte vorüber-
gehend ausgeliefert werden, wenn eine zu-
ständige Stelle des ersuchenden Staates 
hierum ersucht und zusichert, ihn bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt oder auf Anfor-
derung zurückzuliefern. 

(2) Auf die Rücklieferung des Verfolgten 
kann verzichtet werden. 

(2) Statt die Übergabe nach Ab-
satz 1 aufzuschieben, kann die verfolgte 
Person vorübergehend an den Ausstel-
lungsstaat übergeben werden, wenn die-
ser hierum ersucht und zusichert, die ver-
folgte Person bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder auf Anforderung zurück zu 
übergeben. Auf die Rückübergabe kann 
durch Beschluss des Oberlandesgerich-
tes verzichtet werden, wenn der Ausstel-
lungsstaat zustimmt. 
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(3) Wird in dem Verfahren, dessentwe-
gen die Auslieferung aufgeschoben wurde, 
zeitige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe ver-
hängt, so wird die in dem ersuchenden Staat 
bis zur Rücklieferung oder bis zum Verzicht 
auf die Rücklieferung erlittene Freiheitsent-
ziehung darauf angerechnet. Ist die Auslie-
ferung aufgeschoben worden, weil gegen 
den Verfolgten zeitige Freiheitsstrafe zu 
vollstrecken ist, so gilt Satz 1 entsprechend. 

(3) Wird in dem Verfahren, dessentwe-
gen die Übergabe aufgeschoben wurde, 
zeitige Freiheitsstrafe oder Geldstrafe ver-
hängt, so wird die in dem Ausstellungs-
staat bis zur Rückübergabe oder bis zum 
Verzicht auf die Rückübergabe erlittene 
Freiheitsentziehung darauf angerechnet. Ist 
die Übergabe aufgeschoben worden, weil 
gegen die verfolgte Person zeitige Frei-
heitsstrafe zu vollstrecken ist, so gilt Satz 1 
entsprechend. 

(4) Die für die Anrechnung nach Absatz 
3 zuständige Stelle bestimmt nach Anhö-
rung der Staatsanwaltschaft bei dem Ober-
landesgericht den Maßstab nach ihrem Er-
messen. Sie kann anordnen, daß die An-
rechnung ganz oder zum Teil unterbleibt, 
wenn 

(4) Die für die Anrechnung nach Ab-
satz 3 zuständige Stelle bestimmt nach An-
hörung der Generalstaatsanwaltschaft 
den Maßstab nach ihrem Ermessen. Sie 
kann anordnen, dass die Anrechnung ganz 
oder zum Teil unterbleibt, wenn 

1. die in dem ersuchenden Staat erlittene 
Freiheitsentziehung ganz oder zum Teil 
auf eine dort verhängte oder zu vollstre-
ckende Strafe oder sonstige Sanktion 
angerechnet worden ist oder 

1. die in dem Ausstellungsstaat erlittene 
Freiheitsentziehung ganz oder zum Teil 
auf eine dort verhängte oder zu vollstre-
ckende Strafe oder sonstige Sanktion 
angerechnet worden ist oder 

2. die Anrechnung im Hinblick auf das Ver-
halten des Verfolgten nach der Über-
gabe nicht gerechtfertigt ist. 

2. die Anrechnung im Hinblick auf das 
Verhalten der verfolgten Person nach 
der Übergabe nicht gerechtfertigt ist.  
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§ 38 § 167 

Herausgabe von Gegenständen im Aus-
lieferungsverfahren 

Übergabe von Gegenständen 

(1) Im Zusammenhang mit einer Auslie-
ferung können an den ersuchenden Staat 
ohne besonderes Ersuchen Gegenstände 
herausgegeben werden, 

1. die als Beweismittel für das ausländi-
sche Verfahren dienen können oder 

2. die der Verfolgte oder ein Beteiligter 
durch die Tat, derentwegen die Auslieferung 
bewilligt worden ist, für sie oder als Entgelt 
für solche Gegenstände erlangt hat. 

(2) Die Herausgabe ist nur zulässig, 
wenn gewährleistet ist, daß Rechte Dritter 
unberührt bleiben und unter Vorbehalt her-
ausgegebene Gegenstände auf Verlangen 
unverzüglich zurückgegeben werden. 

(3) Unter den Voraussetzungen der Ab-
sätze 1 und 2 können Gegenstände auch 
dann herausgegeben werden, wenn die be-
willigte Auslieferung aus tatsächlichen 
Gründen nicht vollzogen werden kann. 

(4) Über die Zulässigkeit der Heraus-
gabe entscheidet auf Einwendungen des 
Verfolgten, auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft bei dem Oberlandesgericht oder auf 
Antrag desjenigen, der geltend macht, er 
würde durch die Herausgabe in seinen 
Rechten verletzt werden, das Oberlandes-
gericht. Erklärt das Oberlandesgericht die 
Herausgabe für zulässig, so kann es demje-
nigen, der seine Entscheidung beantragt 
hat, die der Staatskasse erwachsenen Kos-
ten auferlegen. Die Herausgabe darf nicht 
bewilligt werden, wenn das Oberlandesge-
richt sie für unzulässig erklärt hat. 

Im Zusammenhang mit der Übergabe 
an den Ausstellungsstaat können ohne 
besonderes Ersuchen Gegenstände unter 
den Voraussetzungen des § 89 herausge-
geben werden. 
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 § 168 

 Spezialität; weitere Übergabe und Wei-
terlieferung 

§ 35 

(1) Ist die Auslieferung durchgeführt 
und ersucht der Staat, an den der Verfolgte 
ausgeliefert worden ist, wegen einer weite-
ren Tat um Zustimmung zur Verfolgung oder 
zur Vollstreckung einer Strafe oder einer 
sonstigen Sanktion, so kann die Zustim-
mung erteilt werden, wenn 

1. nachgewiesen worden ist, daß der 
Ausgelieferte Gelegenheit hatte, sich zu 
dem Ersuchen zu äußern, und das Oberlan-
desgericht entschieden hat, daß wegen der 
Tat die Auslieferung zulässig wäre, oder 

2. nachgewiesen worden ist, daß der 
Ausgelieferte sich zu Protokoll eines Rich-
ters des ersuchenden Staates mit der Ver-
folgung oder mit der Vollstreckung der 
Strafe oder der sonstigen Sanktion einver-
standen erklärt hat, und wegen der Tat die 
Auslieferung zulässig wäre. Wird um Zu-
stimmung zur Verfolgung ersucht, so genügt 
anstelle eines Haftbefehls oder einer Ur-
kunde mit entsprechender Rechtswirkung (§ 
10 Abs. 1 Satz 1) die Urkunde einer zustän-
digen Stelle des ersuchenden Staates, aus 
der sich die dem Verfolgten zur Last gelegte 
Tat ergibt. 

(2) Für das Verfahren gelten § 29 mit 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Einver-
ständnisses des Verfolgten mit der verein-
fachten Auslieferung sein Einverständnis im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 tritt, so-
wie § 30 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 bis 4, Abs. 3, 
§ 31 Abs. 1 und 4, §§ 32, 33 Abs. 1 und 2 
entsprechend. Zuständig für die gerichtliche 
Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist 
das Oberlandesgericht, das im Ausliefe-
rungsverfahren zur Entscheidung über die 
Zulässigkeit der Auslieferung zuständig war. 

(1) Wurde eine Person aufgrund ei-
nes Europäischen Haftbefehls von der 
Bundesrepublik Deutschland an einen 
Mitgliedstaat übergeben und ersucht die-
ser Mitgliedstaat wegen einer weiteren Tat 
um Zustimmung zur Verfolgung oder zur 
Vollstreckung einer Strafe oder einer sonsti-
gen Sanktion, so soll das zuständige 
Oberlandesgericht im Verfahren nach 
den §§ 159 bis 164 und nachdem die 
übergebene Person Gelegenheit hatte, 
sich zu dem Ersuchen zu äußern, innerhalb 
von 30 Tagen nach Eingang des Ersu-
chens über die Zustimmung entschei-
den. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn ein Europäischer Haftbefehl im 
Hinblick auf die Tat, derentwegen um Zu-
stimmung ersucht wird, nach Maßgabe 
von Unterabschnitt 1 dieses Abschnitts 
zu vollstrecken wäre.  
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§ 36 

(1) Ist die Auslieferung durchgeführt 
und ersucht eine zuständige Stelle eines 
ausländischen Staates wegen der Tat, de-
rentwegen die Auslieferung bewilligt worden 
ist, oder wegen einer weiteren Tat um Zu-
stimmung zur Weiterlieferung, zur Überstel-
lung des Ausgelieferten zum Zweck der 
Vollstreckung einer Strafe oder einer sonsti-
gen Sanktion oder zur Abschiebung, so gilt 
§ 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 entsprechend mit 
der Maßgabe, daß wegen der Tat die Aus-
lieferung an den Staat, an den der Ausgelie-
ferte weitergeliefert oder überstellt werden 
soll, zulässig sein müßte. 

(2) Ist die Auslieferung noch nicht 
durchgeführt, so kann auf ein Ersuchen der 
in Absatz 1 bezeichneten Art die Zustim-
mung erteilt werden, wenn wegen der Tat 
die Auslieferung an den Staat, an den der 
Ausgelieferte weitergeliefert oder überstellt 
werden soll, zulässig wäre. Für das Verfah-
ren gelten die §§ 28 bis 33 entsprechend. 

(2) Wurde eine Person aufgrund ei-
nes Europäischen Haftbefehls von der 
Bundesrepublik Deutschland an einen 
Mitgliedstaat übergeben und ersucht die-
ser Mitgliedstaat um Zustimmung zur wei-
teren Übergabe dieser Person an einen 
anderen Mitgliedstaat, so gilt Absatz 1 ent-
sprechend. Ersucht der Mitgliedstaat, an 
den die Person übergeben wurde, um Zu-
stimmung zur Weiterlieferung an einen 
Drittstaat, so finden die §§ 86 und 87 An-
wendung. 

 (3) Wurde eine Person aufgrund eines 
Europäischen Haftbefehls von einem Mit-
gliedstaat an die Bundesrepublik Deutsch-
land übergeben und ersucht ein anderer Mit-
gliedstaat um die Übergabe dieser Person, 
so kann der Europäische Haftbefehl nur voll-
streckt werden, wenn der Mitgliedstaat, der 
die Person übergeben hat, im Verfahren 
nach § 177 Absatz 1 Satz 2 zustimmt oder 
die Zustimmung nach 
§ 177 Absatz 1 Satz 3 nicht erforderlich ist. 
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 (4) Wurde eine Person von einem 
Drittstaat an die Bundesrepublik Deutsch-
land ausgeliefert und ersucht ein Mitglied-
staat um die Übergabe dieser Person, so 
kann der Europäische Haftbefehl nur voll-
streckt werden, wenn der Drittstaat zu-
stimmt oder die Zustimmung nicht erforder-
lich ist. Die Generalstaatsanwaltschaft er-
greift unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen, um die Zustimmung des Drittstaa-
tes einzuholen und unterrichtet hierüber den 
Ausstellungsstaat. Im Zeitraum bis die Ent-
scheidung dieses Staates vorliegt, ist si-
cherzustellen, dass regelmäßig geprüft 
wird, ob die Voraussetzungen für die Über-
gabe weiterhin gegeben sind. Die Fristen 
nach § 165 beginnen erst an dem Tage zu 
laufen, an dem der Grundsatz der Speziali-
tät nicht mehr anzuwenden ist. 

 A b s c h n i t t  2  

 A u s s t e l l u n g  e i n e s  E u r o -
p ä i s c h e n  H a f t b e f e h l s  

 Unterabschnitt 1 

 Voraussetzungen 

 § 169 

 Grundsatz 

 (1) Ein Europäischer Haftbefehl kann 
auf Grundlage einer vollstreckbaren justizi-
ellen Entscheidung nach § 172 ausgestellt 
werden, wenn die Voraussetzungen nach 
den §§ 170 bis 172 vorliegen und seine 
Ausstellung verhältnismäßig ist. 

 (2) Der Europäische Haftbefehl verliert 
seine Wirkung, sobald die in Absatz 1 ge-
nannten Voraussetzungen nicht mehr vor-
liegen. 
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§ 83a § 170 

Auslieferungsunterlagen Inhalt und Form 

(1) Die Auslieferung ist nur zulässig, 
wenn die in § 10 genannten Unterlagen oder 
ein Europäischer Haftbefehl übermittelt wur-
den, der die folgenden Angaben enthält: 

(1) Der Europäische Haftbefehl ist 
unter Verwendung des im Anhang des 
Rahmenbeschlusses Europäischer Haft-
befehl wiedergegebenen Formblatts aus-
zustellen und hat folgende Angaben zu 
enthalten: 

1. die Identität, wie sie im Anhang zum Rah-
menbeschluss Europäischer Haftbefehl 
näher beschrieben wird, und die Staats-
angehörigkeit des Verfolgten, 

1. die Identität und die Staatsangehörig-
keit der verfolgten Person; 

2. die Bezeichnung und die Anschrift der 
ausstellenden Justizbehörde, 

2. Name, Adresse, Telefon- und Tele-
faxnummer sowie E-Mail-Adresse 
der ausstellenden Justizbehörde; 

3. die Angabe, ob ein vollstreckbares Ur-
teil, ein Haftbefehl oder eine andere 
vollstreckbare justizielle Entscheidung 
mit gleicher Rechtswirkung vorliegt, 

3. die Angabe, ob ein vollstreckbares Ur-
teil, ein Haftbefehl oder eine andere 
vollstreckbare justizielle Entscheidung 
mit gleicher Rechtswirkung vorliegt; 

4. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat, einschließlich der gesetzlichen 
Bestimmungen, 

4. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat; 

5. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit, des Tatortes 
und der Tatbeteiligung der gesuchten 
Person, und 

5. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit, des Tatortes 
und der Art der Tatbeteiligung der ver-
folgten Person; 

6. die für die betreffende Straftat im Ausstel-
lungsmitgliedstaat gesetzlich vorgese-
hene Höchststrafe oder im Fall des Vor-
liegens eines rechtskräftigen Urteils die 
verhängte Strafe. 

6. die für die betreffende Straftat im Inland 
gesetzlich vorgesehene Höchststrafe o-
der im Fall des Vorliegens eines rechts-
kräftigen Urteils die verhängte Strafe; 

 7. soweit möglich, die anderen Folgen der 
Straftat. 

 (2) Der Europäische Haftbefehl ist in 
der Amtssprache des Vollstreckungsstaats 
oder in einer anderen vom Vollstreckungs-
staat akzeptierten Sprache zu übermitteln. 
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 § 171 

 Mindeststraferwartung und Mindest-
strafmaß 

§ 2 (1) Ein Ausländer, der in einem aus-
ländischen Staat wegen einer Tat, die dort 
mit Strafe bedroht ist, verfolgt wird oder ver-
urteilt worden ist, kann diesem Staat auf Er-
suchen einer zuständigen Stelle zur Verfol-
gung oder zur Vollstreckung einer wegen 
der Tat verhängten Strafe oder sonstigen 
Sanktion ausgeliefert werden. 

(1) Ein Europäischer Haftbefehl 
kann zur Strafverfolgung oder zur Voll-
streckung einer Freiheitsstrafe oder ei-
ner freiheitsentziehenden Maßregel der 
Sicherung ausgestellt werden. 

§ 2 (2) Die Auslieferung zur Verfolgung 
ist nur zulässig, wenn die Tat nach deut-
schem Recht im Höchstmaß mit Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr bedroht 
ist oder wenn sie bei sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts nach deutschem 
Recht mit einer solchen Strafe bedroht 
wäre. 

(2) Die Ausstellung eines Europäi-
schen Haftbefehls zur Strafverfolgung 
setzt voraus, dass die Tat nach deutschem 
Recht mit einer Freiheitsstrafe oder sonsti-
gen Sanktion im Höchstmaß von mindes-
tens zwölf Monaten bedroht ist. 

§ 3 (3) Die Auslieferung zur Vollstre-
ckung ist nur zulässig, wenn wegen der Tat 
die Auslieferung zur Verfolgung zulässig 
wäre und wenn eine freiheitsentziehende 
Sanktion zu vollstrecken ist. Sie ist ferner 
nur zulässig, wenn zu erwarten ist, daß die 
noch zu vollstreckende freiheitsentziehende 
Sanktion oder die Summe der noch zu voll-
streckenden freiheitsentziehenden Sanktio-
nen mindestens vier Monate beträgt. 

(3) Die Ausstellung eines Europäi-
schen Haftbefehls zur Vollstreckung 
setzt voraus, dass nach deutschem 
Recht eine freiheitsentziehende Sanktion 
zu vollstrecken ist, deren Maß mindestens 
vier Monate beträgt. 

§ 4 Ist die Auslieferung zulässig, so ist 
sie wegen einer weiteren Tat auch dann zu-
lässig, wenn für diese 

1. die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 
oder 3 nicht vorliegen oder 

2. die Voraussetzungen des § 2 oder 
des § 3 Abs. 1 deshalb nicht vorliegen, weil 
die weitere Tat nur mit einer Sanktion im 
Sinne des § 1 Abs. 2 bedroht ist. 

(4) Liegen die Voraussetzungen 
nach den Absätzen 2 oder 3 vor, so kann 
die Ausstellung des Europäischen Haft-
befehls zusätzlich auch zur Verfolgung 
wegen weiterer Straftaten oder zur Voll-
streckung weiterer freiheitsentziehender 
Sanktionen erfolgen, die die Vorausset-
zungen nach den Absätzen 2 oder 3 nicht 
erfüllen. 



 - 198 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

 § 172 

 Vorliegen einer vollstreckbaren justiziel-
len Entscheidung und Vorrechte oder 

Immunitäten 

 (1) Die Ausstellung eines Europäi-
schen Haftbefehls zur Strafverfolgung setzt 
voraus, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Haftbefehl oder eine an-
dere vollstreckbare justizielle Entscheidung 
mit gleicher Rechtswirkung erlassen wurde. 

 (2) Die Ausstellung eines Europäi-
schen Haftbefehls zur Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion 
setzt voraus, dass ein vollstreckbares Urteil 
ergangen ist. 

 (3) Ist von der Erledigung eines ausge-
henden Ersuchens eine Person betroffen, 
die im ersuchten Mitgliedstaat ein Vorrecht 
oder eine Strafverfolgungs- oder Strafvoll-
streckungsimmunität genießt, und ist eine 
Behörde eines anderen Staates oder eine 
internationale Organisation für die Aufhe-
bung dieses Schutzes zuständig, so ist sie 
mit einem entsprechenden Ersuchen zu be-
fassen.  

 Unterabschnitt 2 

 Verfahren 

 § 173 

 Zuständigkeit und Verfahren 

 (1) Über die Ausstellung eines Europä-
ischen Haftbefehls entscheidet das zustän-
dige Gericht auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft oder von Amts wegen.  
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 (2) Zuständig ist das Gericht, das für 
den Erlass des nationalen Haftbefehls zum 
Zwecke der Strafverfolgung oder die ge-
richtlichen Entscheidungen über Maßnah-
men zur Festnahme zum Zwecke der Straf-
vollstreckung zuständig war. 

 (3) Für die Anfechtung der Ausstellung 
des Europäischen Haftbefehls gelten die 
§§ 304 und 310 Absatz 1 Nummer 1 der 
Strafprozessordnung entsprechend mit der 
Maßgabe, dass eine inzidente Überprüfung 
der zugrunde liegenden justiziellen Ent-
scheidung nicht stattfindet. 

 (4) Das zuständige Gericht entschei-
det über die Aufhebung des Europäischen 
Haftbefehls in den Fällen des 
§ 169 Absatz 2 auf Antrag der Staatsan-
waltschaft oder von Amts wegen. Nach Auf-
hebung des Europäischen Haftbefehls ver-
anlasst die Staatsanwaltschaft die Einstel-
lung oder Änderung von Fahndungsmaß-
nahmen. 

 § 174 

 Übermittlung des Europäischen Haftbe-
fehls 

 (1) Der Europäische Haftbefehl kann 
im Schengener Informationssystem nach 
Artikel 26 der Verordnung (EU) 2018/1862 
eingestellt werden. 

 (2) Soweit die ausstellende Stelle den 
Europäischen Haftbefehl unmittelbar über-
mittelt, sind die Anforderungen des jeweili-
gen Vollstreckungsstaates zu beachten. 
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§ 83i § 175 

Unterrichtung über Fristverzögerungen Unterrichtung über Fristverzögerungen 

Die Bundesregierung unterrichtet den 
Rat der Europäischen Union, wenn es wie-
derholt zu Verzögerungen bei der Ausliefe-
rung durch einen anderen Mitgliedstaat ge-
kommen ist. Soweit es im Einzelfall zur 
Feststellung der Gründe für eine Über-
schreitung der Fristen erforderlich ist, dürfen 
dabei dem Rat pseudonymisierte Daten des 
Verfolgten übermittelt werden. Die Bundes-
regierung darf den Personenbezug nur ge-
genüber dem Staat wiederherstellen, an den 
das Auslieferungsersuchen gerichtet wor-
den ist, und nur, sofern es zur Beurteilung 
der Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
Europäischer Haftbefehl erforderlich ist. 

Die Bundesregierung unterrichtet den 
Rat der Europäischen Union, falls es wie-
derholt zu Verzögerungen bei der Übergabe 
durch einen anderen Mitgliedstaat gekom-
men ist. Soweit es im Einzelfall zur Feststel-
lung der Gründe für eine Überschreitung der 
Fristen erforderlich ist, dürfen dabei dem 
Rat pseudonymisierte Daten der verfolgten 
Person übermittelt werden. Die Bundesre-
gierung darf den Personenbezug nur gegen-
über dem Vollstreckungsstaat wiederher-
stellen und nur, sofern es zur Beurteilung 
der Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
Europäischer Haftbefehl erforderlich ist. 

§ 83h § 176 

Spezialität Spezialität 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen 

1. wegen einer vor der Übergabe be-
gangenen anderen Tat als derjenigen, die 
der Übergabe zugrunde liegt, weder verfolgt 
noch verurteilt noch einer freiheitsentzie-
henden Maßnahme unterworfen werden 
und… 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen wegen einer vor der 
Übergabe begangenen anderen Tat als der-
jenigen, die der Übergabe zugrunde liegt, 
weder verfolgt noch verurteilt noch einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme unterwor-
fen werden.  

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann 
eine übergebene Person wegen einer an-
deren vor der Übergabe begangenen Tat 
als derjenigen, die der Übergabe zu-
grunde liegt, verfolgt, verurteilt oder ei-
ner freiheitsentziehenden Maßnahme un-
terworfen werden, wenn 

1. die übergebene Person den räumlichen 
Geltungsbereich dieses Gesetzes in-
nerhalb von 45 Tagen nach ihrer end-
gültigen Freilassung nicht verlassen 
hat, obwohl sie dazu die Möglichkeit 
hatte, oder nach Verlassen in ihn zu-
rückgekehrt ist, 

1. die übergebene Person das Inland in-
nerhalb von 45 Tagen nach ihrer end-
gültigen Freilassung nicht verlassen 
hat, obwohl sie dazu die Möglichkeit 
hatte, oder nach Verlassen in ihn zu-
rückgekehrt ist; 



 - 201 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

2. die Straftat nicht mit einer Freiheits-
strafe oder freiheitsentziehenden Maß-
regel der Besserung und Sicherung be-
droht ist, 

2. die Straftat nicht mit einer Freiheits-
strafe oder freiheitsentziehenden Maß-
regel der Besserung und Sicherung be-
droht ist; 

3. die Strafverfolgung nicht zur Anwen-
dung einer die persönliche Freiheit be-
schränkenden Maßnahme führt, 

3. die Strafverfolgung nicht zur Anwen-
dung einer die persönliche Freiheit be-
schränkenden Maßnahme führt; 

4. die übergebene Person der Vollstre-
ckung einer Strafe oder Maßregel der 
Besserung und Sicherung ohne Frei-
heitsentzug unterzogen wird, selbst 
wenn diese Strafe oder Maßnahme die 
persönliche Freiheit einschränken 
kann, oder 

4. die übergebene Person der Vollstre-
ckung einer Strafe oder Maßregel der 
Besserung und Sicherung ohne Frei-
heitsentzug unterzogen wird, selbst 
wenn diese Strafe oder Maßnahme die 
persönliche Freiheit einschränken 
kann; 

5. der ersuchte Mitgliedstaat oder die über-
gebene Person darauf verzichtet hat. 

5. die Person auf die Beachtung der 
Spezialität (§ 55) verzichtet hat oder 

5. der ersuchte Mitgliedstaat oder die über-
gebene Person darauf verzichtet hat. 

6. der Mitgliedstaat, der die Person 
übergeben hat, seine Zustimmung 
zur Verfolgung wegen einer vor der 
Übergabe begangenen anderen Tat 
erteilt hat; für das Ersuchen um Zu-
stimmung gelten die 
§§ 167, 168 und 170 bis 172 entspre-
chend.  

(3) Der nach Übergabe erfolgte Verzicht 
der übergebenen Person ist zu Protokoll ei-
nes Richters oder Staatsanwalts zu erklä-
ren. Die Verzichtserklärung ist unwiderruf-
lich. Die übergebene Person ist hierüber zu 
belehren. 

(3) Der nach Übergabe erfolgte Ver-
zicht der übergebenen Person (Absatz 2 
Satz 2 Nummer 5) ist zu Protokoll eines 
Richters oder Staatsanwalts zu erklären. 
Die Verzichtserklärung ist unwiderruflich. 
Die übergebene Person ist über die sich 
aus dem Verzicht ergebenden Folgen 
und dessen Unwiderruflichkeit zu beleh-
ren. 
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§ 83h § 177 

Spezialität Weitere Übergabe 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen 

 … 

2. nicht an einen dritten Staat weiterge-
liefert, überstellt oder in einen dritten Staat 
abgeschoben werden. 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen nicht ohne die Zu-
stimmung dieses Mitgliedstaates an ei-
nen anderen Mitgliedstaat übergeben 
werden. Für das Ersuchen um Zustim-
mung gelten die 
§§ 167, 168 und 170 bis 172 entspre-
chend. Satz 1 findet keine Anwendung, 
wenn 

 1. der Grundsatz der Spezialität auf die 
verfolgte Person nach § 176 Absatz 1 
Nummer 1, 5 oder 6 nicht anzuwenden 
ist; 

 2. die verfolgte Person der Übergabe an 
den anderen Mitgliedstaat zustimmt. 

(3) Der nach Übergabe erfolgte Verzicht 
der übergebenen Person ist zu Protokoll ei-
nes Richters oder Staatsanwalts zu erklä-
ren. Die Verzichtserklärung ist unwiderruf-
lich. Die übergebene Person ist hierüber zu 
belehren. 

(2) Die Zustimmung ist zu Protokoll 
eines Richters oder Staatsanwalts zu erklä-
ren. Die Verzichtserklärung ist unwiderruf-
lich. Die übergebene Person ist über die 
sich aus dem Verzicht ergebenden Fol-
gen und dessen Unwiderruflichkeit zu be-
lehren. 

§ 83h § 178 

Spezialität Weiterlieferung 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen 

 … 

2. nicht an einen dritten Staat weiterge-
liefert, überstellt oder in einen dritten Staat 
abgeschoben werden. 

Von einem Mitgliedstaat aufgrund eines 
Europäischen Haftbefehls übergebene Per-
sonen dürfen nicht ohne die Zustimmung 
dieses Mitgliedstaates an einen Drittstaat 
ausgeliefert oder abgeschoben werden. 
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 Kapitel 3 

 Durchlieferung 

 A b s c h n i t t  1  

 D i e  G e n e h m i g u n g  d e r  
D u r c h l i e f e r u n g  e i n g e h e n -

d e n  E r s u c h e n  

§ 83h § 179 

Spezialität Weitere Übergabe 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen 

 … 

2. nicht an einen dritten Staat weiterge-
liefert, überstellt oder in einen dritten Staat 
abgeschoben werden. 

(1) Von einem Mitgliedstaat aufgrund 
eines Europäischen Haftbefehls überge-
bene Personen dürfen nicht ohne die Zu-
stimmung dieses Mitgliedstaates an ei-
nen anderen Mitgliedstaat übergeben 
werden. Für das Ersuchen um Zustim-
mung gelten die 
§§ 167, 168 und 170 bis 172 entspre-
chend. Satz 1 findet keine Anwendung, 
wenn 

 1. der Grundsatz der Spezialität auf die 
verfolgte Person nach § 176 Absatz 1 
Nummer 1, 5 oder 6 nicht anzuwenden 
ist; 

 2. die verfolgte Person der Übergabe an 
den anderen Mitgliedstaat zustimmt. 

(3) Der nach Übergabe erfolgte Verzicht der 
übergebenen Person ist zu Protokoll ei-
nes Richters oder Staatsanwalts zu er-
klären. Die Verzichtserklärung ist unwi-
derruflich. Die übergebene Person ist 
hierüber zu belehren. 

3. Die Zustimmung ist zu Protokoll eines 
Richters oder Staatsanwalts zu erklä-
ren. Die Verzichtserklärung ist unwider-
ruflich. Die übergebene Person ist über 
die sich aus dem Verzicht ergeben-
den Folgen und dessen Unwiderruf-
lichkeit zu belehren. 

§ 83h 4.  
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(3) …Die Durchlieferung Deutscher zur 
Strafvollstreckung ist nur zulässig, wenn der 
Betroffene zustimmt. 

(2) Ein Ersuchen um Durchlieferung 
zur Strafvollstreckung, das eine Person mit 
deutscher Staatsangehörigkeit oder mit 
gewöhnlichem Aufenthalt im Inland be-
trifft, ist nur zulässig, wenn die verfolgte 
Person zustimmt. 

(3) Die Durchlieferung Deutscher zur 
Strafverfolgung ist nur zulässig, wenn der 
Mitgliedstaat, an den die Auslieferung er-
folgt, zusichert, den Verfolgten auf deut-
sches Verlangen nach Verhängung einer 
rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder sonsti-
gen Sanktion zur Vollstreckung in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes zurückzu-
überstellen. … 

(3) Die Genehmigung eines Ersu-
chens um Durchlieferung zur Strafverfol-
gung, das eine Person mit deutscher 
Staatsangehörigkeit oder mit gewöhnli-
chem Aufenthalt im Inland betrifft, kann 
davon abhängig gemacht werden, dass 
der Ausstellungsstaat zusichert, die ver-
folgte Person nach Verhängung einer 
rechtskräftigen Freiheitsstrafe oder sonsti-
gen Sanktion auf ihren Wunsch zur Voll-
streckung in das Inland zurückzuüberge-
ben. 

§ 83f § 180 

Durchlieferung Zuständigkeit, Verfahren und Frist 

 (1) Für die Zuständigkeit gilt § 96 ent-
sprechend. 

 (2) Für das Verfahren gelten die 
§§ 97 bis 99 entsprechend. § 99 Absatz 6 
gilt dabei mit der Maßgabe, dass die Frist für 
den Eingang der Durchlieferungsunterlagen 
45 Tage beträgt. 

(4) Über ein Ersuchen um Durchliefe-
rung soll innerhalb von 30 Tagen nach Ein-
gang des Ersuchens entschieden werden. 

(3) Über ein Ersuchen um Durchliefe-
rung soll innerhalb von 30 Tagen nach Ein-
gang des Ersuchens entschieden werden. 

§ 83g § 181 

Beförderung auf dem Luftweg Beförderung auf dem Luftweg 

§ 83f gilt auch bei der Beförderung auf 
dem Luftweg, bei der es zu einer unvorher-
gesehenen Zwischenlandung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes kommt. 

Dieser Abschnitt gilt auch bei der Be-
förderung einer betroffenen Person auf 
dem Luftweg, bei der es zu einer geplanten 
oder unvorhergesehenen Zwischenlandung 
im Inland kommt. 
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 A b s c h n i t t  2  

 E r s u c h e n  u m  D u r c h l i e f e -
r u n g  b e i  a u s g e h e n d e n  E r -

s u c h e n  

 § 182 

 Stellung eines Ersuchens um Durchlie-
ferung 

 (1) Muss die Person, gegen die ein in-
ländischer Europäischer Haftbefehl oder ein 
Auslieferungsersuchen ergangen ist, aus 
dem Vollstreckungsstaat oder dem Dritt-
staat durch das Gebiet eines Mitgliedstaates 
in das Inland gebracht werden, so ist dieser 
Mitgliedstaat um die Genehmigung der 
Durchlieferung zu ersuchen. 

 (2) Das Ersuchen hat die in 
§ 179 Absatz 1 genannten Angaben zu ent-
halten. 

§ 83g § 183 

Beförderung auf dem Luftweg Beförderung auf dem Luftweg 

 (1) Bei der Beförderung der betroffe-
nen Person auf dem Luftweg kann auf ein 
Ersuchen um Durchlieferung verzichtet wer-
den, wenn das Gebiet des Mitgliedstaates 
ohne eingeplante Zwischenlandung überflo-
gen wird. 

§ 83f gilt auch bei der Beförderung auf 
dem Luftweg, bei der es zu einer unvorher-
gesehenen Zwischenlandung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes kommt. 

(2) Im Fall einer unvorhergesehenen 
Zwischenlandung ist dem Mitgliedstaat 
ein Ersuchen um Durchlieferung zu über-
mitteln, das die Angaben des 
§ 179 Absatz 1 enthält. 
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 Kapitel 4 

 Vollstreckungshilfe 

 A b s c h n i t t  1  

 F r e i h e i t s e n t z i e h e n d e n  
S a n k t i o n e n  

§ 84 § 184 

Grundsatz Anwendungsbereich 

Nach diesem Unterabschnitt richtet sich 
die Vollstreckungshilfe für einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union nach 
Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
2008/909/JI des Rates vom 27. November 
2008 über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile 
in Strafsachen, durch die eine freiheitsent-
ziehende Strafe oder Maßnahme verhängt 
wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in 
der Europäischen Union (ABl. L 327 vom 
5.12.2008, S. 27), der durch den Rahmen-
beschluss 2009/299/JI (ABl. L 81 vom 
27.3.2009, S. 24) geändert worden ist, 
(Rahmenbeschluss Freiheitsstrafen). 

(1) Nach diesem Abschnitt richtet 
sich die Vollstreckungshilfe zwischen den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Rah-
menbeschlusses 2008/909/JI des Rates 
vom 27. November 2008 über die Anwen-
dung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, 
durch die eine freiheitsentziehende Strafe o-
der Maßnahme verhängt wird, für die Zwe-
cke ihrer Vollstreckung in der Europäischen 
Union (ABl. L 327 vom 5.12.2008, S. 27; L 
219 vom 22.8.2019, S. 78), der durch den 
Rahmenbeschluss 2009/299/JI (ABl. L 81 
vom 27.3.2009, S. 24) geändert worden ist 
(Rahmenbeschluss Freiheitsstrafen). 

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils 
sowie die allgemeinen Bestimmungen des 
Ersten und Siebenten Teils dieses Gesetzes 
sind anzuwenden, 

(2) Die Vorschriften des 
Teils 2 Kapitel 4 sind anzuwenden, 

1. soweit dieser Unterabschnitt keine be-
sonderen Regelungen enthält oder 

1. soweit dieser Abschnitt keine beson-
deren Regelungen enthält oder 

2. wenn kein Ersuchen nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses Freiheitsstra-
fen gestellt wurde. 

2. wenn kein Ersuchen nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses Freiheitsstra-
fen gestellt wurde. 

(3) Dieser Unterabschnitt geht den völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen nach 
§ 1 Absatz 3 vor, soweit er abschließende 
Regelungen enthält. 

(3) Soweit dieser Abschnitt ab-
schließende Regelungen enthält, geht er 
den völkerrechtlichen Vereinbarungen nach 
§ 1 Absatz 3 vor. 
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 Unterabschnitt 1 

 Vollstreckung ausländischer Erkenntnisse 
in der Bundesrepublik Deutschland 

 § 185 

 Grundsatz 

 (1) Die Vollstreckung eines freiheits-
entziehenden ausländischen Erkenntnisses 
nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
Freiheitsstrafen ist unter den Voraussetzun-
gen der §§ 186 bis 188 nach dem Grund-
satz der gegenseitigen Anerkennung und 
gemäß den Bestimmungen dieses Unterab-
schnitts zu übernehmen. 

 (2) Die Übernahme kann abgelehnt 
werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach 
§ 189 vorliegt. 

§ 84a § 186 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Zulässigkeitsvoraussetzungen 

(1) In Abweichung von § 49 ist die Voll-
streckung eines ausländischen Erkenntnis-
ses nach Maßgabe des Rahmenbeschlus-
ses Freiheitsstrafen nur zulässig, wenn 

(1) Die Übernahme der Strafvollstre-
ckung setzt voraus, dass 

1. ein Gericht eines anderen Mitgliedstaa-
tes eine freiheitsentziehende Sanktion 
rechtskräftig verhängt hat, die 

1. ein Gericht eines anderen Mitgliedstaa-
tes eine freiheitsentziehende Sanktion 
rechtskräftig verhängt hat, die 

a) vollstreckbar ist und a) vollstreckbar ist und 

b) in den Fällen des § 84g Absatz 5 in 
eine Sanktion umgewandelt wer-
den kann, die ihr im deutschen 
Recht am meisten entspricht, 

b) in den Fällen des § 192 Absatz 5 
in eine Sanktion umgewandelt wer-
den kann, die ihr im deutschen 
Recht am meisten entspricht, 
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2. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
dem Erkenntnis zugrunde liegenden 
Tat eine Strafe, Maßregel der Besse-
rung und Sicherung oder Geldbuße 
hätte verhängt werden können und 

2. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
dem Erkenntnis zugrunde liegenden 
Tat eine Strafe, Maßregel der Besse-
rung und Sicherung oder Geldbuße 
hätte verhängt werden können und 

3. die verurteilte Person 3. die verurteilte Person 

a) die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtmäßig auf Dauer 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat 
und kein Verfahren zur Beendigung 
des Aufenthalts durchgeführt wird, 

a) die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtmäßig auf Dauer 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat 
und kein Verfahren zur Beendigung 
des Aufenthalts durchgeführt wird, 

b) sich in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in dem Mitglied-
staat aufhält, in dem gegen sie das 
Erkenntnis ergangen ist, und 

b) sich in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in dem Mitglied-
staat aufhält, in dem gegen sie das 
Erkenntnis ergangen ist, und 

c) sofern sie sich in dem Mitgliedstaat 
aufhält, in dem gegen sie das Er-
kenntnis ergangen ist, sich gemäß 
den Bestimmungen dieses Mit-
gliedstaates mit der Vollstreckung 
in der Bundesrepublik Deutschland 
einverstanden erklärt hat. 

c) sofern sie sich in dem Mitgliedstaat 
aufhält, in dem gegen sie das Er-
kenntnis ergangen ist, sich gemäß 
den Bestimmungen dieses Mit-
gliedstaates mit der Vollstreckung 
in der Bundesrepublik Deutschland 
einverstanden erklärt hat. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 
2 ist die Vollstreckung in Steuer-, Zoll- und 
Währungsangelegenheiten auch zulässig, 
wenn das deutsche Recht keine gleicharti-
gen Steuer-, Zoll- und Währungsbestim-
mungen enthält wie das Recht des anderen 
Mitgliedstaates. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Num-
mer 2 ist die Übernahme der Strafvollstre-
ckung in Steuer-, Zoll- und Währungsange-
legenheiten auch zulässig, wenn das deut-
sche Recht keine gleichartigen Steuer-, Zoll- 
und Währungsbestimmungen enthält wie 
das Recht des anderen Mitgliedstaates. 

(3) Absatz 1 Nummer 2 findet keine An-
wendung, wenn die verurteilte Person ihrer 
Auslieferung oder Durchlieferung zur Straf-
vollstreckung nach § 80 Absatz 3, § 83b Ab-
satz 2 Nummer 2 oder § 83f Absatz 3 Satz 
2 nicht zugestimmt hat. Liegen die in Absatz 
1 Nummer 2 genannten Voraussetzungen 
nicht vor, so beträgt das Höchstmaß bei der 
Umwandlung der Sanktion nach § 84g Ab-
satz 4 und 5 zwei Jahre Freiheitsentzug. 

(3) Absatz 1 Nummer 2 findet in den 
Fällen der §§ 156 und 179 Absatz 2 keine 
Anwendung. Liegen die in Absatz 1 Num-
mer 2 genannten Voraussetzungen nicht 
vor, so beträgt das Höchstmaß bei der Um-
wandlung der Sanktion nach 
§ 192 Absatz 4 und 5 zwei Jahre Freiheits-
entzug. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 
3 Buchstabe c ist ein Einverständnis der ver-
urteilten Person entbehrlich, wenn eine zu-
ständige Behörde des anderen Mitglied-
staates unter Vorlage der Unterlagen ge-
mäß § 84c um Vollstreckung eines Erkennt-
nisses nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Freiheitsstrafen ersucht hat und 

(4) Abweichend von Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe c ist ein Einverständnis 
der verurteilten Person entbehrlich, wenn 
eine zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates unter Vorlage der Unterlagen 
gemäß § 188 um Übernahme der Straf-
vollstreckung nach Maßgabe des Rah-
menbeschlusses Freiheitsstrafen ersucht 
hat und 

1. die verurteilte Person die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt und in der 
Bundesrepublik Deutschland ihren Le-
bensmittelpunkt hat oder 

1. die verurteilte Person die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt und in der 
Bundesrepublik Deutschland ihren Le-
bensmittelpunkt hat oder 

2. der ersuchende Mitgliedstaat durch 
eine zuständige Stelle rechtskräftig ent-
schieden hat, dass die verurteilte Per-
son kein Aufenthaltsrecht in seinem Ho-
heitsbereich hat und sie deshalb nach 
der Entlassung aus dem Strafvollzug in 
die Bundesrepublik Deutschland aus-
gewiesen oder abgeschoben werden 
kann. 

2. der ersuchende Mitgliedstaat durch 
eine zuständige Stelle rechtskräftig ent-
schieden hat, dass die verurteilte Per-
son kein Aufenthaltsrecht in seinem Ho-
heitsbereich hat und sie deshalb nach 
der Entlassung aus dem Strafvollzug in 
die Bundesrepublik Deutschland aus-
gewiesen oder abgeschoben werden 
kann. 

§ 84b § 187 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

(1) Die Vollstreckung ist nicht zulässig, 
wenn 

(1) Die Übernahme der Strafvollstre-
ckung ist nicht zulässig, wenn 

1. die verurteilte Person zum Zeitpunkt der 
Tat schuldunfähig nach § 19 des Straf-
gesetzbuchs oder strafrechtlich nicht 
verantwortlich nach § 3 des Jugendge-
richtsgesetzes war, 

1. die verurteilte Person zur Zeit der Tat 
noch nicht 14 Jahre alt oder straf-
rechtlich nicht verantwortlich nach § 3 
des Jugendgerichtsgesetzes war, 

2. die verurteilte Person zu der Verhand-
lung, die dem Erkenntnis zugrunde 
liegt, nicht persönlich erschienen ist, 

2. die verurteilte Person zu der Verhand-
lung, die dem Erkenntnis zugrunde 
liegt, nicht persönlich erschienen ist, 

3. die verurteilte Person 3. die verurteilte Person 

a) wegen derselben Tat, die dem Er-
kenntnis zugrunde liegt, bereits von 
einem anderen Mitgliedstaat als 
dem, in dem gegen sie das Er-
kenntnis ergangen ist, rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist und 

a) wegen derselben Tat, die dem Er-
kenntnis zugrunde liegt, bereits von 
einem anderen Mitgliedstaat als 
dem, in dem gegen sie das Er-
kenntnis ergangen ist, rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist und 
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b) zu einer Sanktion verurteilt worden 
ist und diese bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird 
oder nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt wer-
den kann oder 

b) zu einer Sanktion verurteilt worden 
ist und diese bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird 
oder nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt wer-
den kann oder 

4. die Vollstreckung nach deutschem 
Recht verjährt ist oder bei sinngemäßer 
Umstellung des Sachverhalts verjährt 
wäre. 

4. die Vollstreckung nach deutschem 
Recht verjährt ist oder bei sinngemäßer 
Umstellung des Sachverhalts verjährt 
wäre. 

(2) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 4 und § 84a Absatz 1 Nummer 2 kann 
die Vollstreckung eines in einem anderen 
Mitgliedstaat verhängten Erkenntnisses für 
zulässig erklärt werden, wenn die verurteilte 
Person dies beantragt hat. Der Antrag der 
verurteilten Person nach Satz 1 ist gemäß 
den Bestimmungen des Mitgliedstaates zu 
stellen, in dem das zu vollstreckende Er-
kenntnis gegen sie ergangen ist. Der Antrag 
der verurteilten Person nach Satz 1 ist zu 
Protokoll eines Richters oder, wenn die ver-
urteilte Person in dem anderen Mitgliedstaat 
festgehalten wird, zu Protokoll eines zur Be-
urkundung von Willenserklärungen ermäch-
tigten deutschen Berufskonsularbeamten zu 
erklären. Der Antrag kann nicht zurückge-
nommen werden. Die verurteilte Person ist 
zuvor über die Rechtsfolgen ihres Antrags 
und darüber zu belehren, dass dieser nicht 
zurückgenommen werden kann. Liegen die 
in § 84a Absatz 1 Nummer 2 genannten Vo-
raussetzungen nicht vor, so beträgt das 
Höchstmaß bei der Umwandlung der Sank-
tion nach § 84g Absatz 4 und 5 zwei Jahre 
Freiheitsentzug. 

(2) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 4 und § 186 Absatz 1 Nummer 2 kann 
die Übernahme der Strafvollstreckung für 
zulässig erklärt werden, wenn die verurteilte 
Person dies beantragt hat. Der Antrag der 
verurteilten Person nach Satz 1 ist gemäß 
den Bestimmungen des Mitgliedstaates zu 
stellen, in dem das zu vollstreckende Er-
kenntnis gegen sie ergangen ist. Der Antrag 
der verurteilten Person nach Satz 1 ist zu 
Protokoll eines Richters oder, wenn die ver-
urteilte Person in dem anderen Mitgliedstaat 
festgehalten wird, zu Protokoll eines zur Be-
urkundung von Willenserklärungen ermäch-
tigten deutschen Berufskonsularbeamten zu 
erklären. Der Antrag kann nicht zurückge-
nommen werden. Die verurteilte Person ist 
vor Antragstellung über die Rechtsfolgen 
ihres Antrags und darüber zu belehren, dass 
dieser nicht zurückgenommen werden 
kann. Liegen die in 
§ 186 Absatz 1 Nummer 2 genannten Vo-
raussetzungen nicht vor, so beträgt das 
Höchstmaß bei der Umwandlung der Sank-
tion nach § 192 Absatz 4 und 5 zwei Jahre 
Freiheitsentzug. 

(3) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 2 ist die Vollstreckung auch zulässig, 
wenn 

(3) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 2 ist die Übernahme der Strafvollstre-
ckung auch zulässig, wenn 

1. die verurteilte Person rechtzeitig 1. die verurteilte Person rechtzeitig 
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a) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu dem Erkenntnis geführt hat, ge-
laden wurde oder 

b) auf andere Weise tatsächlich offiziell 
von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Erkenntnis geführt hat, in 
Kenntnis gesetzt wurde, sodass 
zweifelsfrei nachgewiesen wurde, 
dass die verurteilte Person von der 
anberaumten Verhandlung Kennt-
nis hatte, und 

a) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu dem Erkenntnis geführt hat, ge-
laden wurde oder auf andere 
Weise tatsächlich offiziell von dem 
vorgesehenen Termin und Ort der 
Verhandlung, die zu dem Erkennt-
nis geführt hat, in Kenntnis gesetzt 
wurde, so dass zweifelsfrei nach-
gewiesen wurde, dass die verur-
teilte Person von der anberaumten 
Verhandlung Kenntnis hatte, und 

c) dabei darauf hingewiesen wurde, 
dass ein Erkenntnis auch in ihrer 
Abwesenheit ergehen kann, 

b) davon in Kenntnis gesetzt wurde, 
dass ein Erkenntnis auch in ihrer 
Abwesenheit ergehen kann, 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des ge-
gen sie gerichteten Verfahrens, an dem 
ein Verteidiger beteiligt war, eine per-
sönliche Ladung durch Flucht verhin-
dert hat oder 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des 
gegen sie gerichteten Verfahrens, an 
dem ein Verteidiger beteiligt war, sich 
einer persönlichen Ladung durch 
Flucht entzogen hat oder 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der an-
beraumten Verhandlung einen Verteidi-
ger bevollmächtigt hat, sie in der Ver-
handlung zu verteidigen, und sie durch 
diesen in der Verhandlung tatsächlich 
verteidigt wurde. 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der 
anberaumten Verhandlung einen Ver-
teidiger bevollmächtigt hat, sie in der 
Verhandlung zu verteidigen, und sie 
durch diesen in der Verhandlung tat-
sächlich verteidigt wurde. 

(4) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 2 ist die Vollstreckung ferner zulässig, 
wenn die verurteilte Person nach Zustellung 
des Erkenntnisses 

(4) Abweichend von Absatz 1 Num-
mer 2 ist die Übernahme der Strafvollstre-
ckung ferner zulässig, wenn die verurteilte 
Person nach Zustellung des Erkenntnisses 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Erkenntnis nicht anzufechten, oder 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Erkenntnis nicht anzufechten, oder 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wie-
deraufnahme des Verfahrens oder kein 
Berufungsverfahren beantragt hat. 

2. innerhalb geltender Fristen weder die 
Wiederaufnahme des Verfahrens noch 
ein Berufungsverfahren beantragt hat. 

Die verurteilte Person muss zuvor ausdrück-
lich über ihr Recht auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens oder auf ein Berufungsverfah-
ren, an dem sie teilnehmen kann und bei 
dem der Sachverhalt, einschließlich neuer 
Beweismittel, erneut geprüft und das ur-
sprüngliche Erkenntnis aufgehoben werden 
kann, belehrt worden sein. 

Die verurteilte Person muss zuvor ausdrück-
lich belehrt worden sein über ihr Recht auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens oder auf 
ein Berufungsverfahren, an dem sie teilneh-
men kann und bei dem der Sachverhalt, ein-
schließlich neuer Beweismittel, erneut ge-
prüft und das ursprüngliche Erkenntnis auf-
gehoben werden kann. 
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§ 84c § 188 

Unterlagen Unterlagen 

(1) Die Vollstreckung eines ausländi-
schen Erkenntnisses nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen ist nur 
zulässig, wenn durch den anderen Mitglied-
staat das Original oder eine beglaubigte Ab-
schrift des Erkenntnisses zusammen mit ei-
ner vollständig ausgefüllten Bescheinigung 
übermittelt wird, die dem Formblatt in An-
hang I des Rahmenbeschlusses Freiheits-
strafen in der jeweils gültigen Fassung ent-
spricht. 

(1) Die Übernahme der Strafvollstre-
ckung nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Freiheitsstrafen ist nur zulässig, 
wenn durch den anderen Mitgliedstaat das 
Original oder eine beglaubigte Abschrift des 
Erkenntnisses zusammen mit einer vollstän-
dig ausgefüllten Bescheinigung übermittelt 
wird, die dem Formblatt in Anhang I des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen in der 
jeweils gültigen Fassung entspricht. 

(2) Liegt eine Bescheinigung nach Ab-
satz 1 vor, ist diese jedoch unvollständig, so 
kann die zuständige Behörde auf die Vor-
lage einer vervollständigten Bescheinigung 
verzichten, wenn sich die erforderlichen An-
gaben aus dem zu vollstreckenden Erkennt-
nis oder aus anderen beigefügten Unterla-
gen ergeben. 

(2) Liegt eine Bescheinigung nach Ab-
satz 1 vor, ist diese jedoch unvollständig, so 
kann die zuständige Behörde auf die Vor-
lage einer vervollständigten Bescheinigung 
verzichten, wenn sich die erforderlichen An-
gaben aus dem zu vollstreckenden Erkennt-
nis oder aus anderen beigefügten Unterla-
gen ergeben. 

§ 84d § 189 

Bewilligungshindernisse Fakultative Ablehnungsgründe 

Die Bewilligung einer nach den §§ 84a 
bis 84c zulässigen Vollstreckung kann nur 
abgelehnt werden, wenn 

Die Übernahme der Strafvollstre-
ckung kann abgelehnt werden, wenn 

1. die Bescheinigung (§ 84c Absatz 1) un-
vollständig ist oder offensichtlich nicht 
dem zu vollstreckenden Erkenntnis ent-
spricht und der andere Mitgliedstaat 
diese Angaben nicht vollständig oder 
berichtigt nachgereicht hat, 

1. die in § 188 Absatz 1 genannte Be-
scheinigung unvollständig ist oder of-
fensichtlich nicht dem zu vollstrecken-
den Erkenntnis entspricht und der an-
dere Mitgliedstaat die fehlenden Anga-
ben nicht vollständig oder berichtigt 
nachgereicht hat, 

2. das Erkenntnis gegen eine Person mit 
deutscher Staatsangehörigkeit voll-
streckt werden soll und 

2. das Erkenntnis gegen eine Person mit 
deutscher Staatsangehörigkeit voll-
streckt werden soll und 

a) die Person weder ihren Lebensmit-
telpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland hat noch 

a) die Person weder ihren Lebensmit-
telpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland hat noch 
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b) der andere Mitgliedstaat durch eine 
zuständige Stelle rechtskräftig ent-
schieden hat, dass die Person kein 
Aufenthaltsrecht in seinem Ho-
heitsgebiet hat und sie deshalb 
nach der Entlassung aus dem 
Strafvollzug in die Bundesrepublik 
Deutschland ausreisepflichtig ist, 

b) der andere Mitgliedstaat durch eine 
zuständige Stelle rechtskräftig ent-
schieden hat, dass die Person kein 
Aufenthaltsrecht in seinem Ho-
heitsgebiet hat und sie deshalb 
nach der Entlassung aus dem 
Strafvollzug in die Bundesrepublik 
Deutschland ausreisepflichtig ist, 

3. die Tat zu einem wesentlichen Teil in 
der Bundesrepublik Deutschland oder 
in einem der in § 4 des Strafgesetzbu-
ches genannten Verkehrsmittel began-
gen wurde, 

3. die Tat zu einem wesentlichen Teil in 
der Bundesrepublik Deutschland oder 
in einem der in § 4 des Strafgesetzbu-
ches genannten Verkehrsmittel began-
gen wurde, 

4. bei Eingang des Erkenntnisses weniger 
als sechs Monate der Sanktion zu voll-
strecken sind, 

4. bei Eingang des Erkenntnisses weniger 
als sechs Monate der Sanktion zu voll-
strecken sind, 

5. die Staatsanwaltschaft oder das Gericht 
festgestellt hat, dass das ausländische 
Erkenntnis nur teilweise vollstreckbar 
ist, und wenn mit der zuständigen Be-
hörde des anderen Mitgliedstaates 
keine Einigung darüber erzielt werden 
konnte, inwieweit das Erkenntnis voll-
streckt werden soll, oder 

5. die Staatsanwaltschaft oder das Gericht 
festgestellt hat, dass das ausländische 
Erkenntnis nur teilweise vollstreckbar 
ist, und wenn mit der zuständigen Be-
hörde des anderen Mitgliedstaates 
keine Einigung darüber erzielt werden 
konnte, inwieweit das Erkenntnis voll-
streckt werden soll, oder 

6. der andere Mitgliedstaat seine Zustim-
mung dazu versagt hat, dass die verur-
teilte Person nach ihrer Überstellung 
wegen einer anderen Tat, die sie vor 
der Überstellung begangen hat und die 
nicht dem Erkenntnis zugrunde liegt, 
verfolgt, verurteilt oder einer freiheits-
entziehenden Maßnahme unterworfen 
werden kann. 

6. der andere Mitgliedstaat seine Zustim-
mung dazu versagt hat, dass die verur-
teilte Person nach ihrer Übergabe we-
gen einer anderen Tat, die sie vor der 
Übergabe begangen hat und die nicht 
dem Erkenntnis zugrunde liegt, verfolgt, 
verurteilt oder einer freiheitsentziehen-
den Maßnahme unterworfen werden 
kann. 
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§ 84e § 190 

Vorläufige Bewilligungsentscheidung Vorläufige Entscheidung über die Über-
nahme  

(1) Über die Bewilligung der Vollstre-
ckung entscheidet die nach § 50 Satz 2 und 
§ 51 zuständige Staatsanwaltschaft. Sie gibt 
der verurteilten Person Gelegenheit, sich zu 
äußern. Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn die verurteilte Person bereits im ande-
ren Mitgliedstaat angehört wurde. 

(1) Die nach den §§ 102 und 103 zu-
ständige Staatsanwaltschaft prüft das Vor-
liegen der Voraussetzungen nach den 
§§ 186 bis 188 und entscheidet über die 
Geltendmachung fakultativer Ableh-
nungsgründe gemäß § 189. Sie gibt der 
verurteilten Person Gelegenheit, sich zu äu-
ßern. Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn die verurteilte Person bereits im ande-
ren Mitgliedstaat angehört wurde. 

(2) Entscheidet die Staatsanwaltschaft, 
die Bewilligungshindernisse nach § 84d 
Nummer 1 bis 6 nicht geltend zu machen, 
begründet sie diese Entscheidung in dem 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit. 

(2) Sind die Voraussetzungen der 
§§ 186 bis 188 erfüllt und entscheidet die 
Staatsanwaltschaft, keine fakultativen Ab-
lehnungsgründe nach § 189 geltend zu 
machen, so beantragt sie unter Begrün-
dung dieser Entscheidung bei dem nach 
§ 102 Satz 1 und § 103 zuständigen 
Landgericht, das ausländische Erkennt-
nis für vollstreckbar zu erklären. 

 (3) Sind die Voraussetzungen der 
§§ 186 bis 188 nicht erfüllt oder beabsichtigt 
die Staatsanwaltschaft, fakultative Ableh-
nungsgründe nach § 189 geltend zu ma-
chen, lehnt sie die Übernahme der Vollstre-
ckung ab und begründet diese Entschei-
dung. Vor einer ablehnenden Entscheidung 
konsultiert die Staatsanwaltschaft die ersu-
chende ausländische Behörde und gibt ihr 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
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(3) Bewilligt die Staatsanwaltschaft die 
Vollstreckung in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht, begründet sie diese Ent-
scheidung. Die Staatsanwaltschaft stellt der 
verurteilten Person die Entscheidung zu, so-
fern die verurteilte Person sich mit der Voll-
streckung in der Bundesrepublik Deutsch-
land einverstanden erklärt hat. Die verur-
teilte Person kann binnen zwei Wochen 
nach Zustellung einen Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung stellen. Die §§ 297 bis 
300 und 302 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 der 
Strafprozessordnung über Rechtsmittel und 
die §§ 42 bis 47 der Strafprozessordnung 
über Fristen und Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gelten entsprechend. 

(4) Im Fall der Ablehnung stellt die 
Staatsanwaltschaft der verurteilten Person 
die Entscheidung zu, sofern diese sich mit 
der Vollstreckung in der Bundesrepublik 
Deutschland einverstanden erklärt hat. Die 
verurteilte Person kann binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung einen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung stellen. Die §§ 297 
bis 300 und 302 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 der Strafprozessordnung über 
Rechtsmittel und die §§ 42 bis 47 der Straf-
prozessordnung über Fristen und Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gelten ent-
sprechend. 

§ 84f § 191 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

(1) Das nach § 50 Satz 1 und § 51 zu-
ständige Landgericht entscheidet auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft nach § 84e Absatz 2 
oder auf Antrag der verurteilten Person nach 
§ 84e Absatz 3 Satz 3. Die Staatsanwalt-
schaft bereitet die Entscheidung vor. 

(1) Das nach § 102 Satz 1 und § 103 
zuständige Landgericht entscheidet auf An-
trag der Staatsanwaltschaft nach 
§ 190 Absatz 2 oder auf Antrag der verur-
teilten Person nach § 190 Absatz 4 Satz 2. 
Die Staatsanwaltschaft bereitet die Ent-
scheidung vor. 

(2) Das Gericht übersendet der verur-
teilten Person eine Abschrift der in § 84c Ab-
satz 1 genannten Unterlagen, soweit dies 
zur Ausübung ihrer Rechte erforderlich ist. 

(2) Das Gericht übersendet der verur-
teilten Person eine Abschrift der in 
§ 188 Absatz 1 genannten Unterlagen, so-
weit dies zur Ausübung ihrer Rechte erfor-
derlich ist.  

(3) Bei einem Antrag der Staatsanwalt-
schaft auf gerichtliche Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit nach § 84e Absatz 2 ist 
der verurteilten Person zusätzlich zu der Ab-
schrift nach Absatz 2 eine Abschrift der Ent-
scheidung gemäß § 84e Absatz 2 zuzustel-
len. Die verurteilte Person wird aufgefordert, 
sich innerhalb einer vom Gericht zu bestim-
menden Frist zu dem Antrag der Staatsan-
waltschaft zu äußern. 

(3) Bei einem Antrag der Staatsanwalt-
schaft nach § 190 Absatz 2 ist auch dieser 
der verurteilten Person zuzustellen. Die ver-
urteilte Person wird aufgefordert, sich inner-
halb einer vom Gericht zu bestimmenden 
Frist zu dem Antrag der Staatsanwaltschaft 
zu äußern. 
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(4) Für die gerichtliche Vorbereitung der 
Entscheidung gilt § 52 Absatz 1 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass der zuständi-
gen Behörde im anderen Mitgliedstaat auch 
Gelegenheit gegeben worden sein muss, er-
gänzende Unterlagen beizubringen, wenn 
die übermittelten Unterlagen nicht ausrei-
chen, um beurteilen zu können, ob die 
Staatsanwaltschaft ihr Ermessen fehlerfrei 
ausgeübt hat. Für die Beibringung der Un-
terlagen kann eine Frist gesetzt werden. 

(4) Für die gerichtliche Vorbereitung 
der Entscheidung gilt § 104 Absatz 1 mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der zu-
ständigen Behörde im anderen Mitgliedstaat 
auch Gelegenheit gegeben worden sein 
muss, ergänzende Unterlagen beizubrin-
gen, wenn die übermittelten Unterlagen 
nicht ausreichen, um beurteilen zu können, 
ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen feh-
lerfrei ausgeübt hat. Für die Beibringung der 
Unterlagen kann eine Frist gesetzt werden. 

(5) § 30 Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass das 
Gericht auch Beweis darüber erheben kann, 
ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen 
fehlerfrei ausgeübt hat. § 30 Absatz 2 Satz 
4, Absatz 3 sowie § 31 Absatz 1 und 4 gelten 
entsprechend. Befindet sich die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, so gelten auch § 30 Absatz 2 
Satz 1 sowie § 31 Absatz 2 und 3 
entsprechend. 

(5) § 80 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass das Gericht 
auch Beweis darüber erheben kann, ob die 
Staatsanwaltschaft ihr Ermessen fehlerfrei 
ausgeübt hat. 
§ 80 Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 und 4 so-
wie § 81 Absatz 1 und 4 gelten entspre-
chend. Befindet sich die verurteilte Person 
im Inland, so gelten auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 81 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

§ 84g § 192 

Gerichtliche Entscheidung Gerichtliche Entscheidung 

(1) Über die Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung nach § 84e Absatz 2 und 3 
entscheidet das Landgericht durch Be-
schluss. 

(1) Über die Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung nach 
§ 190 Absatz 2 und 4 Satz 2 entscheidet 
das Landgericht durch Beschluss. 

(2) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
verurteilte Person nach § 84e Absatz 3 Satz 
3 und 4 nicht beachtet, so verwirft das Ge-
richt den Antrag als unzulässig. Der Be-
schluss ist unanfechtbar. 

(2) Hat die verurteilte Person die 
Vorschriften über den Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung nach 
§ 190 Absatz 4 Satz 2 und 3 nicht beach-
tet, so verwirft das Gericht den Antrag als 
unzulässig. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(3) In Abweichung von § 54 Absatz 1 
wird das ausländische Erkenntnis durch das 
Gericht gemäß § 50 Satz 1 und § 55 für voll-
streckbar erklärt, soweit die Vollstreckung 
zulässig ist und die Staatsanwaltschaft 

(3) Das ausländische Erkenntnis wird 
durch das Gericht gemäß 
§ 102 Satz 1 und § 107 für vollstreckbar er-
klärt, soweit die Voraussetzungen der 
§§ 182 bis 184 erfüllt sind und die Staats-
anwaltschaft 

1. ihr Ermessen, Bewilligungshindernisse 
nach § 84d Nummer 1 bis 6 nicht gel-
tend zu machen, fehlerfrei ausgeübt hat 
oder 

1. ihr Ermessen, Ablehnungsgründe 
nach § 189 Nummer 1 bis 6 nicht gel-
tend zu machen, fehlerfrei ausgeübt hat 
oder 
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2. ihr Ermessen, Bewilligungshindernisse 
nach § 84d Nummer 1 bis 6 geltend zu 
machen, fehlerhaft ausgeübt hat und 
eine andere Ermessensentscheidung 
nicht gerechtfertigt ist; … 

2. ihr Ermessen, Ablehnungsgründe 
nach § 189 Nummer 1 bis 6 geltend zu 
machen, fehlerhaft ausgeübt hat und 
eine andere Ermessensentscheidung 
nicht gerechtfertigt ist. 

…kommt jedoch eine andere Ermessens-
entscheidung in Betracht, hebt das Gericht 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft 
auf und reicht ihr die Akten zur erneuten Er-
messensausübung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts zurück. 

§ 54 Absatz 4 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass anstatt der nach § 58 erlit-
tenen Haft die nach § 84j erlittene Haft an-
zurechnen ist. § 55 Absatz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. 

Kommt im Fall der Nummer 2 eine andere 
Ermessensentscheidung in Betracht, hebt 
das Gericht die Entscheidung der Staatsan-
waltschaft auf und reicht ihr die Akten zur er-
neuten Ermessensausübung unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts zu-
rück. § 105 Absatz 5 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass anstatt der nach § 128 
erlittenen Haft die nach § 195 erlittene Haft 
anzurechnen ist. § 107 Absatz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(4) Überschreitet die durch das auslän-
dische Erkenntnis verhängte Sanktion das 
Höchstmaß, das im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes für die Tat angedroht ist, ermäßigt 
das Gericht die Sanktion auf dieses Höchst-
maß. § 54 Absatz 1 Satz 4 und § 54a Absatz 
1 Nummer 1, Absatz 2 und 3 gelten entspre-
chend. 

(4) Überschreitet die durch das aus-
ländische Erkenntnis verhängte Sanktion 
das Höchstmaß, das im Inland für die Tat 
angedroht ist, ermäßigt das Gericht die 
Sanktion auf dieses Höchstmaß. 
§ 105 Absatz 1 Satz 4 und § 106 Absatz 
1 Nummer 1, Absatz 2 und 3 gelten ent-
sprechend. 

(5) In seiner Entscheidung gemäß den 
Absätzen 3 und 4 wandelt das Gericht die 
verhängte Sanktion in die ihr im deutschen 
Recht am meisten entsprechende Sanktion 
um, wenn 

(5) In seiner Entscheidung gemäß den 
Absätzen 3 und 4 wandelt das Gericht die 
verhängte Sanktion in die ihr im deutschen 
Recht am meisten entsprechende Sanktion 
um, wenn 

1. die verhängte Sanktion ihrer Art nach 
keiner Sanktion entspricht, die das im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes gel-
tende Recht vorsieht, oder 

1. die verhängte Sanktion ihrer Art nach 
keiner Sanktion entspricht, die das im 
Inland geltende Recht vorsieht, oder 

2. die verurteilte Person zur Zeit der Tat 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat; insoweit gelten die Vorschriften des 
Jugendgerichtsgesetzes entsprechend. 

2. die verurteilte Person zur Zeit der Tat 
noch nicht 21 Jahre alt war; insoweit 
gelten die Vorschriften des Jugendge-
richtsgesetzes entsprechend. 

Für die Höhe der umgewandelten Sanktion 
ist das ausländische Erkenntnis maßge-
bend; die im anderen Mitgliedstaat ver-
hängte Sanktion darf nach Art oder Dauer 
durch die umgewandelte Sanktion nicht ver-
schärft werden. 

Für die Höhe der umgewandelten Sanktion 
ist das ausländische Erkenntnis maßge-
bend; die im anderen Mitgliedstaat ver-
hängte Sanktion darf nach Art oder Dauer 
durch die umgewandelte Sanktion nicht ver-
schärft werden. 
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§ 84h § 193 

Bewilligung nach gerichtlicher Ent-
scheidung 

Übernahme der Vollstreckung nach ge-
richtlicher Entscheidung 

(1) Die Staatsanwaltschaft darf die Voll-
streckungshilfe nur bewilligen, wenn das 
ausländische Erkenntnis für vollstreckbar 
erklärt worden ist. 

(1) Die Staatsanwaltschaft darf die 
Übernahme der Strafvollstreckung erst 
abschließend anordnen, wenn das aus-
ländische Erkenntnis für vollstreckbar er-
klärt worden ist.  

(2) Die Staatsanwaltschaft bewilligt die 
Vollstreckung nach Maßgabe der rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung. 

(2) Die Staatsanwaltschaft ordnet die 
Übernahme der Vollstreckung der auslän-
dischen Sanktion nach Maßgabe der 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 
gemäß § 192 an. 

(4) Über die Bewilligung soll innerhalb 
von 90 Tagen nach Eingang der in § 84c Ab-
satz 1 bezeichneten Unterlagen bei der 
Staatsanwaltschaft entschieden werden. 
Eine endgültig ablehnende Bewilligungsent-
scheidung ist zu begründen. 

(3) Über die Anordnung der Über-
nahme soll innerhalb von 90 Tagen nach 
Eingang der in § 188 Absatz 1 bezeichne-
ten Unterlagen bei der Staatsanwaltschaft 
endgültig entschieden werden. Eine end-
gültig ablehnende Entscheidung ist zu be-
gründen. 

§ 84i § 194 

Spezialität Spezialität 

(1) Wurde eine verurteilte Person ohne 
ihr Einverständnis aus einem anderen Mit-
gliedstaat überstellt, darf sie wegen einer 
vor der Überstellung begangenen anderen 
Tat als derjenigen, die der Überstellung zu-
grunde liegt, weder verfolgt noch verurteilt 
noch einer freiheitsentziehenden Maß-
nahme unterworfen werden. 

(1) Wurde eine verurteilte Person ohne 
ihr Einverständnis aus einem anderen Mit-
gliedstaat übergeben, darf sie wegen einer 
vor der Übergabe begangenen anderen Tat 
als derjenigen, die der Übergabe zugrunde 
liegt, weder verfolgt noch verurteilt noch ei-
ner freiheitsentziehenden Maßnahme unter-
worfen werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann eine 
überstellte Person wegen einer anderen Tat 
als derjenigen, die der Überstellung zu-
grunde liegt, verfolgt, verurteilt oder einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme unterwor-
fen werden, wenn 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann 
eine übergebene Person wegen einer an-
deren Tat als derjenigen, die der Übergabe 
zugrunde liegt, verfolgt, verurteilt oder einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme unterwor-
fen werden, wenn 
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1. sie innerhalb von 45 Tagen nach ihrer 
endgültigen Freilassung den räumli-
chen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
nicht verlassen hat, obwohl sie dazu die 
Möglichkeit hatte, oder nachdem sie ihn 
verlassen hat, in ihn zurückgekehrt ist, 

1. sie innerhalb von 45 Tagen nach ihrer 
endgültigen Freilassung das Inland 
nicht verlassen hat, obwohl sie dazu die 
Möglichkeit hatte, oder nachdem sie ihn 
verlassen hat, in ihn zurückgekehrt ist, 

2. die Strafverfolgung nicht zu einer Maß-
nahme führt, durch die die persönliche 
Freiheit beschränkt wird, 

2. die Strafverfolgung nicht zu einer Maß-
nahme führt, durch die die persönliche 
Freiheit beschränkt wird, 

3. gegen sie wegen der anderen Straftat 
eine Strafe oder Maßregel der Besse-
rung und Sicherung ohne Freiheitsent-
zug vollstreckt wird, selbst wenn diese 
Strafe oder Maßregel die persönliche 
Freiheit einschränken kann, oder 

3. gegen sie wegen der anderen Straftat 
eine Strafe oder Maßregel der Besse-
rung und Sicherung ohne Freiheitsent-
zug vollstreckt wird, selbst wenn diese 
Strafe oder Maßregel die persönliche 
Freiheit einschränken kann, oder 

4. der andere Mitgliedstaat oder die über-
stellte Person auf die Anwendung von 
Absatz 1 verzichtet hat. 

4. der andere Mitgliedstaat oder die über-
gebene Person auf die Anwendung von 
Absatz 1 verzichtet hat. 

Der Verzicht der überstellten Person nach 
Satz 1 Nummer 4 ist nach ihrer Überstellung 
zu Protokoll eines Richters oder Staatsan-
walts zu erklären.Die Verzichtserklärung ist 
unwiderruflich. Die überstellte Person ist 
über die Rechtsfolgen ihres Verzichts und 
dessen Unwiderruflichkeit zu belehren. 

Der Verzicht der übergebenen Person nach 
Satz 1 Nummer 4 ist nach ihrer Übergabe 
zu Protokoll eines Richters oder Staatsan-
walts zu erklären. Die Verzichtserklärung ist 
unwiderruflich. Die übergebene Person ist 
über die Rechtsfolgen ihres Verzichts und 
dessen Unwiderruflichkeit zu belehren. 

§ 84j § 195 

Sicherung der Vollstreckung Sicherung der Vollstreckung 

§ 58 Absatz 1, 2 und 4 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Haft gegen die 
verurteilte Person angeordnet werden kann, 
wenn 

§ 128 Absatz 1, 2 und 3 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Haft gegen die verur-
teilte Person angeordnet werden kann, 
wenn 

1. sich die verurteilte Person im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes aufhält, 

1. sich die verurteilte Person im Inland 
aufhält, 

2. ein ausländisches Erkenntnis gemäß § 
84a Absatz 1 Nummer 1 ergangen ist, 

2. ein ausländisches Erkenntnis gemäß 
§ 186 Absatz 1 Nummer 1 ergangen 
ist, 

3. der andere Mitgliedstaat um Inhaft-
nahme ersucht hat und 

3. der andere Mitgliedstaat um Inhaft-
nahme ersucht hat und 
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4. die Gefahr besteht, dass sich die verur-
teilte Person dem Verfahren über die 
Vollstreckbarkeit oder der Vollstre-
ckung entzieht. 

4. die Gefahr besteht, dass sich die verur-
teilte Person dem Verfahren über die 
Vollstreckbarkeit oder der Vollstre-
ckung entzieht. 

§ 84k § 196 

Ergänzende Regelungen zur Vollstre-
ckung 

Ergänzende Regelungen zur Vollstre-
ckung 

(1) Die Vollstreckung des Restes der 
freiheitsentziehenden Sanktion kann zur 
Bewährung ausgesetzt werden. Die Vor-
schriften des Strafgesetzbuchs gelten ent-
sprechend. Die Entscheidung über eine 
Aussetzung zur Bewährung ist bereits zu 
dem Zeitpunkt zu treffen, zu dem die verur-
teilte Person bei einer fortwährenden Voll-
streckung in dem anderen Mitgliedstaat 
nach dessen Recht einen Anspruch auf Prü-
fung der Aussetzung zur Bewährung hätte. 

(1) Die Vollstreckung des Restes der 
freiheitsentziehenden Sanktion kann zur 
Bewährung ausgesetzt werden. Die Vor-
schriften des Strafgesetzbuches und des 
Jugendgerichtsgesetzes gelten entspre-
chend. Die Entscheidung über eine Ausset-
zung zur Bewährung ist bereits zu dem Zeit-
punkt zu treffen, zu dem die verurteilte Per-
son bei einer fortwährenden Vollstreckung 
in dem anderen Mitgliedstaat nach dessen 
Recht einen Anspruch auf Prüfung der Aus-
setzung zur Bewährung hätte. 

(2) In Abweichung von § 57 Absatz 6 ist 
nach Beginn der Vollstreckung in der Bun-
desrepublik Deutschland von der Vollstre-
ckung nur abzusehen, wenn… 

(2) In Abweichung von § 111 Absatz 6 
ist nach Beginn der Vollstreckung in der 
Bundesrepublik Deutschland von der Voll-
streckung nur abzusehen, 

…eine zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates mitteilt, dass die Voraus-
setzungen für die Vollstreckung auf 
Grund eines Wiederaufnahmeverfah-
rens, einer Amnestie oder einer Gna-
denentscheidung entfallen sind. … 

1. wenn eine zuständige Stelle des ande-
ren Mitgliedstaates mitteilt, dass die Vo-
raussetzungen für die Vollstreckung 
aufgrund eines Wiederaufnahmever-
fahrens, einer Amnestie oder einer 
Gnadenentscheidung entfallen sind, o-
der 

…Von der Vollstreckung kann ferner abge-
sehen werden, wenn die verurteilte Per-
son aus der Haft in der Bundesrepublik 
Deutschland geflohen ist. 

2. wenn die verurteilte Person aus der 
Haft in der Bundesrepublik Deutschland 
geflohen ist. 
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§ 84l § 197 

Durchbeförderung zur Vollstreckung Durchbeförderung zur Vollstreckung 

(1) Soll eine Person von einem Mitglied-
staat durch den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes in einen anderen Mitgliedstaat beför-
dert werden, damit in diesem eine Freiheits-
strafe oder eine sonstige freiheitsentzie-
hende Sanktion vollstreckt werden kann, so 
ist die Beförderung nur zulässig, wenn einer 
der beiden Mitgliedstaaten darum ersucht 
hat. 

(1) Soll eine Person von einem Mit-
gliedstaat durch das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland in einen anderen Mit-
gliedstaat befördert werden, damit in diesem 
eine Freiheitsstrafe oder eine sonstige frei-
heitsentziehende Sanktion vollstreckt wer-
den kann, so ist die Beförderung nur zuläs-
sig, wenn einer der beiden Mitgliedstaaten 
darum ersucht hat. 

(2) Dem Ersuchen nach Absatz 1 
muss die Kopie einer Bescheinigung beige-
fügt sein, die dem Formblatt in Anhang I des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen in der 
jeweils gültigen Fassung entspricht. 

(2) Dem Ersuchen nach Absatz 1 
muss die Kopie einer Bescheinigung beige-
fügt sein, die dem Formblatt in Anhang I des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen in der 
jeweils gültigen Fassung entspricht. 

(3) Wird um Durchbeförderung wegen 
mehrerer Taten ersucht, so genügt es, wenn 
die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 
für mindestens eine der Taten vorliegen, die 
dem Ersuchen zugrunde liegen. 

(3) Wird um Durchbeförderung wegen 
mehrerer Taten ersucht, so genügt es, wenn 
die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 
für mindestens eine der Taten vorliegen, die 
dem Ersuchen zugrunde liegen. 

(4) Die Durchbeförderung einer Per-
son mit deutscher Staatsangehörigkeit ist 
nur zulässig, wenn sie gemäß den Bestim-
mungen des Mitgliedstaates zustimmt, in 
dem das zu vollstreckende Erkenntnis ge-
gen sie ergangen ist. Die Zustimmung kann 
nicht widerrufen werden. 

(4) Die Durchbeförderung einer Per-
son mit deutscher Staatsangehörigkeit ist 
nur zulässig, wenn sie gemäß den Bestim-
mungen des Mitgliedstaates zustimmt, in 
dem das zu vollstreckende Erkenntnis ge-
gen sie ergangen ist. Die Zustimmung kann 
nicht widerrufen werden. 

§ 84m § 198 

Durchbeförderungsverfahren Durchbeförderungsverfahren 

(1) Für das Durchbeförderungsverfah-
ren gelten die §§ 44 und 45 Absatz 1, 2, 4 
bis 7 entsprechend. Eine Durchbeförderung 
ist zu bewilligen, wenn ein Durchbeförde-
rungshaftbefehl erlassen worden ist. 

(1) Für das Durchbeförderungsverfah-
ren gelten die 
§§ 96 und 97 Absatz 1, 2, 4 bis 7 entspre-
chend. Eine Durchbeförderung ist zu bewil-
ligen, wenn ein Durchbeförderungshaftbe-
fehl erlassen worden ist. 

(2) Über ein Ersuchen auf Durchbeför-
derung soll innerhalb einer Woche ab Ein-
gang des Ersuchens entschieden werden. 

(2) Über ein Ersuchen auf Durchbeför-
derung soll innerhalb einer Woche ab Ein-
gang des Ersuchens entschieden werden. 
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§ 84n § 199 

Durchbeförderung auf dem Luftweg Durchbeförderung auf dem Luftweg 

(1) Die §§ 84l und 84m gelten auch für 
die Beförderung auf dem Luftweg, wenn es 
zu einer unvorhergesehenen Zwischenlan-
dung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
kommt. 

(1) Die §§ 197 und 198 gelten auch 
für die Beförderung auf dem Luftweg, wenn 
es zu einer unvorhergesehenen Zwischen-
landung im Inland kommt. 

(2) Zur Sicherung der Durchbeförde-
rung sind bei einer unvorhergesehenen Zwi-
schenlandung die Staatsanwaltschaft und 
die Beamten des Polizeidienstes zur vorläu-
figen Festnahme befugt. 

(2) Zur Sicherung der Durchbeförde-
rung sind bei einer unvorhergesehenen Zwi-
schenlandung die Staatsanwaltschaft und 
die Beamten des Polizeidienstes zur vorläu-
figen Festnahme befugt. 

(3) § 47 Absatz 3, 4, 6 Satz 1 und 
Absatz 7 gilt entsprechend. § 47 Absatz 5 
gilt entsprechend für den 
Durchbeförderungshaftbefehl mit der 
Maßgabe, dass dieser schon vor Eingang 
der Unterlagen gemäß § 84l Absatz 2 
erlassen werden kann. Eine 
Durchbeförderung ist zu bewilligen, wenn 
das Oberlandesgericht den 
Durchbeförderungshaftbefehl 
aufrechterhalten hat. 

(3) § 99 Absatz 3, 4, 6 Satz 1 und Ab
satz 7 gilt entsprechend. § 99 Absatz 5 gilt 
entsprechend für den Durchbeförderungs-
haftbefehl mit der Maßgabe, dass dieser 
schon vor Eingang der Unterlagen gemäß 
§ 197 Absatz 2 erlassen werden kann. Eine 
Durchbeförderung ist zu bewilligen, wenn 
das Oberlandesgericht den Durchbeförde-
rungshaftbefehl aufrechterhalten hat. 
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 Unterabschnitt 2 

 Vollstreckung deutscher Erkenntnisse in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union 

§ 85 § 200 

Vorläufige Bewilligungsentscheidung Vorläufige Entscheidung über die Über-
tragung 

(1) In Abweichung von § 71 kann die 
Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung ei-
ner im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verhängten freiheitsentziehenden Sanktion 
einem anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen 
übertragen. Sie gibt der verurteilten Person 
Gelegenheit, sich zu äußern. Hiervon kann 
abgesehen werden, wenn die verurteilte 
Person einen Antrag auf Übertragung der 
Vollstreckung an den anderen Mitgliedstaat 
gestellt hat. 

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann 
die Vollstreckung einer im Inland verhäng-
ten freiheitsentziehenden Sanktion einem 
anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen über-
tragen. Sie gibt der verurteilten Person Ge-
legenheit, sich hierzu zu äußern. Hiervon 
kann abgesehen werden, wenn die verur-
teilte Person einen Antrag auf Übertragung 
der Vollstreckung an den anderen Mitglied-
staat gestellt hat. 

(2) Hält sich die verurteilte Person in der 
Bundesrepublik Deutschland auf, darf die 
Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung ei-
ner freiheitsentziehenden Sanktion in einem 
anderen Mitgliedstaat nur bewilligen, wenn 

(2) Hält sich die verurteilte Person in 
der Bundesrepublik Deutschland auf, so 
darf die Vollstreckungsbehörde die Vollstre-
ckung einer freiheitsentziehenden Sanktion 
einem anderen Mitgliedstaat nur übertra-
gen, wenn 

1. sich die verurteilte Person mit der Voll-
streckung der freiheitsentziehenden 
Sanktion in dem anderen Mitgliedstaat 
einverstanden erklärt hat oder 

1. sich die verurteilte Person mit der Voll-
streckung der freiheitsentziehenden 
Sanktion in dem anderen Mitgliedstaat 
einverstanden erklärt hat oder 

2. das Gericht die Vollstreckung der frei-
heitsentziehenden Sanktion in dem an-
deren Mitgliedstaat auf Antrag der Voll-
streckungsbehörde gemäß § 85c für zu-
lässig erklärt hat. 

2. das Gericht die Vollstreckung der frei-
heitsentziehenden Sanktion in dem an-
deren Mitgliedstaat auf Antrag der Voll-
streckungsbehörde gemäß § 203 für 
zulässig erklärt hat. 

Das Einverständnis der verurteilten Person 
nach Satz 1 Nummer 1 ist zu Protokoll eines 
Richters zu erklären. Das Einverständnis 
kann nicht widerrufen werden. Die verur-
teilte Person ist über die Rechtsfolgen ihres 
Einverständnisses und dessen Unwiderruf-
lichkeit zu belehren. 

Das Einverständnis der verurteilten Person 
nach Satz 1 Nummer 1 ist zu Protokoll eines 
Richters zu erklären. Das Einverständnis 
kann nicht widerrufen werden. Die verur-
teilte Person ist über die Rechtsfolgen ihres 
Einverständnisses und dessen Unwiderruf-
lichkeit zu belehren. 
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(3) Entscheidet die Vollstreckungsbe-
hörde, ein Ersuchen um Vollstreckung an ei-
nen anderen Mitgliedstaat zu stellen, so hat 
sie die verurteilte Person schriftlich davon 
zu unterrichten. Hält sich die verurteilte Per-
son im Hoheitsbereich des anderen Mit-
gliedstaates auf, darf die Vollstreckungsbe-
hörde dessen zuständige Behörde bitten, 
die Unterrichtung an die verurteilte Person 
weiterzuleiten. Dem Ersuchen um Vollstre-
ckung sind die Stellungnahmen, die die ver-
urteilte Person und ihr gesetzlicher Vertreter 
abgegeben haben, in schriftlicher Form bei-
zufügen. 

(3) Entscheidet die Vollstreckungsbe-
hörde, ein Ersuchen um Übertragung der 
Strafvollstreckung an einen anderen Mit-
gliedstaat zu stellen, so hat sie die verur-
teilte Person schriftlich davon zu unterrich-
ten. Hält sich die verurteilte Person im Ho-
heitsbereich des anderen Mitgliedstaates 
auf, so kann die Vollstreckungsbehörde 
dessen zuständige Behörde ersuchen, die 
Unterrichtung an die verurteilte Person wei-
terzuleiten. Dem Ersuchen um Übertra-
gung der Strafvollstreckung sind die Stel-
lungnahmen, die die verurteilte Person und 
ihr gesetzlicher Vertreter abgegeben haben, 
in schriftlicher Form beizufügen. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann ein 
Ersuchen um Vollstreckung zurücknehmen, 
solange der andere Mitgliedstaat mit der 
Vollstreckung noch nicht begonnen hat. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann 
ein Ersuchen um Übertragung der Straf-
vollstreckung zurücknehmen, solange der 
andere Mitgliedstaat mit der Vollstreckung 
noch nicht begonnen hat. 

(5) Bewilligt die Vollstreckungsbehörde 
nicht, dass die freiheitsentziehende Sank-
tion in einem anderen Mitgliedstaat voll-
streckt wird, oder nimmt sie ein Ersuchen 
gemäß Absatz 4 zurück, so begründet sie 
diese Entscheidung. Die Vollstreckungsbe-
hörde stellt die Entscheidung der verurteil-
ten Person zu, sofern die verurteilte Person 
die Vollstreckung in dem anderen Mitglied-
staat beantragt oder sie mit einer solchen 
Vollstreckung ihr Einverständnis erklärt hat. 
Die verurteilte Person kann binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung einen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung stellen. Die §§ 297 
bis 300 und 302 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
der Strafprozessordnung über Rechtsmittel 
und die §§ 42 bis 47 der Strafprozessord-
nung über Fristen und Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand gelten entsprechend. 

(5) Entscheidet die Vollstreckungsbe-
hörde, kein Ersuchen um Übertragung 
der Strafvollstreckung zu stellen, oder 
nimmt sie ein Ersuchen gemäß Absatz 4 zu-
rück, so begründet sie diese Entscheidung. 
Die Vollstreckungsbehörde stellt die Ent-
scheidung der verurteilten Person zu, sofern 
die verurteilte Person die Vollstreckung in 
dem anderen Mitgliedstaat beantragt oder 
sie ihr Einverständnis zu einer solchen 
Vollstreckung erklärt hat. Die verurteilte 
Person kann binnen zwei Wochen nach Zu-
stellung einen Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung stellen. Die §§ 297 bis 300 und 
302 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 der Straf-
prozessordnung über Rechtsmittel und die 
§§ 42 bis 47 der Strafprozessordnung über 
Fristen und Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gelten entsprechend. 
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§ 85a § 201 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

(1) Das nach § 71 Absatz 4 Satz 2 und 
3 zuständige Oberlandesgericht entscheidet 
auf Antrag der Vollstreckungsbehörde nach 
§ 85 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder auf 
Antrag der verurteilten Person nach § 85 
Absatz 5 Satz 3 durch Beschluss. Die Voll-
streckungsbehörde bereitet die Entschei-
dung vor. 

(1) Das nach 
§ 113 Absatz 4 Satz 2 und 3 zuständige 
Oberlandesgericht entscheidet auf Antrag 
der Vollstreckungsbehörde nach 
§ 200 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder auf 
Antrag der verurteilten Person nach 
§ 200 Absatz 5 Satz 3 durch Beschluss. 
Die Vollstreckungsbehörde bereitet die Ent-
scheidung vor. 

(2) § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 Absatz 2 
Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Absatz 1 und 4 
sowie die §§ 33, 42 und 53 gelten 
entsprechend. Befindet sich die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, so gelten auch § 30 Absatz 2 
Satz 1 sowie § 31 Absatz 2 und 3 
entsprechend. 

(2) § 58 Absatz 1 Satz 2, § 80 Absat
z 2 Satz 2 und 4, Absatz 3 und 4, § 81 Ab
satz 1 und 4 sowie die §§ 83, 84 und 92 
gelten entsprechend. Befindet sich die ver-
urteilte Person im Inland, so gelten auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 81 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

§ 85b § 202 

Gerichtliche Entscheidung auf Antrag 
der verurteilten Person 

Gerichtliche Entscheidung auf Antrag 
der verurteilten Person 

(1) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
verurteilte Person nach § 85 Absatz 5 Satz 
3 und 4 nicht beachtet, so verwirft das Ge-
richt den Antrag als unzulässig. 

(1) Hat die verurteilte Person die 
Vorschriften über den Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung nach 
§ 200 Absatz 5 Satz 3 und 4 nicht beach-
tet, so verwirft das Gericht den Antrag als 
unzulässig. 

(2) Der Antrag der verurteilten Person 
auf gerichtliche Entscheidung wird durch 
Beschluss als unbegründet zurückgewie-
sen, wenn 

(2) Der Antrag der verurteilten Person 
auf gerichtliche Entscheidung wird durch 
Beschluss als unbegründet zurückgewie-
sen, wenn 

1. es nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Freiheitsstrafen unzulässig 
ist, die Vollstreckung einer im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verhängten 
freiheitsentziehenden Sanktion an ei-
nen anderen Mitgliedstaat zu übertra-
gen, oder 

1. es nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Freiheitsstrafen unzulässig 
ist, die Vollstreckung einer im Inland 
verhängten freiheitsentziehenden 
Sanktion einem anderen Mitgliedstaat 
zu übertragen, oder 
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2. die Vollstreckungsbehörde ihr Ermessen 
nach § 85 Absatz 1 und 4 fehlerfrei aus-
geübt hat. 

2. die Vollstreckungsbehörde ihr Ermes-
sen nach 
§ 196 Absatz 1 und § 200 Absatz 4 
fehlerfrei ausgeübt hat. 

(3) Soweit der Antrag der verurteilten 
Person auf gerichtliche Entscheidung zuläs-
sig und begründet ist, erklärt das Gericht die 
Vollstreckung der freiheitsentziehenden 
Sanktion in dem anderen Mitgliedstaat für 
zulässig, wenn eine andere Ermessensent-
scheidung nicht gerechtfertigt ist. Kommt je-
doch eine andere Ermessensentscheidung 
in Betracht, hebt das Gericht die Entschei-
dung der Vollstreckungsbehörde auf und 
reicht ihr die Akten zur erneuten Ermes-
sensausübung unter Beachtung der Rechts-
auffassung des Gerichts zurück. 

(3) Soweit der Antrag der verurteilten 
Person auf gerichtliche Entscheidung zuläs-
sig und begründet ist, erklärt das Gericht die 
Übertragung der Strafvollstreckung für 
zulässig, wenn eine andere Ermessensent-
scheidung nicht gerechtfertigt ist. Kommt 
eine andere Ermessensentscheidung in Be-
tracht, so hebt das Gericht die Entschei-
dung der Vollstreckungsbehörde auf und 
reicht ihr die Akten zur erneuten Ermes-
sensausübung unter Beachtung der Rechts-
auffassung des Gerichts zurück. 

§ 85c § 203 

Gerichtliche Entscheidung auf Antrag 
der Vollstreckungsbehörde 

Gerichtliche Entscheidung auf Antrag 
der Vollstreckungsbehörde 

Auf Antrag der Vollstreckungsbehörde 
erklärt es das Gericht nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen für 
zulässig, in einem anderen Mitgliedstaat 
eine freiheitsentziehende Sanktion gegen 
eine Person mit nichtdeutscher oder ohne 
Staatsangehörigkeit zu vollstrecken, wenn 
die verurteilte Person 

Auf Antrag der Vollstreckungsbehörde 
erklärt es das Gericht nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Freiheitsstrafen für 
zulässig, in einem anderen Mitgliedstaat 
eine freiheitsentziehende Sanktion gegen 
eine ausländische Person zu vollstrecken, 
wenn die verurteilte Person 

1. die Staatsangehörigkeit dieses anderen 
Mitgliedstaates besitzt und dort ihren 
Lebensmittelpunkt hat oder 

1. die Staatsangehörigkeit dieses anderen 
Mitgliedstaates besitzt und dort ihren 
Lebensmittelpunkt hat oder 

2. gemäß § 50 des Aufenthaltsgesetzes 
nach Feststellung der zuständigen 
Stelle zur Ausreise aus der Bundesre-
publik Deutschland verpflichtet ist. 

2. gemäß § 50 des Aufenthaltsgesetzes 
rechtskräftig zur Ausreise aus der 
Bundesrepublik Deutschland verpflich-
tet ist. 
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§ 85d § 204 

Bewilligung nach gerichtlicher Ent-
scheidung 

Übertragung der Vollstreckung nach ge-
richtlicher Entscheidung 

Die Vollstreckungsbehörde darf die 
Vollstreckung der freiheitsentziehenden 
Sanktion nur bewilligen, wenn das Gericht 
die Vollstreckung in dem anderen Mitglied-
staat für zulässig erklärt hat. Die Vollstre-
ckungsbehörde bewilligt die Vollstreckung 
nach Maßgabe der rechtskräftigen gerichtli-
chen Entscheidung. Die Bewilligungsent-
scheidung ist unanfechtbar. 

Die Vollstreckungsbehörde darf die 
Vollstreckung der freiheitsentziehenden 
Sanktion nur übertragen, wenn das Gericht 
die Vollstreckung in dem anderen Mitglied-
staat für zulässig erklärt hat. Die Staatsan-
waltschaft überträgt die Vollstreckung 
nach Maßgabe der rechtskräftigen gerichtli-
chen Entscheidung. 

§ 85e § 205 

Inländisches Vollstreckungsverfahren Inländisches Vollstreckungsverfahren 

(1) Die verurteilte Person soll innerhalb 
von 30 Tagen nach der Entscheidung des 
anderen Mitgliedstaates, die Vollstreckung 
der freiheitsentziehenden Sanktion zu über-
nehmen, an diesen überstellt werden. 

(1) Die verurteilte Person soll inner-
halb von 30 Tagen nach der Entscheidung 
des anderen Mitgliedstaates, die Vollstre-
ckung der freiheitsentziehenden Sanktion 
zu übernehmen, an diesen übergeben wer-
den. 

(2) Die deutsche Vollstreckungsbe-
hörde sieht von der Vollstreckung ab, soweit 
der andere Mitgliedstaat sie übernommen 
und durchgeführt hat. Sie kann die Vollstre-
ckung fortsetzen, sobald der andere Mit-
gliedstaat ihr mitgeteilt hat, dass die verur-
teilte Person aus der Haft geflohen ist. 

(2) Die deutsche Vollstreckungsbe-
hörde sieht von der Vollstreckung ab, soweit 
der andere Mitgliedstaat diese übernom-
men und durchgeführt hat. Sie kann die Voll-
streckung fortsetzen, sobald der andere Mit-
gliedstaat ihr mitgeteilt hat, dass die verur-
teilte Person aus der Haft geflohen ist. 
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(3) Ersucht der andere Mitgliedstaat um 
Zustimmung, eine weitere Tat verfolgen o-
der eine Strafe oder sonstige Sanktion we-
gen einer weiteren Tat vollstrecken zu dür-
fen, so ist die Stelle für die Entscheidung 
über die Zustimmung zuständig, die für die 
Bewilligung einer Auslieferung zuständig 
wäre. Die Zustimmung wird erteilt, wenn 
eine Auslieferung gemäß § 79 Absatz 1 we-
gen der weiteren Tat zu bewilligen wäre. § 
78 Absatz 1 und § 79 Absatz 2 bis § 83b 
gelten entsprechend. Anstelle der in § 83a 
Absatz 1 genannten Unterlagen genügt für 
die Erteilung der Zustimmung eine Urkunde 
der zuständigen Stelle des anderen Mit-
gliedstaates, die die in § 83a Absatz 1 be-
zeichneten Angaben enthält. Über die Zu-
stimmung soll innerhalb von 30 Tagen ent-
schieden werden, nachdem die Unterlagen 
mit den Angaben gemäß § 83a Absatz 1 bei 
der Vollstreckungsbehörde eingegangen 
sind. 

(3) Ersucht der andere Mitgliedstaat 
um Zustimmung, eine weitere Tat verfolgen 
oder eine Strafe oder sonstige Sanktion we-
gen einer weiteren Tat vollstrecken zu dür-
fen, so ist die Stelle für die Entscheidung 
über die Zustimmung zuständig, die für die 
Vollstreckung eines Europäischen Haft-
befehls zuständig wäre. Die Zustimmung 
wird erteilt, wenn ein Europäischer Haft-
befehl gemäß § 147 Absatz 1 Satz 1 zu 
vollstrecken wäre. 
§ 141 Absatz 2 und § 147 Absatz 2 gelten 
entsprechend. Anstelle der in 
§ 148 Absatz 1 genannten Unterlagen ge-
nügt für die Erteilung der Zustimmung eine 
Urkunde der zuständigen Stelle des ande-
ren Mitgliedstaates, die die in 
§ 170 Absatz 1 bezeichneten Angaben ent-
hält. Über die Zustimmung soll innerhalb 
von 30 Tagen entschieden werden, nach-
dem die Unterlagen mit den Angaben ge-
mäß § 170 Absatz 1 bei der Vollstre-
ckungsbehörde eingegangen sind. 

§ 85f § 206 

Sicherung der weiteren Vollstreckung Sicherung der weiteren Vollstreckung 

(1) Wird die verurteilte Person im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes angetroffen, 
bevor die Hälfte der Strafzeit abgelaufen ist, 
die sie auf Grund der verhängten oder der 
im anderen Mitgliedstaat umgewandelten 
Sanktion zu verbüßen hat, so kann angeord-
net werden, die verurteilte Person festzuhal-
ten, wenn 

(1) Wird die verurteilte Person im In-
land angetroffen, bevor die Hälfte der Straf-
zeit abgelaufen ist, die sie aufgrund der 
verhängten oder der im anderen Mitglied-
staat umgewandelten Sanktion zu verbüßen 
hat, so kann angeordnet werden, die verur-
teilte Person festzuhalten, es sei denn, 

1. sie keinen Entlassungsschein oder kein 
Dokument gleichen Inhalts vorweisen 
kann oder 

1. sie kann einen Entlassungsschein oder 
kein Dokument gleichen Inhalts vorwei-
sen oder 

2. keine Mitteilung des anderen Mitglied-
staates vorliegt, dass die Vollstreckung 
abgeschlossen ist. 

2. es liegt eine Mitteilung des anderen 
Mitgliedstaates vor, dass die Vollstre-
ckung abgeschlossen ist. 
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(2) Bereits bevor die Vollstreckung auf 
den anderen Mitgliedstaat übertragen wird, 
kann das Gericht die Festhalteanordnung 
und zudem die Anordnung der Ausschrei-
bung zur Festnahme und die Anordnung der 
erforderlichen Fahndungsmaßnahmen er-
lassen. Hält sich die verurteilte Person im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes auf, ist 
sie zu richterlichem Protokoll über die An-
ordnungen nach Satz 1 zu belehren. Befin-
det sie sich im Hoheitsgebiet des anderen 
Mitgliedstaates, stellt ihr das Gericht eine 
Belehrung zu. 

(2) Bereits bevor die Vollstreckung auf 
den anderen Mitgliedstaat übertragen wird, 
kann das Gericht die Festhalteanordnung 
und zudem die Anordnung der Ausschrei-
bung zur Festnahme und die Anordnung der 
erforderlichen Fahndungsmaßnahmen er-
lassen. Hält sich die verurteilte Person im 
Inland auf, ist sie zu richterlichem Protokoll 
über die Anordnungen nach Satz 1 zu be-
lehren. Befindet sie sich im Hoheitsgebiet 
des anderen Mitgliedstaates, so stellt ihr 
das Gericht eine Belehrung zu. 

(3) Die Festhalteanordnung, die Anord-
nung der Ausschreibung zur Festnahme 
und die Anordnung der erforderlichen Fahn-
dungsmaßnahmen trifft das Gericht des ers-
ten Rechtszuges. Wird gegen die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses Geset-
zes eine freiheitsentziehende Sanktion voll-
streckt, trifft die Strafvollstreckungskammer 
die Anordnungen nach Satz 1. § 462a Ab-
satz 1 Satz 1 und 2, Absatz 3 Satz 2 und 3, 
Absatz 6 der Strafprozessordnung gilt ent-
sprechend. § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2, die 
§§ 7 bis 9 Absatz 1 bis 4 Satz 1 und 2, die 
§§ 10 bis 14 Absatz 2 des Überstellungs-
ausführungsgesetzes vom 26. September 
1991 (BGBl. I S. 1954; 1992 I S. 1232; 1994 
I S. 1425), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2274) geändert worden ist, gelten entspre-
chend. 

(3) Die Festhalteanordnung, die An-
ordnung der Ausschreibung zur Festnahme 
und die Anordnung der erforderlichen Fahn-
dungsmaßnahmen trifft das Gericht des ers-
ten Rechtszuges. Wird gegen die verurteilte 
Person im Inland eine freiheitsentziehende 
Sanktion vollstreckt, trifft die Strafvollstre-
ckungskammer die Anordnungen nach 
Satz 1. § 462a Absatz 1 Satz 1 und 2, Ab-
satz 3 Satz 2 und 3, Absatz 6 der Strafpro-
zessordnung gilt entsprechend. Bei Voll-
streckung einer Jugendstrafe gelten die 
§§ 82 bis 85 des Jugendgerichtsgesetzes 
entsprechend. § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2, 
die §§ 7 bis 9 Absatz 1 bis 4 Satz 1 und 2, 
die §§ 10 bis 14 Absatz 2 des Überstel-
lungsausführungsgesetzes vom 26. Sep-
tember 1991 (BGBl. I S. 1954; 1992 I 
S. 1232; 1994 I S. 1425), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2274) geändert worden ist, gel-
ten entsprechend. 
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 A b s c h n i t t  2  

 B e w ä h r u n g s e n t s c h e i d u n -
g e n  u n d  a l t e r n a t i v e  S a n k -

t i o n e n  

§ 90a § 207 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1) Nach diesem Unterabschnitt richtet 
sich die Vollstreckungshilfe für einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
2008/947/JI des Rates vom 27. November 
2008 über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile 
und Bewährungsentscheidungen im Hin-
blick auf die Überwachung von Bewäh-
rungsmaßnahmen und alternativen Sanktio-
nen (ABl. L 337 vom 16.12.2008, S. 102), 
der durch den Rahmenbeschluss 
2009/299/JI (ABl. L 81 vom 27.3.2009, S. 
24) geändert worden ist (Rahmenbeschluss 
Bewährungsüberwachung). 

(1) Nach diesem Abschnitt richtet 
sich die Vollstreckungshilfe zwischen den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Rah-
menbeschlusses 2008/947/JI des Rates 
vom 27. November 2008 über die Anwen-
dung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile und Bewährungs-
entscheidungen im Hinblick auf die Überwa-
chung von Bewährungsmaßnahmen und al-
ternativen Sanktionen (ABl. L 337 vom 
16.12.2008, S. 102), der durch den Rah-
menbeschluss 2009/299/JI (ABl. L 81 vom 
27.3.2009, S. 24) geändert worden ist (Rah-
menbeschluss Bewährungsüberwachung). 

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils 
sowie die allgemeinen Bestimmungen des 
Ersten und Siebenten Teils dieses Gesetzes 
sind anzuwenden, 

(2) Die Vorschriften des 
Teils 2 Kapitel 4 sind anzuwenden, 

1. soweit dieser Unterabschnitt keine beson-
deren Regelungen enthält oder 

1. soweit dieser Abschnitt keine beson-
deren Regelungen enthält oder 

2. wenn ein Ersuchen nicht nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses Bewährungs-
überwachung gestellt wurde. 

2. wenn ein Ersuchen nicht nach Maß-
gabe des Rahmenbeschlusses Bewäh-
rungsüberwachung gestellt wurde. 

(3) Dieser Unterabschnitt geht den völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen nach § 1 Ab-
satz 3 vor, soweit er abschließende Rege-
lungen enthält. 

(3) Dieser Abschnitt geht den völker-
rechtlichen Vereinbarungen nach 
§ 1 Absatz 3 vor, soweit er abschließende 
Regelungen enthält. 
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 Unterabschnitt 1 

 Überwachung von ausländischen Bewäh-
rungsmaßnahmen in der Bundesrepublik 

Deutschland  

 § 208 

 Grundsatz 

 (1) Die Vollstreckung eines ausländi-
schen Erkenntnisses und die Überwachung 
der darauf beruhenden Bewährungsmaß-
nahmen oder alternativen Sanktionen sind 
unter den Voraussetzungen der 
§§ 209 bis 211 nach dem Grundsatz der ge-
genseitigen Anerkennung zu übernehmen. 

 (2) Die Übernahme kann abgelehnt 
werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach 
§ 212 vorliegt. 

§ 90b § 209 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Zulässigkeitsvoraussetzungen 

(1) In Abweichung von § 49 sind die 
Vollstreckung eines ausländischen Erkennt-
nisses und die Überwachung der darauf be-
ruhenden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen im Einklang mit dem 
Rahmenbeschluss Bewährungsüberwa-
chung nur zulässig, wenn 

(1) Die Übernahme der Vollstreckung 
eines ausländischen Erkenntnisses und der 
Überwachung der darauf beruhenden Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen setzt voraus, dass 

1. ein Gericht eines anderen Mitgliedstaa-
tes ein rechtskräftiges und vollstreckba-
res Erkenntnis erlassen hat, 

1. ein Gericht eines anderen Mitgliedstaa-
tes ein rechtskräftiges und vollstreckba-
res Erkenntnis erlassen hat, 

2. das Gericht 2. das in Nummer 1 genannte Gericht 

a) die Vollstreckung einer in dem Er-
kenntnis verhängten freiheitsent-
ziehenden Sanktion zur Bewäh-
rung ausgesetzt hat, 

a) die Vollstreckung einer in dem Er-
kenntnis verhängten freiheitsent-
ziehenden Sanktion zur Bewäh-
rung ausgesetzt hat, 
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b) die Vollstreckung des Restes einer 
in dem Erkenntnis verhängten frei-
heitsentziehenden Sanktion aus-
gesetzt hat oder 

b) die Vollstreckung des Restes einer 
in dem Erkenntnis verhängten frei-
heitsentziehenden Sanktion aus-
gesetzt hat oder 

c) gegen die verurteilte Person eine 
der in Nummer 6 genannten alter-
nativen Sanktionen verhängt hat 
und für den Fall des Verstoßes ge-
gen die Sanktion eine freiheitsent-
ziehende Sanktion bestimmt hat, 

c) gegen die verurteilte Person eine 
der in Nummer 6 genannten alter-
nativen Sanktionen verhängt hat 
und für den Fall des Verstoßes ge-
gen die Sanktion eine freiheitsent-
ziehende Sanktion bestimmt hat, 

3. die durch das Gericht verhängte oder ge-
mäß Nummer 2 Buchstabe c bestimmte 
freiheitsentziehende Sanktion in den 
Fällen des § 90h Absatz 5 in eine Sank-
tion umgewandelt werden kann, die ihr 
im deutschen Recht am meisten ent-
spricht, 

3. die durch das Gericht verhängte oder 
gemäß Nummer 2 Buchstabe c be-
stimmte freiheitsentziehende Sanktion 
in den Fällen des § 215 Absatz 5 in 
eine Sanktion umgewandelt werden 
kann, die ihr im deutschen Recht am 
meisten entspricht, 

4. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
dem Erkenntnis zugrunde liegenden 
Tat eine Strafe, Maßregel der Besse-
rung und Sicherung oder Geldbuße 
hätte verhängt werden können, 

4. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
dem Erkenntnis zugrunde liegenden 
Tat eine Strafe, Maßregel der Besse-
rung und Sicherung oder Geldbuße 
hätte verhängt werden können, 

5. die verurteilte Person 5. die verurteilte Person 

a) die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtmäßig ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat und kein 
Verfahren zur Beendigung des Auf-
enthalts durchgeführt wird, und 

a) die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtmäßig ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat und kein 
Verfahren zur Beendigung des Auf-
enthalts durchgeführt wird, und 

b) sich in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhält, und 

b) sich in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhält, und 

6. der verurteilten Person eine der folgen-
den Bewährungsmaßnahmen auferlegt 
wurde oder gegen sie eine der folgen-
den alternativen Sanktionen verhängt 
wurde: 

6. der verurteilten Person eine der folgen-
den Bewährungsmaßnahmen auferlegt 
wurde oder gegen sie eine der folgen-
den alternativen Sanktionen verhängt 
wurde: 

a) die Verpflichtung, einer bestimmten 
Behörde jeden Wohnsitzwechsel o-
der Arbeitsplatzwechsel mitzutei-
len, 

a) die Verpflichtung, einer bestimmten 
Behörde jeden Wohnsitzwechsel o-
der Arbeitsplatzwechsel mitzutei-
len, 
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b) die Verpflichtung, bestimmte Orte, 
Plätze oder festgelegte Gebiete in 
dem anderen Mitgliedstaat oder in 
der Bundesrepublik Deutschland 
nicht zu betreten, 

b) die Verpflichtung, bestimmte Orte, 
Plätze oder festgelegte Gebiete in 
dem anderen Mitgliedstaat oder in 
der Bundesrepublik Deutschland 
nicht zu betreten, 

c) eine Verpflichtung, die Beschrän-
kungen für das Verlassen des Ge-
bietes der Bundesrepublik 
Deutschland beinhaltet, 

c) eine Verpflichtung, die Beschrän-
kungen für das Verlassen des Ge-
bietes der Bundesrepublik 
Deutschland beinhaltet, 

d) eine Verpflichtung, die das Verhal-
ten, den Aufenthalt, die Ausbildung 
und Schulung oder die Freizeitge-
staltung betrifft oder die Beschrän-
kungen oder Modalitäten der Aus-
übung einer beruflichen Tätigkeit 
beinhaltet, 

d) eine Verpflichtung, die das Verhal-
ten, den Aufenthalt, die Ausbildung 
und Schulung oder die Freizeitge-
staltung betrifft oder die Beschrän-
kungen oder Modalitäten der Aus-
übung einer beruflichen Tätigkeit 
beinhaltet, 

e) die Verpflichtung, sich zu bestimm-
ten Zeiten bei einer bestimmten 
Behörde zu melden, 

e) die Verpflichtung, sich zu bestimm-
ten Zeiten bei einer bestimmten 
Behörde zu melden, 

f) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Personen zu meiden, 

f) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Personen zu meiden, 

g) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Gegenständen zu mei-
den, die von der verurteilten Per-
son für die Begehung einer Straftat 
verwendet wurden oder verwendet 
werden könnten, 

g) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Gegenständen zu mei-
den, die von der verurteilten Per-
son für die Begehung einer Straftat 
verwendet wurden oder verwendet 
werden könnten, 

h) die Verpflichtung, den durch die Tat 
verursachten Schaden finanziell 
wiedergutzumachen, 

h) die Verpflichtung, den durch die Tat 
verursachten Schaden finanziell 
wiedergutzumachen, 

i) die Verpflichtung, einen Nachweis 
darüber zu erbringen, dass die Ver-
pflichtung nach Buchstabe h einge-
halten wurde, 

i) die Verpflichtung, einen Nachweis 
darüber zu erbringen, dass die Ver-
pflichtung nach Buchstabe h einge-
halten wurde, 

j) die Verpflichtung, einen Nachweis 
darüber zu erbringen, dass der 
Schaden finanziell wiedergutge-
macht wurde, 

j) die Verpflichtung, einen Nachweis 
darüber zu erbringen, dass der 
Schaden finanziell wiedergutge-
macht wurde, 

k) die Verpflichtung, eine gemeinnüt-
zige Leistung zu erbringen, 

k) die Verpflichtung, eine gemeinnüt-
zige Leistung zu erbringen, 

l) die Verpflichtung, mit einer Bewäh-
rungshelferin oder einem Bewäh-
rungshelfer zusammenzuarbeiten, 

l) die Verpflichtung, mit einer Bewäh-
rungshelferin oder einem Bewäh-
rungshelfer zusammenzuarbeiten, 
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m) die Verpflichtung, sich einer Heilbe-
handlung, die mit einem körperli-
chen Eingriff verbunden ist, oder ei-
ner Entziehungskur zu unterzie-
hen, sofern die verurteilte Person 
und gegebenenfalls ihr Erzie-
hungsberechtigter und ihr gesetzli-
cher Vertreter hierzu ihre Einwilli-
gung erklärt haben, 

m) die Verpflichtung, sich einer Heilbe-
handlung, die mit einem körperli-
chen Eingriff verbunden ist, oder ei-
ner Entziehungskur zu unterzie-
hen, sofern die verurteilte Person 
und gegebenenfalls ihr Erzie-
hungsberechtigter und ihr gesetzli-
cher Vertreter hierzu ihre Einwilli-
gung erklärt haben, 

n) die Verpflichtung, nach Kräften den 
durch die Tat verursachten Scha-
den wiedergutzumachen, 

n) die Verpflichtung, nach Kräften den 
durch die Tat verursachten Scha-
den wiedergutzumachen, 

o) die Verpflichtung einer Person, die 
zur Tatzeit das 21. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hatte, sich per-
sönlich bei der verletzten Person 
zu entschuldigen, 

o) die Verpflichtung einer Person, die 
zur Tatzeit noch nicht 21 Jahre alt 
war, sich persönlich bei der verletz-
ten Person zu entschuldigen, 

p) die Verpflichtung, einen Geldbetrag 
zugunsten einer gemeinnützigen 
Einrichtung zu zahlen, wenn dies 
im Hinblick auf die Tat und die Per-
sönlichkeit des Täters angebracht 
ist, oder 

p) die Verpflichtung, einen Geldbetrag 
zugunsten einer gemeinnützigen 
Einrichtung zu zahlen, wenn dies 
im Hinblick auf die Tat und die Per-
sönlichkeit des Täters angebracht 
ist, oder 

q) andere Verpflichtungen, die geeig-
net sind, der verurteilten Person zu 
helfen, keine Straftaten mehr zu 
begehen, oder die die Lebensfüh-
rung der verurteilten Person, die 
zur Zeit der Tat das einundzwan-
zigste Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, regeln und dadurch ihre 
Erziehung fördern und sichern sol-
len. 

q) andere Verpflichtungen, die geeig-
net sind, der verurteilten Person zu 
helfen, keine Straftaten mehr zu 
begehen, oder die die Lebensfüh-
rung der verurteilten Person, die 
zur Zeit der Tat noch nicht 21 Jahre 
alt war, regeln und dadurch ihre 
Erziehung fördern und sichern sol-
len. 

Die Entscheidung nach Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b kann anstatt durch ein Gericht 
auch durch eine andere zuständige Behörde 
des anderen Mitgliedstaates getroffen wer-
den. 

Die Entscheidung nach Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe b kann anstatt durch ein Gericht 
auch durch eine andere zuständige Behörde 
des anderen Mitgliedstaates getroffen wer-
den. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 sind die Vollstreckung des Er-
kenntnisses und die Überwachung der da-
rauf beruhenden Bewährungsmaßnahmen 
oder alternativen Sanktionen in Steuer-, 
Zoll- und Währungsangelegenheiten auch 
zulässig, wenn das deutsche Recht keine 
gleichartigen Steuer-, Zoll- und Währungs-
bestimmungen enthält wie das Recht des 
anderen Mitgliedstaates. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 ist die Übernahme der Vollstre-
ckung des Erkenntnisses und der Überwa-
chung der darauf beruhenden Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
in Steuer-, Zoll- und Währungsangelegen-
heiten auch zulässig, wenn das deutsche 
Recht keine gleichartigen Steuer-, Zoll- und 
Währungsbestimmungen enthält wie das 
Recht des anderen Mitgliedstaates. 

(3) Die Überwachung von Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen, 
nicht aber die Vollstreckung des ausländi-
schen Erkenntnisses ist auch zulässig, 
wenn 

(3) Die Übernahme der Überwachung 
von Bewährungsmaßnahmen oder alterna-
tiven Sanktionen, nicht aber der Vollstre-
ckung des ausländischen Erkenntnisses ist 
auch zulässig, wenn 

1. das Gericht statt der Entscheidungen in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

1. das Gericht statt der Entscheidungen in 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

a) gegen die verurteilte Person eine 
der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
genannten alternativen Sanktionen 
verhängt hat und wenn es für den 
Fall des Verstoßes gegen die 
Sanktion keine freiheitsentzie-
hende Sanktion bestimmt hat, 

a) gegen die verurteilte Person eine 
der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
genannten alternativen Sanktionen 
verhängt hat und wenn es für den 
Fall des Verstoßes gegen die 
Sanktion keine freiheitsentzie-
hende Sanktion bestimmt hat, 

b) die Straffestsetzung dadurch be-
dingt zurückgestellt hat, dass der 
verurteilten Person eine oder meh-
rere Bewährungsmaßnahmen auf-
erlegt wurden, oder 

b) die Straffestsetzung dadurch be-
dingt zurückgestellt hat, dass der 
verurteilten Person eine oder meh-
rere Bewährungsmaßnahmen auf-
erlegt wurden, oder 

c) der verurteilten Person eine oder 
mehrere Bewährungsmaßnahmen 
statt einer freiheitsentziehenden 
Sanktion auferlegt hat, 

c) der verurteilten Person eine oder 
mehrere Bewährungsmaßnahmen 
statt einer freiheitsentziehenden 
Sanktion auferlegt hat, 

2. abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 die freiheitsentziehende Sanktion in 
den Fällen des § 90h Absatz 5 nicht in 
eine Sanktion umgewandelt werden 
kann, die ihr im deutschen Recht am 
meisten entspricht, oder 

2. abweichend von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 die freiheitsentziehende Sanktion 
in den Fällen des § 215 Absatz 5 nicht 
in eine Sanktion umgewandelt werden 
kann, die ihr im deutschen Recht am 
meisten entspricht, oder 

3. abweichend von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 nach deutschem Recht wegen 
der Tat, die dem Erkenntnis zugrunde 
liegt, keine Strafe, Maßregel der Besse-
rung und Sicherung oder Geldbuße ver-
hängt werden könnte. 

3. abweichend von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 nach deutschem Recht wegen 
der Tat, die dem Erkenntnis zugrunde 
liegt, keine Strafe, Maßregel der Besse-
rung und Sicherung oder Geldbuße ver-
hängt werden könnte. 
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§ 90c § 210 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen 

(1) Die Vollstreckung des Erkenntnis-
ses und die Überwachung der darauf beru-
henden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen sind nicht zulässig, 
wenn 

(1) Die Übernahme der Vollstreckung 
des Erkenntnisses und der Überwachung 
der darauf beruhenden Bewährungsmaß-
nahmen oder alternativen Sanktionen ist 
nicht zulässig, wenn 

1. die verurteilte Person zum Zeitpunkt der 
Tat schuldunfähig nach § 19 des Straf-
gesetzbuchs oder strafrechtlich nicht 
verantwortlich nach § 3 des Jugendge-
richtsgesetzes war, 

1. die verurteilte Person zur Zeit der Tat 
noch nicht 14 Jahre alt oder straf-
rechtlich nicht verantwortlich nach § 3 
des Jugendgerichtsgesetzes war, 

2. die verurteilte Person zu der Verhand-
lung, die dem Erkenntnis zugrunde 
liegt, nicht persönlich erschienen ist, 

2. die verurteilte Person zu der Verhand-
lung, die dem Erkenntnis zugrunde 
liegt, nicht persönlich erschienen ist, 

3. die verurteilte Person 3. die verurteilte Person 

a) wegen derselben Tat, die dem Er-
kenntnis zugrunde liegt, bereits von 
einem anderen Mitgliedstaat, als 
dem, in dem gegen sie das Er-
kenntnis ergangen ist, rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist und 

a) wegen derselben Tat, die dem Er-
kenntnis zugrunde liegt, bereits von 
einem anderen Mitgliedstaat, als 
dem, in dem gegen sie das Er-
kenntnis ergangen ist, rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist und 

b) zu einer Sanktion verurteilt worden 
ist und diese bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird 
oder nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt wer-
den kann oder 

b) zu einer Sanktion verurteilt worden 
ist und diese bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird 
oder nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt wer-
den kann oder 

4. für die Tat, die dem Erkenntnis zu-
grunde liegt, auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet ist und die Voll-
streckung nach deutschem Recht ver-
jährt ist oder bei sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts verjährt wäre. 

4. für die Tat, die dem Erkenntnis zu-
grunde liegt, auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet ist und die Voll-
streckung nach deutschem Recht ver-
jährt ist oder bei sinngemäßer Umstel-
lung des Sachverhalts verjährt wäre. 
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(2) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 4 und § 90b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
können die Vollstreckung eines in einem an-
deren Mitgliedstaat verhängten Erkenntnis-
ses und die Überwachung der darauf beru-
henden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen für zulässig erklärt 
werden, wenn die verurteilte Person dies 
beantragt hat. Der Antrag der verurteilten 
Person nach Satz 1 ist zu Protokoll eines 
Richters zu erklären. Der Antrag kann nicht 
zurückgenommen werden. Die verurteilte 
Person ist zuvor über die Rechtsfolgen ihres 
Antrags und darüber zu belehren, dass die-
ser nicht zurückgenommen werden kann. 
Liegen die in § 90b Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 genannten Voraussetzungen nicht vor, so 
beträgt das Höchstmaß bei der Umwand-
lung der Sanktion nach § 90h Absatz 4 und 
5 zwei Jahre Freiheitsentzug. 

(2) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 4 und 
§ 209 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 kann die 
Übernahme der Vollstreckung eines in ei-
nem anderen Mitgliedstaat verhängten Er-
kenntnisses und der Überwachung der da-
rauf beruhenden Bewährungsmaßnahmen 
oder alternativen Sanktionen für zulässig er-
klärt werden, wenn die verurteilte Person 
dies beantragt hat. Der Antrag der verurteil-
ten Person nach Satz 1 ist zu Protokoll ei-
nes Richters zu erklären. Der Antrag kann 
nicht zurückgenommen werden. Die verur-
teilte Person ist zuvor über die Rechtsfolgen 
ihres Antrags und darüber zu belehren, dass 
dieser nicht zurückgenommen werden 
kann. Liegen die in 
§ 209 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genann-
ten Voraussetzungen nicht vor, so beträgt 
das Höchstmaß bei der Umwandlung der 
Sanktion nach § 215 Absatz 4 und 5 zwei 
Jahre Freiheitsentzug. 

(3) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 2 sind die Vollstreckung des Erkennt-
nisses und die Überwachung der darauf be-
ruhenden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen auch zulässig, wenn 

(3) Absatz 1 Nummer 2 ist nicht an-
zuwenden, wenn 

1. die verurteilte Person 1. die verurteilte Person 

a) rechtzeitig 

aa) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu dem Erkenntnis geführt hat, ge-
laden wurde oder 

bb) auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Erkenntnis geführt hat, in 
Kenntnis gesetzt wurde, so dass 
zweifelsfrei nachgewiesen wurde, 
dass die verurteilte Person von der 
anberaumten Verhandlung Kennt-
nis hatte, und 

a) rechtzeitig persönlich zu der Ver-
handlung, die zu dem Erkenntnis 
geführt hat, geladen wurde oder 
auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zu 
dem Erkenntnis geführt hat, in 
Kenntnis gesetzt wurde, so dass 
zweifelsfrei nachgewiesen wurde, 
dass die verurteilte Person von der 
anberaumten Verhandlung Kennt-
nis hatte, und 

b) dabei darauf hingewiesen wurde, 
dass ein Erkenntnis auch in ihrer 
Abwesenheit ergehen kann, 

b) rechtzeitig davon in Kenntnis ge-
setzt wurde, dass ein Erkenntnis 
auch in ihrer Abwesenheit ergehen 
kann, 
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2. die verurteilte Person in Kenntnis des ge-
gen sie gerichteten Verfahrens, an dem 
ein Verteidiger beteiligt war, eine per-
sönliche Ladung durch Flucht verhin-
dert hat oder 

2. die verurteilte Person in Kenntnis des 
gegen sie gerichteten Verfahrens, an 
dem ein Verteidiger beteiligt war, sich 
einer persönlichen Ladung durch 
Flucht entzogen hat oder 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der an-
beraumten Verhandlung einen Verteidi-
ger bevollmächtigt hat, sie in der Ver-
handlung zu verteidigen, und sie durch 
diesen in der Verhandlung tatsächlich 
verteidigt wurde. 

3. die verurteilte Person in Kenntnis der 
anberaumten Verhandlung einen Ver-
teidiger bevollmächtigt hat, sie in der 
Verhandlung zu verteidigen, und sie 
durch diesen in der Verhandlung tat-
sächlich verteidigt wurde. 

(4) In Abweichung von Absatz 1 Num-
mer 2 sind die Vollstreckung des Erkennt-
nisses und die Überwachung der darauf be-
ruhenden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen auch zulässig, wenn 
die verurteilte Person nach Zustellung des 
Erkenntnisses 

(4) Absatz 1 Nummer 2 findet auch 
keine Anwendung, wenn die verurteilte 
Person nach Zustellung des Erkenntnisses 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Erkenntnis nicht anzufechten oder 

1. ausdrücklich erklärt hat, das ergangene 
Erkenntnis nicht anzufechten, oder 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wie-
deraufnahme des Verfahrens oder kein 
Berufungsverfahren beantragt hat. 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wie-
deraufnahme des Verfahrens oder kein 
Berufungsverfahren beantragt hat. 

Die verurteilte Person muss zuvor ausdrück-
lich über ihr Recht auf Wiederaufnahme des 
Verfahren oder auf ein Berufungsverfahren, 
an dem sie teilnehmen kann und bei dem 
der Sachverhalt, einschließlich neuer Be-
weismittel, erneut geprüft und die ursprüng-
liche Entscheidung aufgehoben werden 
kann, belehrt worden sein. 

Die verurteilte Person muss vor Abgabe 
der Erklärung ausdrücklich belehrt wor-
den sein über ihr Recht auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens oder auf ein Beru-
fungsverfahren, an dem sie teilnehmen 
kann und bei dem der Sachverhalt, ein-
schließlich neuer Beweismittel, erneut ge-
prüft und die ursprüngliche Entscheidung 
aufgehoben werden kann. 
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§ 90d § 211 

Unterlagen Unterlagen 

(1) Die Vollstreckung eines ausländi-
schen Erkenntnisses und die Überwachung 
der darauf beruhenden Bewährungsmaß-
nahmen oder alternativen Sanktionen nach 
Maßgabe des Rahmenbeschlusses Bewäh-
rungsüberwachung sind nur zulässig, wenn 
durch den anderen Mitgliedstaat das Origi-
nal oder eine beglaubigte Abschrift des Er-
kenntnisses und gegebenenfalls der Be-
währungsentscheidung zusammen mit ei-
ner vollständig ausgefüllten Bescheinigung 
übermittelt wird, die dem Formblatt in An-
hang I des Rahmenbeschlusses Bewäh-
rungsüberwachung in der jeweils gültigen 
Fassung entspricht. 

(1) Die Übernahme der Vollstreckung 
eines ausländischen Erkenntnisses und der 
Überwachung der darauf beruhenden Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Bewährungsüberwachung ist nur 
zulässig, wenn durch den anderen Mitglied-
staat das Original oder eine beglaubigte Ab-
schrift des Erkenntnisses und gegebenen-
falls der Bewährungsentscheidung zusam-
men mit einer vollständig ausgefüllten Be-
scheinigung übermittelt wird, die dem Form-
blatt in Anhang I des Rahmenbeschlusses 
Bewährungsüberwachung in der jeweils 
geltenden Fassung entspricht. 

(2) Liegt eine Bescheinigung nach Ab-
satz 1 vor, ist diese jedoch unvollständig, so 
kann die zuständige Behörde auf die Vor-
lage einer vervollständigten Bescheinigung 
verzichten, wenn sich die erforderlichen An-
gaben aus dem zu vollstreckenden Erkennt-
nis oder aus anderen beigefügten Unterla-
gen ergeben. 

(2) Liegt eine Bescheinigung nach Ab-
satz 1 vor, ist diese jedoch unvollständig, so 
kann die zuständige Behörde auf die Vor-
lage einer vervollständigten Bescheinigung 
verzichten, wenn sich die erforderlichen An-
gaben aus dem zu vollstreckenden Erkennt-
nis oder aus anderen beigefügten Unterla-
gen ergeben. 

§ 90e § 212 

Bewilligungshindernisse Fakultative Ablehnungsgründe 

(1) Die Bewilligung der Vollstreckung ei-
nes ausländischen Erkenntnisses und der 
Überwachung der darauf beruhenden Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen, sofern die Vollstreckung und 
die Überwachung nach den §§ 90b bis 90d 
zulässig sind, kann nur abgelehnt werden, 
wenn eine oder mehrere der folgenden Be-
dingungen erfüllt sind: 

(1) Die Übernahme der Vollstreckung 
eines ausländischen Erkenntnisses und der 
Überwachung der darauf beruhenden Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen kann unter den folgenden Be-
dingungen abgelehnt werden: 
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1. die Bescheinigung (§ 90d Absatz 1) 

a) ist im Hinblick auf Angaben, die im Form-
blatt verlangt sind, unvollständig oder 
entspricht offensichtlich nicht dem aus-
ländischen Erkenntnis oder der Bewäh-
rungsentscheidung und 

b) der andere Mitgliedstaat hat diese Anga-
ben nicht vollständig oder berichtigt 
nachgereicht, 

1. die Bescheinigung (§ 211 Absatz 1) ist 
im Hinblick auf Angaben, die im Form-
blatt verlangt sind, unvollständig oder 
entspricht offensichtlich nicht dem aus-
ländischen Erkenntnis oder der Bewäh-
rungsentscheidung und die Angaben 
wurden vom anderen Mitgliedstaat 
nicht vollständig oder berichtigt nachge-
reicht, 

2. das Erkenntnis soll gegen eine Person 
mit deutscher Staatsangehörigkeit voll-
streckt werden, die ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, 

2. das Erkenntnis soll gegen eine Person 
mit deutscher Staatsangehörigkeit voll-
streckt werden, die ihren gewöhnlichen 
Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, 

3. die Tat wurde zu einem wesentlichen 
Teil in der Bundesrepublik Deutschland 
oder in einem der in § 4 des Strafge-
setzbuches genannten Verkehrsmittel 
begangen oder 

3. die Tat wurde zu einem wesentlichen 
Teil in der Bundesrepublik Deutschland 
oder in einem der in § 4 des Strafge-
setzbuches genannten Verkehrsmittel 
begangen oder 

4. die Dauer der Bewährungsmaßnahme 
oder der alternativen Sanktion beträgt 
weniger als sechs Monate. 

4. die Dauer der Bewährungsmaßnahme 
oder der alternativen Sanktion beträgt 
weniger als sechs Monate. 

(2) Die Bewilligung einer nach den §§ 
90b bis 90d zulässigen Vollstreckung eines 
ausländischen Erkenntnisses, nicht aber die 
darauf beruhende Überwachung von Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen, kann ferner abgelehnt werden, 
wenn die Staatsanwaltschaft oder das Ge-
richt festgestellt hat, dass das ausländische 
Erkenntnis nur teilweise vollstreckbar ist und 
mit der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaates keine Einigung darüber er-
zielen konnte, inwieweit das Erkenntnis voll-
streckt werden soll. 

(2) Die nach den §§ 209 bis 211 zu-
lässige Übernahme der Vollstreckung ei-
nes ausländischen Erkenntnisses, nicht 
aber der darauf beruhenden Überwachung 
von Bewährungsmaßnahmen oder alterna-
tiven Sanktionen, kann ferner abgelehnt 
werden, wenn die Staatsanwaltschaft oder 
das Gericht festgestellt hat, dass das aus-
ländische Erkenntnis nur teilweise voll-
streckbar ist und mit der zuständigen Be-
hörde des anderen Mitgliedstaates keine Ei-
nigung darüber erzielen konnte, inwieweit 
das Erkenntnis vollstreckt werden soll. 
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§ 90f § 213 

Vorläufige Bewilligungsentscheidung Vorläufige Entscheidung über die Über-
nahme 

(1) Über die Bewilligung der Vollstre-
ckung des ausländischen Erkenntnisses 
und die Überwachung der darauf beruhen-
den Bewährungsmaßnahmen oder alterna-
tiven Sanktionen entscheidet die nach § 50 
Satz 2 und § 51 zuständige Staatsanwalt-
schaft. Sie gibt der verurteilten Person Ge-
legenheit, sich zu äußern. Hiervon kann ab-
gesehen werden, wenn bereits eine Stel-
lungnahme der verurteilten Person vorliegt. 

(1) Über die Übernahme der Vollstre-
ckung des ausländischen Erkenntnisses 
und der Überwachung der darauf beruhen-
den Bewährungsmaßnahmen oder alterna-
tiven Sanktionen entscheidet die nach den 
§§ 102 und 103 zuständige Staatsanwalt-
schaft. Sie gibt der verurteilten Person Ge-
legenheit, sich zu äußern. Hiervon kann ab-
gesehen werden, wenn bereits eine Stel-
lungnahme der verurteilten Person vorliegt. 

(2) Entscheidet die Staatsanwaltschaft, 
die Bewilligungshindernisse nach § 90e 
nicht geltend zu machen, begründet sie 
diese Entscheidung in dem Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung über die Vollstreck-
barkeit des ausländischen Erkenntnisses 
und die Zulässigkeit der Überwachung der 
Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen. 

(2) Sind die Voraussetzungen der 
§§ 209 bis 211 erfüllt und entscheidet die 
Staatsanwaltschaft, die fakultativen Ableh-
nungsgründe nach § 212 nicht geltend zu 
machen, beantragt sie unter Begründung 
dieser Entscheidung bei dem nach 
§ 102 Satz 1 und § 103 zuständigen 
Landgericht, das ausländische Erkennt-
nis für vollstreckbar und die Überwa-
chung der Bewährungsmaßnahmen oder 
alternativen Sanktionen für zulässig zu 
erklären. 

(3) Bewilligt die Staatsanwaltschaft die 
Vollstreckung des ausländischen Erkennt-
nisses und die Überwachung der darauf be-
ruhenden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen in der Bundesrepub-
lik Deutschland nicht, begründet sie diese 
Entscheidung. … 

(3) Sind die Voraussetzungen der 
§§ 209 bis 211 nicht erfüllt oder beab-
sichtigt die Staatsanwaltschaft, die fakul-
tativen Ablehnungsgründe nach § 212 
geltend zu machen, lehnt die Staatsan-
waltschaft die Übernahme der Vollstre-
ckung des ausländischen Erkenntnisses 
und der Überwachung der darauf beruhen-
den Bewährungsmaßnahmen oder alterna-
tiven Sanktionen in der Bundesrepublik 
Deutschland ab und begründet diese Ent-
scheidung. Vor einer ablehnenden Ent-
scheidung konsultiert die Staatsanwalt-
schaft die ersuchende ausländische Be-
hörde und gibt ihr Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. 
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(3) …Die Staatsanwaltschaft stellt der 
verurteilten Person die Entscheidung zu, so-
fern sich die verurteilte Person mit der Voll-
streckung des ausländischen Erkenntnisses 
und der Überwachung der Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
in der Bundesrepublik Deutschland einver-
standen erklärt hat. Die verurteilte Person 
kann binnen zwei Wochen nach Zustellung 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen. Die §§ 297 bis 300 und 302 Absatz 
1 Satz 1, Absatz 2 der Strafprozessordnung 
über Rechtsmittel und die §§ 42 bis 47 der 
Strafprozessordnung über Fristen und Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand gelten 
entsprechend. 

(4) Im Falle der Ablehnung stellt die 
Staatsanwaltschaft der verurteilten Person 
die Entscheidung zu, sofern sich diese mit 
der Vollstreckung des ausländischen Er-
kenntnisses und der Überwachung der Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen in der Bundesrepublik Deutsch-
land einverstanden erklärt hat. Die verur-
teilte Person kann binnen zwei Wochen 
nach Zustellung einen Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung stellen. Die §§ 297 bis 
300 und 302 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
der Strafprozessordnung über Rechtsmittel 
und die §§ 42 bis 47 der Strafprozessord-
nung über Fristen und Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand gelten entsprechend. 

(4) Statt die Überwachung der Bewäh-
rungsmaßnahmen oder alternativen Sankti-
onen zusammen mit der Vollstreckung des 
ausländischen Erkenntnisses nach Absatz 3 
nicht zu bewilligen, kann die Staatsanwalt-
schaft auch allein die Überwachung der Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen bewilligen. Die Staatsanwalt-
schaft begründet diese Entscheidung in 
dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen. 

(5) Statt die Übernahme der Überwa-
chung der Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen zusammen mit der 
Übernahme der Vollstreckung des auslän-
dischen Erkenntnisses nach Absatz 3 abzu-
lehnen, kann die Staatsanwaltschaft auch 
allein die Übernahme der Überwachung 
der Bewährungsmaßnahmen oder alternati-
ven Sanktionen beantragen. Die Staatsan-
waltschaft begründet diese Entscheidung in 
dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen. 

§ 90g § 214 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

(1) Das nach § 50 Satz 1 und § 51 zu-
ständige Landgericht entscheidet auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft nach § 90f Absatz 2 
und 4 Satz 2 oder auf Antrag der verurteilten 
Person nach § 90f Absatz 3 Satz 3. Die 
Staatsanwaltschaft bereitet die Entschei-
dung vor. 

(1) Das nach § 102 Satz 1 und § 103 
zuständige Landgericht entscheidet auf An-
trag der Staatsanwaltschaft nach 
§ 213 Absatz 2 und 5 Satz 2 oder auf An-
trag der verurteilten Person nach 
§ 213 Absatz 4 Satz 2. Die Staatsanwalt-
schaft bereitet die Entscheidung vor. 

(2) Das Gericht übersendet der verur-
teilten Person eine Abschrift der in § 90d 
aufgeführten Unterlagen, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Rechte erforderlich ist. 

(2) Das Gericht übersendet der verur-
teilten Person eine Abschrift der in § 211 
aufgeführten Unterlagen, soweit dies zur 
Ausübung ihrer Rechte erforderlich ist. 
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(3) Bei einem Antrag der Staatsanwalt-
schaft auf gerichtliche Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit und Zulässigkeit der 
Überwachung nach § 90f Absatz 2 oder 
über die Zulässigkeit der Überwachung 
nach § 90f Absatz 4 Satz 2 ist der verurteil-
ten Person zusätzlich zu der Abschrift nach 
Absatz 2 eine Abschrift der Entscheidung 
gemäß § 90f Absatz 2 und 4 Satz 1 zuzu-
stellen. Die verurteilte Person wird aufgefor-
dert, sich innerhalb einer vom Gericht zu be-
stimmenden Frist zu dem Antrag der Staats-
anwaltschaft zu äußern. 

(3) Bei einem Antrag der Staatsanwalt-
schaft nach § 213 Absatz 2 oder 
§ 213 Absatz 5 Satz 2 ist auch dieser der 
verurteilten Person zuzustellen. Die verur-
teilte Person wird mit der Zustellung auf-
gefordert, sich innerhalb einer vom Gericht 
zu bestimmenden Frist zu dem Antrag der 
Staatsanwaltschaft zu äußern. 

(4) Für die gerichtliche Vorbereitung der 
Entscheidung gilt § 52 Absatz 1 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass der zuständi-
gen Behörde im anderen Mitgliedstaat auch 
Gelegenheit gegeben worden sein muss, er-
gänzende Unterlagen beizubringen, wenn 
die übermittelten Unterlagen nicht ausrei-
chen, um beurteilen zu können, ob die 
Staatsanwaltschaft ihr Ermessen fehlerfrei 
ausgeübt hat. Für die Beibringung der Un-
terlagen kann eine Frist gesetzt werden. 

(4) Für die gerichtliche Vorbereitung 
der Entscheidung gilt § 104 Absatz 1 mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der zu-
ständigen Behörde im anderen Mitgliedstaat 
auch Gelegenheit gegeben worden sein 
muss, ergänzende Unterlagen beizubrin-
gen, wenn die übermittelten Unterlagen 
nicht ausreichen, um beurteilen zu können, 
ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen feh-
lerfrei ausgeübt hat. Für die Beibringung der 
Unterlagen kann eine Frist gesetzt werden. 

(5) § 30 Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass das 
Gericht auch Beweis darüber erheben kann, 
ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen 
fehlerfrei ausgeübt hat. § 30 Absatz 2 Satz 
4, Absatz 3 sowie § 31 Absatz 1 und 4 gelten 
entsprechend. Befindet sich die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, so gelten auch § 30 Absatz 2 
Satz 1 sowie § 31 Absatz 2 und 3 
entsprechend. 

(5) § 80 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absat
z 3 und 4 sowie § 81 Absatz 1 und 4 gel-
ten entsprechend mit der Maßgabe, dass 
das Gericht auch Beweis darüber erheben 
kann, ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermes-
sen fehlerfrei ausgeübt hat. Befindet sich die 
verurteilte Person im Inland, so gelten auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 81 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

§ 90h § 215 

Gerichtliche Entscheidung Gerichtliche Entscheidung 

(1) Über die Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung nach § 90f Absatz 2, 3 und 4 
entscheidet das Landgericht durch Be-
schluss. 

(1) Über die Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung nach 
§ 213 Absatz 2, 4 und 5 entscheidet das 
Landgericht durch Beschluss. 
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(2) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
verurteilte Person nach § 90f Absatz 3 Satz 
3 und 4 nicht beachtet, so verwirft das Ge-
richt den Antrag als unzulässig. Der Be-
schluss ist unanfechtbar. 

(2) Hat die verurteilte Person die 
Vorschriften über den Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung nach 
§ 213 Absatz 4 Satz 2 und 3 nicht beach-
tet, so verwirft das Gericht den Antrag als 
unzulässig. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(3) In Abweichung von § 54 Absatz 1 er-
klärt das Gericht das ausländische Erkennt-
nis gemäß § 50 Satz 1 und § 55 unter dem 
Vorbehalt, dass die Strafaussetzung wider-
rufen oder gegen die verurteilte Person die 
zuvor bestimmte freiheitsentziehende Sank-
tion verhängt wird, für vollstreckbar und die 
Überwachung der Bewährungsmaßnahmen 
oder alternativen Sanktionen für zulässig, 
soweit die Vollstreckung des ausländischen 
Erkenntnisses und die Überwachung der 
Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen zulässig sind und die Staatsan-
waltschaft 

(3) In Abweichung von § 105 Absatz 1 
erklärt das Gericht das ausländische Er-
kenntnis gemäß § 102 Satz 1 und § 107 
unter dem Vorbehalt, dass die Strafausset-
zung widerrufen oder gegen die verurteilte 
Person die zuvor bestimmte freiheitsentzie-
hende Sanktion verhängt wird, für voll-
streckbar und der Überwachung der Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen für zulässig, soweit die Voraus-
setzungen der §§ 209 bis 211 erfüllt sind 
und die Staatsanwaltschaft 

1. ihr Ermessen, Bewilligungshindernisse 
nach § 90e nicht geltend zu machen, 
fehlerfrei ausgeübt hat oder 

1. ihr Ermessen, fakultative Ableh-
nungsgründe nach § 212 nicht geltend 
zu machen, fehlerfrei ausgeübt hat oder 

2. ihr Ermessen, Bewilligungshindernisse 
nach § 90e geltend zu machen, fehler-
haft ausgeübt hat und eine andere Er-
messensentscheidung nicht gerechtfer-
tigt ist; …  

2. ihr Ermessen, fakultative Ableh-
nungsgründe nach § 212 geltend zu 
machen, fehlerhaft ausgeübt hat und 
eine andere Ermessensentscheidung 
nicht gerechtfertigt ist. 

…kommt jedoch eine andere Ermessens-
entscheidung in Betracht, hebt das Gericht 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft 
auf und reicht ihr die Akten zur erneuten Er-
messensausübung unter Beachtung der 
Rechtsansicht des Gerichts zurück. 

Kommt im Fall des Satzes 1 Nummer 2 
eine andere Ermessensentscheidung in Be-
tracht, hebt das Gericht die Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft auf und reicht ihr die 
Akten zur erneuten Ermessensausübung 
unter Beachtung der Rechtsansicht des Ge-
richts zurück. 

(4) Überschreitet die freiheitsentzie-
hende Sanktion, die durch das ausländische 
Erkenntnis verhängt worden ist, das Höchst-
maß, das im Geltungsbereich dieses Geset-
zes für die Tat angedroht ist, ermäßigt das 
Gericht die Sanktion auf dieses Höchstmaß. 
§ 54 Absatz 1 Satz 4 und § 54a gelten ent-
sprechend. 

(4) Überschreitet die freiheitsentzie-
hende Sanktion, die durch das ausländische 
Erkenntnis verhängt worden ist, das Höchst-
maß, das im Inland für die Tat angedroht ist, 
so ermäßigt das Gericht die Sanktion auf 
dieses Höchstmaß. 
§ 105 Absatz 1 Satz 4 und § 106 gelten 
entsprechend. 
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(5) In seiner Entscheidung gemäß den 
Absätzen 3 und 4 wandelt das Gericht die 
verhängte oder zuvor bestimmte freiheits-
entziehende Sanktion in die ihr im deut-
schen Recht am meisten entsprechende 
freiheitsentziehende Sanktion um, wenn 

(5) In seiner Entscheidung gemäß den 
Absätzen 3 und 4 wandelt das Gericht die 
verhängte oder zuvor bestimmte freiheits-
entziehende Sanktion in die ihr im deut-
schen Recht am meisten entsprechende 
freiheitsentziehende Sanktion um, wenn 

1. die verhängte oder zuvor bestimmte 
freiheitsentziehende Sanktion ihrer Art 
nach keiner Sanktion entspricht, die das 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
geltende Recht vorsieht oder 

1. die verhängte oder zuvor bestimmte 
freiheitsentziehende Sanktion ihrer Art 
nach keiner Sanktion entspricht, die das 
im Inland geltende Recht vorsieht oder 

2. die verurteilte Person zur Zeit der Tat das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 
§ 54 Absatz 3 gilt entsprechend. 

2. die verurteilte Person zur Zeit der Tat 
noch nicht 21 Jahre alt war; 
§ 105 Absatz 4 gilt entsprechend. 

Für die Höhe der umgewandelten Sanktion 
ist das ausländische Erkenntnis maßge-
bend; die umgewandelte Sanktion darf nach 
Art oder Dauer die im anderen Mitgliedstaat 
verhängte Sanktion nicht verschärfen. 

Für die Höhe der umgewandelten Sanktion 
ist das ausländische Erkenntnis maßge-
bend; die umgewandelte Sanktion darf nach 
Art oder Dauer die im anderen Mitgliedstaat 
verhängte Sanktion nicht verschärfen. 

(6) In Abweichung von Absatz 3 wird 
allein die Überwachung der Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
für zulässig erklärt, wenn 

(6) In Abweichung von Absatz 3 wird 
allein die Überwachung der Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
für zulässig erklärt, wenn 

2. die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen, das 
Bewilligungshindernis nach § 90e Ab-
satz 2 geltend zu machen, fehlerfrei 
ausgeübt hat. 

1. die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen, 
den fakultativen Ablehnungsgrund 
nach § 212 Absatz 2 geltend zu ma-
chen, fehlerfrei ausgeübt hat, oder 

1. nur die Überwachung der Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktio-
nen nach § 90b Absatz 3 zulässig ist 
und die Staatsanwaltschaft 

2. nur die Überwachung der Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktio-
nen nach § 209 Absatz 3 zulässig ist 
und die Staatsanwaltschaft 

a) ihr Ermessen, Bewilligungshinder-
nisse nach § 90e Absatz 1 nicht 
geltend zu machen, fehlerfrei aus-
geübt hat oder 

a) ihr Ermessen, fakultative Ableh-
nungsgründe nach 
§ 212 Absatz 1 nicht geltend zu 
machen, fehlerfrei ausgeübt hat o-
der 

b) ihr Ermessen, Bewilligungshinder-
nisse nach § 90e Absatz 1 geltend 
zu machen, fehlerhaft ausgeübt hat 
und eine andere Ermessensent-
scheidung nicht gerechtfertigt ist; 
… 

b) ihr Ermessen, fakultative Ableh-
nungsgründe nach 
§ 212 Absatz 1 geltend zu ma-
chen, fehlerhaft ausgeübt hat und 
eine andere Ermessensentschei-
dung nicht gerechtfertigt ist. 
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…kommt jedoch eine andere Ermessens-
entscheidung in Betracht, hebt das Gericht 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft 
auf und reicht ihr die Akten zur erneuten Er-
messensausübung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts zurück oder 

Kommt im Fall der Nummer 2 Buchstabe b 
eine andere Ermessensentscheidung in Be-
tracht, hebt das Gericht die Entscheidung 
der Staatsanwaltschaft auf und reicht ihr die 
Akten zur erneuten Ermessensausübung 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des 
Gerichts zurück 

(7) In seiner Entscheidung nach den 
Absätzen 3 und 6 wandelt das Gericht die 
der verurteilten Person auferlegten Bewäh-
rungsmaßnahmen oder die gegen sie ver-
hängten alternativen Sanktionen in die 
ihnen im deutschen Recht am meisten ent-
sprechenden Auflagen und Weisungen um, 
wenn 

(7) In seiner Entscheidung nach den 
Absätzen 3 und 6 wandelt das Gericht die 
der verurteilten Person auferlegten Bewäh-
rungsmaßnahmen oder die gegen sie ver-
hängten alternativen Sanktionen in die 
ihnen im deutschen Recht am meisten ent-
sprechenden Auflagen und Weisungen um, 
wenn 

1. die auferlegten Bewährungsmaßnah-
men oder die verhängten alternativen 
Sanktionen ihrer Art nach den Auflagen 
und Weisungen nicht entsprechen, die 
das im Geltungsbereich dieses Geset-
zes geltende Recht vorsieht, 

1. die auferlegten Bewährungsmaßnah-
men oder die verhängten alternativen 
Sanktionen ihrer Art nach den Auflagen 
und Weisungen nicht entsprechen, die 
das im Inland geltende Recht vorsieht, 

2. die Voraussetzungen für den Erlass der 
Auflagen und Weisungen nach dem im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes gel-
tenden Recht nicht erfüllt sind, 

2. die Voraussetzungen für den Erlass der 
Auflagen und Weisungen nach dem im 
Inland geltenden Recht nicht erfüllt 
sind, 

3. die auferlegten Bewährungsmaßnah-
men oder die verhängten alternativen 
Sanktionen an die Lebensführung der 
verurteilten Person unzumutbare Anfor-
derungen stellen oder 

3. die auferlegten Bewährungsmaßnah-
men oder die verhängten alternativen 
Sanktionen an die Lebensführung der 
verurteilten Person unzumutbare Anfor-
derungen stellen oder 

4. die auferlegten Bewährungsmaßnah-
men oder die verhängten alternativen 
Sanktionen nicht hinreichend bestimmt 
sind. 

4. die auferlegten Bewährungsmaßnah-
men oder die verhängten alternativen 
Sanktionen nicht hinreichend bestimmt 
sind. 
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Sieht das ausländische Erkenntnis oder die 
Bewährungsentscheidung eine Bewäh-
rungszeit oder Führungsaufsicht von mehr 
als fünf Jahren vor, so senkt das Gericht die 
Dauer der Bewährungszeit oder Führungs-
aufsicht außer in den Fällen des § 68c Ab-
satz 2 und 3 des Strafgesetzbuchs auf das 
Höchstmaß von fünf Jahren. 3Wäre nach 
deutschem Recht Jugendstrafrecht anzu-
wenden, gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass 
im Fall einer Bewährungszeit oder Füh-
rungsaufsicht von mehr als drei Jahren das 
Höchstmaß drei Jahre beträgt. § 55 Absatz 
1 Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass in der 
Entscheidungsformel auch die zu überwa-
chenden Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen und gegebenenfalls 
die Dauer der Bewährungszeit anzugeben 
sind. 

Sieht das ausländische Erkenntnis oder die 
Bewährungsentscheidung eine Bewäh-
rungszeit oder Führungsaufsicht von mehr 
als fünf Jahren vor, so senkt das Gericht die 
Dauer der Bewährungszeit oder Führungs-
aufsicht außer in den Fällen des § 68c Ab-
satz 2 und 3 des Strafgesetzbuches auf 
das Höchstmaß von fünf Jahren. Wäre nach 
deutschem Recht Jugendstrafrecht anzu-
wenden, gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass 
im Fall einer Bewährungszeit oder Füh-
rungsaufsicht von mehr als drei Jahren das 
Höchstmaß drei Jahre beträgt. 
§ 107 Absatz 1 Satz 2 gilt mit der Maß-
gabe, dass in der Entscheidungsformel 
auch die zu überwachenden Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
und gegebenenfalls die Dauer der Bewäh-
rungszeit anzugeben sind. 

§ 90i § 216 

Bewilligung nach gerichtlicher Ent-
scheidung 

Übernahme der Vollstreckung und Über-
wachung nach gerichtlicher Entschei-

dung 

(1) Die Staatsanwaltschaft darf die Voll-
streckung des ausländischen Erkenntnisses 
und die Überwachung der Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
nur bewilligen, wenn das Gericht das aus-
ländische Erkenntnis für vollstreckbar er-
klärt hat und die Überwachung der Bewäh-
rungsmaßnahmen oder alternativen Sankti-
onen für zulässig erklärt hat. Hat das Gericht 
allein die Überwachung für zulässig erklärt, 
so darf die Staatsanwaltschaft nur die Über-
wachung bewilligen. 

(1) Die Staatsanwaltschaft darf die 
Übernahme der Vollstreckung des auslän-
dischen Erkenntnisses und der Überwa-
chung der Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen nur anordnen, wenn 
das Gericht das ausländische Erkenntnis für 
vollstreckbar erklärt und die Überwachung 
der Bewährungsmaßnahmen oder alternati-
ven Sanktionen für zulässig erklärt hat. Hat 
das Gericht allein die Überwachung für zu-
lässig erklärt, so darf die Staatsanwaltschaft 
nur diese anordnen. 

(2) Die Staatsanwaltschaft bewilligt die 
Vollstreckung und die Überwachung nach 
Maßgabe der rechtskräftigen gerichtlichen 
Entscheidung. … 

(2) Die Staatsanwaltschaft ordnet die 
Übernahme der Vollstreckung und die 
Überwachung nach Maßgabe der rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung an.  

(2) …Über die Bewilligung soll inner-
halb von 60 Tagen nach Eingang der in § 
90d bezeichneten Unterlagen bei der 
Staatsanwaltschaft entschieden werden. 
Eine endgültig ablehnende Bewilligungsent-
scheidung ist zu begründen. 

(3) Über die Anordnung der Über-
nahme soll innerhalb von 60 Tagen nach 
Eingang der in § 211 bezeichneten Unterla-
gen bei der Staatsanwaltschaft entschieden 
werden. Eine endgültig ablehnende Ent-
scheidung ist zu begründen. 
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§ 90j § 217 

Ergänzende Regelungen zur Vollstre-
ckung 

Ergänzende Regelungen zur Vollstre-
ckung und Überwachung 

(1) Nach der Bewilligung der Vollstre-
ckung des ausländischen Erkenntnisses 
und der Überwachung der darauf beruhen-
den Bewährungsmaßnahmen überwacht 
das für die Entscheidung nach § 90h zustän-
dige Gericht während der Bewährungszeit 
die Lebensführung der verurteilten Person, 
namentlich die Erfüllung von Auflagen und 
Weisungen sowie von Anerbieten und Zusa-
gen. Das Gericht trifft alle nachträglichen 
Entscheidungen, die sich auf eine Vollstre-
ckungsaussetzung zur Bewährung bezie-
hen, soweit der andere Mitgliedstaat die 
Überwachung ausgesetzt hat. Wurde die 
verhängte oder zuvor bestimmte freiheits-
entziehende Sanktion gemäß § 90h Absatz 
5 Satz 1 Nummer 2 in eine nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz zulässige Sanktion um-
gewandelt, so richtet sich die Zuständigkeit 
für die Überwachung der Lebensführung der 
verurteilten Person und für alle nachträgli-
chen Entscheidungen, die sich auf eine Voll-
streckungsaussetzung zur Bewährung be-
ziehen, nach den Bestimmungen des Ju-
gendgerichtsgesetzes. 

(1) Nach der Anordnung gemäß 
§ 216 überwacht das für die Entscheidung 
nach § 215 zuständige Gericht während der 
Bewährungszeit die Lebensführung der ver-
urteilten Person, namentlich die Erfüllung 
von Auflagen und Weisungen sowie von An-
erbieten und Zusagen. Das Gericht trifft alle 
nachträglichen Entscheidungen, die sich auf 
eine Vollstreckungsaussetzung zur Bewäh-
rung beziehen, soweit der andere Mitglied-
staat die Überwachung ausgesetzt hat. 
Wurde die verhängte oder zuvor bestimmte 
freiheitsentziehende Sanktion gemäß 
§ 215 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 in eine 
nach dem Jugendgerichtsgesetz zulässige 
Sanktion umgewandelt, so richtet sich die 
Zuständigkeit für die Überwachung der Le-
bensführung der verurteilten Person und für 
alle nachträglichen Entscheidungen, die 
sich auf eine Vollstreckungsaussetzung zur 
Bewährung beziehen, nach den Bestim-
mungen des Jugendgerichtsgesetzes. 

(2) Hat ein Gericht des anderen Mit-
gliedstaates gegen die verurteilte Person 
eine oder mehrere der in § 90b Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 genannten alternativen 
Sanktionen verhängt und für den Fall des 
Verstoßes gegen die alternativen Sanktio-
nen eine freiheitsentziehende Sanktion be-
stimmt (§ 90b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe c), so gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass das Gericht die Einhaltung der 
alternativen Sanktionen überwacht und ge-
gebenenfalls gegen die verurteilte Person 
die zuvor bestimmte freiheitsentziehende 
Sanktion verhängt, wenn es entsprechend 
den §§ 56f und 67g des Strafgesetzbuchs 
oder entsprechend § 26 des Jugendge-
richtsgesetzes die Aussetzung der Vollstre-
ckung einer freiheitsentziehenden Sanktion 
widerrufen würde. 

(2) Hat ein Gericht des anderen Mit-
gliedstaates gegen die verurteilte Person 
eine oder mehrere der in 
§ 209 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genann-
ten alternativen Sanktionen verhängt und für 
den Fall des Verstoßes gegen die alternati-
ven Sanktionen eine freiheitsentziehende 
Sanktion bestimmt (§ 209 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe c), so gilt Absatz 1 mit 
der Maßgabe, dass das Gericht die Einhal-
tung der alternativen Sanktionen überwacht 
und gegebenenfalls gegen die verurteilte 
Person die zuvor bestimmte freiheitsentzie-
hende Sanktion verhängt, wenn es entspre-
chend den §§ 56f und 67g des Strafgesetz-
buches oder entsprechend § 26 des Ju-
gendgerichtsgesetzes die Aussetzung der 
Vollstreckung einer freiheitsentziehenden 
Sanktion widerrufen würde. 
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(3) Das Gericht belehrt die verurteilte 
Person über 

(3) Das Gericht belehrt die verurteilte 
Person über 

1. die Bedeutung der Aussetzung der 
Strafe oder Maßregel zur Bewährung, 
über die Bedeutung der alternativen 
Sanktionen oder der Führungsaufsicht, 

1. die Bedeutung der Aussetzung der 
Strafe oder Maßregel zur Bewährung, 
über die Bedeutung der alternativen 
Sanktionen oder der Führungsaufsicht, 

2. die Dauer der Bewährungszeit oder 
Führungsaufsicht, 

2. die Dauer der Bewährungszeit oder 
Führungsaufsicht, 

3. die Bewährungsmaßnahmen und 3. die Bewährungsmaßnahmen und 

4. die Möglichkeit, die Aussetzung zu wi-
derrufen oder die zuvor bestimmte frei-
heitsentziehende Sanktion zu verhän-
gen. 

4. die Möglichkeit, die Aussetzung zu wi-
derrufen oder die zuvor bestimmte frei-
heitsentziehende Sanktion zu verhän-
gen. 

Hat das Gericht Auflagen und Weisungen 
nach § 90h Absatz 7 in Weisungen nach § 
68b Absatz 1 des Strafgesetzbuchs umge-
wandelt, so belehrt das Gericht die verur-
teilte Person auch über die Möglichkeit einer 
Bestrafung nach § 145a des Strafgesetz-
buchs. Der Vorsitzende kann einen beauf-
tragten oder ersuchten Richter mit der Be-
lehrung betrauen. 

Hat das Gericht Auflagen und Weisungen 
nach § 215 Absatz 7 in Weisungen nach 
§ 68b Absatz 1 des Strafgesetzbuches 
umgewandelt, so belehrt das Gericht die 
verurteilte Person auch über die Möglichkeit 
einer Bestrafung nach § 145a des Strafge-
setzbuches. Der Vorsitzende kann einen 
beauftragten oder ersuchten Richter mit der 
Belehrung betrauen. 

§ 90j § 218 

Ergänzende Regelungen zur Vollstre-
ckung 

Absehen von der Vollstreckung und 
Überwachung der Maßnahmen 

(4) In Abweichung von § 57 Absatz 6 ist, 
nachdem mit der Überwachung der Bewäh-
rungsmaßnahmen oder alternativen Sankti-
onen in der Bundesrepublik Deutschland 
begonnen worden ist, von der Vollstreckung 
und Überwachung nur abzusehen, wenn 

(1) In Abweichung von § 111 Absatz 6 
ist, nachdem mit der Überwachung der Be-
währungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen in der Bundesrepublik Deutsch-
land begonnen worden ist, von der Vollstre-
ckung und Überwachung nur abzusehen, 
wenn 

1. eine zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates mitteilt, dass die Voraus-
setzungen für die Vollstreckung und 
Überwachung auf Grund eines Wieder-
aufnahmeverfahrens, einer Amnestie o-
der einer Gnadenentscheidung entfal-
len sind oder 

1. eine zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates mitteilt, dass die Voraus-
setzungen für die Vollstreckung und 
Überwachung aufgrund eines Wieder-
aufnahmeverfahrens, einer Amnestie o-
der einer Gnadenentscheidung entfal-
len sind, oder 

2. die verurteilte Person aus der Bundes-
republik Deutschland geflohen ist. 

2. die verurteilte Person aus der Bundes-
republik Deutschland geflohen ist. 
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 Von der Vollstreckung und Über-
wachung kann ferner abgesehen werden, 
wenn die verurteilte Person keinen rechtmä-
ßigen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland mehr hat oder der 
andere Mitgliedstaat ein Strafverfahren in 
anderer Sache gegen die verurteilte Person 
führt und um ein Absehen von der Vollstre-
ckung und Überwachung ersucht hat. 

(2) Von der Vollstreckung und Über-
wachung kann ferner abgesehen werden, 
wenn die verurteilte Person keinen rechtmä-
ßigen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland mehr hat oder der 
andere Mitgliedstaat ein Strafverfahren in 
anderer Sache gegen die verurteilte Person 
führt und um ein Absehen von der Vollstre-
ckung und Überwachung ersucht hat. 

§ 90k § 219 

Überwachung der verurteilten Person Überwachung der verurteilten Person 

(1) Hat die Staatsanwaltschaft allein die 
Überwachung der Bewährungsmaßnahmen 
oder alternativen Sanktionen bewilligt, so 
überwacht das Gericht während der Bewäh-
rungszeit nur die Lebensführung der verur-
teilten Person und die Einhaltung der ihr auf-
erlegten Bewährungsmaßnahmen oder al-
ternativen Sanktionen, soweit der andere 
Mitgliedstaat die Überwachung ausgesetzt 
hat. § 90j Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(1) Hat die Staatsanwaltschaft aus-
schließlich die Überwachung der Bewäh-
rungsmaßnahmen oder alternativen Sankti-
onen angeordnet, so überwacht das Gericht 
während der Bewährungszeit nur die Le-
bensführung der verurteilten Person und die 
Einhaltung der ihr auferlegten Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen, 
soweit der andere Mitgliedstaat die Überwa-
chung ausgesetzt hat. 
§ 217 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Hat die Staatsanwaltschaft die Voll-
streckung des Erkenntnisses nicht bewilligt, 
ist aber die Überwachung von Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
zulässig, weil ein Fall des § 90b Absatz 3 
Nummer 1 oder Nummer 2 vorliegt oder weil 
das Bewilligungshindernis nach § 90e Ab-
satz 2 fehlerfrei geltend gemacht wurde, so 
trifft das Gericht zusätzlich zu der Überwa-
chung nach Absatz 1 die folgenden nach-
träglichen Entscheidungen: 

(2) Hat die Staatsanwaltschaft die Voll-
streckung des Erkenntnisses abgelehnt, ist 
aber die Überwachung von Bewährungs-
maßnahmen oder alternativen Sanktionen 
zulässig, weil ein Fall des 
§ 209 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 vorliegt 
oder weil fakultative Ablehnungsgründe 
nach § 212 Absatz 2 fehlerfrei geltend ge-
macht wurden, so trifft das Gericht zusätz-
lich zu der Überwachung nach Absatz 1 die 
folgenden nachträglichen Entscheidungen: 

1. die Verkürzung der Bewährungszeit o-
der Führungsaufsicht auf das Mindest-
maß, 

1. die Verkürzung der Bewährungszeit o-
der Führungsaufsicht auf das Mindest-
maß, 

2. die Verlängerung der Bewährungszeit 
oder Führungsaufsicht auf das Höchst-
maß und 

2. die Verlängerung der Bewährungszeit 
oder Führungsaufsicht auf das Höchst-
maß und 
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3. die Erteilung, Änderung und Aufhebung 
von Auflagen und Weisungen, ein-
schließlich der Weisung, die verurteilte 
Person für die Dauer oder für einen Teil 
der Bewährungszeit der Aufsicht und 
Leitung einer Bewährungshelferin oder 
eines Bewährungshelfers zu unterstel-
len. 

3. die Erteilung, die Änderung und die 
Aufhebung von Auflagen und Weisun-
gen, einschließlich der Weisung, die 
verurteilte Person für die Dauer oder für 
einen Teil der Bewährungszeit der Auf-
sicht und Leitung einer Bewährungshel-
ferin oder eines Bewährungshelfers zu 
unterstellen. 

§ 90j Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. § 217 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Nach Beginn der Überwachung der 
Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen wird von der Überwachung ab-
gesehen, wenn 

(3) Nach Beginn der Überwachung der 
Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen wird von der Überwachung ab-
gesehen, wenn 

1. eine zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates mitteilt, dass die Voraus-
setzungen für die Überwachung entfal-
len sind, 

1. eine zuständige Stelle des anderen Mit-
gliedstaates mitteilt, dass die Voraus-
setzungen für die Überwachung entfal-
len sind, 

2. die verurteilte Person aus der Bundes-
republik Deutschland geflohen ist oder 

2. die verurteilte Person aus der Bundes-
republik Deutschland geflohen ist oder 

3. das Gericht eine Aussetzung zur Be-
währung widerrufen würde oder eine 
freiheitsentziehende Sanktion gegen 
die verurteilte Person verhängen 
würde. 

3. das Gericht eine Aussetzung zur Be-
währung widerrufen würde oder eine 
freiheitsentziehende Sanktion gegen 
die verurteilte Person verhängen 
würde. 

§ 90j Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. § 218 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Das Gericht unterrichtet die zustän-
dige Behörde des anderen Mitgliedstaates 
unverzüglich über 

(4) Das Gericht unterrichtet die zustän-
dige Behörde des anderen Mitgliedstaates 
unverzüglich über 

1. jeglichen Verstoß gegen eine Bewäh-
rungsmaßnahme oder alternative 
Sanktion, wenn es gemäß Absatz 1 
während der Bewährungszeit allein die 
Lebensführung der verurteilten Person 
und die Einhaltung der Bewährungs-
maßnahmen und alternativen Sanktio-
nen überwacht, 

1. jeglichen Verstoß gegen eine Bewäh-
rungsmaßnahme oder alternative 
Sanktion, wenn es gemäß Absatz 1 
während der Bewährungszeit aus-
schließlich die Lebensführung der ver-
urteilten Person und die Einhaltung der 
Bewährungsmaßnahmen und alternati-
ven Sanktionen überwacht, 

2. die nachträglichen Entscheidungen 
nach Absatz 2 und 

2. die nachträglichen Entscheidungen 
nach Absatz 2 und 

3. das Absehen von der Überwachung 
nach Absatz 3. 

3. das Absehen von der Überwachung 
nach Absatz 3. 



 - 252 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

Für die Unterrichtung nach Satz 1 Nummer 
1 und 2 und die Unterrichtung über das Ab-
sehen von der Überwachung nach Satz 1 
Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 
1 Nummer 3 ist das in Anhang II des Rah-
menbeschlusses Bewährungsüberwachung 
wiedergegebene Formblatt zu verwenden. 

Für die Unterrichtung nach Satz 1 Num-
mer 1 und 2 und die Unterrichtung über das 
Absehen von der Überwachung nach Satz 1 
Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 3 
Satz 1 Nummer 3 ist das in Anhang II des 
Rahmenbeschlusses Bewährungsüberwa-
chung wiedergegebene Formblatt zu ver-
wenden. 

(5) § 90j Absatz 3 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass das Gericht die 
verurteilte Person anstatt über die 
Möglichkeit, die Aussetzung zu widerrufen 
oder die zuvor bestimmte 
freiheitsentziehende Sanktion nach § 90j 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 zu verhängen, 
über die Möglichkeit belehrt, von der 
Überwachung nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 abzusehen. 

(5) § 217 Absatz 3 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass das Gericht die ver-
urteilte Person anstatt über die Möglichkeit, 
die Aussetzung zu widerrufen oder die zuvor 
bestimmte freiheitsentziehende Sanktion 
nach § 217 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 zu 
verhängen, über die Möglichkeit belehrt, von 
der Überwachung nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 abzusehen. 

 Unterabschnitt 2 

 Überwachung von deutschen Bewährungs-
maßnahmen in einem anderen Mitglied-

staat der Europäischen Union 

§ 90l § 220 

Bewilligung der Vollstreckung und Über-
wachung 

Übertragung der Vollstreckung und 
Überwachung 

(1) In Abweichung von § 71 kann die 
Vollstreckungsbehörde nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Bewährungsüberwa-
chung einem anderen Mitgliedstaat Folgen-
des übertragen: 

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann 
nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
Bewährungsüberwachung einem anderen 
Mitgliedstaat Folgendes übertragen: 

1. die Vollstreckung einer im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verhängten frei-
heitsentziehenden Sanktion, deren 
Vollstreckung oder weitere Vollstre-
ckung zur Bewährung ausgesetzt 
wurde, und 

1. die Vollstreckung einer im Inland ver-
hängten freiheitsentziehenden Sank-
tion, deren Vollstreckung oder weitere 
Vollstreckung zur Bewährung ausge-
setzt wurde, und 

2. die Überwachung der Auflagen und 
Weisungen, die der verurteilten Person 
für die Dauer oder für einen Teil der Be-
währungszeit erteilt wurden. 

2. die Überwachung der Auflagen und 
Weisungen, die der verurteilten Person 
für die Dauer oder für einen Teil der Be-
währungszeit erteilt wurden. 
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Die Vollstreckung nach Satz 1 Nummer 1 
kann nur zusammen mit der Überwachung 
nach Satz 1 Nummer 2 übertragen werden. 
Die Vollstreckungsbehörde gibt der verur-
teilten Person Gelegenheit, sich zu äußern. 
Hiervon kann abgesehen werden, wenn die 
verurteilte Person einen Antrag auf Übertra-
gung der Vollstreckung und Überwachung 
an den anderen Mitgliedstaat gestellt hat. 

Die Vollstreckung nach Satz 1 Nummer 1 
kann nur zusammen mit der Überwachung 
nach Satz 1 Nummer 2 übertragen werden. 
Die Vollstreckungsbehörde gibt der verur-
teilten Person Gelegenheit, sich hierzu zu 
äußern. Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn die verurteilte Person einen Antrag auf 
Übertragung der Vollstreckung und Überwa-
chung an den anderen Mitgliedstaat gestellt 
hat. 

(2) Hält sich die verurteilte Person in der 
Bundesrepublik Deutschland auf, darf die 
Vollstreckungsbehörde die Übertragung der 
Vollstreckung und Überwachung nur bewilli-
gen, wenn sich die verurteilte Person damit 
einverstanden erklärt hat. Das Einverständ-
nis der verurteilten Person ist zu Protokoll 
eines Richters zu erklären. Es kann nicht wi-
derrufen werden. Die verurteilte Person ist 
über die Rechtsfolgen ihres Einverständnis-
ses und dessen Unwiderruflichkeit zu beleh-
ren. 

(2) Hält sich die verurteilte Person in 
der Bundesrepublik Deutschland auf, so 
darf die Vollstreckungsbehörde die Vollstre-
ckung und Überwachung nur übertragen, 
wenn sich die verurteilte Person damit ein-
verstanden erklärt hat. Das Einverständnis 
der verurteilten Person ist zu Protokoll eines 
Richters zu erklären. Es kann nicht widerru-
fen werden. Die verurteilte Person ist über 
die Rechtsfolgen ihres Einverständnisses 
und dessen Unwiderruflichkeit zu belehren. 

(3) Die Vollstreckungsbehörde hat die 
verurteilte Person über die Entscheidung, 
ein Ersuchen um Vollstreckung und Über-
wachung an einen anderen Mitgliedstaat zu 
stellen, schriftlich zu unterrichten. Hält sich 
die verurteilte Person im Hoheitsbereich des 
anderen Mitgliedstaates auf, darf die Voll-
streckungsbehörde dessen zuständige Be-
hörde bitten, die Unterrichtung an die verur-
teilte Person weiterzuleiten. Dem Ersuchen 
um Vollstreckung sind alle abgegebenen 
Stellungnahmen der verurteilten Person und 
ihres gesetzlichen Vertreters in schriftlicher 
Form beizufügen. 

(3) Die Vollstreckungsbehörde hat die 
verurteilte Person über die Entscheidung, 
ein Ersuchen um Vollstreckung und Über-
wachung an einen anderen Mitgliedstaat zu 
stellen, schriftlich zu unterrichten. Hält sich 
die verurteilte Person im Hoheitsbereich des 
anderen Mitgliedstaates auf, so kann die 
Vollstreckungsbehörde dessen zuständige 
Behörde ersuchen, die Unterrichtung an die 
verurteilte Person weiterzuleiten. Dem Ersu-
chen um Vollstreckung sind alle abgegebe-
nen Stellungnahmen der verurteilten Person 
und ihres gesetzlichen Vertreters in schriftli-
cher Form beizufügen. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann 
ein Ersuchen um Vollstreckung und Über-
wachung zurücknehmen, wenn der andere 
Mitgliedstaat mit der Überwachung noch 
nicht begonnen hat. 

(4) Die Vollstreckungsbehörde kann 
ein Ersuchen um Vollstreckung und Über-
wachung zurücknehmen, wenn der andere 
Mitgliedstaat mit der Überwachung noch 
nicht begonnen hat. 
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(5) Bewilligt die Vollstreckungsbehörde 
nicht, dass die Vollstreckung einer freiheits-
entziehenden Sanktion nach Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 und die Überwachung der Auf-
lagen und Weisungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 an einen anderen Mitgliedstaat 
übertragen werden, oder nimmt sie ein Er-
suchen gemäß Absatz 4 zurück, so begrün-
det sie diese Entscheidung. Die Vollstre-
ckungsbehörde stellt die Entscheidung der 
verurteilten Person zu, sofern die verurteilte 
Person der Vollstreckung und Überwachung 
in dem anderen Mitgliedstaat zugestimmt 
hat. Die verurteilte Person kann binnen zwei 
Wochen nach Zustellung einen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung stellen. Die §§ 
297 bis 300 und 302 Absatz 1 Satz 1, Absatz 
2 der Strafprozessordnung über Rechtsmit-
tel und die §§ 42 bis 47 der Strafprozessord-
nung über Fristen und Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand gelten entsprechend. 

(5) Lehnt die Vollstreckungsbehörde 
die Übertragung der Vollstreckung einer 
freiheitsentziehenden Sanktion nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und die Überwa-
chung der Auflagen und Weisungen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 an einen ande-
ren Mitgliedstaat ab, oder nimmt sie ein Er-
suchen gemäß Absatz 4 zurück, so begrün-
det sie die jeweilige Entscheidung. Die 
Vollstreckungsbehörde stellt die Entschei-
dung der verurteilten Person zu, sofern die 
verurteilte Person der Vollstreckung und 
Überwachung in dem anderen Mitgliedstaat 
zugestimmt hat. Die verurteilte Person kann 
binnen zwei Wochen nach Zustellung einen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stel-
len. Die §§ 297 bis 300 und 302 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 der Strafprozessord-
nung über Rechtsmittel und die §§ 42 bis 47 
der Strafprozessordnung über Fristen und 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gel-
ten entsprechend. 

§ 90m § 221 

Gerichtliches Verfahren auf Antrag der 
verurteilten Person 

Gerichtliches Verfahren auf Antrag der 
verurteilten Person 

(1) Das nach § 71 Absatz 4 Satz 2 und 
3 zuständige Oberlandesgericht entscheidet 
auf Antrag der verurteilten Person nach § 
90l Absatz 5 Satz 3 durch Beschluss. Die 
Vollstreckungsbehörde bereitet die Ent-
scheidung vor. § 13 Absatz 1 Satz 2, § 30 
Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3, § 31 Ab-
satz 1 und 4 sowie die §§ 33, 42 und 53 gel-
ten entsprechend. Befindet sich die verur-
teilte Person im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes, so gelten auch § 30 Absatz 2 Satz 1 
sowie § 31 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(1) Das nach 
§ 113 Absatz 4 Satz 2 und 3 zuständige 
Oberlandesgericht entscheidet auf Antrag 
der verurteilten Person nach 
§ 220 Absatz 5 Satz 3 durch Beschluss. 
Die Vollstreckungsbehörde bereitet die Ent-
scheidung vor. 
§ 58 Absatz 1 Satz 2, § 80 Absatz 2 Satz 
2 und 4, Absatz 3, § 81 Absatz 1 und 4 
sowie die §§ 83, 84 und 92 gelten entspre-
chend. Befindet sich die verurteilte Person 
im Inland, so gelten auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 81 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(2) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
verurteilte Person nach § 90l Absatz 5 Satz 
3 und 4 nicht beachtet, so verwirft das Ge-
richt den Antrag als unzulässig. 

(2) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
verurteilte Person nach 
§ 220 Absatz 5 Satz 3 und 4 nicht beach-
tet, so verwirft das Gericht den Antrag als 
unzulässig. 
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(3) Der Antrag der verurteilten Person 
auf gerichtliche Entscheidung wird durch 
Beschluss als unbegründet zurückgewie-
sen, wenn 

(3) Der Antrag der verurteilten Person 
auf gerichtliche Entscheidung wird durch 
Beschluss als unbegründet zurückgewie-
sen, wenn 

1. es nach Maßgabe des Rahmenbeschlus-
ses Bewährungsüberwachung und ge-
mäß § 90l Absatz 1 unzulässig ist, die 
Vollstreckung eines im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ergangenen Erkennt-
nisses und die Überwachung der darauf 
beruhenden Auflagen und Weisungen 
an einen anderen Mitgliedstaat zu über-
tragen, oder 

1. es nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Bewährungsüberwachung 
und gemäß § 220 Absatz 1 unzulässig 
ist, die Vollstreckung eines im Inland 
ergangenen Erkenntnisses und die 
Überwachung der darauf beruhenden 
Auflagen und Weisungen an einen an-
deren Mitgliedstaat zu übertragen, oder 

2. die Vollstreckungsbehörde ihr Ermessen 
nach § 90l Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
4 fehlerfrei ausgeübt hat. 

2. die Vollstreckungsbehörde ihr Ermes-
sen nach 
§ 220 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 
fehlerfrei ausgeübt hat. 

(4) Soweit der Antrag der verurteilten 
Person auf gerichtliche Entscheidung zuläs-
sig und begründet und eine andere als die 
von der Vollstreckungsbehörde getroffene 
Ermessensentscheidung nicht gerechtfertigt 
ist, erklärt das Gericht die Vollstreckung der 
freiheitsentziehenden Sanktion nach § 90l 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und die Überwa-
chung der Auflagen und Weisungen nach § 
90l Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in dem ande-
ren Mitgliedstaat für zulässig. Kommt jedoch 
eine andere Ermessensentscheidung in Be-
tracht, hebt das Gericht die Entscheidung 
der Vollstreckungsbehörde auf und reicht ihr 
die Akten zur erneuten Ermessensaus-
übung unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts zurück. 

(4) Soweit der Antrag der verurteilten 
Person auf gerichtliche Entscheidung zuläs-
sig und begründet und eine andere Ermes-
sensentscheidung nicht gerechtfertigt ist, 
erklärt das Gericht die Vollstreckung der 
freiheitsentziehenden Sanktion nach 
§ 220 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und die 
Überwachung der Auflagen und Weisungen 
nach § 220 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in 
dem anderen Mitgliedstaat für zulässig. 
Kommt jedoch eine andere Ermessensent-
scheidung in Betracht, hebt das Gericht die 
Entscheidung der Vollstreckungsbehörde 
auf und reicht ihr die Akten zur erneuten Er-
messensausübung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts zurück. 

(5) Die Vollstreckungsbehörde bewilligt 
die Vollstreckung und die Überwachung in 
dem anderen Mitgliedstaat nach Maßgabe 
der rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung. Die Bewilligungsentscheidung ist un-
anfechtbar. 

(5) Die Vollstreckungsbehörde über-
trägt die Vollstreckung und die Überwa-
chung in dem anderen Mitgliedstaat nach 
Maßgabe der rechtskräftigen gerichtlichen 
Entscheidung.  
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§ 90n § 222 

Inländisches Vollstreckungsverfahren Inländisches Vollstreckungsverfahren 

(1) Die deutsche Vollstreckungsbe-
hörde sieht von der Vollstreckung und Über-
wachung ab, soweit der andere Mitglied-
staat sie übernommen und durchgeführt hat. 
Sie kann die Vollstreckung und Überwa-
chung fortsetzen, sobald der andere Mit-
gliedstaat ihr mitgeteilt hat, dass er von der 
weiteren Vollstreckung und Überwachung 
absieht. 

(1) Die deutsche Vollstreckungsbe-
hörde sieht von der Vollstreckung und der 
Überwachung ab, soweit der andere Mit-
gliedstaat sie übernommen und durchge-
führt hat. Sie kann die Vollstreckung und 
Überwachung fortsetzen, sobald der andere 
Mitgliedstaat ihr mitgeteilt hat, dass er von 
der weiteren Vollstreckung und Überwa-
chung absieht. 

(2) Hat der andere Mitgliedstaat die Auf-
lagen und Weisungen, die der verurteilten 
Person für die Dauer oder für einen Teil der 
Bewährungszeit erteilt wurden, umgewan-
delt oder nachträglich geändert, so wandelt 
das zuständige Gericht die Auflagen und 
Weisungen entsprechend § 90h Absatz 7 
Satz 1 um. Zuständig ist das Gericht, das für 
die nach § 453 der Strafprozessordnung o-
der nach § 58 des Jugendgerichtsgesetzes 
zu treffenden Entscheidungen zuständig ist. 

(2) Hat der andere Mitgliedstaat die 
Auflagen und Weisungen, die der verurteil-
ten Person für die Dauer oder für einen Teil 
der Bewährungszeit erteilt wurden, umge-
wandelt oder nachträglich geändert, so wan-
delt das zuständige Gericht die Auflagen 
und Weisungen entsprechend 
§ 215 Absatz 7 Satz 1 um. Zuständig ist 
das Gericht, das für die nach § 453 der 
Strafprozessordnung oder nach § 58 des 
Jugendgerichtsgesetzes zu treffenden Ent-
scheidungen zuständig ist. 

(3) Hat der andere Mitgliedstaat die Be-
währungszeit um mehr als die Hälfte der zu-
nächst bestimmten Bewährungszeit verlän-
gert, so senkt das Gericht die Dauer der Be-
währungszeit auf dieses Höchstmaß, sofern 
die verlängerte Bewährungszeit fünf Jahre 
überschreitet. War nach deutschem Recht 
Jugendstrafrecht anzuwenden, gilt Satz 2 
mit der Maßgabe, dass das Höchstmaß vier 
Jahre beträgt. Die Leistungen, die die verur-
teilte Person zur Erfüllung von Auflagen, An-
erbieten, Weisungen oder Zusagen im an-
deren Mitgliedstaat erbracht hat, werden an-
gerechnet. 

(3) Hat der andere Mitgliedstaat die 
Bewährungszeit um mehr als die Hälfte der 
zunächst bestimmten Bewährungszeit ver-
längert, so senkt das Gericht die Dauer der 
Bewährungszeit auf dieses Höchstmaß, so-
fern die verlängerte Bewährungszeit fünf 
Jahre überschreitet. War nach deutschem 
Recht Jugendstrafrecht anzuwenden, gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass das Höchst-
maß vier Jahre beträgt. Die Leistungen, die 
die verurteilte Person zur Erfüllung von Auf-
lagen, Anerbieten, Weisungen oder Zusa-
gen im anderen Mitgliedstaat erbracht hat, 
werden angerechnet. 
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 A b s c h n i t t  3  

 G e l d s a n k t i o n e n  

§ 87 § 223 

Grundsatz Anwendungsbereich 

(1) Die Vollstreckungshilfe für einen an-
deren Mitgliedstaat nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses 2005/214/JI des Ra-
tes vom 24. Februar 2005 über die Anwen-
dung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung von Geldstrafen und Geldbu-
ßen (ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16), der 
durch den Rahmenbeschluss 2009/299/JI 
(ABl. L 81 vom 27.3.2009, S. 24) geändert 
worden ist, (Rahmenbeschluss Geldsankti-
onen) richtet sich nach diesem Unterab-
schnitt. Die Bestimmungen des Vierten Teils 
dieses Gesetzes sind nur anzuwenden, so-
weit auf diese Vorschriften im Folgenden 
ausdrücklich Bezug genommen wird. 

Die Vollstreckungshilfe zwischen den 
Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Rah-
menbeschlusses 2005/214/JI des Rates 
vom 24. Februar 2005 über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Aner-
kennung von Geldstrafen und Geldbußen 
(ABl. L 76 vom 22.3.2005, S. 16), der durch 
den Rahmenbeschluss 2009/299/JI (ABl. L 
81 vom 27.3.2009, S. 24) geändert worden 
ist (Rahmenbeschluss Geldsanktionen) 
richtet sich nach diesem Abschnitt. Die 
Bestimmungen des Teils 2 Kapitel 4 sind 
nur anzuwenden, soweit auf diese Vorschrif-
ten im Folgenden ausdrücklich Bezug ge-
nommen wird. 

 Unterabschnitt 1 

 Vollstreckung ausländischer Erkenntnisse 
in der Bundesrepublik Deutschland 

§ 87 § 224 

Grundsatz Grundsatz 

(2) Vollstreckungshilfe kann durch Voll-
streckung einer rechtskräftig gegen einen 
Betroffenen verhängten Geldsanktion ge-
leistet werden, wenn die Geldsanktion auf 
einer Entscheidung beruht, die 

(1) Vollstreckungshilfe kann durch 
Vollstreckung einer rechtskräftig gegen die 
betroffene Person verhängten Geldsank-
tion geleistet werden, wenn die Geldsank-
tion auf einer Entscheidung beruht, die 

1. ein Gericht im ersuchenden Mitglied-
staat wegen einer nach dessen Recht 
strafbaren Handlung getroffen hat, 

1. ein Gericht im ersuchenden Mitglied-
staat wegen einer nach dessen Recht 
strafbaren Handlung getroffen hat, 
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2. eine nicht gerichtliche Stelle im ersu-
chenden Mitgliedstaat wegen einer 
nach dessen Recht strafbaren Tat ge-
troffen hat, sofern gegen diese Ent-
scheidung ein auch für Strafsachen zu-
ständiges Gericht angerufen werden 
konnte, 

2. eine nicht gerichtliche Stelle im ersu-
chenden Mitgliedstaat wegen einer 
nach dessen Recht strafbaren Tat ge-
troffen hat, sofern gegen diese Ent-
scheidung ein auch für Strafsachen zu-
ständiges Gericht angerufen werden 
konnte, 

3. eine nicht gerichtliche Stelle im ersu-
chenden Mitgliedstaat wegen einer Tat 
getroffen hat, die nach dessen Recht 
als Ordnungswidrigkeit geahndet wor-
den ist, sofern gegen diese Entschei-
dung ein auch für Strafsachen zustän-
diges Gericht angerufen werden 
konnte, oder 

3. eine nicht gerichtliche Stelle im ersu-
chenden Mitgliedstaat wegen einer Tat 
getroffen hat, die nach dessen Recht 
als Ordnungswidrigkeit geahndet wor-
den ist, sofern gegen diese Entschei-
dung ein auch für Strafsachen zustän-
diges Gericht angerufen werden 
konnte, oder 

4. ein auch für Strafsachen zuständiges 
Gericht im ersuchenden Mitgliedstaat 
über eine Entscheidung nach Num-
mer 3 getroffen hat. 

4. ein auch für Strafsachen zuständiges 
Gericht im ersuchenden Mitgliedstaat 
über eine Entscheidung nach Num-
mer 3 getroffen hat. 

(3) Eine Geldsanktion im Sinne des Ab-
satzes 2 ist die Verpflichtung zur Zahlung 

(2) Eine Geldsanktion im Sinne des 
Absatzes 1 ist die Verpflichtung zur Zahlung 

1. eines Geldbetrages wegen einer straf-
baren Handlung oder einer Ordnungs-
widrigkeit, 

1. eines Geldbetrages wegen einer straf-
baren Handlung oder einer Ordnungs-
widrigkeit, 

2. der neben einer Sanktion nach Nummer 
1 auferlegten Kosten des Verfahrens, 

2. der neben der Zahlung eines Geldbe-
trages auferlegten Kosten des Verfah-
rens, 

3. einer neben einer Sanktion nach Nummer 
1 festgesetzten Entschädigung an das 
Opfer, wenn das Opfer im Rahmen des 
Verfahrens im ersuchenden Mitglied-
staat keine zivilrechtlichen Ansprüche 
geltend machen durfte und ein Gericht 
in Ausübung seiner strafrechtlichen Zu-
ständigkeit tätig wurde, oder 

3. einer neben der Zahlung eines Geld-
betrages festgesetzten Entschädigung 
an das Opfer, wenn das Opfer im Rah-
men des Verfahrens im ersuchenden 
Mitgliedstaat keine zivilrechtlichen An-
sprüche geltend machen durfte und ein 
Gericht in Ausübung seiner strafrechtli-
chen Zuständigkeit tätig wurde,  

4. eines neben einer Sanktion nach Num-
mer 1 festgesetzten Geldbetrages an 
eine öffentliche Kasse oder an eine Or-
ganisation zur Unterstützung von Op-
fern. 

4. eines neben der Zahlung eines Geld-
betrages festgesetzten Geldbetrages 
an eine öffentliche Kasse oder an eine 
Organisation zur Unterstützung von Op-
fern. 
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Keine Geldsanktionen sind Anordnun-
gen über die Einziehung sowie Anordnun-
gen zivilrechtlicher Natur, die sich aus Scha-
densersatzansprüchen und Klagen auf Wie-
derherstellung des früheren Zustands erge-
ben und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1215/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2012 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1) voll-
streckbar sind. 

(3) Keine Geldsanktionen sind Anord-
nungen über die Einziehung sowie Anord-
nungen zivilrechtlicher Natur, die sich aus 
Schadensersatzansprüchen und Klagen auf 
Wiederherstellung des früheren Zustands 
ergeben und gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 
2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1, L 
264 vom 30.9.2016, S. 43), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2015/281 (ABl. L 54 vom 25.2.2015, S. 1) 
geändert worden ist, vollstreckbar sind. 

§ 74 § 225 

Zuständigkeit des Bundes Zuständigkeit 

(1) …Über Ersuchen nach den Unterab-
schnitten 2 und 3 von Abschnitt 2 des Neun-
ten Teils dieses Gesetzes entscheidet das 
Bundesamt für Justiz. 

Die vollstreckungshilferechtlichen 
Aufgaben nach dem Rahmenbeschluss 
Geldsanktionen nimmt das Bundesamt 
für Justiz als zentrale Anerkennungs- 
und Vollstreckungsbehörde für ein- und 
ausgehende Vollstreckungshilfeersu-
chen wahr. 

§ 87a § 226 

Vollstreckungsunterlagen Vollstreckungsunterlagen 

Die Vollstreckung der Geldsanktion ist 
nur zulässig, wenn die folgenden Unterla-
gen vorliegen: 

Die Vollstreckung der Geldsanktion ist 
nur zulässig, wenn die folgenden Unterla-
gen vorliegen: 

1. das Original der zu vollstreckenden Ent-
scheidung oder eine beglaubigte Ab-
schrift hiervon, 

1. das Original der zu vollstreckenden Ent-
scheidung oder eine beglaubigte Ab-
schrift hiervon, 

2. die von der zuständigen Behörde des 
ersuchenden Staates ausgefüllte und 
unterzeichnete Bescheinigung entspre-
chend dem Formblatt, das im Anhang 
des Rahmenbeschlusses Geldsanktio-
nen abgedruckt ist, im Original. 

2. die von der zuständigen Behörde des 
ersuchenden Staates ausgefüllte und 
unterzeichnete Bescheinigung entspre-
chend dem Formblatt, das im Anhang 
des Rahmenbeschlusses Geldsanktio-
nen abgedruckt ist, im Original. 
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§ 87b § 227 

Zulässigkeitsvoraussetzungen Zulässigkeitsvoraussetzungen 

(1) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist nur zulässig, wenn auch nach deutschem 
Recht, ungeachtet etwaiger Verfahrenshin-
dernisse und gegebenenfalls nach sinnge-
mäßer Umstellung des Sachverhalts, für die 
Tat, wie sie der Entscheidung zugrunde 
liegt, eine Strafe oder Geldbuße hätte ver-
hängt werden können. Die beiderseitige 
Sanktionierbarkeit ist nicht zu prüfen, wenn 
die der Entscheidung zugrunde liegende Tat 
nach dem Recht des ersuchenden Mitglied-
staates eine der in Artikel 5 Absatz 1 des 
Rahmenbeschlusses Geldsanktionen auf-
geführten Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten verwirklicht. 

(1) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist nur zulässig, wenn auch nach deutschem 
Recht, ungeachtet etwaiger Verfahrenshin-
dernisse und gegebenenfalls nach sinnge-
mäßer Umstellung des Sachverhalts, für die 
Tat, wie sie der Entscheidung zugrunde 
liegt, eine Strafe oder Geldbuße hätte ver-
hängt werden können. Die beiderseitige 
Sanktionierbarkeit ist nicht zu prüfen, wenn 
die der Entscheidung zugrunde liegende Tat 
nach dem Recht des ersuchenden Mitglied-
staates eine der in Artikel 5 Absatz 1 des 
Rahmenbeschlusses Geldsanktionen auf-
geführten Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten verwirklicht. 

(2) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist nicht zulässig, soweit diese gezahlt oder 
beigetrieben worden ist. 

(2) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist nicht zulässig, soweit diese gezahlt oder 
beigetrieben worden ist. 

(3) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist nicht zulässig, wenn 

(3) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist nicht zulässig, wenn 

1. die in § 87a Nummer 2 genannte Beschei-
nigung unvollständig ist oder der Ent-
scheidung offensichtlich nicht ent-
spricht, 

1. die in § 226 Nummer 2 genannte Be-
scheinigung unvollständig ist oder der 
Entscheidung offensichtlich nicht ent-
spricht, 

2. die verhängte Geldsanktion den Betrag 
von 70 Euro oder dessen Gegenwert 
bei Umrechnung nach dem im Zeitpunkt 
der zu vollstreckenden Entscheidung 
maßgeblichen Kurswert nicht erreicht, 

2. die verhängte Geldsanktion den Betrag 
von 70 Euro oder dessen Gegenwert 
bei Umrechnung nach dem im Zeitpunkt 
der zu vollstreckenden Entscheidung 
maßgeblichen Kurswert nicht erreicht, 

3. die zugrunde liegende Entscheidung in ei-
nem schriftlichen Verfahren ergangen 
ist und der Betroffene oder ein nach 
dem Recht des ersuchenden Mitglied-
staates befugter Vertreter nicht über 
das Recht zur Anfechtung und über die 
Fristen entsprechend den Vorschriften 
dieses Rechts belehrt worden ist, 

3. die zugrunde liegende Entscheidung in 
einem schriftlichen Verfahren ergangen 
ist und die betroffene Person oder ein 
nach dem Recht des ersuchenden Mit-
gliedstaates befugter Vertreter nicht 
über das Recht zur Anfechtung und 
über die Fristen entsprechend den Vor-
schriften dieses Rechts belehrt worden 
ist, 

4. die betroffene Person zu der der Ent-
scheidung zugrunde liegenden Ver-
handlung nicht persönlich erschienen 
ist, 

4. die betroffene Person zu der der Ent-
scheidung zugrunde liegenden Ver-
handlung nicht persönlich erschienen 
ist, 
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5. gegen den Betroffenen wegen derselben 
Tat, die der Entscheidung zugrunde 
liegt, im Inland eine Entscheidung im 
Sinne des § 9 Nummer 1 ergangen ist 
und für die Tat auch die deutsche Ge-
richtsbarkeit begründet ist oder wenn… 

5. gegen die betroffene Person wegen 
derselben Tat, die der Entscheidung zu-
grunde liegt, im Inland eine Entschei-
dung im Sinne des § 36 Absatz 1 er-
gangen ist und für die Tat auch die deut-
sche Gerichtsbarkeit begründet ist 

… wegen derselben Tat, die der Entschei-
dung zugrunde liegt, in einem anderen 
Staat als dem ersuchenden Mitglied-
staat und nicht im Inland eine Entschei-
dung gegen den Betroffenen ergangen 
und vollstreckt worden ist, 

6. wegen derselben Tat, die der Entschei-
dung zugrunde liegt, in einem anderen 
Staat als dem ersuchenden Mitglied-
staat und nicht im Inland eine Entschei-
dung gegen den Betroffenen ergangen 
und vollstreckt worden ist, 

6. für die der Entscheidung zugrunde lie-
gende Tat auch die deutsche Gerichts-
barkeit begründet und die Vollstreckung 
nach deutschem Recht verjährt ist, 

7. für die der Entscheidung zugrunde lie-
gende Tat auch die deutsche Gerichts-
barkeit begründet und die Vollstreckung 
nach deutschem Recht verjährt ist, 

7. der Betroffene aufgrund seines Alters zur 
Zeit der Tat, die der Entscheidung zu-
grunde liegt, nach deutschem Recht 
schuldunfähig war oder strafrechtlich 
nicht verantwortlich im Sinne von § 3 
Satz 1 des Jugendgerichtsgesetzes 
handelte, 

8. die betroffene Person zur Zeit der Tat, 
die der Entscheidung zugrunde liegt, 
noch nicht 14 Jahre alt oder straf-
rechtlich nicht verantwortlich nach § 3 
des Jugendgerichtsgesetzes war, 

8. die der Entscheidung zugrunde liegende 
Tat ganz oder zum Teil im Inland oder 
auf einem Schiff oder in einem Luftfahr-
zeug begangen wurde, das berechtigt 
ist, die Bundesflagge oder das Staats-
zugehörigkeitszeichen der Bundesre-
publik Deutschland zu führen, und die 
Tat nach deutschem Recht nicht als 
Straftat mit Strafe bedroht oder als Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbuße bewehrt 
ist oder 

9. die der Entscheidung zugrunde lie-
gende Tat ganz oder zum Teil im Inland 
oder auf einem Schiff oder in einem 
Luftfahrzeug begangen wurde, das be-
rechtigt ist, die Bundesflagge oder das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bun-
desrepublik Deutschland zu führen, und 
die Tat nach deutschem Recht nicht als 
Straftat mit Strafe bedroht oder als Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbuße bewehrt 
ist oder 

9. die betroffene Person in dem ausländi-
schen Verfahren keine Gelegenheit 
hatte einzuwenden, für die der Ent-
scheidung zugrunde liegende Hand-
lung nicht verantwortlich zu sein, und 
sie dies gegenüber der Bewilligungsbe-
hörde geltend macht. 

10. die betroffene Person in dem ausländi-
schen Verfahren keine Gelegenheit 
hatte, einzuwenden, für die der Ent-
scheidung zugrunde liegende Hand-
lung nicht verantwortlich zu sein, und 
sie dies gegenüber der Anerken-
nungsbehörde geltend macht. 

(4) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist abweichend von Absatz 3 Nummer 4 je-
doch zulässig, wenn 

(4) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist abweichend von Absatz 3 Nummer 4 je-
doch zulässig, wenn 

1. die betroffene Person 1. die betroffene Person 
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a) rechtzeitig 

aa) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu der Entscheidung geführt hat, 
geladen wurde oder 

bb) auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zur 
Entscheidung geführt hat, in Kennt-
nis gesetzt wurde, sodass zweifels-
frei nachgewiesen wurde, dass die 
betroffene Person von der anbe-
raumten Verhandlung Kenntnis 
hatte, und 

a) rechtzeitig entweder persönlich zu 
der Verhandlung, die zu der Ent-
scheidung geführt hat, geladen 
wurde oder auf andere Weise tat-
sächlich offiziell von dem vorgese-
henen Termin und Ort der Ver-
handlung, die zur Entscheidung ge-
führt hat, in Kenntnis gesetzt 
wurde, sodass zweifelsfrei nachge-
wiesen wurde, dass die betroffene 
Person von der anberaumten Ver-
handlung Kenntnis hatte, und 

b) dabei darauf hingewiesen wurde, 
dass eine Entscheidung auch in ih-
rer Abwesenheit ergehen kann, 

b) rechtzeitig darauf hingewiesen 
wurde, dass eine Entscheidung 
auch in ihrer Abwesenheit ergehen 
kann, 

2. die betroffene Person in Kenntnis des ge-
gen sie gerichteten Verfahrens, an dem 
ein Verteidiger beteiligt war, eine per-
sönliche Ladung durch Flucht verhin-
dert hat oder 

2. die betroffene Person in Kenntnis des 
gegen sie gerichteten Verfahrens, an 
dem ein Verteidiger beteiligt war, sich 
einer persönlichen Ladung durch Flucht 
entzogen hat oder 

3. die betroffene Person in Kenntnis der an-
beraumten Verhandlung einen Verteidi-
ger bevollmächtigt hat, sie in der Ver-
handlung zu verteidigen, und sie durch 
diesen in der Verhandlung tatsächlich 
verteidigt wurde. 

3. die betroffene Person in Kenntnis der 
anberaumten Verhandlung einen Ver-
teidiger bevollmächtigt hat, sie in der 
Verhandlung zu verteidigen, und sie 
durch diesen in der Verhandlung tat-
sächlich verteidigt wurde. 

(5) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist abweichend von Absatz 3 Nummer 4 
auch zulässig, wenn die betroffene Person 
nach Zustellung der Entscheidung 

(5) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist abweichend von Absatz 3 Nummer 4 
auch zulässig, wenn die betroffene Person 
nach Zustellung der Entscheidung 

1. ausdrücklich erklärt hat, die ergangene 
Entscheidung nicht anzufechten, oder 

1. ausdrücklich erklärt hat, die ergangene 
Entscheidung nicht anzufechten, oder 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wieder-
aufnahme des Verfahrens oder kein Be-
rufungsverfahren beantragt hat. 

2. innerhalb geltender Fristen weder die 
Wiederaufnahme des Verfahrens noch 
ein Berufungsverfahren beantragt hat. 
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Die betroffene Person muss zuvor aus-
drücklich über ihr Recht auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens oder auf ein Beru-
fungsverfahren, an dem sie teilnehmen 
kann und bei dem der Sachverhalt, ein-
schließlich neuer Beweismittel, erneut ge-
prüft und die ursprüngliche Entscheidung 
aufgehoben werden kann, belehrt worden 
sein. 

Die betroffene Person muss zuvor aus-
drücklich belehrt worden sein über ihr 
Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
oder auf ein Berufungsverfahren, an dem 
sie teilnehmen kann und bei dem der Sach-
verhalt, einschließlich neuer Beweismittel, 
erneut geprüft und die ursprüngliche Ent-
scheidung aufgehoben werden kann. 

(6) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist abweichend von Absatz 3 Nummer 4 fer-
ner zulässig, wenn die betroffene Person 
nach ausdrücklicher Unterrichtung über das 
Verfahren und die Möglichkeit, bei der Ver-
handlung persönlich zu erscheinen, 

(6) Die Vollstreckung der Geldsanktion 
ist abweichend von Absatz 3 Nummer 4 
auch dann zulässig, wenn die betroffene 
Person nach ausdrücklicher Unterrichtung 
über das Verfahren und die Möglichkeit, bei 
der Verhandlung persönlich zu erscheinen, 

1. ausdrücklich auf das Recht auf mündli-
che Anhörung verzichtet hat und 

1. ausdrücklich auf das Recht auf mündli-
che Anhörung verzichtet hat und 

2. erklärt hat, die Entscheidung nicht an-
zufechten. 

2. erklärt hat, die Entscheidung nicht an-
zufechten. 

§ 87c § 228 

Vorbereitung der Entscheidung über die 
Bewilligung 

Anhörung 

(1) Die Bewilligungsbehörde hat dem 
Betroffenen ein Anhörungsschreiben mit 
Abschriften der in § 87a bezeichneten Un-
terlagen zu übersenden. Er erhält Gelegen-
heit, sich binnen zwei Wochen nach Zugang 
zu äußern, und ist darüber zu belehren, 
dass die Bewilligungsbehörde nach Ablauf 
dieser Frist über die Bewilligung der Voll-
streckung entscheiden oder unter den Vo-
raussetzungen des § 87i Absatz 1 einen An-
trag auf gerichtliche Entscheidung stellen 
wird. 

(1) Die Anerkennungsbehörde hat 
der von dem Ersuchen eines anderen 
Mitgliedstaates betroffenen Person ein 
Anhörungsschreiben mit Abschriften der in 
§ 226 bezeichneten Unterlagen zu übersen-
den. Die betroffene Person erhält Gele-
genheit, sich binnen zwei Wochen nach Zu-
gang zu äußern. Sie ist im Anhörungs-
schreiben darüber zu belehren, dass die 
Anerkennungsbehörde nach Ablauf dieser 
Frist über die Anerkennung der Vollstre-
ckung entscheiden oder unter den Voraus-
setzungen des § 235 Absatz 1 einen An-
trag auf gerichtliche Entscheidung stellen 
wird. 

(2) Das Anhörungsschreiben nach Ab-
satz 1 Satz 1 kann vollständig durch auto-
matische Einrichtungen erstellt werden. 

(2) Das Anhörungsschreiben nach Ab-
satz 1 Satz 1 kann vollständig durch auto-
matische Einrichtungen erstellt werden. 

(2) Die Anhörung nach Absatz 1 kann 
unterbleiben, wenn die Bewilligungsbe-
hörde 

(3) Die Anhörung nach Absatz 1 kann 
unterbleiben, wenn die Anerkennungsbe-
hörde 
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1. die Vollstreckung als unzulässig ab-
lehnt, 

1. die Vollstreckung als unzulässig ab-
lehnt, 

2. ein Bewilligungshindernis nach § 87d gel-
tend macht oder 

2. ein Anerkennungshindernis nach 
§ 229 geltend macht oder 

3. von vornherein die Umwandlung einer 
Entscheidung durch das Gericht nach § 
87i Absatz 1 beantragt. 

3. von vornherein die Umwandlung der 
dem Ersuchen zugrunde liegenden 
Entscheidung durch das Gericht nach 
§ 235 Absatz 1 beantragt. 

§ 87d § 229 

Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung Fakultative Anerkennungshindernisse 

Die Bewilligung eines zulässigen Ersu-
chens um Vollstreckung einer Geldsanktion 
kann nur abgelehnt werden, wenn die der 
Entscheidung zugrunde liegende Tat 

Die Anerkennung eines zulässigen Er-
suchens um Vollstreckung einer Geldsank-
tion kann nur abgelehnt werden, wenn die 
der Entscheidung zugrunde liegende Tat 

1. ganz oder zum Teil im Inland oder auf ei-
nem Schiff oder in einem Luftfahrzeug 
begangen wurde, das berechtigt ist, die 
Bundesflagge oder das Staatszugehö-
rigkeitszeichen der Bundesrepublik 
Deutschland zu führen, und nach deut-
schem Recht als Straftat mit Strafe be-
droht oder als Ordnungswidrigkeit mit 
Geldbuße bewehrt ist oder 

1. ganz oder zum Teil im Inland oder auf 
einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug 
begangen wurde, das berechtigt ist, die 
Bundesflagge oder das Staatszugehö-
rigkeitszeichen der Bundesrepublik 
Deutschland zu führen, und nach deut-
schem Recht als Straftat mit Strafe be-
droht oder als Ordnungswidrigkeit mit 
Geldbuße bewehrt ist oder 

2. außerhalb des Hoheitsgebietes des ersu-
chenden Mitgliedstaates begangen 
wurde und wenn eine derartige, im Aus-
land begangene Tat nach deutschem 
Recht nicht als Straftat mit Strafe oder 
als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bedroht ist. 

2. außerhalb des Hoheitsgebietes des er-
suchenden Mitgliedstaates begangen 
wurde und wenn eine derartige, im Aus-
land begangene Tat nach deutschem 
Recht nicht als Straftat mit Strafe oder 
als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bedroht ist. 

§ 87f § 230 

Bewilligung der Vollstreckung Anerkennung der Vollstreckung 

(1) Über die Vollstreckung entscheidet 
die Bewilligungsbehörde, sofern sie nicht ei-
nen Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
nach § 87i Absatz 1 stellt. 

(1) Die Anerkennungsbehörde ent-
scheidet über die Anerkennung der Voll-
streckung, sofern sie nicht einen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung nach 
§ 235 Absatz 1 stellt. 
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(2) § 54 Absatz 2 und 4 ist 
entsprechend anzuwenden. Ist die Tat, die 
dem Ersuchen des anderen Mitgliedstaates 
zugrunde liegt, nicht auf dessen 
Hoheitsgebiet begangen worden und ist für 
diese Tat die deutsche Gerichtsbarkeit 
begründet, so ist die Höhe der Geldstrafe 
oder Geldbuße auf das für eine 
vergleichbare Handlung nach inländischem 
Recht zu verhängende Höchstmaß 
herabzusetzen, wenn die in dem anderen 
Mitgliedstaat verhängte Sanktion dieses 
Höchstmaß überschreitet. 

(2) § 105 Absatz 2 und 4 gilt entspre-
chend. Ist die Tat, die dem Ersuchen des 
anderen Mitgliedstaates zugrunde liegt, 
nicht auf dessen Hoheitsgebiet begangen 
worden und ist für diese Tat die deutsche 
Gerichtsbarkeit begründet, so ist die Höhe 
der Geldstrafe oder Geldbuße auf das für 
eine vergleichbare Handlung nach inländi-
schem Recht zu verhängende Höchstmaß 
herabzusetzen, wenn die in dem anderen 
Mitgliedstaat verhängte Sanktion dieses 
Höchstmaß überschreitet. 

(3) Soweit die Entscheidung des ande-
ren Mitgliedstaates für vollstreckbar erklärt 
wird, sind die Entscheidung und die Höhe 
der zu vollstreckenden Geldsanktion anzu-
geben. Die Bewilligung ist mit Gründen zu 
versehen und dem Betroffenen zuzustellen. 
Die Bewilligung enthält 

(3) Soweit die Entscheidung des ande-
ren Mitgliedstaates in der Anerkennungs-
entscheidung für vollstreckbar erklärt wird, 
sind darin die Entscheidung des anderen 
Mitgliedstaates und die Höhe der zu voll-
streckenden Geldsanktion anzugeben. Die 
Anerkennungsentscheidung ist mit Grün-
den zu versehen und enthält 

1. den Hinweis, dass die Bewilligung rechts-
kräftig und die Geldsanktion vollstreck-
bar wird, wenn kein Einspruch nach Ab-
satz 4 eingelegt wird, 

1. den Hinweis, dass die Anerkennung 
rechtskräftig und die Geldsanktion voll-
streckbar wird, wenn kein Einspruch 
nach § 231 Absatz 1 eingelegt wird, 

2. die Aufforderung an den Betroffenen, 
spätestens zwei Wochen nach Rechts-
kraft die Geldsanktion an die Bundes-
kasse zu zahlen. 

2. die Aufforderung an die betroffene 
Person, spätestens zwei Wochen nach 
Rechtskraft die Geldsanktion an die 
Bundeskasse zu zahlen. 

 (4) Die Anerkennungsentscheidung ist 
der betroffenen Person zuzustellen. 

§ 87f § 231 

Bewilligung der Vollstreckung Einspruch gegen die Anerkennung der 
Vollstreckung 

(4) Der Betroffene kann gegen die Be-
willigung innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Bewilligungsbehörde Einspruch ein-
legen. Die §§ 297 bis 300 und 302 der Straf-
prozessordnung über Rechtsmittel und die 
§§ 42 bis 47 der Strafprozessordnung über 
Fristen und Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gelten entsprechend. 

(1) Die von dem Ersuchen eines an-
deren Mitgliedstaates betroffene Person 
kann gegen die Anerkennung der Vollstre-
ckung innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
stellung schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Anerkennungsbehörde Einspruch ein-
legen. Die §§ 297 bis 300 und 302 der Straf-
prozessordnung über Rechtsmittel und die 
§§ 42 bis 47 der Strafprozessordnung über 
Fristen und Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gelten entsprechend. 
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(5) Ist der Einspruch gegen die Bewilli-
gung der Vollstreckung nicht rechtzeitig, 
nicht in der vorgeschriebenen Form oder 
sonst nicht wirksam eingelegt, so verwirft 
ihn die Bewilligungsbehörde als unzulässig. 
Gegen diese Entscheidung kann der Be-
troffene innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Bewilligungsbehörde einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung nach § 87g 
stellen. 

(2) Ist der Einspruch gegen die Aner-
kennung der Vollstreckung nicht rechtzei-
tig, nicht in der vorgeschriebenen Form oder 
sonst nicht wirksam eingelegt, so verwirft 
ihn die Anerkennungsbehörde als unzu-
lässig. Gegen diese Entscheidung kann die 
betroffene Person innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zustellung schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Anerkennungsbe-
hörde einen Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung nach § 233 stellen. 

(6) Ist der Einspruch zulässig, so prüft 
die Bewilligungsbehörde, ob sie ihre Bewilli-
gung der Vollstreckung aufrechterhält oder 
ob sie dem Einspruch des Betroffenen ab-
hilft. 

(3) Ist der Einspruch zulässig, so prüft 
die Anerkennungsbehörde, ob sie ihre An-
erkennung der Vollstreckung aufrechterhält 
oder ob sie dem Einspruch der betroffenen 
Person abhilft. 

§ 87g § 232 

Gerichtliches Verfahren Vorbereitung der gerichtlichen Ent-
scheidung 

(1) …Die Bewilligungsbehörde bereitet 
die Entscheidung vor. 

(1) Die Anerkennungsbehörde berei-
tet die gerichtliche Entscheidung vor. 

(4) Für die Vorbereitung der Entschei-
dung gilt § 52 Absatz 1 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass der zuständigen Be-
hörde im ersuchenden Mitgliedstaat auch 
Gelegenheit gegeben worden sein muss, er-
gänzende Unterlagen beizubringen, wenn 
die übermittelten Unterlagen nicht ausrei-
chen, um beurteilen zu können, ob die Be-
willigungsbehörde ihr Ermessen, kein Bewil-
ligungshindernis geltend zu machen, fehler-
frei ausgeübt hat. Für die Beibringung der 
Unterlagen kann eine Frist gesetzt werden. 
Die Bewilligungsbehörde führt die nach den 
Sätzen 1 und 2 ergangenen Beschlüsse des 
Gerichtes aus. … 

(2) Für die Vorbereitung der Entschei-
dung gilt § 104 Absatz 1 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass der zuständigen Be-
hörde im ersuchenden Mitgliedstaat auch 
Gelegenheit gegeben worden sein muss, er-
gänzende Unterlagen beizubringen, wenn 
die übermittelten Unterlagen nicht ausrei-
chen, um beurteilen zu können, ob die An-
erkennungsbehörde ihr Ermessen, kein 
Anerkennungshindernis geltend zu ma-
chen, fehlerfrei ausgeübt hat. Für die Bei-
bringung der Unterlagen kann eine Frist ge-
setzt werden. Die Anerkennungsbehörde 
führt die nach den Sätzen 1 und 2 ergange-
nen Beschlüsse des Gerichtes aus. 
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§ 87g § 233 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

(1) Gegen die Bewilligung der Vollstre-
ckung und gegen die Entscheidung nach § 
87f Absatz 5 Satz 1 ist der Rechtsweg zu 
den ordentlichen Gerichten eröffnet. … 

(1) Gegen die Anerkennung der Voll-
streckung und gegen die Entscheidung 
über die Unzulässigkeit des Einspruchs 
(§ 231 Absatz 2) ist der Rechtsweg zu den 
ordentlichen Gerichten eröffnet.  

(1) Hilft die Bewilligungsbehörde dem 
Einspruch des Betroffenen nicht ab oder be-
antragt der Betroffene eine gerichtliche Ent-
scheidung nach § 87f Absatz 5 Satz 2, so 
entscheidet das nach Absatz 2 zuständige 
Amtsgericht. Das zuständige Amtsgericht 
entscheidet ferner auf Antrag der Bewilli-
gungsbehörde gemäß § 87i. § 34 Absatz 1, 
§ 107 des Jugendgerichtsgesetzes und § 68 
Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten gelten entsprechend. Die Bewilli-
gungsbehörde bereitet die Entscheidung 
vor. 

(2) Hilft die Anerkennungsbehörde 
dem Einspruch der betroffenen Person 
nicht ab oder beantragt die betroffene Per-
son eine gerichtliche Entscheidung 
nach § 231 Absatz 2 Satz 2, so entscheidet 
das nach den Absätzen 3 bis 5 zuständige 
Amtsgericht. Das zuständige Amtsgericht 
entscheidet ferner auf Antrag der Anerken-
nungsbehörde (§ 235). § 34 Absatz 1 und 
§ 107 des Jugendgerichtsgesetzes sowie 
§ 68 Absatz 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten gelten entsprechend.  

(2) Die örtliche Zuständigkeit richtet 
sich nach dem Wohnsitz des Betroffenen, 
wenn dieser eine natürliche Person ist. Hat 
der Betroffene keinen Wohnsitz im Inland, 
so richtet sich die Zuständigkeit nach sei-
nem gewöhnlichen Aufenthalt oder, wenn 
ein solcher nicht bekannt ist, nach seinem 
letzten Wohnsitz. … 

(3) Ist die betroffene Person eine na-
türliche Person, so richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach deren Wohnsitz. Hat die 
betroffene Person keinen Wohnsitz im In-
land, so richtet sich die Zuständigkeit nach 
ihrem gewöhnlichen Aufenthalt oder, wenn 
ein solcher nicht bekannt ist, nach ihrem 
letzten Wohnsitz im Inland.  

… Ist der Betroffene eine juristische 
Person, ist das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirk die juristische Person ihren Sitz hat. 
Maßgeblich im Falle des § 87h ist der Zeit-
punkt des Eingangs des Einspruchs, im 
Falle des § 87i der Zeitpunkt des Eingangs 
des Antrags bei Gericht. … 

(4) Ist die betroffene Person eine ju-
ristische Person, ist das Gericht zuständig, 
in dessen Bezirk die juristische Person ihren 
Sitz hat. Maßgeblich im Fall des § 234 ist 
der Zeitpunkt des Eingangs des Einspruchs, 
im Fall des § 235 der Zeitpunkt des Ein-
gangs des Antrags bei Gericht.  

… Können diese Orte nicht festgestellt 
werden, so ist das Gericht zuständig, in des-
sen Bezirk sich Vermögen des Betroffenen 
befindet. Befindet sich Vermögen des Be-
troffenen in den Bezirken verschiedener 
Amtsgerichte, so richtet sich die Zuständig-
keit danach, welches Amtsgericht zuerst mit 
der Sache befasst wurde. § 58 Absatz 1 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes bleibt unbe-
rührt. 

(5) Kann der Wohnsitz, Aufenthalt 
oder Sitz der betroffenen Person nicht 
festgestellt werden, so ist das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk sich ihr Vermögen 
befindet. Befindet sich Vermögen der be-
troffenen Person in den Bezirken verschie-
dener Amtsgerichte, so richtet sich die Zu-
ständigkeit danach, welches Amtsgericht 
zuerst mit der Sache befasst wurde. § 58 
Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
bleibt unberührt. 
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(3) Das Gericht übersendet dem Be-
troffenen die Abschrift einer Übersetzung 
der Entscheidung des anderen Mitgliedstaa-
tes in die deutsche Sprache, soweit dies zur 
Ausübung seiner Rechte erforderlich ist. 
Wird ein Antrag nach § 87i Absatz 1 gestellt, 
sind dem Betroffenen zudem Abschriften 
der in § 87a aufgeführten Unterlagen und 
der Entscheidung gemäß § 87i Absatz 2, 
keine Bewilligungshindernisse geltend zu 
machen, zuzustellen. Im Fall des Satzes 2 
wird der Betroffene aufgefordert, sich inner-
halb einer vom Gericht zu bestimmenden 
Frist zu äußern. 

(6) Das Gericht übersendet der be-
troffenen Person die Abschrift einer Über-
setzung der Entscheidung des anderen Mit-
gliedstaates in die deutsche Sprache, so-
weit dies zur Ausübung ihrer Rechte erfor-
derlich ist. Wird ein Antrag nach 
§ 235 Absatz 1 gestellt, so sind der be-
troffenen Person zudem Abschriften der in 
§ 226 aufgeführten Unterlagen und der Ent-
scheidung gemäß § 235 Absatz 2, keine 
Anerkennungshindernisse geltend zu ma-
chen, zuzustellen. Im Fall des Satzes 2 wird 
die betroffene Person aufgefordert, sich in-
nerhalb einer vom Gericht zu bestimmenden 
Frist zu äußern. 

(4) …Das Gericht kann sonstige Be-
weise über die in § 87h Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1, 2 und 3 aufgeführten Tatbe-
stände erheben. § 30 Absatz 2 Satz 4 und 
Absatz 3, § 31 Absatz 4 gelten entspre-
chend. Befindet sich der Betroffene im In-
land, gelten § 30 Absatz 2 Satz 1 sowie § 31 
Absatz 2 entsprechend. § 31 Absatz 1 Satz 
1 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass 
die Bewilligungsbehörde an die Stelle der 
Staatsanwaltschaft tritt. Die Bewilligungsbe-
hörde ist zur Teilnahme an der mündlichen 
Verhandlung nicht verpflichtet; das Gericht 
teilt der Bewilligungsbehörde mit, wenn es 
ihre Teilnahme für angemessen hält. 

(7) Das Gericht kann Beweise über die 
in § 234 Absatz 3 aufgeführten Tatbe-
stände erheben. 
§ 80 Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 und 4 so-
wie § 81 Absatz 4 gelten entsprechend. Be-
findet sich der Betroffene im Inland, gelten 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 sowie § 81 Absatz 2 
entsprechend. § 81 Absatz 1 Satz 1 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass die Aner-
kennungsbehörde an die Stelle der Gene-
ralstaatsanwaltschaft tritt. Die Anerken-
nungsbehörde ist zur Teilnahme an der 
mündlichen Verhandlung nicht verpflichtet; 
das Gericht teilt der Anerkennungsbe-
hörde mit, wenn es ihre Teilnahme für an-
gemessen hält. 

§ 87h § 234 

Gerichtliche Entscheidung nach Ein-
spruch oder auf Antrag des Betroffenen 

Gerichtliche Entscheidung nach Ein-
spruch oder auf Antrag der betroffenen 

Person 

(1) Über die Zulässigkeit und Begrün-
detheit des Einspruchs entscheidet das 
Amtsgericht durch Beschluss. 

(1) Über den Einspruch der betroffe-
nen Person entscheidet das Amtsgericht 
durch Beschluss. 

(2) Sind Vorschriften über die Einle-
gung des Einspruchs nicht beachtet, so ver-
wirft das Gericht den Einspruch als unzuläs-
sig. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(2) Sind Vorschriften über die Einle-
gung des Einspruchs nicht beachtet, so ver-
wirft das Gericht den Einspruch als unzuläs-
sig. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(3) Der Einspruch des Betroffenen wird 
durch Beschluss als unbegründet zurückge-
wiesen, soweit 

(3) Der Einspruch wird durch Be-
schluss als unbegründet zurückgewiesen, 
soweit 
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1. die Vollstreckung der Entscheidung des 
anderen Mitgliedstaates zulässig ist, 

1. die Vollstreckung der Entscheidung des 
anderen Mitgliedstaates zulässig ist, 

2. die Bewilligungsbehörde ihr Ermessen, 
kein Bewilligungshindernis geltend zu 
machen, fehlerfrei ausgeübt hat und 

2. die Anerkennungsbehörde ihr Ermes-
sen, kein Anerkennungshindernis 
geltend zu machen, fehlerfrei ausgeübt 
hat und 

3. die Geldsanktion nach § 87f Absatz 2 feh-
lerfrei angepasst wurde. 

3. die Geldsanktion nach § 230 Absatz 2 
fehlerfrei angepasst wurde. 

(3) …Soweit der Einspruch wegen Un-
zulässigkeit der Vollstreckung oder wegen 
fehlerhafter Ermessensausübung begrün-
det ist, wird die Entscheidung des anderen 
Mitgliedstaates für nicht vollstreckbar er-
klärt. Soweit eine Anpassung nach § 87f Ab-
satz 2 fehlerhaft ist oder unterlassen wurde, 
obwohl sie erforderlich war, passt das Ge-
richt die Geldsanktion an und erklärt die Ent-
scheidung für vollstreckbar. Soweit von der 
Bewilligungsentscheidung abgewichen 
wird, ist die Höhe der zu vollstreckenden 
Geldsanktion in der Beschlussformel anzu-
geben. 

(4) Soweit der Einspruch wegen Unzu-
lässigkeit der Vollstreckung oder wegen feh-
lerhafter Ermessensausübung begründet 
ist, wird die Entscheidung des anderen Mit-
gliedstaates für nicht vollstreckbar erklärt. 
Soweit die Anpassung nach § 230 Absatz 2 
fehlerhaft ist oder unterlassen wurde, ob-
wohl sie erforderlich war, passt das Gericht 
die Geldsanktion an und erklärt die Ent-
scheidung für vollstreckbar. Soweit von der 
Anerkennungsentscheidung abgewichen 
wird, ist die Höhe der zu vollstreckenden 
Geldsanktion in der Beschlussformel anzu-
geben. 

(5) § 77b des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist entsprechend anzu-
wenden. 

(5) § 77b des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten gilt entsprechend. 

(5) Über die Zulässigkeit und Begrün-
detheit des Antrags nach § 87f Absatz 5 
Satz 2 entscheidet das Amtsgericht durch 
Beschluss. Die §§ 297 bis 300, 302 und 306 
Absatz 2, die §§ 307, 308 und 309 Absatz 1 
und § 311a der Strafprozessordnung über 
Rechtsmittel sowie die Vorschriften der 
Strafprozessordnung über die Auferlegung 
der Kosten des Beschwerdeverfahrens gel-
ten entsprechend. Die Entscheidung des 
Gerichts ist unanfechtbar. 

(6) Über den Antrag der betroffenen 
Person nach § 231 Absatz 2 Satz 2 ent-
scheidet das Amtsgericht durch Beschluss. 
Die §§ 297 bis 300, 302 und 306 Absatz 2, 
die §§ 307, 308 und 309 Absatz 1 und 
§ 311a der Strafprozessordnung über 
Rechtsmittel sowie die Vorschriften der 
Strafprozessordnung und des Jugendge-
richtsgesetzes über die Auferlegung der 
Kosten des Beschwerdeverfahrens gelten 
entsprechend. Die Entscheidung des Ge-
richts ist unanfechtbar. 
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§ 87i § 235 

Gerichtliche Entscheidung auf Antrag 
der Bewilligungsbehörde; Bewilligung 

Gerichtliche Entscheidung auf Antrag 
der Anerkennungsbehörde; Anerken-

nung 

(1) Ist die Entscheidung des anderen 
Mitgliedstaates eine Geldsanktion nach § 87 
Absatz 2 Nummer 1 und 2, die gegen einen 
Jugendlichen oder einen Heranwachsenden 
im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes er-
gangen ist, so beantragt die Bewilligungsbe-
hörde, soweit die Vollstreckung zulässig ist, 
die Umwandlung der Entscheidung durch 
das Gericht. 

(1) Ist die Entscheidung des anderen 
Mitgliedstaates wegen einer nach dem 
Recht des anderen Mitgliedstaates straf-
baren Tat gegen einen Jugendlichen oder 
einen Heranwachsenden im Sinne des Ju-
gendgerichtsgesetzes ergangen und ist die 
Vollstreckung der Entscheidung zuläs-
sig, so beantragt die Anerkennungsbe-
hörde die Umwandlung der Entscheidung 
(Absatz 3) durch das Gericht. 

(2) Mit dem Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung nach Absatz 1 erklärt die Bewilli-
gungsbehörde, dass sie keine Bewilligungs-
hindernisse geltend macht. Die Entschei-
dung, keine Bewilligungshindernisse gel-
tend zu machen, ist zu begründen. 

(2) Mit dem Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung nach Absatz 1 erklärt die An-
erkennungsbehörde, dass sie keine Aner-
kennungshindernisse geltend macht. Die 
Entscheidung, keine Anerkennungshin-
dernisse geltend zu machen, ist zu begrün-
den. 

(3) Soweit die Vollstreckung der Ent-
scheidung des anderen Mitgliedstaates zu-
lässig ist und die Bewilligungsbehörde ihr 
Ermessen, kein Bewilligungshindernis gel-
tend zu machen, fehlerfrei ausgeübt hat, 
wird die Entscheidung für vollstreckbar er-
klärt. Eine gegen einen Jugendlichen ver-
hängte Geldsanktion nach § 87 Absatz 2 
Nummer 1 und 2 ist dabei zusätzlich in eine 
nach dem Jugendgerichtsgesetz zulässige 
Sanktion umzuwandeln. Satz 2 gilt für einen 
Heranwachsenden entsprechend, wenn 
nach § 105 Absatz 1 des Jugendgerichtsge-
setzes das Jugendstrafrecht zur Anwen-
dung kommt. Für die Anpassung der Höhe 
der Geldsanktion gilt § 87f Absatz 2 entspre-
chend. 

(3) Soweit die Vollstreckung der Ent-
scheidung des anderen Mitgliedstaates zu-
lässig ist und die Anerkennungsbehörde 
ihr Ermessen, kein Anerkennungshinder-
nis geltend zu machen, fehlerfrei ausgeübt 
hat, wird die Entscheidung für vollstreckbar 
erklärt. Eine wegen einer nach dem Recht 
des anderen Mitgliedstaates strafbaren 
Tat gegen einen Jugendlichen verhängte 
Geldsanktion ist dabei zusätzlich in eine 
nach dem Jugendgerichtsgesetz zulässige 
Sanktion umzuwandeln. Satz 2 gilt für einen 
Heranwachsenden entsprechend, wenn 
nach § 105 Absatz 1 des Jugendgerichtsge-
setzes das Jugendstrafrecht zur Anwen-
dung kommt. Für die Anpassung der Höhe 
der Geldsanktion gilt § 230 Absatz 2 ent-
sprechend. 

(4) Über die Vollstreckbarkeit der Ent-
scheidung entscheidet das Amtsgericht 
durch Beschluss. Soweit die Entscheidung 
des anderen Mitgliedstaates gemäß Absatz 
3 Satz 1 ausschließlich für vollstreckbar er-
klärt wird, ist in der Beschlussformel auch 
die Höhe der zu vollstreckenden Geldsank-
tion anzugeben. 

(4) Über die Vollstreckbarkeit der Ent-
scheidung des anderen Mitgliedstaates 
entscheidet das Amtsgericht durch Be-
schluss. Soweit die Entscheidung gemäß 
Absatz 3 Satz 1 ausschließlich für voll-
streckbar erklärt wird, ist in der Beschluss-
formel auch die Höhe der zu vollstrecken-
den Geldsanktion anzugeben. 
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(5) Die Bewilligungsbehörde bewilligt 
die Vollstreckung nach Maßgabe der rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung. Die 
Bewilligungsentscheidung ist unanfechtbar. 
§ 87f Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend. Die Bewilligung enthält 

(5) Die Anerkennungsbehörde er-
kennt die Vollstreckung nach Maßgabe der 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 
an. Die Anerkennungsentscheidung ist un-
anfechtbar. § 230 Absatz 3 Satz 1 und 2 
gilt entsprechend. Die Anerkennung ent-
hält 

1. den Hinweis, dass die Bewilligung rechts-
kräftig und die Geldsanktion vollstreck-
bar geworden ist, und 

1. den Hinweis, dass die Anerkennung 
rechtskräftig und die Geldsanktion voll-
streckbar geworden ist, und 

2. die Aufforderung an den Betroffenen, 
spätestens zwei Wochen nach Zustel-
lung entweder die Geldsanktion an die 
zuständige Kasse nach § 87n Absatz 5 
Satz 3 zu zahlen oder der Sanktion 
nach dem Jugendgerichtsgesetz nach-
zukommen, in die die Geldsanktion 
nach Absatz 3 Satz 2 umgewandelt 
wurde. 

2. die Aufforderung an die betroffene 
Person, die Geldsanktion spätestens 
zwei Wochen nach Zustellung an die 
zuständige Kasse nach 
§ 241 Absatz 5 Satz 2 zu zahlen oder 
der Sanktion nach dem Jugendgerichts-
gesetz nachzukommen, in die die 
Geldsanktion nach Absatz 3 Satz 2 um-
gewandelt wurde. 

§ 87j § 236 

Rechtsbeschwerde Rechtsbeschwerde 

(1) Gegen den Beschluss des Amtsge-
richts nach § 87h Absatz 3 und § 87i Absatz 
4 ist die Rechtsbeschwerde zulässig, wenn 
sie zugelassen wird. Dieses Rechtsmittel 
steht sowohl dem Betroffenen als auch der 
Bewilligungsbehörde zu. Nachdem dem Be-
schwerdegegner Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben worden ist, legt das Amts-
gericht die Akten durch Vermittlung der 
Staatsanwaltschaft beim Beschwerdege-
richt diesem zur Entscheidung vor. 

(1) Gegen die Beschlüsse des Amts-
gerichts nach § 234 Absatz 3 und 
§ 235 Absatz 4 ist die Rechtsbeschwerde 
statthaft, wenn sie zugelassen wird. Dieses 
Rechtsmittel steht sowohl der betroffenen 
Person als auch der Anerkennungsbe-
hörde zu. Nachdem dem Beschwerdegeg-
ner Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben worden ist, legt das Amtsgericht die Ak-
ten durch Vermittlung der Staatsanwalt-
schaft beim Beschwerdegericht diesem zur 
Entscheidung vor. 

(2) Für die Rechtsbeschwerde und das 
weitere Verfahren gelten, soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt, die Vorschrif-
ten der Strafprozessordnung und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes über die Revi-
sion entsprechend. 

(2) Für die Rechtsbeschwerde und das 
weitere Verfahren gelten, soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt, die Vorschrif-
ten der Strafprozessordnung und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes über die Revi-
sion entsprechend. 

(3) Die Frist für die Einlegung der 
Rechtsbeschwerde beginnt mit der Zustel-
lung des Beschlusses. 

(3) Die Frist für die Einlegung der 
Rechtsbeschwerde beginnt mit der Zustel-
lung des Beschlusses nach 
§ 234 Absatz 3 und § 235 Absatz 4. 
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(4) Das Beschwerdegericht entschei-
det durch Beschluss. 

(4) Das Beschwerdegericht entschei-
det durch Beschluss. 

(5) Hebt das Beschwerdegericht die an-
gefochtene Entscheidung auf, so kann es 
abweichend von § 354 Absatz 1 und 2 der 
Strafprozessordnung in der Sache selbst 
entscheiden oder sie an das Amtsgericht, 
dessen Entscheidung aufgehoben wurde, o-
der an ein anderes Amtsgericht desselben 
Landes zurückverweisen. 

(5) Hebt das Beschwerdegericht die 
angefochtene Entscheidung auf, so kann es 
abweichend von § 354 Absatz 1 und 2 der 
Strafprozessordnung in der Sache selbst 
entscheiden oder die Sache an das Amtsge-
richt, dessen Entscheidung aufgehoben 
wurde, oder an ein anderes Amtsgericht 
desselben Landes zurückverweisen. 

(6) Für das weitere Verfahren gilt § 42 
entsprechend. 

(6) Für das weitere Verfahren gilt § 92 
entsprechend. 

§ 87k § 237 

Zulassung der Rechtsbeschwerde Zulassung der Rechtsbeschwerde 

(1) Das Beschwerdegericht lässt die 
Rechtsbeschwerde auf Antrag des Betroffe-
nen oder der Bewilligungsbehörde zu, wenn 
es geboten ist, 

(1) Das Beschwerdegericht lässt die 
Rechtsbeschwerde auf Antrag der betroffe-
nen Person oder der Anerkennungsbe-
hörde zu, wenn es geboten ist, 

1. die Nachprüfung des Beschlusses zur 
Fortbildung des Rechts oder zur Siche-
rung einer einheitlichen Rechtspre-
chung zu ermöglichen oder 

1. die Nachprüfung des Beschlusses 
nach 
§ 234 Absatz 3 und § 235 Absatz 4 
zur Fortbildung des Rechts oder zur Si-
cherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung zu ermöglichen oder 

2. den Beschluss wegen Versagung des 
rechtlichen Gehörs aufzuheben. 

2. den Beschluss nach 
§ 234 Absatz 3 und § 235 Absatz 4 
wegen Versagung des rechtlichen Ge-
hörs aufzuheben. 

(2) Für den Zulassungsantrag gelten 
die Vorschriften über die Einlegung der 
Rechtsbeschwerde entsprechend. Der An-
trag gilt als vorsorglich eingelegte Rechtsbe-
schwerde. Die Vorschriften über die Anbrin-
gung der Beschwerdeanträge und deren 
Begründung (§§ 344, 345 der Strafprozess-
ordnung) sind zu beachten. Bei der Begrün-
dung der Beschwerdeanträge soll der An-
tragsteller zugleich angeben, aus welchen 
Gründen die in Absatz 1 bezeichneten Vo-
raussetzungen vorliegen. § 35a der Straf-
prozessordnung gilt entsprechend. 

(2) Für den Zulassungsantrag gelten 
die Vorschriften über die Einlegung der 
Rechtsbeschwerde entsprechend. Der An-
trag gilt als vorsorglich eingelegte Rechtsbe-
schwerde. Die Vorschriften über die Anbrin-
gung der Beschwerdeanträge und deren 
Begründung (§§ 344, 345 der Strafprozess-
ordnung) sind zu beachten. Bei der Begrün-
dung der Beschwerdeanträge soll der An-
tragsteller zugleich angeben, aus welchen 
Gründen eine der in Absatz 1 bezeichneten 
Voraussetzungen vorliegt. § 35a der Straf-
prozessordnung gilt entsprechend. 
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(3) Das Beschwerdegericht entschei-
det über den Antrag durch Beschluss. Der 
Beschluss, durch den der Antrag verworfen 
wird, bedarf keiner Begründung. Wird der 
Antrag verworfen, so gilt die Rechtsbe-
schwerde als zurückgenommen. 

(3) Das Beschwerdegericht entschei-
det über den Antrag durch Beschluss. Der 
Beschluss, durch den der Antrag verworfen 
wird, bedarf keiner Begründung. Wird der 
Antrag verworfen, so gilt die Rechtsbe-
schwerde als zurückgenommen. 

(4) Stellt sich vor der Entscheidung über 
den Zulassungsantrag heraus, dass ein Ver-
fahrenshindernis besteht, so stellt das Be-
schwerdegericht das Verfahren nur dann 
ein, wenn das Verfahrenshindernis nach Er-
lass des Beschlusses nach § 87h Absatz 3 
oder § 87i Absatz 4 eingetreten ist. 

(4) Stellt sich vor der Entscheidung 
über den Zulassungsantrag heraus, dass 
ein Verfahrenshindernis besteht, so stellt 
das Beschwerdegericht das Verfahren nur 
dann ein, wenn das Verfahrenshindernis 
nach Erlass des Beschlusses nach 
§ 234 Absatz 3 und § 235 Absatz 4 einge-
treten ist. 

§ 87l § 238 

Besetzung der Senate der Oberlandes-
gerichte 

Besetzung der Senate der Oberlandes-
gerichte 

(1) Über die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde und über die Rechtsbeschwerde 
entscheidet das Oberlandesgericht. 

(1) Über die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde und über die Rechtsbeschwerde 
entscheidet das Oberlandesgericht. 

(2) Der Senat ist mit einem Richter be-
setzt, sofern nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Senat ist mit einem Richter be-
setzt, sofern nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Der Senat ist mit drei Richtern ein-
schließlich des Vorsitzenden besetzt in Ver-
fahren über Rechtsbeschwerden, wenn 

(3) Der Senat ist in Verfahren über 
Rechtsbeschwerden mit drei Richtern ein-
schließlich des Vorsitzenden besetzt, wenn 

1. es sich um die Vollstreckung einer 
Geldsanktion im Sinne von § 87 Absatz 
2 Nummer 1 oder Nummer 2 handelt, 

1. es sich um die Vollstreckung einer 
Geldsanktion handelt, die auf einer 
Entscheidung wegen einer nach dem 
Recht eines anderen Mitgliedstaates 
strafbaren Tat beruht, 

2. ein Zulassungsgrund im Sinne von § 87k 
Absatz 1 Nummer 1 vorliegt, 

2. ein Zulassungsgrund im Sinne von 
§ 237 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt, 

3. besondere Schwierigkeiten bei der Sach- 
und Rechtslage dies geboten erschei-
nen lassen oder 

3. besondere Schwierigkeiten der Sach- 
und Rechtslage dies geboten erschei-
nen lassen oder 

4. von der Entscheidung eines Oberlan-
desgerichts abgewichen werden soll. 

4. von der Entscheidung eines anderen 
Oberlandesgerichts abgewichen wer-
den soll. 
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§ 87m § 239 

Verbot der Doppelverfolgung; Mitteilung 
an das Bundeszentralregister 

Verbot der Doppelverfolgung 

(1) Wird die Vollstreckung bewilligt, so 
darf dieselbe Tat, die der Entscheidung des 
anderen Mitgliedstaates zugrunde liegt, 
nach deutschem Recht nicht mehr als Straf-
tat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt wer-
den. 

Wird die Vollstreckung bewilligt, so darf 
dieselbe Tat, die der Entscheidung des an-
deren Mitgliedstaates zugrunde liegt, nach 
deutschem Recht nicht mehr als Straftat o-
der Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 

§ 87m § 240 

Verbot der Doppelverfolgung; Mitteilung 
an das Bundeszentralregister 

Mitteilung an das Bundeszentralregister 

(2) Die Bewilligung, nach der eine Ent-
scheidung eines anderen Mitgliedstaates 
gemäß § 87 Absatz 2 Nummer 1 oder Num-
mer 2 für vollstreckbar erklärt oder abge-
lehnt wurde, ist dem Bundeszentralregister 
mitzuteilen. Dies gilt nicht, wenn 

Die Anerkennungsentscheidung, 
nach der eine Entscheidung eines anderen 
Mitgliedstaates gemäß 
§ 224 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 für voll-
streckbar erklärt oder abgelehnt wurde, ist 
dem Bundeszentralregister mitzuteilen. 
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Entscheidung des anderen Mitglied-
staates in das Bundeszentralregister 
nicht eingetragen werden kann oder 

1. die Entscheidung des anderen Mitglied-
staates in das Bundeszentralregister 
nicht eingetragen werden kann oder 

2. die Entscheidung gegen einen Deut-
schen ergangen ist und die Mitteilung 
nicht erforderlich ist, weil der andere 
Mitgliedstaat das Bundeszentralregister 
tatsächlich regelmäßig über strafrechtli-
che Verurteilungen gegen einen Deut-
schen unterrichtet. 

2. die Entscheidung gegen einen Deut-
schen ergangen ist und die Mitteilung 
nicht erforderlich ist, weil der andere 
Mitgliedstaat das Bundeszentralregister 
tatsächlich regelmäßig über strafrechtli-
che Verurteilungen gegen einen Deut-
schen unterrichtet. 
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§ 87n § 241 

Vollstreckung Vollstreckung 

(1) Die Bewilligungsbehörde führt als 
Vollstreckungsbehörde die Vollstreckung 
durch. Dies gilt nicht, wenn das Gericht nach 
Einspruch gemäß § 87h oder auf Antrag der 
Bewilligungsbehörde gemäß § 87i eine Ent-
scheidung trifft. In Fällen nach Satz 2 erfolgt 
die Vollstreckung durch die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht, in dessen Be-
zirk das zuständige Amtsgericht seinen Sitz 
hat, als Vollstreckungsbehörde. Soweit in 
den Fällen des Satzes 2 nach Umwandlung 
eine jugendstrafrechtliche Sanktion zu voll-
strecken ist, erfolgt die Vollstreckung nach 
Maßgabe des § 82 des Jugendgerichtsge-
setzes. 

(1) Die Vollstreckungsbehörde voll-
streckt die Entscheidung des anderen 
Mitgliedstaates. Dies gilt nicht, wenn das 
Gericht nach § 234 oder § 235 eine Ent-
scheidung trifft. In Fällen des Satzes 2 er-
folgt die Vollstreckung durch die Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht, in dessen 
Bezirk das zuständige Amtsgericht seinen 
Sitz hat, als Vollstreckungsbehörde. Soweit 
in den Fällen des Satzes 2 nach Umwand-
lung eine jugendstrafrechtliche Sanktion zu 
vollstrecken ist, erfolgt die Vollstreckung 
nach Maßgabe des § 82 des Jugendge-
richtsgesetzes. 

(2) Für die Vollstreckung gelten die §§ 
34, 93 bis 99 Absatz 1, die §§ 101, 102, 103 
Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 sowie § 104 
Absatz 2 und 3 Satz 1 Nummer 1 und Satz 
2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sinngemäß. Die bei der Vollstreckung nach 
Satz 1 notwendigen gerichtlichen Entschei-
dungen werden vom Amtsgericht am Sitz 
der Vollstreckungsbehörde erlassen. In Ver-
fahren gegen Jugendliche und Heranwach-
sende gelten auch § 82 Absatz 1, § 83 Ab-
satz 2 sowie die §§ 84 und 85 Absatz 5 des 
Jugendgerichtsgesetzes sinngemäß. Die 
Vorschriften des Justizbeitreibungsgeset-
zes sind anwendbar, soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. Sofern 
eine Entscheidung gemäß § 87i Absatz 3 
Satz 2 und 3 ergangen ist, sind die Sätze 1 
bis 4 nicht anwendbar. 

(2) Für die Vollstreckung gelten die 
§§ 34, 93 bis 99 Absatz 1, die §§ 101, 102, 
103 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 so-
wie § 104 Absatz 2 und 3 Satz 1 Nummer 1 
und Satz 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sinngemäß. § 34 Absatz 3 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt 
dabei mit der Maßgabe, dass die Verjäh-
rung mit Rechtskraft der Anerkennungs-
entscheidung zu laufen beginnt. Die bei 
der Vollstreckung nach Satz 1 notwendigen 
gerichtlichen Entscheidungen werden vom 
Amtsgericht am Sitz der Vollstreckungsbe-
hörde erlassen. In Verfahren gegen Jugend-
liche und Heranwachsende im Sinne des 
Jugendgerichtsgesetzes gelten auch § 82 
Absatz 1, § 83 Absatz 2 sowie die §§ 84 und 
85 Absatz 5 des Jugendgerichtsgesetzes 
sinngemäß. Die Vorschriften des Justizbei-
treibungsgesetzes sind anwendbar, soweit 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. Sofern eine Entscheidung gemäß 
§ 235 Absatz 3 Satz 2 und 3 ergangen ist, 
sind die Sätze 1 bis 5 nicht anwendbar. 

(3) Bei der Vollstreckung einer Ent-
scheidung nach § 87i Absatz 3 können frei-
heitsentziehende Maßnahmen nicht ange-
ordnet werden. Das Gleiche gilt bei der Voll-
streckung einer Entscheidung gegen Ju-
gendliche und Heranwachsende nach Ab-
satz 2. 

(3) Bei der Vollstreckung einer Ent-
scheidung nach § 235 Absatz 3 können 
freiheitsentziehende Maßnahmen nicht an-
geordnet werden. Das Gleiche gilt bei der 
Vollstreckung einer Entscheidung gegen Ju-
gendliche und Heranwachsende nach Ab-
satz 2. 
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(4) § 57 Absatz 6 gilt entsprechend. (4) § 111 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(5) Der Erlös aus der Vollstreckung 
fließt in die Bundeskasse. Dies gilt nicht, 
wenn das Gericht nach Einspruch gemäß § 
87h oder auf Antrag der Bewilligungsbe-
hörde gemäß § 87i eine Entscheidung trifft. 
In Fällen nach Satz 2 fließt der Erlös aus der 
Vollstreckung in die Kasse des Landes, in 
dem das zuständige Amtsgericht seinen Sitz 
hat. Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 
kann mit dem ersuchenden Mitgliedstaat 
insbesondere bei der Vollstreckung einer 
Entscheidung, in die eine Entscheidung 
nach § 87 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 um-
gewandelt worden ist, vereinbart werden, 
dass der Erlös aus der Vollstreckung dem 
Opfer zufließt. 

(5) Der Erlös aus der Vollstreckung 
fließt vorbehaltlich des Satzes 2 in die 
Bundeskasse. Trifft das Gericht eine Ent-
scheidung nach § 234 oder § 235, so fließt 
der Erlös aus der Vollstreckung in die Kasse 
des Landes, in dem das zuständige Amts-
gericht seinen Sitz hat. Abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 kann mit dem ersuchenden 
Mitgliedstaat vereinbart werden, dass der 
Erlös aus der Vollstreckung dem Opfer zu-
fließt. 

(6) Die Kosten der Vollstreckung trägt 
der Betroffene. 

(6) Die Kosten der Vollstreckung trägt 
die betroffene Person. In Verfahren ge-
gen Jugendliche und Heranwachsende 
im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes 
findet § 74 des Jugendgerichtsgesetzes 
Anwendung. 

 Unterabschnitt 2 

 Vollstreckung deutscher Erkenntnisse im 
Ausland 

§ 87p § 242 

Grundsatz Grundsatz 

(1) Ersuchen an einen anderen Mit-
gliedstaat nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Geldsanktionen richten sich nach 
diesem Unterabschnitt. § 71 ist nicht anzu-
wenden. § 87 Absatz 2 Nummer 1, 3 und 4, 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 
2 gilt sinngemäß. 

(1) Ersuchen an einen anderen Mit-
gliedstaat nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses Geldsanktionen richten sich nach 
diesem Unterabschnitt. § 113 ist nicht anzu-
wenden. 
§ 224 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4, Absatz 2 
Nummer 1, 2 und Absatz 3 gilt sinnge-
mäß. 

(2) Die zuständige Behörde eines an-
deren Mitgliedstaates kann um Vollstre-
ckung einer Geldsanktion ersucht werden, 
wenn der Betroffene 

(2) Die zuständige Behörde eines an-
deren Mitgliedstaates kann um Vollstre-
ckung einer Geldsanktion ersucht werden, 
wenn der Betroffene 



 - 277 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

1. eine natürliche Person ist, die ihren 
Wohnsitz im ersuchten Mitgliedstaat hat 
oder sich dort in der Regel aufhält, 

1. eine natürliche Person ist, die ihren 
Wohnsitz im ersuchten Mitgliedstaat hat 
oder sich dort in der Regel aufhält, 

2. eine juristische Person ist, die ihren Sitz 
im ersuchten Mitgliedstaat hat, 

2. eine juristische Person ist, die ihren Sitz 
im ersuchten Mitgliedstaat hat, 

3. über Vermögen im ersuchten Mitglied-
staat verfügt oder 

3. über Vermögen im ersuchten Mitglied-
staat verfügt oder 

4. im ersuchten Mitgliedstaat Einkommen 
bezieht. 

4. im ersuchten Mitgliedstaat Einkommen 
bezieht. 

§ 87q § 243 

Inländisches Vollstreckungsverfahren; 
Ruhen der Verjährung 

Inländisches Vollstreckungsverfahren; 
Ruhen der Verjährung 

(1) Wurde der andere Mitgliedstaat um 
Vollstreckung ersucht, ist die Vollstreckung 
im Inland erst wieder zulässig, soweit 

(1) Wurde der andere Mitgliedstaat um 
Vollstreckung ersucht, so ist die Vollstre-
ckung im Inland erst wieder zulässig, soweit 

1. das Ersuchen zurückgenommen wor-
den ist oder 

1. das Ersuchen zurückgenommen wor-
den ist oder 

2. der ersuchte Mitgliedstaat die Vollstre-
ckung verweigert hat. 

2. der ersuchte Mitgliedstaat die Vollstre-
ckung verweigert hat. 

Die Vollstreckung im Inland ist unzulässig, 
wenn der ersuchte Mitgliedstaat die Versa-
gung der Vollstreckung darauf gestützt hat, 
dass gegen den Betroffenen wegen dersel-
ben Tat im ersuchten Mitgliedstaat eine Ent-
scheidung ergangen ist oder in einem dritten 
Staat eine Entscheidung ergangen und voll-
streckt worden ist. 

Die Vollstreckung im Inland ist unzulässig, 
wenn der ersuchte Mitgliedstaat die Versa-
gung der Vollstreckung darauf gestützt hat, 
dass gegen den Betroffenen wegen dersel-
ben Tat im ersuchten Mitgliedstaat eine Ent-
scheidung ergangen ist oder in einem dritten 
Staat eine Entscheidung ergangen und voll-
streckt worden ist. 

(2) § 79a Nummer 2 Buchstabe c des 
Strafgesetzbuchs und § 34 Absatz 4 Num-
mer 3 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten gelten mit der Maßgabe, dass die 
Vollstreckungsverjährung auch dann ruht, 
wenn die Zahlungserleichterung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union bewilligt wurde. 

(2) § 79a Nummer 2 Buchstabe c des 
Strafgesetzbuches und § 34 Absatz 4 
Nummer 3 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten gelten mit der Maßgabe, dass 
die Vollstreckungsverjährung auch dann 
ruht, wenn die Zahlungserleichterung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union bewilligt wurde. 
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 § 244 

 Ausschluss von Ersatzfreiheitsstrafen 
in ausgehenden Ersuchen 

 Die Anordnung einer Ersatzfreiheits-
strafe im ersuchten Mitgliedstaat ist im aus-
gehenden Ersuchen ausdrücklich auszu-
schließen. 

 A b s c h n i t t  4  

 E i n z i e h u n g  v o n  V e r m ö -
g e n s g e g e n s t ä n d e n  n a c h  

M a ß g a b e  d e r  V e r o r d n u n g  
S i c h e r s t e l l u n g  u n d  E i n -

z i e h u n g  

§ 96a § 245 

Grundsatz Anwendungsbereich 

Soweit dieser Teil keine besonderen 
Regelungen enthält, ist § 77 anzuwenden. 

Die Vorschriften dieses Abschnitts 
sowie die über § 2 anwendbaren Vor-
schriften dienen der Durchführung der 
Verordnung (EU) 2018/1805 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. 
November 2018 über die gegenseitige 
Anerkennung von Sicherstellungs- und 
Einziehungsentscheidungen (ABl. L 303 
vom 28.11.2018, S. 1) (Verordnung Si-
cherstellung und Einziehung) in Bezug 
auf Einziehungsentscheidungen. Teil 3 
Kapitel 1 findet keine Anwendung. 
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 Unterabschnitt 1 

 Vollstreckung ausländischer Erkenntnisse 
in der Bundesrepublik Deutschland 

 § 246 

 Zuständigkeit und Verfahren 

§ 96b (2) Über die Anerkennung und 
Vollstreckung eingehender Einziehungsent-
scheidungen entscheidet das nach § 50 
Satz 1 und § 51 zuständige Landgericht. 

(1) Über die Anerkennung und Voll-
streckung eingehender Einziehungsent-
scheidungen entscheidet das nach 
§ 102 Satz 1 und § 103 zuständige Land-
gericht.  

§ 96b (3) Die nach § 50 Satz 2 und § 51 
zuständige Staatsanwaltschaft nimmt ein-
gehende Sicherstellungs- und Einziehungs-
entscheidungen entgegen und bereitet die 
Entscheidung des Gerichts vor. 

(2) Die nach § 102 Satz 2 und § 103 
zuständige Staatsanwaltschaft nimmt ein-
gehende Einziehungsentscheidungen ent-
gegen und bereitet die Entscheidung des 
Gerichts vor. 

§ 96b (4) Sofern die Staatsanwaltschaft 
unter den Voraussetzungen des Artikels 18 
Absatz 5 der Verordnung Sicherstellung und 
Einziehung geeignete und erforderliche 
Maßnahmen zur einstweiligen Sicherstel-
lung der einzuziehenden Vermögenswerte 
vorgenommen hat, gibt sie dem Betroffenen 
sowie Dritten, die den Umständen des Fal-
les nach Rechte an dem Gegenstand gel-
tend machen können, Gelegenheit, sich zu 
äußern. 

(3) § 104 Absatz 3 gilt entspre-
chend. Sofern die Staatsanwaltschaft unter 
den Voraussetzungen des Artikels 18 Ab-
satz 5 der Verordnung Sicherstellung und 
Einziehung geeignete und erforderliche 
Maßnahmen zur einstweiligen Sicherstel-
lung der einzuziehenden Vermögenswerte 
vorgenommen hat, gibt sie dem Betroffenen 
sowie Dritten, die den Umständen des Fal-
les nach Rechte an dem Gegenstand gel-
tend machen können, Gelegenheit, sich zu 
äußern.  

§ 96d (1) Betroffene können nach Maß-
gabe des Artikels 33 der Verordnung Sicher-
stellung und Einziehung gegen die Ent-
scheidung über die Anerkennung und Voll-
streckung der Sicherstellungs- oder Einzie-
hungsentscheidung sofortige Beschwerde 
einlegen. 

(4) Gegen die Entscheidung über die 
Anerkennung und Vollstreckung ist die so-
fortige Beschwerde nach § 311 der Straf-
prozessordnung nach Maßgabe von Arti-
kel 33 der Verordnung Sicherstellung 
und Einziehung statthaft. Für das weitere 
Verfahren gilt § 92 entsprechend. 



 - 280 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

§ 96c § 247 

Vollstreckung Vollstreckung 

(1) Nachdem das Gericht die Anerken-
nung und Vollstreckung einer Sicherstel-
lungs- oder Einziehungsentscheidung be-
schlossen hat, führt die Staatsanwaltschaft 
die Vollstreckung durch. 

(1) Nachdem das Gericht die Anerken-
nung und Vollstreckung einer Einziehungs-
entscheidung beschlossen hat, führt die 
Staatsanwaltschaft die Vollstreckung durch. 

(2) Die Staatsanwaltschaft entscheidet 
über die Aussetzung der Vollstreckung einer 
Sicherstellungs- und Einziehungsentschei-
dung nach den Artikeln 10 und 21 der Ver-
ordnung Sicherstellung und Einziehung so-
wie über die Unmöglichkeit der Vollstre-
ckung einer Sicherstellungs- oder Einzie-
hungsentscheidung nach den Artikeln 13 
und 22 der Verordnung Sicherstellung und 
Einziehung. 

(2) Die Staatsanwaltschaft entscheidet 
über die Aussetzung der Vollstreckung einer 
Einziehungsentscheidung nach Artikel 21 
der Verordnung Sicherstellung und Einzie-
hung sowie über die Unmöglichkeit der Voll-
streckung einer Einziehungsentscheidung 
nach Artikel 22 der Verordnung Sicherstel-
lung und Einziehung. 

(3) Die Zuständigkeit für die Vollstre-
ckung einer Sicherstellungs- oder Einzie-
hungsentscheidung, die sich gegen einen 
Jugendlichen oder Heranwachsenden rich-
tet, bestimmt sich nach den Vorschriften des 
Jugendgerichtsgesetzes. 

(3) Die Zuständigkeit für die Vollstre-
ckung einer Einziehungsentscheidung, die 
sich gegen einen Jugendlichen oder Heran-
wachsenden im Sinne des Jugendge-
richtsgesetzes richtet, bestimmt sich nach 
den Vorschriften des Jugendgerichtsgeset-
zes. 

 Unterabschnitt 2 

 Vollstreckung inländischer Erkenntnisse in 
einem anderen Mitgliedstaat 

§ 96e § 248 

Ausgehende Ersuchen Ausgehende Einziehungsentscheidun-
gen 

(1) Für die Ausstellung und Übermitt-
lung von Ersuchen um Anerkennung und 
Vollstreckung von Sicherstellungs- oder 
Einziehungsentscheidungen an einen ande-
ren Mitgliedstaat ist die Staatsanwaltschaft 
zuständig. Dies gilt vorbehaltlich des Arti-
kels 2 Absatz 8 Buchstabe a Ziffer ii Satz 3 
der Verordnung Sicherstellung und Einzie-
hung. 

Für die Ausstellung und Übermittlung 
von Ersuchen um Anerkennung und Voll-
streckung von Einziehungsentscheidungen 
an einen anderen Mitgliedstaat ist die 
Staatsanwaltschaft zuständig.  
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 A b s c h n i t t  5  

 E i n z i e h u n g  v o n  V e r m ö -
g e n s g e g e n s t ä n d e n  n a c h  
M a ß g a b e  d e s  R a h m e n b e -

s c h l u s s e s  E i n z i e h u n g  

§ 88 § 249 

Grundsatz Anwendungsbereich 

Außerhalb des Anwendungsbereichs 
der Verordnung (EU) 2018/1805 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
14. November 2018 über die gegenseitige 
Anerkennung von Sicherstellungs- und Ein-
ziehungsentscheidungen (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 1) (Verordnung Sicherstel-
lung und Einziehung) richtet sich die Voll-
streckungshilfe für einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union nach Maß-
gabe des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI 
des Rates vom 6. Oktober 2006 über die An-
wendung des Grundsatzes der gegenseiti-
gen Anerkennung auf Einziehungsentschei-
dungen (ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 59), 
der durch den Rahmenbeschluss 
2009/299/JI (ABl. L 81 vom 27.3.2009, S. 
24) und die Verordnung (EU) 2018/1805 
(ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 1) geändert 
worden ist, (Rahmenbeschluss Einziehung) 
nach den §§ 88a bis 88f. Soweit dieser Ab-
schnitt keine besonderen Regelungen ent-
hält oder das Ersuchen nicht nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses Einziehung ge-
stellt wurde, sind die Vorschriften des Vier-
ten Teils sowie die allgemeinen Bestimmun-
gen des Ersten und Siebenten Teils dieses 
Gesetzes anzuwenden. 

Außerhalb des Anwendungsbereichs 
der Verordnung Sicherstellung und Ein-
ziehung richtet sich die Vollstreckungshilfe 
zwischen den Mitgliedstaaten nach Maß-
gabe des Rahmenbeschlusses 2006/783/JI 
des Rates vom 6. Oktober 2006 über die An-
wendung des Grundsatzes der gegenseiti-
gen Anerkennung auf Einziehungsentschei-
dungen (ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 59), 
der zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2018/1805 (ABl. L 303 vom 28.11.2018, 
S. 1) geändert worden ist (Rahmenbe-
schluss Einziehung), nach den 
§§ 250 bis 257. Soweit dieser Abschnitt 
keine besonderen Regelungen enthält oder 
ein Ersuchen nicht nach Maßgabe des Rah-
menbeschlusses Einziehung gestellt wurde, 
sind die Vorschriften des Teils 2 Kapitel 4 
anzuwenden. 
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§ 88a § 250 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Voraussetzungen der Zulässigkeit 

(1) In Abweichung von § 49 Absatz 1 ist 
die Vollstreckung einer nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Einziehung übersand-
ten gerichtlichen Anordnung der Einzie-
hung, die auf einen bestimmten Geldbetrag 
oder Vermögensgegenstand gerichtet ist, 
nur zulässig, wenn 

(1) In Abweichung von § 101 Absatz 1 
ist die Vollstreckung einer nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses Einziehung über-
sandten gerichtlichen Anordnung der Ein-
ziehung, die auf einen bestimmten Geldbe-
trag oder Vermögensgegenstand gerichtet 
ist, nur zulässig, wenn 

1. eine zuständige Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen 
Union unter Vorlage der in § 88b ge-
nannten Unterlagen darum ersucht hat 
und 

1. eine zuständige Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen 
Union unter Vorlage der in § 251 ge-
nannten Unterlagen darum ersucht hat 
und 

2. auch nach deutschem Recht, ungeachtet 
etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
Tat, die der ausländischen Anordnung 
der Einziehung zugrunde liegt, eine der-
artige Anordnung hätte getroffen wer-
den können, wobei 

2. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts, wegen der 
Tat, die der ausländischen Anordnung 
der Einziehung zugrunde liegt, eine der-
artige Anordnung hätte getroffen wer-
den können, wobei 

a) außer bei Ersuchen um Vollstre-
ckung einer dem § 73a oder dem § 
74a des Strafgesetzbuchs entspre-
chenden Maßnahme die beidersei-
tige Strafbarkeit nicht zu prüfen ist, 
wenn die dem Ersuchen zugrunde 
liegende Tat nach dem Recht des 
ersuchenden Mitgliedstaates mit 
einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß 
von mindestens drei Jahren be-
droht ist und den in Artikel 6 Absatz 
1 des Rahmenbeschlusses Einzie-
hung aufgeführten Deliktsgruppen 
zugehörig ist und 

a) außer bei Ersuchen um Vollstre-
ckung einer dem § 73a oder dem 
§ 74a des Strafgesetzbuches ent-
sprechenden Maßnahme die bei-
derseitige Strafbarkeit nicht zu prü-
fen ist, wenn die dem Ersuchen zu-
grunde liegende Tat nach dem 
Recht des ersuchenden Mitglied-
staates mit einer Freiheitsstrafe im 
Höchstmaß von mindestens drei 
Jahren bedroht ist und den in Arti-
kel 6 Absatz 1 des Rahmenbe-
schlusses Einziehung aufgeführten 
Deliktsgruppen zugehörig ist, und 

b) die Vollstreckung in Steuer-, Abga-
ben-, Zoll- oder Währungsangele-
genheiten auch zulässig ist, wenn 
das deutsche Recht keine gleichar-
tigen Steuern oder Abgaben vor-
schreibt oder keine gleichartigen 
Steuer-, Abgaben-, Zoll- oder Wäh-
rungsbestimmungen enthält wie 
das Recht des ersuchenden Mit-
gliedstaates. 

b) die Vollstreckung in Steuer-, Abga-
ben-, Zoll- oder Währungsangele-
genheiten auch zulässig ist, wenn 
das deutsche Recht keine gleichar-
tigen Steuern oder Abgaben vor-
schreibt oder keine gleichartigen 
Steuer-, Abgaben-, Zoll- oder Wäh-
rungsbestimmungen enthält wie 
das Recht des ersuchenden Mit-
gliedstaates. 
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Die Vollstreckung einer nach Absatz 1 
übersandten Anordnung der Einziehung ist 
unzulässig, wenn 

(2) Die Vollstreckung einer nach Ab-
satz 1 übersandten Anordnung der Einzie-
hung ist unzulässig, wenn 

1. die Tat im Inland oder in einem der in 
§ 4 des Strafgesetzbuches genannten 
Verkehrsmittel begangen wurde und 
nach deutschem Recht nicht mit Strafe 
bedroht ist; 

1. die Tat im Inland oder in einem der in 
§ 4 des Strafgesetzbuches genannten 
Verkehrsmittel begangen wurde und 
nach deutschem Recht nicht mit Strafe 
bedroht ist; 

2. die betroffene Person zu der der Anord-
nung der Einziehung zugrunde liegen-
den Verhandlung nicht persönlich er-
schienen ist; 

2. die betroffene Person zu der der Anord-
nung der Einziehung zugrunde liegen-
den Verhandlung nicht persönlich er-
schienen ist; 

3. die betroffene Person wegen derselben 
Tat, die dem Ersuchen zugrunde liegt, 
bereits von einem anderen als dem er-
suchenden Mitgliedstaat rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist, vorausgesetzt, 
dass diese Sanktion bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird oder 
nach dem Recht des Urteilsstaates 
nicht mehr vollstreckt werden kann, es 
sei denn, die Einziehung könnte ent-
sprechend § 76a des Strafgesetzbuchs 
selbständig angeordnet werden; 

3. die betroffene Person wegen derselben 
Tat, die dem Ersuchen zugrunde liegt, 
bereits von einem anderen als dem er-
suchenden Mitgliedstaat rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist, vorausgesetzt, 
dass diese Sanktion bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird oder 
nach dem Recht des Urteilsstaates 
nicht mehr vollstreckt werden kann, es 
sei denn, die Einziehung könnte ent-
sprechend § 76a des Strafgesetzbu-
ches selbständig angeordnet werden; 

4. bei Straftaten, für die das deutsche 
Strafrecht gilt, die Vollstreckung nach 
deutschem Recht verjährt ist, es sei 
denn, eine Anordnung der Einziehung 
könnte entsprechend § 76a Absatz 2 
des Strafgesetzbuches erfolgen. 

4. bei Straftaten, für die das deutsche 
Strafrecht gilt, die Vollstreckung nach 
deutschem Recht verjährt ist, es sei 
denn, eine Anordnung der Einziehung 
könnte entsprechend § 76a Absatz 2 
des Strafgesetzbuches erfolgen. 

(3) Die Vollstreckung einer nach Ab-
satz 1 übersandten Anordnung der Einzie-
hung ist in Abweichung von Absatz 2 Num-
mer 2 jedoch zulässig, wenn 

(3) Die Vollstreckung einer nach Ab-
satz 1 übersandten Anordnung der Einzie-
hung ist in Abweichung von Absatz 2 Num-
mer 2 jedoch zulässig, wenn 

1. die betroffene Person 

a) rechtzeitig 

1. die betroffene Person rechtzeitig 
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aa) persönlich zu der Verhandlung, die 
zu der Entscheidung geführt hat, 
geladen wurde oder 

bb) auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zur 
Entscheidung geführt hat, in Kennt-
nis gesetzt wurde, sodass zweifels-
frei nachgewiesen wurde, dass die 
betroffene Person von der anbe-
raumten Verhandlung Kenntnis 
hatte, und 

a) entweder persönlich zu der Ver-
handlung, die zu der Entscheidung 
geführt hat, geladen wurde oder 
auf andere Weise tatsächlich offizi-
ell von dem vorgesehenen Termin 
und Ort der Verhandlung, die zur 
Entscheidung geführt hat, in Kennt-
nis gesetzt wurde, so dass zwei-
felsfrei nachgewiesen wurde, dass 
die betroffene Person von der an-
beraumten Verhandlung Kenntnis 
hatte, und 

b) dabei darauf hingewiesen wurde, 
dass eine Entscheidung auch in ih-
rer Abwesenheit ergehen kann, 

b) darauf hingewiesen wurde, dass 
eine Entscheidung auch in ihrer 
Abwesenheit ergehen kann, 

2. die betroffene Person in Kenntnis des ge-
gen sie gerichteten Verfahrens, an dem 
ein Verteidiger beteiligt war, eine per-
sönliche Ladung durch Flucht verhin-
dert hat oder 

2. die betroffene Person in Kenntnis des 
gegen sie gerichteten Verfahrens, an 
dem ein Verteidiger beteiligt war, sich 
einer persönlichen Ladung durch 
Flucht entzogen hat oder 

3. die betroffene Person in Kenntnis der an-
beraumten Verhandlung einen Verteidi-
ger bevollmächtigt hat, sie in der Ver-
handlung zu verteidigen, und sie durch 
diesen in der Verhandlung tatsächlich 
verteidigt wurde. 

3. die betroffene Person in Kenntnis der 
anberaumten Verhandlung einen Ver-
teidiger bevollmächtigt hat, sie in der 
Verhandlung zu verteidigen, und sie 
durch diesen in der Verhandlung tat-
sächlich verteidigt wurde. 

4) Die Vollstreckung einer nach Absatz 
1 übersandten Anordnung der Einziehung 
ist in Abweichung von Absatz 2 Nummer 2 
auch zulässig, wenn die betroffene Person 
nach Zustellung der Entscheidung 

(4) Die Vollstreckung einer nach Ab-
satz 1 übersandten Anordnung der Einzie-
hung ist in Abweichung von Absatz 2 Num-
mer 2 auch zulässig, wenn die betroffene 
Person nach Zustellung der Entscheidung 

1. ausdrücklich erklärt hat, die ergangene 
Entscheidung nicht anzufechten, oder 

1. ausdrücklich erklärt hat, die ergangene 
Entscheidung nicht anzufechten, oder 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wie-
deraufnahme des Verfahrens oder kein 
Berufungsverfahren beantragt hat. 

2. innerhalb geltender Fristen keine Wie-
deraufnahme des Verfahrens oder kein 
Berufungsverfahren beantragt hat. 

Die betroffene Person muss zuvor aus-
drücklich über ihr Recht auf Wiederauf-
nahme des Verfahrens oder auf ein Beru-
fungsverfahren, an dem sie teilnehmen 
kann und bei dem der Sachverhalt, ein-
schließlich neuer Beweismittel, erneut ge-
prüft und die ursprüngliche Entscheidung 
aufgehoben werden kann, belehrt worden 
sein. 

Die betroffene Person muss zuvor aus-
drücklich belehrt worden sein über ihr 
Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
oder auf ein Berufungsverfahren, an dem 
sie teilnehmen kann und bei dem der Sach-
verhalt, einschließlich neuer Beweismittel, 
erneut geprüft und die ursprüngliche Ent-
scheidung aufgehoben werden kann. 
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§ 88b § 251 

Unterlagen Unterlagen 

(1) Der ersuchende Mitgliedstaat hat 
das Original oder eine beglaubigte Abschrift 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung mit einer Bescheinigung nach Artikel 4 
des Rahmenbeschlusses Einziehung vorzu-
legen, die die folgenden Angaben enthält: 

(1) Der ersuchende Mitgliedstaat hat 
das Original oder eine beglaubigte Abschrift 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entschei-
dung mit einer Bescheinigung nach Artikel 4 
des Rahmenbeschlusses Einziehung vorzu-
legen, die die folgenden Angaben enthält: 

1. die Bezeichnung und Anschrift des Ge-
richts, das die Einziehung angeordnet 
hat; 

1. die Bezeichnung und Anschrift des Ge-
richts, das die Einziehung angeordnet 
hat; 

2. die Bezeichnungen und Anschriften der 
für das Ersuchen zuständigen Justizbe-
hörden; 

2. die Bezeichnungen und Anschriften der 
für das Ersuchen zuständigen Justizbe-
hörden; 

3. die möglichst genaue Bezeichnung der 
natürlichen oder juristischen Person, 
gegen die die Entscheidung vollstreckt 
werden soll; 

3. die möglichst genaue Bezeichnung der 
natürlichen oder juristischen Person, 
gegen die die Entscheidung vollstreckt 
werden soll; 

4. die Nennung des Geldbetrages oder die 
Beschreibung eines anderen Vermö-
gensgegenstandes, der Gegenstand 
der Vollstreckung sein soll; 

4. die Nennung des Geldbetrages oder die 
Beschreibung eines anderen Vermö-
gensgegenstandes, der Gegenstand 
der Vollstreckung sein soll; 

5. die Darlegung der Gründe für die An-
ordnung; 

5. die Darlegung der Gründe für die An-
ordnung; 

6. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit sowie des 
Tatortes; 

6. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit sowie des 
Tatortes; 

7. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat, einschließlich der gesetzlichen 
Bestimmungen, auf deren Grundlage 
die Entscheidung ergangen ist, und 

7. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat, einschließlich der gesetzlichen 
Bestimmungen, auf deren Grundlage 
die Entscheidung ergangen ist, und 

8. die Auskunft über das persönliche Er-
scheinen der betroffenen Person zu der 
Verhandlung oder Angaben darüber, 
weshalb das Erscheinen nicht erforder-
lich war. 

8. die Auskunft über das persönliche Er-
scheinen der betroffenen Person zu der 
Verhandlung oder Angaben darüber, 
weshalb das Erscheinen nicht erforder-
lich war. 
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(2) Ist eine Bescheinigung nach Absatz 
1 bei Stellung des Ersuchens nicht vorhan-
den oder unvollständig oder entspricht sie 
offensichtlich nicht der zu vollstreckenden 
Entscheidung, kann die zuständige Behörde 
eine Frist für die Vorlage oder Vervollständi-
gung oder Berichtigung setzen. Ist die Be-
scheinigung nach Absatz 1 unvollständig, 
ergeben sich die erforderlichen Angaben 
aber aus der zu vollstreckenden Entschei-
dung oder aus anderen beigefügten Unter-
lagen, so kann die zuständige Behörde auf 
die Vorlage einer vervollständigten Beschei-
nigung verzichten. 

(2) Ist eine Bescheinigung nach Ab-
satz 1 bei Stellung des Ersuchens nicht vor-
handen oder unvollständig oder entspricht 
sie offensichtlich nicht der zu vollstrecken-
den Entscheidung, so kann die zuständige 
Behörde eine Frist für die Vorlage oder Ver-
vollständigung oder Berichtigung setzen. Ist 
die Bescheinigung nach Absatz 1 unvoll-
ständig, ergeben sich die erforderlichen An-
gaben aber aus der zu vollstreckenden Ent-
scheidung oder aus anderen beigefügten 
Unterlagen, so kann die zuständige Be-
hörde auf die Vorlage einer vervollständig-
ten Bescheinigung verzichten. 

§ 88c § 252 

Ablehnungsgründe Ablehnungsgründe 

Ein nach § 88a zulässiges Ersuchen 
kann nur abgelehnt werden, wenn 

Ein nach § 250 zulässiges Ersuchen 
kann nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Bescheinigung gemäß Artikel 4 des 
Rahmenbeschlusses Einziehung durch 
den ersuchenden Mitgliedstaat auch 
nicht in einem Verfahren entsprechend 
§ 88b Absatz 2 Satz 1 vorgelegt, ver-
vollständigt oder berichtigt wurde; 

1. die Bescheinigung gemäß Artikel 4 des 
Rahmenbeschlusses Einziehung durch 
den ersuchenden Mitgliedstaat auch 
nicht in einem Verfahren entsprechend 
§ 251 Absatz 2 Satz 1 vorgelegt, ver-
vollständigt oder berichtigt wurde; 

2. die Tat im Inland oder in einem der in 
§ 4 des Strafgesetzbuches genannten 
Verkehrsmittel begangen wurde; 

2. die Tat im Inland oder in einem der in 
§ 4 des Strafgesetzbuches genannten 
Verkehrsmittel begangen wurde; 

3. die Tat weder im Inland noch im Hoheits-
bereich des ersuchenden Mitgliedstaa-
tes begangen wurde und deutsches 
Strafrecht nicht gilt oder die Tat nach 
deutschem Recht nicht mit Strafe be-
droht ist; 

3. die Tat weder im Inland noch im Ho-
heitsbereich des ersuchenden Mitglied-
staates begangen wurde und deut-
sches Strafrecht nicht gilt oder die Tat 
nach deutschem Recht nicht mit Strafe 
bedroht ist; 

4. im Inland eine Anordnung der Einziehung 
ergangen ist, die sich auf dieselben 
Vermögenswerte bezieht, und aus öf-
fentlichem Interesse der Vollstreckung 
dieser Anordnung Vorrang eingeräumt 
werden soll oder 

4. im Inland eine Anordnung der Einzie-
hung ergangen ist, die sich auf diesel-
ben Vermögenswerte bezieht, und aus 
öffentlichem Interesse der Vollstre-
ckung dieser Anordnung Vorrang ein-
geräumt werden soll oder 
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5. ein Ersuchen um Vollstreckung einer An-
ordnung der Einziehung aus einem wei-
teren Staat eingegangen ist, das sich 
auf dieselben Vermögenswerte bezieht, 
und aus öffentlichem Interesse der Voll-
streckung dieser Anordnung Vorrang 
eingeräumt werden soll. 

5. ein Ersuchen um Vollstreckung einer 
Anordnung der Einziehung aus einem 
weiteren Staat eingegangen ist, das 
sich auf dieselben Vermögenswerte be-
zieht, und aus öffentlichem Interesse 
der Vollstreckung dieser Anordnung 
Vorrang eingeräumt werden soll. 

§ 88d § 253 

Verfahren Verfahren 

(1) Erachtet die nach den §§ 50 und 51 
zuständige Staatsanwaltschaft das Ersu-
chen für zulässig und beabsichtigt sie, keine 
Ablehnungsgründe nach § 88c geltend zu 
machen, leitet sie geeignete und erforderli-
che Maßnahmen zur einstweiligen Sicher-
stellung der zu vollstreckenden Vermögens-
werte entsprechend den §§ 111b bis 111h 
der Strafprozessordnung ein und gibt der 
betroffenen Person sowie Dritten, die den 
Umständen des Falles nach Rechte an dem 
zu vollstreckenden Gegenstand geltend ma-
chen könnten, Gelegenheit, sich zu äußern. 
Entscheidet die Staatsanwaltschaft, nicht 
von den Ablehnungsgründen nach § 88c 
Nummer 1 bis 3 Gebrauch zu machen, be-
gründet sie diese Entscheidung in dem An-
trag auf gerichtliche Entscheidung über die 
Vollstreckbarkeit. 

(1) Erachtet die nach den 
§§ 102 und 103 zuständige Staatsanwalt-
schaft das Ersuchen für zulässig und beab-
sichtigt sie, keine Ablehnungsgründe nach 
§ 252 geltend zu machen, so leitet sie ge-
eignete und erforderliche Maßnahmen zur 
einstweiligen Sicherstellung der zu vollstre-
ckenden Vermögenswerte entsprechend 
den §§ 111b bis 111h der Strafprozessord-
nung ein und gibt der betroffenen Person 
sowie dritten Personen, die den Umständen 
des Falles nach Rechte an dem zu vollstre-
ckenden Gegenstand geltend machen 
könnten, Gelegenheit, sich zu äußern. Ent-
scheidet die Staatsanwaltschaft, nicht von 
den Ablehnungsgründen nach § 252 Num-
mer 1 bis 3 Gebrauch zu machen, so be-
gründet sie diese Entscheidung in dem An-
trag auf gerichtliche Entscheidung über die 
Vollstreckbarkeit. 

(2) Die zuständige Behörde kann das 
Verfahren aufschieben, 

(2) Die zuständige Behörde kann das 
Verfahren aufschieben, 

1. solange anzunehmen ist, dass die An-
ordnung gleichzeitig in einem anderen 
Mitgliedstaat vollständig vollstreckt wird 
oder 

1. solange anzunehmen ist, dass die An-
ordnung gleichzeitig in einem anderen 
Mitgliedstaat vollständig vollstreckt 
wird, oder 

2. solange das Verfahren zur Anerken-
nung und Vollstreckung der ausländi-
schen Anordnung laufende Straf- und 
Vollstreckungsverfahren beeinträchti-
gen könnte. 

2. solange das Verfahren zur Anerken-
nung und Vollstreckung der ausländi-
schen Anordnung laufende Straf- und 
Vollstreckungsverfahren beeinträchti-
gen könnte. 
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(3) In Abweichung von § 54 Absatz 1 
wird die ausländische Anordnung durch das 
Gericht gemäß den §§ 50 und 55 für voll-
streckbar erklärt, soweit deren Vollstre-
ckung zulässig ist und die Staatsanwalt-
schaft ihr Ermessen, nicht von den Ableh-
nungsgründen nach § 88c Nummer 1 bis 3 
Gebrauch zu machen, fehlerfrei ausgeübt 
hat. In der Beschlussformel ist auch der zu 
vollstreckende Geldbetrag oder Vermö-
gensgegenstand anzugeben. § 54 Absatz 
2a und 4 gilt entsprechend. Die verhängte 
Sanktion ist in die ihr im deutschen Recht 
am meisten entsprechende Sanktion umzu-
wandeln, wenn die Entscheidungsformel 
der ausländischen Anordnung nicht nach § 
459g der Strafprozessordnung vollstreckbar 
ist. 

(3) In Abweichung von § 105 Absatz 1 
wird die ausländische Anordnung durch das 
Gericht gemäß den §§ 102 und 107 für voll-
streckbar erklärt, soweit deren Vollstre-
ckung zulässig ist und die Staatsanwalt-
schaft ihr Ermessen, nicht von den Ableh-
nungsgründen nach § 252 Nummer 1 bis 3 
Gebrauch zu machen, fehlerfrei ausgeübt 
hat. In der Beschlussformel ist auch der zu 
vollstreckende Geldbetrag oder Vermö-
gensgegenstand anzugeben. 
§ 105 Absatz 2 und 4 gilt entsprechend. Die 
verhängte Sanktion ist in die ihr im deut-
schen Recht am meisten entsprechende 
Sanktion umzuwandeln, wenn die Entschei-
dungsformel der ausländischen Anordnung 
nicht nach § 459g der Strafprozessordnung 
vollstreckbar ist. 

§ 88e § 254 

Vollstreckung Vollstreckung 

(1) § 57 Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, 
dass sich die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung einer ausländischen 
Anordnung auch dann nach den 
Bestimmungen des 
Jugendgerichtsgesetzes richtet, wenn die 
Sanktion nicht gemäß § 88d Absatz 3 Satz 
4 umgewandelt wurde und das Gericht bei 
der Entscheidung über die Vollstreckbarkeit 
das Jugendgerichtsgesetz angewendet hat. 

(1) § 111 Absatz 1 gilt mit der Maß-
gabe, dass sich die Zuständigkeit für die 
Vollstreckung einer ausländischen Anord-
nung auch dann nach den Bestimmungen 
des Jugendgerichtsgesetzes richtet, wenn 
die Sanktion nicht gemäß 
§ 253 Absatz 3 Satz 4 umgewandelt wurde 
und das Gericht bei der Entscheidung über 
die Vollstreckbarkeit das Jugendgerichtsge-
setz angewendet hat. 

(2) § 57 Absatz 4 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Anordnung der Haft 
zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung über das Vermögen oder über 
den Verbleib von Vermögensgegenständen 
nur mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde des ersuchenden Mitgliedstaates 
erfolgen darf. 

(2) § 111 Absatz 4 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Anordnung der 
Haft zur Abgabe einer eidesstattlichen Ver-
sicherung über das Vermögen oder über 
den Verbleib von Vermögensgegenständen 
nur mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde des ersuchenden Mitgliedstaates er-
folgen darf. 

(3) Die Vollstreckung kann unter den 
Voraussetzungen des § 88d Absatz 2 einst-
weilen eingestellt werden. 

(3) Die Vollstreckung kann unter den 
Voraussetzungen des § 253 Absatz 2 
einstweilen eingestellt werden. 
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§ 88f § 255 

Aufteilung der Erträge Aufteilung der Erträge 

Der Ertrag aus der Vollstreckung ist mit 
der zuständigen Behörde des ersuchenden 
Mitgliedstaates hälftig zu teilen, wenn er 
ohne Abzug von Kosten und Entschädi-
gungsleistungen (§ 56a) über 10 000 Euro 
liegt und keine Vereinbarung nach § 56b Ab-
satz 1 getroffen wurde. Dies gilt nicht, wenn 
die entsprechend § 56b Absatz 2 erforderli-
che Einwilligung verweigert wurde. 

Der Ertrag aus der Vollstreckung ist mit 
der zuständigen Behörde des ersuchenden 
Mitgliedstaates hälftig zu teilen, wenn er 
ohne Abzug von Kosten und Entschädi-
gungsleistungen über 10 000 Euro liegt und 
keine Vereinbarung nach § 110 Absatz 1 
getroffen wurde. Dies gilt nicht, wenn die 
entsprechend § 110 Absatz 2 erforderliche 
Einwilligung verweigert wurde. 

§ 89 § 256 

Sicherstellungsmaßnahmen Sicherstellungsmaßnahmen 

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union um eine Sicherstel-
lungsmaßnahme nach den §§ 111b bis 
111h der Strafprozessordnung zur Vorberei-
tung einer im ersuchenden Mitgliedstaat zu 
treffenden Einziehungsentscheidung finden 
die §§ 91 und 94 bis 96 entsprechende An-
wendung. 

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union um eine Sicherstel-
lungsmaßnahme nach den §§ 111b bis 
111h der Strafprozessordnung zur Vorberei-
tung einer im ersuchenden Mitgliedstaat zu 
treffenden Einziehungsentscheidung finden 
die §§ 282 bis 284 entsprechende Anwen-
dung. 

§ 90 § 257 

Ausgehende Ersuchen Ausgehende Ersuchen 

(1) Die zuständigen Behörden können 
Ersuchen um Vollstreckung einer Anord-
nung der Einziehung nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Einziehung an einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union richten. Ein gleichgerichtetes Ersu-
chen kann an einen weiteren Mitgliedstaat 
nur gerichtet werden, wenn 

(1) Die zuständigen Behörden können 
Ersuchen um Vollstreckung einer Anord-
nung der Einziehung nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses Einziehung an einen 
anderen Mitgliedstaat richten. Ein gleichge-
richtetes Ersuchen kann an einen weiteren 
Mitgliedstaat nur gerichtet werden, wenn 

1. berechtigter Grund zu der Annahme be-
steht, dass sich ein bestimmter oder 
verschiedene Vermögensgegenstände, 
die von der zu vollstreckenden Ent-
scheidung umfasst sind, in verschiede-
nen Mitgliedstaaten befinden könnten 
oder 

1. berechtigter Grund zu der Annahme be-
steht, dass sich ein bestimmter oder 
verschiedene Vermögensgegenstände, 
die von der zu vollstreckenden Ent-
scheidung umfasst sind, in verschiede-
nen Mitgliedstaaten befinden könnten, 
oder 
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2. die Vollstreckung in einen bestimmten 
Vermögensgegenstand oder wegen ei-
nes Geldbetrages es erfordert, das Er-
suchen an mehrere Mitgliedstaaten zu 
richten. 

2. die Vollstreckung in einen bestimmten 
Vermögensgegenstand oder wegen ei-
nes Geldbetrages es erfordert, das Er-
suchen an mehrere Mitgliedstaaten zu 
richten. 

(2) Noch nicht erledigte Ersuchen sind 
zurückzunehmen, sobald die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. 

(2) Noch nicht erledigte Ersuchen sind 
zurückzunehmen, sobald die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen. 

(3) Bezieht sich die Anordnung der Ein-
ziehung auf einen bestimmten Gegenstand, 
kann die zuständige Vollstreckungsbehörde 
der ersatzweisen Vollstreckung eines sei-
nem Wert entsprechenden Geldbetrages 
zustimmen, wenn eine Entscheidung nach § 
76 des Strafgesetzbuchs erfolgt ist. 

(3) Bezieht sich die Anordnung der 
Einziehung auf einen bestimmten Gegen-
stand, kann die zuständige Vollstreckungs-
behörde der ersatzweisen Vollstreckung ei-
nes seinem Wert entsprechenden Geldbe-
trages zustimmen, wenn eine Entscheidung 
nach § 76 des Strafgesetzbuches erfolgt 
ist. 

(4) Aus dem Sechsten Teil dieses Ge-
setzes sind § 71 Absatz 5 sowie die §§ 71a 
und 72 anzuwenden. 

(4) Aus dem Teil 2 sind die 
§§ 42 und 114 anzuwenden. 
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 Kapitel 5 

 Weitere Zusammenarbeit mit Mit-
gliedstaaten der Europäischen 

Union  

 A b s c h n i t t  1  

 E u r o p ä i s c h e  E r m i t t l u n g s -
a n o r d n u n g  

§ 91a § 258 

Grundsatz Anwendungsbereich 

(1) Nach diesem Abschnitt richtet sich 
die sonstige Rechtshilfe für einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union nach 
Maßgabe der Richtlinie 2014/41/EU des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
3. April 2014 über die Europäische Ermitt-
lungsanordnung in Strafsachen (ABl. L 130 
vom 1.5.2014, S. 1, L 143 vom 9.6.2015, S. 
16) (Richtlinie Europäische Ermittlungsan-
ordnung). 

(1) Nach diesem Abschnitt richtet sich 
die sonstige Rechtshilfe zwischen den Mit-
gliedstaaten nach Maßgabe der Richtlinie 
2014/41/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. April 2014 über die 
Europäische Ermittlungsanordnung in Straf-
sachen (ABl. L 130 vom 1.5.2014, S. 1, L 
143 vom 9.6.2015, S. 16), die durch die 
Richtlinie (EU) 2022/228 (ABl. L 39 vom 
21.2.2022, S. 1) geändert worden ist 
(Richtlinie Europäische Ermittlungsanord-
nung). 

(2) Dieser Abschnitt findet keine An-
wendung auf 

(2) Dieser Abschnitt findet keine An-
wendung auf 

1. die Bildung von gemeinsamen Ermitt-
lungsgruppen sowie auf die Erhebung 
von Beweismitteln innerhalb einer sol-
chen Ermittlungsgruppe, 

1. die Bildung von gemeinsamen Ermitt-
lungsgruppen sowie auf die Erhebung 
von Beweismitteln innerhalb einer sol-
chen Ermittlungsgruppe, 

2. grenzüberschreitende Observationen 
und  

2. grenzüberschreitende Observationen,  

3. Vernehmungen von Beschuldigten im 
Wege einer Telefonkonferenz und 

3. Vernehmungen von verfolgten Perso-
nen im Wege einer Telefonkonferenz 
und 
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(3) Die Sicherstellung von Beweismitteln für 
oder durch einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union richtet sich 
nach Absatz 1. Für die Sicherstellung 
von Vermögensgegenständen zum 
Zweck der Einziehung sind die §§ 94 
bis 96 anzuwenden, soweit nicht die 
Verordnung Sicherstellung und Einzie-
hung gilt. 

4. die Sicherstellung von Vermögensge-
genständen zum Zweck der Einzie-
hung. 

(4) Die Vorschriften des Ersten, des 
Fünften bis Siebenten Teils dieses Geset-
zes sowie die allgemeinen und besonderen 
Bestimmungen dieses Teils sind anzuwen-
den, 

(3) Die Bestimmungen des 
Teils 2 Kapitel 5 sind anzuwenden, 

1. soweit dieser Abschnitt keine besonde-
ren Regelungen enthält oder 

1. soweit dieser Abschnitt keine besonde-
ren Regelungen enthält oder 

2. wenn ein Ersuchen nicht nach Maß-
gabe der Richtlinie Europäische Ermitt-
lungsanordnung gestellt wurde. 

2. wenn ein Ersuchen nicht nach Maß-
gabe der Richtlinie Europäische Ermitt-
lungsanordnung gestellt wurde. 

 Unterabschnitt 1 

 Vollstreckung einer Europäischen Ermitt-
lungsanordnung 

§ 91b § 259 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Grundsatz 

 (1) Eine Europäische Ermittlungsan-
ordnung, die die Anforderungen des 
§ 260 Absatz 1 erfüllt, ist von der Vollstre-
ckungsbehörde anzuerkennen und zu voll-
strecken, es sei denn, es liegen Gründe vor 

 1. für die Versagung der Anerkennung o-
der der Vollstreckung nach § 261, § 262 
oder gemäß den §§ 268 bis 271 für be-
stimmte Ermittlungsmaßnahmen, 

 2. für den Aufschub der Vollstreckung ge-
mäß § 263 oder 

 3. für den Rückgriff auf andere Ermitt-
lungsmaßnahmen gemäß § 264 oder 
§ 265. 
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(2) Ein Ersuchen in Steuer-, Abgaben-, 
Zoll- oder Währungsangelegenheiten ist 
auch zulässig, wenn das deutsche Recht 
keine gleichartigen Steuer-, Abgaben-, Zoll- 
oder Währungsbestimmungen enthält wie 
das Recht des ersuchenden Mitgliedstaa-
tes. 

(2) Soweit es für das Vorliegen der 
in Absatz 1 genannten Gründe auf die 
Frage der beiderseitigen Strafbarkeit an-
kommt, kann eine Europäische Ermitt-
lungsanordnung in Steuer-, Abgaben-, 
Zoll- oder Währungsangelegenheiten nicht 
mit der Begründung abgelehnt werden, 
dass das deutsche Recht keine gleicharti-
gen Steuer-, Abgaben-, Zoll- oder Wäh-
rungsbestimmungen enthält wie das Recht 
des Anordnungsstaates. 

§ 91d § 260 

Unterlagen Inhalt und Form 

(1) Die Leistung der Rechtshilfe ist nur 
zulässig, wenn der ersuchende Mitglied-
staat für sein Ersuchen das in Anhang A o-
der in Anhang C der Richtlinie Europäische 
Ermittlungsanordnung wiedergegebene 
Formblatt in der jeweils gültigen Fassung 
verwendet, das 

(1) Die Leistung der Rechtshilfe setzt 
voraus, dass der Anordnungsstaat für die 
Europäische Ermittlungsanordnung das 
in Anhang A oder in Anhang C der Richtlinie 
Europäische Ermittlungsanordnung wieder-
gegebene Formblatt in der jeweils gültigen 
Fassung verwendet, das 

1. von einer justiziellen Stelle im Sinne von 
Artikel 2 Buchstabe c Ziffer i der Richtli-
nie Europäische Ermittlungsanordnung 
ausgestellt wurde oder 

1. von einer justiziellen Stelle im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe c Ziffer i der 
Richtlinie Europäische Ermittlungsan-
ordnung ausgestellt wurde oder 

2. von einer anderen als in Nummer 1 ge-
nannten Stelle, die der ersuchende Mit-
gliedstaat hierfür als zuständig bezeich-
net hat, ausgestellt und durch eine 
Stelle gemäß Nummer 1 in Abschnitt L 
des Formblatts aus Anhang A der Richt-
linie Europäische Ermittlungsanord-
nung bestätigt wurde. 

2. von einer anderen als in Nummer 1 ge-
nannten Stelle, die der Anordnungs-
staat hierfür als zuständig bezeichnet 
hat, ausgestellt und durch eine Stelle 
gemäß Nummer 1 in Abschnitt L des 
Formblatts aus Anhang A der Richtlinie 
Europäische Ermittlungsanordnung be-
stätigt wurde. 
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(2) Der Empfang eines Ersuchens nach 
Absatz 1 ist unverzüglich, spätestens aber 
binnen einer Woche nach seinem Eingang 
bei der zuständigen Stelle durch eine Mittei-
lung zu bestätigen, die dem in Anhang B der 
Richtlinie Europäische Ermittlungsanord-
nung wiedergegebenen Formblatt in der je-
weils gültigen Fassung entspricht. Ist ein Er-
suchen bei einer nicht zuständigen Stelle 
eingegangen, ist es an die zuständige Stelle 
weiterzuleiten; die ersuchende Stelle ist 
über die Weiterleitung durch eine Mitteilung 
nach Satz 1 zu unterrichten. 

(2) Der Empfang der Europäischen 
Ermittlungsanordnung nach Absatz 1 ist 
unverzüglich, spätestens aber binnen einer 
Woche nach ihrem Eingang bei der zustän-
digen Stelle durch eine Mitteilung zu bestä-
tigen, die dem in Anhang B der Richtlinie 
Europäische Ermittlungsanordnung wieder-
gegebenen Formblatt in der jeweils gültigen 
Fassung entspricht. Ist eine Europäische 
Ermittlungsanordnung bei einer nicht zu-
ständigen Stelle eingegangen, so ist sie an 
die zuständige Stelle weiterzuleiten; die an-
ordnende Stelle ist über die Weiterleitung 
durch eine Mitteilung nach Satz 1 zu unter-
richten. 

(3) Ist ein Formblatt nach Absatz 1 un-
vollständig oder offensichtlich unrichtig aus-
gefüllt und kann deshalb Rechtshilfe nicht 
geleistet werden, ist die zuständige Stelle 
des ersuchenden Mitgliedstaates unverzüg-
lich zu unterrichten. Die Unterrichtung soll in 
einer Form erfolgen, die einen schriftlichen 
Nachweis ermöglicht. 

(3) Ist ein Formblatt nach Absatz 1 un-
vollständig oder offensichtlich unrichtig aus-
gefüllt und kann deshalb Rechtshilfe nicht 
geleistet werden, so ist die zuständige 
Stelle des Anordnungsstaates unverzüg-
lich zu unterrichten. Die Unterrichtung soll in 
einer Form erfolgen, die einen schriftlichen 
Nachweis ermöglicht. 

 § 261 

 Zwingende Ablehnung der Anerkennung 
oder Vollstreckung 

§ 91b (1) Die Leistung der Rechtshilfe 
ist nicht zulässig, 

(1) Die Anerkennung oder Vollstre-
ckung einer Europäischen Ermittlungs-
anordnung ist abzulehnen, 

1. wenn sie im Gesetz besonders bezeich-
nete Straftaten oder Straftaten von ei-
ner bestimmten Erheblichkeit voraus-
setzt und die dem Ersuchen zugrunde 
liegende Tat diese Voraussetzung auch 
bei gegebenenfalls sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts nicht erfüllt o-
der… 

1. wenn sie im Gesetz besonders bezeich-
nete Straftaten oder Straftaten von ei-
ner bestimmten Erheblichkeit voraus-
setzt und die der Europäischen Er-
mittlungsanordnung zugrunde lie-
gende Tat diese Voraussetzung auch 
bei gegebenenfalls sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhalts nicht erfüllt, 
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§ 91c (2) Rechtshilfe darf nur geleistet wer-
den, wenn außer den Voraussetzungen 
nach § 91b Absatz 1, Absatz 3 oder Ab-
satz 4 die Voraussetzungen vorliegen, 
unter denen deutsche Gerichte oder 
Behörden nach § 59 Absatz 3 Rechts-
hilfe leisten bei 

1. Ersuchen, die in einem Verfahren nach § 
1 Absatz 2 gestellt werden, oder… 

2. wenn sich die Europäische Ermitt-
lungsanordnung auf ein Verfahren 
wegen einer Tat, die nach deutschem 
Recht als Ordnungswidrigkeit mit 
Geldbuße oder die nach ausländi-
schem Recht mit einer vergleichba-
ren Sanktion bedroht ist, bezieht und 
die Anordnung der Maßnahme in ei-
nem deutschen Bußgeldverfahren 
unzulässig wäre, 

§ 91b (1) … 

2. soweit 

a) Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungs-
rechte, insbesondere nach den §§ 52, 
53 oder 55 der Strafprozessordnung, o-
der hierauf Bezug nehmende Vorschrif-
ten entgegenstehen oder 

3. soweit Zeugnis- oder Auskunftsverwei-
gerungsrechte, insbesondere nach den 
§§ 52, 53 oder 55 der Strafprozessord-
nung, oder hierauf Bezug nehmende 
Vorschriften entgegenstehen oder 

b) eine der in § 77 Absatz 2 genannten Vor-
schriften oder die §§ 18 bis 20 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes eingreifen. 

4. soweit eine der in § 2 Absatz 2 ge-
nannten Vorschriften oder die §§ 18 bis 
20 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
eingreifen. 

§ 91b (3) § 73 Satz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Leistung der Rechtshilfe 
nicht zulässig ist, wenn berechtigte Gründe 
für die Annahme bestehen, dass die 
Erledigung des Ersuchens mit den 
Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland nach Artikel 6 des Vertrags 
über die Europäische Union und der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
unvereinbar wäre. 

(2) § 141 Absatz 2 gilt mit der Maß-
gabe, dass die Anerkennung oder Voll-
streckung der Europäischen Ermitt-
lungsanordnung abzulehnen ist, wenn 
berechtigte Gründe für die Annahme beste-
hen, dass die Vollstreckung mit den Ver-
pflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Artikel 6 des Vertrags über die 
Europäische Union und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union un-
vereinbar wäre. 

§ 91b (4) § 66 Absatz 2 Nummer 1 und 
§ 67 Absatz 1 und 2 gelten mit der 
Maßgabe, dass die beiderseitige 
Strafbarkeit nicht zu prüfen ist, wenn die 
dem Ersuchen zugrunde liegende Tat nach 
dem Recht des ersuchenden 
Mitgliedstaates einer der in Anhang D der 
Richtlinie Europäische 
Ermittlungsanordnung aufgeführten 
Deliktsgruppen zugehörig ist und mit einer 
Freiheitsstrafe oder einer 
freiheitsentziehenden Maßregel der 
Besserung und Sicherung im Höchstmaß 
von mindestens drei Jahren bedroht ist. 

(3) § 125 Absatz 2 Nummer 1 und § 
126 Absatz 1 und 2 gelten mit der Maß-
gabe, dass die beiderseitige Strafbarkeit 
nicht zu prüfen ist, wenn die der Europäi-
schen Ermittlungsanordnung zugrunde 
liegende Tat nach dem Recht des Anord-
nungsstaates einer der in Anhang D der 
Richtlinie Europäische Ermittlungsanord-
nung aufgeführten Deliktsgruppen zugehö-
rig ist und mit einer Freiheitsstrafe oder ei-
ner freiheitsentziehenden Maßregel der 
Besserung und Sicherung im Höchstmaß 
von mindestens drei Jahren bedroht ist. 
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§ 91b (5) Ist die Leistung der Rechts-
hilfe nicht zulässig, ist die zuständige Stelle 
des ersuchenden Mitgliedstaates unverzüg-
lich zu unterrichten. Die Unterrichtung er-
folgt in einer Form, die einen schriftlichen 
Nachweis ermöglicht. 

(4) Über Ablehnungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 ist die zuständige Stelle des 
Anordnungsstaates unverzüglich zu unter-
richten. Die Unterrichtung erfolgt in einer 
Form, die einen schriftlichen Nachweis er-
möglicht. 

§ 91e § 262 

Bewilligung; Bewilligungshindernisse; 
Aufschub der Bewilligung 

Fakultative Ablehnung der Anerkennung 
oder Vollstreckung 

(1) Die Bewilligung der Rechtshilfe kann 
nur abgelehnt werden, wenn mindestens ei-
ner der folgenden Gründe vorliegt: 

(1) Die Anerkennung oder Vollstre-
ckung einer Europäischen Ermittlungs-
anordnung kann abgelehnt werden, wenn 
mindestens einer der folgenden Gründe vor-
liegt: 

1. durch die Bewilligung würden wesentliche 
Sicherheitsinteressen des Bundes oder 
der Länder beeinträchtigt, Informations-
quellen gefährdet oder eine Verwen-
dung von Verschlusssachen über spe-
zifische nachrichtendienstliche Tätig-
keit erforderlich, 

1. durch die Vollstreckung würden we-
sentliche Sicherheitsinteressen des 
Bundes oder der Länder beeinträchtigt, 
Informationsquellen gefährdet oder 
eine Verwendung von Verschlusssa-
chen über spezifische nachrichten-
dienstliche Tätigkeit erforderlich, 

2. die verfolgte Person wurde wegen dersel-
ben Tat, die dem Ersuchen zugrunde 
liegt, bereits von einem anderen als 
dem ersuchenden Mitgliedstaat rechts-
kräftig abgeurteilt und im Fall der Verur-
teilung ist die Sanktion bereits voll-
streckt worden, wird gerade vollstreckt 
oder kann nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt werden, 

2. die verfolgte Person wurde wegen der-
selben Tat, die der Europäischen Er-
mittlungsanordnung zugrunde liegt, 
bereits von einem anderen Mitglied-
staat als dem Anordnungsstaat 
rechtskräftig abgeurteilt und im Fall der 
Verurteilung ist die Sanktion bereits 
vollstreckt worden, wird gerade voll-
streckt oder kann nach dem Recht des 
Urteilsstaates nicht mehr vollstreckt 
werden, oder 

3. die dem Ersuchen zugrunde liegende Tat 3. die der Europäischen Ermittlungsan-
ordnung zugrunde liegende Tat 

a) wurde außerhalb des Hoheitsgebiets 
des ersuchenden Mitgliedstaates 
und ganz oder teilweise im Inland 
oder in einem der in § 4 des Straf-
gesetzbuchs genannten Verkehrs-
mittel begangen und 

a) wurde außerhalb des Hoheitsge-
biets des Anordnungsstaates und 
ganz oder teilweise im Inland oder 
in einem der in § 4 des Strafge-
setzbuches genannten Verkehrs-
mittel begangen und 

b) ist nach deutschem Recht weder als 
Straftat mit Strafe noch als Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbuße be-
wehrt, 

b) ist nach deutschem Recht weder 
als Straftat mit Strafe noch als Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbuße be-
wehrt. 
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(3) Entscheidungen betreffend die Be-
willigung oder den Aufschub der Bewilligung 
sind zu begründen. 

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 
sind zu begründen. 

(4) Über Entscheidungen nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 ist die zuständige Stelle des 
ersuchenden Mitgliedstaates unverzüglich 
zu unterrichten. … 

(3) Über Entscheidungen nach Ab-
satz 1 ist die zuständige Stelle des Anord-
nungsstaates unverzüglich zu unterrichten. 
Die Unterrichtung erfolgt in einer Form, 
die einen schriftlichen Nachweis ermög-
licht. 

§ 91e § 263 

Bewilligung; Bewilligungshindernisse; 
Aufschub der Bewilligung 

Aufschub der Anerkennung oder Voll-
streckung 

(2) Die Bewilligung der Rechtshilfe kann 
aufgeschoben werden, soweit 

(1) Die Anerkennung oder Vollstre-
ckung der Europäischen Ermittlungsan-
ordnung kann aufgeschoben werden, so-
weit 

1. sie laufende strafrechtliche Ermittlun-
gen beeinträchtigen könnte oder 

1. sie laufende strafrechtliche Ermittlun-
gen beeinträchtigen könnte oder 

2. die Beweismittel, um die ersucht wird, 
bereits in einem anderen Verfahren ver-
wendet werden. 

2. die Beweismittel, um die ersucht wird, 
bereits in einem anderen Verfahren ver-
wendet werden. 

(3) Entscheidungen betreffend die Be-
willigung oder den Aufschub der Bewilligung 
sind zu begründen. 

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 
sind zu begründen. 

(4) Über Entscheidungen nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 ist die zuständige Stelle des 
ersuchenden Mitgliedstaates unverzüglich 
zu unterrichten. Bei Entscheidungen nach 
Absatz 2 sind die Gründe für den Aufschub 
anzugeben; die zu erwartende Dauer des 
Aufschubs soll angegeben werden. § 91b 
Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die zuständige Stelle des Anord-
nungsstaates ist unverzüglich und unter 
der Angabe der Gründe für den Aufschub 
zu unterrichten. Die voraussichtliche Dauer 
des Aufschubs soll angegeben werden. Die 
Unterrichtung erfolgt in einer Form, die 
einen schriftlichen Nachweis ermöglicht. 
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§ 91f § 264 

Rückgriff auf andere Ermittlungsmaß-
nahmen 

Rückgriff auf andere Ermittlungsmaß-
nahmen 

(1) Steht eine weniger einschneidende 
Ermittlungsmaßnahme als die in dem Ersu-
chen nach § 91d Absatz 1 angegebene zur 
Verfügung, ist auf erstere zurückzugreifen, 
wenn mit dieser das gleiche Ergebnis erzielt 
werden kann wie mit der in dem Ersuchen 
angegebenen Ermittlungsmaßnahme. 

(1) Steht eine weniger einschneidende 
Ermittlungsmaßnahme als die in der Euro-
päischen Ermittlungsanordnung nach 
§ 260 Absatz 1 angegebene zur Verfü-
gung, ist auf erstere zurückzugreifen, wenn 
mit dieser das gleiche Ergebnis erzielt wer-
den kann wie mit der in der Europäischen 
Ermittlungsanordnung angegebenen Er-
mittlungsmaßnahme. 

(2) Auf eine andere als die in dem Ersu-
chen nach § 91d Absatz 1 angegebene Er-
mittlungsmaßnahme ist zurückzugreifen, 
wenn die angegebene Ermittlungsmaß-
nahme 

(2) Auf eine andere als die in der Eu-
ropäischen Ermittlungsanordnung nach 
§ 260 Absatz 1 angegebene Ermittlungs-
maßnahme ist zurückzugreifen, wenn die 
angegebene Ermittlungsmaßnahme 

1. im deutschen Recht nicht vorgesehen 
ist oder 

1. im deutschen Recht nicht vorgesehen 
ist oder 

2. in einem vergleichbaren innerstaatli-
chen Fall nicht zur Verfügung stünde. 

2. in einem vergleichbaren innerstaatli-
chen Fall nicht zur Verfügung stünde. 

(3) Entscheidungen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind zu begründen. 

(3) Entscheidungen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind zu begründen. 

(4) Vor einem Rückgriff auf eine andere 
Ermittlungsmaßnahme nach den Absätzen 
1 oder 2 ist die zuständige Stelle des ersu-
chenden Mitgliedstaates unverzüglich zu 
unterrichten. § 91b Absatz 5 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(4) Vor einem Rückgriff auf eine an-
dere Ermittlungsmaßnahme nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 ist die zuständige Stelle des 
Anordnungsstaates unverzüglich zu unter-
richten. Die Unterrichtung erfolgt in einer 
Form, die einen schriftlichen Nachweis 
ermöglicht. 
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§ 91f § 265 

Rückgriff auf andere Ermittlungsmaß-
nahmen 

Unmöglichkeit der Unterstützungsleis-
tung; Unterrichtung 

(5) Gibt es im Fall von Absatz 2 keine 
andere Ermittlungsmaßnahme, mit der das 
gleiche Ergebnis erzielt werden kann wie mit 
der im Ersuchen nach § 91d Absatz 1 ange-
gebenen Ermittlungsmaßnahme, ist der zu-
ständigen Stelle des ersuchenden Mitglied-
staates unverzüglich mitzuteilen, dass es 
nicht möglich war, die erbetene Unterstüt-
zung zu leisten. § 91b Absatz 5 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

Gibt es im Fall von § 264 Absatz 2 
keine andere Ermittlungsmaßnahme, mit 
der das gleiche Ergebnis erzielt werden 
kann wie mit der in der Europäischen Er-
mittlungsanordnung nach § 260 Absatz 1 
angegebenen Ermittlungsmaßnahme, so ist 
der zuständigen Stelle des Anordnungs-
staates unverzüglich mitzuteilen, dass es 
nicht möglich war, die erbetene Unterstüt-
zung zu leisten. Die Unterrichtung erfolgt 
in einer Form, die einen schriftlichen 
Nachweis ermöglicht. 

 § 266 

 Zuständigkeit und Verfahren; Verord-
nungsermächtigung 

 (1) Für die Anerkennung und Vollstre-
ckung der Europäischen Ermittlungsanord-
nung ist die Staatsanwaltschaft zuständig. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
die Zuständigkeit auf Verwaltungsbehörden 
durch Rechtsverordnung zu übertragen, die 
für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten zuständig sind. 

 (2) Die Staatsanwaltschaft prüft, ob 
gemäß § 259 Absatz 1 die Anforderungen 
von § 260 erfüllt sind und ob Gründe für die 
Ablehnung der Anerkennung oder Vollstre-
ckung oder den Aufschub der Vollstreckung 
einer Europäischen Ermittlungsanordnung 
oder für einen Rückgriff auf andere Ermitt-
lungsmaßnahmen vorliegen und trifft die für 
die Anerkennung gegebenenfalls erforderli-
chen Ermessensentscheidungen. Sie trifft 
die notwendigen Maßnahmen zur Vor-
nahme der Vollstreckung der Europäischen 
Ermittlungsmaßnahme nach Maßgabe von 
§ 143 Absatz 1 bis 3. § 117 ist entspre-
chend anzuwenden. 
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§ 91g § 267 

Fristen Fristen zur Entscheidung über die Aner-
kennung oder Vollstreckung der Euro-

päischen Ermittlungsanordnung 

(1) Über die Bewilligung der Rechtshilfe 
soll unverzüglich, spätestens aber 30 Tage 
nach Eingang des Ersuchens bei der zu-
ständigen Stelle entschieden werden. Über 
die Bewilligung von Ersuchen um eine Si-
cherstellung von Beweismitteln soll unver-
züglich und soweit möglich innerhalb von 24 
Stunden nach Eingang des Ersuchens ent-
schieden werden. 

(1) Über die Anerkennung oder Voll-
streckung der Europäischen Ermitt-
lungsanordnung soll unverzüglich, spätes-
tens aber 30 Tage nach Eingang der Euro-
päischen Ermittlungsanordnung bei der 
Vollstreckungsbehörde entschieden wer-
den. Über die Anerkennung oder Vollstre-
ckung von Europäischen Ermittlungsan-
ordnungen, die auf eine Sicherstellung von 
Beweismitteln gerichtet sind, soll unver-
züglich und soweit möglich innerhalb von 24 
Stunden nach deren Eingang entschieden 
werden. 

(2) Wenn kein Grund für einen Auf-
schub nach § 91e Absatz 2 vorliegt oder die 
Beweismittel, um die ersucht wird, sich nicht 
bereits im behördlichen Besitz befinden, soll 
die Ermittlungsmaßnahme unverzüglich, 
spätestens aber 90 Tage nach Bewilligung 
durchgeführt werden. 

(2) Wenn kein Grund für einen Auf-
schub nach § 263 vorliegt oder die Beweis-
mittel, auf die sich die Europäische Er-
mittlungsanordnung richtet, sich nicht be-
reits im behördlichen Besitz befinden, soll 
die Ermittlungsmaßnahme unverzüglich, 
spätestens aber 90 Tage nach der in Ab-
satz 1 genannten Entscheidung durchge-
führt werden. 

(3) Besonderen Wünschen der zustän-
digen Stelle des ersuchenden Mitgliedstaa-
tes, die darin bestehen, dass kürzere als die 
in Absatz 1 oder Absatz 2 genannten Fristen 
einzuhalten oder dass die Ermittlungsmaß-
nahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
durchzuführen sind, ist möglichst weitge-
hend zu entsprechen. 

(3) Besonderen Wünschen der zustän-
digen Stelle des Anordnungsstaates, die 
darin bestehen, dass kürzere als die in Ab-
satz 1 oder Absatz 2 genannten Fristen ein-
zuhalten oder dass die Ermittlungsmaßnah-
men zu einem bestimmten Zeitpunkt durch-
zuführen sind, ist möglichst weitgehend zu 
entsprechen. 

(4) Können die Frist nach Absatz 1 Satz 
1 oder besondere Wünsche nach Absatz 3 
aus praktischen Gründen nicht eingehalten 
werden, ist die zuständige Stelle des ersu-
chenden Mitgliedstaates unverzüglich zu 
unterrichten. Dabei sind die Gründe und die 
voraussichtliche Dauer der Verzögerung an-
zugeben. § 91d Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 kann 
um höchstens 30 Tage verlängert werden. 

(4) Können die Frist nach Absatz 1 
Satz 1 oder besondere Wünsche nach Ab-
satz 3 aus praktischen Gründen nicht einge-
halten werden, so ist die zuständige Stelle 
des Anordnungsstaates unverzüglich dar-
über zu unterrichten. Dabei sind die Gründe 
und die voraussichtliche Dauer der Verzö-
gerung anzugeben. Die Unterrichtung soll 
in einer Form erfolgen, die einen schrift-
lichen Nachweis ermöglicht. Die Frist 
nach Absatz 1 Satz 1 kann um höchstens 
30 Tage verlängert werden. 
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(5) Kann die Frist nach Absatz 2 aus 
praktischen Gründen nicht eingehalten wer-
den, ist die zuständige Stelle des ersuchen-
den Mitgliedstaates unverzüglich zu unter-
richten. Dabei sind die Gründe für die Ver-
zögerung anzugeben. § 91d Absatz 3 Satz 
2 gilt entsprechend. Mit der zuständigen 
Stelle des ersuchenden Mitgliedstaates ist 
der geeignete Zeitpunkt für die Durchfüh-
rung der Ermittlungshandlung abzustim-
men. 

(5) Kann die Frist nach Absatz 2 aus 
praktischen Gründen nicht eingehalten wer-
den, so ist die zuständige Stelle des Anord-
nungsstaates unverzüglich zu unterrichten. 
Dabei sind die Gründe für die Verzögerung 
anzugeben. Die Unterrichtung soll in ei-
ner Form erfolgen, die einen schriftlichen 
Nachweis ermöglicht. Mit der zuständigen 
Stelle des Anordnungsstaates ist der ge-
eignete Zeitpunkt für die Durchführung der 
Ermittlungshandlung abzustimmen. 

 § 268 

 Zeitweilige Übergabe von inhaftierten 
Personen zur Durchführung einer Er-
mittlungsmaßnahme für ein ausländi-

sches Verfahren 

§ 91c (3) § 62 Absatz 1 gilt mit der Maß-
gabe, dass die vorübergehende Überstel-
lung auch zu anderen als den dort genann-
ten Ermittlungsmaßnahmen erfolgen kann. 
§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, auch in 
Verbindung mit § 63 Absatz 4, findet keine 
Anwendung, wenn die betroffene Person in 
den räumlichen Geltungsbereich des ersu-
chenden Mitgliedstaates oder dieses Geset-
zes überstellt wurde und diesen Geltungs-
bereich innerhalb von 15 aufeinander fol-
genden Tagen, nachdem ihre Anwesenheit 
von den dort jeweils zuständigen Stellen 
nicht mehr verlangt wird, nicht verlassen 
hat, obwohl sie dazu die Möglichkeit hatte, 
oder nach Verlassen in ihn zurückgekehrt 
ist. 

(1) Für die zeitweilige Übergabe einer 
inhaftierten Person an einen anderen Mit-
gliedstaat zur Durchführung einer Ermitt-
lungsmaßnahme für ein dort anhängiges 
Verfahren gilt § 121 mit der Maßgabe, dass 
die vorübergehende Übergabe nach 
§ 121 Absatz 1 auch zu anderen als den 
dort genannten Ermittlungsmaßnahmen er-
folgen kann.  

§ 91e (1) Nr. 4 Die Bewilligung der 
Rechtshilfe kann nur abgelehnt werden, 
wenn mindestens einer der folgenden 
Gründe vorliegt: 

… 

4. bei Ersuchen um eine vorüberge-
hende Überstellung von Personen aus dem 
ersuchenden Mitgliedstaat für ein dort an-
hängiges Verfahren gemäß § 63 stimmt die 
inhaftierte Person nicht zu, … 

(2) Die zeitweilige Übergabe einer in-
haftierten Person aus einem anderen Mit-
gliedstaat in das Inland zur Durchfüh-
rung einer Ermittlungsmaßnahme für ein 
in dem Mitgliedstaat anhängiges Verfah-
ren richtet sich nach § 122. Die Anerken-
nung oder Vollstreckung einer hierauf 
gerichteten Europäischen Ermittlungs-
anordnung kann abgelehnt werden, 
wenn die inhaftierte Person nicht zu-
stimmt. 



 - 302 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

 (3) § 121 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 
auch in Verbindung mit § 122 Absatz 4, fin-
det keine Anwendung, wenn die betroffene 
Person in den räumlichen Geltungsbereich 
des Anordnungsstaates oder dieses Geset-
zes übergeben wurde und diesen Geltungs-
bereich innerhalb von 15 aufeinander fol-
genden Tagen, nachdem ihre Anwesenheit 
von den dort jeweils zuständigen Stellen 
nicht mehr verlangt wird, nicht verlassen 
hat, obwohl sie dazu die Möglichkeit hatte, 
oder nach Verlassen in ihn zurückgekehrt 
ist. 

§ 91c (4) § 91b Absatz 5 gilt 
entsprechend. 

(4) § 261 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 § 269 

 Vernehmung im Wege der Übertragung 
in Bild und Ton und durch Telefonkonfe-

renz 

 (1) Eine Person kann als Zeuge oder 
Sachverständiger im Wege der Übertragung 
in Bild und Ton oder der Telefonkonferenz 
von der Anordnungsbehörde vernommen 
werden. Eine verfolgte Person kann im 
Wege der Übertragung in Bild und Ton ver-
nommen werden. 

§ 91c (1) Eine audiovisuelle Verneh-
mung im Sinne von § 61c ist nicht zulässig, 
wenn die zu vernehmende Person der Ver-
nehmung nicht zustimmt. 

(2) Die Vernehmung der verfolgten 
Person im Wege der Übertragung in Bild 
und Ton ist nur zulässig, wenn sie dieser 
ausdrücklich zustimmt. § 261 Absatz 4 
gilt entsprechend. 
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§ 91h (3) Audiovisuelle Vernehmungen 
gemäß § 61c werden unter der Leitung der 
zuständigen Stelle und auf der Grundlage 
des Rechts des ersuchenden Mitgliedstaa-
tes durchgeführt. Die zuständige deutsche 
Stelle nimmt an der Vernehmung teil, stellt 
die Identität der zu vernehmenden Person 
fest und achtet auf die Einhaltung der we-
sentlichen Grundsätze der deutschen 
Rechtsordnung. Beschuldigte sind bei Be-
ginn der Vernehmung über die Rechte zu 
belehren, die ihnen nach dem Recht des er-
suchenden Mitgliedstaates und nach deut-
schem Verfahrensrecht zustehen. Zeugen 
und Sachverständige sind über die Zeugnis- 
oder Auskunftsverweigerungsrechte zu be-
lehren, die ihnen nach dem Recht des ersu-
chenden Mitgliedstaates und nach deut-
schem Verfahrensrecht zustehen. 

(3) Vernehmungen im Wege der 
Übertragung in Bild und Ton werden unter 
der Leitung der zuständigen Stelle des An-
ordnungsstaates und auf der Grundlage 
des Rechts des Anordnungsstaates 
durchgeführt. Die zuständige deutsche 
Stelle nimmt an der Vernehmung teil, stellt 
die Identität der zu vernehmenden Person 
fest und achtet auf die Einhaltung der we-
sentlichen Grundsätze der deutschen 
Rechtsordnung. Verfolgte Personen sind 
bei Beginn der Vernehmung über die 
Rechte zu belehren, die ihnen nach dem 
Recht des Anordnungsstaates und nach 
deutschem Verfahrensrecht zustehen. Zeu-
gen und Sachverständige sind über die 
Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungs-
rechte zu belehren, die ihnen nach dem 
Recht des Anordnungsstaates und nach 
deutschem Verfahrensrecht zustehen. Für 
Zeugen und Sachverständige gilt 
§ 120 Absatz 3 entsprechend. 

 (4) Die zuständige deutsche Stelle er-
stellt nach der Vernehmung ein Protokoll, 
das Angaben zum Zeitpunkt und Ort der 
Vernehmung, zur Identität der vernomme-
nen Person, zur Identität und zur Funktion 
der am Ort der Vernehmung teilnehmenden 
Personen, zu einem etwaigen Rechtsbei-
stand und zu den technischen Bedingungen 
der Vernehmung enthält. Die zuständige 
deutsche Stelle übermittelt das Protokoll an 
die Anordnungsbehörde. 

§ 91h (4) Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gilt 
entsprechend für die telefonische Verneh-
mung von Zeugen oder Sachverständigen. 

(5) Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 gilt ent-
sprechend für die Vernehmung von Zeugen 
oder Sachverständigen im Wege der Tele-
fonkonferenz. 

§ 91c (4) § 91b Absatz 5 gilt 
entsprechend. 

(6) § 261 Absatz 4 gilt entsprechend. 



 - 304 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

§ 91c § 270 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen für besondere Formen der Rechts-

hilfe 

Informationen über Bank- und sonstige 
Finanzkonten und Bank- und Finanzge-

schäfte 

(2) Rechtshilfe darf nur geleistet wer-
den, wenn außer den Voraussetzungen 
nach § 91b Absatz 1, Absatz 3 oder Absatz 
4 die Voraussetzungen vorliegen, unter de-
nen deutsche Gerichte oder Behörden nach 
§ 59 Absatz 3 Rechtshilfe leisten bei 

(1) Die Anerkennung oder Vollstre-
ckung von Europäischen Ermittlungsan-
ordnungen über folgende Auskünfte 
setzt zusätzlich zu den in diesem Unter-
abschnitt geregelten Voraussetzungen 
voraus, dass deutsche Gerichte oder Be-
hörden einander in entsprechenden Fäl-
len Rechtshilfe leisten könnten: 

… 

2. Ersuchen um 

a) Auskunft zu Konten, die bei einem Finan-
zinstitut im Sinne des Artikels 3 Num-
mer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung 
der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 
141 vom 5.6.2015, S. 73) mit Sitz im In-
land geführt werden, 

1. Auskunft zu Konten, die bei einem Fi-
nanzinstitut im Sinne des Artikels 3 
Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/849 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinde-
rung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 
141 vom 5.6.2015, S. 73), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 
2023/1113 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, 
S. 1) geändert worden ist, mit Sitz im 
Inland geführt werden, sowie 

b) Auskunft zu einzelnen Kontobewegungen 
oder zu sonstigen Geschäften, die im 
Zusammenhang mit einem Konto im 
Sinne von Buchstabe a getätigt werden 
oder 

2. Auskunft zu einzelnen Kontobewegun-
gen oder zu sonstigen Geschäften, die 
im Zusammenhang mit einem Konto im 
Sinne von Nummer 1 getätigt werden. 

§ 91c (4) § 91b Absatz 5 gilt 
entsprechend. 

(2) § 261 Absatz 4 gilt entsprechend. 
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§ 91c § 271 

Ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen für besondere Formen der Rechts-

hilfe 

Ermittlungsmaßnahmen zur Erhebung 
von Beweismitteln in Echtzeit, fortlau-
fend oder über einen bestimmten Zeit-

raum 

(2) … 

2. Ersuchen um 

c) Ermittlungsmaßnahmen, die auf eine 
gewisse Dauer angelegt sind, insbesondere 
Ersuchen um 

(1) § 270 gilt entsprechend für die 
Anerkennung oder Vollstreckung von 
Europäischen Ermittlungsanordnungen 
über Ermittlungsmaßnahmen, die auf eine 
gewisse Dauer angelegt sind, insbesondere 
Europäische Ermittlungsanordnungen 
über 

aa) die Überwachung von einzelnen Konto-
bewegungen oder von sonstigen Ge-
schäften, die über ein Konto bei einem 
Kreditinstitut im Sinne von § 1 Absatz 1 
des Kreditwesengesetzes oder bei ei-
nem Finanzinstitut im Sinne von Buch-
stabe a getätigt werden, 

1. die Überwachung von einzelnen Konto-
bewegungen oder von sonstigen Ge-
schäften, die über ein Konto bei einem 
Kreditinstitut im Sinne von § 1 Absatz 1 
des Kreditwesengesetzes oder bei ei-
nem Finanzinstitut im Sinne von 
§ 270 Absatz 1 Nummer 1 getätigt 
werden, 

bb) die Durchführung von kontrollierten Lie-
ferungen, 

2. die Durchführung von kontrollierten Lie-
ferungen, 

cc) den Einsatz von verdeckten Ermittlern o-
der 

3. den Einsatz von verdeckten Ermittlern 
und 

dd) die Überwachung der Telekommunika-
tion. 

4. die Überwachung der Telekommunika-
tion. 

§ 91e (1) Die Bewilligung der Rechts-
hilfe kann nur abgelehnt werden, wenn min-
destens einer der folgenden Gründe vor-
liegt: 
 

… 

5. bei Ersuchen um den Einsatz von 
verdeckten Ermittlern kann mit dem ersu-
chenden Mitgliedstaat keine Einigung über 
die Dauer des Einsatzes, dessen genaue 
Voraussetzungen oder die Rechtsstellung 
der Ermittler erzielt werden. 

(2) Die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Europäischen Ermittlungsan-
ordnungen, die auf den Einsatz von ver-
deckten Ermittlern gerichtet sind, kann 
abgelehnt werden, wenn mit dem Anord-
nungsstaat keine Einigung über die Dauer 
des Einsatzes, dessen genaue Vorausset-
zungen oder die Rechtsstellung der Ermitt-
ler erzielt werden kann. 

§ 91c (4) § 91b Absatz 5 gilt 
entsprechend. 

(3) § 261 Absatz 4 gilt entsprechend. 
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§ 91g § 272 

Fristen Überwachung des Telekommunikations-
verkehrs ohne technische Hilfe der Bun-

desrepublik Deutschland 

(6) Sind Ersuchen auf eine grenzüber-
schreitende Überwachung des Telekommu-
nikationsverkehrs gerichtet, ohne dass für 
die Durchführung der Überwachung die 
technische Hilfe der Bundesrepublik 
Deutschland benötigt wird, und würde die 
Ermittlungsmaßnahme in einem vergleich-
baren innerstaatlichen Fall nicht genehmigt, 
ist der zuständigen Stelle des ersuchenden 
Mitgliedstaates unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von 96 Stunden nach Ein-
gang des Ersuchens mitzuteilen, dass 

(1) Ist eine Europäische Ermitt-
lungsanordnung auf eine grenzüber-
schreitende Überwachung des Telekom-
munikationsverkehrs gerichtet, ohne 
dass für die Durchführung der Überwa-
chung die technische Hilfe der Bundes-
republik Deutschland benötigt wird, so 
prüft die nach § 266 zuständige Staatsan-
waltschaft, ob die Voraussetzungen vor-
liegen, unter denen die Ermittlungsmaß-
nahme in einem vergleichbaren inner-
staatlichen Fall angeordnet werden 
könnte. 

(2) Kommt die Staatsanwaltschaft 
zu dem Ergebnis, dass die Vorausset-
zungen für eine Anordnung in einem ver-
gleichbaren innerstaatlichen Fall nicht 
vorliegen, so teilt sie der zuständigen 
Stelle des Anordnungsstaates unverzüg-
lich, spätestens aber innerhalb von 96 Stun-
den nach Eingang der Europäischen Er-
mittlungsanordnung mit, dass 

1. die Überwachung nicht durchgeführt 
werden kann oder zu beenden ist und 

1. die Überwachung nicht durchgeführt 
werden kann oder zu beenden ist und 

2. Erkenntnisse, die bereits gesammelt wur-
den, während sich die überwachte Per-
son im Hoheitsbereich der Bundesre-
publik Deutschland befand, nicht oder 
nur unter Bedingungen verwendet wer-
den dürfen; die Bedingungen und ihre 
Gründe sind mitzuteilen. 

2. Erkenntnisse, die bereits gesammelt 
wurden, während sich die überwachte 
Person im Hoheitsbereich der Bundes-
republik Deutschland befand, nicht oder 
nur unter Bedingungen verwendet wer-
den dürfen; die Bedingungen und ihre 
Gründe sind mitzuteilen. 

 Die Unterrichtung soll in einer Form erfol-
gen, die einen schriftlichen Nachweis er-
möglicht. 
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 (3) Kommt die Staatsanwaltschaft zu 
dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen 
einer Anordnung einer Maßnahme der 
Überwachung des Telekommunikationsver-
kehrs für einen vergleichbaren innerstaatli-
chen Fall vorliegen, so beantragt sie unver-
züglich bei dem gemäß § 162 der Strafpro-
zessordnung zuständigen Gericht dies fest-
zustellen. Trifft das Gericht die beantragte 
Feststellung nicht, so unterrichtet die 
Staatsanwaltschaft die zuständige Stelle 
des Anordnungsstaats nach Maßgabe von 
Absatz 2.  

§ 91i § 273 

Rechtsbehelfe; Aufschub der Übermitt-
lung von Beweismitteln 

Rechtsbehelfe und Aufschub der Her-
ausgabe von Beweismitteln 

 (1) Die betroffene Person kann gegen 
die Anerkennung und Vollstreckung der Eu-
ropäischen Ermittlungsanordnung einen 
Rechtsbehelf einlegen. Statthaft ist der je-
weilige Rechtsbehelf gegen die Ermittlungs-
maßnahme. 

 (2) Wird ein Rechtsbehelf gegen die 
Ermittlungsmaßnahme eingelegt, prüft das 
Gericht von Amts wegen die Rechtmäßig-
keit der Anerkennung und Vollstreckung der 
Europäischen Ermittlungsanordnung nach 
§ 259 Absatz 1. 

(1) Erfolgt eine Vorlage nach § 61 Ab-
satz 1 Satz 1 oder wird ein Antrag nach § 61 
Absatz 1 Satz 2 gestellt, überprüft das Ober-
landesgericht auf Antrag auch Entscheidun-
gen nach § 91e Absatz 3 und nach § 91f Ab-
satz 1 und 2. Wenn Entscheidungen nach § 
91e Absatz 3 ermessensfehlerhaft sind, 
stellt das Gericht dies fest, hebt die Ent-
scheidungen insoweit auf und reicht die Ak-
ten zur erneuten Entscheidung unter Beach-
tung der Rechtsauffassung des Gerichts zu-
rück; andernfalls stellt das Gericht fest, dass 
die Entscheidungen ermessensfehlerfrei 
sind. 

(3) Das Gericht kann die Sache an 
die Staatsanwaltschaft zurückreichen, 
wenn die Entscheidung nach 
§ 259 Absatz 1 ermessensfehlerhaft ist. 

 (4) Sofern gegen die Ermittlungsmaß-
nahme kein Rechtsbehelf statthaft ist, gilt 
§ 118 Absatz 2 entsprechend. 



 - 308 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

(2) Die Übermittlung von Beweismitteln 
an den ersuchenden Mitgliedstaat kann aus-
gesetzt werden, bis über einen Rechtsbe-
helf entschieden worden ist, der eingelegt 
wurde 

(5) Die Übermittlung von Beweismit-
teln an den Anordnungsstaat kann ausge-
setzt werden bis zur Entscheidung über ei-
nen Rechtsbehelf, der eingelegt wurde 

1. in dem ersuchenden Mitgliedstaat gegen 
den Erlass der Europäischen Ermitt-
lungsanordnung oder 

1. in dem Anordnungsstaat gegen den 
Erlass der Europäischen Ermittlungs-
anordnung oder 

2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes. 2. im Inland nach den 
Absätzen 1 und 2. 

(3) Über Rechtsbehelfe gemäß Absatz 
2 Nummer 2 ist die zuständige Stelle des er-
suchenden Mitgliedstaates zu unterrichten; 
§ 91d Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) Über Rechtsbehelfe gemäß 
Absatz 5 Nummer 2 ist die Anordnungs-
behörde zu unterrichten. Die Unterrich-
tung soll in einer Form erfolgen, die ei-
nen schriftlichen Nachweis ermöglicht.  

 Unterabschnitt 2 

 Erlass einer Europäischen Ermittlungsan-
ordnung 

§ 91j § 274 

Ausgehende Ersuchen Grundsatz 

(3) Die Bestätigung nach Absatz 2 er-
folgt, nachdem die Staatsanwaltschaft oder 
das nach Absatz 2 Satz 3 bestimmte Gericht 
festgestellt hat, dass die Voraussetzungen 
für den Erlass des Ersuchens vorliegen, ins-
besondere dass 

1. das Ersuchen dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entspricht und 

2. die in dem Ersuchen angegebene Er-
mittlungsmaßnahme in einem vergleichba-
ren innerstaatlichen Fall unter denselben 
Bedingungen angeordnet werden könnte. 

Eine Europäische Ermittlungsanord-
nung kann erlassen werden, wenn die 
Beweiserhebung im Ausland für ein Ver-
fahren im Sinne von 
§ 3 Nummer 1 Buchstabe a unter Be-
rücksichtigung der Rechte der betroffe-
nen Person notwendig und verhältnismä-
ßig ist und die Vollstreckung der ange-
ordneten Maßnahme in einem vergleichba-
ren innerstaatlichen Fall unter denselben 
Bedingungen angeordnet werden könnte. 
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§ 91j § 275 

Ausgehende Ersuchen Zuständigkeit und Verfahren 

 (1) Für den Erlass einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung sind Gerichte und 
Staatsanwaltschaften sowie Verwaltungs-, 
Finanz- und Zollbehörden im Rahmen der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zuständig. 

(1) Für ausgehende Ersuchen ist das in 
Anhang A oder in Anhang C der Richtlinie 
Europäische Ermittlungsanordnung wieder-
gegebene Formblatt in der jeweils gültigen 
Fassung zu verwenden. 

(2) Für ausgehende Europäische Er-
mittlungsanordnungen ist das in Anhang 
A oder in Anhang C der Richtlinie Europäi-
sche Ermittlungsanordnung wiedergege-
bene Formblatt in der jeweils gültigen Fas-
sung zu verwenden. 

(2) Wird ein Ersuchen in einem Verfah-
ren nach § 1 Absatz 2 von einer Verwal-
tungsbehörde gestellt, ist das Ersuchen vor 
der Übermittlung an den ersuchten Mitglied-
staat der Staatsanwaltschaft zur Bestäti-
gung unter Abschnitt L des Formblattes aus 
Anhang A der Richtlinie Europäische Ermitt-
lungsanordnung vorzulegen. Örtlich zustän-
dig ist die Staatsanwaltschaft bei dem Land-
gericht, in dessen Bezirk die Verwaltungs-
behörde ihren Sitz hat. Die Länder können 
die Zuständigkeit nach Satz 1 einem Gericht 
zuweisen oder die örtliche Zuständigkeit 
nach Satz 2 abweichend regeln. 

(3) Wird eine Europäische Ermitt-
lungsanordnung von einer in dem jeweili-
gen Verfahren zuständigen Verwaltungs-
, Finanz- oder Zollbehörde gestellt, ist das 
Ersuchen vor der Übermittlung an den Voll-
streckungsstaat der Staatsanwaltschaft 
zur Bestätigung unter Abschnitt L des Form-
blattes aus Anhang A der Richtlinie Europä-
ische Ermittlungsanordnung vorzulegen, 
die die Voraussetzungen für den Erlass 
prüft. Örtlich zuständig ist die Staatsanwalt-
schaft bei dem Landgericht, in dessen Be-
zirk die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat. 
Die Länder können die Zuständigkeit nach 
Satz 1 einem Gericht zuweisen oder die ört-
liche Zuständigkeit nach Satz 2 abweichend 
regeln. 

(4) Ist in einem Verfahren nach § 1 Ab-
satz 2 die Anordnung einer Maßnahme dem 
Richter vorbehalten, kann die Bestätigung 
nach den Absätzen 2 und 3 auch durch das 
insoweit befasste Gericht erfolgen, wenn die 
Länder dies vorsehen. 

(4) Ist in einem Verfahren nach 
Absatz 3 die Anordnung einer Maßnahme 
dem Richter vorbehalten, so kann die Be-
stätigung nach Absatz 3 auch durch das in-
soweit befasste Gericht erfolgen, wenn die 
Länder dies vorsehen. 
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 § 276 

 Rechte der betroffenen Person 

 (1) Die betroffene Person kann die ge-
richtliche Überprüfung der Europäischen Er-
mittlungsanordnung beantragen. Statthaft 
ist der jeweilige Rechtsbehelf gegen die Er-
mittlungsmaßnahme. 

 (2) Wird ein Rechtsbehelf gegen die 
Ermittlungsmaßnahme eingelegt, prüft das 
Gericht von Amts wegen die Rechtmäßig-
keit der Anordnung der Europäischen Er-
mittlungsanordnung nach den 
§§ 274 und 275. 

 (3) Sofern gegen die Ermittlungsmaß-
nahme kein Rechtsbehelf statthaft ist, kann 
die betroffene Person zur Überprüfung der 
Voraussetzungen nach den §§ 274 und 275 

 1. die Entscheidung des nach § 162 oder 
§ 169 der Strafprozessordnung zustän-
digen Gerichts beantragen, wenn die 
Europäische Ermittlungsanordnung von 
einer Staatsanwaltschaft erlassen oder 
nach § 275 Absatz 3 validiert wurde, o-
der 

 2. Beschwerde einlegen, wenn die Euro-
päische Ermittlungsanordnung von ei-
nem Gericht erlassen oder nach 
§ 275 Absatz 3 oder 4 validiert wurde. 
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 A b s c h n i t t  2  

 G e m e i n s a m e  E r m i t t l u n g s -
g r u p p e n  

§ 93 § 277 

Gemeinsame Ermittlungsgruppen  Gemeinsame Ermittlungsgruppen  

(1) Einem von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union in eine gemeinsame 
Ermittlungsgruppe entsandten Mitglied kann 
unter der Leitung des zuständigen deut-
schen Mitglieds die Durchführung von Er-
mittlungsmaßnahmen übertragen werden, 
sofern dies vom entsendenden Mitgliedstaat 
gebilligt worden ist. 

Für nach europäischem Recht er-
richtete gemeinsame Ermittlungsgrup-
pen gilt § 135 mit der Maßgabe, dass die 
Errichtungsvereinbarung auch festlegen 
soll, ob die Plattform für die Zusammen-
arbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 
gemäß der Verordnung (EU) 2023/969 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. Mai 2023 zur Einrichtung 
einer Plattform für die Zusammenarbeit 
gemeinsamer Ermittlungsgruppen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1726 (ABl. L 132 vom 17.5.2023, S. 
1) genutzt werden soll. 

 A b s c h n i t t  3  

 S i c h e r s t e l l u n g  v o n  V e r -
m ö g e n s g e g e n s t ä n d e n  z u m  

Z w e c k e  d e r  E i n z i e h u n g  
n a c h  M a ß g a b e  d e r  V e r o r d -

n u n g  S i c h e r s t e l l u n g  u n d  
E i n z i e h u n g  

 § 278 

 Anwendungsbereich 

 Die Vorschriften dieses Abschnitts so-
wie die über § 2 anwendbaren Vorschriften 
dienen der Durchführung der Verordnung 
Sicherstellung und Einziehung in Bezug auf 
Sicherstellungsentscheidungen. Teil 3 Kapi-
tel 1 findet keine Anwendung. 
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§ 96b § 279 

Zuständigkeit und Verfahren für einge-
hende Ersuchen 

Zuständigkeit und Verfahren für einge-
hende Sicherstellungsentscheidungen 

 (1) Die nach § 102 Satz 2 und § 103 
zuständige Staatsanwaltschaft nimmt ein-
gehende Sicherstellungsentscheidungen 
entgegen und bereitet die Entscheidung des 
Gerichts vor. 

(1) Über die Anerkennung und Vollstre-
ckung eingehender Sicherstellungsent-
scheidungen entscheidet das nach § 67 Ab-
satz 3 zuständige Amtsgericht; § 51 Absatz 
2 Satz 3 gilt entsprechend. Wird eine Sicher-
stellungsentscheidung gleichzeitig mit einer 
Einziehungsentscheidung übermittelt, so 
entscheidet das nach § 50 Satz 1 und § 51 
zuständige Landgericht. 

(2) Über die Anerkennung eingehen-
der Sicherstellungsentscheidungen ent-
scheidet das nach den §§ 162 und 169 der 
Strafprozessordnung zuständige Gericht; 
§ 103 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
Wird eine Sicherstellungsentscheidung 
gleichzeitig mit einer Einziehungsentschei-
dung übermittelt, so entscheidet das nach 
§ 102 Satz 1 und § 103 zuständige Land-
gericht. 

 (3) Gegen die Entscheidung über die 
Anerkennung und Vollstreckung ist die so-
fortige Beschwerde nach § 311 der Strafpro-
zessordnung nach Maßgabe von Artikel 33 
der Verordnung Sicherstellung und Einzie-
hung statthaft. 

 § 280 

 Vollstreckung 

 (1) Nachdem das Gericht die Anerken-
nung und Vollstreckung einer Sicherstel-
lungsentscheidung beschlossen hat, führt 
die Staatsanwaltschaft die Vollstreckung 
durch. 

 (2) Die Staatsanwaltschaft entscheidet 
über die Aussetzung der Vollstreckung einer 
Sicherstellungsentscheidung nach Artikel 
10 der Verordnung Sicherstellung und Ein-
ziehung sowie über die Unmöglichkeit der 
Vollstreckung einer Sicherstellungsent-
scheidung nach Artikel 13 der Verordnung 
Sicherstellung und Einziehung. 
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 (3) Die Zuständigkeit für die Vollstre-
ckung einer Sicherstellungsentscheidung, 
die sich gegen einen Jugendlichen oder 
Heranwachsenden richtet, bestimmt sich 
nach den Vorschriften des Jugendgerichts-
gesetzes. 

§ 96e § 281 

Ausgehende Ersuchen Zuständigkeit und Verfahren für ausge-
hende Sicherstellungsentscheidungen 

(1) Für die Ausstellung und Übermitt-
lung von Ersuchen um Anerkennung und 
Vollstreckung von Sicherstellungs- oder 
Einziehungsentscheidungen an einen ande-
ren Mitgliedstaat ist die Staatsanwaltschaft 
zuständig. Dies gilt vorbehaltlich des Arti-
kels 2 Absatz 8 Buchstabe a Ziffer ii Satz 3 
der Verordnung Sicherstellung und Einzie-
hung. 

(1) Für die Ausstellung und Übermitt-
lung von Ersuchen um Anerkennung und 
Vollstreckung von Sicherstellungsentschei-
dungen an einen anderen Mitgliedstaat ist 
die Staatsanwaltschaft zuständig. Dies gilt 
vorbehaltlich des Artikels 2 Absatz 8 Buch-
stabe a Ziffer ii Satz 3 der Verordnung Si-
cherstellung und Einziehung. 

(2) Wird von einer für die Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Ver-
waltungsbehörde im Sinne des Artikels 2 
Absatz 8 Buchstabe a Ziffer ii der Verord-
nung Sicherstellung und Einziehung ein Er-
suchen um Anerkennung und Vollstreckung 
einer Sicherstellungsentscheidung aus ei-
nem Ordnungswidrigkeitenverfahren ge-
stellt, so ist das Ersuchen vor der Übermitt-
lung an den ersuchten Mitgliedstaat der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft zur Bestäti-
gung vorzulegen. Hierfür ist die Bescheini-
gung gemäß Abschnitt N der Sicherstel-
lungsbescheinigung aus Anhang I der Ver-
ordnung Sicherstellung und Einziehung zu 
verwenden. Örtlich zuständig ist die Staats-
anwaltschaft bei dem Landgericht, in des-
sen Bezirk die Verwaltungsbehörde ihren 
Sitz hat. Die Länder können die Zuständig-
keit der Staatsanwaltschaft nach Satz 1 ei-
nem Gericht zuweisen oder die örtliche Zu-
ständigkeit der Staatsanwaltschaft nach 
Satz 3 abweichend regeln. 

(2) Wird von einer in dem jeweiligen 
Verfahren für die Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten zuständigen Verwaltungs-, Fi-
nanz- oder Zollbehörde im Sinne des Arti-
kels 2 Absatz 8 Buchstabe a Ziffer ii der Ver-
ordnung Sicherstellung und Einziehung ein 
Ersuchen um Anerkennung und Vollstre-
ckung einer Sicherstellungsentscheidung 
aus einem Ordnungswidrigkeitenverfahren 
gestellt, so ist das Ersuchen vor der Über-
mittlung an den ersuchten Mitgliedstaat der 
zuständigen Staatsanwaltschaft zur Bestäti-
gung vorzulegen. Hierfür ist die Bescheini-
gung gemäß Abschnitt N der Sicherstel-
lungsbescheinigung aus Anhang I der Ver-
ordnung Sicherstellung und Einziehung zu 
verwenden. Örtlich zuständig ist die Staats-
anwaltschaft bei dem Landgericht, in des-
sen Bezirk die Verwaltungs-, Finanz- oder 
Zollbehörde ihren Sitz hat. Die Länder kön-
nen die Zuständigkeit der Staatsanwalt-
schaft nach Satz 1 einem Gericht zuweisen 
oder die örtliche Zuständigkeit der Staatsan-
waltschaft nach Satz 3 abweichend regeln. 
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(3) Die Bestätigung nach Absatz 2 Satz 
1 erfolgt, nachdem die Staatsanwaltschaft 
oder das nach Absatz 2 Satz 4 bestimmte 
Gericht festgestellt hat, dass die Vorausset-
zungen für den Erlass des Ersuchens vorlie-
gen, insbesondere, dass 

(3) Die Bestätigung nach Absatz 2 
Satz 1 erfolgt, nachdem die Staatsanwalt-
schaft festgestellt hat, dass die Vorausset-
zungen für den Erlass des Ersuchens vorlie-
gen, insbesondere, dass 

1. das Ersuchen dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entspricht und 

1. das Ersuchen dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit entspricht und 

2. die in dem Ersuchen angegebene Er-
mittlungsmaßnahme in einem ver-
gleichbaren innerstaatlichen Fall unter 
denselben Bedingungen angeordnet 
werden könnte. 

2. die in dem Ersuchen angegebene Er-
mittlungsmaßnahme in einem ver-
gleichbaren innerstaatlichen Fall unter 
denselben Bedingungen angeordnet 
werden könnte. 

(4) Ist die Anordnung einer Maßnahme 
dem Richter vorbehalten, so kann die Bestä-
tigung nach den Absätzen 2 und 3 auch 
durch das insoweit befasste Gericht erfol-
gen, wenn die Länder dies vorsehen. 

(4) Ist die Anordnung einer Maßnahme 
dem Richter vorbehalten, so kann die Bestä-
tigung nach den Absätzen 2 und 3 auch 
durch das insoweit befasste Gericht erfol-
gen, wenn die Länder dies vorsehen. 

 A b s c h n i t t  4  

 S i c h e r s t e l l u n g  n a c h  M a ß -
g a b e  d e s  R a h m e n b e -

s c h l u s s e s  S i c h e r s t e l l u n g  

§ 94 § 282 

Ersuchen um Sicherstellung, Beschlag-
nahme und Durchsuchung 

Ersuchen um Sicherstellung, Beschlag-
nahme und Durchsuchung 

(1) Außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Verordnung Sicherstellung und 
Einziehung sind § 58 Absatz 3 und § 67 bei 
Ersuchen nach Maßgabe des Rahmenbe-
schlusses 2003/577/JI des Rates vom 22. 
Juli 2003 über die Vollstreckung von Ent-
scheidungen über die Sicherstellung von 
Vermögensgegenständen oder Beweismit-
teln in der Europäischen Union (ABl. L 196 
vom 2.8.2003, S. 45), der durch die Verord-
nung (EU) 2018/1805 (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 1) geändert worden ist, 
(Rahmenbeschluss Sicherstellung) anzu-
wenden, wobei 

(1) Außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Verordnung Sicherstellung und 
Einziehung ist § 127 bei Ersuchen nach 
Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
2003/577/JI des Rates vom 22. Juli 2003 
über die Vollstreckung von Entscheidungen 
über die Sicherstellung von Vermögensge-
genständen oder Beweismitteln in der Euro-
päischen Union (ABl. L 196 vom 2.8.2003, 
S. 45), der durch die Verordnung (EU) 
2018/1805 (ABl. L 303 vom 28.11.2018, 
S. 1) geändert worden ist (Rahmenbe-
schluss Sicherstellung), anzuwenden, wo-
bei 
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1. die beiderseitige Strafbarkeit nicht zu prü-
fen ist, wenn die dem Ersuchen zu-
grunde liegende Tat nach dem Recht 
des ersuchenden Staates mit einer 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von min-
destens drei Jahren bedroht ist und den 
in Artikel 3 Absatz 2 des Rahmenbe-
schlusses Sicherstellung aufgeführten 
Deliktsgruppen zugehörig ist, 

1. die beiderseitige Strafbarkeit nicht zu 
prüfen ist, wenn die dem Ersuchen zu-
grunde liegende Tat nach dem Recht 
des ersuchenden Staates mit einer 
Freiheitsstrafe im Höchstmaß von min-
destens drei Jahren bedroht ist und den 
in Artikel 3 Absatz 2 des Rahmenbe-
schlusses Sicherstellung aufgeführten 
Deliktsgruppen zugehörig ist, 

2. ein Ersuchen in Steuer-, Abgaben-, Zoll- 
und Währungsangelegenheiten auch 
zulässig ist, wenn das deutsche Recht 
keine gleichartigen Steuern vorschreibt 
oder keine gleichartigen Steuer-, Abga-
ben-, Zoll- und Währungsbestimmun-
gen enthält wie das Recht des ersu-
chenden Mitgliedstaates. 

2. ein Ersuchen in Steuer-, Abgaben-, 
Zoll- und Währungsangelegenheiten 
auch zulässig ist, wenn das deutsche 
Recht keine gleichartigen Steuern vor-
schreibt oder keine gleichartigen 
Steuer-, Abgaben-, Zoll- und Wäh-
rungsbestimmungen enthält wie das 
Recht des Ausstellungsstaats. 

(2) Die Bewilligung von Ersuchen nach 
Absatz 1 ist unzulässig, wenn 

(2) Die Vollstreckung von Ersuchen 
nach Absatz 1 ist unzulässig, wenn 

1. ein Beschlagnahmeverbot nach § 77 Abs. 
1 in Verbindung mit § 97 der Strafpro-
zessordnung besteht oder 

1. ein Beschlagnahmeverbot nach 
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 97 
der Strafprozessordnung besteht oder 

2. der Verfolgte wegen derselben Tat, die 
dem Ersuchen zu Grunde liegt, bereits 
von einem anderen als dem ersuchen-
den Mitgliedstaat rechtskräftig abgeur-
teilt worden ist, vorausgesetzt, dass im 
Fall der Verurteilung die Sanktion be-
reits vollstreckt worden ist, gerade voll-
streckt wird oder nach dem Recht des 
Urteilsstaates nicht mehr vollstreckt 
werden kann. 

2. die verfolgte Person wegen derselben 
Tat, die dem Ersuchen zugrunde liegt, 
bereits von einem anderen als dem er-
suchenden Mitgliedstaat rechtskräftig 
abgeurteilt worden ist, vorausgesetzt, 
dass im Fall der Verurteilung die Sank-
tion bereits vollstreckt worden ist, ge-
rade vollstreckt wird oder nach dem 
Recht des Urteilsstaates nicht mehr 
vollstreckt werden kann. 

Dies gilt nicht, wenn das Ersuchen der Vor-
bereitung einer Anordnung der Einziehung 
dient und eine solche Maßnahme entspre-
chend § 76a des Strafgesetzbuchs selb-
ständig angeordnet werden könnte. 

Dies gilt nicht, wenn das Ersuchen der Vor-
bereitung einer Anordnung der Einziehung 
dient und eine solche Maßnahme entspre-
chend § 76a des Strafgesetzbuches selb-
ständig angeordnet werden könnte. 

(3) Die Bewilligung von Ersuchen um 
Maßnahmen nach § 58 Abs. 3 und § 67 
kann aufgeschoben werden, solange 

(3) Die Vollstreckung von Ersuchen 
um Maßnahmen nach § 127 kann aufge-
schoben werden, solange 

1. sie laufende strafrechtliche Ermittlungen 
beeinträchtigen könnte und 

1. sie laufende strafrechtliche Ermittlun-
gen beeinträchtigen könnte und 



 - 316 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

2. die das Ersuchen betreffenden Gegen-
stände für ein anderes Strafverfahren 
beschlagnahmt oder sonst sicherge-
stellt sind. 

2. die das Ersuchen betreffenden Gegen-
stände für ein anderes Strafverfahren 
beschlagnahmt oder sonst sicherge-
stellt sind. 

§ 95 § 283 

Sicherungsunterlagen Sicherungsunterlagen 

(1) Die Bewilligung von Ersuchen nach 
Maßgabe des Rahmenbeschlusses Sicher-
stellung ist nur zulässig, wenn eine Sicher-
stellungsentscheidung mit einer Bescheini-
gung vorgelegt wird, die die folgenden An-
gaben enthält: 

(1) Die Vollstreckung von Ersuchen 
nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
Sicherstellung ist nur zulässig, wenn eine 
Sicherstellungsentscheidung mit einer Be-
scheinigung vorgelegt wird, die die folgen-
den Angaben enthält: 

1. die Bezeichnung und Anschrift der aus-
stellenden Justizbehörde, 

1. die Bezeichnung und Anschrift der aus-
stellenden Justizbehörde, 

2. die Beschreibung des Vermögensge-
genstands oder Beweismittels, um des-
sen Sicherstellung ersucht wird, 

2. die Beschreibung des Vermögensge-
genstands oder Beweismittels, um des-
sen Sicherstellung ersucht wird, 

3. die möglichst genaue Bezeichnung der 
natürlichen oder juristischen Person, 
die nach den Vorschriften des Rechts 
des ersuchenden Staates der Straftat 
verdächtig ist, 

3. die möglichst genaue Bezeichnung der 
natürlichen oder juristischen Person, 
die nach den Vorschriften des Rechts 
des ersuchenden Staates der Straftat 
verdächtig ist, 

4. die Darlegung der Gründe für die Si-
cherstellungsentscheidung, 

4. die Darlegung der Gründe für die Si-
cherstellungsentscheidung, 

5. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit, des Tatortes 
und 

5. die Beschreibung der Umstände, unter 
denen die Straftat begangen wurde, 
einschließlich der Tatzeit, des Tatortes 
und 

6. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat, einschließlich der gesetzlichen 
Bestimmungen, auf deren Grundlage 
die Sicherstellungsentscheidung ergan-
gen ist. 

6. die Art und rechtliche Würdigung der 
Straftat, einschließlich der gesetzlichen 
Bestimmungen, auf deren Grundlage 
die Sicherstellungsentscheidung ergan-
gen ist. 
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(2) Ist eine Bescheinigung nach Absatz 
1 bei Stellung des Ersuchens nicht vorhan-
den oder unvollständig oder entspricht sie 
offensichtlich nicht der Sicherstellungsent-
scheidung, kann die zuständige Behörde 
eine Frist für die Vorlage oder Vervollständi-
gung oder Berichtigung setzen. Ist die Be-
scheinigung nach Absatz 1 unvollständig, 
ergeben sich die erforderlichen Angaben 
aber aus der Sicherstellungsentscheidung, 
so kann die zuständige Behörde auf die Vor-
lage einer vervollständigten Bescheinigung 
verzichten. 

(2) Ist eine Bescheinigung nach Ab-
satz 1 bei Stellung des Ersuchens nicht vor-
handen oder unvollständig oder entspricht 
sie offensichtlich nicht der Sicherstellungs-
entscheidung, so kann die zuständige Be-
hörde eine Frist für die Vorlage oder Vervoll-
ständigung oder Berichtigung setzen. Ist die 
Bescheinigung nach Absatz 1 unvollstän-
dig, ergeben sich die erforderlichen Anga-
ben aber aus der Sicherstellungsentschei-
dung, so kann die zuständige Behörde auf 
die Vorlage einer vervollständigten Beschei-
nigung verzichten. 

§ 96 § 284 

Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung 
von Sicherstellungsmaßnahmen 

Grundsätzliche Pflicht zur Anerkennung 
und Vollstreckung von Sicherstellungs-

maßnahmen 

Nach Maßgabe der §§ 94 und 95 zuläs-
sige Ersuchen eines Mitgliedstaates sind zu 
bewilligen. Wird ein Ersuchen wegen Unzu-
lässigkeit abgelehnt, ist die ablehnende Be-
willigungsentscheidung zu begründen. 

Nach Maßgabe der §§ 282 und 283 zu-
lässige Ersuchen eines Mitgliedstaates sind 
anzuerkennen und zu vollstrecken. Wird 
die Vollstreckung eines Ersuchens we-
gen Unzulässigkeit abgelehnt, ist die ableh-
nende Entscheidung zu begründen. 

 A b s c h n i t t  5  

 Z u s t e l l u n g  v o n  V e r f a h r e n -
s u r k u n d e n  

 § 285 

 Unmittelbare Zustellung 

 Soweit nach multilateralen Abkommen, 
europäischen Rechtsnormen oder bilatera-
len Verträge eine direkte Zustellung von 
Verfahrensurkunden zulässig ist, soll eine 
Urkunde unmittelbar zugestellt werden, es 
sei denn, es bestehen Gründe dafür, dass 
die Zustellung im Wege der Rechtshilfe er-
folgversprechender ist. 
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 A b s c h n i t t  6  

 I n f o r m a t i o n s ü b e r m i t t l u n g  
m i t  u n d  o h n e  E r s u c h e n  

 Unterabschnitt 1 

 Eingehende Ersuchen 

§ 92 § 286 

Übermittlung von Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 
an Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 

Übermittlung von Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 

an Mitgliedstaaten 

(1) Auf ein Ersuchen einer Strafverfol-
gungsbehörde eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, das nach Maßgabe des 
Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Ra-
tes vom 18. Dezember 2006 über die Ver-
einfachung des Austauschs von Informatio-
nen und Erkenntnissen zwischen den Straf-
verfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (ABl. L 386 vom 
29.12.2006, S. 89, L 75 vom 15.3.2007, S. 
26) gestellt worden ist, können die zuständi-
gen Polizeibehörden des Bundes und der 
Länder Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten zum Zweck der Verfol-
gung von Straftaten übermitteln. … 

(1) Auf ein Ersuchen einer Strafverfol-
gungsbehörde eines Mitgliedstaates, das 
nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 
2023/977 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. Mai 2023 über den 
Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitglied-
staaten und zur Aufhebung des Rahmen-
beschlusses 2006/960/JI des Rates (ABl. 
L 134 vom 22.5.2023, S. 1) gestellt worden 
ist, oder auf Ersuchen einer nach Arti-
kel 14 dieser Richtlinie benannten zent-
ralen Kontaktstelle eines anderen Mit-
gliedstaates dürfen die zuständigen Poli-
zeibehörden des Bundes und der Länder 
dem ersuchenden Mitgliedstaat verfüg-
bare Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten zum Zweck der Verfol-
gung von Straftaten übermitteln. 

 (2) Folgende Informationen sind im 
Sinne des Absatzes 1 verfügbar:  

 1. Informationen, die in einer Datenbank 
verfügbar sind, auf die die ersuchte Po-
lizeibehörde unmittelbar zugreifen 
kann, oder 
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 2. Informationen, die die ersuchte Polizei-
behörde, soweit das deutsche Recht es 
zulässt, von anderen Behörden oder 
privaten Parteien, die in der Bundesre-
publik Deutschland ansässig sind, ohne 
Zwangsmaßnahmen einholen kann. 

(1) …Die Übermittlung erfolgt unter den 
gleichen gesetzlichen Voraussetzungen wie 
an eine inländische Polizeibehörde. Die Re-
gelungen des § 3 des Bundeskriminalamt-
gesetzes über den internationalen Dienst-
verkehr der Polizeien des Bundes und der 
Länder bleiben unberührt. 

(3) Die Übermittlung erfolgt unter den 
gleichen gesetzlichen Voraussetzungen wie 
an eine inländische Polizeibehörde. Die Re-
gelungen des § 3 des Bundeskriminalamt-
gesetzes über den internationalen Dienst-
verkehr der Polizeien des Bundes und der 
Länder bleiben unberührt. 

(2) Bei der Übermittlung nach Absatz 1 
ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren unzu-
lässig ist, es sei denn, die für Entscheidun-
gen über Ersuchen nach dem Fünften Teil 
zuständige Bewilligungsbehörde hat ihre 
Zustimmung zur Verwendung als Beweis-
mittel erteilt. Entsprechend entscheidet die 
für Ersuchen nach dem Fünften Teil zustän-
dige Behörde auch über ein Ersuchen um 
nachträgliche Genehmigung der Verwert-
barkeit als Beweismittel. 

(4) Bei der Übermittlung nach Absatz 1 
ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren unzu-
lässig ist, es sei denn, die Staatsanwalt-
schaft, die für ein Ersuchen nach § 4 ört-
lich zuständig wäre, hat in Textform ihre 
Zustimmung zur Verwendung als Beweis-
mittel erteilt oder auf Ersuchen nachträg-
lich genehmigt. 

 (5) Die ersuchten Informationen, sol-
len in der Sprache übermittelt werden, in der 
das Ersuchen übermittelt wurde, wenn es in 
einer der von der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 
2023/977 benannten Sprachen übermittelt 
wurde. Die Informationen können in einer 
der Sprachen übermittelt werden, die der er-
suchende Mitgliedstaat nach Artikel 11 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 benannt hat. 
Satz 1 gilt entsprechend für andere Mittei-
lungen, einschließlich der begründeten Ab-
lehnung von Ersuchen, Bitten um ergän-
zende Informationen und Mitteilungen. 

§ 92a § 287 

Inhalt des Ersuchens Inhalt des Ersuchens 

Die Bewilligung eines Ersuchens im 
Sinne des § 92 Absatz 1 Satz 1 ist nur zu-
lässig, wenn das Ersuchen folgende Anga-
ben enthält: 

Die Informationsübermittlung nach 
§ 286 Absatz 1 setzt voraus, dass das Er-
suchen folgende Angaben enthält: 
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 1. eine Präzisierung der angeforderten In-
formationen, die so detailliert ist, wie 
dies unter den gegebenen Umständen 
in angemessener Weise möglich ist, 

2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren 
Verfolgung die Daten benötigt werden, 

2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren 
Verfolgung die Daten benötigt werden, 

3. die Beschreibung des Sachverhalts der 
dem Ersuchen zugrunde liegenden 
Straftat, 

3. die Beschreibung des Sachverhalts der 
dem Ersuchen zugrunde liegenden 
Straftat, 

4. die Benennung des Zwecks, zu dem die 
Daten erbeten werden, 

4. die Benennung des Zwecks, zu dem die 
Daten erbeten werden, 

7. Gründe für die Annahme, dass sachdien-
liche Informationen und Erkenntnisse 
im Inland vorliegen. 

5. die objektiven Gründe, die Anlass zu 
der Annahme geben, dass die ange-
forderten Informationen im Inland zur 
Verfügung stehen, 

6. Einzelheiten zur Identität des Beschul-
digten, sofern sich das Ermittlungsver-
fahren gegen eine bekannte Person 
richtet, und 

6. Einzelheiten zur Identität des Beschul-
digten, sofern sich das Ermittlungsver-
fahren gegen eine bekannte Person 
richtet, 

5. den Zusammenhang zwischen dem 
Zweck, zu dem die Informationen oder 
Erkenntnisse erbeten werden, und der 
Person, auf die sich diese Informatio-
nen beziehen, 

7. soweit angemessen, eine Erläute-
rung des Zusammenhangs zwischen 
dem Zweck, zu dem die Informationen 
angefordert werden, und allen weite-
ren natürlichen oder juristischen 
Personen oder Organisationen, auf 
die sich die Informationen beziehen. 

§ 92 § 288 

Übermittlung von Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 
an Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 

Ablehnungsgründe 

 (1) Die Übermittlung von Informatio-
nen einschließlich personenbezogener Da-
ten nach § 286 ist unzulässig, soweit  

 1. die angeforderten Informationen nicht 
im Sinne von § 286 verfügbar sind, 

 2. eine nach deutschem Recht erforderli-
che Genehmigung durch die zuständige 
Staatsanwaltschaft oder das zustän-
dige Gericht verweigert wurde, 
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 3. es sich bei den angeforderten Informa-
tionen um andere personenbezogene 
Daten handelt als jene, die unter die in 
Anhang II Abschnitt B der Verordnung 
(EU) 2016/794 genannten Kategorien 
personenbezogener Daten fallen, 

 4. die angeforderten Informationen sich 
als unrichtig, unvollständig oder nicht 
mehr aktuell erwiesen haben, 

 5. objektive Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die Bereitstellung der ange-
forderten Informationen 

(3) Die Übermittlung von Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten 
nach Absatz 1 ist unzulässig, wenn 

1. hierdurch wesentliche Sicherheitsin-
teressen des Bundes oder der Län-
der beeinträchtigt würden, … 

a) den grundlegenden Interessen 
der nationalen Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland o-
der der Länder zuwiderlaufen o-
der sie schädigen würde, 

(4) Die Bewilligung eines Ersuchens 
nach Absatz 1 kann verweigert werden, 
wenn 

… 

2. hierdurch der Erfolg laufender Ermitt-
lungen oder Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person gefährdet würde 
oder… 

b) den Erfolg laufender Ermittlungen 
zu einer Straftat oder die Sicher-
heit einer Person gefährden 
würde,  

 c) den geschützten wichtigen Interes-
sen einer juristischen Person unge-
bührlich schaden würde, 

 6. die Informationen 

 a) eine Straftat betreffen, die nach 
deutschem Recht mit einer Frei-
heitsstrafe von höchstens einem 
Jahr oder weniger geahndet wer-
den kann, oder 

 b) eine Angelegenheit betreffen, die 
nach deutschem Recht keine Straf-
tat darstellt, 



 - 322 -   

 

Geltendes Recht Entwurf 

 7. die ersuchten Informationen ursprüng-
lich von einem anderen Mitgliedstaat o-
der einem Drittstaat erlangt wurden und 
dieser Staat der Bereitstellung der Infor-
mationen nicht zugestimmt hat, 

 8. die Voraussetzungen nach 
Teil 2 Kapitel 1 Abschnitt 1 nicht erfüllt 
sind,  

 9. ernstliche Gründe im Sinne von 
§ 141 Absatz 2 vorliegen, 

(3) Die Übermittlung von Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten 
nach Absatz 1 ist unzulässig, wenn 

… 

3. die Übermittlung der Daten unverhältnis-
mäßig wäre oder die Daten für die Zwe-
cke, für die sie übermittelt werden sol-
len, nicht erforderlich sind. 

10. die Übermittlung der Daten unverhält-
nismäßig wäre oder die Daten für die 
Zwecke, für die sie übermittelt werden 
sollen, nicht erforderlich sind. 

 (2) Ein Ersuchen, das in einer anderen 
Sprache als den Sprachen, die von der Bun-
desrepublik Deutschland nach Artikel 11 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 benannt werden, 
abgefasst ist, kann abgelehnt werden. 

 (3) Vor Ablehnung eines Ersuchens 
soll den ersuchenden Behörden die Mög-
lichkeit gegeben werden, ergänzende Klar-
stellungen oder Präzisierungen beizubrin-
gen. 

 (4) Soweit die Übermittlung von Infor-
mationen die Genehmigung der Staatsan-
waltschaft oder eines Gerichtes vorschreibt, 
unternimmt die nach § 286 Absatz 1 zustän-
dige Polizeibehörde unverzüglich alle erfor-
derlichen Schritte, um diese Genehmigung 
so schnell wie möglich einzuholen. 
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 § 289 

 Zusammenarbeit mit zentralen Kontakt-
stellen 

 (1) Ein direkt bei einer zuständigen Po-
lizeibehörde eingegangenes Ersuchen kann 
auch unter Bereitstellung der bei der Polizei-
behörde verfügbaren Informationen an die 
nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
für die Bundesrepublik Deutschland be-
nannten zentralen Kontaktstelle weitergelei-
tet werden. In diesem Fall übernimmt die 
Kontaktstelle die weitere Bearbeitung des 
Ersuchens und prüft dessen Zulässigkeit 
nach den für die Kontaktstelle anwendbaren 
Vorschriften. Die Informationen sollen in der 
Sprache bereitgestellt werden, in der das 
Ersuchen gestellt wurde. 

 (2) Eine nach § 286 ersuchte Polizei-
behörde kann im Einvernehmen mit der die 
nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
benannten zentralen Kontaktstelle die Ant-
wort auf das Ersuchen über die Kontakt-
stelle übermitteln lassen. Abweichend von 
Absatz 1 entscheidet die Polizeibehörde 
nach diesem Abschnitt über die Zulässigkeit 
des Ersuchens. 

 (3) Nach § 286 übermittelte Informati-
onen werden in Kopie auch der für die Bun-
desrepublik Deutschland benannte zentrale 
Kontaktstelle im Sinne von Artikel 14 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelt. Wenn 
die nach § 286 ersuchten Informationen zur 
Beantwortung nicht der nach Artikel 14 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentra-
len Kontaktstelle des ersuchenden Mitglied-
staates übermittelt wurden, wird dieser zent-
ralen Kontaktstelle eine Kopie der Informati-
onen übermittelt. 

 (4) Die Übermittlung an die zentralen 
Kontaktstellen nach Absatz 3 unterbleibt, 
wenn dadurch Folgendes gefährdet würde: 

 1. eine laufende hochsensible Ermittlung, 
bei der die Verarbeitung von Informati-
onen ein angemessenes Maß an Ver-
traulichkeit erfordert, 
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 2. Ermittlungen zu Terrorismusfällen, bei 
denen es sich nicht um Not- oder Kri-
senmanagementsituationen handelt, o-
der 

 3. die Sicherheit einer oder mehrerer Per-
sonen. 

 § 290 

 Datenübermittlung ohne Ersuchen 

§ 92c (1) Soweit eine völkerrechtliche 
Vereinbarung dies vorsieht oder nach Maß-
gabe des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI, 
dürfen öffentliche Stellen ohne Ersuchen 
personenbezogene Daten, die den Ver-
dacht einer Straftat begründen, an öffentli-
che Stellen eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines Schen-
gen-assoziierten Staates sowie Organe und 
Einrichtungen der Europäischen Union 
übermitteln, 

(1) Nach Maßgabe der Richtlinie 
(EU) 2023/977 dürfen Polizeibehörden 
ohne Ersuchen Informationen, einschließ-
lich personenbezogener Daten, an die zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden an-
derer Mitgliedstaaten aus eigener Initia-
tive übermitteln, wenn objektive Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die Daten 
für den anderen Mitgliedstaat zum Zweck 
der Aufdeckung oder Untersuchung von 
Straftaten relevant sein könnten. Satz 1 
gilt auch für die Übermittlung an nach Ar-
tikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 be-
nannte zentrale Kontaktstellen anderer 
Mitgliedstaaten. 

soweit (2) Die Übermittlung kann erfolgen, 
soweit 

1. eine Übermittlung auch ohne Ersuchen 
an ein deutsches Gericht oder eine 
deutsche Staatsanwaltschaft zulässig 
wäre und 

1. sie auch ohne Ersuchen an deutsche 
Polizeibehörden, ein deutsches Ge-
richt oder eine deutsche Staatsanwalt-
schaft zulässig wäre, 

3. die Stelle, an die die Daten übermittelt 
werden, für die zu treffenden Maßnah-
men nach Nummer 2 zuständig ist. 

2. die Stelle, an die die Daten übermittelt 
werden, für die zu treffenden Maßnah-
men zuständig oder eine nach Arti-
kel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
benannte Kontaktstelle ist, 

 3. ein auf Übermittlung der Informationen 
gerichtetes Rechtshilfeersuchen nicht 
nach § 288 Absatz 2 abgelehnt würde 
und 
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§ 61a (3) Die Übermittlung unterbleibt, so-
weit für das Gericht oder die Staatsan-
waltschaft offensichtlich ist, dass - auch 
unter Berücksichtigung des besonde-
ren öffentlichen Interesses an der Da-
tenübermittlung - im Einzelfall schutz-
würdige Interessen des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Übermittlung über-
wiegen; zu den schutzwürdigen Interes-
sen des Betroffenen gehört auch das 
Vorhandensein eines angemessenen 
Datenschutzniveaus im Empfänger-
staat. 

4. nicht für die nach Absatz 1 Satz 2 zu-
ständige Stelle offensichtlich ist, dass, 
auch unter Berücksichtigung des be-
sonderen öffentlichen Interesses an der 
Datenübermittlung, im Einzelfall schutz-
würdige Interessen der betroffenen 
Person an dem Ausschluss der Über-
mittlung überwiegen. 

 (3) Die Übermittlung unterbleibt, wenn 
ein auf Übermittlung der Informationen ge-
richtetes Rechtshilfeersuchen nach 
§ 288 Absatz 1 abzulehnen wäre.  

 (4) Die Übermittlung von Informatio-
nen nach Absatz 1 erfolgt entweder über die 
für die Bundesrepublik Deutschland be-
nannte zentrale Kontaktstelle im Sinne von 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977, un-
mittelbar an die nach diesem Artikel be-
nannte zentrale Kontaktstelle eines anderen 
Mitgliedstaates oder an die zuständige 
Strafverfolgungsbehörde eines anderen Mit-
gliedstaates. Wenn die Übermittlung unmit-
telbar an die zentrale Kontaktstelle eines an-
deren Mitgliedstaates oder eine zuständige 
Strafverfolgungsbehörde erfolgt, sind die In-
formationen in einer der Sprachen zu über-
mitteln, die von diesem Mitgliedstaat nach 
Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 be-
nannt wurden. 

 (5) § 289 Absatz 3 und 4 ist entspre-
chend anzuwenden. 
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 § 291 

 Verpflichtung zur Datenübermittlung 
ohne Ersuchen 

 (1) Nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 
2023/977 sind Polizeibehörden verpflichtet, 
ohne Ersuchen ihnen zur Verfügung ste-
hende Daten, einschließlich personenbezo-
gener Daten, an die zentrale Kontaktstelle 
nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
oder den zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörden anderer Mitgliedstaaten aus eigener 
Initiative zu übermitteln, wenn objektive An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die Daten 
für den anderen Mitgliedstaat zum Zweck 
der Aufdeckung oder Untersuchung von 
schweren Straftaten im Sinne von Artikel 2 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 rele-
vant sein könnten. 

 (2) In den Fällen des Absatzes 1 be-
steht keine Verpflichtung zur Übermittlung, 
wenn  

 1. eine nach deutschem Recht erforderli-
che Genehmigung durch eine Justizbe-
hörde verweigert wurde, 

 2. objektive Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die Bereitstellung der ange-
forderten Informationen 

 a) den grundlegenden Interessen der 
nationalen Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland oder der Län-
der zuwiderlaufen oder sie schädi-
gen würde, 

 b) den Erfolg laufender Ermittlungen 
zu einer Straftat oder die Sicherheit 
einer Person gefährden würde, 

 c) den geschützten wichtigen Interes-
sen einer juristischen Person unge-
bührlich schaden würde. 

 (3) § 289 Absatz 3 und 4 sowie 
§ 290 Absatz 4 finden entsprechende An-
wendung. 
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 Unterabschnitt 2 

 Ausgehende Ersuchen 

§ 92b § 292 

Verwendung von nach dem Rahmenbe-
schluss 2006/960/JI übermittelten Infor-
mationen einschließlich personenbezo-

gener Daten 

Verwendung von nach der Richtlinie 
(EU) 2023/977 übermittelten Informatio-
nen einschließlich personenbezogener 

Daten 

Informationen einschließlich personen-
bezogener Daten, die nach dem Rahmen-
beschluss 2006/960/JI an eine inländische 
Polizeibehörde übermittelt worden sind, dür-
fen nur für die Zwecke, für die sie übermittelt 
wurden, oder zur Abwehr einer gegenwärti-
gen und erheblichen Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit verwendet werden. Für einen 
anderen Zweck oder als Beweismittel in ei-
nem gerichtlichen Verfahren dürfen sie nur 
verwendet werden, wenn der übermittelnde 
Staat zugestimmt hat. Von dem übermitteln-
den Staat für die Verwendung der Daten ge-
stellte Bedingungen sind zu beachten. 

Informationen einschließlich personen-
bezogener Daten, die nach der Richtlinie 
(EU) 2023/977 an eine inländische Polizei-
behörde übermittelt worden sind, dürfen nur 
für die Zwecke, für die sie übermittelt wur-
den, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen 
und erheblichen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit verwendet werden. Für einen an-
deren Zweck oder als Beweismittel in einem 
gerichtlichen Verfahren dürfen sie nur ver-
wendet werden, wenn der übermittelnde 
Staat zugestimmt hat oder diese auf Ersu-
chen nachträglich genehmigt. Von dem 
übermittelnden Staat für die Verwendung 
der Daten gestellte Bedingungen sind zu be-
achten. 
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 A b s c h n i t t  7  

 Ü b e r w a c h u n g  v o n  A u f l a -
g e n  u n d  W e i s u n g e n  z u r  

V e r m e i d u n g  v o n  U n t e r s u -
c h u n g s h a f t  

§ 90o § 293 

Grundsatz Anwendungsbereich 

(1) Nach diesem Abschnitt richtet sich 
die Vollstreckungshilfe für und die Vollstre-
ckungsabgabe an einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union nach Maß-
gabe des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI 
des Rates vom 23. Oktober 2009 über die 
Anwendung – zwischen den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union – des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung auf Ent-
scheidungen über Überwachungsmaßnah-
men als Alternative zur Untersuchungshaft 
(ABl. L 294 vom 11.11.2009, S. 20) (Rah-
menbeschluss Überwachungsanordnung). 

Nach diesem Abschnitt richtet sich die 
Übernahme und die Abgabe der Überwa-
chung von Auflagen und Weisungen zur 
Vermeidung der Untersuchungshaft zwi-
schen den Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI des 
Rates vom 23. Oktober 2009 über die An-
wendung des Grundsatzes der gegenseiti-
gen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative 
zur Untersuchungshaft (ABl. L 294 vom 
11.11.2009, S. 20) (Rahmenbeschluss 
Überwachungsanordnung). 

 Unterabschnitt 1 

 Überwachung ausländischer Auflagen und 
Weisungen im Inland  

§ 90p § 294 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Grundsatz 

(1) Auflagen und Weisungen, die ein 
anderer Mitgliedstaat der Europäischen 
Union nach Maßgabe seines innerstaatli-
chen Rechts und Verfahrens gegen eine na-
türliche Person zur Vermeidung der Unter-
suchungshaft verhängt hat (Maßnahmen), 
können in der Bundesrepublik Deutschland 
überwacht werden. … 

(1) Auflagen und Weisungen, die ein 
anderer Mitgliedstaat nach Maßgabe seines 
innerstaatlichen Rechts und Verfahrens ge-
gen eine natürliche Person zur Vermeidung 
der Untersuchungshaft verhängt hat (Über-
wachungsmaßnahmen), sind unter den 
Voraussetzungen der §§ 295 und 297 
nach dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung und gemäß den Bestim-
mungen dieses Unterabschnitts zu über-
wachen. 
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 (2) Die Überwachung ist abzulehnen, 
wenn ein Ablehnungsgrund nach § 296 vor-
liegt. 

 (3) Die Überwachung kann abgelehnt 
werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach 
§ 298 vorliegt. 

§ 90p § 295 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Voraussetzungen der Überwachung 

(1) …Die Überwachung ist nur zulässig, 
wenn 

(1) Die Überwachung setzt voraus, 
dass 

1. auch nach deutschem Recht, ungeachtet 
etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhaltes, wegen der 
der Entscheidung zugrunde liegenden 
Tat eine Strafe oder Maßregel der Bes-
serung und Sicherung verhängt werden 
könnte, 

1. auch nach deutschem Recht, ungeach-
tet etwaiger Verfahrenshindernisse und 
gegebenenfalls bei sinngemäßer Um-
stellung des Sachverhaltes, wegen der 
der Entscheidung zugrunde liegenden 
Tat eine Strafe oder Maßregel der Bes-
serung und Sicherung verhängt werden 
könnte, 

2. die zu überwachende Person sich, nach 
Unterrichtung über die Maßnahmen, mit 
einer Rückkehr in die Bundesrepublik 
Deutschland oder einem Verbleib dort 
einverstanden erklärt, 

2. die zu überwachende Person sich, nach 
Unterrichtung über die Maßnahmen, mit 
einer Rückkehr in die Bundesrepublik 
Deutschland oder einem Verbleib dort 
einverstanden erklärt, 

3. die zu überwachende Person 3. die zu überwachende Person 

a) die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtmäßig ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder 

a) die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt oder in der Bundesrepublik 
Deutschland rechtmäßig ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat oder 

b) beabsichtigt, umgehend ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland zu be-
gründen, und die Voraussetzungen 
für die Einreise in das Bundesge-
biet und den Aufenthalt darin erfüllt 
und 

b) beabsichtigt, umgehend ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Bun-
desrepublik Deutschland zu be-
gründen, und die Voraussetzungen 
für die Einreise in das Bundesge-
biet und den Aufenthalt darin erfüllt 
und 

4. eine oder mehrere der folgenden Maß-
nahmen überwacht werden soll bezie-
hungsweise sollen: 

4. eine oder mehrere der folgenden Maß-
nahmen überwacht werden sollen: 

a) die Verpflichtung, einer bestimmten 
Behörde jeden Wohnsitzwechsel 
mitzuteilen, 

a) die Verpflichtung, einer bestimmten 
Behörde jeden Wohnsitzwechsel 
mitzuteilen, 
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b) die Verpflichtung, bestimmte Orte, 
Plätze oder festgelegte Gebiete in 
der Bundesrepublik Deutschland o-
der im anderen Mitgliedstaat nicht 
zu betreten, 

b) die Verpflichtung, bestimmte Orte, 
Plätze oder festgelegte Gebiete in 
der Bundesrepublik Deutschland o-
der im anderen Mitgliedstaat nicht 
zu betreten, 

c) die Verpflichtung, sich, gegebenen-
falls zu einer bestimmten Zeit, an 
einem bestimmten Ort aufzuhalten, 

c) die Verpflichtung, sich, gegebenen-
falls zu einer bestimmten Zeit, an 
einem bestimmten Ort aufzuhalten, 

d) eine Verpflichtung, mit der das Ver-
lassen der Bundesrepublik 
Deutschland eingeschränkt wird, 

d) eine Verpflichtung, mit der das Ver-
lassen der Bundesrepublik 
Deutschland eingeschränkt wird, 

e) die Verpflichtung, sich zu bestimm-
ten Zeiten bei einer bestimmten 
Behörde zu melden, 

e) die Verpflichtung, sich zu bestimm-
ten Zeiten bei einer bestimmten 
Behörde zu melden, 

f) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Personen zu meiden, 

f) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Personen zu meiden, 

g) die Verpflichtung, sich bestimmter 
Aktivitäten, die mit der zur Last ge-
legten Straftat im Zusammenhang 
stehen, zu enthalten, 

g) die Verpflichtung, sich bestimmter 
Aktivitäten, die mit der zur Last ge-
legten Straftat im Zusammenhang 
stehen, zu enthalten, 

h) die Verpflichtung, einen bestimmten 
angemessenen Geldbetrag zu hin-
terlegen oder eine andere Sicher-
heitsleistung zu erbringen, entwe-
der in festgelegten Raten oder als 
Gesamtbetrag, 

h) die Verpflichtung, einen bestimm-
ten Geldbetrag zu hinterlegen oder 
eine andere Sicherheitsleistung zu 
erbringen, entweder in festgelegten 
Raten oder als Gesamtbetrag, 

i) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Gegenständen, die mit 
der zur Last gelegten Straftat im 
Zusammenhang stehen, zu mei-
den. 

i) die Verpflichtung, den Kontakt mit 
bestimmten Gegenständen, die mit 
der zur Last gelegten Straftat im 
Zusammenhang stehen, zu mei-
den. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 ist die Überwachung von Maß-
nahmen in Steuer-, Zoll und Währungsan-
gelegenheiten auch zulässig, wenn das 
deutsche Recht keine gleichartigen Steuer-, 
Zoll- und Währungsbestimmungen enthält 
wie das Recht des anderen Mitgliedstaates. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Num-
mer 1 steht es der Überwachung von Maß-
nahmen in Steuer-, Zoll- und Währungsan-
gelegenheiten nicht entgegen, wenn das 
deutsche Recht keine gleichartigen Steuer-, 
Zoll- und Währungsbestimmungen enthält 
wie das Recht des anderen Mitgliedstaates. 
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§ 90p § 296 

Voraussetzungen der Zulässigkeit Zwingende Ablehnungsgründe 

(3) Die Überwachung einer Maßnahme 
ist unzulässig, wenn 

Die Überwachung einer Maßnahme ist 
abzulehnen, wenn 

1. die zu überwachende Person im Zeit-
punkt der Tat nach § 19 des Strafge-
setzbuchs schuldunfähig oder nach § 3 
des Jugendgerichtsgesetzes strafrecht-
lich nicht verantwortlich war, 

1. die zu überwachende Person zur Zeit 
der Tat noch nicht 14 Jahre alt oder 
nach § 3 des Jugendgerichtsgesetzes 
strafrechtlich nicht verantwortlich war, 

2. die zu überwachende Person 2. die zu überwachende Person 

a) wegen derselben Tat, die der Ent-
scheidung zugrunde liegt, bereits 
von einem anderen Mitgliedstaat 
als dem, in dem gegen sie die Ent-
scheidung ergangen ist, rechtskräf-
tig abgeurteilt worden ist und 

a) wegen derselben Tat, die der Ent-
scheidung zugrunde liegt, bereits 
von einem anderen Mitgliedstaat 
als dem, in dem gegen sie die Ent-
scheidung ergangen ist, rechtskräf-
tig abgeurteilt worden ist und 

b) im Falle der Verurteilung zu einer 
Sanktion diese bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird 
oder nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt wer-
den kann oder 

b) im Falle der Verurteilung zu einer 
Sanktion diese bereits vollstreckt 
worden ist, gerade vollstreckt wird 
oder nach dem Recht des Urteils-
staates nicht mehr vollstreckt wer-
den kann oder 

3. bei Straftaten, für die auch die deutsche 
Gerichtsbarkeit begründet ist, die Straf-
verfolgung nach deutschem Recht ver-
jährt wäre. 

3. bei Straftaten, für die auch die deutsche 
Gerichtsbarkeit begründet ist, die Straf-
verfolgung nach deutschem Recht ver-
jährt wäre. 

§ 90q § 297 

Unterlagen Unterlagen 

(1) Die Überwachung einer Maßnahme 
nach Maßgabe des Rahmenbeschlusses 
Überwachungsanordnung ist nur zulässig, 
wenn durch den anderen Mitgliedstaat das 
Original oder eine beglaubigte Abschrift der 
vollstreckbaren Entscheidung über Maß-
nahmen zusammen mit einer vollständig 
ausgefüllten Bescheinigung übermittelt 
wurde, für die das in Anhang I des Rahmen-
beschlusses Überwachungsanordnung wie-
dergegebene Formblatt in der jeweils gülti-
gen Fassung zu verwenden ist. 

(1) Der ersuchende Mitgliedstaat hat 
das Original oder eine beglaubigte Abschrift 
der vollstreckbaren Entscheidung über 
Überwachungsmaßnahmen zusammen 
mit einer vollständig ausgefüllten Bescheini-
gung, für die das in Anhang I des Rahmen-
beschlusses Überwachungsanordnung wie-
dergegebene Formblatt in der jeweils gel-
tenden Fassung zu verwenden ist, vorzule-
gen. 
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(2) Ist die Bescheinigung nach Absatz 1 
unvollständig, ergeben sich jedoch die erfor-
derlichen Angaben aus der Entscheidung o-
der aus anderen beigefügten Unterlagen, so 
kann die zuständige Behörde auf die Vor-
lage einer vervollständigten Bescheinigung 
verzichten. 

(2) Ist eine Bescheinigung nach 
Absatz 1 bei Stellung des Ersuchens 
nicht vorhanden oder unvollständig oder 
entspricht sie offensichtlich nicht der zu 
vollstreckenden Entscheidung, so kann 
die zuständige Behörde eine Frist für die 
Vorlage oder Vervollständigung oder Be-
richtigung setzen. Ist die Bescheinigung 
nach Absatz 1 unvollständig, ergeben sich 
die erforderlichen Angaben aber aus der zu 
vollstreckenden Entscheidung oder aus 
anderen beigefügten Unterlagen, so kann 
die zuständige Behörde auf die Vorlage ei-
ner vervollständigten Bescheinigung ver-
zichten. 

§ 90r § 298 

Bewilligungshindernisse Fakultative Ablehnungsgründe 

Die Bewilligung einer nach den §§ 90p 
und 90q zulässigen Überwachung der Maß-
nahmen kann nur abgelehnt werden, wenn 

Die Überwachung kann abgelehnt wer-
den, wenn 

1. die Bescheinigung (§ 90q Absatz 1) un-
vollständig ist oder offensichtlich nicht 
der Entscheidung entspricht und der 
andere Mitgliedstaat diese Angaben 
nicht vollständig oder berichtigt nachge-
reicht hat, 

1. die Bescheinigung nach 
§ 297 Absatz 1 unvollständig ist oder 
offensichtlich nicht der Entscheidung 
entspricht und der andere Mitgliedstaat 
diese Angaben nicht vollständig oder 
berichtigt nachgereicht hat, 

2. es im Falle eines Verstoßes gegen eine 
Maßnahme abgelehnt werden müsste, 
die zu überwachende Person auszulie-
fern, 

2. es im Falle eines Verstoßes gegen eine 
Überwachungsmaßnahme abgelehnt 
werden müsste, die zu überwachende 
Person auszuliefern, 

3. im Falle einer Person, die ihren rechtmä-
ßigen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland hat, ein 
Verfahren zur Beendigung des Aufent-
haltes durchgeführt wird oder 

3. im Fall einer Person, die ihren rechtmä-
ßigen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik Deutschland hat, ein 
Verfahren zur Beendigung des Aufent-
haltes durchgeführt wird oder 

4. im Falle des § 90p Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 Buchstabe b die Überwachung 
der zu überwachenden Person im Ein-
zelfall in einem anderen Mitgliedstaat 
besser gewährleistet werden kann. 

4. im Fall des 
§ 295 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Buc
hstabe b die Überwachung der zu 
überwachenden Person im Einzelfall in 
einem anderen Mitgliedstaat besser ge-
währleistet werden kann. 
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§ 90s § 299 

Vorläufige Bewilligungsentscheidung Vorläufige Entscheidung 

(1) Die nach § 51 zuständige Staatsan-
waltschaft entscheidet darüber, ob die Über-
nahme der Überwachung bewilligt wird. 

(2) Die Staatsanwaltschaft gibt der zu 
überwachenden Person Gelegenheit, sich 
zu äußern, falls deren Stellungnahme noch 
nicht vorliegt. 

(1) Die nach den §§ 102 und 103 zu-
ständige Staatsanwaltschaft prüft das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
den §§ 295 bis 297 und entscheidet über 
die Geltendmachung fakultativer Ableh-
nungsgründe gemäß § 298. Sie gibt der 
betroffenen Person Gelegenheit, sich zu 
äußern. Hiervon kann abgesehen wer-
den, wenn die betroffene Person bereits 
im anderen Mitgliedstaat angehört 
wurde. 

(3) Entscheidet die Staatsanwaltschaft, 
die Bewilligungshindernisse nach § 90r nicht 
geltend zu machen, begründet sie diese 
Entscheidung in dem Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Überwachungsübernahme. Die zuständige 
Behörde des anderen Mitgliedstaates ist be-
reits vor Stellung des Antrags auf gerichtli-
che Entscheidung durch die Staatsanwalt-
schaft zu unterrichten über 

(2) Sind die Voraussetzungen nach 
den §§ 295 bis 297 erfüllt und entscheidet 
die Staatsanwaltschaft, keine fakultativen 
Ablehnungsgründe nach § 298 geltend zu 
machen, so beantragt sie unter Begrün-
dung dieser Entscheidung bei dem nach 
§ 300 Absatz 1 zuständigen Amtsgericht, 
die Übernahme der Überwachung für zu-
lässig zu erklären. Vor der Antragsstel-
lung hat die Staatsanwaltschaft die zu-
ständige Behörde des ersuchenden Mit-
gliedstaates zu unterrichten  

1. die Gründe, warum es im Falle eines Ver-
stoßes gegen eine Maßnahme abge-
lehnt werden müsste, die zu überwa-
chende Person auszuliefern, und 

1. über die Gründe, warum es im Fall ei-
nes Verstoßes gegen die Überwa-
chungsmaßnahme abgelehnt werden 
müsste, die zu überwachende Person 
zu übergeben, und 

2. die Nichtgeltendmachung des Bewilli-
gungshindernisses. 

2. über die Nichtgeltendmachung eines 
fakultativen Ablehnungsgrundes. 

(4) Bewilligt die Staatsanwaltschaft die 
Übernahme der Überwachung nicht, be-
gründet sie diese Entscheidung. … 

(3) Sind die Voraussetzungen der 
§§ 295 bis 297 nicht erfüllt oder beab-
sichtigt die Staatsanwaltschaft, fakulta-
tive Ablehnungsgründe nach § 298 gel-
tend zu machen, so lehnt sie die Über-
nahme der Vollstreckung ab und begrün-
det diese Entscheidung. Vor einer ableh-
nenden Entscheidung konsultiert die 
Staatsanwaltschaft die ersuchende aus-
ländische Behörde und gibt ihr Gelegen-
heit zur Stellungnahme. 
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(4) …Die Staatsanwaltschaft stellt der 
zu überwachenden Person die Entschei-
dung zu. Die zu überwachende Person kann 
binnen zwei Wochen nach Zustellung der 
ablehnenden Bewilligungsentscheidung ei-
nen Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
stellen. Die §§ 297 bis 300 und 302 Absatz 
1 Satz 1, Absatz 2 der Strafprozessordnung 
über Rechtsmittel und die §§ 42 bis 47 der 
Strafprozessordnung über Fristen und Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand gelten 
entsprechend. 

(4) Im Fall der Ablehnung stellt die 
Staatsanwaltschaft der zu überwachenden 
Person die Entscheidung zu, sofern diese 
sich mit der Vollstreckung in der Bun-
desrepublik Deutschland einverstanden 
erklärt hat. Die betroffene Person kann 
binnen zwei Wochen nach Zustellung einen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stel-
len. Die §§ 297 bis 300 und 302 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 der Strafprozessord-
nung über Rechtsmittel und die §§ 42 bis 47 
der Strafprozessordnung über Fristen und 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gel-
ten entsprechend. 

§ 90t § 300 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

(1) Das Amtsgericht entscheidet auf An-
trag der Staatsanwaltschaft nach § 90s Ab-
satz 3 Satz 1 oder auf Antrag der zu über-
wachenden Person nach § 90s Absatz 4 
Satz 3. § 51 gilt entsprechend. Die Staats-
anwaltschaft bereitet die Entscheidung vor. 

(1) Das Amtsgericht entscheidet auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft nach 
§ 299 Absatz 2 oder auf Antrag der zu über-
wachenden Person nach 
§ 299 Absatz 4 Satz 2. § 103 gilt entspre-
chend. Die Staatsanwaltschaft bereitet die 
Entscheidung vor. 

(2) Für die gerichtliche Vorbereitung der 
Entscheidung gilt § 52 Absatz 1 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass der zuständi-
gen Behörde im anderen Mitgliedstaat auch 
Gelegenheit gegeben worden sein muss, er-
gänzende Unterlagen beizubringen, wenn 
die übermittelten Unterlagen nicht ausrei-
chen, um beurteilen zu können, ob die 
Staatsanwaltschaft ihr Ermessen fehlerfrei 
ausgeübt hat. Das Gericht kann für die Bei-
bringung der Unterlagen eine Frist setzen. 

(2) Für die gerichtliche Vorbereitung 
der Entscheidung gilt § 104 Absatz 1 mit 
der Maßgabe entsprechend, dass der zu-
ständigen Behörde im anderen Mitgliedstaat 
auch Gelegenheit gegeben worden sein 
muss, ergänzende Unterlagen beizubrin-
gen, wenn die übermittelten Unterlagen 
nicht ausreichen, um beurteilen zu können, 
ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen feh-
lerfrei ausgeübt hat. Das Gericht kann für 
die Beibringung der Unterlagen eine Frist 
setzen. 

(3) § 30 Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass das 
Gericht auch Beweis darüber erheben kann, 
ob die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen 
fehlerfrei ausgeübt hat. § 30 Absatz 2 Satz 
4, Absatz 3 sowie § 31 Absatz 1 und 4 gelten 
entsprechend. Befindet sich die verurteilte 
Person im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, so gelten auch § 30 Absatz 2 
Satz 1 sowie § 31 Absatz 2 und 3 
entsprechend. 

(3) § 80 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass das Gericht 
auch Beweis darüber erheben kann, ob die 
Staatsanwaltschaft ihr Ermessen fehlerfrei 
ausgeübt hat. 
§ 80 Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 und 4 
sowie § 81 Absatz 1 und 4 gelten entspre-
chend. Befindet sich die betroffene Person 
im Inland, so gelten auch 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 81 Absatz 2 und 3 entsprechend. 
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§ 90u § 301 

Gerichtliche Zulässigkeitsentscheidung Gerichtliche Zulässigkeitsentscheidung 

(1) Über die Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung nach § 90s Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 3 entscheidet das Amts-
gericht durch Beschluss. In der Beschluss-
formel sind bei einer stattgebenden Ent-
scheidung die zu überwachenden Maßnah-
men genau zu bestimmen. 

(1) Über die Anträge auf gerichtliche 
Entscheidung nach 
§ 299 Absatz 2 und 4 Satz 2 entscheidet 
das Amtsgericht durch Beschluss. In der Be-
schlussformel sind bei einer stattgebenden 
Entscheidung die zu Überwachungsmaß-
nahmen genau zu bestimmen. 

(2) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
zu überwachende Person nach § 90s Ab-
satz 4 Satz 3 nicht beachtet worden, so ver-
wirft das Gericht den Antrag als unzulässig. 
Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(2) Sind die Vorschriften über den An-
trag auf gerichtliche Entscheidung durch die 
zu überwachende Person nach 
§ 299 Absatz 4 Satz 3 nicht beachtet wor-
den, so verwirft das Gericht den Antrag als 
unzulässig. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(3) Das Gericht ordnet die Überwa-
chung der Maßnahmen an, wenn diese zu-
lässig ist und 

(3) Das Gericht erklärt die Überwa-
chung der Maßnahmen für zulässig, wenn 
die Voraussetzungen der §§ 295 bis 297 
erfüllt sind und 

1. die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen, Be-
willigungshindernisse nach § 90r nicht 
geltend zu machen, fehlerfrei ausgeübt 
hat oder 

1. die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen, 
Ablehnungsgründe nach § 298 nicht 
geltend zu machen, fehlerfrei ausgeübt 
hat oder 

2. die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen, Be-
willigungshindernisse nach § 90r gel-
tend zu machen, fehlerhaft ausgeübt 
hat und eine andere Ermessensent-
scheidung nicht gerechtfertigt ist; … 

2. die Staatsanwaltschaft ihr Ermessen, 
Ablehnungsgründe nach § 298 gel-
tend zu machen, fehlerhaft ausgeübt 
hat und eine andere Ermessensent-
scheidung nicht gerechtfertigt ist.  

… kommt jedoch eine andere Ermessens-
entscheidung in Betracht, hebt das Gericht 
die Entscheidung der Staatsanwaltschaft 
auf und reicht ihr die Akten zur erneuten Er-
messensausübung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts zurück. 

Kommt jedoch eine andere Ermessensent-
scheidung in Betracht, hebt das Gericht die 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft auf 
und reicht ihr die Akten zur erneuten Ermes-
sensausübung unter Beachtung der Rechts-
auffassung des Gerichts zurück. 

(4) Das Gericht wandelt die der zu über-
wachenden Person auferlegten Maßnah-
men um, wenn 

(4) Das Gericht wandelt die der zu 
überwachenden Person auferlegten Über-
wachungsmaßnahmen um, wenn  

1. die Voraussetzungen für die Maßnahmen 
nach dem im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes geltenden Recht nicht erfüllt 
sind oder 

1. die Voraussetzungen für die Überwa-
chungsmaßnahmen nach dem im In-
land geltenden Recht nicht erfüllt sind 
oder 
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2. die auferlegten Überwachungsmaß-
nahmen nicht hinreichend bestimmt 
sind. 

2. die auferlegten Überwachungsmaß-
nahmen nicht hinreichend bestimmt 
sind. 

Die umgewandelten Maßnahmen müssen 
so weit wie möglich den vom Anordnungs-
staat verhängte Maßnahmen entsprechen. 
Sie dürfen nicht schwerwiegender sein als 
die vom Anordnungsstaat verhängten Maß-
nahmen. Über die Umwandlung nach die-
sem Absatz ist die zuständige Behörde des 
anderen Mitgliedstaates unverzüglich zu in-
formieren. 

Die umgewandelten Überwachungsmaß-
nahmen müssen so weit wie möglich den 
vom Anordnungsstaat verhängten Maßnah-
men entsprechen. Sie dürfen nicht schwer-
wiegender sein als die vom Anordnungs-
staat verhängten Maßnahmen. Über die 
Umwandlung nach diesem Absatz ist die zu-
ständige Behörde des anderen Mitglied-
staates unverzüglich zu informieren. 

(5) Gegen den Beschluss des Amtsge-
richts können die Staatsanwaltschaft und 
die zu überwachende Person sofortige Be-
schwerde einlegen. Absatz 2 Satz 2 bleibt 
unberührt. § 42 ist entsprechend anwend-
bar. 

(5) Gegen den Beschluss des Amtsge-
richts können die Staatsanwaltschaft und 
die zu überwachende Person sofortige Be-
schwerde einlegen. Absatz 2 Satz 2 bleibt 
unberührt. § 92 ist entsprechend anwend-
bar. 

§ 90v § 302 

Bewilligung nach gerichtlicher Ent-
scheidung 

Übernahme der Überwachung nach ge-
richtlicher Entscheidung 

(1) Die Staatsanwaltschaft darf die 
Übernahme der Überwachung nur bewilli-
gen, wenn diese durch die gerichtliche Ent-
scheidung für zulässig erklärt worden ist. 
Die Staatsanwaltschaft bewilligt die Über-
wachung nach Maßgabe der vollstreckba-
ren gerichtlichen Entscheidung. Diese Be-
willigungsentscheidung ist unanfechtbar. 

(1) Die Staatsanwaltschaft darf die 
Übernahme der Überwachung nur anord-
nen, wenn diese durch die gerichtliche Ent-
scheidung für zulässig erklärt worden ist. 
Die Staatsanwaltschaft ordnet die Überwa-
chung nach Maßgabe der vollstreckbaren 
gerichtlichen Entscheidung an. 

(2) Über die Bewilligung soll innerhalb 
von 20 Werktagen nach Eingang der in § 
90q bezeichneten Unterlagen bei der 
Staatsanwaltschaft entschieden werden. 
Wurde gegen die Entscheidung des Ge-
richts gemäß § 90u Absatz 5 sofortige Be-
schwerde eingelegt, verlängert sich die Frist 
zur Bewilligung um weitere 20 Werktage. 

(2) Über die Anordnung der Über-
nahme soll innerhalb von 20 Werktagen 
nach Eingang der in § 297 bezeichneten 
Unterlagen bei der Staatsanwaltschaft ent-
schieden werden. Wurde gegen die Ent-
scheidung des Gerichts gemäß 
§ 301 Absatz 5 sofortige Beschwerde ein-
gelegt, so verlängert sich die Frist zur Aner-
kennung um weitere 20 Werktage. 
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(3) Ist es der Staatsanwaltschaft auf-
grund außergewöhnlicher Umstände nicht 
möglich, die Fristen nach Absatz 2 einzuhal-
ten, so unterrichtet sie unverzüglich die zu-
ständige Behörde des Anordnungsstaates 
und gibt dabei die Gründe für die Verzöge-
rung und die Zeit an, die voraussichtlich für 
eine Entscheidung benötigt wird. 

(3) Ist es der Staatsanwaltschaft auf-
grund außergewöhnlicher Umstände nicht 
möglich, die Fristen nach Absatz 2 einzuhal-
ten, so unterrichtet sie unverzüglich die zu-
ständige Behörde des Anordnungsstaates 
und gibt dabei die Gründe für die Verzöge-
rung und die Zeit an, die voraussichtlich für 
eine Entscheidung benötigt wird. 

 § 303 

 Durchführung der Überwachung 

§ 90w (1) Das für die Entscheidung 
nach § 90u zuständige Gericht überwacht 
die Maßnahmen unverzüglich nach Bewilli-
gung der Überwachungsübernahme wäh-
rend des Zeitraums, den die zuständige Be-
hörde des anderen Mitgliedstaates angege-
ben hat. Das Gericht kann die Überwachung 
ganz oder zum Teil an das Gericht abgeben, 
in dessen Bezirk die zu überwachende Per-
son ihren Wohnsitz oder in Ermangelung ei-
nes Wohnsitzes ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Die Abgabe ist bindend. 

(1) Das für die Entscheidung nach 
§ 301 zuständige Gericht überwacht die 
Maßnahmen unverzüglich nach Anord-
nung der Überwachungsübernahme wäh-
rend des Zeitraums, den die zuständige Be-
hörde des anderen Mitgliedstaates angege-
ben hat. Das Gericht kann die Überwachung 
ganz oder zum Teil an das Gericht abgeben, 
in dessen Bezirk die zu überwachende Per-
son ihren Wohnsitz oder in Ermangelung ei-
nes Wohnsitzes ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat. Die Abgabe ist bindend. 

§ 90w (2) Soweit das Gesetz die Anhö-
rung oder Mitwirkung der Staatsanwalt-
schaft vorsieht, ist diejenige Staatsanwalt-
schaft zuständig, die die gerichtliche Zuläs-
sigkeitsentscheidung vorbereitet hat. Ihre 
Zuständigkeit bleibt von einer Abgabe nach 
Absatz 1 Satz 2 unberührt. 

(2) Soweit die Anhörung oder Mitwir-
kung der Staatsanwaltschaft vorgesehen 
ist, ist diejenige Staatsanwaltschaft zustän-
dig, die die gerichtliche Zulässigkeitsent-
scheidung vorbereitet hat. Ihre Zuständig-
keit bleibt von einer Abgabe nach Absatz 1 
Satz 2 unberührt. 

§ 90w (3) Das Gericht unterrichtet die 
zuständige Behörde des anderen Mitglied-
staates unverzüglich über 

(3) Das Gericht unterrichtet die zustän-
dige Behörde des anderen Mitgliedstaates 
unverzüglich über 

1. jeden Wohnsitzwechsel der zu überwa-
chenden Person, 

1. jeden Wohnsitzwechsel der zu überwa-
chenden Person, 

2. die Tatsache, dass der Aufenthaltsort 
der zu überwachenden Person im Bun-
desgebiet nicht mehr zu ermitteln ist, 
und 

2. die Tatsache, dass der Aufenthaltsort 
der zu überwachenden Person im Bun-
desgebiet nicht mehr zu ermitteln ist, 
und 

3. jeden Verstoß gegen eine Maßnahme so-
wie über Erkenntnisse, die eine weitere 
Entscheidung im Zusammenhang mit 
einer Entscheidung über Maßnahmen 
nach sich ziehen könnten; … 

3. jeden Verstoß gegen eine Maßnahme 
sowie über Erkenntnisse, die eine wei-
tere Entscheidung im Zusammenhang 
mit einer Entscheidung über Maßnah-
men nach sich ziehen könnten. 
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… hierzu ist das in Anhang II des Rahmen-
beschlusses Überwachungsanordnung wie-
dergegebene Formblatt in der jeweils gülti-
gen Fassung zu verwenden. 

Für die Unterrichtung nach 
Satz 1 Nummer 3 ist das in Anhang II des 
Rahmenbeschlusses Überwachungsanord-
nung wiedergegebene Formblatt in der je-
weils gültigen Fassung zu verwenden. 

§ 90w § 304 

Durchführung der Überwachung Absehen von der Überwachung 

(4) Das Gericht sieht von der Überwa-
chung der Maßnahmen ab, wenn 

(1) Das Gericht sieht von der Überwa-
chung der Maßnahmen ab, wenn 

1. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates die Bescheinigung zurück-
nimmt oder auf andere geeignete 
Weise mitteilt, dass die Überwachung 
der Maßnahmen zu beenden ist, 

1. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates die Bescheinigung zu-
rücknimmt oder auf andere geeignete 
Weise mitteilt, dass die Überwachung 
der Maßnahmen zu beenden ist, 

2. der Aufenthaltsort der zu überwachen-
den Person im Bundesgebiet nicht 
mehr zu ermitteln ist, 

2. der Aufenthaltsort der zu überwachen-
den Person im Bundesgebiet nicht 
mehr zu ermitteln ist, 

3. die zu überwachende Person nicht 
mehr über einen rechtmäßigen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland verfügt 
oder 

3. die zu überwachende Person nicht 
mehr über einen rechtmäßigen ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland verfügt 
oder 

4. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates die Maßnahmen so geän-
dert hat, dass nunmehr keine Maß-
nahme im Sinne des § 90p Absatz 1 
Satz 2 Nummer 4 vorliegt. 

4. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates die Maßnahmen so ge-
ändert hat, dass nunmehr keine Maß-
nahme im Sinne des 
§ 295 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vor-
liegt. 

Die Entscheidung nach Satz 1 ergeht durch 
Beschluss. 

Die Entscheidung nach Satz 1 ergeht durch 
Beschluss. 

(5) Das Gericht kann von der Überwa-
chung der Maßnahme absehen, wenn die 
zuständige Behörde des anderen Mitglied-
staates keine weitere Entscheidung im Zu-
sammenhang mit einer Entscheidung über 
Maßnahmen getroffen hat, obwohl das Ge-
richt 

(2) Das Gericht kann von der Überwa-
chung der Maßnahme absehen, wenn die 
zuständige Behörde des anderen Mitglied-
staates keine weitere Entscheidung im Zu-
sammenhang mit einer Entscheidung über 
Maßnahmen getroffen hat, obwohl das Ge-
richt 

1. mehrfach die zuständige Behörde des an-
deren Mitgliedstaates bezüglich dersel-
ben Person gemäß Absatz 3 Nummer 3 
unterrichtet hat und 

1. mehrfach die zuständige Behörde des 
anderen Mitgliedstaates bezüglich der-
selben Person gemäß 
§ 301 Absatz 4 Nummer 1 unterrichtet 
hat und 
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2. eine angemessene Frist zum Erlass einer 
weiteren Entscheidung im Zusammen-
hang mit einer Entscheidung über Maß-
nahmen gesetzt hat. … 

2. eine angemessene Frist zum Erlass ei-
ner weiteren Entscheidung im Zusam-
menhang mit einer Entscheidung über 
Überwachungsmaßnahmen gesetzt 
hat. 

(5) …Die Entscheidung nach Satz 1 
ergeht durch Beschluss. 

(6) Hat das Gericht beschlossen, die Über-
wachung der Maßnahmen gemäß Absatz 5 
einzustellen, unterrichtet es die zuständige 
Behörde des anderen Mitgliedstaates hier-
von schriftlich mit Gründen. 

Die Entscheidung nach Satz 1 ergeht durch 
Beschluss. Das Gericht unterrichtet die zu-
ständige Behörde des anderen Mitglied-
staates hiervon schriftlich mit Gründen. 

§ 90x § 305 

Erneuerte und geänderte Maßnahmen Erneute oder geänderte Auflagen und 
Weisungen 

Die Vorschriften der §§ 90o bis 90w gel-
ten auch für die Übernahme und Überwa-
chung erneuerter oder geänderter Maßnah-
men mit der Maßgabe, dass bei solchen 
Entscheidungen keine erneute Prüfung ge-
mäß § 90p Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 
3, Absatz 3 sowie den §§ 90r und 77 Absatz 
2 stattfindet. Bei Entscheidungen über er-
neuerte Maßnahmen findet zusätzlich keine 
erneute Prüfung gemäß § 90p Absatz 1 Satz 
2 Nummer 4 statt. 

Die §§ 298 bis 305 gelten auch für die 
Übernahme und Überwachung erneuerter 
oder geänderter Maßnahmen mit der Maß-
gabe, dass bei solchen Entscheidungen 
keine erneute Prüfung nach den 
§§ 2 und 295 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
und 3 sowie den §§ 296 und 298 und statt-
findet. Bei Entscheidungen über erneuerte 
Maßnahmen findet auch keine erneute Prü-
fung gemäß 
§ 295 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 statt. 
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 Unterabschnitt 2 

 Überwachung inländischer Auflagen und 
Weisungen im Ausland  

§ 90y § 306 

Abgabe der Überwachung Übertragung der Überwachung 

(1) Das gemäß § 126 der Strafprozess-
ordnung zuständige Gericht kann von einem 
deutschen Gericht erlassene Überwa-
chungsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Untersuchungshaft zur Überwachung nach 
Maßgabe des Rahmenbeschlusses Über-
wachungsanordnung an einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übertra-
gen. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn 
die zu überwachende Person 

1. in diesem Mitgliedstaat ihren recht-
mäßigen gewöhnlichen Aufenthalt hat und 

(1) Das gemäß § 126 der Strafpro-
zessordnung zuständige Gericht kann von 
einem deutschen Gericht erlassene Über-
wachungsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Untersuchungshaft zur Überwachung nach 
Maßgabe des Rahmenbeschlusses Über-
wachungsanordnung an einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übertra-
gen. Dies ist nur zulässig, wenn die zu über-
wachende Person in diesem Mitgliedstaat 
ihren rechtmäßigen gewöhnlichen Aufent-
halt hat und 

2. sich mit einer Rückkehr in diesen Mit-
gliedstaat einverstanden erklärt hat, 
nachdem sie über die betreffenden 
Maßnahmen unterrichtet wurde, oder 

1. sich mit einer Rückkehr in diesen Mit-
gliedstaat einverstanden erklärt hat, 
nachdem sie über die betreffenden 
Überwachungsmaßnahmen unter-
richtet wurde, oder 

3. sich bereits in diesem Mitgliedstaat auf-
hält. 

2. sich bereits in diesem Mitgliedstaat auf-
hält. 

Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Ge-
legenheit zur Stellungnahme. 

Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Ge-
legenheit zur Stellungnahme. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2 kann das Gericht die Über-
wachung von Maßnahmen an einen ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
als denjenigen übertragen, in dem die zu 
überwachende Person ihren rechtmäßigen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern die zu 
überwachende Person einen entsprechen-
den Antrag gestellt hat. 

(2) Abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 kann das 
Gericht die Überwachung von Maßnahmen 
an einen anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union als denjenigen übertragen, in 
dem die zu überwachende Person ihren 
rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
sofern die zu überwachende Person einen 
entsprechenden Antrag gestellt hat. 

(3) Das Gericht unterrichtet die zustän-
dige Behörde des anderen Mitgliedstaates 
unverzüglich über 

(3) Das Gericht unterrichtet die zustän-
dige Behörde des anderen Mitgliedstaates 
unverzüglich über 
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1. jede weitere Entscheidung im Zusam-
menhang mit einer Entscheidung über 
Maßnahmen sowie 

1. jede weitere Entscheidung im Zusam-
menhang mit einer Entscheidung über 
Überwachungsmaßnahmen sowie 

2. einen gegen eine Entscheidung über 
Maßnahmen eingelegten Rechtsbehelf. 

2. einen gegen eine Entscheidung über 
Überwachungsmaßnahmen eingeleg-
ten Rechtsbehelf. 

(4) Das Gericht kann die zuständige 
Behörde des anderen Mitgliedstaates um 
Verlängerung der Überwachung der Maß-
nahmen ersuchen, wenn 

(4) Das Gericht kann die zuständige 
Behörde des anderen Mitgliedstaates um 
Verlängerung der Überwachung der Maß-
nahmen ersuchen, wenn 

1. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates für die Zulässigkeit der 
Überwachung von Maßnahmen einen 
bestimmten Zeitraum angegeben hat, 

1. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates für die Zulässigkeit der 
Überwachung von Maßnahmen einen 
bestimmten Zeitraum angegeben hat, 

2. der Zeitraum nach Nummer 1 abgelau-
fen ist und 

2. der Zeitraum nach Nummer 1 abgelau-
fen ist und 

3. es die Überwachung der Maßnahmen 
weiterhin für erforderlich hält. 

3. es die Überwachung der Überwa-
chungsmaßnahmen weiterhin für er-
forderlich hält. 

(5) In einem Ersuchen nach Absatz 4 
sind anzugeben: 

(5) In einem Ersuchen nach Absatz 4 
sind anzugeben: 

1. die Gründe für die Verlängerung, 1. die Gründe für die Verlängerung, 

2. die voraussichtlichen Folgen für die zu 
überwachende Person, sofern die Maß-
nahmen nicht verlängert werden wür-
den, und 

2. die voraussichtlichen Folgen für die zu 
überwachende Person, sofern die Maß-
nahmen nicht verlängert werden wür-
den, und 

3. der voraussichtliche Zeitraum der Ver-
längerung. 

3. der voraussichtliche Zeitraum der Ver-
längerung. 

§ 90z § 307 

Rücknahme der Überwachungsabgabe Rücknahme der Überwachungsübertra-
gung 

(1) Das Gericht hat die Bescheinigung 
zur Abgabe der Überwachung zurückzuneh-
men, wenn die Voraussetzungen für den 
Haftbefehl entfallen sind. Es kann die Be-
scheinigung zurücknehmen, wenn 

(1) Das Gericht hat die Bescheinigung 
zur Übertragung der Überwachung zurück-
zunehmen, wenn die Voraussetzungen für 
den Haftbefehl entfallen sind. Es kann die 
Bescheinigung zurücknehmen, wenn 
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1. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates mitgeteilt hat, dass sie die 
Maßnahmen entsprechend dem dort 
geltenden Recht angepasst hat, 

1. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass sie 
die Überwachungsmaßnahmen ent-
sprechend dem dort geltenden Recht 
angepasst hat, 

2. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates mitgeteilt hat, dass sie die 
Maßnahmen nur während eines be-
grenzten Zeitraums überwachen kann, 
oder 

2. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass sie 
die Überwachungsmaßnahmen nur 
während eines begrenzten Zeitraums 
überwachen kann, oder 

3. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates mitgeteilt hat, dass sie es 
im Falle eines Verstoßes gegen die 
Maßnahmen ablehnen müsste, die zu 
überwachende Person auszuliefern. 

3. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates mitgeteilt hat, dass sie 
es im Fall eines Verstoßes gegen die 
Überwachungsmaßnahmen ablehnen 
müsste, die zu überwachende Person 
auszuliefern. 

In den Fällen von Satz 2 hat die Rücknahme 
vor Beginn der Überwachung im anderen 
Mitgliedstaat und spätestens zehn Tage 
nach Eingang der Informationen bei dem zu-
ständigen Gericht zu erfolgen. 

In den Fällen des Satzes 2 hat die Rück-
nahme vor Beginn der Überwachung im an-
deren Mitgliedstaat und spätestens zehn 
Tage nach Eingang der Informationen bei 
dem zuständigen Gericht zu erfolgen. 

(2) Das Gericht ist für die Überwa-
chung der Maßnahmen wieder zuständig, 
wenn 

(2) Das Gericht ist für die Überwa-
chung der Maßnahmen wieder zuständig, 
wenn 

1. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates mitteilt, dass die zu über-
wachende Person ihren rechtmäßigen 
gewöhnlichen Aufenthalt in einen ande-
ren Staat als den avisierten Vollstre-
ckungsstaat verlegt hat, 

1. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates mitteilt, dass die zu 
überwachende Person ihren rechtmäßi-
gen gewöhnlichen Aufenthalt in einen 
anderen Staat als den avisierten Voll-
streckungsstaat verlegt hat, 

2. das Gericht die Maßnahmen geändert 
und die zuständige Behörde des ande-
ren Mitgliedstaates es abgelehnt hat, 
die geänderten Maßnahmen zu über-
wachen, 

2. das Gericht die Überwachungsmaß-
nahmen geändert und die zuständige 
Behörde des anderen Mitgliedstaates 
es abgelehnt hat, die geänderten Maß-
nahmen zu überwachen, 

3. der maximale Überwachungszeitraum, 
während dessen die Maßnahmen im 
anderen Mitgliedstaat überwacht wer-
den dürfen, abgelaufen ist, 

3. der maximale Überwachungszeitraum, 
während dessen die Maßnahmen im 
anderen Mitgliedstaat überwacht wer-
den dürfen, abgelaufen ist, 
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4. die zuständige Behörde des anderen Mit-
gliedstaates beschlossen hat, die Über-
wachung der Maßnahmen nach Maß-
gabe des Artikels 23 des Rahmenbe-
schlusses Überwachungsanordnung 
einzustellen, und das Gericht hiervon 
unterrichtet hat. 

4. die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaates beschlossen hat, die 
Überwachung der Maßnahmen nach 
Maßgabe des Artikels 23 des Rahmen-
beschlusses Überwachungsanordnung 
einzustellen, und das Gericht hiervon 
unterrichtet hat. 

 Kapitel 6 

 Übernahme der Strafverfolgung 

 A b s c h n i t t  1  

 E i n g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 308 

 Platzhalter 

 … 

 § 309 

 Platzhalter 

 … 

 A b s c h n i t t  2  

 A u s g e h e n d e  E r s u c h e n  

 § 310 

 Platzhalter 

 … 
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 § 311 

 Platzhalter 

 … 

 § 312 

 Platzhalter 

 … 

 § 313 

 Platzhalter 

 … 

 T e i l  4  

 R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  
S c h e n g e n - a s s o z i i e r t e n  

S t a a t e n  

§ 98 § 314 

Vorrang des Dreizehnten Teils Vorrang des Teils 4 

(1) Dieser Teil gilt für den Ausliefe-
rungs- und Durchlieferungsverkehr mit der 
Republik Island und dem Königreich Norwe-
gen nach dem Übereinkommen vom 28. 
Juni 2006 zwischen der Europäischen 
Union und der Republik Island und dem Kö-
nigreich Norwegen über das Übergabever-
fahren zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und Island und Norwe-
gen (ABl. L 292 vom 21.10.2006, S. 2). 

(1) Dieser Teil gilt für den Ausliefe-
rungs- und Durchlieferungsverkehr mit der 
Republik Island und dem Königreich Norwe-
gen nach dem Übereinkommen vom 28. 
Juni 2006 zwischen der Europäischen 
Union und der Republik Island und dem Kö-
nigreich Norwegen über das Übergabever-
fahren zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und Island und Norwe-
gen (ABl. L 292 vom 21.10.2006, S. 2). 
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(2) Soweit dieser Teil keine besonderen 
Regelungen enthält, finden die Bestimmun-
gen des Achten Teils mit Ausnahme des § 
79 Absatz 1 Satz 1, der §§ 80, 81 Nummer 
4, § 83c Absatz 5, § 83f Absatz 3 und § 83i 
entsprechend sowie nach Maßgabe des § 
78 die übrigen Bestimmungen dieses Ge-
setzes Anwendung. 

(2) Soweit dieser Teil keine besonde-
ren Regelungen enthält, finden die Bestim-
mungen des Teils 3 mit Ausnahme des 
§ 141 Absatz 1, des § 154 Absatz 2, des 
§ 163 Absatz 5 des § 175 und des 
§ 179 Absatz 3 entsprechend sowie nach 
Maßgabe des § 146 die übrigen Bestim-
mungen dieses Gesetzes Anwendung. Eine 
Übergabe von Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit findet nicht statt. 
§ 155 Absatz 2 und 3 findet nur hinsicht-
lich ausländischer Personen mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt im Inland ent-
sprechende Anwendung. 

(3) Die §§ 35 und 36 finden mit der 
Maßgabe Anwendung, dass bei Erweite-
rung der Auslieferungsbewilligung oder bei 
der Weiterlieferung der verfolgten Person an 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, an 
die Republik Island oder das Königreich 
Norwegen abweichend von § 35 Absatz 1 
Satz 1 eine Zustimmung zu erteilen ist. Hier-
bei gelten § 83a Absatz 1 und § 83c Absatz 
6 entsprechend. Die §§ 38 und 39 finden mit 
der Maßgabe Anwendung, dass diese bei 
Vorliegen der Voraussetzungen zur Vor-
nahme der Maßnahmen verpflichten. 

(3) Die §§ 86 und 87 finden mit der 
Maßgabe Anwendung, dass bei Erweite-
rung der Auslieferungsbewilligung oder bei 
der Weiterlieferung der verfolgten Person an 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, an 
die Republik Island oder das Königreich 
Norwegen abweichend von 
§ 86 Absatz 1 Satz 1 eine Zustimmung zu 
erteilen ist. Hierbei gelten 
§ 148 Absatz 1 und § 163 Absatz 3 ent-
sprechend. Die §§ 89 und 90 finden mit der 
Maßgabe Anwendung, dass diese bei Vor-
liegen der Voraussetzungen zur Vornahme 
der Maßnahmen verpflichten. 

(4) An die Stelle des Mitgliedstaates tritt 
in den anwendbaren Bestimmungen des 
Achten Teils neben den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union auch die Republik Is-
land und das Königreich Norwegen; an die 
Stelle des Europäischen Haftbefehls tritt ein 
Auslieferungsersuchen auf Grundlage eines 
Haftbefehls im Sinne des Artikels 2 Absatz 
5 des Übereinkommens vom 28. Juni 2006 
zwischen der Europäischen Union und der 
Republik Island und dem Königreich Norwe-
gen über das Übergabeverfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und Island und Norwegen. Ferner tritt 
dieses Übereinkommen an die Stelle des 
Rahmenbeschlusses Europäischer Haftbe-
fehl in den anwendbaren Vorschriften des 
Achten Teils. 

(4) An die Stelle des Mitgliedstaates 
tritt in den anwendbaren Bestimmungen des 
Teils 3 neben den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union auch die Republik Island 
und das Königreich Norwegen; an die Stelle 
des Europäischen Haftbefehls tritt ein Aus-
lieferungsersuchen auf Grundlage eines 
Haftbefehls im Sinne des Artikels 2 Absatz 5 
des Übereinkommens vom 28. Juni 2006 
zwischen der Europäischen Union und der 
Republik Island und dem Königreich Norwe-
gen über das Übergabeverfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und Island und Norwegen. Ferner tritt 
dieses Übereinkommen an die Stelle des 
Rahmenbeschlusses Europäischer Haftbe-
fehl in den anwendbaren Vorschriften des 
Teils 3. 
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§ 99 § 315 

Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung 

Zulässige Ersuchen der Republik Island 
und des Königreichs Norwegen um Auslie-
ferung oder Durchlieferung eines Auslän-
ders können nur abgelehnt werden, soweit 
dies in diesem Teil oder in den übrigen an-
wendbaren Bestimmungen dieses Geset-
zes vorgesehen ist. 

Zulässige Ersuchen der Republik Island 
und des Königreichs Norwegen um Auslie-
ferung oder Durchlieferung einer ausländi-
schen Person können nur abgelehnt wer-
den, soweit dies in diesem Teil oder in den 
übrigen anwendbaren Bestimmungen die-
ses Gesetzes vorgesehen ist. 
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 T e i l  5  

 R e c h t s h i l f e v e r k e h r  m i t  
i n t e r n a t i o n a l e n  E i n r i c h -

t u n g e n  

 § 316 

 Anwendungsbereich 

§ 74a Für die Entscheidung über Ersu-
chen eines internationalen Strafgerichtsho-
fes und anderer zwischen- und überstaatli-
cher Einrichtungen um sonstige Rechtshilfe 
in strafrechtlichen Angelegenheiten gilt § 74 
entsprechend, soweit nicht spezialgesetzli-
che Vorschriften eine abschließende Rege-
lung treffen. 

§ 67a Für Ersuchen eines internationa-
len Strafgerichtshofes und anderer zwi-
schen- und überstaatlicher Einrichtungen 
um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen 
Angelegenheiten gelten die Vorschriften 
des Fünften Teils entsprechend, soweit 
nicht spezialgesetzliche Vorschriften eine 
abschließende Regelung treffen. 

§ 9a (1) Die Auslieferung ist nicht zuläs-
sig, wenn ein internationaler Strafgerichts-
hof, der durch einen für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Rechtsakt er-
richtet wurde, gegen den Verfolgten wegen 
der Tat ein rechtskräftiges Strafurteil oder 
eine Entscheidung mit entsprechender 
Rechtswirkung erlassen oder das Strafver-
fahren unanfechtbar eingestellt hat und 
nach dem Errichtungsakt in diesem Falle die 
Verfolgung durch andere Stellen untersagt 
ist. Führt der in Satz 1 bezeichnete Gerichts-
hof wegen der Tat ein Strafverfahren und 
liegt eine Entscheidung im Sinne des Satzes 
1 des Gerichtshofes bei Eingang des Aus-
lieferungsersuchens noch nicht vor, wird die 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Aus-
lieferung zurückgestellt. Eine vorüberge-
hende Auslieferung (§ 37) scheidet aus. 

Dieser Teil gilt für Ersuchen, die in 
strafrechtlichen Angelegenheiten von 
folgenden Einrichtungen gestellt werden 
oder an diese gerichtet sind: 

 1. internationale Strafgerichtshöfe, 
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 2. internationalisierte Strafgerichtshöfe, 

 3. Nachfolgeorganisationen der Gerichts-
höfe nach den Nummern 1 und 2, 

 4. zwischen- oder überstaatliche Beweis-
erhebungsmechanismen und 

 5. sonstige zwischen- oder überstaatliche 
Einrichtungen. 
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§ 9a § 317 

Auslieferung und Verfahren vor interna-
tionalen Strafgerichtshöfen 

Zusammenarbeit 

(1) Die Auslieferung ist nicht zulässig, 
wenn ein internationaler Strafgerichtshof, 
der durch einen für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Rechtsakt er-
richtet wurde, gegen den Verfolgten wegen 
der Tat ein rechtskräftiges Strafurteil oder 
eine Entscheidung mit entsprechender 
Rechtswirkung erlassen oder das Strafver-
fahren unanfechtbar eingestellt hat und 
nach dem Errichtungsakt in diesem Falle die 
Verfolgung durch andere Stellen untersagt 
ist. Führt der in Satz 1 bezeichnete Gerichts-
hof wegen der Tat ein Strafverfahren und 
liegt eine Entscheidung im Sinne des Satzes 
1 des Gerichtshofes bei Eingang des Aus-
lieferungsersuchens noch nicht vor, wird die 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Aus-
lieferung zurückgestellt. Eine vorüberge-
hende Auslieferung (§ 37) scheidet aus. 

(2) Ersuchen sowohl ein ausländischer 
Staat als auch ein Gerichtshof im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 um Übergabe des Ver-
folgten zur Strafverfolgung oder Strafvoll-
streckung (konkurrierende Ersuchen) und 
enthält der Errichtungsakt des Gerichtsho-
fes oder enthalten die zu seiner Ausführung 
erlassenen Rechtsvorschriften Bestimmun-
gen, die die Behandlung mehrerer Ersuchen 
regeln, so richtet sich die Behandlung der 
Ersuchen nach diesen Bestimmungen. Ent-
halten weder der Errichtungsakt noch die zu 
seiner Ausführung erlassenen Rechtsvor-
schriften Bestimmungen zur Behandlung 
konkurrierender Ersuchen, räumt aber der 
Errichtungsakt dem Verfahren des Gerichts-
hofes Vorrang vor dem Verfahren des aus-
ländischen Staates ein, wird dem Ersuchen 
des Gerichtshofes Vorrang gegeben. 

Für Ersuchen nach § 316 gelten die 
Vorschriften des Teils 2 entsprechend, 
soweit nicht das Gesetz über die Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Straf-
gerichtshof oder andere spezialgesetzli-
che Vorschriften abschließende Rege-
lungen treffen. 
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 § 318 

 Zuständigkeit des Bundes 

§ 67a Für Ersuchen eines internationa-
len Strafgerichtshofes und anderer zwi-
schen- und überstaatlicher Einrichtungen 
um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen 
Angelegenheiten gelten die Vorschriften 
des Fünften Teils entsprechend, soweit 
nicht spezialgesetzliche Vorschriften eine 
abschließende Regelung treffen. 

§ 74a Für die Entscheidung über Ersu-
chen eines internationalen Strafgerichtsho-
fes und anderer zwischen- und überstaatli-
cher Einrichtungen um sonstige Rechtshilfe 
in strafrechtlichen Angelegenheiten gilt § 74 
entsprechend, soweit nicht spezialgesetzli-
che Vorschriften eine abschließende Rege-
lung treffen. 

Für Entscheidungen über Ersuchen 
nach § 316 gilt § 44 entsprechend, soweit 
nicht spezialgesetzliche Vorschriften ab-
schließende Regelungen treffen. 

 T e i l  6  

 S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 100 § 319 

Anwendungsvorbehalt; Stichtagsrege-
lung 

Anwendungsvorbehalt; Stichtagsrege-
lung 

Die Vorschriften des Abschnitts 2 des 
Neunten Teils über die Vollstreckung von 
Geldsanktionen nach dem Rahmenbe-
schluss Geldsanktionen sind bei Geldsank-
tionen gemäß § 87 Absatz 2 Nummer 1 und 
4 nur anwendbar, wenn diese nach dem 27. 
Oktober 2010 rechtskräftig geworden sind. 
Bei Geldsanktionen nach § 87 Absatz 2 
Nummer 2 und 3 sind die in Satz 1 genann-
ten Vorschriften nur anwendbar, wenn die 
nicht gerichtliche Entscheidung über die 
Verhängung der Geldsanktion nach dem 27. 
Oktober 2010 ergangen ist. 

Die Vorschriften des 
Teil 3 Kapitel 4 Abschnitt 3 über die Voll-
streckung von Geldsanktionen nach dem 
Rahmenbeschluss Geldsanktionen sind bei 
Geldsanktionen gemäß 
§ 224 Absatz 2 Nummer 1 und 4 nur an-
wendbar, wenn diese nach dem 27. Oktober 
2010 rechtskräftig geworden sind. Bei 
Geldsanktionen nach 
§ 224 Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind die 
in Satz 1 genannten Vorschriften nur an-
wendbar, wenn die nicht gerichtliche Ent-
scheidung über die Verhängung der 
Geldsanktion nach dem 27. Oktober 2010 
ergangen ist.  
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§ 102 § 320 

Übergangsvorschrift für die Vollstre-
ckung freiheitsentziehender Sanktionen 

Übergangsvorschrift für die Vollstre-
ckung freiheitsentziehender Sanktionen 

Die §§ 84 bis 85f sind im Verhältnis zum 
Königreich der Niederlande, zur Republik 
Lettland, zur Republik Litauen, zur Republik 
Polen, zu Irland und zur Republik Malta 
nicht anzuwenden, wenn das Erkenntnis, 
das der Vollstreckung der freiheitsentzie-
henden Sanktion zugrunde liegt, vor dem 5. 
Dezember 2011 ergangen ist. 

Die §§ 184 bis 206 sind im Verhältnis 
zum Königreich der Niederlande, zur Re-
publik Lettland, zur Republik Litauen, zur 
Republik Polen, zu Irland und zur Republik 
Malta nicht anzuwenden, wenn das Erkennt-
nis, das der Vollstreckung der freiheitsent-
ziehenden Sanktion zugrunde liegt, vor dem 
5. Dezember 2011 ergangen ist. 

§ 103 § 321 

Übergangsvorschrift für Ersuchen um 
sonstige Rechtshilfe 

Übergangsvorschrift für Ersuchen um 
sonstige Rechtshilfe 

Abschnitt 2 des Zehnten Teils ist nicht 
anzuwenden auf Ersuchen, die vor dem 22. 
Mai 2017 bei der für die Bewilligung zustän-
digen Stelle eingegangen sind. 

Teil 3 Kapitel 5 Abschnitt 1 ist nicht 
anzuwenden auf Ersuchen, die vor dem 22. 
Mai 2017 bei der für die Anerkennung und 
Vollstreckung zuständigen Stelle eingegan-
gen sind. 

§ 104 § 322 

Gleichstellung von ausländischen mit 
inländischen Amtsträgern bei Amts-
handlungen in der Bundesrepublik 

Deutschland 

Gleichstellung von ausländischen mit 
inländischen Amtsträgern bei Amts-
handlungen in der Bundesrepublik 

Deutschland 

Richter und sonstige Amtsträger eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, die bei Amtshandlungen nach Ab-
schnitt 2 des Zehnten Teils in dem Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland an-
wesend sind, stehen für die Dauer ihrer An-
wesenheit in Bezug auf Straftaten, die sie 
selbst begehen oder die zu ihrem Nachteil 
oder ihnen gegenüber begangen werden, 
deutschen Richtern oder sonstigen deut-
schen Amtsträgern gleich. 

Richter und sonstige Amtsträger eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, die bei Amtshandlungen nach 
Teil 3 Kapitel 5 Abschnitt 1 in dem Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land anwesend sind, stehen für die Dauer 
ihrer Anwesenheit in Bezug auf Straftaten, 
die sie selbst begehen oder die zu ihrem 
Nachteil oder ihnen gegenüber begangen 
werden, deutschen Richtern oder sonstigen 
deutschen Amtsträgern gleich. 
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§ 105 § 323 

Ausgleich von Schäden Ausgleich von Schäden 

(1) Ersetzt ein anderer Mitgliedstaat der 
Europäischen Union einen Schaden, den 
deutsche Richter oder sonstige deutsche 
Amtsträger bei Amtshandlungen nach Ab-
schnitt 2 des Zehnten Teils in dem Hoheits-
gebiet des anderen Mitgliedstaates verursa-
chen, gegenüber der geschädigten Person 
oder gegenüber einer Person, die der ge-
schädigten Person in ihren Rechten nach-
folgt, so kann er von der Bundesrepublik 
Deutschland Ausgleich des Geleisteten ver-
langen. 

(1) Ersetzt ein anderer Mitgliedstaat 
der Europäischen Union einen Schaden, 
den deutsche Richter oder sonstige deut-
sche Amtsträger bei Amtshandlungen nach 
Teil 3 Kapitel 5 Abschnitt 1 in dem Ho-
heitsgebiet des anderen Mitgliedstaates 
verursachen, gegenüber der geschädigten 
Person oder gegenüber einer Person, die 
der geschädigten Person in ihren Rechten 
nachfolgt, so kann er von der Bundesrepub-
lik Deutschland Ausgleich des Geleisteten 
verlangen. 

(2) Schäden, die Richter oder sonstige 
Amtsträger eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union bei Amtshandlun-
gen nach Abschnitt 2 des Zehnten Teils in 
dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland verursachen, werden von dem 
zuständigen Träger der deutschen öffentli-
chen Gewalt so ersetzt, wie sie nach deut-
schem Recht zu ersetzen wären, wenn 
deutsche Richter oder sonstige deutsche 
Amtsträger die Schäden verursacht hätten. 

(2) Schäden, die Richter oder sonstige 
Amtsträger eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union bei Amtshandlun-
gen nach Teil 3 Kapitel 5 Abschnitt 1 in 
dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland verursachen, werden von dem 
zuständigen Träger der deutschen öffentli-
chen Gewalt so ersetzt, wie sie nach deut-
schem Recht zu ersetzen wären, wenn 
deutsche Richter oder sonstige deutsche 
Amtsträger die Schäden verursacht hätten. 

§ 106 § 324 

Einschränkung von Grundrechten Einschränkung von Grundrechten 

Die Grundrechte der körperlichen Un-
versehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes), der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis-
ses (Artikel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes), 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 
13 des Grundgesetzes) und des Schutzes 
vor Auslieferung (Artikel 16 Abs. 2 Satz 1 
des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes eingeschränkt. 

Die Grundrechte der körperlichen Un-
versehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes), der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes), des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses (Artikel 10 Absatz 1 des Grund-
gesetzes), der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und 
des Schutzes vor Auslieferung (Artikel 16 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) wer-
den nach Maßgabe dieses Gesetzes einge-
schränkt. 
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 Artikel 2 

Bundespolizeigesetz Bundespolizeigesetz 

§ 32a § 32a 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auch An-
wendung auf die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an Polizeibehörden o-
der sonstige für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stellen eines Schengen-assoziierten Staa-
tes im Sinne von § 91 Absatz 3 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auch An-
wendung auf die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an Polizeibehörden o-
der sonstige für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stellen eines Schengen-assoziierten Staa-
tes im Sinne von § 3 Nummer 12 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

 Artikel 3 

Deutsch-Schweizerischer-Poli-
zeivertrag-Umsetzungsgesetz 

Deutsch-Schweizerischer-Poli-
zeivertrag-Umsetzungsgesetz 

§ 15 § 15 

Vollstreckung Vollstreckung 

(1) …Dies gilt nicht, wenn das Gericht nach 
einem Einspruch gemäß § 9 oder auf 
Antrag der Bewilligungsbehörde gemäß 
§ 10 eine Entscheidung trifft. … 

(1) … Dies gilt nicht, wenn das Gericht 
nach §§ 9 oder 10 eine Entscheidung 
trifft. … 

(4) …Trifft nach einem Einspruch (§ 9) oder 
auf Antrag der Bewilligungsbehörde (§ 
10) das Gericht eine Entscheidung, so 
fließt der Erlös aus der Vollstreckung in 
die Kasse des Landes, in dem das zu-
ständige Amtsgericht seinen Sitz hat. 

(4) … Trifft das Gericht eine Entschei-
dung nach §§ 9 oder 10, so fließt der 
Erlös aus der Vollstreckung in die 
Kasse des Landes, in dem das zustän-
dige Amtsgericht seinen Sitz hat. 
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 Artikel 4 

Kulturgutschutzgesetz Kulturgutschutzgesetz 

§ 2 § 2 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(2) Keine Ein- und Ausfuhr im Sinne 
dieses Gesetzes ist 

1. die Herausgabe von Kulturgut durch 
Rechtshilfe im Sinne des § 66 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), 
das zuletzt durch Artikel 163 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
geändert worden ist, … 

 (2) Keine Ein- und Ausfuhr im Sinne 
dieses Gesetzes ist 

1. die Herausgabe von Kulturgut durch 
Rechtshilfe im Sinne des § 125 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom (Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle) , … 

 Artikel 5 

Aufenthaltsgesetz Aufenthaltsgesetz 

§ 60 § 60 

Verbot der Abschiebung Verbot der Abschiebung 

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungser-
suchen oder ein mit der Ankündigung eines 
Auslieferungsersuchens verbundenes Fest-
nahmeersuchen eines anderen Staates vor, 
darf der Ausländer bis zur Entscheidung 
über die Auslieferung nur mit Zustimmung 
der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen für die Bewilligung der Auslieferung 
zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben 
werden. 

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungser-
suchen oder ein mit der Ankündigung eines 
Auslieferungsersuchens verbundenes Fest-
nahmeersuchen eines anderen Staates vor, 
darf der Ausländer bis zur Entscheidung 
über die Auslieferung nur mit Zustimmung 
der Behörde, die nach § 40 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen für die Bewilligung der Auslieferung 
zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben 
werden. 
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 Artikel 6 

Gerichtsverfassungsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz 

§ 78a § 78a 

Zuständigkeit der Strafvollstre-
ckungs-kammern 

Zuständigkeit der Strafvollstre-
ckungskammern 

(1) Bei den Landgerichten werden, so-
weit in ihrem Bezirk für Erwachsene Anstal-
ten unterhalten werden, in denen Freiheits-
strafe oder freiheitsentziehende Maßregeln 
der Besserung und Sicherung vollzogen 
werden, oder soweit in ihrem Bezirk andere 
Vollzugsbehörden ihren Sitz haben, Straf-
vollstreckungskammern gebildet. Diese sind 
zuständig für die Entscheidungen 

… 

3. nach den §§ 50, 58 Absatz 2, § 84g 
Absatz 1, den §§ 84j, 90h Absatz 1, § 90j 
Absatz 1 und 2 und § 90k Absatz 1 und 2 
des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen. … 

(1) Bei den Landgerichten werden, so-
weit in ihrem Bezirk für Erwachsene Anstal-
ten unterhalten werden, in denen Freiheits-
strafe oder freiheitsentziehende Maßregeln 
der Besserung und Sicherung vollzogen 
werden, oder soweit in ihrem Bezirk andere 
Vollzugsbehörden ihren Sitz haben, Straf-
vollstreckungskammern gebildet. Diese sind 
zuständig für die Entscheidungen 

… 

3. nach § 102, 128 Absatz 2, § 192 Ab-
satz 1, den §§ 195, 215 Absatz 1, 217 Ab-
satz 1 und 2 und § 219 Absatz 1 und 2 des 
Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen. … 

§ 122 § 122 

Besetzung der Senate Besetzung der Senate 

(1) Die Senate der Oberlandesgerichte 
entscheiden, soweit nicht nach den Vor-
schriften der Prozeßgesetze an Stelle des 
Senats der Einzelrichter zu entscheiden hat, 
in der Besetzung von drei Mitgliedern mit 
Einschluß des Vorsitzenden. 

(1) Die Senate der Oberlandesgerichte 
entscheiden, soweit nicht nach den Vor-
schriften der Prozessgesetze an Stelle des 
Senats der Einzelrichter oder fünf Richter 
einschließlich des Vorsitzenden zu ent-
scheiden haben, in der Besetzung von drei 
Mitgliedern mit Einschluss des Vorsitzen-
den. 
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 Artikel 7 

Gesetz zu den Verträgen vom 
27. April 1999 und 8. Juli 1999 
zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft 

über grenzüberschreitende po-
lizeiliche Zusammenarbeit, 

Auslieferung, Rechtshilfe sowie 
zu dem Abkommen vom 8. Juli 
1999 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der 

Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über Durchgangsrechte 

Gesetz zu den Verträgen vom 
27. April 1999 und 8. Juli 1999 
zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft 

über grenzüberschreitende po-
lizeiliche Zusammenarbeit, 

Auslieferung, Rechtshilfe sowie 
zu dem Abkommen vom 8. Juli 
1999 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der 

Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über Durchgangsrechte 

Artikel 5 Artikel 5 

  

Auf die Exequaturentscheidung nach 
Artikel 39 Abs. 3 des Vertrages vom 27. Ap-
ril 1999 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die grenzüberschrei-
tende polizeiliche und justitielle Zusammen-
arbeit finden die Vorschriften des Vierten 
Teils des Gesetzes über die Internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen Anwendung, so-
weit der Vertrag oder dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmen. 

Auf die Exequaturentscheidung nach 
Artikel 39 Absatz 3 des Vertrages vom 27. 
April 1999 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die grenzüberschrei-
tende polizeiliche und justitielle Zusammen-
arbeit finden die Vorschriften des Teils 2 
Kapitel 4 des Gesetzes über die Internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen Anwen-
dung, soweit der Vertrag oder dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmen. 

 Artikel 8 

Rahmenbeschluss-Geldsankti-
onen-E-Rechtsverkehrs-und-
Aktenführungsverordnung 

Rahmenbeschluss-Geldsankti-
onen-E-Rechtsverkehrs-und-
Aktenführungsverordnung 

§ 1 § 1 

Elektronischer Rechtsverkehr mit 
dem Bundesamt für Justiz 

Elektronischer Rechtsverkehr mit 
dem Bundesamt für Justiz 
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(1) Beim Bundesamt für Justiz können 
ab dem 24. Oktober 2017 in Verfahren nach 
den §§ 86 bis 87p des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen ein-
schließlich der Zwangsvollstreckungsver-
fahren elektronische Dokumente einge-
reicht werden, wenn… 

(1) Beim Bundesamt für Justiz können 
ab dem 24. Oktober 2017 in Verfahren nach 
den §§ 223 bis 243 des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
einschließlich der Zwangsvollstreckungs-
verfahren elektronische Dokumente einge-
reicht werden, wenn… 

§ 3 § 3 

Formular Formular 

Für ausgehende Ersuchen stellt das 
Bundesamt für Justiz über seine Internet-
seite www.bundesjustizamt.de ein Formular 
elektronisch zur Verfügung, das dem in § 
87a Nummer 2 des Gesetzes über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen ge-
nannten Formblatt entspricht. 

Für ausgehende Ersuchen stellt das 
Bundesamt für Justiz über seine Internet-
seite www.bundesjustizamt.de ein Formular 
elektronisch zur Verfügung, das dem in 
§ 226 Nummer 2 des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen ge-
nannten Formblatt entspricht. 

§ 4 § 4 

Zulassung der elektronischen Ak-
tenführung 

Zulassung der elektronischen Ak-
tenführung 

Das Bundesamt für Justiz kann ab dem 
24. Oktober 2017 die Akten in Verfahren 
nach den §§ 86 bis 87p des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
einschließlich der Akten in Zwangsvollstre-
ckungsverfahren elektronisch führen 

Das Bundesamt für Justiz kann ab dem 
24. Oktober 2017 die Akten in Verfahren 
nach Teil 3 Kapitel 4 Abschnitt 3des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen einschließlich der Akten in 
Zwangsvollstreckungsverfahren elektro-
nisch führen. 

§ 5 § 5 

Führung elektronischer Akten Führung elektronischer Akten 

(2) Bei der Übertragung von in Papier-
form vorliegenden Schriftstücken und Ge-
genständen des Augenscheins in die elekt-
ronische Form gemäß § 77a Absatz 4 Satz 
2 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen ist nach dem 
Stand der Technik sicherzustellen, dass das 
zu den Akten zu nehmende elektronische 
Dokument mit dem Ausgangsdokument 
bildlich und inhaltlich übereinstimmt, wenn 
es lesbar gemacht wird. 

(2) Bei der Übertragung von in Papier-
form vorliegenden Schriftstücken und Ge-
genständen des Augenscheins in die elekt-
ronische Form gemäß § 22 Absatz 1 des 
Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen ist nach dem Stand der 
Technik sicherzustellen, dass das zu den 
Akten zu nehmende elektronische Doku-
ment mit dem Ausgangsdokument bildlich 
und inhaltlich übereinstimmt, wenn es lesbar 
gemacht wird.. 
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 Artikel 9 

Überstellungsausführungsge-
setz 

Überstellungsausführungsge-
setz 

§ 2 § 2 

  

(1) Bei Vollstreckungsersuchen nach 
dem Übereinkommen, nach Artikel 2 des 
Zusatzprotokolls und nach den Artikeln 68 
und 69 des Schengener Durchführungs-
übereinkommens ist § 71 Abs. 3 und 4 des 
Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen nicht anzuwenden. 

(1) Bei Vollstreckungsersuchen nach 
dem Übereinkommen, nach Artikel 2 des 
Zusatzprotokolls und nach den Artikeln 68 
und 69 des Schengener Durchführungs-
übereinkommens ist § 113 Absatz 3 und 4 
des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen nicht anzuwen-
den. 

(2) Bei Vollstreckungsersuchen nach 
Artikel 3 des Zusatzprotokolls ist § 71 Abs. 
4 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen anzuwenden. 

(2) Bei Vollstreckungsersuchen nach 
Artikel 3 des Zusatzprotokolls ist § 113 
Absatz 4 des Gesetzes über die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen anzuwen-
den. 

 Artikel 10 

Jugoslawien-Strafgerichtshof-
Gesetz 

Jugoslawien-Strafgerichtshof-
Gesetz 

§ 3 § 3 

  

(2) Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 
1 und 3, §§ 12 bis 15, 16 Abs. 1 und 3, §§ 
17 bis 24, 26 bis 34, 38 bis 40, 41 Abs. 1, 3 
und 4, § 42 des Gesetzes über die internati-
onale Rechtshilfe in Strafsachen entspre-
chend. 

(2) Für das Verfahren gelten die §§ 5 
bis 11, § 56 Absatz 1 und 3, die §§ 58 bis 
60, § 61 Absatz 1 und 3, die §§ 62 bis 74, 
§§ 76 bis 85, §§ 89, 90, 91 Absatz 1, 3 und 
4, § 92 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen entsprechend. 

(4) Für das Verfahren gelten § 43 Abs. 
3 Nr. 2 Satz 2, §§ 44, 45 Abs. 2 bis 7, § 47 
Abs. 1 bis 5, 7 bis 8 des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
entsprechend. 

(4) Für das Verfahren gelten § 95 Ab-
satz 3, die §§ 96, 97 Absatz 2 bis 7, § 99 
Absatz 1 bis 5 und 7 bis 8 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen entsprechend. 

§ 4 § 4 
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(1) Vorbehaltlich des Satzes 2 wird dem 
Gerichtshof auf Ersuchen für Verfahren we-
gen Straftaten, die seiner Gerichtsbarkeit 
unterliegen sonstige Rechtshilfe gemäß 
dem Fünften Teil des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen ge-
leistet. §§ 47, 49 bis 52, 53 Abs. 2, §§ 58 
und 59 des IStGH-Gesetzes finden entspre-
chende Anwendung. 

(1) Vorbehaltlich des Satzes 2 wird dem 
Gerichtshof auf Ersuchen für Verfahren we-
gen Straftaten, die seiner Gerichtsbarkeit 
unterliegen sonstige Rechtshilfe gemäß 
dem Teil 2 Kapitel 5 des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
geleistet. §§ 47, 49 bis 52, 53 Abs. 2, §§ 58 
und 59 des IStGH-Gesetzes finden entspre-
chende Anwendung. 

 Artikel 11 

Änderung des Gesetzes zu dem 
Übereinkommen vom 13. No-

vember 1991 zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften über die Voll-
streckung ausländischer straf-

rechtlicher Verurteilungen 

Änderung des Gesetzes zu dem 
Übereinkommen vom 13. No-

vember 1991 zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften über die Voll-
streckung ausländischer straf-

rechtlicher Verurteilungen 

§ § 

  

 Prüfen, ob starre Verweisung beibehal-
ten wird; nur Platzhalter. 

 Artikel 12 

Ruanda-Strafgerichtshof-Ge-
setz 

Ruanda-Strafgerichtshof-Ge-
setz 

§ 3 § 3 

Überstellung und Durchbeförderung Überstellung und Durchbeförderung 

(2) Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 
1 und 3, §§ 12 bis 15, 16 Abs. 1 und 3, §§ 
17 bis 24, 26 bis 34, 38 bis 40, 41 Abs. 1, 3 
und 4, § 42 des Gesetzes über die internati-
onale Rechtshilfe in Strafsachen entspre-
chend. 

(2) Für das Verfahren gelten die §§ 5 
bis 11, § 56 Absatz 1 und 3, die §§ 58 bis 
60, § 61 Absatz 1 und 3, die §§ 62 bis 74, 
§§ 76 bis 85, §§ 89, 90, 91 Absatz 1, 3 und 
4, § 92 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen entsprechend. 
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(4) Für das Verfahren gelten § 43 Abs. 
3 Nr. 2 Satz 2, §§ 44, 45 Abs. 2 bis 7, § 47 
Abs. 1 bis 5, 7 bis 8 des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
entsprechend. 

(4) Für das Verfahren gelten „§ 95 
Absatz 3, die §§ 96, 97 Absatz 2 bis 7, § 
99 Absatz 1 bis 5 und 7 bis 8 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen entsprechend.  

§ 4 § 4 

Sonstige Rechtshilfe Sonstige Rechtshilfe 

(2) …Befindet sich die Person für ein 
deutsches Verfahren in Untersuchungs- o-
der Strafhaft oder ist sie auf Grund der An-
ordnung einer freiheitsentziehenden Maßre-
gel der Besserung und Sicherung unterge-
bracht, so kann sie ungeachtet des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 62 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Gesetzes über die internati-
onale Rechtshilfe in Strafsachen vorüberge-
hend an den Gerichtshof überstellt werden. 

(2) …Befindet sich die Person für ein 
deutsches Verfahren in Untersuchungs- o-
der Strafhaft oder ist sie auf Grund der An-
ordnung einer freiheitsentziehenden Maßre-
gel der Besserung und Sicherung unterge-
bracht, so kann sie ungeachtet des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 121 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen vorübergehend an den Gerichtshof 
überstellt werden. 

 Artikel 13 

Europäische-Staatsanwalt-
schaft-Gesetz 

Europäische-Staatsanwalt-
schaft-Gesetz 

§ 6 § 6 

Anwendbarkeit des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsa-

chen 

Anwendbarkeit des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsa-

chen 

(1) Das Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen ist auf grenzüber-
schreitende Ermittlungen gemäß Artikel 31 
der Verordnung (EU) 2017/1939 nur bei 
Maßnahmen nach Artikel 31 Absatz 6 dieser 
Verordnung anzuwenden. Auf die Stellung 
von Rechtshilfeersuchen durch einen Dele-
gierten Europäischen Staatsanwalt nach 
Maßgabe des Artikels 31 Absatz 6 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1939 ist § 74 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen nicht anzuwen-
den. 

(1) Das Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen ist auf grenzüber-
schreitende Ermittlungen gemäß Artikel 31 
der Verordnung (EU) 2017/1939 nur bei 
Maßnahmen nach Artikel 31 Absatz 6 dieser 
Verordnung anzuwenden. Auf die Stellung 
von Rechtshilfeersuchen durch einen Dele-
gierten Europäischen Staatsanwalt nach 
Maßgabe des Artikels 31 Absatz 6 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1939 ist § 44 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen nicht anzuwen-
den. 
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(2) Auf den Erlass eines Europäischen 
Haftbefehls durch einen Delegierten Euro-
päischen Staatsanwalt gemäß Artikel 33 Ab-
satz 2 oder Artikel 105 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2017/1939 sind § 74 Absatz 1 
und 2 und § 83i des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen nicht 
anzuwenden. … 

(2) Auf den Erlass eines Europäischen 
Haftbefehls durch einen Delegierten Euro-
päischen Staatsanwalt gemäß Artikel 33 Ab-
satz 2 oder Artikel 105 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2017/1939 sind § 44 Absatz 1, 2 
und § 175 des Gesetzes über die internati-
onale Rechtshilfe in Strafsachen nicht anzu-
wenden. … 

(3) Soweit Delegierte Europäische 
Staatsanwälte gemäß Artikel 104 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2017/1939 befugt 
sind, nach Maßgabe einer völkerrechtlichen 
Vereinbarung gemäß § 1 Absatz 3 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen, die unmittelbar anwendbares 
innerstaatliches Recht geworden ist, Ersu-
chen um sonstige Rechtshilfe an eine aus-
ländische Stelle zu richten, ist § 74 Absatz 1 
und 2 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen nicht anzuwen-
den. … 

(3) Soweit Delegierte Europäische 
Staatsanwälte gemäß Artikel 104 Absatz 4 
der Verordnung (EU) 2017/1939 befugt 
sind, nach Maßgabe einer völkerrechtlichen 
Vereinbarung gemäß § 1 Absatz 3 Satz 1 
des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen, die unmittelbar 
anwendbares innerstaatliches Recht gewor-
den ist, Ersuchen um sonstige Rechtshilfe 
an eine ausländische Stelle zu richten, ist 
§ 44 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen 
nicht anzuwenden. … 

 Artikel 14 

Gerichtskostengesetz Gerichtskostengesetz 

§ 1 § 1 

Geltungsbereich Geltungsbereich 

(1) Für Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten 

… 

18. nach Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 
des Neunten Teils des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen; … 

(1) Für Verfahren vor den ordentlichen 
Gerichten 

… 

18. nach Teil 3 Kapitel 4 Abschnitt 3 
Unterabschnitt 1 des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen; … 

Anlage 1 Anlage 1 

Vorbemerkung 3.9.1 Die Vorschriften 
dieses Abschnitts gelten für gerichtliche 
Verfahren nach Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 
des Neunten Teils des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

Vorbemerkung 3.9.1 Die Vorschriften 
dieses Abschnitts gelten für gerichtliche 
Verfahren nach Teil 3 Kapitel 4 Abschnitt 
3 Unterabschnitt 1 des Gesetzes über die 
internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 
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Nummer 3910 Verfahren über den Ein-
spruch gegen die Entscheidung der Bewilli-
gungsbehörde: 

Der Einspruch wird verworfen oder zu-
rückgewiesen .......... 54,00 € 

   Wird auf den Einspruch wegen feh-
lerhafter oder unterlassener Umwandlung 
durch die Bewilligungsbehörde die 
Geldsanktion umgewandelt, kann das Ge-
richt die Gebühr nach billigem Ermessen auf 
die Hälfte ermäßigen oder bestimmen, dass 
eine Gebühr nicht zu erheben ist. Dies gilt 
auch, wenn hinsichtlich der Höhe der zu 
vollstreckenden Geldsanktion von der Be-
willigungsentscheidung zugunsten des Be-
troffenen abgewichen wird. 

Nummer 3910 Verfahren über den Ein-
spruch gegen die Entscheidung der Aner-
kennungs- oder Bewilligungsbehörde: 

Der Einspruch wird verworfen oder zu-
rückgewiesen .......... 54,00 € 

Wird auf den Einspruch wegen fehler-
hafter oder unterlassener Umwandlung 
durch die Anerkennungs- oder Bewilli-
gungsbehörde die Geldsanktion umgewan-
delt, kann das Gericht die Gebühr nach billi-
gem Ermessen auf die Hälfte ermäßigen o-
der bestimmen, dass eine Gebühr nicht zu 
erheben ist. Dies gilt auch, wenn hinsichtlich 
der Höhe der zu vollstreckenden Geldsank-
tion von der Anerkennungs- oder Bewilli-
gungsentscheidung zugunsten der be-
troffenen Person abgewichen wird. 

Nr. 3911 Verfahren über den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gegen die Ent-
scheidung der Bewilligungsbehörde nach § 
87f Abs. 5 Satz 2 IRG: Der Antrag wird ver-
worfen. 

Nr. 3911 Verfahren über den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gegen die Ent-
scheidung der Anerkennungs- oder Bewil-
ligungsbehörde nach § 231 Absatz 2 Satz 2 
IRG: Der Antrag wird verworfen. 

 Artikel 15 

Justizverwaltungskostengesetz Justizverwaltungskostengesetz 

§ 12 § 12 

  

Kosten in den Fällen des § 1 Absatz 3 
werden nicht erhoben, wenn auf die Erstat-
tung 

1. nach § 75 des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen, 

… 

ganz oder teilweise verzichtet worden 
ist. … 

Kosten in den Fällen des § 1 Absatz 3 
werden nicht erhoben, wenn auf die Erstat-
tung 

1. nach § 49 des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen, 

… 

ganz oder teilweise verzichtet worden 
ist. … 

§ 14 § 14 
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(2) Absatz 1 gilt nicht in den in § 12 Satz 
1 bezeichneten Angelegenheiten für den 
Verfolgten oder Verurteilten sowie im 
Schlichtungsverfahren nach § 57a des Luft-
verkehrsgesetzes. Die §§ 57a und 87n Ab-
satz 6 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen bleiben unbe-
rührt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht in den in § 12 Satz 
1 bezeichneten Angelegenheiten für den 
Verfolgten oder Verurteilten sowie im 
Schlichtungsverfahren nach § 57a des Luft-
verkehrsgesetzes. Die §§ 112 und 241 
Absatz 6 des Gesetzes über die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen bleiben un-
berührt. 

 Artikel 16 

Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz 

Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz 

§ 59a § 59a 

  

(3) Für den nach § 87e des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen in Verbindung mit § 53 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen durch das Bundesamt für Justiz 
bestellten Beistand gelten die Vorschriften 
über den gerichtlich bestellten Rechtsanwalt 
entsprechend. … 

(3) Für den nach § 9 Absatz 4 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen in Verbindung mit § 8 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen durch das Bundesamt für Justiz 
bestellten Beistand gelten die Vorschriften 
über den gerichtlich bestellten Rechtsanwalt 
entsprechend. … 

 

Anlage 1 Anlage 1 

  

Vorbemerkung 6.1.1 Die Gebühr nach 
diesem Unterabschnitt entsteht für die Tätig-
keit gegenüber der Bewilligungsbehörde in 
Verfahren nach Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 
des Neunten Teils des Gesetzes über die in-
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

Vorbemerkung 6.1.1 Die Gebühr nach 
diesem Unterabschnitt entsteht für die Tätig-
keit gegenüber der Anerkennungs- oder 
Bewilligungsbehörde in Verfahren nach Teil 
2 Kapitel 1 Abschnitt 2 oder Teil 3 Kapitel 
4 Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

 Artikel 17 

Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch 

§ 78b § 78b 
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Ruhen Ruhen 

(5) …Satz 1 gilt nicht für ein Ausliefe-
rungsersuchen, für das im ersuchten Staat 
auf Grund des Rahmenbeschlusses des Ra-
tes vom 13. Juni 2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfah-
ren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. EG 
Nr. L 190 S. 1) oder auf Grund völkerrechtli-
cher Vereinbarung eine § 83c des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen vergleichbare Fristenregelung be-
steht. 

(5) …Satz 1 gilt nicht für ein Ausliefe-
rungsersuchen, für das im ersuchten Staat 
auf Grund des Rahmenbeschlusses des Ra-
tes vom 13. Juni 2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfah-
ren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. EG 
Nr. L 190 S. 1) oder auf Grund völkerrechtli-
cher Vereinbarung eine § 163 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen vergleichbare Fristenregelung be-
steht. 

 Artikel 18 

 Änderung des Gesetzes zur 
weiteren Digitalisierung der 

Justiz 

 Artikel 21 des Gesetz zur weiteren Di-
gitalisierung der Justiz vom 12. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 234) wird aufgehoben. 

 Artikel 19 

Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz 

Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz 

§ 6a § 6a 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auch An-
wendung auf die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an für die Verhütung 
und Verfolgung von Straftaten zuständige 
Behörden eines Schengen-assoziierten 
Staates im Sinne von § 91 Absatz 3 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auch An-
wendung auf die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an für die Verhütung 
und Verfolgung von Straftaten zuständige 
Behörden eines Schengen-assoziierten 
Staates im Sinne von § 3 Nummer 12 des 
Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen. 
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 Artikel 20 

Zollfahndungsdienstgesetz Zollfahndungsdienstgesetz 

§ 3 § 3 

Aufgaben des Zollkriminalamtes als 
Zentralstelle 

Aufgaben des Zollkriminalamtes als 
Zentralstelle 

(8) …Übertragbar sind Aufgaben zur 
Unterstützung des Geschäftsverkehrs zwi-
schen 

1. den mit der Steuerfahndung betrau-
ten Dienststellen der Landesfinanzbehör-
den und den Polizeibehörden oder 

2. sonstigen für die Verhütung und Ver-
folgung von Straftaten zuständigen Stellen 
eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Schengenassoziierten 
Staates im Sinne des § 91 Absatz 3 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

(8) …Übertragbar sind Aufgaben zur 
Unterstützung des Geschäftsverkehrs zwi-
schen 

1. den mit der Steuerfahndung betrau-
ten Dienststellen der Landesfinanzbehör-
den und den Polizeibehörden oder 

2. sonstigen für die Verhütung und Ver-
folgung von Straftaten zuständigen Stellen 
eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines Schengenassoziierten 
Staates im Sinne des § 3 Nummer 12 des 
Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen. 

§ 22 § 22 

Datenübermittlung an zwischen- 
und überstaatliche Stellen der Europäi-
schen Union und an Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 

Datenübermittlung an zwischen- 
und überstaatliche Stellen der Europäi-
schen Union und an Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwen-
den auf die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten an Polizeibehörden oder 
sonstige für die Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten zuständige öffentliche Stellen 
eines Schengenassoziierten Staates (§ 91 
Absatz 3 des Gesetzes über die internatio-
nale Rechtshilfe in Strafsachen). 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwen-
den auf die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten an Polizeibehörden oder 
sonstige für die Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten zuständige öffentliche Stellen 
eines Schengenassoziierten Staates § 3 
Nummer 12 des Gesetzes über die interna-
tionale Rechtshilfe in Strafsachen). 

§ 66 § 66 

Datenübermittlung an zwischen- 
und überstaatliche Stellen der Europäi-
schen Union und an Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 

Datenübermittlung an zwischen- 
und überstaatliche Stellen der Europäi-
schen Union und an Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union 
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(2) …Absatz 1 ist entsprechend anzu-
wenden auf die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten an Polizeibehörden oder 
sonstige für die Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten zuständige öffentliche Stellen 
eines Schengenassoziierten Staates im 
Sinne von § 91 Absatz 3 des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen. 

(2) …Absatz 1 ist entsprechend anzu-
wenden auf die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten an Polizeibehörden oder 
sonstige für die Verhütung und Verfolgung 
von Straftaten zuständige öffentliche Stellen 
eines Schengenassoziierten Staates im 
Sinne von § 3 Nummer 12 des Gesetzes 
über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen. 

 Artikel 21 

Abgabenordnung Abgabenordnung 

§ 117a § 117a 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auch anzu-
wenden auf die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten an für die Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten zuständige öffent-
liche Stellen eines Schengen-assoziierten 
Staates im Sinne von § 91 Absatz 3 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auch anzu-
wenden auf die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten an für die Verhütung und 
Verfolgung von Straftaten zuständige öffent-
liche Stellen eines Schengen-assoziierten 
Staates im Sinne von § 3 Nummer 12 des 
Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen. 

 Artikel 22 

Zollverwaltungsgesetz Zollverwaltungsgesetz 

§ 11a § 11a 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 

Übermittlung personenbezogener 
Daten an Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union 
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(8) Die Absätze 1 bis 7 finden auch An-
wendung auf die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an Polizeibehörden o-
der sonstige für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stellen eines Schengen-assoziierten Staa-
tes im Sinne von § 91 Absatz 3 des Geset-
zes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 finden auch An-
wendung auf die Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten an Polizeibehörden o-
der sonstige für die Verhütung und Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stellen eines Schengen-assoziierten Staa-
tes im Sinne von § 3 Nummer 12 des Ge-
setzes über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 
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